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ERSTER TEIL

Formalien

I. Einsetzung und Auftrag des Untersuchungsausschusses

1. Einsetzungsbeschluss
Der 12. Landtag von Baden-Württemberg hat in seiner Sitzung vom 7. Oktober
1999 – bei Stimmenthaltungen – beschlossen, nach Artikel 35 der Landesverfas-
sung des Landes Baden-Württemberg einen Untersuchungsausschuss mit folgen-
dem Untersuchungsauftrag (Drucksache 12/4458) einzusetzen:

A. Bestimmungen, Durchführungspraxis und Kontrolle der Vergabe von
Fördermitteln für die ländliche Sozialberatung:

1. ob und gegebenenfalls welche Regelungen es für die Förderung der ländlichen
Sozialberatung vor den Richtlinien vom 2. Mai 1984 gab, insbesondere

a) ob die früheren Richtlinien im Hinblick auf die Offenlegung von Zuwen-
dungen Dritter Regelungen enthielten und gegebenenfalls welche,

b) welche Verwaltungsvorschriften für die Anwendung dieser Regelungen er-
lassen wurden,

c) ob und wie die Anwendung dieser Regelungen kontrolliert wurde;

2. welche neuen Regelungen die Richtlinien vom 2. Mai 1984 enthalten, insbe-
sondere

a) welche Gründe für den Erlass der Richtlinien vom 2. Mai 1984 vorlagen,

b) welche Verwaltungsvorschriften für die Anwendung dieser Richtlinien er-
lassen wurden,

c) ob und wie die Anwendung dieser Richtlinien und der Verwaltungsvor-
schriften kontrolliert wurde;

3. welche Prüfungspraxis es bei der Vergabe von Fördermitteln vor 1984 und
nach dem 2. Mai 1984 gegeben hat, insbesondere

a) welche Informationen den Regierungspräsidien und dem MLR im Einzel-
nen vorlagen,

b) nach welchen gesetzlichen Vorschriften die Förderung in welchem Rhyth-
mus geprüft wurde,

c) wie der Zuschussbedarf ohne Nachweise festgestellt und bestätigt wurde,

d) seit wann auf Einzelnachweise verzichtet wurde,

e) ob und inwiefern die Richtlinien für die ländliche Sozialberatung ursächlich
für die systematisch falschen Abrechnungen gewesen sind,

f) aus welchen Gründen das Regierungspräsidium Stuttgart im Unterschied zu
den anderen Regierungspräsidien bereits ab Mai 1996 die Auszahlungen an
die Bauernverbände gänzlich eingestellt hat,

g) zu welchen Ergebnissen die interne Prüfung des Regierungspräsidiums
Stuttgart über die Abrechnungspraxis der ländlichen Sozialberatung durch
die Bauernverbände in den Jahren 1995 und 1996 gekommen ist;

4. ob und gegebenenfalls welche Absprachen über die jahrelange richtlinien-
widrige Abrechnungspraxis der Bauernverbände wann und von wem getroffen
worden sind, insbesondere

a) ob diese Abrechnungspraxis von der Landesregierung stillschweigend ge-
duldet worden ist,

b) was insbesondere
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aa) die Aussage des Präsidenten des Landesbauernverbandes bedeuten soll,
dass der Landesbauernverband „stets nur das getan und akzeptiert habe,
was die zuständige staatliche Stelle gefordert habe“,

bb) die Aussage des früheren Finanzministers Mayer-Vorfelder bedeuten
soll, dass die jetzt beanstandete Förderpraxis des Landes gegenüber den
Bauernverbänden „politisch gewollt“ gewesen sei und man diese des-
halb nicht nachträglich kriminalisieren dürfe;

5. wie die von der Landesregierung ausdrücklich beabsichtigte, aber richtlinien-
widrige Förderung der Landfrauen Württemberg-Hohenzollern im Jahr 1995
im Einzelnen zu Stande gekommen ist,

a) ob es sich dabei um eine allgemeine Verbandsförderung aus den Mitteln der
ländlichen Sozialberatung gehandelt hat,

b) ob diese richtlinienwidrige Förderung haushaltsrechtlich zulässig war;

6. nach welchen Regelungen und Maßgaben bei den ländlichen Sozialversiche-
rungen Baden und Württemberg die Fördermittel für die Sozialberatung durch
die Bauernverbände festgelegt wurden und ob auch dort nach einem festgeleg-
ten Modus abgerechnet wurde;

a) ob die Verträge jährlich erneuert bzw. angeglichen werden,

b) wie die Abrechnung überprüft wird,

c) wie das württembergische „Leistungsverzeichnis“ gestaffelt ist, das als bei-
spielhaft für Deutschland angesehen wird,

d) ob Überlegungen angestellt wurden, die Regelungen der ländlichen Sozial-
versicherungen und deren verwaltungsmäßige Handhabung und Prüfungs-
praxis zu übernehmen, und warum dies nicht gemacht wurde;

7. ob und gegebenenfalls nach welchen Regelungen, Maßgaben und in welcher
Höhe für die Sozialberatung durch die Bauernverbände Bundes- und EU-Mit-
tel gewährt wurden;

8. ob es zutrifft, dass die aus Landesmitteln geförderte und allen Landwirten zu-
stehende Sozialberatung Nichtmitgliedern der Bauernverbände wiederholt ver-
weigert wurde.

B. Wie der von der Landesregierung mit den Bauernverbänden ausgehandelte
Vergleich zu Stande gekommen ist; insbesondere

1. von wem die Initiative zur Erzielung eines Vergleichs ausgegangen ist;

2. wann und mit wem Gespräche über einen Vergleich geführt und welche Ergeb-
nisse jeweils erzielt worden sind;

3. wie die Berechnung des Vergleichs vorgenommen worden ist;

4. welche Auswirkungen der Vergleich für die Förderpraxis der ländlichen
Sozialberatung hat;

5. auf welchen Betrag an berechtigten Rückforderungen das MLR verzichtet.

C. Welche Schreiben vom MLR wann an welche Staatsanwaltschaften gesandt
wurden, und

1. gegen welche Personen bei der Staatsanwaltschaft Mannheim im Zusammen-
hang mit der ländlichen Sozialberatung wegen welcher Vorwürfe Ermittlungs-
verfahren durchgeführt werden;

2. gegen welche Personen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang
mit der ländlichen Sozialberatung wegen welcher Vorwürfe Ermittlungsver-
fahren durchgeführt werden;
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3. ob einzelne dieser Ermittlungsverfahren bereits abgeschlossen worden sind
und wenn, mit welchen Ergebnissen;

4. ob die getroffene Vereinbarung Auswirkungen auf die strafrechtliche Ahndung
hat oder haben kann;

5. ob, und falls zu bejahen, welche Absprachen mit den zuständigen Staatsanwäl-
ten oder Behördenleitern über die Durchführung der Ermittlungsverfahren
getroffen worden sind.

D. Der Ausschuss hat dem Landtag über die Untersuchungsergebnisse zu be-
richten, diese zu bewerten und gegebenenfalls Empfehlungen für die Neure-
gelung der Förderpraxis für die ländliche Sozialberatung zu unterbreiten.

2. Arbeitstitel für den Untersuchungsausschuss
Entsprechend dem Einsetzungsbeschluss des Landtags vom 7. Oktober 1999
(Drucksache 12/4458) lautet die Bezeichnung des Untersuchungsausschusses
„Förderpraxis bei der ländlichen Sozialberatung der Bauernverbände“.

3. Rechtsgrundlage des Verfahrens
Die Einsetzung und das Verfahren des Untersuchungsausschusses richten sich
nach dem Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Untersuchungsausschüssen
des Landtags vom 3. März 1976 (Gesetzblatt Seite 194) – im Folgenden Unter-
suchungsausschussgesetz (UAusschussG) –, geändert durch Gesetz vom 12.
Dezember 1983 (Gesetzblatt Seite 834) und durch Gesetz vom 11. Oktober 1993
(Gesetzblatt Seite 605).

4. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Untersuchungsausschusses
Nach den Vorschlägen der Fraktion wurden vom Landtag in der Plenarsitzung
vom 7. Oktober 1999 folgende Mitglieder und Stellvertreter gewählt (Plenar-
protokoll 12/71) und in der Plenarsitzung vom 2. Februar 2000 umbesetzt (Plenar-
protokoll 12/78):

Vorsitzender: Rech

Stellvertretender Vorsitzender: Junginger

CDU SPD Bündnis 90/ FDP/DVP REP
Die Grünen

M i t g l i e d e r :

Dr. Brenner, C. Junginger Dr. Schäfer Dr. Glück Dagenbach
Hauk Kipfer, B.
Rech Teßmer
Winckler
Zeiher

S t e l l v e r t r e t e r :

Hehn Dr. Caroli Erdich-Sommer, M. Kluck Huchler
Herrmann Maurer seit 2. Februar 2000: seit 13. April 2000:
Oettinger Schöffler Buchter Wilhelm
Schmid, R.
Traub
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5. Berichterstatter
Als Berichterstatter wurden in der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom
28. Oktober 1999 die Abgeordneten Hauk, CDU und Kipfer, SPD benannt.

6. Mitarbeiter
Dem Untersuchungsausschuss wurde Regierungsdirektor Jesse-Allgöwer ab
8. November 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter zugeordnet.

II. Ablauf des Untersuchungsverfahrens

1. Sitzungen des Untersuchungsausschusses
Der Untersuchungsausschuss trat in öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung in
der Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 28.November 2000 insgesamt 23-mal zusam-
men. Die Sitzungen fanden statt am:

28. Oktober 1999, 24. März 2000,
26. November 1999, 3. April 2000,
9. Dezember 1999, 3. Mai 2000,

17. Dezember 1999, 15. Mai 2000,
14. Januar 2000, 22. Mai 2000,
24. Januar 2000, 21. Juni 2000,
31. Januar 2000, 3. Juli 2000,
17. Februar 2000, 11. September 2000,
25. Februar 2000, 5. Oktober 2000,
1. März 2000, 7. November 2000,

17. März 2000, 28. November 2000
und 6. Dezember 2000.

2. Beweisanträge
Insgesamt wurden 169 Beweisanträge gestellt. Von diesen nahm der Unter-
suchungsausschuss 89 Anträge – zum Teil mit Abänderungen – als Beweis-
beschlüsse an. 5 Beweisanträge wurden von den Antragstellern zurückgenommen.

6 Beweisanträge wurden vor der Entscheidung über seine Annahme vom Antrag-
steller für erledigt erklärt. Die Entscheidung über 2 Beweisanträge wurde auf
Grund einer Erklärung der Antragsteller vorläufig zurückgestellt.

3. Beweisaufnahme
Auf Grund der Beweisanträge wurden 82 Zeugen in den Sitzungen des
Untersuchungsausschusses bis einschließlich 28. November 2000 vernommen
(Anlage 16).

4. Bericht der Landesregierung
Für die Landesregierung hat das Ministerium Ländlicher Raum am 16. November
1999 (Aktenzeichen 41-0141.4 (UA)) (Anlage 7) berichtet. Der Bericht ist wie
folgt gegliedert:

A. Bestimmungen, Durchführungspraxis und Kontrolle der Vergabe von För-
dermitteln für die ländliche Sozialberatung:

I. Die Situation der Landwirtschaft in Baden-Württemberg (Seite 2 bis 4)

II. Die ländliche Sozialberatung

1. Regelungen vor Mai 1994 (Seiten 5 bis 9)
2. Die Regelungen ab 2. Mai 1984 (Seiten 10 bis 17)
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3. Förderung des Landfrauenverbandes Südwürttemberg – Hohenzollern 1995
(Seite 18)

4. Landwirtschaftliche Sozialversicherung (Seiten 19 bis 25)
5. Eventuelle Förderung aus Bundes- und EU-Mitteln sowie Beratung von

Nichtmitgliedern (Seiten 25 bis 26)

B. Die Vereinbarung mit den Bauernverbänden
(Seiten 27 bis 35)

C. Das Staatsanwaltschaftliche Verfahren
(Seiten 36 bis 39)

Des Weiteren sind in Ergänzung folgende Schreiben eingegangen:

– Mit LVN vom 30. November 1999 hat das Justizministerium die Stellung-
nahme des Ministeriums Ländlicher Raum unter Ziffer C.2. (Seite 36) um
weitere Namen von Beschuldigten, gegen die wegen des Verdachts des ge-
meinschaftlichen Betruges ermittelt wird, infolge eines Übertragungsversehens
ergänzt (Anlage 8).

– Mit E-mail vom 3. Dezember 1999 hat das Ministerium Ländlicher Raum eine
Aufstellung der Chronologie der Vorgänge, die die ländliche Sozialberatung
betreffen (Anlage 9), übersandt.

– Mit Schreiben vom 27. Januar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) hat das
Ministerium Ländlicher Raum in Erfüllung der Beweisbeschlüsse Nummern
109, 111, 123 und 124 berichtet (Anlage 10).

– Mit Schreiben vom 9. Februar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) hat das
Ministerium Ländlicher Raum in Erfüllung der Beweisbeschlüsse Nummern
115 berichtet (Anlage 11).

– Mit Schreiben vom 10. Februar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) hat das
Ministerium Ländlicher Raum in Erfüllung der Beweisbeschlüsse Nummern
126 berichtet (Anlage 12).

– Mit Schreiben vom 24. März 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) hat das
Ministerium Ländlicher Raum zur Anfrage der Mitwirkung von Mitarbeitern
des MLR bei der Erstellung der Richtlinie von 1984 berichtet (Anlage 13).

– Mit Schreiben vom 10. Mai 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) hat das
Ministerium Ländlicher Raum zur Frage nach Ausführungen zur Position des
Landes bei der Problematik im Falle einer Rückforderung gegenüber den
Bauernverbänden berichtet (Anlage 14).

5. Aktenbeiziehung
Der Untersuchungsausschuss hat ferner

a) Akten des Ministeriums Ländlicher Raum, des Sozialministeriums, der Regie-
rungspräsidien Stuttgart und Freiburg; Ermittlungsakten der Staatsanwalt-
schaften Stuttgart und Mannheim, Gerichtsakten des Amtsgerichts Freiburg
sowie Akten des Landesrechnungshofes und des Staatlichen Rechnungs-
prüfungsamtes Tübingen beigezogen (Anlage 15).

b) Außerdem wurden dem Ausschuss Akten des Landfrauenverbandes Baden-
Württemberg freiwillig überlassen.

6. Veröffentlichung
Nach Verständigung mit der Landesregierung werden zum Bericht die nach-
stehend aufgeführten Schriftstücke als Anlage beigefügt:

1. Die „besonderen Bewilligungsbedingungen“ der Fördervoraussetzungen von
1966 für Beihilfen für die ländliche Sozialberatung im Bescheid des
Ernährungsministeriums vom 28. Juli 1966 (Aktenzeichen II 2267-3405)
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2. § 9 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) vom 14. März 1972

3. Richtlinien des Ernährungsministeriums für die Förderung der Landfrauen-
erholung und der ländlichen Sozialberatung vom 10. September 1975

4. Richtlinien des Ernährungsministeriums für die Förderung der Landfrauen-
erholung und der ländlichen Sozialberatung vom 2. Mai 1984 (GABl.
Seite 625)

5. Schreiben des Regierungspräsidiums Tübingen vom 21. November 1983 an
das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden-
Württemberg zur Richtlinien Novellierung

6. Schreiben des Rechnungshofes vom 17. Februar 1984 (Aktenzeichen 3264-
115) zur Richtlinien Novellierung

7. Stellungnahme der Landesregierung durch das Schreiben des Ministeriums
Ländlicher Raum Baden-Württemberg vom 16. November 1999 zum Unter-
suchungsauftrag Drucksache 12/4458 (Aktenzeichen 41-0141.4 (UA))

8. Ergänzendes Schreiben vom 30. November 1999 des Justizministeriums zur
Stellungnahme des Ministeriums Ländlicher Raum vom 16. November 1999
zum Untersuchungsauftrag

9. Aufstellung einer Chronologie der Vorgänge, die die ländliche Sozialberatung
betreffen durch das Ministeriums Ländlicher Raum vom 22. November 1999

10. Schreiben vom 27. Januar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) des Ministe-
riums Ländlicher Raum – Erfüllung der Beweisbeschlüsse Nummern 109,
111, 123 und 124 –

11. Schreiben vom 9. Februar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) des Ministe-
riums Ländlicher Raum – Erfüllung des Beweisbeschlusses Nummer 115 –

12. Schreiben vom 10. Februar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) des
Ministeriums  Ländlicher Raum – Erfüllung des Beweisbeschlusses Nummer
126 –

13. Schreiben vom 30. März 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) des Ministe-
riums Ländlicher Raum – Mitwirkung von Mitarbeitern des MLR bei der
Erstellung der Richtlinie von 1984 –

14. Schreiben vom 10. Mai 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 (UA)) des Ministe-
riums Ländlicher Raum – Ausführungen zur Position des Landes bei der
Problematik im Falle einer Rückforderung gegenüber den Bauernverbänden –

15. Übersicht der beigezogenen Beweismittel

16. Übersicht der vernommenen Beweispersonen

17. Prüfbericht Nr. 117/95 des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13. Septem-
ber 1995

18. Prüfbericht Nr. 1/97 des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 21. Januar
1997

19. Der Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes vom 8. Dezember
1997 (Drucksache 12/3741)

20. Mitteilung des Bundesrechnungshofs über die Prüfung der Landwirtschaft-
lichen Alterskasse Baden vom 15. Dezember 1997

21. Auszug aus dem Berichts über die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und
Betriebsführung nach und der Aufsichtsprüfung der Badischen Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse, Pflegekasse, Berufsgenossenschaft und Landwirt-
schaftlichen Alterskasse Baden, Karlsruhe von 1998 in einer Synopse mit den
Randbemerkungen des geprüften Sozialversicherungsträgers zu den Prü-
fungsfeststellungen

22. Auszug aus der Satzung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes
e.V.

23. Stellungnahme des Ministeriums Ländlicher Raum vom 26. April 1998 zum
Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes vom 8. Dezember 1997
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24. Schreiben des Ministeriums Ländlicher Raum vom 15. August 1998 an die
Staatsanwaltschaft Stuttgart (Anm.: wortgleich an die Staatsanwaltschaft
Mannheim)

25. Erster Bericht der Arbeitsgruppe „Aufarbeitung der Prüfungsmitteilung“ im
Ministerium Ländlicher Raum vom Oktober 1998 (Az. 41-8451.15)

26. Vermerk des Prüfungsamts für die Sozialversicherung vom 17. September
1998 über den Beitragsnachlass für Selbstständige, Betrugsverdacht bei
Bauernverbänden –

27. Vermerk des Ministerium Ländlicher Raum – Abteilung Agrarordnung – vom
30. April 1999 mit Bezug Ländliche Sozialberatung – mit einer Synopse der
Vereinbarungsentwürfe zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem
Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. V. vom Ministerium Ländli-
cher Raum (Stand vom 13. Juni 1999) und dem LBV (Stand 27. April 1999)

28. Vermerk des Ministerium Ländlicher Raum – Abteilung Agrarordnung – vom
30. Juni 1999 (Az. 4-8451-15) -Zahlungsgrundlage für die Vereinbarung mit
den Bauernverbänden

29. Schreiben des Rechnungshofes vom 25. Juni 1999 zum Vereinbarungsent-
wurf des Ministeriums Ländlicher Raum mit dem Landesbauernverband

30. Drucksache 12/4252 – Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP/DVP – Vereinbarung des Ministeriums Ländlicher Raum mit dem
Landesbauernverband

31. Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Ländlichen Raum
und Landwirtschaft und des Finanzausschusses am 24. Februar 1999

32. Stellungnahme des Sozialministeriums vom 21. August 2000 (Aktenzeichen
3-0141.4-1) zu Beweisantrag 167 (Gutachten zum Umfang der Beratungs-
und Auskunftspflicht der Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger)

33. Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Ministerialdirektor Arnold vom
30. März 2000

34. Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Staatssekretär Dr. Menz vom
19. Juni 2000

35. Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Ministerialdirigent Dr. Tatzel
vom 28. Juni 2000

36. Schriftliche dienstliche Äußerung von Frau Ministerin Staiblin vom 30. Juni
2000 mit Anschreiben des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom
21. Juni 2000

37. Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Ministerialdirigent Dr. Birn vom
28. Juni 2000 mit Anschreiben des Vorsitzenden des Untersuchungsausschus-
ses vom 23. Juni 2000 sowie dem beigefügtem Schreiben des MLR an den
Ministerpräsidenten vom 12. August 1998

38. Schriftliche Äußerung von Herrn Dr. Schmidt vom 2. August 2000 und 22.
Oktober 2000 mit Anschreiben des Vorsitzenden des Untersuchungs-
ausschusses vom 4. Juli 2000 und 9. Oktober 2000

7. Vereidigung
Anträge auf Vereidigung von Zeugen wurden nicht gestellt.

8. Beschlussfassung
Der Sachbericht (1. bis 2. Teil) ist in der Sitzung am 28. November 2000 vom
Untersuchungsausschuss mehrheitlich gebilligt worden. In der Sitzung am
6. Dezember 2000 ist vom Untersuchungsausschuss die Bewertung des Sach-
verhalts (3. Teil) mit 6 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen und die Beschluss-
empfehlung des Untersuchungsausschusses (4. Teil) mit 6 Ja-Stimmen gegen 4
Nein-Stimmen beschlossen worden.
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ZWEITER TEIL

Feststellung des Sachverhalts
zu Teil A, B und C des Untersuchungsauftrages

Vorbemerkung
Der Untersuchungsauftrag erstreckt sich über ein Geschehensablauf von mehr als
26 Jahren. Hierbei müssen zwei Bereiche voneinander getrennt werden, zum
einen die ländliche Sozialberatung und zum anderen die Beratung im Rahmen der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung.

1. Ländliche Sozialberatung
Bis 1968 hatte das damalige Ernährungsministerium Beihilfen für die ländliche
Sozialberatung bewilligt. Die Fördervoraussetzungen waren in „besonderen
Bewilligungsbedingungen“ (Anlage 1) festgehalten. Ab 1969 wurden die vier
Regierungspräsidien mit der Durchführung dieser Fördermaßnahme beauftragt.

Durch das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) vom 14. März 1972
wurde die Aufgabe der ländlichen Sozialberatung in § 9 (Anlage 2) verankert und
die Möglichkeit geschaffen die Aufgabe der landwirtschaftlichen Berufsver-
tretung zu übertragen und zu fördern.

Ab 1975 erfolgte die Bewilligung der Fördermittel durch die Regierungspräsidien
auf der Grundlage der Richtlinie des Ernährungsministeriums für die Förderung
der Landfrauenverbände vom 6. August 1975 (Aktenzeichen 2263/1; betreffend
die Landfrauenverbände und die kirchlichen Einrichtungen) und der Richtlinien
des Ernährungsministeriums für die Förderung der Landfrauenerholung und der
ländlichen Sozialberatung vom 10. September 1975 (Aktenzeichen IV/2267;
betreffend die Bauernverbände) – (Anlage 3) –.

Im Jahre 1984 wurden die Richtlinien neu erlassen, da die nicht veröffentlichten
Richtlinien des Ernährungsministeriums aus dem Jahre 1975 zum 31. Dezember
1983 außer Kraft getreten waren.

Die im Rahmen des Untersuchungsauftrags in Frage stehende Förderpraxis beruht
auf den Richtlinien des Ernährungsministeriums für die Förderung der Land-
frauenerholung und der ländlichen Sozialberatung vom 2. Mai 1984 (GABl.
Seite 625) in der derzeit geltenden Fassung (Anlage 4). Nach Ziffer 3.2.1 fördert
danach das Land die teilweise Abdeckung von Personal- und Sachkosten (einsch-
ließlich Reisekosten) für die Beratung der bäuerlichen Familien im sozialen Be-
reich zum Beispiel in Fragen der Hofübergabe, der Altersversorgung, der Unfall-,
Kranken- und Rentenversicherung, des Arbeits- und Mutterschutzes.

Die Inanspruchnahme der ländlichen Sozialberatung darf nach Ziffer 3.2.2 nicht
von der Mitgliedschaft des Hilfesuchenden beim Zuwendungsempfänger oder bei
einer anderen berufsständischen Organisation abhängig gemacht werden.

Der Zuschusssatz beträgt bis zu 40 % der förderfähigen Gesamtkosten. Die ver-
waltungsmäßige Durchführung, Kontrolle und Prüfung der Anträge obliegt dem
zuständigen Regierungspräsidium in eigener Verantwortung. Zur Durchführung
der Richtlinie gab es keine besonderen Verwaltungsvorschriften.

Das Regierungspräsidium Stuttgart veranlasste im April 1995 eine grundlegende
Prüfung in diesem Bereich. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind im Einzelnen im
Prüfungsbereich 117/95 (Anlage 17) nachzulesen.

Auf Grund der späteren Prüfung durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübin-
gen ab Ende 1995 erfolgte eine weitere interne Prüfung durch das Regierungsprä-
sidium. Die Ergebnisse sind im Prüfungsbericht I/97 (Anlage 18) festgehalten.

Als Konsequenz aus dem Prüfbericht 117/95 hat das Ministerium Ländlicher
Raum mit Schreiben vom 6. Mai 1996 an die Regierungspräsidien verfügt, dass
zur Aufrechterhaltung der Arbeit der ländlichen Sozialberatung im Jahre 1996 nur
noch Abschlagszahlungen bis zu 40 % der im Vorjahr gewährten Zuschüsse ge-
leistet werden können. Des Weiteren hat das Regierungspräsidium Stuttgart die
als zuwendungsfähig beantragten Kosten gekürzt. 



Auf Grund der weiteren Erkenntnisse aus den laufenden Prüfungen des staat-
lichen Rechnungsprüfungsamtes Tübingen und des Regierungspräsidiums Stutt-
gart und den damit zu Tage getretenen Problembereichen hat das Ministerium
Ländlicher Raum im Oktober 1996 alle weiteren Zahlungen gestoppt.

Im Laufe des Jahres 1996 fanden weitere Gespräche der Verwaltung, auch mit
dem staatlichen Rechnungsprüfungsamt, statt, um die erkennbar gewordenen Pro-
bleme, insbesondere die unbefriedigende Datensituation zu verbessern. Die Da-
tengrundlage zur Feststellung der Personalkostenanteile für die ländliche Sozial-
beratung sollte durch so genannte Beratungsprotokolle der Verbände verbessert
werden. Solche Beratungsprotokolle wurden in ausgewählten Kreisgeschäftsstel-
len der Bauernverbände im November 1996 und März 1997 erstellt.

Die Mitteilung über das Ergebnis einer landesweiten Prüfung der Ausgaben zur
Förderung der ländlichen Sozialberatung durch das Staatliche Rechnungsprü-
fungsamt Tübingen vom 8. Dezember 1997 (Anlage 19) ging im Dezember 1997
im Ministerium Ländlicher Raum ein. Die wesentlichen Prüfungsbemerkungen
lauteten auf Seite 4 und 5 des Prüfberichtes wie folgt:

2. Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen

2.1 Doppelabrechnung von Personalkosten (s. Nr. 6)
Bei der Förderung des LBV und des BLHV werden in erheblichem Umfang Per-
sonalkosten doppelt abgerechnet. Die gleichen Personalkosten werden sowohl dem
Land für die Sozialberatung nach der Richtlinie als auch dem Bund für die Tätig-
keit als Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Rech-
nung gestellt. Vom MLR sollte die Einleitung von strafrechtlichen Maßnahmen
wegen zuwendungsrechtlicher Verstöße geprüft und eine möglichst weitgehende
Rückforderung der zu Unrecht gewährten Zuwendungen für vergangene Jahre vor-
genommen werden. Bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens sollten alle Förde-
rungen der Bauernverbände vorläufig eingestellt werden.

2.2 Kein Fehlbedarf (s. Nr. 7.1.4 und 7.2.4)
Beide Bauernverbände verfügen über enorme Vermögenswerte und sind zur Fi-
nanzierung der Sozialberatung auf die Zuwendung nicht angewiesen. Im Bereich
des LBV wird der größte Teil der Zuwendung an die Kreisbauernverbände weiter-
geleitet. Auch diese verfügen i. d. R. über erhebliche Vermögenswerte. Ein Teil der
Kreisbauernverbände erzielt in der laufenden Geschäftsführung so hohe Überschüs-
se, dass die Zuwendung ganz oder teilweise den ohnehin schon bestehenden Rück-
lagen zugeführt wird.

2.3 Einbeziehung nicht abrechnungsfähiger Personalkosten (s. Nr. 5)
Es werden in großem Umfang Aufwandsvergütungen für ehrenamtlich Tätige und
Personalkosten für Sekretariats- und Zuarbeitskräfte in die Berechnung der förderfähi-
gen Personalkosten einbezogen, obwohl nach Ansicht des StRPA nur Personalkosten
für die Angestellten und damit hauptberuflichen Beratungskräfte förderfähig sind.

2.4 Einbeziehung nicht abrechnungsfähiger Tätigkeiten (s. Nr. 7 und 8)
Insbesondere bei den Landfrauenverbänden und bei den kirchlichen Einrichtungen
werden in großem Umfang Personalaufwendungen für allgemeine Verbandstätig-
keiten, Bildungsangebote bzw. kirchliche Aufgaben als ländliche Sozialberatung
abgerechnet, obwohl dies nicht zutrifft.

2.5 Mängel der Fehlbedarfsfinanzierung
Das Instrument der Fehlbedarfsfinanzierung hat sich nicht bewährt. Es gelingt den
Bewilligungsbehörden nicht, korrekte Angaben über förderfähige Kosten und an-
zurechnende Einnahmen zu erhalten. Außerdem verursacht es einen unvertretbar
hohen Verwaltungsaufwand.

2.6 Aufhebung der Richtlinie
Die Prüfung hat ergeben, dass die Förderung insgesamt weitgehend abgebaut wer-
den kann. Für die Abwicklung der für noch berechtigt angesehenen Restförderung
erscheint eine Richtlinie nicht mehr erforderlich. Sie könnte in pauschalierter
Weise im Erlasswege geregelt werden. Bisher wird die Förderabwicklung in den
einzelnen RP´s sehr unterschiedlich durchgeführt. Aus diesem Grund und wegen
des vorgeschlagenen Abbaues sollte die Zuständigkeit für die noch für notwendig
erachtete Förderung auf ein RP konzentriert werden.
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Daraufhin wurden im Ministerium zwei Arbeitsgruppen eingesetzt. Sie hatten
folgenden Auftrag:

1. Sachverhalt aufarbeiten und
2. strafrechtliche Seite abklären.

Am 23. Februar 1998 informierte das Ministerium Ländlicher Raum die Staats-
anwaltschaft Stuttgart über den Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungs-
amtes Tübingen vom 8. Dezember 1997.

Im Sommer 1997 fanden, von den Staatsanwaltschaften veranlasst, Hausdurch-
suchungen und Beschlagnahmen bei den Bauernverbänden statt.

In der Folge wurde parallel sowohl das Ermittlungsverfahren von den Staats-
anwaltschaften als auch das Verwaltungsverfahren vom Ministerium und den
Regierungspräsidien mit Gesprächen und Abstimmungen mit dem staatlichen
Rechnungsprüfungsamt und dem Rechnungshof weiter betrieben.

In der Folgezeit, insbesondere ab Ende 1998, hat sich auch der Landtag, unter
anderem mit verschiedenen Anfragen, mit dieser Thematik beschäftigt. Insbeson-
dere fand eine öffentliche Anhörungs- und Fragerunde in einer gemeinsamen Sit-
zung des Ausschusses für ländlichen Raum und Landwirtschaft und des Finanz-
ausschusses am 24. Februar 1999 statt (Wortprotokoll Anlage 30). Im Rahmen
dieser Anhörung hat der Vizepräsident des Rechnungshofes Herr Gößler die Prü-
fungsbemerkung Nummer 2.2 zum Fehlbedarf und damit verbunden den Vorwurf
der Vermögensbereicherung zurückgenommen.

Auf Antrag der Regierungsfraktionen (Drucksache 12/4252) (Anlage 29) hat das
Parlament am 15. Juli 1999 dem beabsichtigten Vergleich zwischen dem Ministe-
rium Ländlicher Raum mit dem Landesbauernverband Baden-Württemberg und
dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband zur Regelung der ländlichen
Sozialberatung für den Zeitraum 1984 bis 1999 zustimmend zur Kenntnis genom-
men.

Für die antragstellende SPD-Fraktion sei diese Tatsache, dass dieser Vergleich
noch während der laufenden staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Verantwort-
liche in den Bauernverbänden von der Landtagsmehrheit beschlossen wurde, ein
wesentlicher Anlass, einen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschus-
ses zu stellen. Am 7. Oktober 1999 hat der Landtag, wie bereits eingangs aus-
geführt, diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften sind mittlerweile abgeschlos-
sen. Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart sind von den vier Verfahren im Dezem-
ber 1999 drei mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt worden. Gegen
einen der Beschuldigten wurde ein Strafbefehl erlassen, der mittlerweile rechts-
kräftig geworden ist.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen zwei Beschuldigte mangels hin-
reichendem Tatverdacht ebenfalls das Ermittlungsverfahren eingestellt. Gegen
zwei weitere Beschuldigte hat sie Strafbefehlsanträge beim Amtsgericht Freiburg
gestellt. Gegen die vom Amtsgericht erlassenen Strafbefehle wurde Einspruch
eingelegt und sie sind damit noch rechtshängig.

2. Beratung im Rahmen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Die Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung haben zur Erfüllung der ih-
nen obliegenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben nach § 14 Sozialgesetzbuch I
und § 18 Abs. 2 des zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte
(KVLG) bei den Geschäftsstellen der Kreisbauernverbände Verwaltungsstellen
eingerichtet. Diese Verwaltungsstellen sollen dabei auch laufende Verwaltungsauf-
gaben für die landwirtschaftlichen Alterskassen und die landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften wahrnehmen. Unter anderem sollen die Verwaltungsstellen
die Versicherten auf allen Gebieten der sozialen Sicherheit als Anlauf- und Aus-
kunftsstelle betreuen und bei der Antragsstellung und Weiterleitung an den Sozial-
versicherungsträger unterstützen. Daneben gibt es eine Reihe spezieller Aufgaben
im Rahmen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung, der landwirtschaftli-
chen Alterskasse und der landwirtschaftlichen Unfallversicherung.
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Die Errichtung von Verwaltungsstellen bei den Kreisbauernverbänden beruht auf
einer Rahmenvereinbarung zwischen den Bundesverbänden, der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungsträger und dem deutschen Bauernverband aus dem
Jahre 1972. Diese Rahmenvereinbarung sind die landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger Baden und Württemberg im Jahre 1973 beigetreten. Dieser
Vertrag wird durch eine geänderte Gesetzeslage mit Wirkung vom 1. Juli 2000
durch entsprechende Kooperationsverträge geändert.

Auch im Bereich der Verwaltungsstellen fanden Prüfungen seitens des Bundes-
rechnungshofes (Mitteilung an die landwirtschaftliche Alterskasse Baden über die
Prüfung ihrer Aufwendungen für Vergütungen an Dritte für die Übernahme von
Verwaltungsstellen vom 15. Dezember 1997 – Anlage 20 –) und des Prüfungs-
amtes für die Sozialversicherung im Sozialministerium Baden-Württemberg
(Bericht über die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung und
der Aufsichtsprüfung der badischen landwirtschaftlichen Krankenkasse, Pflege-
kasse, Berufsgenossenschaft und landwirtschaftlichen Alterskasse Baden von
1998 – Anlage 21 –).

Schwerpunkt der Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss war der Neu-
erlass der Richtlinie für die Förderung der Landfrauenerholung und der ländlichen
Sozialberatung aus dem Jahre 1984, die Verwaltungspraxis vor und nach diesem
Zeitpunkt, sowie die damit verbundenen Kontrollen.

Auf Grund der langen Zeitdauer des Geschehensablaufes sind in diesem Verwal-
tungsprozess sehr viele Betroffene in den verschiedenen Verwaltungs- und Funk-
tionsebenen tangiert gewesen. Das Verwaltungsverfahren wurde durch die wech-
selseitige Beeinflussung seit dem Tätigwerden des staatlichen Rechnungs-
prüfungsamtes beziehungsweise des Rechnungshofes, der Mitteilung an die
Staatsanwaltschaft und dem damit verbundenen Ermittlungsverfahren sowie der
Involvierung des Landtages und der Politik ganz allgemein, mit der damit verbun-
denen Öffentlichkeit noch komplexer.

Eine klare Trennung der Sachverhalte ist nicht möglich, sondern die Themen-
bereiche des Untersuchungsauftrages gehen ineinander über. Diese Tatsache
zeigte sich auch schon bei der Befragung der Zeugen im Untersuchungs-
ausschuss. Eine Sachverhaltsdarstellung dieses zeitlich und funktionellen Kom-
plexes anhand der Gliederung des Untersuchungsauftrages erscheint daher kaum
möglich. Der Gang der Darstellung orientiert sich infolgedessen an den Haupt-
sachkomplexen des Untersuchungsauftrages und dem funktionalen Bezug der
Zeugenvernehmung.
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Teil A
Bestimmungen, Durchführungspraxis und Kontrolle der Vorgabe
von Fördermittel für die ländliche Sozialberatung

I. Wesentlicher Akteninhalt
II. Bericht der Landesregierung
III. Zeugenaussagen

– A. Ausführende Verwaltungsebene und Begünstigte

I. Regierungspräsidien
1. Regierungspräsidium Tübingen

1.1 Zeugin Christa   H a u s e r
1.2 Zeugin Wiebke   K a r l e
1.3 Zeuge Helmut   B u g l
1.4 Zeuge Franz   A i c h e r
1.5 Zeuge Dr. Franz   S p e r l i n g
1.6 Zeuge Kurt   W i d m a i e r

2. Regierungspräsidium Stuttgart
2.1 Zeuge Hermann   R a m m h o f e r
2.2 Zeuge Theophano   V o l k a m e r
2.3 Zeuge Gerold   S t a r k
2.4 Zeuge Norbert   N a t t e r
2.5 Zeuge Bernhard   D a n g e l m a i e r

3. Regierungspräsidium Freiburg
3.1 Zeuge Volker   R o t h
3.2 Zeugin Irma   H a n g s t
3.3 Zeuge Gerhard   S c h ö m i g

II. Bauernverbände
1. Württemberg-Hohenzollern

1.1 Zeugin Rositha   K o t t é
1.2 Zeuge Adalbert   K i e n l e
1.3 Zeuge Ernst   G e p r ä g s

2. Landesbauernverband
2.1 Zeuge Harry   M a r x
2.2 Zeuge Professor Dr. Alfred   R i e g e r
2.3 Zeugin Marianne   S c h m i d – B a s t i n
2.4 Zeuge Professor Dr. Friedrich   G o l t e r
2.5 Zeuge Carl   D o b l e r
2.6 Zeuge Gerd   H o c k e n b e r g e r

3. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband
3.1 Zeuge Werner   L ö f f l e r
3.2 Zeugin Doris   S c h l e n s t e d t   (Obergfell)
3.3 Zeuge Dr. Stefan   G u t m a n n
3.4 Zeuge Richard   S e b a s t i a n
3.5 Zeuge Wendelin   R u f

4. Beratungspraxis in den Kreisgeschäftsstellen
4.1 Zeuge Friedrich   O b e r g f e l l
4.2 Zeuge Hermann   K e l l e r
4.3 Zeuge Otto   H e r t e r i c h
4.4 Zeuge Otmar   S t e p h a n
4.5 Zeuge Reinhold   W ö g e r
4.6 Zeuge Andreas   S i g m u n d
4.7 Zeuge Roland   F e d e r o l f
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III. Sozialversicherung
1. Zeuge Günther   K a u f f m a n n
2. Zeuge Alexander   S c h u l z e

– B. Fachaufsicht Ministerium Ländlicher Raum
1. Zeuge Wolfgang    L e t z k u s
2. Zeugin Helene   Z a i g e r
3. Zeugin Dr. Gudrun   D o b l e r
4. Zeugin Edelgard   F i e s s – H e i z m a n n
5. Zeuge Rainer   K a r r e m a n n
6. Zeuge Thomas   S t r a i l e
7. Zeuge Hermann   P f l u g f e l d e r
8. Zeuge Rainer   A r n o l d

– C. In- und externe Kontrolle
I.  Regierungspräsidium

1.1 Zeuge Karl   R i e d i n g e r
1.2 Zeuge Rolf   N e u m a n n

II. Staatliche Rechnungsprüfungsämter
2.1 Zeuge Jürgen   S a u t t e r
2.2 Zeuge Ernst   H e l l e r
2.3 Zeuge Herbert   S t e i n e r
2.4 Zeuge Heinz   L a n g e n b u c h e r

III. Rechnungshof
3.1 Zeugin Jutta   W a l d e c k
3.2 Zeuge Walter   F i s c h e r
3.3 Zeuge Gerhard   G ö ß l e r
3.4 Zeuge Martin   F r a n k

IV. Sozialministerium
4.1 Zeuge Dr. Adelbert   R a i b l e
4.2 Zeuge Dr. Otto   T a t z e l
4.3 Zeuge Dr. Manfred   K ö n i g

– D. Politische Ebene
1. Zeuge Dr. h. c. Gerhard   W e i s e r ,  MdL
2. Zeuge Gerhard   M a y e r – V o r f e l d e r ,  MdL
3. Zeugin Ministerin Gerdi   S t a i b l i n
4. Zeuge Ministerpräsident Erwin   T e u f e l ,  MdL

Teil B
Vereinbarung mit den Bauernbänden

I. Wesentlicher Akteninhalt
II. Bericht der Landesregierung
III. Zeugenaussagen

1. Ministerium Ländlicher Raum
B.1.1 Zeuge Dr. Wolfgang   Z i e g l e r
B.1.2 Zeuge Rainer   K a r r e m a n n
B.1.3 Zeuge Joachim   H a u c k
B 1.4 Zeuge Rainer   A r n o l d
B.1.5 Zeuge Dr. h. c. Gerhard   W e i s e r ,  MdL
B.1.6 Zeugin Ministerin Gerdi   S t a i b l i n
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2. Landesbauernverband
B.2.1 Zeuge Harry   M a r x
B.2.2 Zeuge Professor Dr. Alfred   R i e g e r
B.2.3 Zeuge Gerd   H o c k e n b e r g e r

3. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband
B.3.1 Zeuge Wendelin   R u f

4. Rechnungshof
B.4.1 Zeuge Ernst   H e l l e r
B.4.2 Zeuge Eberhard   K u ß m a u l
B.4.3 Zeugin Jutta   W a l d e c k
B.4.3 Zeuge Gerhard   G ö ß l e r

B.4.3 (zusammengefasst mit der Aussage des Zeugen unter Teil A Ziffer 3.3)
B.4.4 Zeuge Martin   F r a n k

5. Staatsministerium
B.5.1 Zeuge Dr. Helmut   B i r n
B.5.2 Zeuge Dr. Konrad   S c h m i d t
B.5.3 Zeuge Dr. Lorenz   M e n z
B.5.4 Zeuge Ministerpräsident Erwin   T e u f e l ,  MdL

Teil C
Staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren

I. Wesentlicher Akteninhalt
II. Bericht der Landesregierung
III. Zeugenaussagen

1. Ministerium Ländlicher Raum
C.1.1 Zeuge Rainer   K a r r e m a n n

C.1.1 (zusammengefasst mit der Aussage des Zeugen unter Teil B Ziffer B.1.1)
C.1.2 Zeuge Rainer   A r n o l d
C.1.3 Zeugin Ministerin Gerdi   S t a i b l i n

2. Landesbauernverband
C.2.1 Zeuge Gerd   H o c k e n b e r g e r

C.1.1 (zusammengefasst mit der Aussage des Zeugen unter Teil B Ziffer B.2.3)

3. Staatsanwaltschaft Stuttgart
C.3.1 Zeuge Volker   P f i r r m a n n
C.3.2 Zeuge Klaus   P f l i e g e r

4. Staatsanwaltschaft Mannheim
C.4.1 Zeuge Uwe   S i g r i s t
C.4.2 Zeuge Dr. Horst   K ü h n e r

5. Staatsministerium
C.5.1 Zeuge Ministerpräsident Erwin   T e u f e l , MdL
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Zu Teil A
Bestimmungen, Durchführungspraxis und Kontrolle der Vergabe
von Fördermittel für die ländliche Sozialberatung

I. Wesentlicher Akteninhalt
Dem Untersuchungsausschuss liegen rund 90 Leitzordner Akten von verschiede-
nen Behörden zu der Thematik ländliche Sozialberatung vor.

Einen Überblick über den wesentlichen Akteninhalt bietet die Chronologie des
Ministerium Ländlicher Raum vom 22. Dezember 1999 (Anlage 9), die Auf-
stellung der beigezogenen Beweismittel (Anlage 15) sowie die Ausführungen in
der Vorbemerkung zum zweiten Teil dieses Berichtes.

Hinzuweisen ist insbesondere auf die Stellungnahme des Ministeriums Ländlicher
Raum vom 26. April 1998 (Anlage 23) zum Prüfbericht des Staatlichen Rech-
nungprüfungsamtes Tübingen sowie den ersten internen Bericht der Arbeits-
gruppe „Aufarbeitung der Prüfungsmitteilung“ im Ministerium Ländlicher Raum
vom Oktober 1998 (Anlage 25).

II. Bericht der Landesregierung vom 16. Dezember 1999
Insoweit wird auf den Bericht der Landesregierung durch das Schreiben des
Ministeriums Ländlicher Raum vom 16. November 2000 (Anlage 7) sowie die
weiteren Schreiben hierzu (Anlagen 8 bis14) verwiesen.

III. Zeugenaussagen

Vorbemerkung
Die Darstellung der Zeugenaussage wurde nicht nach dem Gang der Beweis-
aufnahme gegliedert sondern richtet sich nach funktionalen Gesichtspunkten:

– A. Ausführende Verwaltungsebene und Begünstigte

I. Regierungspräsidien
1. Regierungspräsidium Tübingen

1.1 Zeugin Christa   H a u s e r
Die Zeugin Christa Hauser erklärte, dass sie in der Zeit von 1969 bis 1979 im
Referat Betriebswirtschaft im Regierungspräsidium Tübingen gearbeitet habe.
Anschließend sei sie in das Bildungsreferat des Regierungspräsidiums gewech-
selt. In der angegebenen Zeit habe sie unter anderem die Förderung der ländlichen
Sozialberatung bearbeitet. Vom Arbeitsumfang her habe sie hierfür circa eine
Woche pro Jahr ihrer Arbeitszeit verwendet. Es sei ihre Aufgabe gewesen den
Antrag des Bauernverbandes mit den Abrechnungen von der Sache her zu prüfen,
das heißt, ob es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt und die rechne-
rische Richtigkeit festzustellen. Im Übrigen erläuterte die Zeugin habe sie sich
immer mit dem Haushaltsreferat abgesprochen. Wenn es aus irgendwelchen sach-
lichen Gründen notwendig war, habe sie die Zuschüsse entsprechend gekürzt und
korrigiert.

Einen Anlass zu zweifeln, ob die bewilligten Gelder unter Umständen zweckent-
fremdet eingesetzt worden seien oder ob es zu einer Doppelförderung gekommen
sei, habe sie, erläuterte die Zeugin, nicht gehabt, da die Summen, die insgesamt
ausgewiesen wurden, um ein vielfaches höher gewesen seien als der Förder-
rahmen. Im Übrigen sei die Auflistung der Personen mit den Gehältern nach
Ansicht der Zeugin nachvollziehbar gewesen. Bis 1975, so schilderte die Zeugin,
sei die Förderung per Erlass durch das Ministerium geregelt worden. Danach wur-
de eine Richtlinie erlassen. Im Hinblick auf das Verwaltungsverfahren und der
Arbeitsabwicklung sei es aber hierbei nicht zu Veränderungen gekommen.

Ihr sei bekannt gewesen, trug die Zeugin auf Nachfrage vor, dass 1972 die
Geschäftsstellen der Bauernverbände Außenstellen der landwirtschaftlichen
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Sozialversicherungen wurden. Dies sei aber in den Verwendungsnachweisen
berücksichtigt worden, in dem von den aufgelisteten Personalkosten der Zuschuss
der Sozialversicherung als Gesamtbetrag abgezogen sei. Vom Restbetrag, der
dann immer noch relativ hoch gewesen sei, verdeutlichte die Zeugin, sei dann die
Beihilfe in Höhe von circa 80 000 DM bis 100 000 DM gewährt worden. Bean-
standungen habe es ihres Wissens, erläuterte die Zeugin, in diesem Bereich nicht
gegeben. Auch könne Sie sich nicht erinnern, ob über diesen Förderungsbereich,
der nach ihrer Ansicht eine untergeordnete Bedeutung gehabt habe, mit ihren
Vorgesetzten über etwaige relevante Fragen gesprochen zu haben. Da dies nun
mittlerweile 22 Jahre her sei, könne sie sich daran nicht mehr genau erinnern.

1.2 Zeugin Wiebke   K a r l e
Frau Wiebke Karle berichtete, dass sie seit 1968 in Baden-Württemberg im
öffentlichen Dienst tätig sei und davon seit nun 20 Jahren beim Regierungspräsi-
dium Tübingen. Dort habe sie vielerlei Aufgaben, unter anderem sei sie seit vier
Jahren Beratungskoordinatorin und bearbeite auch die Beratungsdienste. In
diesem Zusammenhang stehe auch die Förderung für die ländliche Sozial-
beratung. Diese mache aber nur einen ganz geringen Umfang ihrer Tätigkeit aus.
Wenn sie von 200 Arbeitstagen pro Jahr ausgehe, sei sie mit der Förderung der
Sozialberatung, wenn sie intensiv an der Arbeit dranbleiben konnte, ein Tag be-
schäftigt gewesen. Eine Kontrolle, wie sie der Untersuchungsausschuss verstehe,
habe nicht stattgefunden. Die Kontrolle beschränkte sich auf die Feststellung der
Richtigkeit im Rahmen der vorliegenden Verwendungsnachweise. Aus Sicht der
Zeugin gab es hierbei auch nichts mehr groß zu entscheiden, da das Geld vom
MLR kam und das Haushaltsrechtliche vom Referat 31 erledigt wurde. Mittels
Bewilligungsbescheid sei lediglich das Geld im Grunde genommen weitergege-
ben worden. Nach Ansicht der Zeugin bestand für eine intensivere Kontrolle auch
kein Anlass, weil sie glaubte, dass die Angaben ehrlich seien und auf Fakten be-
ruht haben. Die Zeugin erläuterte, da sie früher in Ravensburg am Landwirt-
schaftsamt tätig gewesen sei, kannte sie sowohl Herrn Dr. Kehle als auch Herrn
Kienle sowie Herrn Kiefl, sodass hier ein Vertrauensverhältnis bestand. Die Zeu-
gin berichtete, dass sie nicht das Gefühl gehabt habe, dass jemals hier irgend et-
was Unlauteres gemacht worden sei. Absprachen dergestalt, dass bezüglich der
Gehälter der Beratungspersonen Prozentsätze festgelegt worden seien, habe es mit
den Bauernverbänden nicht gegeben. Solche Abrechnungen mit verschiedenen
Prozentsätzen für die Kreisgeschäftsführer habe sie zum ersten Mal gesehen als
sie von der Landespolizeidirektion Tübingen vernommen worden sei.

Ihr sei nicht bekannt gewesen, berichtete die Zeugin, dass es für den Bereich der
ländlichen Sozialversicherung Zuwendungen seitens der Sozialversicherung ge-
geben habe. Nachdem sie sich auf Grund der Ladung jetzt wieder mit der Materie
befasst habe, habe sie festgestellt, entsprechend der alten Richtlinie Gelder in der
Rubrik Zuschüsse Dritter und anderer Versicherungsträger – so stehe es in den
uralten Verwendungsnachweisen – angegeben worden seien. Später entsprechend
den neuen Richtlinien hieße es dann nur noch Drittmittel. Drittmittel seien auch
angegeben worden bis die Fusion der Bauernverbände kam. Nach Ansicht der
Zeugin wurden diese Drittmittel bis 1990 angegeben. Auf Nachfrage antwortete
die Zeugin, natürlich habe sie bemerkt, dass hier eine Änderung in der Antragstel-
lung erfolgt sei. Dies habe sie sich damit erklärt, dass eben die Bauernverbände
zusammen gelegt worden seien und diese Drittmittel jetzt in Stuttgart abgerechnet
werden, da Ravensburg ja nur noch eine Außenstelle gewesen sei. So habe sie
sich das erklärt, nachgefragt habe sie aber nicht. Sowohl nicht beim Landes-
bauernverband als auch im Ministerium oder bei meinen Kollegen in Stuttgart.
Konkrete Gedanken im Zusammenhang mit der Fusion der Bauernverbände, er-
läuterte die Zeugin, habe sie sich nur auf Grund eines Briefes von Herrn Golter an
das Ministerium, mit der Frage, wie die Förderung zukünftig im Hinblick auf die
Zuständigkeit laufen soll, gemacht. Aber hierzu sei es nie zu einer Antwort an sie
gekommen. Das Ministerium habe lediglich dem Regierungspräsidium wieder
Geld für Ravensburg zugewiesen. Da sei für sie klar gewesen, dass Ravensburg
weiter das Geld über das Regierungspräsidium Tübingen bekomme.

Auf die Frage, ob ihr jemals Anweisungen gegeben wurden, nur rechnerisch zu
prüfen und nicht inhaltlich die Schlüssigkeit der Anforderungen, verdeutlichte die
Zeugin, dass sie für die Bearbeitung der Anträge eigenverantwortlich gewesen sei
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und dies auch durch ihre Unterschriftsberechtigung in Form der Schlusszeichnung
dokumentiert habe. Im Übrigen sei dem Antrag immer ein ausführlicher Bericht
vom Bauernverband Ravensburg beigefügt gewesen. Dieser sei auch nie mit dem
Bericht aus dem Vorjahr identisch gewesen, sondern er enthielt schwerpunkt-
mäßig die Beratungskernpunkte. Auf Grund dieser ausführlichen Berichte konnte
sie schon Schlussfolgerungen für die Antragstellung ziehen.

Auf den folgenden Vorhalt der Vernehmung des Rechnungsprüfers Heller:

„Außerdem ist mir aufgefallen, dass die zuständige Sachbearbeiterin beim Regie-
rungspräsidium Tübingen, Frau Karle, auf meine Anfrage gesagt hat, dass sie bei
Dienstantritt von ihrem Referatsleiter angewiesen worden sei, die Anträge, Ver-
wendungsnachweise nur auf ihre rechnerische Richtigkeit zu überprüfen und
keine Belege anzufordern“ entgegnete die Zeugin: So habe sie das nie gesagt.
Außerdem habe Herr Heller dies aus einem anderen Zusammenhang heraus
genommen. Da sie auch andere Richtlinien bearbeite, wisse sie wie man mit
Richtlinien eigentlich umgehe oder was man in Verwendungsnachweisen prüfe.
Aus diesen Gründen habe sie schon einmal in der Vergangenheit im Ministerium
Ländlicher Raum nachgefragt. Aber ihr sei dabei gesagt worden, dass die Richt-
linie eigentlich nicht mehr hergibt oder nicht mehr will. Sie habe das so auf-
gefasst, dass sie nicht weiter nachfragen solle. Wann dieses Gespräch mit Frau
Zaiger im Ministerium Ländlicher Raum war könne sie heute nicht mehr sagen.
Leider habe sie darüber keine Aktennotiz gefertigt. Die Zeugin erläuterte, dass es
jetzt für einen Außenstehenden einfach sei zu sagen, eine Kontrolle habe nicht
stattgefunden. Aber für denjenigen, der eine Richtlinie auszuführen habe, in der
festgelegt sei, dass Rechnungen nicht vorgelegt werden müssen, als vereinfachte
Verwaltungsmaßnahme, derjenige gehe dem dann nicht nach. Bei allen anderen
Richtlinien stehe genau drin bis wann was vorgelegt werden müsse, wo jeder
Nagel, jedes Fensterkreuz und jedes Fenster gezählt werde. In diesen Fällen, er-
läuterte die Zeugin, mache sie dies auch. Dies werde genau kontrolliert und ge-
prüft. Aber in dem hier vorliegenden Fall sei dies doch gar nicht gewollt gewesen,
darin lagen ihre Zweifel. Aus diesem Grund habe sie nachgefragt, aber ihr sei ge-
sagt worden, dass dies gar nicht gewollt war, sondern dass das eine vereinfachte
Verwaltungsrichtlinie sei. Daraufhin habe sie ausbezahlt.

Dass damit auch gewünscht worden sei, dass sie eventuell den einen oder anderen
Antrag nicht zur Prüfung weitergebe, erläuterte die Zeugin auf Nachfrage, habe
sie nicht so empfunden. Wenn sie gewollt hätte, dann hätte sie schon eine Prüfung
durchgedrückt und den internen Prüfdienst beauftragt. In diesen Fällen sei sie
nicht so zögerlich. Aber sie habe eben die ganze Angelegenheit letztendlich nicht
durchschaut.

Hinsichtlich der Landfrauen, erläuterte die Zeugin, sei erstmals 1992 ein Antrag
gestellt worden. Ihres Wissens sei zu dieser Zeit schon eine Bezuschussung der
Landfrauen durch die Regierungspräsidien Stuttgart und Freiburg erfolgt. Auf
Nachfrage versicherte die Zeugin, ihr sei nicht aufgefallen, dass es sich hier um
einen Antrag gehandelt habe, der eigentlich nicht förderungswürdig gewesen sei.
Die Frage der Förderungswürdigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit sei erst im
Rahmen der Aufklärung im Nachhinein problematisiert worden. Für sie, kom-
mentierte die Zeugin, sei die ehrenamtliche Tätigkeit der Landfrauen im Rahmen
der Beratung durchaus förderungswürdig gewesen, da es sich um Meisterinnen
und um ausgebildete Sozialpädagoginnen gehandelt habe. Sie habe die Richtlinie
durchaus so verstanden, dass unter „Beschäftigte Beratungskräfte“ sowohl fach-
liche Beratungstätigkeiten als auch entsprechende ehrenamtliche Tätigkeiten
subsumiert werden können. Als Konsequenz aus den Feststellungen des Rech-
nungsprüfungsberichts Tübingen sei dem Prüfdienst des Regierungspräsidiums
den Auftrag erteilt worden, die Landfrauen zu überprüfen.

Im April 1996, schilderte die Zeugin, haben zwei Besprechungen im MLR auf
Grund der Prüfbemerkungen des Rechnungsprüfungsamts Tübingen mit der
Tagesordnung „Definition Beratungskräfte, Definition Ländliche Sozialberatung
im Sinne der Richtlinie, Fehlbedarfsfinanzierung, Subventionsbetrug?“ statt-
gefunden. An die genauen Termine könne sie sich aber nicht mehr erinnern. Ge-
nauso wenig, ob Herr Deininger, den sie kenne, dabei gewesen sei. Als weitere
Folge der Aufarbeitung, fügte die Zeugin hinzu, sei zunächst die Zahlungen auf
40 % gekürzt worden und dann anschließend Ende 1996 sogar ganz eingestellt



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

26

worden. Dies geschah per Erlass des Ministeriums. Dieser Erlass sei dann zur
Information an die Betroffenen weitergegeben worden. Aber hieran könne sie
sich nicht mehr so genau erinnern. Über solche einschneidenden Tatbestände
habe sie in der Regel immer ihre Abteilungsleiterin oder ihren Abteilungsleiter
informiert. Bei ihrem Referatsleiter, erläuterte die Zeugin, sei dies schwieriger ge-
wesen, da dieser viel unterwegs sei. Ob sie Herrn Bugl über diesen Fall informiert
habe, erläuterte die Zeugin auf Nachfrage, könne sie sich jetzt nicht mehr er-
innern.

Zweite Vernehmung vom 24. März 2000

Auf den Vorhalt, dass sie bei der letzten Vernehmung auf die Frage, warum sie
wegen der Richtlinie im Ministerium interveniert habe und was der Anlass dafür
gewesen sei laut Protokoll Folgendes geantwortet habe „dass sie eben auch unzu-
frieden war und anhand der Zahlen nicht nachprüfen konnte; ich hatte meine
Zweifel, und daraufhin habe ich nachgefragt, und da hat man mir gesagt, dass das
eben gar nicht gewollt war, sondern, dass das ja diese vereinfachte Verwaltungs-
richtlinie sei; das hat man nicht gesagt, sondern man hat nur gesagt, also, ich
sollte das so ausbezahlen;“ antwortete die Zeugin, Anlass sei gewesen, dass sie
auch mit anderen Richtlinien und mit den darauf fußenden Verwendungsnachwei-
sen zu tun gehabt habe. Bei diesen anderen Richtlinien sei alles immer sehr viel
detaillierten gewesen, auch was die Verwendungsnachweise angehe. Dort sei viel
detaillierter nachgeprüft worden. Vor diesem Hintergrund kam ihr die Richtlinie
sehr mager vor und deshalb habe sie sich telefonisch an Frau Zaiger im
Ministerium gewandt, die in dieser Sache für sie Ansprechpartnerin gewesen sei.
Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, es sei ein sehr kurzes Telefonat gewesen.
Hierbei habe ihr Frau Zaiger klargemacht, dass die Richtlinie so sei und dass
daran nichts mehr zu machen sei. Eine Weisung wie zu verfahren sei, habe sie
nicht erhalten. Genau könne sie sich an das Gespräch nicht mehr erinnern. Aber
sie wisse genau, dass es kurz und prägnant war. Für sie stand im Ergebnis fest:
„Du hast nichts weiter als diese drei Zahlen und mit denen musst du leben. Das
sei für sie das Ergebnis gewesen“. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin: „Nein, nie-
mand habe zu ihr gesagt fragen sie nicht solange! Fragen sie nicht nach! Prüfen
sie nicht besonders nach! Vollziehen sie nur das nach, was ihnen vorgelegt wird“.

Auf den Vorhalt im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen habe sie
ausgesagt: „Darauf habe ich nachgefragt, und daraufhin hat man mir eben gesagt,
dass das eben gar nicht gewollt war, sondern dass das ja diese vereinfachte Ver-
waltungsrichtlinie sei“ entgegnete die Zeugin, dass sie nicht wisse, was politisch
gewollt war. Gewollt sei eine Verwaltungsvereinfachung gewesen, so habe sie
dies bislang gesehen. Was gewollt gewesen sei, sei schließlich in der Richtlinie
festgelegt worden.

Auf die Frage, wenn das Gespräch mit Frau Zaiger für sie von Relevanz für die
weitere Bearbeitung gewesen wäre, insbesondere dann, wenn es eine Weisung
oder einen Hinweis enthalten hätte, ob sie dann einen Vermerk oder eine Akten-
notiz gefertigt hätte, entgegnete die Zeugin; Bestimmt. Sie sei schließlich gerade
dabei gewesen, die Dinge zu bearbeiten. Aus diesem Anlass habe sie schließlich
angerufen. Sie hätte dann bestimmt vermerkt „müssen Rechnungen angefordert
werden oder sonst irgendetwas“.

Auf Nachfrage sagte die Zeugin, nein, das Gespräch habe sie nicht dokumentiert.

Auf die Frage, ob Frau Zaiger ihre Ansprechpartnerin gewesen sei, erläuterte die
Zeugin, sie sei damals Referentin für Beratung gewesen und für Beratung sei eine
andere Kollegin im Ministerium Ländlicher Raum zuständig gewesen. Frau Zai-
ger bearbeitete die Bildung und Weiterbildung und in diesem Rahmen sei auch
die Richtlinie eingebettet gewesen. Frau Zaiger sei also ihre Ansprechpartnerin
für diese besagte Förderung auch der ländlichen Weiterbildung gewesen. Auf den
Vorhalt der Aussage von Frau Zaiger: „Sie kam dann eines schönen Tages. Ich
meine, es sei in der zweiten Hälfte der 80-er Jahre gewesen; einen Termin habe
sie mir ja nicht angegeben – zu mir ins Büro mit der Frage, und darüber haben wir
gesprochen; da kann ich mich noch ganz genau erinnern; warum überhaupt
Gelder an Verbände für die Sozialberatung, wo doch die staatliche Beratung, die
Beratung der Bezirksdienststellen, auch für die Familien da sei und sie sich
eigentlich zuerst als Beraterin um eine ganzheitliche Beratung bemühe; .....; über
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die Frage der Abrechnung, der Rechnungslegung habe ich mit Frau Karle nicht
gesprochen; das kann ich ganz sicher aussagen, weil ich zumindest zum dama-
ligen Zeitpunkt gar nicht wusste, dass Frau Karle in dieser Arbeit einen Auftrag
hat;“ erklärte die Zeugin, dass sie mit Frau Zaiger bestimmt nicht über Beratung
gesprochen habe. Denn für Beratung sei eine ganz andere Kollegin zuständig
gewesen. Auch habe sie telefonisch mit Frau Zaiger über die ländliche Sozial-
beratung gesprochen und zwar wegen der Abrechnung, da sie zu diesem Zeit-
punkt gerade an dieser Arbeit gewesen sei. Genau könne sie sich nicht mehr
erinnern. Aber sie wisse, dass es ein sehr kurzes Gespräch gewesen sei, insbeson-
dere deshalb könne sie sich daran erinnern, weil sie ansonsten sehr wenig Kon-
takte mit Frau Zaiger gehabt habe.

Auf die Frage, ob sie den internen Prüfdienst mit der Kontrolle hätte beauftragen
können, wenn sie es für erforderlich gehalten hätte, berichtete die Zeugin, wahr-
scheinlich. Aber sie könne nicht genau sagen, ob sie zum damaligen Zeitpunkt
schon gewusst habe, dass man so etwas machen kann. Jetzt wisse sie, seit dem die
ganze Geschichte am laufen sei, dass man den Prüfdienst beauftragen könne.
Aber ob sie dies 1984 gewusst habe, könne sie heute nicht mehr mit Bestimmtheit
sagen. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, nein auch in anderen Förderbereichen
habe sie bisher noch nie den Prüfdienst eingeschaltet, bis auf die Überprüfung der
Landfrauen im Rahmen der Untersuchung der Sozialberatung.Auf den Vorhalt,
aus dem Schreiben vom 21. November 1983 des Regierungspräsidiums Tübingen
an das Landwirtschaftsministerium: „Das Regierungspräsidium Tübingen kann
dem Entwurf der Neufassung der Richtlinie weitgehend zustimmen; nur bei Anla-
ge 2, Seite 3 bestehen erhebliche Bedenken; ......; wie kann das Regierungspräsi-
dium bestätigen, dass diese Angaben richtig sind; die Verantwortlichkeit der rich-
tigen Angaben müsste doch wohl der Zuwendungsempfänger übernehmen,
während das Regierungspräsidium die Prüfung des Verwendungsnachweises
rechnerisch bestätigen kann“ entgegnete die Zeugin, an ein solches Schreiben
könne sie sich nicht erinnern. Es sei auch nicht in den Unterlagen gewesen. Wenn
man ihr sage, dass sie dies abgezeichnet habe, dann wird sie es wohl auch ge-
macht haben. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, ob es eine Antwort auf dieses
Schreiben vom Ministerium gegeben habe, wisse sie nicht.

1.3 Zeuge Helmut   B u g l
Der Zeuge Helmut Bugl, Regierungsdirektor, trug vor, dass er seit 1978 Leiter des
Referats Betriebswirtschaft im Regierungspräsidium Tübingen sei, in dem die
Förderrichtlinie zur landwirtschaftlichen Sozialberatung abgewickelt werde. Aus
seiner Sicht sei die Sozialberatung dringend notwendig, da im Regierungsbezirk
Tübingen zum Beispiel jährlich 1 000 bis 1 500 Betriebe aufhören, die dringend
einer Sozialberatung bedürfen. Aus seiner Sicht sei die Richtlinie relativ eindeutig
geregelt. Im Einzelnen habe Frau Karle als Sachbearbeiterin alles ordentlich ab-
gewickelt, sodass aus seiner Sicht kein Handlungsbedarf bestanden habe. Auf
Frage antwortete der Zeuge, es sei ihm bekannt gewesen, dass die Sozialversiche-
rung für die Beratung im Rahmen der ländlichen Sozialversicherung an die
Bauernverbände Geld bezahle. Diese Beträge seien auch in den Anträgen auf-
geführt worden.

Die Frage, ob der Zeuge an der Festlegung der Aufteilung der Arbeit Zeitanteile
zwischen ländlicher Sozialberatung und landwirtschaftlicher Sozialversicherung
in Gesprächen beteiligt gewesen sei, verneinte der Zeuge. Er habe nie mit den
Bauernverbänden direkt Kontakt aufgenommen. Auch war er nicht an dem Ge-
spräch am 18. April 1996 im Ministerium Ländlicher Raum beteiligt. Er könne
sich heute nicht mehr genau daran erinnern, aber wenn ein solches Gespräch statt-
gefunden habe, dann sei sicher Frau Karle dort gewesen. Über die Gesprächs-
inhalte sei er aber nicht informiert worden.

Sie seien nie davon ausgegangen, dass die Bauernverbände die Beträge doppelt
abgerechnet haben. Den Bruch in der Antragstellung im Jahre 1991, in dem keine
Angaben mehr zu Zuschüssen Dritter im Verwendungsnachweis gemacht worden
seien, wurde mit der Fusion der beiden Bauernverbände erklärt. Nachfragen gab
es von Seiten des Regierungspräsidiums nicht. Auf Vorhaltung, dass der Prüfer
Heller vom Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Tübingen bei seiner Zeugenver-
nehmung vor der Staatsanwaltschaft Mannheim ausgesagt habe, dass die zustän-
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dige Sachbearbeiterin beim Regierungspräsidium Tübingen, Frau Karle, auf seine
Frage gesagt habe, dass sie bei Dienstantritt von Ihrem Referatsleiter angewiesen
worden sei, die Anträge, Verwendungsnachweise nur auf ihre rechnerische Rich-
tigkeit zu überprüfen und keine Belege anzufordern, erwiderte der Zeuge, an eine
solche Anweisung könne er sich heute nicht mehr erinnern.

Auf Nachfrage verdeutlichte der Zeuge, dass es sich bei der Förderangelegenheit
um eine Routinegeschichte gehandelt habe, bei der das Regierungspräsidium
eigentlich gar keinen Spielraum hatte. Im Gegensatz zu anderen Förderangelegen-
heiten konnten Sie hier keinen eigenverantwortlichen Spielraum wahrnehmen, da
alles von Anfang bis Ende vorgeschrieben gewesen sei. Außerdem habe es sich
um einen Randbetrag gehandelt, der immer gleich gelaufen sei und bei dem vom
Ministerium die Prozentsätze der Förderung festgelegt worden seien, sodass sie
nie einen Anlass gehabt haben, irgendetwas zu tun. Auch habe aus seiner Sicht
nie eine Besprechung stattgefunden, weder mit dem Ministerium noch mit den
Bauernverbänden sei er dazu aufgefordert worden. Im Übrigen habe es aus seiner
Sicht keine Komplikationen gegeben und auf die Idee, dass jemand doppelt ab-
rechnet habe, sei er bei diesem im Verhältnis zu den anderen Fördervolumen in
seinem Referat nie gekommen. Dies sei wohl auch aus seiner Sicht der Grund,
dass nie nähere Kontrollen veranlasst worden seien. Im Gegensatz dazu wurde,
auch auf seine Anweisung hin, in anderen Bereichen wesentlich verstärkt über-
prüft und kontrolliert, insbesondere weil es in diesen Bereichen um mehrere
100 000 DM, manchmal um Millionen gegangen sei.

Die Überprüfung der Förderung der ländlichen Sozialberatung durch das Rech-
nungsprüfungsamt mit dem Verdacht der Doppelfinanzierung ab 1986 habe er
mitbekommen, aber dem keine größere Bedeutung beigemessen. An Näheres
könne er sich heute nicht mehr erinnern. Auf Frage, ob es bereits 1991 zu Zurück-
forderungen in diesem Bereich gekommen sei, antwortete der Zeuge, dass er sich
daran nicht mehr erinnern könne. Erst 1995/1996 sei die Förderung gekürzt und
dann eingestellt worden.

1.4 Zeuge Franz   A i c h e r
Der Zeuge Aicher, Abteilungsdirektor a. D., führte zunächst aus, dass er von 1968
bis 1978 Referatsleiter 32 und danach bis 1987 Abteilungsleiter 3 im Regierungs-
präsidium Tübingen gewesen sei. Er erläuterte, dass als er im Herbst 1968 nach
Tübingen gekommen sei, die hier infrage stehenden Dinge bereits einige Jahre am
laufen gewesen seien. Für ihn habe dies bedeutet, dass diese laufenden Dinge
zunächst einmal als richtig anzusehen seien und laufen lässt, insbesondere habe er
wichtigere Aufgaben wie zum Beispiel die Fortbildung der Meister in Angriff
nehmen müssen. In Einzelheiten bei der Abwicklung der Förderung der Sozial-
beratung sei er daher nicht eingetreten. Dies habe er der zuständigen Sachbearbei-
terin Frau Hauser überlassen, die selbstverständlich auch den juristischen Rat des
Referats 31 habe in Anspruch nehmen können. Probleme in diesem Bereich der
Förderung seien von Frau Hauser an ihn nicht herangetragen worden. Auf Frage,
ob er gewusst habe, dass die Bauernverbände für die Sozialberatung von der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung auch Geld bekämen, antwortete der Zeuge,
dass er davon nichts gewusst habe, da er sich speziell mit dieser Sache überhaupt
nie befasst habe.

Mit seiner Beförderung 1978 zum Abteilungsleiter führte der Zeuge aus, sei er
noch weiter von der praktischen Abwicklung einzelner Fördermaßnahmen ent-
fernt gewesen. Nachfolger als Referatsleiter wurde Herr Bugl. Mit der Sachbear-
beitung sei nach Frau Hauser Frau Karle beauftragt worden.

Auf Frage erklärte der Zeuge, dass er sich nicht erinnern könne an ein Gespräch
mit den Bauernverbänden, in dem die Förderfähigkeit bestimmter Gehälter im
Rahmen der Sozialberatung festgelegt worden sei. Auch habe er ein solches Ge-
spräch nicht geführt.

Auf Frage verdeutlichte der Zeuge, er habe sich nicht mit Detailfragen, wie zum
Beispiel, was ist Fehlbedarfsfinanzierung und was fällt unter Projektförderung,
befasst. Dafür habe es Spezialisten in der Abteilung gegeben. Zum anderen sei es
so, dass für spezielle Detailinformationen über die Abwicklung, wenn neue Maß-
nahmen kamen, es regelmäßig Besprechungen der Sachbearbeiter mit dem
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Ministerium gegeben habe. In solchen Dienstbesprechungen mit dem Ministerium
haben die Fachleute Detailfragen erörtert. Solche Details seien aber nicht an den
Abteilungsleiter heran getragen worden.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, er habe bei der Novellierung der Richtlinie im
Jahre 1984 keine Stellungnahme abgegeben. Es sei durchaus möglich, dass auf
dem Postwege eine entsprechende Anfrage des Ministeriums Ländlicher Raum an
das Regierungspräsidium gerichtet wurde. Aber im Postlauf habe er in der Regel
solche Schreiben, wenn er darin keine Probleme gesehen habe, an das zuständige
Fachreferat und damit Sachbearbeiter weitergeleitet. Diesen oblag es dann, eine
Entscheidung bezüglich einer Antwort zu treffen. Vor diesem Hintergrund sei es
durchaus möglich, dass irgendwo an einem anderen Ministerium ein anderer
Sachbearbeiter oder ein anderer Beteiligter Fragen zu diesem Vorgang aufgewor-
fen haben könnte. Der Zeuge betont noch einmal, dass er sich nicht mit Detailfra-
gen beschäftigt habe. Der Zeuge verdeutlichte, dass er seine Kontrollfunktion vor
allem darin gesehen habe, dass er versucht habe, ein gutes Betriebsklima zu
schaffen, indem die Bediensteten mit ihren Problemen und Sorgen jederzeit zu
den Vorgesetzten haben kommen können. In der vorliegenden Problematik sei
ihm nie bewusst geworden, dass es in der Abwicklung dieser Fördermaßnahme
große Probleme gab und dass es Fragen für die Sachbearbeiter gegeben habe.

1.5 Zeuge Dr. Franz   S p e r l i n g
Der Zeuge Dr. Sperling führte zunächst aus, dass er seit dem 1. April 1997 pen-
sioniert sei. In der Zeit vom 1. Oktober 1987 bis 31. März 1997 sei er Abteilungs-
leiter beim Regierungspräsidium Tübingen der Abteilung 3, Landwirtschaft, ge-
wesen. Davor sei er 20 Jahre beim Landwirtschaftsministerium und davor fünf
Jahre am Tierzuchtamt in Biberach beschäftigt gewesen. Zu dem infrage stehen-
den Komplex des Teils A des Untersuchungsauftrags führte er aus, dass er
während seiner Zeit beim Ministerium und davor mit dem Thema der Sozialbera-
tung so gut wie nichts gewusst habe, weil er im Bereich der Tierzucht tätig gewe-
sen sei. Seine erste Berührung mit der Sozialberatung, sei gewesen, als er als Ab-
teilungsleiter in Tübingen ein Begleitschreiben zur Unterzeichnung von der zu-
ständigen Referentin Frau Karle vorgelegt bekommen habe. Später sei im Zuge
der Delegation von Zuständigkeiten auch die Schlusszeichnung für die Berichte
nach unten delegiert worden, erläuterte der Zeuge, sodass Frau Karle ansch-
ließend unterschriftsberechtigt gewesen sei. Später habe er nie mehr einen Antrag
oder eine Bewilligung oder ähnliches über diese Sozialberatung gesehen, sodass
er auch auf Nachfrage nicht sagen kann, wie die Zahlen, die Prozentsätze und
ähnliches zu Stande gekommen seien. Durch die Delegation nach unten sollte der-
jenige, der die Dinge sachbearbeitend und sachkenntlich durchführt, auch zum
Schluss verantwortungsvoll schlusszeichnen. Auf Vorhaltung, dass Behauptungen
im Raum stehen, dass es Absprachen mit dem Regierungspräsidium Tübingen be-
züglich der Abrechnungspraxis der Anrechnungshöhe von Geldern usw. gegeben
habe, entgegnete der Zeuge, er habe persönlich solche Gespräche nie geführt.
Wenn es tatsächlich solche Gespräche gegeben haben sollte, gehe der Zeuge
davon aus, dass die zuständige Referentin Frau Karle einen solchen Kontakt mit
den Bauernverbänden gehabt habe. Auf die Frage, ob er an einem Gespräch am
18. April 1996 im Ministerium Ländlicher Raum zu den Themen „Definition Be-
ratungskräfte; Definition Ländliche Sozialberatung und Fehlbedarfsfinanzierung;
Subventionsbetrug“ teilgenommen habe, wies der Zeuge daraufhin, dass er darü-
ber keine konkrete Erinnerung habe, er glaube es aber nicht. Der Zeuge erläutert,
wenn zu solchen allgemeinen Besprechungen vom Ministerium über den Abtei-
lungsleiter eingeladen worden sei, habe in der Regel der zuständige Sachbearbei-
ter oder Referent daran teilgenommen. Es sei dann die Aufgabe des zuständigen
Beamten gewesen, Informationen von unten nach oben weiterzugeben. Inwieweit
jetzt der zuständige Referatsleiter des Sachbearbeiters unter Umständen hierüber
informiert habe, daran habe er keine Erinnerung mehr, erläuterte der Zeuge.

Auf die Frage, wann dem Zeugen bekannt wurde, dass das Rechnungsprüfungs-
amt in dieser Angelegenheit eine Prüfung durchführt, gab der Zeuge an, dass er
das nicht mehr wisse. Auch wisse er nicht mehr, ob im Jahre 1996, nachdem die
Prüfungsergebnisse des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt worden waren, das
Ministerium beim Regierungspräsidium und damit bei ihm nachgefragt habe, ob
das Abrechnungsverfahren korrekt laufe. Er könne sich auch nicht daran erinnern,
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dass während seiner Dienstzeit die Auszahlungen an die Bauernverbände gekürzt
worden seien. Nach seiner Erinnerung sei für die Höhe der Auszahlung nicht das
Regierungspräsidium zuständig gewesen, sondern das Ministerium.

Der Zeuge erläutert, dass er die Schwerpunkte seiner Arbeit im Wesentlichen im
Bereich der Änderung der EU-Agrarpolitik, insbesondere im Rahmen der SchalVo-
Maßnahmen und der anderen neuen Maßnahmen gesehen habe. Hier mussten die
zuständigen Landwirtschaftsämter ausgebildet und überwacht werden. Da der Be-
reich der Sozialberatung nur im Bereich zwischen 120 000 DM oder 170 000 DM
gelegen habe, was im Vergleich zu den übrigen Fördermaßnahmen ein relativ ge-
ringer Betrag gewesen sei, musste nach seiner Ansicht zunächst das kontrolliert
werden, was mit großen Folgen unter Umständen zu einem wesentlich größeren
Schaden für das Land habe führen können. Da ihm, wie er bereits mehrfach ausge-
führt habe, Unstimmigkeiten in diesem Bereich nicht bekannt gewesen seien und er
sich auch nicht an entsprechende Anfragen des Innenministeriums erinnern könne,
habe er für die Sozialberatung keinen speziellen Prüfungsbedarf gesehen.

1.6 Zeuge Kurt   W i d m a i e r
Der Zeuge Widmaier berichtete, er sei vom 15. August 1988 bis zum 14. Septem-
ber 1998 Regierungsvizepräsident und Leiter der Abteilung I des Regierungsprä-
sidiums Tübingen gewesen. Seine Hauptaufgabengebiete seien in dieser Zeit die
Querschnittsaufgabe der Abteilung I wie zum Beispiel Organisation, Personal und
Ausbildung gewesen. Mit der Förderpraxis bei der ländlichen Sozialberatung sei
er nicht befasst gewesen und habe erst aus der Presse darüber erfahren, als er be-
reits nicht mehr im Regierungspräsidium tätig gewesen sei. Dieses Problem sei
auch nie von anderer Seite an ihn heran getragen worden.

Auf die Frage nach der Art der Führung im Regierungspräsidium, erläuterte der
Zeuge, an erster Stelle stand ein interner Kreis bestehend aus dem Regierungs-
präsidenten, dem Vizepräsidenten und noch ein paar Personen aus dem näheren
Umfeld. Alle 14 Tage seien Abteilungsleiterbesprechungen durchgeführt wor-
den, bei denen außer den Abteilungsleitern auch die Referatsleiter der Abteilung I
anwesend gewesen seien. Darüber hinaus seien Besprechungen durchgeführt
worden mit den Referatsleitern über Probleme, die Tag für Tag aktuell gewesen
seien.

Auf die Frage hin, ob die Problematik am Regierungspräsidium besprochen
wurde, führte der Zeuge aus, dass ihm der Abteilungsleiter Herr Aicher sehr gut
bekannt sei. Er sei von Herrn Dr. Sperling aufgesucht worden, wenn dieser
Probleme auch außerhalb der üblichen Abteilungsleiterbesprechungen gehabt
habe. Herr Dr. Sperling habe dieses spezielle Problem allerdings nie an ihn heran
getragen, erläuterte der Zeuge. Der Zeuge vermutete, dass dies deshalb unterblie-
ben sei, weil Herr Sperling entweder von diesem speziellen Problem nichts ge-
wusst habe, oder weil er der Auffassung gewesen sei, dass diese Problematik
nicht mit dem Regierungsvizepräsidenten erörtert werden müsse.

Auf die Frage der Wichtigkeit der Förderung der Bauernverbände führte der
Zeuge aus, dass es Förderprogramme gäbe, mit denen sich die Hausspitze zu be-
schäftigen gehabt habe, wie zum Beispiel dem Ausgleichsstock, das ELR oder
das Abwasserprogramm. Dies seien nach Ansicht des Zeugen Mittel gewesen, die
auch politisch interessant gewesen seien und über deren Verteilung geredet wurde
und bei denen sich die Bürgermeister eingebracht haben. Die Förderung der länd-
lichen Sozialberatung hingegen sei, nach seiner Auffassung, im Vergleich zu die-
sen Fördertöpfen keine wichtige Angelegenheit gewesen.

Auf die Frage zur Wertung des jährlichen Fördervolumens von rund 400 000 DM
bei der Sozialberatung im Vergleich zu anderen Förderbereichen am Regierungs-
präsidium wie zum Beispiel Wasser-, Abwasserausgleichsstock kann der Zeuge
keine Angaben machen. Er schätzt allerdings, dass die anderen Beiträge höher
gewesen seien, an Einzelbeiträge könne er sich aber nicht erinnern.

Auf die Frage, wann Aktenvermerke erstellt werden müssen, wenn eine Sachbear-
beiterin Ungereimtheiten in einer Richtlinie entdeckt und daraufhin telefonisch
am Ministerium rückgefragt, führte der Zeuge aus, dass bei einer Frage von we-
sentlicher Bedeutung der oder die Sachbearbeiter/-in sich an den Referatsleiter
hätte wenden müssen. Der Referatsleiter hätte sich dann mit der Angelegenheit
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beschäftigen müssen und mit dem Ministerium Kontakt aufnehmen. In Problem-
fällen hätte er dann zum Abteilungsleiter gehen müssen, wenn es von wesent-
licher Bedeutung gewesen wäre. Weiter führte der Zeuge aus, dass es den so ge-
nannten kleinen Dienstweg nicht nur vom Regierungspräsidium zum Ministerium
Ländlicher Raum, sondern auch zu anderen Ministerien auf Grund von zum Teil
sehr guten Kontakten auf Sachbearbeiterebene gäbe. Bei wichtigen Vorgängen
muss allerdings der Sachbearbeiter seinem Referatsleiter berichten.

Auf nochmalige Rückfrage führte der Zeuge aus, dass auch beim kleinen Dienst-
weg ein Aktenvermerk dann zu schreiben sei, wenn es von größerer Bedeutung
sei und damit die Akten vervollständigt werden müssen.

Auf Frage gab der Zeuge an, dass er die Zeugin Frau Karle zwar vom Sehen her
kenne, aber mit ihr dienstlich nichts zu tun gehabt habe.

Auf Frage, wie der Zeuge das Betriebsklima in Teilbereichen des Präsidiums ein-
schätzt, wenn eine Mitarbeiterin ihren Vorgesetzten bei Vorhandensein von Be-
denken nicht informiert, führte der Zeuge aus, dass er sowohl Herrn Aicher als
auch Herrn Dr. Sperling als angenehme Menschen und Vorgesetzte erlebt habe.
Außerdem habe er als Vorgesetzter von Herrn Sperling festgestellt, dass in der
dortigen Abteilung ein angenehmes Arbeitsklima geherrscht habe und Herr Dr.
Sperling immer eine offene Tür für die Mitarbeiter gehabt habe.

Auf die Frage, ob die Förderung der ländlichen Sozialberatung als ein normaler
Routinevorgang im Regierungspräsidium betrachtet wurde, bei dem man nicht im
Einzelnen geprüft habe, berichtete der Zeuge, dass er zur Förderpraxis nichts
sagen könne, weil er damit nie tangiert gewesen sei und auch nie einen Antrag zu
Gesicht bekommen oder ein Gespräch über das Thema geführt habe. Bei anderen
Förderverfahren, in denen er mehr Einblick gehabt habe, wurden die Gelder vom
Ministerium zur Verfügung gestellt, dann sei die Verteilung besprochen worden
und in den Bereichen, in denen er Einfluss gehabt habe, wurde, betonte der Zeu-
ge, sehr streng geprüft wie die Mittel vergeben worden seien.

Zur Frage der personellen Besetzung des internen Prüfdienstes des Regierungs-
präsidiums gab der Zeuge an, dass dies auf Abteilungsebene festgelegt worden
sei. So seien zum Beispiel bei der Wohnbauförderung oder beim Ausgleichsstock
damit bestimmte Personen betraut worden. Er könne allerdings hierzu nichts Kon-
kretes sagen, erläuterte der Zeuge.

Zur Frage, ob denn zu Beginn eines Jahres ein Arbeitsprogramm für den Prüf-
dienst aufgestellt worden sei und ob und nach welchen Kriterien gewichtet wor-
den sei, schilderte der Zeuge, dass Herr Geiger von der Vorprüfungsstelle das mit
ihm nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt abgesprochen habe. Herr
Geiger habe aber Selbstständigkeit in dieser Frage, betonte der Zeuge und führt
weiter aus, dass Herr Geiger in Problemfällen zu ihm gekommen sei und Bericht
erteilte, den er dann zur Kenntnis genommen habe. Der Zeuge wies außerdem
darauf hin, dass bei Anträgen, bei denen Geldmittel geflossen seien, immer damit
gerechnet werden musste, dass die damaligen Vorprüfungsstellen und das daraus
heute resultierende Rechnungsprüfungsamt Prüfungen anstellen würden. Keine
Auskunft kann der Zeuge darüber geben, nach welchen Kriterien die Prüfungs-
intervale festgelegt worden seien, da dies nicht seine Aufgabe gewesen sei.

Auf die Frage der Vorgehensweise am Regierungspräsidium bei Rückforderun-
gen oder ob in der Regel das Geld zurückgefordert sei, wenn ein Antragsteller
falsche Angaben gemacht habe, verwies der Zeuge auf das Verwaltungsverfah-
rensgesetz und führt aus, dass bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
die Behörde zurückfordern müsse.

2. Regierungspräsidium Stuttgart

2.1 Zeuge Hermann   R a m m h o f e r
Der Zeuge Hermann Rammhofer vom Regierungspräsidium Stuttgart gab an, er
sei Referent für Bildungsbildung für die Landwirtschaftlichen Berufe beim Regie-
rungspräsidium gewesen und dies seit über 20 Jahren. Zur Sache, erklärte der
Zeuge, habe er kaum mehr Detailwissen, da die Angelegenheit mehr als 30 Jahre



zurückliege. Von 1971 bis 1977 oder 1978, genau wisse er das nicht mehr, sei er
Sachbearbeiter für die ländliche Sozialberatung gewesen.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, seines Wissens gab es auch vor 1971 gewisse
Vorgaben. Er verfüge aber nicht über die Akten und wisse es nicht mehr genau.

Auf die Frage nach dem Verfahren erläuterte der Zeuge, er glaube, dass das
Ministerium jedes Jahr einen Schlüssel und eine Aufgliederung festgelegt habe,
welche Einrichtungen für was wieviel Geld bekommen. Die Antragsteller haben
dies beantragt und nach Überprüfung des Regierungspräsidiums erhalten. Sie
seien nur Auszahlungsstelle gewesen.

Auf Nachfrage, ob zum Antrag auch Belege für den Aufwand, der gefördert wor-
den sei, habe vorgelegt werden müssen, sagte der Zeuge, daran könne er sich
nicht erinnern. Er kenne zunächst mal die Mittelzuweisung des Ministeriums
Ländlicher Raum, dann den Antrag und dann den Zuwendungsbescheid.

Auf die Frage nach Beanstandungen schilderte der Zeuge, dass sie von Zeit zu
Zeit den Prüfdienst sporadisch immer mal wieder zu den Stellen geschickt haben.
Ob zwei- oder dreimal bei den Antragstellern vor Ort geprüft worden sei, könne
er nicht mehr sagen, aber jedes Mal kam die Mitteilung, keine Beanstandungen.
Dies müsste nach Ansicht des Zeugen aber aus den Akten zu ersehen sein. Auf
Nachfrage erklärte der Zeuge, Hinweise von Vorgesetzten, dass die ländliche
Sozialberatung keiner Prüfung unterzogen werden soll, habe es nicht gegeben.

Die Frage, ob er wisse, dass im Jahre 1973 von den Bauernverbänden die Tätig-
keit als Verwaltungsstelle für die Landwirtschaftliche Sozialversicherung über-
nommen wurde, verneinte der Zeuge, da er davon nichts wisse.

2.2 Zeugin Theophano   V o l k a m e r

Die Zeugin Theophano Volkamer, bis 1991 Angestellte im Regierungspräsidium
Stuttgart, berichtete, dass sie in ihrer Zeit als Angestellte vor allem mit dem
Schulwesen und mit der berufsbezogenen Weiterbildung zu tun gehabt habe. Zu
den Randbereichen habe auch die ländliche Sozialberatung gehört. Diese habe sie
von 1984 bis 1991 erledigt, da sie Anträge nach der alten Richtlinie vor 1984
nicht mehr bearbeitet habe. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, das Aufgaben-
gebiet der ländlichen Sozialberatung habe zu den Randgebieten ihres Aufgaben-
bereichs gehört.

Auf Frage merkte die Zeugin an, dass nachdem die Unterlagen von den Verbän-
den eingegangen seien, sie dem Ministerium berichtet habe, in welcher Höhe An-
forderungen vorgelegen haben. Daraufhin sei dann der Prozentsatz der Förderung
vom Ministerium Ländlicher Raum entschieden worden und sie habe dann die
Mittel entsprechend angewiesen.

Auf die Frage, ob sie die Unterlagen auf Richtigkeit überprüft habe, erläuterte die
Zeugin, dass den Unterlagen immer eine Übersicht der einzelnen Kreisverbände
beigefügt gewesen sei, und dort seien die anfallenden Kosten ausgewiesen gewe-
sen. Diese habe sie kontrolliert.

Auf die Nachfrage, ob es während ihrer Zeit der Sachbearbeitung Schwierigkeiten
gegeben habe, fügte die Zeugin an, dass sie sich daran nicht erinnern könne. Die
Angelegenheit sei reibungslos von ihrer Seite her gelaufen.

Auf die Frage, warum sie in dem Vordruck angekreuzt habe, dass der Träger auf
Grund seiner finanziellen Ausstattung nur dann in der Lage sei, die wahrgenom-
menen Aufgaben fortzuführen, wenn ihm ein Zuschuss im bisherigen Umfang
gewährt werde, und ob sie dies kontrolliert habe, schilderte die Zeugin, dass die
Zahlen, die angegeben werden mussten, vom Bauernverband die Zahlen vom
Vorjahr gewesen seien und da sie den Zuschuss für das laufende Jahr beantragt
haben, führen sie damit automatisch die Aufgabe weiter.

Auf die Frage, ob sie nie Zweifel an den Angaben der Antragsteller gehabt habe,
ob dies auch alles richtig sei, bekannte die Zeugin, dass man solchen großen Or-
ganisationen auch ein Vertrauen entgegen gebracht habe, dass die Verbände, was
sie unterschreiben, auch verantworten können.
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Auf die Nachfrage, ob sie eine Bewilligung von irgendjemand zur Endunterschrift
habe vorlegen müssen oder zur Prüfung, erklärte die Zeugin, dass ihre Unter-
schrift ausreichend gewesen sei zur Auszahlung.

Auf die Frage, ob ihr bei ihrer Überprüfung der Anträge bekannt gewesen sei,
dass die Verbände außer vom Land nach dem LLG für die Sozialberatung auch
noch Geld von der Sozialversicherung erhalten haben, räumte die Zeugin ein,
dass sie keine Ahnung hiervon gehabt habe.

Auf die Nachfrage, ob ihr einmal der Gedanke gekommen sei, nachzufragen,
warum in der Rubrik „Einnahmen oder Zahlungen Dritter“ keine Angaben
gemacht worden seien, bemerkte die Zeugin, dass der Bauernverband dies nicht
ausgefüllt habe, das sei dann eine Angabe, die nun fehlerhaft sei. Nachgefragt
habe sie nicht. Auf die Nachfrage, ob sie sich an ein Gespräch mit Herrn Marx
vom Bauernverband erinnern könne, erklärte die Zeugin, dass sie dies nicht
glaube. Auf den Vorhalt, aus der Vernehmung von Herrn Marx: „Ich kann mich
an ein Gespräch mit Frau Volkamer vom Regierungspräsidium Stuttgart erinnern;
bei diesem Gespräch sind wir die Position „Eigenmittel“, die Position „Finanzie-
rung“ im Antragsformular durchgegangen; in der Rubrik „Eigenmittel“ sollten –
so die Aussage von Frau Volkamer – die eigenen Mittel des Verbandes eingetra-
gen werden; Frau Volkamer sagte, in der Rubrik „Beteiligung und Zuschüsse
Dritter“ sollten nur Zuschüsse eingetragen werden, die wir für den Bereich länd-
liche Sozialberatung erhalten; Zuschüsse für diesen Bereich erhielten wir nicht“
bemerkte die Zeugin, dass sie sich weder an dieses Gespräch noch an weitere er-
innern könne. Dies liege schließlich über 10 Jahre zurück.

Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, sie habe nach Aktenlage entschieden und ihr
sei nicht der Gedanke gekommen, dass hier auch die Sozialversicherung habe ein-
springen können. Dieser Gedanke sei ihr effektiv nicht gekommen.

Auf die Frage, ob sie irgendeine Möglichkeit gehabt habe, zu erfragen, wie viel
Prozent der Personalkosten tatsächlich auf die Sozialberatung entfallen, entgeg-
nete die Zeugin, dass sie dies nicht mehr wisse.

Ob sie noch ähnliche Aufgaben in anderen Randbereichen wahrgenommen habe,
wie die ländliche Sozialberatung, berichtete die Zeugin, die Landfrauenerholung
und die ländliche Sozialberatung seien die beiden einzigsten gewesen. Daneben
habe sie noch Dorfhelfer- und Betriebshelfersachen machen müssen. In diesem
Bereich habe sie Einzelanweisungen gemacht. Auf die Nachfrage, ob ihr eine
ähnliche Antragstellung wie bei der ländlichen Sozialberatung in anderen Be-
reichen begegnet sei, erklärte die Zeugin; Nein, eine solche Kombination habe es
nur bei der Landfrauenerholung und der ländlichen Sozialberatung gegeben. In
anderen Bereichen sei es anders gewesen, soweit sie sich erinnern könne. Auf die
Nachfrage, ob ihr das irgendwie eigenartig vorgekommen sei, bemerkte die Zeu-
gin, dass die Richtlinie vom Ministerium gemacht worden sei. Sie habe sich als
kleinstes Rad am Wagen mit einer  BAT IV b – Stelle nach den Richtlinien des
Ministeriums gerichtet und habe nicht darüber zu richten gehabt, ob diese richtig
oder falsch seien.

Auf die Frage, ob von ihr in den Jahren 1984 bis 1991 eine Prüfung veranlasst
worden sei durch den Prüfdienst beim Regierungspräsidium, räumte die Zeugin
ein, dass sie keinen Antrag gestellt habe. Ob die Vorprüfungsstelle des Regie-
rungspräsidiums ihre Sachen angeschaut habe, wisse sie nicht.

Auf die Frage, ob ihr zur Kenntnis gelangt sei, dass beim Regierungspräsidium
Tübingen eine andere Handhabung in der Bearbeitung der Richtlinie erfolgt sei,
räumte die Zeugin ein, dass es mit den anderen Regierungspräsidien keine Ab-
stimmung gegeben habe. Außerdem habe sie nicht mitbekommen, dass durch die
Fusion eigentlich insgesamt das Regierungspräsidium Stuttgart zuständig ge-
wesen wäre.

2.3 Zeuge Gerold   S t a r k
Der Zeuge Gerold Stark schilderte, dass er seit November 1990 beim Regierungs-
präsidium Stuttgart beschäftigt sei. Im September 1993 sei er zum Referatsleiter
des Referats „Schul- und Ausbildungswesen“ ernannt worden. In diesem Bereich
sei auch die Fördermaßnahme ländliche Sozialberatung abgewickelt worden. Die-



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

34

ses Referat sei dann Mitte 1998 im Rahmen der Reform der Regierungspräsidien
zum Referat 31 „Recht und Verwaltung“ zugeschlagen worden, ab diesem Zeit-
punkt sei er dann stellvertretender Referatsleiter gewesen.

Da sowohl die Sachbearbeiterin als auch er im Referat her gewesen seien und auf
Grund der Stellenbesetzungssperren erhebliche Rückstände angefallen gewesen
seien, habe man im Jahre 1995 zum ersten Mal überlegt, da in den vergangenen
Vorjahren keine Prüfungen vorgenommen worden waren, den internen Prüfdienst
mit einer Prüfung zu beauftragen. Dies sei reine Verwaltungsroutine gewesen.

Auf Frage erklärte der Zeuge, es sei nicht üblich, dass man im Ministerium an-
rufe, bevor eine Prüfung angeordnet werde. Ihm sei nicht bekannt, ob jemand vor-
her Rücksprache im Ministerium mit Frau Dobler gehalten habe, und ob gegen
die Prüfung Einwände bestanden haben.

Auf die Frage, ob es irgendwelche Absprachen zwischen dem Zeugen und dem
zuständigen Ministerium, wie die Abwicklung der Förderung zu laufen habe, ge-
geben habe, erwiderte der Zeuge, es habe keine Absprachen gegeben. Das Förder-
verfahren sei über die Richtlinie bis zum ausformulierten Bewilligungsbescheid
in den Anlagen praktisch vorgegeben gewesen und zwar bis ins letzte Detail.
Zudem haben die Sachbearbeiterinnen die Fördermaßnahme selbstständig abge-
wickelt. Der Arbeitsaufwand habe dabei wenige Tage im Jahr betragen. Inhaltlich
mit der Richtlinie habe er sich erst, berichtete der Zeuge, ab dem Zeitpunkt be-
schäftigt, ab dem der Prüfbericht des internen Prüfdienstes vorgelegen habe. Ab
diesem Zeitpunkt habe eine intensive Befassung der Materie, insbesondere als
sich auch der Rechnungshof ankündigt habe, stattgefunden.

Auf Frage entgegnete der Zeuge, dass ihm nicht bekannt sei, dass es in diesem
Bereich eine gleiche oder ähnliche Art der Förderung durch die Sozialversiche-
rung gegeben habe.

Auf Frage legte der Zeuge dar, dass durch den Prüfbericht des internen Prüf-
dienstes einige Fragen, wie zum Beispiel, ob ehrenamtlich Tätige als Beratungs-
kräfte dienen können oder ob hierzu bestimmte Qualifikationen erforderlich seien
und welche Kostensätze von den Sozialversicherungsträgern geleistet wurden, zu
prüfen gewesen seien. Daraufhin habe man, um abschätzen zu könnenn wie hoch
die Arbeitsanteile der Geschäftsführer in dem Bereich ländliche Sozialberatung
und landwirtschaftliche Sozialversicherung seien, von den Bauernverbänden
mehrmals diese Kostenteile angefordert.

Auf Frage berichtete der Zeuge, dass er an einer Besprechung am 18. April 1996
im Ministerium Ländlicher Raum, als es um Fragen der Definition der Beratungs-
kräfte ländliche Sozialberatung, Subventionsbetrug, Fehlbedarfsfinanzierung etc.
gegangen sei, teilgenommen habe. Ob an diesem Gespräch auch Herr Ministerial-
direktor Arnold dabei gewesen sei, könne er auswendig nicht mehr sagen. Er
könne sich nur noch im Augenblick an ein Gespräch am 21. Oktober mit Herrn
Ministerialdirektor erinnern.

Auf die Frage nach dem Ergebnis dieser Besprechung erläuterte der Zeuge, dass
in diesem Gespräch keine abschließenden Ergebnisse getroffen worden seien, wie
zum Beispiel jetzt letztendlich Beratungskräfte zu definieren seien. Die Fragen
seien lediglich andiskutiert worden, ob man zum Beispiel bestimmte Ausbil-
dungsqualifikationen verlangen solle und solche Dinge. Auch der Begriff Sub-
ventionsbetrug sei angesprochen worden, aber auch hier habe es keine ab-
schließende Entscheidung gegeben, ob nun Subventionsbetrug tatsächlich vor-
liege oder eventuell nur Betrug im Allgemeinen.

Auf den Vorhalt aus dem Prüfungsbericht 1/97 bezüglich der Verwendungsnach-
weise „Mündliche Absprachen bestanden zwischen dem Landesbauernverband
mit dem Zuschussgeber“ entgegnete der Zeuge, dass ihm kein Gespräch, Telefo-
nat oder eine Begegnung mit dem Bauernverband bekannt sei. Er habe auch mit
seinen Mitarbeiterinnen gesprochen und auch dort sei nichts bekannt gewesen.

Auf die Frage, wann der Prüfungsbericht im Ministerium Ländlicher Raum ein-
gegangen sei, da er dort keinen Eingangsvermerk erhalten habe, erläuterte der Zeuge,
dass der Prüfbericht entsprechend dem handschriftlichen Vermerk am 16. Oktober
im Referat eingegangen sei. Genau könne er sich nicht erinnern, aber Ende Okto-
ber/Anfang November dürfte er dann im Ministerium vorbeigebracht worden sein.
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Auf die Frage, mit welchen Personen aus dem Ministerium Ländlicher Raum er
über diesen Prüfbericht und über die Frage der ländlichen Sozialberatung ge-
sprochen habe, trug der Zeuge vor, zunächst aus aktuellem Anlass mit Frau
Sievert aus dem Referat 45 und mit sonstigen Bediensteten aus diesem Referat;
daneben mit Frau Dobler und Frau Gerster sowie mit Herrn Ziegler und Herrn 
Dr. Deininger. An Besprechungen waren auch teilweise Herr Arnold und Herr
Karremann dabei. Bei der Besprechung bei Herrn Ministerialdirektor, glaubte der
Zeuge, sei auch Herr Schweizer von der Zentralstelle dabei gewesen. Dies sei
aber keine abschließende Aufzählung. Eine solche könne er nicht geben, sagte der
Zeuge. Hauptanliegen des Regierungspräsidiums als Bewilligungsgeber sei bei
den Besprechungen im Ministerium Ländlicher Raum gewesen, erläuterte der
Zeuge auf Frage, was man letztendlich unter Sozialberatung verstehe, da dies sehr
schwierig zu definieren sei und wohl bis heute noch nicht abschließend klar sei.

Nach Ansicht des Zeugen sei nach seiner Einschätzung der reine Fakt, dass die
Kreisbauernverbände als Verwaltungsstellen der Sozialversicherungsberatung
tätig sind, sicher wie ihm selber auch, bekannt gewesen. Im Gegensatz dazu
glaubte der Zeuge, dass auch im Ministerium nicht bekannt gewesen sei, dass die
Bauernverbände für diese Tätigkeit Kostensätze von der Sozialversicherung er-
halten haben. Dies sei auch ihm bis zur Prüfung nicht bekannt gewesen, denn über
die Höhe der Kostensätze seien insgesamt in der Verwaltung nirgends eine Infor-
mation zu erhalten gewesen.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, an der Besprechung am 20. Juni 1996 im Ministe-
rium Ländlicher Raum mit dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt habe er teil-
genommen. Ob es hierzu eine Vorbesprechung gegeben hat, wisse er nicht. Ge-
genstand der Besprechung sei der große Trugschluss vom Staatlichen Rechnungs-
prüfungsamt im Hinblick auf die Fehlbedarfsfinanzierung gewesen. Denn das
Staatliche Rechnungsprüfungsamt sei anfänglich fälschlicherweise davon ausge-
gangen, dass es sich hier um eine echte, normale Fehlbedarfsfinanzierung handelt.
Dem sei aber nicht so, sondern es sei nur eine Fehlbedarfsfinanzierung innerhalb
eines Projektes und geradezu wichtig oder auch Voraussetzung, dass der Förde-
rungsempfänger eine gesunde Eigenmittelgrundlage einbringt, um überhaupt das
Projekt garantieren zu können, erläuterte der Zeuge. Dieser Punkt habe im Jahr
1996 in der Diskussion eine Rolle gespielt, ergänzte der Zeuge. Später habe sich
allerdings dann herausgestellt, dass dies eine Fehleinschätzung des Rechnungs-
hofes war, die dieser dann auch später öffentlich korrigiert habe.

Auf die Frage, was man darunter zu verstehen habe, erläuterte der Zeuge, festge-
legt sei nach der Richtlinie, dass der Antragsteller Eigenmittel zu erbringen habe,
welche aber dort nicht erläutert seien. Woher diese Mittel seien, gebe die Richt-
linie ebenfalls nicht vor. Das sei nicht nachzuprüfen gewesen. Es musste nur ein
gewisser Eigenanteil geleistet werden, da der Antragsteller laut LLG eine Auf-
gabe, die an und für sich der Staat habe wahrnehmen müssen, übernommen habe.
Da die maximale Förderhöhe habe 40 % betragen können, habe der Antragsteller
auf alle Fälle einen Abmangel von 60 % über Eigenmittel finanzieren müssen.
Auf die Anschlussfrage, wie dies zusammenpasse mit der Vorgabe auf dem An-
tragsformular, in dem der Antragsteller unterschreibe „Wir bestätigen, dass die
Maßnahme ohne diesen Zuschuss nicht durchgeführt werden kann“, entgegnete
der Zeuge, dass man unterscheiden müsse zwischen dem Fehlbetrag innerhalb des
Projektes und dem Fehlbetrag der Institution insgesamt. Nach der Richtlinie muss
auf das Projekt abgestellt werden, aber die Eigenmittel seien dort nicht genau
definiert gewesen. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen bekräftigt der Zeuge, dass
der Nachweis, ob und welche Angaben unrichtig seien, bis heute nicht geführt
werden kann.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, bei der Besprechung am 14. Mai bei Herrn
Minister Weiser ging es zwar auch um die Sozialberatung, aber nicht um die
Bauernverbände, sondern um die Förderung der Landfrauen. Das Regierungs-
präsidium habe auf Grund der internen Prüfung die Entscheidung getroffen, dass
Ehrenamtliche praktisch nicht förderfähig seien. Aus diesem Grund sei der
Antrag bezüglich der Personalkosten gekürzt worden und es kam zu einer Rück-
forderung von circa 30 000 DM. Auf Nachfrage versicherte der Zeuge, dass dies
das einzigste Thema bei der Besprechung gewesen sei und nicht die Sozialbera-
tung als solche angesprochen worden sei. Das Ergebnis in dieser Angelegenheit
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sei gewesen, dass die Landfrauen beauftragt worden seien, Unterlagen zu erbrin-
gen, dass diese Ehrenamtlichen tatsächlich Sozialberatung betrieben haben. Da
diese Unterlagen nicht kamen, sei der Widerspruch zurückgenommen worden, da-
mit sei dann das Verfahren abgeschlossen gewesen und die Rückforderung blieb
aufrechterhalten.

Auf die Frage, ob nach Ansicht des Zeugen unter der Rubrik „Zuwendungen Drit-
ter“ Angaben hätten gemacht werden müssen, erklärte der Zeuge, für das Projekt
ländliche Sozialberatung gäbe es keine Zuwendungen Dritter, weil die Kosten-
sätze, die die Sozialversicherungsträger erstatten, nichts mit dem Projekt zunächst
zu tun haben. Auf die Nachfrage, dass es doch auf Grund der Richtliniendefini-
tion doch Überschneidungen gegeben habe, die die Notwendigkeit die Zuwen-
dungen Dritter dann aufzuführen notwendig mache, weil eine Deckungsgleichheit
besteht, erklärte der Zeuge, die Tätigkeit der Kreisgeschäftsstellen für die Sozial-
versicherungsträger sei eine reine Verwaltungstätigkeit (Anträge entgegenzuneh-
men etc.). Die Sozialberatung hingegen ist eine reine Beratungstätigkeit, die mit
der Verwaltung nichts zu tun habe. Ob und wie weit daneben noch Beratung ab-
läuft, sei nicht bekannt gewesen und stand auch nicht zur Diskussion im Rahmen
der Prüfung. Dies sei schwierig zu greifen gewesen. Informationen hierzu seien
nicht da gewesen. Auf die Frage, wie er sich die Gesamtkosten für die Sozialbera-
tung habe nachweisen lassen, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese immer
genauso viel Prozent waren wie es an Zuschuss durch das Land gegeben habe, er-
läuterte der Zeuge, dass diese Kosten vor jedem Kreisbauernverband im Rahmen
von Verwendungsnachweisen aufgegliedert mit Unterschrift des Kreisgeschäfts-
führers und Vorstand nachgewiesen worden seien. Nach seiner Erinnerung habe
es eine Aufstellung auf einer DIN A4-Seite mit Einnahmen, Ausgaben, Personal-
kosten für jeden Kreisbauernverband gegeben. Das sei als Anlage dem Antrag
beigefügt worden. Auf die Frage, ob er nie nachgefragt habe, mit welchem will-
kürlich festgelegten Prozentsätzen diese Zahlen ermittelt wurden, denn heute sei
schließlich bekannt, dass einmal eine Weile 100 % der Geschäftsführeranteile und
50 % der Kreisbauernverbandsfrauen und später ohne Kreisbauernverbands-
frauenanteil gerechnet worden sei, entgegnete der Zeuge, dass sie im Regierungs-
präsidium versucht haben, dies im Rahmen ihrer Prüfung nach 1995 zu klären.
Hierbei seien die Verbände angeschrieben worden, diese Prozentsätze praktisch
zu definieren, um die Tätigkeitsanteile zu erklären.

Auf die Frage, warum nicht für die Jahre vor 1995 zurück gerechnet wurde, da
nachdem der Prüfdienst tätig geworden sei und die Verbände ihre eigenen Anga-
ben nach unten korrigiert haben, erklärte der Zeuge, wurde zurückgerechnet, so
wie es die Richtlinie vorgegeben habe. Die Verbände haben schließlich nur 20 %
der möglichen Personalkosten erstattet bekommen. Möglich seien aber nach der
Richtlinie 40 % gewesen, so dass es deshalb zu keinen Rückforderungen gekom-
men sei, weil eine Kürzung nur dann möglich sei, wenn der restliche Erstattungs-
betrag über den möglichen 40 %-igen Zuschuss läge. Zudem erläuterte der Zeuge,
muss berücksichtigt werden, dass die Bescheide aus den Vorjahren rechtskräftig
gewesen seien und damit verwaltungsmäßig abgeschlossen. Im Übrigen erklärte
der Zeuge, sei die allgemeine Problematik durch den Prüfbericht aufgedeckt wor-
den, da sie im Prüfbericht sehr detailliert beschrieben sei. Aus diesem Grund habe
auch kein Anlass mehr bestanden, noch darüber hinaus tätig zu werden.

Auf die Frage, von wem die Beurteilung käme, dass eine Rückforderung nicht
möglich sei, weil bestandskräftige Bescheide vorliegen, antwortete der Zeuge,
dass dies der Abteilungsjurist des Regierungspräsidiums ihnen erklärt habe. Auf
die Frage, ob er nicht wisse, dass bei unrichtigen Angaben der gesamte Zuschuss
zurückzubezahlen sei und der Antragsteller genau dies im Antrag versichert habe,
erläuterte der Zeuge, dass sie keine Möglichkeiten gehabt haben, den Nachweis
zu führen, ob beziehungsweise welche Angaben unrichtig seien. Dies sei schlicht-
weg nicht möglich gewesen, weil keine Unterlagen dagewesen seien. Dieser
Nachweis kann bis heute auch vom Rechnungshof letztendlich nicht geführt
werden.

Auf die Frage, ob sein Abteilungsleiter, Herr Dangelmaier, im Vorfeld seines Ge-
spräches am 11. Juni im Ministerium ihn um Informationen gebeten habe, räumte
der Zeuge ein, dass dies gut möglich sein könne aber er sich daran nicht mehr er-
innern könne. Auf die Frage, ob der Abteilungsleiter Dangelmaier ihm von die-
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sem Gespräch mit dem Minister berichtet habe, versicherte der Zeuge, dass er
sich nur an den Termin mit den Landfrauen und dem daraus resultierendem
Ergebnis erinnern könne. Ein weiterer Termin sei ihm nicht bekannt.

Auf die Frage, ob er jemals von irgendeiner Stelle darauf hingewiesen worden sei,
dass sie es bei der Prüfung eh nicht so genau zu nehmen brauchen, da es schließ-
lich politisch gewollt sei, dass die Gelder in diesem Maße, in diesem Umfang, wie
es der Landtag zur Verfügung gestellt habe, ausbezahlt werden, entgegnete der
Zeuge, dies sei nicht der Fall gewesen. Im Übrigen erklärte der Zeuge, sei jede
Förderung oder Subvention, wobei man in diesem Bereich nicht unbedingt von
Subvention sprechen könne, einmal auf dem politischen Weg, zum Teil sogar
über den Landtag veranlasst worden. Insofern sind viele oder gar die meisten För-
derarten letztendlich politisch gewollt, wenn man es so wolle. Er könne nur noch
einmal bestätigen, dass in den Verwaltungsvorgang mit einer politischen Vorgabe
nicht eingegriffen worden sei.

2.4 Zeuge Norbert   N a t t e r
Der Zeuge Norbert Natter gab an, dass er in seiner Zeit beim Regierungspräsi-
dium Stuttgart die letzten zwölf Jahre bis 1990 Abteilungsleiter der Abteilung
„Ernährung und Veterinärwesen“ sowie davor Referatsleiter gewesen sei. Die
Aufgabe der bäuerlichen Sozialberatung sei eine Aufgabe seiner Abteilung im
Referat „Schulwesen und Ausbildung“ gewesen. Referatsleiter sei Herr Dick-
mann und Sachbearbeiterin Frau Volkamer gewesen. Während seiner Laufbahn
im Regierungspräsidium sei er eigentlich im Detail mit der bäuerlichen Sozialbe-
ratung nicht befasst gewesen. Er wisse zwar, berichtete der Zeuge, was Förderung
sei und wie Förderung abgehandelt werde, mit der dazugehörigen Kontrolle aber
im Detail habe er sich mit diesen Dingen nicht befasst. Als Abteilungsleiter habe
er es immer so gehandhabt, dass die Förderrichtlinien direkt in die Referate ge-
gangen seien und er habe die verantwortlichen Referatsleiter aufgefordert, ihn
über wichtige Vorgänge im Bereich ihrer Referate, natürlich nicht nur die der För-
derung, zu berichten. Dies sei auch in Dienstbesprechungen möglich gewesen.

Auf Frage antwortete der Zeuge, dass es ihm nicht bekannt sei, dass die Sozial-
beratung bereits eine satzungsmäßige Aufgabe sei und dass es ohnehin über die
Sozialversicherungsträger im Agrarbereich eine Förderung für die Sozialberatung
gegeben habe. Denn er habe sich nicht als Abteilungsleiter über die Details
gekümmert. Wenn er hingegen gefragt würde, obwohl dies schon über 30 Jahre
her ist, wie die Förderung von Vermarktungsunternehmen abgelaufen sei in seiner
Zeit als Referatsleiter, so könne er hierüber sicher noch das ein oder andere sagen,
da er dies selbst gemacht habe im Gegensatz zur ländlichen Sozialberatung.

Im Übrigen gab der Zeuge auf Frage zu bedenken, dass die Sozialberatung natür-
lich nicht die wichtigste Förderung in seinem Verantwortungsbereich gewesen
sei, sondern dass es dort wichtigere Fördermaßnahmen gegeben habe. Er könne
sich auch nicht erinnern, dass die Sozialberatung jemals Gegenstand von Refe-
ratsleiterbesprechungen gewesen sei.

Auf Frage antwortete der Zeuge, mit ihm sei nicht darüber gesprochen worden
über die anteiligen Vergütungen der Kreisgeschäftsführer der Bauernverbände
mit den entsprechenden Prozentsätzen im Hinblick auf ihre unterschiedlichen
Tätigkeitsbereiche; genauso wenig über die Frage hinsichtlich der Qualifikation
der Fachberater bei den Kreisbauernverbänden. Dies seien aus seiner Sicht alles
Detailfragen. Auch habe es hierzu keine Gespräche weder mit dem Präsident noch
mit dem Hauptgeschäftsführer oder sonst einem Mitarbeiter des Bauernverbandes
gegeben.

Auf die Frage nach den Kontrollen antwortete der Zeuge, nachdem er nun die
Förderrichtlinie als solche kenne, sei dort nichts Besonderes erwähnt und gere-
gelt. Daher sei es ganz allgemein die Aufgabe der Bewilligungsbehörde, nach
ihren Vorstellungen die Kontrollen vorzunehmen. Seine Abteilung verfügte im
allgemeinen Prüfdienst über zwei Kontrollbeamte, Herrn Schaffner und Herrn
Weber. Diese Beamte hatten einen generellen Prüfungsauftrag und es war im
Großen und Ganzen ihre Entscheidung in welchem Bereich sie prüften. Die Kon-
trollen waren sowohl sporadisch, können aber auch regelmäßig gewesen sein, je
nach Förderumfang und nach Art der Förderung.
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Auf die Frage, dass von Seiten des Ministeriums beschieden worden sei, dass
Kontrollen oder Nachfrage zum Themenbereich der ländlichen Sozialberatung
nicht gewünscht seien, entgegnete der Zeuge, dass dies nicht der Fall gewesen sei.
Die Sache sei zwar nicht Gegenstand von Besprechungen gewesen, aber es wurde
auch nicht umgekehrt darauf hingewiesen, „dass dies eine untergeordnete Bedeu-
tung“ habe.

Auf Frage antwortete der Zeuge, es wäre auf Grund seiner eigenen Erfahrungen
aus dem Förderbereich ungewöhnlich, wenn Antrag und Verwendungsnachweis
ein und das gleiche Papier wären. Ob dies und aus welchen Gründen bei der länd-
lichen Sozialberatung oder auch im Bereich der Weiterbildung der Fall war,
könne er nicht sagen, betonte der Zeuge, weil er, wie er bereits mehrfach gesagt
habe, sich nicht mit den Details auseinander gesetzt habe und sich mehr als Gene-
ralist und nicht als Spezialist als Abteilungsleiter verstanden habe.

2.5 Zeuge Bernhard   D a n g e l m a i e r
Der Zeuge Bernhard Dangelmaier trug vor, dass er seit 1975 im Landesdienst
tätig sei. Von 1984 bis 1990 sei er dabei im Ministerium Ländlicher Raum tätig
gewesen. Ab Oktober 1990 habe er die Abteilungsleitung am Regierungspräsidi-
um Stuttgart der Abteilung III übernommen. Nach der Verwaltungsreform der
Regierungspräsidien habe die Abteilung noch fünf von vormals sieben Referaten.
Die Frage der ländlichen Sozialberatung sei nun im Referat 31 beheimatet. Früher
sei diese Maßnahme vom Referat 32 abgerechnet worden.Ein konkreter Anlass,
die Überprüfung der Maßnahme durch den allgemeinen Prüfdienst zu veranlassen,
habe nicht bestanden. Vielmehr hob der Zeuge hervor, dass in den Jahren von 1990
bis 1994 ein relativ starker Personalwechsel sowohl im Referatsleiterbereich als
auch im Sachbearbeiterbereich in der Abteilung da gewesen sei. Insofern sei dies
der Anlass gewesen, erläuterte der Zeuge, auch diese Maßnahme stichprobenweise
zu überprüfen, da alle Beteiligten von ihm angefangen bis zu den Sachbearbeitern
relativ neu in diesem Geschäft gewesen seien. Eine Rolle habe sicher auch mitge-
spielt, dass diese Maßnahme bislang noch nicht vom allgemeinen Prüfdienst
kontrolliert wurde. Diese Entscheidung im Jahr 1994 habe dann zu der Prüfung im
Jahre 1995 geführt. An der Entscheidung seien Referatsleiter Herr Stark und die
Sachbearbeiterin Frau Theis beteiligt gewesen, erläuterte der Zeuge. Weiter führte
der Zeuge aus, sei der Prüfbericht im September 1995 erstellt worden und dann
hausintern innerhalb der Abteilung mit den Mitarbeitern besprochen worden. Da ei-
nige Fragen offen geblieben seien, die vom Regierungspräsidium nicht alleine ent-
schieden werden konnten, sei der Prüfbericht dem Ministerium Ländlicher Raum
übermittelt worden. Dort sei es dann im Frühjahr 1996 zu einer ersten Besprechung
gekommen und im Zuge dessen folgten mehrere weitere Besprechungen. Aber er
habe, erläuterte der Zeuge, nicht an allen teilgenommen.

Auf die Frage, wie sich die Personalentwicklung im Bereich der ländlichen So-
zialberatung darstellt, unterrichtete der Zeuge, dass Frau Volkamer bis Juni 1991
Sachbearbeiterin gewesen sei. Im Januar 1991 sei (zeitlich überlappend) bis 1994
Frau Rommel gekommen, danach Frau Theis von Juli 1994 bis Juli 1996. Ab Au-
gust 1996 habe dann Frau Droste die Dinge bearbeitet. Jetzt, erklärte der Zeuge,
sei wieder Frau Theis mit diesen Dingen beschäftigt. Auf die Frage, ob der Zeuge
Kenntnis davon habe, dass es Anweisungen gegeben habe, wie die Sachbearbeiter
zu verfahren haben mit Auszahlungen von beantragten Zuschüssen im Rahmen
der ländlichen Sozialberatung, entgegnete der Zeuge, dass er von solchen Anwei-
sungen, wie das Regierungspräsidium hier verfahren soll, nichts wisse. Auf Nach-
frage erläuterte der Zeuge, auch er selber habe den Sachbearbeiterinnen keine
Anweisungen in dieser Angelegenheit gegeben. Von Absprachen mit den Bauern-
verbänden, erläuterte der Zeuge auf Nachfrage, wisse er ebenfalls nichts.

Weiter erklärte der Zeuge auf Nachfrage, ihm sei die Richtlinie sehr wohl be-
kannt, aber um Abrechnungsformalitäten im Einzelnen habe er sich im Detail
natürlich nicht gekümmert, sodass er zu der Frage der Fehlbedarfsfinanzierung
keine Ausführungen machen könne.

Auf Frage schilderte der Zeuge, man habe sich natürlich in der Besprechung im
Februar 1996 grundsätzlich Gedanken gemacht über solche Begriffe wie „Sub-
ventionsbetrug“ und „Was sind Beratungskräfte?“. Dies sei angedacht worden,
ohne aber genau definiert zu werden oder irgendetwas darüber festzulegen.
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Auf Frage erklärte der Zeuge, an der Besprechung am 18. April 1996 sei er nicht
beteiligt gewesen, dies sei eine Folgebesprechung vom Februar 1996 gewesen.

Zu der Besprechung am 14. Mai 1996 im Ministerium Ländlicher Raum erläuterte
der Zeuge: Bei dieser Besprechung, bei der er persönlich anwesend gewesen sei,
sei es ausschließlich um die Landfrauenerholung und die Frage der Rückforde-
rung gegangen. Allgemeine Fragen der ländlichen Sozialberatung seien, obwohl
der Prüfungsbericht vorlag, nicht Gegenstand dieser Besprechung gewesen. Dies
sei auch richtig gewesen, da ja andere Beteiligte, wie die Vorsitzende des Land-
frauenverbandes, Frau Leible, anwesend gewesen seien. Im Übrigen habe schließ-
lich am 4. Februar innerhalb der Verwaltung eine Besprechung zu dem Prüf-
bericht stattgefunden. In dieser Besprechung mit den Landfrauen sei auch Herr
Minister Weiser anwesend gewesen.

Anlass für die Besprechung sei eine Rückforderung des Regierungspräsidiums
Stuttgart gewesen. Die Landfrauen haben sich deshalb an Herrn Minister ge-
wandt, und aus diesem Grund sei dann das Gespräch geführt worden. Hierbei sei
vereinbart worden, dass den Landfrauen noch eine gewisse Frist für eine weitere
Stellungnahme eingeräumt werde. Da keine weitere Begründung und Stellung-
nahme eingegangen sei, blieb es bei dem Rückforderungsbescheid, der dann auch
rechtskräftig geworden sei. Mit dieser Verfahrensweise sei der Minister einver-
standen gewesen. Dies sei auch das Fazit von der Besprechung am 11. Juni 1996
mit dem Minister gewesen, nachdem keine Nachweise eingegangen waren.

Vor der Besprechung am 4. Februar 1996, erläuterte der Zeuge, habe es nach sei-
nem Wissen keine telefonischen Rückfragen in diesem Bereich gegeben; von ihm
zumindestens nicht. Ansprechpartner am Anfang sei der Abteilungsleiter IV, Herr
Deininger, gewesen. Später gab es dann die Besprechungen mit den Referenten
und Sachbearbeitern im Ministerium. Wer an diesen Besprechungen von Seitens
des Ministeriums alles teilgenommen habe wisse er nicht, erklärte der Zeuge.

Auf die Frage, ob Herr Deininger überrascht reagiert habe, als er ihm berichtet
habe, dass die Sozialversicherungsträger die gleichen Aufgaben bei den Kreis-
bauernverbänden finanzieren wie die Sozialberatung, erklärte der Zeuge, dass er
dies nicht mehr sagen könne, ob Herr Dangelmaier überrascht gewesen sei oder
nicht, ihm sei nichts aufgefallen.

Auf die Frage, ob er auch 1996 mit Herrn Ministerialdirektor Arnold bereits über
diese Thematik gesprochen habe, führte der Zeuge aus, an ein Gespräch in diesem
Sinne könne er sich im Moment nicht erinnern. Dass man einmal am Rande einer
Besprechung irgendetwas gesagt habe könne vielleicht sein, aber auch daran kann
er sich nicht erinnern.

Mit Herrn Minister Weiser habe er über die Ergebnisse des Prüfberichtes nicht
gesprochen, antwortete der Zeuge auf Frage. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge,
Abschlagszahlungen seien vom Regierungspräsidium Stuttgart überhaupt nicht
gekürzt worden, da das Regierungspräsidium Stuttgart insgesamt keine Auszah-
lungen mehr vorgenommen habe. Der Antrag des Landesbauernverbandes sei im
Jahre 1996 sehr spät eingegangen und dies habe dann auch auf Grund der Er-
kenntnisse dazu geführt, dass gar nichts mehr ausbezahlt worden sei. Zu einer Ab-
sprache über diese Entscheidung mit dem Ministerium sei es nicht gekommen.

Auf die Frage, ob einmal thematisiert worden sei, dass die Verbände gar nicht an-
tragsberechtigt sein könnten, sondern nur die Kreisverbände, sagte der Zeuge, in
der Anlage zur Richtlinie sei auch ausgeführt wer antragsberechtigt sei und dort
seien die Verbände als solche aufgeführt.

Auf die Frage, ob er etwas über den Versuch wisse, mit Einzelnachweisen den Um-
fang der ländlichen Sozialberatungen zu ermitteln, schilderte der Zeuge, dass nach
seinem Wissen man versucht habe, über Protokolle eine Erhebung zu machen, wo-
bei aber die Erstellung des Protokolls Schwierigkeiten bereitete. Dies sei nicht nur
eine Aufgabe im Rahmen der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart ge-
wesen, sondern eine Sache, die alle vier Regierungsbezirke betroffen habe und des-
halb in der Federführung des Ministeriums lag. Nach seiner Kenntnis, schilderte der
Zeuge, wollte man mit den Protokollen vielmehr mögliche Prozentanteile zwischen
der ländlichen Sozialberatung und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung er-
mitteln, um damit Erkenntnisse für eine Neufassung der Richtlinie zu haben.
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In der späteren Phase 1998/1999, als es um eine etwaige Vereinbarung ging, wie
man mit dem ganzen Problem verfahren soll, sei er als Gesprächspartner nicht
mehr beteiligt gewesen, erklärte der Zeuge auf Nachfrage.

Auf die Frage, wann er darüber informiert gewesen sei, dass von Seiten des Sozial-
ministeriums auch Untersuchungen oder Recherchen beziehungsweise Prüfungen
bei den Bauernverbänden stattgefunden haben, um dort die Zuwendungen der So-
zialversicherungsträger im Bereich der ländlichen Sozialversicherung zu überprü-
fen, gab der Zeuge an, dass nach seiner Erinnerung er frühestens nach Vorliegen
des Rechnungsprüfungsamtsberichts vom Rechnungshof er unter Umständen da-
von Kenntnis erlangt haben könnte. Vorher habe er davon nichts gewusst. Ob dies
seinen Mitarbeitern bekannt gewesen sei, wisse er nicht, erklärte der Zeuge.

3. Regierungspräsidium Freiburg

3.1 Zeuge Volker   R o t h
Der Zeuge Volker Roth legte eingangs dar, dass er seit dem 16. April 1968 beim
Regierungspräsidium in Freiburg beschäftigt und im selben Referat tätig sei. In
der Zeit von 1993 bis zum 30. Juni 1998 sei er auch Leiter dieses Referates gewe-
sen. Nach der Verwaltungsreform im Regierungspräsidium sei das Referat 32 in
das Referat 31 eingegliedert worden.

Von seiner Tätigkeit im Referat, berichtete der Zeuge, habe er circa 4 % seiner
Arbeitskraft mit der Abwicklung landwirtschaftlicher Fördermaßnahmen einge-
setzt. Dazu gehörte bis 1981 Dorfhelferinnen- und Betriebshelfereinsätze. Zum
ersten Mal sei er 1970/1971 mit der eigenständigen Abwicklung der ländlichen
Sozialberatung in Berührung gekommen. Dies sei bereits ein laufendes Verfahren
gewesen und er habe es übernommen und so weiter gemacht. Wenn er die Jahre
zurückblicke, erläuterte der Zeuge, erfolgte die Förderung bis zum Jahre 1974 auf
dem Erlasswege. Danach kam die erste Richtlinienförderung von 1974 bis 1983
und ab 1984 erging dann eine neue Richtlinie.

Soweit noch Akten vorhanden gewesen seien, habe er sich diese im Vorfeld an-
geschaut und festgestellt, dass bis 1974 circa 70 000 bis 80 000 DM an den
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband ausbezahlt worden seien. Als
Kriterien sahen die Richtlinien vor, dass sich der Zuwendungsempfänger min-
destens in Höhe des Zuschusses auch selbst beteiligt. Dies sei dann Gegenstand
der Prüfung im Verwendungsnachweis. Das Regierungspräsidium habe das Prü-
fungsrecht gehabt und es sollten auch Belege vorgelegt werden, zumindestens zur
Einsicht. Da der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband in Freiburg nur
circa 300 bis 400 Meter von der Dienststelle entfernt liege, habe man die Akten
und die Belege direkt vor Ort eingesehen.

1974 seien die neuen Richtlinien gekommen, die im Prinzip den selben Wortlaut
wie die vorhergehenden Erlasse gehabt haben beziehungsweise die selben Förder-
gründe wurden dort noch einmal genau definiert. Drei Gründe seien damals ge-
nannt gewesen:

Erstens die zunehmenden Probleme der Landwirtschaft, dann die starke Zunahme
des Beratungsbedarfs auf Grund der Krankenversicherungspflicht der Landwirte
1972 und der Folgezeit sowie die Aussage, dass die „Sozialberatung ein unver-
zichtbarer Bestandteil der Agrarpolitik des Landes“ sei.

Die Berichte bezüglich der Förderung gingen auch an das Ministerium. Aus sei-
ner Sicht, erklärte der Zeuge, handelte es sich hier ganz eindeutig um eine Pro-
jektförderung, es gab also für eine bestimmte Tätigkeit des Bauernverbandes eine
Beihilfe oder einen Zuschuss, sodass man nicht weiter prüfen musste hinsichtlich
Vermögen, Bilanzen, Organisation und Planstellen.

Konkret bearbeitet habe er die ländliche Sozialberatung bis 1981. In diesem Jahr
sei dann Frau Hangst gekommen, erklärte der Zeuge, und habe das Aufgaben-
gebiet übernommen. Auf Nachfrage sagte der Zeuge, streng genommen sei er vom
1. Mai 1993 bis 30. Mai 1998 auch der Vorgesetzte von Frau Hangst gewesen.

Auf die Frage, ob es irgendeine Vereinbarung seitens des Ministeriums oder des
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands gegeben habe in denen die
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Prozentsätze bezüglich der Personalkosten in irgendeiner Art festgelegt worden
seien, erklärte der Zeuge, dass aus seiner Sicht ihm so etwas in keiner Weise
bekannt sei. Auch sei er in seiner Arbeit in keiner Weise beeinflusst worden.

Ob es einer Nachfrage bedarf hinsichtlich der eingereichten Begründung, die im-
mer aus dem Satz bestand „aus den bekannten Gründen ist eine Weiterführung der
Maßnahme erforderlich“, erläuterte der Zeuge, auf Grund seines engen Kontaktes
mit der landwirtschaftlichen Bevölkerung und seiner Tätigkeit in der Erwachsenen-
schulung sei er innerlich tief davon überzeugt gewesen, dass es hier einen großen
Handlungs- und Bearbeitungsbedarf gegeben habe. Gerade das Arbeitsgebiet Sozi-
alberatung mit all seinen Problemen – Arbeitsplatz, Familie, Vermögenslage, Zu-
kunft – sei nirgends so eng miteinander verbunden wie beim Landwirt. Er habe im-
mer unterstellt und glaube, dass der Berufsverband hier eine große Aufgabe erfülle.

Auf die Frage, ob er gewusst habe, dass die Bauernverbände für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsstelle von den Sozialversicherungsträgern honoriert werden, sagte
der Zeuge, das habe er nicht gewusst und erst jetzt im Nachhinein in den letzten
Jahren erfahren. Vorher habe er davon keine Ahnung gehabt. Er wusste lediglich,
dass die Bezirksgeschäftsstellen zuständig sind für die Versicherung, aber dass
dabei Gelder liefen, war ihm nicht klar. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, da
sie dementsprechend keinen Verdacht gehabt haben, war der Antrag auch inso-
fern korrekt, als in der Spalte Drittmittel keine Angaben gemacht worden seien.
Dass, wenn andere unterstellen, sie es sich nicht vorstellen können, dass die Re-
gierungspräsidien nicht gewusst haben, dass die Bauernverbände von der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung Geld bekommen, erläuterte der Zeuge, so
könne er darauf nur antworten, dass dies nicht diskutiert worden sei.

Auf Nachfrage schilderte der Zeuge, natürlich wenn sie gewusst hätten, dass es
diese Festeinnahmen gäbe, wäre die Bearbeitung eine andere gewesen, so ähnlich
wie in der Landfrauenerholung zum Beispiel, wo die Kosten der Sozialträger auf-
geführt seien.

Auf die Frage, ob er bei der Sachbearbeitung die vorgelegten Zahlen einfach nur ad-
diert habe, ohne sie zu hinterfragen, erläuterte der Zeuge, dies sei schon hinterfragt
worden. Dies habe er daraus gesehen, dass der Anteil der Sozialberatung schwankte
von 30, 36 oder 52 % und später 1977 ein Vermerk vorgelegt worden sei im Rah-
men der Prüfung des Finanzamtes Freiburg, aus dem sich ergeben habe, dass die
Tätigkeit der Sozialberatung nicht mit 30 % angesetzt, sondern sogar mit 52 oder 53
% anzusetzen sei. Dies habe ihm gezeigt, dass der Verband sich Gedanken gemacht
habe, was sie eigentlich tun. Auch in den Sachberichten sei immer erwähnt worden,
dass die Außenstelle mal etwas mehr mal etwas weniger Sozialberatung betrieben
haben. Insofern sei er überzeugt gewesen, dass dies notwendig sei. Die Zahlenanga-
ben seien auch stichprobenhaft durch die Kontendaten vor Ort nachgeprüft worden.
Bezüglich der Plausibilität habe man den Angaben des Bauernverbandes vertraut.
Auf die Frage ob, er jemals Rücksprachen oder Kontakte mit dem Ministerium
Ländlicher Raum in dieser Angelegenheit gehabt habe, gab der Zeuge an: Nein.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, aus den Zahlenangaben habe man nicht entneh-
men können, wie sich diese zusammensetzen und ob mehrere Kostenstellen zu-
sammenaddiert worden seien.

Auf die Frage, wie denn zum Beispiel eine „testamentarische Beratung“ in den
Listen mit den Rubriken Steuerberatung, Rechtsberatung, Sozialberatung einsor-
tiert gewesen sei, berichtete der Zeuge, dass dies schwierig sei. Denn an einem
Testament eines landwirtschaftlichen Betriebes hänge alles. Da sei einmal Rechts-
beratung, einmal Sozialberatung, einmal Familienberatung, einmal Großeltern-
versorgung, sodass man nicht zum Beispiel ein einstündiges Gespräch eines
Landwirtes auf der Geschäftsstelle minutenweise in diesen Spalten unterbringen
könne. Möglich sei es wahrscheinlich, aber auch dann nur schwer nachvollzieh-
bar. Auf Nachfrage ob es bezüglich einer solchen Einordnung einmal Gespräche
gegeben habe, erklärte der Zeuge, auf der Ebene der Sachbearbeitung nicht.

Zur Frage des zu beratenen Personenkreises antwortete der Zeuge, aus den Unter-
lagen sei dies nicht ersichtlich gewesen. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass
der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband nur Mitglieder beraten habe,
sondern vielmehr entsprechend dem Auftrag vom LLG alle Haupt-, Neben- und
Zuerwerbslandwirte.
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Auf die Frage, ob er mit der Bearbeitung der neuen Richtlinie befasst gewesen
sei, entgegnete der Zeuge: Nein. Auf den Vorhalt, er habe mit dem von ihm unter-
zeichneten Schreiben vom 14. November 1973 Stellung zu der neuen Richtlinie
genommen, erklärte der Zeuge, an eine solche Stellungnahme in dieser Sache
könne er sich nicht mehr erinnern. Wenn ihm nun vorgehalten werde, dass er be-
züglich der Durchführung der Landfrauenerholung auf die Leistungen der Sozial-
versicherungsträger hingewiesen habe und hierbei nicht die Sozialberatung mit
einbezog, so müsse man nach Ansicht des Zeugen festhalten, dass hier in dieser
Richtlinie verschiedene Dinge, nämlich Landfrauenerholung, Sozialberatung, die
eigentlich nichts miteinander zu tun haben, in einen Topf geworfen worden seien.
Dies seien eigentlich zwei messerscharf getrennte Dinge. Da er nicht gewusst
habe, dass es für die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Gelder
gab, könne er auf die Frage, warum man keinen Bezug auf möglicherweise zu
Grunde liegenden Gemeinsamkeiten gemacht habe, nichts sagen.

Auf die Frage, ob sich durch die Änderung der Richtlinie 1984 die Bewilligungs-
und Prüfungspraxis verändert habe, bemerkte der Zeuge, dass aus seiner Sicht
sich nicht viel geändert habe. Es lag eine gewisse Abwicklungsvereinfachung mit
der Einführung der neuen Vorblätter vor. Von der Sache her habe sich seines
Erachtens nicht viel geändert.

3.2 Zeugin Irma   H a n g s t
Die Zeugin Irma Hangst berichtete, dass sie im Frühjahr 1980 an das Regierungs-
präsidium Freiburg gekommen sei. Im Herbst 1980 sei sie in das Referat Schule
und Ausbildung versetzt worden. Ihr Hauptaufgabengebiet sei die hauswirtschaft-
liche Bildung sowie die Aus- und Weiterbildung gewesen. Ferner sei sie für die
landwirtschaftlichen Fachschulen und auch für die Dorfhelferinnenschule Sölden
zuständig gewesen.

1982 habe sie die Aufgabe der Förderung der ländlichen Sozialberatung von
Herrn Roth übernommen. Herr Roth habe sie in die Förderung eingeführt. Er habe
diese Angelegenheit seit 1969 erledigt und ihr die Grunddinge der Förderung er-
klärt, unter anderem, dass der Auftrag aus dem LLG resultiert und dass das Land
durch gezielte Maßnahmen dazu beitragen will, dass die Landwirtschaft ihre ge-
sellschaftspolitischen Aufgaben erfüllen kann. Herr Roth habe ihr auch erläutert,
dass die Beratung kostenfrei zu gewähren sei und dass das Land die Beratung im
sozialen Bereich durch die zuständige landwirtschaftliche Berufsvertretung för-
dern kann, durch die Gewährung von Beihilfemitteln zur teilweisen Deckung der
Personalkosten für die Beratungskräfte, der Reisekosten und der Sachkosten, der
Antragsteller aber keinen Rechtsanspruch habe, und dass die Höhe der Beihilfe
sich nach der Lage der Haushaltsmittel und Eigenbeteiligung richtet. Zentralpunkt
der Beratung sei die bäuerliche Familie im sozialen Bereich. Die Beratungs-
schwerpunkte seien beispielhaft aufgeführt als zentrales Thema, die Hofübergabe,
die Altersversorgung, die Versorgung der weichenden Erben und dann sei in der
Richtlinie auch noch die Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung und der Mut-
terschutz aufgeführt.

Der Richtlinienentwurf zur Novellierung der Richtlinie ging dem Regierungsprä-
sidium 1983 zu. Hierzu habe noch Herr Roth Stellung genommen, da sich die
Zeugin, wie sie erläuterte, noch nicht kompetent genug fühlte. Im Wortlaut sei die
Novelle etwas aktueller gefasst, vom Grunde her aber gleich wie die 75-iger
Richtlinie. Herr Roth habe die Zustimmung zur Neuformulierung der Bewilli-
gungsgrundsätze gegeben.

Zielsetzung für die neue Richtlinie sei, nach Ansicht der Zeugin, vor allem auch
die vereinfachte Abwicklung. Es gab Terminvorgaben und des Weiteren habe die
Abwicklung erleichtert, dass die Verwendungsnachweise nun gleichzeitig Antrag
für das laufende Haushaltsjahr sei.

Zu ihrer eigentlichen Arbeit berichtete die Zeugin, dass die Anträge jeweils im
Frühjahr vorgelegt worden seien. Sie habe sie dann rechnerisch im Büro im Ver-
gleich mit den Positionen des Vorjahres überprüft. Auch habe sie die Plausibilität
geprüft, indem sie gefragt habe, ist das möglich, sind große Schwankungen da etc.
Gab es solche, habe sie Rücksprache mit dem zuständigen Buchhalter beim Badi-
schen Landwirtschaftlichen Hauptverband genommen. Dies sei zum Beispiel ein-
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mal der Fall gewesen, als es einen erheblichen Kostensprung um 160 000 DM bei
den Personalkosten gegeben habe. Daraufhin habe man den Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverband angeschrieben und um Erläuterung gebeten. Als Ant-
wort sei ein Schreiben gekommen, dass durch die Einführung der Kostenstellen-
rechnung nun eine genauere Kostenzuweisung möglich sei. Diese Bemessungs-
grundlage wurde für die Ermittlung der Kosten akzeptiert. Die Angaben in den
Vorjahren beruhten auf prozentualen Schätzungen aus Tätigkeitsberichten der sie-
ben Außenstellen, der Hauptgeschäftsstelle und auch des Landesfrauenverbandes,
erklärte die Zeugin. Steigerungen zeigten sich, wenn von der agrarsozialen Ge-
setzgebung her viele Beratungen anspielen, so zum Beispiel im Jahre 1992, als
die EU-Förderungen verstärkt eingeführt wurden und auch 1994, als die agrarso-
zialen Reformgesetze gekommen seien. Im Rahmen der Überprüfung sei sie dann
vor Ort zum Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband gegangen und habe
dort die Personal- und Sachkosten in den Verwendungsnachweisen überprüft und
geschaut, ob sie mit den Unterlagen dort übereinstimmen. Dabei sei es ab und an
zu Korrekturen gekommen. Zuschüsse Dritter seien in dem Antrag in den ganzen
Jahren nie angegeben gewesen.

Auf Frage, wie umfangreich die Arbeit für die ländliche Sozialberatung bezogen
auf ihre Gesamttätigkeit gewesen sei, erläuterte die Zeugin, sehr gering, circa
zweieinhalb Arbeitstage im Jahr. Die Abwicklung sei ein ganz kleiner Teil ihrer
Tätigkeit gewesen, wobei es sich bei der Förderung der Sozialberatung um eine
Routinearbeit gehandelt habe.

Auf die Frage, ob die Namen derer, deren Gehälter abgerechnet worden seien,
und für die Sach- und Fahrtkosten beantragt wurden, namentlich enthalten gewe-
sen seien oder nur die Summen, erklärte die Zeugin, in den Anträgen seien nur die
Summen genannt worden. Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, diese Angaben
seien dann stichprobenartig nachkontrolliert worden, indem sie sich bei Herrn
Löffler, dem Buchhalter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, die
Zahlen und die Unterlagen habe geben lassen und kontrolliert habe, ob die Zahlen
identisch seien. In einem Fall sei sie rein zufällig darauf gekommen, dass die
Reisekosten einer Dame des Landesbauernverbandes nicht richtig seien, da die
Dame nie gereist sei. Auf Frage sagte die Zeugin, sie wisse nicht mehr, ob sie
jedes Mal oder regelmäßig vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband
die Gegenrechnung sich zu den Zahlen habe zeigen lassen. Sie meine aber, jedes
Jahr dort gewesen zu sein.

Auf die Frage, ob ihr nicht hätte auffallen müssen, dass auch Rechtsberatung und
Steuerberatung mit abgerechnet worden sei, erläuterte die Zeugin: Nein, es seien
nur Summen angegeben gewesen. Anfangs lag auch einmal eine Querliste dabei
hinsichtlich der Gehälter, sodass dann davon 30 % für die Sozialberatung gerech-
net werden konnten. Auf die Nachfrage, auf Grund welcher Erkenntnis sie die
Angaben bestätigt habe und die 30 % für richtig erachtet habe, erläuterte die Zeu-
gin, die Einsichtnahme vor Ort und die Zahlen in den Anträgen stimmten überein.
Im Übrigen sei die Quote aus den Vorjahren fortgeschrieben worden entspre-
chend den Veränderungen, und dies erschien ihr plausibel.

Auf die Frage, ob sie gewusst habe, dass der Badische Landwirtschaftliche
Hauptverband für seine Tätigkeit als Verwaltungsstelle der ländlichen Sozialver-
sicherung Gelder erhalten habe, versicherte die Zeugin: Nein, das habe sie nicht
gewusst. Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, wenn sie von diesem Zuschuss
gewusst hätte, dann hätte dieser als Beteiligung und Zuschüsse Dritter von den
Kosten abgezogen werden müssen oder die Personalkosten hätten irgendwie an-
ders berechnet sein müssen. Da sie aber von diesem Ganzen nichts gewusst habe,
habe sie einfach überprüft, ob die Summen in ihrem Verwendungsnachweis mit
denen, die Herrn Löffler in seinen Blättern als Summen für die Sozialberatung
aufgeführt habe, identisch seien und übereinstimmten.

Auf die Frage, ob sie die vorgelegten Zahlen eigentlich auseinander dividieren
konnte, nach denen der Geschäftsstelle, den Bezirksgeschäftsstellen oder ob dies
zum Hauptgeschäftsführer zählt, berichtete die Zeugin, auf Grund der Aufteilung
habe sie sehen können, ob die Sachkosten den Außenstellen, dem Landfrauen-
verband oder der Sozialberatungsstelle im Hause des Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverbands zugerechnet worden seien. Und wenn diese nicht ganz
eigenartig höher oder tiefer waren, dann habe sie diese Zahlen akzeptiert.
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Auf die Frage, ob die Dinge mit dem Buchhalterwechsel von Herrn Löffler auf
Frau Obergfell transparenter geworden seien, schilderte die Zeugin, es sei richtig,
dass dann über die Dinge mehr geredet wurde, da Frau Obergfell eben auch neu
war und bei manchen Dingen gesagt hat, das müsse sie auch selbst erst nach-
fragen. Aus diesem Grund sei einfach mehr gefragt worden. Bei Herrn Löffler sei
dies nicht der Fall gewesen, weil dieser diese Dinge schon vor ihr gemacht habe,
zusammen mit Herrn Roth, die ganzen Jahre über.

Warum im Jahre 1994 trotz des Fristversäumnisses des Antrages den Landfrauen
Geld ausbezahlt worden sei, obwohl man doch den Antrag erst ablehnen wollte,
antwortete die Zeugin: Es sei richtig, dass der Antrag verspätet eingegangen sei.
Im Frühjahr sei dann vom Ministerium Ländlicher Raum die Mitteilung gekom-
men, dass die Landfrauenerholung 1994 eingestellt wurde. Es fanden aber darauf-
hin Gespräche im Ministerium Ländlicher Raum statt. Sie wisse, dass zum Bei-
spiel Pfarrer Kohler dort vorgesprochen habe. Auf Grund dieser Gespräche sind
dann die Zuschüsse für die Erholung gewährt worden. Auf Grund einer späten
Mitteilung im Jahr, kurz vor Kassenschluss im Dezember, sei es dann doch noch
möglich gewesen, eine Auszahlung vorzunehmen. Auf Nachfrage erklärte die
Zeugin, ob dies eine Anweisung von Herrn Minister Weiser gewesen sei, könne
sie nicht sagen. Es habe eben Gespräche im Ministerium gegeben. Die Anwei-
sung, glaube sie, sei von der Verwaltung gekommen, dass diese Mittel jetzt doch
noch gewährt werden und letztmals ausbezahlt werden können.

Auf die Frage, ob ihr nicht aufgefallen sei, dass der Antrag immer mit der selben
Begründung „aus bekannten Gründen ist eine Weiterführung der Maßnahme er-
forderlich“ versehen gewesen sei und ob sie nicht nachgefragt habe, ob es nicht
eine andere Begründung gebe, erklärte die Zeugin: Ja, sie habe Herrn Löffler
darauf angesprochen, dieser habe ihr gesagt, im nächsten Jahr wolle er dies tun.
Aber auch dann sei die Begründung sehr knapp ausgefallen. Auf Nachfrage er-
klärte die Zeugin, es gab keine Nachfragen, dass wir dies oder jenes kontrollieren
und überprüfen möchten, sondern man habe dies einfach so akzeptiert. Auf die
Frage, ob sie nicht das Gefühl gehabt habe, das sei eigentlich nur so dahin ge-
schrieben, da man den Zuschuss sowieso bekomme, versicherte die Zeugin: Nein,
dieses Gefühl habe sie nicht gehabt. Sie habe vielmehr auf Grund ihrer sonstigen
beruflichen Erfahrung und Einblicke in den landwirtschaftlichen Bereich auf die
Richtigkeit der Angaben vertraut.

Auf die Frage, ob sie jemals die Richtigkeit der genannten 30 %-Quote hinterfragt
habe, erläuterte die Zeugin, dies habe sie schon hinterfragt. Die Unterschiede und
Änderungen seien ihr erläutert worden, mit der Begründung, es sei mehr Bera-
tungsnachfrage da, weil die Agrarsozialgesetzgebung Veränderungen erfahren
habe. Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, es sei richtig, dass die 30 %-Quote bei
Beginn ihrer Bearbeitertätigkeit vorhanden gewesen sei und sie dies eben, wie
erläutert, fortgeschrieben habe. Dies sei geschehen, weil eben auch die Personal-
kosten gestiegen seien. Auf die Frage, ob sie jemals geprüft habe, welchen Perso-
nen die Personalkosten mit welchem Umfang der Arbeitskapazität bezüglich der
ländlichen Sozialberatung zugeordnet gewesen seien, gab die Zeugin an: Das
waren die Geschäftsstellenleiter, ihre Stellvertreter und damals wohl auch noch
Zuarbeiter. Dabei sei man bei diesen Personalkosten generell von den 30 % aus-
gegangen. Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin: Nein, sie habe sich nicht die Ge-
haltskonten vorlegen lassen, aus denen man sowohl die gesamten Personalkosten
habe erkennen können und daraus dann die 30 % ableiten können. Sie könne nur
noch einmal sagen, sie habe den Angaben von Herrn Löffler vertraut. Zur Erläute-
rung der 30 %-Quote gab der Zeuge an, dass aus ihrer Sicht dies keineswegs zu
hoch gewesen sei, sondern eher steigende Tendenz gehabt habe im Hinblick auf
den zunehmenden Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft. Denn der
Schwerpunkt in der Sozialberatung sei bei der Hofübergabe mit den Themen wie
Altersversorgung, Altenteilung, Naturalgaben, Fragen der weichenden Erben oder
Umstellung vom Vollerwerb zum Neben- beziehungsweise Zuerwerb und ihren
Auswirkungen auf das soziale Gefüge der Landwirtschaftsfamilie gelegen.

Auf die Frage, ob nie Verdachtsmomente aufgetaucht seien oder sie die Grund-
lagen nachgeprüft habe, erklärte die Zeugin: Nein, es gab keinen Verdacht. Die
Verwendungsnachweise seien auf Grund der Überprüfung und Zusammenstellung
beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband in Ordnung gewesen und
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natürlich habe man die Grundlagen hinterfragt. So kam es schließlich zu der
Kürzung von 160 000 DM. Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, Kontakt zum
Ministerium habe sie schon gehabt, im Bereich ihrer Tätigkeit in der Bildung, bei
der Sozialberatung jedoch nicht.

Auf die Frage, ob sich die Prüfungs- und Bewilligungspraxis durch die Neufas-
sung der Richtlinie ab 1984 gegenüber der früheren Praxis entscheidet geändert
habe, erläuterte die Zeugin, auf der Basis der 75-iger Richtlinie habe sie nur noch
ein, höchstens zwei Antragsjahre abgewickelt. Danach seien schon die neuen
Richtlinien gekommen. Die 84-iger Richtlinien stellten eine gewisse Vereinfa-
chung in der Abwicklung dar, weil Antrag und Verwendungsnachweis identisch
gewesen seien, bezüglich der Prüfung der Kosten sei es aber beim Gleichen
geblieben.

Auf die Frage, ob man die beiden Tätigkeitsfelder Sozialberatung einerseits und
Verwaltungsstellentätigkeit für die Sozialversicherungsträger andererseits aus-
einander halten könne, bemerkte die Zeugin, aus ihrer Sicht könne man das
auseinander halten. Die Verwaltungstätigkeit richtet sich ganz klar nach dem
Sozialgesetzbuch. Auf der anderen Seite sei eben die Beratungsseite der länd-
lichen Sozialberatung, wo es um komplexe Beratungen wie Hofübergabe usw.
gehe.

3.3 Zeuge Gerhard   S c h ö m i g
Der Zeuge Gerhard Schömig, Abteilungsleiter 3 im Regierungspräsidium
Freiburg, berichtete, dass er im Jahre 1989 ans Regierungspräsidium gekommen
sei. Zunächst sei er im Referat 33 (Betriebswirtschaft und Landschaftsentwick-
lung) als Referent und später ab dem Jahre 1983 als Leiter des Referats 35 (Tie-
rische Erzeugung) beschäftigt gewesen. Ab dem Jahre 1989 sei er dann Ab-
teilungsleiter 3 geworden. Die Sozialberatung ressortierte bislang in seiner
Abteilung im ehemaligen Referat 32 (Schule und Ausbildung).

In seiner Abteilung habe man subsidiäre Strukturen, erläuterte der Zeuge, das
hieße, wenn die Aufgaben und Anforderungen zu einem bestimmten Sachgebiet
hereinkommen, so laufen sie über seinen Schreibtisch und gehen dann ins zu-
ständige Fachreferat und dort zum zuständigen Sachbearbeiter. Dort werden sie,
soweit der Sachbearbeiter dazu in der Lage sei, vollständig bearbeitet und erle-
digt, ohne dass es zu einem Rückfluss käme. Dies wäre nur dann der Fall, wenn
die Angelegenheit grundsätzliche Bedeutung habe oder besondere Probleme auf-
treten würden.

Da es bei der Sozialberatung während seiner Zeit als Abteilungsleiter bislang
keine Probleme gegeben habe, sei er mit dieser Angelegenheit auch nicht berührt
worden, auch nicht mit der Prüfung der Verwendungsnachweise. Wenn es natür-
lich Probleme gegeben hätte, dann wären die Sachbearbeiter selbstverständlich in
der Pflicht gewesen, dies zunächst ihrem Referatsleiter und dann dem Abteilungs-
leiter zu melden. Die ganze Angelegenheit und Problematik sei ihm erst im Nach-
gang zur Kenntnis gekommen.

Auf die Frage, ob er der Vorgesetzte von Frau Hangst gewesen sei, erläuterte
der Zeuge, der unmittelbare Vorgesetzte sei er nicht gewesen, sondern dies sei
der Referatsleiter. Es sei ihm nicht bekannt, erklärte der Zeuge, ob sich Frau
Hangst oder der Referatsleiter Herr Roth in dieser Angelegenheit bereits früher
einmal direkt an das Ministerium gewandt haben. Er sei der Meinung, schilderte
der Zeuge, da es sich um zwei sehr zuverlässige Mitarbeiter handelt, dass diese
eigentlich in der Lage sein müssten, so eine Förderung anstandslos abzu-
wickeln.

Auf die Frage, ob ihm bekannt oder bewusst gewesen sei, dass es für dieselben
Beratungskräfte, für die das Land über die Richtlinien einen Zuschuss gegeben
habe, die landwirtschaftliche Sozialversicherung einen Geldbetrag ausbezahlt
habe, sagte der Zeuge, das sei ihm nicht bekannt gewesen. Davon habe er erst
danach im Rahmen dieser Prüfung erfahren, als er sich näher mit der Angelegen-
heit befasst habe. Weiter erläuterte der Zeuge, es sei ihm auch nicht bekannt, dass
der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband bei der Abrechnung gegenüber
dem Finanzamt die Kosten der Sozialversicherung mit 90 % und die der Sozial-
beratung mit 10 % angegeben habe.
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Auf Frage erklärte der Zeuge, es sei richtig, dass es bei der Abwicklung verschie-
dentlich zu Beanstandungen gekommen sei, weil Kosten zu große Sprünge auf-
gewiesen haben. Diese habe die Sachbearbeiterin direkt beim Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverband geklärt und es sei festgestellt worden, dass wahr-
scheinlich versehentlich die Betriebshelferkosten dortrein gerutscht seien. Dies sei
aber nicht mit ihm näher besprochen worden, weil es sich um einen ganz normalen
Fall bei der Förderabwicklung gehandelt habe und die Probleme ausgeräumt wer-
den konnten. Erst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre und es zu keinem einver-
nehmlichen Ergebnis gekommen wäre, dann hätte die Sachbearbeiterin den Refe-
ratsleiter und gegebenenfalls den Abteilungsleiter einschalten müssen.

Auf die Frage nach den fehlenden Angaben zu Drittmitteln im Antrag erläuterte
der Zeuge, dass weder er noch Frau Hangst, mit der er in dieser Sache dann ge-
sprochen habe, Kenntnisse davon gehabt haben, dass es solche Mittel im Rahmen
der Verwaltungsstellentätigkeit für die landwirtschaftlichen Sozialversicherungs-
träger gegeben habe. Aus diesem Grund haben sie überhaupt keinen Anfangs-
verdacht gehabt, dass durch die Nichtangabe im Antrag hier irgend etwas ver-
schwiegen oder verheimlicht worden sei.

Auf die Frage, welche Rückforderungsuntersuchungen und Überlegungen im
Regierungspräsidium angestellt worden seien, erläuterte der Zeuge, dass der
Verwaltungsjurist seiner Abteilung der Meinung gewesen sei, dass mit der Vor-
lage des Berichts des Rechnungsprüfungsamtes praktisch die Rückforderungsfrist
(1 Jahr) zu laufen beginne. Dies sei der Grund gewesen, weshalb man sich an das
Ministerium mit dem Sachverhalt gewandt habe. Daraufhin sei dann eine Bespre-
chung am 28. Dezember 1998 anberaumt worden, in dem das Problem dann ge-
klärt worden sei. Am Anfang seien sie der Meinung gewesen, dass eine Rückfor-
derung dem Grunde nach möglich sei. Es stellte sich aber heraus, dass diese
Rechtsauffassung nicht haltbar sei, sondern dass alle Voraussetzungen vorliegen
müssen, damit überhaupt eine Rückforderung betrieben werden könne.

Aus diesem Grund habe er sich mit seinen Mitarbeitern an den Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverband gewandt, um die ganzen Kosten aufzuarbeiten.
Problematisch seien hierbei die kalkulativen Kosten. Dies seien in der Regel die
Personalkosten. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Kostenzuteilung, wie sie
der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband in der Kostenstellenrechnung
vorgenommen habe, überhaupt keiner Plausibilitätsprüfung unterworfen sei und
dass dies so nicht haltbar sei. Man habe dann vom Regierungspräsidium versucht,
die Personalkosten im Nachhinein, was natürlich schwierig gewesen sei, zuzuord-
nen und kam am Ende auf etwa 780 000 DM Personal- und Sachkosten, die der
Sozialberatung zuzurechnen seien.

Auf die Frage, ob man nicht hätte wesentlich früher erkennen können, wenn man ge-
prüft hätte, dass fehlerhafte Berechnungen angestellt worden seien, schilderte der
Zeuge, da es keinen Anfangsverdacht gab, habe man nicht geprüft. Die Verwen-
dungsnachweise und Angaben in den Anträgen seien zwar geprüft worden, aber eben
nicht die Plausibilität. Man habe einfach nicht gewusst, dass da noch weitere Mittel
laufen. Den internen Prüfdienst habe man nicht eingeschaltet, weil dieser mit ande-
ren Aufgaben, vor allem mit EU-Fördermaßnahmen, stark ausgelastet gewesen sei.
Da der interne Prüfdienst nur aus einer Kraft bestand, habe man eine Priorisierung
der Aufgaben vorgenommen und die Sozialberatung dabei als nachrangig eingestuft.

Auf die Frage, ob mit ihm einmal über die anteilige Berücksichtigung bestimmter
Personalstellen und Kosten bei der ländlichen Sozialberatung gesprochen worden
sei, versicherte der Zeuge, dass dies mit ihm nicht der Fall gewesen sei. Er habe
jetzt im Nachhinein festgestellt, dass solche Gespräche mit den Sachbearbeitern
geführt worden seien. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dies sei auch kein Punkt,
er hätte mit dem Abteilungsleiter besprochen werden müssen, wenn die Angaben
des Antragstellers glaubhaft seien und es dabei keinen Dissens gebe; insbesondere
wenn es sich um eine so kleine Fördermaßnahme wie hier handele.

Auf die Frage, ob es in den früheren Jahren Anweisungen des Ministeriums Ländli-
cher Raum gab, wie mit der Förderung zu verfahren sei, führte der Zeuge aus, dass
es hier keine Anweisungen gab, außer dass im Jahre 1995, nachdem das
Regierungspräsidium Stuttgart geprüft habe, nur nach Abschlagszahlungen aus-
bezahlt wurden und dann die Anweisung kam, die Förderung zunächst einzustellen.
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II. Bauernverbände

1. Württemberg-Hohenzollern

1.1 Zeugin Rositha    K o t t é
Die Zeugin Rositha Kotté berichtete, dass sie seit 41 Jahren berufstätig sei, davon
35 beim Landesbauernverband. Beim Landesbauernverband habe sie 1965 als
Buchhalterin und Schreibkraft angefangen. Sie habe quasi die Verwaltung von
der Buchhaltung bis zu den Überweisungen und eben auch die Verwendungs-
nachweise, die jedes Jahr am 15. März abzugeben gewesen seien, erstellt.

Die Zeugin erläuterte, dass sie die Anträge 10 Jahre erstellt habe, wobei sie aber
das Schema, das wahrscheinlich schon aus den 70-er Jahren oder länger herrührt,
verwendet habe. Dies sei dieses inzwischen schon berühmte 75 % für den
Geschäftsführer und 50 % für die weiblichen Beratungskräfte gewesen. Daran
habe sie nie etwas geändert, weil sie auch hierzu nicht autorisiert gewesen sei.
Dies habe sie einfach übernommen.

Auf die Frage, ob sie nie hinterfragt habe, wie es zu diesen Prozentsätzen gekom-
men sei, erklärte die Zeugin, dass sie dies nicht wisse. Sie habe dies so vorgefun-
den und weitergeführt. Vom Erleben her könne sie nur sagen, dass ihr Mann, der
damalige Verwaltungsstellenleiter bis 1980, sehr engen und offenen Kontakt zu
den Behörden gehabt habe. Insofern gehe sie davon aus, dass das irgendwann ein-
mal besprochen worden sei und sich dann auf diese Regel 75/50 % eingependelt
habe. Wissen tue sie dies aber nicht. Auch gebe es keinen Schriftverkehr hierzu.
Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, es kam auch nie zu einer Nachfrage vom Re-
gierungspräsidium dergestalt, noch mal die Zahlen zu begründen. Die Kontakte,
die sie zum Regierungspräsidium gehabt habe, waren rein organisatorischer Art,
wenn es zum Beispiel um eine Fristverlängerung gegangen sei. Diese technischen
Angelegenheiten habe sie mit dem Regierungspräsidium erörtert, jedoch nicht
solche, ob die Zahlen als solche dem Grunde nach noch stimmig seien. Dazu sei
sie auch überhaupt nicht berechtigt gewesen.

Die Zeugin bekannte auf Frage, dass es richtig sei, dass mit der Fusion der beiden
Bauernverbände 1989/1990 eine Kostenverlagerung stattgefunden habe. Diese ha-
be einfach darin bestanden, dass die so genannten Frauen der Kreisbauernverbände,
das seien die weiblichen Beratungskräfte gewesen, herausgenommen wurden, weil
dies der Stuttgarter Verband auch so gehandhabt habe und weil die Frauen nun von
den Kreisbauernverbänden bezahlt worden seien. Auf Vorhalt sagte die Zeugin,
wenn sie in ihrem Vermerk vom 2. Juli 1992 geschrieben habe, „die Reduzierung
ergab sich, weil laut Herrn Marx die Frauen der Kreisbauernverbände nicht mehr
mit hinzugerechnet werden dürfen; die Frauen bei den Kreisbauernverbänden wer-
den von den Mitteln der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung bezahlt, und die-
se Mittel der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung werden laut Herrn Marx
nicht mehr als Drittmittel von Dritten angegeben“, so sei dies sicher richtig.

Auf die Frage, ob der Zeugin nicht aufgefallen sei, dass die 100 %-ige Angabe der
Kreisgeschäftsführer objektiv falsch sei, weil diese ja nicht ausschließlich die
ländliche Sozialberatung machen, entgegnete die Zeugin, jetzt im Nachhinein
hätte man das sicher genauer nachfragen müssen, aber durch den Übergang nach
der Fusion gab es viele Dinge, bei denen sie salopp gesagt, nichts mehr zu melden
gehabt habe und irgendwo sei es insofern noch nachvollziehbar. Außerdem habe
sie gewusst, dass man nur allerhöchstens 20 % dafür bekomme. Auf Nachfrage
erklärte die Zeugin, es sei richtig, dass damals so abgerechnet worden sei, aber
die detaillierten Hintergründe, die heute eine so große Rolle spielen, wisse sie
nicht mehr. Damals habe sie es nicht hinterfragt wie man es jetzt von ihr im Nach-
hinein als Buchhalterin erwarten würde.

Auf die Frage, ob ihr nicht klar geworden sei, dass mit der Angabe von 100 % auf
der einen Seite und auf der anderen Seite der Gewährung einer Pauschale durch
die Sozialversicherung, die auch einen Teil der Kreisgeschäftsführer abdeckt,
doch mehr als 100 % beantragt werden, erläuterte die Zeugin, dass diese Details,
wieviel macht das eine oder andere, sie sich damals nicht überlegt habe. Sie sei
vielmehr vom Ganzen ausgegangen. Der Verband habe damals circa 1,2 bis 1,4
Millionen DM Löhne aufgewendet. Finanziert sei dies worden durch circa
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160 000 bis 170 000 DM ländliche Sozialversicherung zuzüglich circa 300.000
DM Mitteln der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung und unterm Strich habe
der Verband dann noch circa 600 000 bis 700 000 DM selber aufgewendet.
Insofern müsse man einfach sehen, dass der größte Teil immer noch vom Verband
selber aufgewendet worden sei. Unterm Strich habe man keine „Guten“ gemacht.
Außerdem möchte die Zeugin noch anmerken, dass die Dinge aus ihrer Sicht im-
mer irgendwo noch nachvollziehbar gewesen seien. Wären sie es nicht gewesen,
so habe sie sich schon so viel Zivilcourage zugetraut, dass sie gesagt hätte: Nein,
da kann etwas nicht stimmen.

Auf die Frage, ob sie eine Anweisung bekommen habe im nächsten Jahr die
Frauen wieder als Kostenfaktor in den Antrag aufzunehmen, schilderte die
Zeugin, dass sie dies nicht mehr wisse. Auf alle Fälle habe sie jedes Jahr in dieser
Sache einmal mit Herrn Marx telefoniert.

Auf den Vorhalt aus ihrer Zeugenvernehmung (Akten Seite 299 vom 6. Oktober
1999) bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart: „Handschriftlich wurde von mir auf
dieser Aktennotiz vermerkt, sei von mir falsch verstanden worden, laut Herrn
Marx. Frauen schon angeben, nur LKK-Mittel nicht als Mittel Dritter angeben. So
habe ich dann auch beim Antrag 93, Verwendungsnachweis 92 gehandelt“, erläu-
terte die Zeugin, sie könne heute wirklich nichts mehr sagen, sie verstehe es jetzt
im Nachhinein auch nicht mehr.

Auf Frage, dass sich doch durch die Wiederhereinnahme von 50 % der Kosten der
Frauen der Kreisbauernverbände, aber bei weiterem Weglassen der Drittmittel der
zuschussfähige Gesamtaufwand doch erhöht habe und ihr doch dies hätte auffal-
len müssen, wenn man einmal so und einmal so verfährt, entgegnete die Zeugin,
aus diesen Gründen habe sie ja diese Zettel geschrieben, weil diese Verfahrens-
weise nicht mehr ihre Linie war, die sie über 10 Jahre lang verfolgt habe. Mit die-
sen Vermerken wollte sie einfach zum Ausdruck bringen, dass diese Handhabung
auf Grund der Vorgaben aus Stuttgart dieses Jahr so gemacht wird und entspre-
chend die Anträge ausgefüllt werden. Mit der Zusammenführung der Verbände
gab es eine eindeutige Aufgabenverlagerung. Herr Kienle, unser Hauptgeschäfts-
führer habe ihr gesagt, dass es jetzt einen Verwaltungsleiter in Stuttgart gebe.
Damit sei sie nun in die hintere Reihe getreten. Die Verwaltung und der Verwal-
tungsleiter sei Herr Marx in Stuttgart gewesen.

Auf Frage erläuterte die Zeugin, warum weiter über das Regierungspräsidium
Tübingen abgerechnet worden sei, sei ihr bis heute nicht ganz klar. Es habe nach
ihrer Erinnerung zwei oder drei Briefe von Herrn Golter gegeben, in denen ganz klar
nachgefragt worden sei, ob man nicht die Antragstellung in Stuttgart zentralisiere.
Aber darauf sei keine Antwort erfolgt. Auf Frage, ob das Regierungspräsidium auf
Grund der häufigen Änderungen der Bemessungsgrundlage bei ihr nachgefragt ha-
be, bemerkte die Zeugin, dass dies bei ihr nicht der Fall gewesen sei. Ob Frau Karle
auf Grund der Zahlen, die sie hätte sehen können, nachgefragt habe, wisse sie nicht,
da die Veränderungen schließlich nicht sehr dramatisch gewesen seien. Außerdem
erläuterte die Zeugin, halte sie es durchaus für möglich, dass Herr Marx gedacht ha-
be, auf Grund ihrer früheren eigenverantwortlichen Tätigkeit, dass sie dies dem Re-
gierungspräsidium erläutere und sie wiederum gedacht habe, dass ihr neuer Chef die
Gründe für die Veränderungen selbst dem Regierungspräsidium mitteile.

Auf die Frage, ob sie einmal über diese Dinge mit Herrn Kiefl, der die Anträge
schlussgezeichnet habe, gesprochen habe, legte die Zeugin dar, dass dies nicht
zum Aufgabenbereich von Herrn Kiefl gehört habe. Dieser sei immer für das
Referat Milch und Umwelt zuständig gewesen. Er sei kein Verwaltungsmann, der
sich um die Details gekümmert habe. Er habe die Anträge unterschrieben, nach-
dem ich ihm gesagt habe, dass der Verwaltungsstellenleiter mir das so aufgetra-
gen habe. Wir sind beide einfach davon ausgegangen, dass dies in Ordnung sei,
wenn mein Vorgesetzter in Stuttgart dies so haben und anders machen möchte.

Auf die Frage, ob sie Einblick in die Tätigkeit der Verwaltungsstelle für die länd-
liche Sozialversicherung bei den Kreisbauernverbänden gehabt habe, bemerkte
die Zeugin, die Kreisbauernverbände sind selbstständige eingetragene Vereine
und dort sei sie nicht angestellt gewesen, so dass sie auch keinen Einblick gehabt
habe und nur dies aus den Gesprächen mit Kollegen beurteilen können. Insofern
wisse sie was diese gemacht haben, aber nicht im Detail. Daher könne sie nicht
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eine prozentuale Aufteilung vornehmen. Bei den Gesprächen mit den Kollegen,
wenn diese gesagt haben, dass mal wieder an einem Sprechtag 25 Leute vor dem
Büro gesessen seien und sie erst um 2.00 Uhr fertig gewesen seien, dann habe sie
nicht gefragt, wie viel von den Beratungen hiervon auf Sozialversicherung und
wie viel auf die ländliche Sozialberatung gefallen sei. Da habe man nicht differen-
ziert und spekulieren möchte sie nicht. Eins sei aber auf alle Fälle sicher, dass dies
von Kreisbauernverband zu Kreisbauernverband je nach Struktur, ob mit Real-
teilung und vielen kleinen Nebenerwerbslandwirten, anders ausgesehen habe.

Auf die Frage, ob sie auch in den Anträgen nach 1998, wie vorher, jeweils ein
Tätigkeitsbericht beigefügt habe, der eindeutige Hinweise enthalte, dass die
Bauernverbände auch für ihre Tätigkeit als Verwaltungsstelle in der Landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung Zuschüsse beziehungsweise Zuwendungen erhal-
ten, erläuterte die Zeugin, vor 1998 sei ein solcher sachlicher Bericht gefordert
gewesen, ob dies auch nach 1990 der Fall gewesen war, daran könne sie sich jetzt
nicht mehr im Einzelnen erinnern. Aber sie denke, man hätte den Antrag nicht an-
genommen ohne sachlichen Bericht, denn dieser sei einfach Bestandteil des Ver-
wendungsnachweises gewesen. Aber sie wisse es nicht mehr.

Auf Nachfrage wiederholt die Zeugin, sie glaube schon durch den direkten Kontakt
mit Frau Karle, dass diese ihre Unterlagen angesehen habe. Man habe in der Regel
ein- bis zweimal telefoniert, dies geschah aber nur aus technischen Gründen. Eine
Nachfrage von Frau Karle, dass sie gefragt habe, wie wir zu diesen Zahlen kamen,
gab es nicht. Schließlich gab es die Zusicherung, dass sie jederzeit unsere Lohn-
unterlagen oder sonstigen Dinge einsehen könne, wenn sie es gewollt hätte.

Auf Frage kommentiert die Zeugin, dass es richtig sei, dass sie vor der Fusion
Einblick in die Verteilung der Mittel der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung
gehabt habe. Die Verteilung erfolgte nach einem bestimmten Zuwendungsschlüs-
sel und die Gelder der ländlichen Sozialberatung blieb beim Verband, da dieser
schließlich auch die ganzen Gehälter usw. bezahlt habe. Wie heute dagegen die
Zuweisungen dieser Mittel erfolgt, könne sie nicht sagen. Sie habe mit der Ver-
waltung des Landesbauernverbandes nichts mehr zu tun. Es sei richtig, das sie
zwar noch ab 1990 die Anträge gestellt habe, aber Einblick, welche Mittel dann
auf Grund dieser Anträge eigentlich eingegangen sind, habe sie nicht.

Auf die Frage, ob das Antragsverfahren nämlich ohne Einreichung von Belegen
außergewöhnlich war, verdeutlichte die Zeugin, dass sie sonst mit Zuschuss-
beantragungen aus anderen Töpfen nichts zu tun gehabt habe. Ansonsten, wieder-
holt die Zeugin, habe man immer klargemacht, dass man alles einsehen könne.
Auch die Änderung der Richtlinie im Jahr 1984 habe für sie keine Vereinfachung
gebracht. Ihr Arbeitsaufwand sei der gleiche gewesen. Dass es sich hierbei um
eine Novelle zur Vereinfachung gehandelt habe, habe sie erst jetzt im Laufe die-
ser ganzen Angelegenheit erfahren.

1.2 Zeuge Adalbert   K i e n l e
Der Zeuge Adalbert Kienle berichtete, er habe 1975 seine Tätigkeit beim Landes-
bauernverband für Württemberg und Hohenzollern begonnen. Im Dezember 1983
sei er zum Hauptgeschäftsführer ernannt worden. Nach der Fusion der beiden
Bauernverbände Württemberg und Hohenzollern und Württemberg-Baden Mitte
1990 sei er dann später zum 1. Juli 1991 stellvertretender Generalsekretär des
Deutschen Bauernverbandes geworden.

Es sei für ihn überhaupt keine Frage gewesen, dass die Arbeit vor Ort, bei den
Kreisbauernverbänden zu einem erheblichen Teil soziale Beratung und Betreuung
der Bauernfamilien gewesen sei. Diese bestand aus zwei Teilen. Zum einen die
gesetzlich geregelten und vertraglich übernommenen Aufgaben von den landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträgern als Verwaltungsstelle. Des Weiteren
habe daneben der sehr weite Komplex der ländlichen Sozialberatung bestanden,
den man besser als sozialökonomische Beratung bezeichnen sollte. Dieser basier-
te auf dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz. Hierfür habe der Verband
einen Zuschuss, für den jährlich ein Antrag gestellt werden musste und der vom
Regierungspräsidium Tübingen abgewickelt worden sei, erhalten. Im Einzelnen
habe dies seine damalige Fachkraft, Frau Kotté, gemacht. Sie habe ihm auch das
Nähere erläutert. In seiner Zeit als Hauptgeschäftsführer habe er niemals eine ein-
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zige Bemerkung gehört, dass in diesem Bereich irgendetwas problematisch sei
und das damit zu hinterfragen gewesen wäre.

Erläuternd fügte der Zeuge hinzu, dass er die Ausschussmitglieder darauf hin-
weise, dass er seit 1989 nicht mehr in der Funktion ist, über die heute gesprochen
werde; er auch über keinerlei Unterlagen verfüge und auch keine im Vorfeld die-
ser Vernehmung eingesehen habe.

Auf die Frage, ob er 1984 zum ersten Mal den Verwendungsnachweis eingereicht
und hierbei als Zuschüsse Dritter die Gelder von der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung angegeben habe, erklärte der Zeuge, dass er davon ausgehe, dass es
sich bei der Angabe der Drittmittel um die Zuwendungen der Sozialversicherungs-
träger handelt. Auf die Fachfrage, ob er sie nach heutiger Bewertung ebenfalls an-
geben würde, entgegnete der Zeuge, dass er dies beim besten Willen nicht wisse.
Sicher könne man heute nach der ganzen Diskussion in eine andere Bewertung der
Dinge eintreten. Aber für ihn habe sich die Problematik damals nicht so gestellt.

Auf die Frage, ob bei seinen Gesprächen im Ministerium die Sozialberatung und
die Tatsache, dass die Bauernverbände als Verwaltungsstellen Geld erhalten, an-
gesprochen worden sei, erläuterte der Zeuge, er wüsste nicht aus der Erinnerung,
dass die Anträge zur ländlichen Sozialberatung hier irgendwann einmal Thema
der so genannten LLG-Sitzungen gewesen seien. Auch irgendwelche Abgren-
zungsdiskussionen zwischen ländlicher Sozialberatung und landwirtschaftlicher
Sozialversicherungsberatung sei ihm nicht bekannt. Die Frage habe sich nicht ge-
stellt beziehungsweise sie sei nie gestellt worden.

Auf die Frage, wer auf die prozentualen Anrechnungssätze für die Beratungs-
kräfte für das Jahr 1983 gekommen sei, schilderte der Zeuge, dass wenn er sich
recht erinnere, dies mit seinem Vorgänger beredet habe. Dieser habe ihm erläu-
tert, dass die Kreisgeschäftsführer mit einem bestimmten Prozentsatz, die Se-
kretärinnen bei den Kreisgeschäftsstellen mit bestimmten Prozentsätzen und der
Sozialreferent des Landesbauernverbandes und Rechtsreferent auch jeweils mit
bestimmten Prozentsätzen hier angegeben werden müssen. Sachkosten sämtlicher
Art seien nicht berücksichtigt worden. An die Vorgaben seines Vorgängers habe
er sich gehalten, da sie ihm zum damaligen Zeitpunkt plausibel erschienen.

Auf die Frage, ob man einmal versucht habe, den Arbeitsaufwand und Umfang
zwischen den Verwaltungsstellen und der sozioökonomischen Beratung zu ermit-
teln, gerade im Hinblick auf die Bemühungen zur Erhöhung der Zuschüsse bei
den landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern, erklärte der Zeuge, dass er
sich daran nicht erinnern könne, dass man versucht habe, die Dinge hier genau
auseinander zu fieseln. Dies sei vor allem auch vor dem Hintergrund nicht ge-
schehen, da der Zuschuss des Landes ein sehr bescheidener, in Relation zu den
tatsächlichen Kosten, sei, obwohl das Land von seinem Grundverständnis her die-
ses als eigene Aufgabe hätte ansehen müssen. Im Bereich der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungsträger haben die tatsächlichen Kosten und die Er-
stattungen nicht übereingestimmt. Diese Gespräche zur Erhöhung habe Herr
Professor Rieger vom Verband in Stuttgart geführt.

Auf die Frage, ob er an der Änderung der Richtlinie 1984 mitgewirkt und die
Novelle zu einer spürbaren Veränderung geführt habe, bekennt der Zeuge, dass er
sich nicht erinnern könne, dass die Veränderungen substantieller Natur gewesen
seien. An der Neuformulierung der Richtlinie 1984 habe er in keiner Weise mit-
gewirkt. Dies sei ihm auch nicht bekannt gewesen.

Auf die Frage, ob er sich einmal näher mit der Richtlinie befasst habe, schilderte
der Zeuge, dass die Kreisgeschäftsstellen im Rahmen der Beratung mit sehr kom-
plexen und äußerst unterschiedlichen Anliegen der Landwirte konfrontiert wor-
den seien. Die Palette der Anfragen habe sicher zu einer Überlappung zwischen
den verschiedenen Dingen geführt. Dies sei aber auch gewollt gewesen, dass eine
vernünftige Beratung aus einer Hand erfolgen konnte. Dabei konnte man sehr
wohl auseinander halten, was der Verwaltungsstelle und was der sozialökonomi-
schen Beratung zuzuordnen sei. Daneben müsse man auch sehen, dass die sozio-
ökonomische Beratung auch die Beratung von Nichtmitgliedern umfasst habe.
Ihm sei während seiner Zeit beim Landesbauernverband kein einzigster Fall
bekannt, dass hier eine kritische Rückfrage oder eine Verweigerung oder sonst
etwas gegeben habe. Es seien alle beraten worden.
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Auf die Frage, ob der Landeszuschuss nicht Mitnahmecharakter beim Verband
gehabt habe, da es ja laut Satzung auch Verbandsaufgabe gewesen sei zu beraten,
erklärte der Zeuge, die sozioökonomische Beratung sei ein gesetzlicher Auftrag,
der im LLG festgelegt sei. Wenn der Gesetzgeber ebenfalls diese Beratung als
eigene Aufgabe ansieht, dann aber nicht wahrnimmt, sondern an die Bauern-
verbände überträgt, dann könne er darin keine Mitnahme erkennen. Damit erfülle
der Bauernverband folglich auch eine Aufgabe des Landes.

Auf die Frage, ob nicht eine Doppelförderung vorliege, wenn man für die Perso-
nalkosten einer Arbeitskraft Zuschüsse in unterschiedlichen Bereichen beantragt
und dann irgendwann einmal mit dem Doppelten bezahlt werden, wendet der
Zeuge ein, dass von einer Doppelförderung nicht die Rede sein könne. Der Zu-
schuss des Landes sei immer unter 20 % und ohne Sachkosten gewesen und die
Kostenerstattung der Sozialversicherungsträger war unter den Kosten, die sie da-
mals als Kosten angesehen haben. Wenn diese Kosten auch in der Addition weit
unter den tatsächlichen Kosten seien, dann, findet der Zeuge, könne man nicht mit
dem Begriff der Doppelförderung argumentieren. Zumal er nochmals aus-
drücklich darauf hinweisen möchte, dass er in seiner Zeit als Hauptgeschäftsfüh-
rer Drittmittel angegeben habe.

Auf die Frage, ob es während seiner Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer zu Prü-
fungen gekommen sei, berichtete der Zeuge, dass er dies klar verneinen könne.
Weder im Bereich der sozioökonomischen Beratung noch auf anderen Feldern
habe es Prüfungen gegeben.

1.3 Zeuge Ernst   G e p r ä g s
Die Zeuge Geprägs erklärte, er sei von 1973 bis 1989 Präsident des Bauern-
verbandes Württemberg-Hohenzollern in Ravensburg und anschließend nach der
Fusion 1989 bis 1997 Gesamtpräsident der Bauernverbände Württemberg-Hohen-
zollern und Württemberg-Baden gewesen.

Der Zeuge berichtete eingangs, er sei Präsident im Ehrenamt gewesen und habe
noch nebenbei einen Bauernhof bewirtschaftet. Für die Verwaltung des Bauern-
verbandes habe es hauptamtliche Fachleute gegeben, die für die Abwicklung der
laufenden Geschäfte verantwortlich gewesen seien. Ihm seien die Zahlen und
Daten, um die es hier heute gehe mindestens einmal im Jahr bei der Bilanzerstel-
lung begegnet. Die Bilanz wurde von Wirtschaftsprüfern mit Testat versehen und
insofern sei er davon ausgegangen, dass die Dinge, wie sie verwaltungsmäßig im
Bauernverband gelaufen sind, in Ordnung seien.

Auf Grund der besonderen landwirtschaftlichen Struktur des Landes halte er alle
Zuschüsse, die den Strukturwandel unterstützen, für notwendig und auch berech-
tigt. In diesem Zusammenhang fügte der Zeuge an, wenn die Sozialträger eigene
Verwaltungsstellen in den Kreisen oder das Land in den Landwirtschaftsämtern
extra Beamte für die sozioökonomische Beratung eingestellt hätten, dann wären
die Dinge sicherlich nicht billiger geworden, sondern nach seiner Ansicht wesent-
lich teurer.

Aus diesem Grund könne er, berichtete der Zeuge, die ganze Auseinandersetzung
um eine Doppelförderung nicht verstehen. Es seien wohl zwei Töpfe, einer von
den Sozialversicherungsträgern als Kostenerstattung und der andere die Förde-
rung für die sozioökonomische Beratung. Nach seiner Ansicht müsste es doch bei
den zuständigen Stellen Listen gegeben haben, was Sozialberatung der Sozialver-
sicherungsträger ist und was unter sozioökonomische Beratung des Ministeriums
Ländlicher Raum fällt. Es sei sicherlich schwierig in einigen Fällen gewesen dies
klar voneinander abzugrenzen, da zum einen die gleichen Beratungskräfte auf
diesen Tätigkeitsfeldern beraten und zum anderen die Probleme des Ratsuchen-
den in diesen Bereichen ineinander verwoben gewesen seien. Eine Doppelförde-
rung, erläuterte der Zeuge, sehe er insoweit nicht, vielmehr seien im Grunde ge-
nommen zwei Töpfe durcheinander geworfen worden.

Er empfindet den Vorwurf, zwischen dem Bauernverband und der Landesregie-
rung habe es insofern einen schwarzen Filz gegeben, als diskriminierend, weil er
in seiner Präsidentenzeit mit dem Minister oft um den richtigen agrarpolitischen
Weg gerungen und gestritten habe und diese Auseinandersetzungen oft nicht ge-
rade nett gewesen seien. Wobei diese Auseinandersetzungen von allen Beteiligten
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mit dem Ziel geführt worden seien, das Beste für die heimische Landwirtschaft
und für unser Land zu erarbeiten.

Auf die Frage, ob dem Zeugen bekannt sei, welche Regelungen es für die Förde-
rung der ländlichen Sozialberatung vor den Richtlinien im Mai 1984 gegeben
habe, entgegnete der Zeuge, dass er dies nicht wisse, was vor 1984 oder was nach
1984 war. Er kenne das Antragsverfahren im Einzelnen nicht und habe auch das
Antragsformular nie gesehen. Auch habe es bei der Änderung der Richtlinie 1984
keine Gespräche mit ihm und Herrn Weiser darüber gegeben.

Auf die Frage nach der Abrechnungspraxis entgegnete der Zeuge, dass diese An-
gelegenheiten von der Verwaltung und hier im Speziellen vom Chef der Verwal-
tung Herrn Rieger und dann Herrn Marx erledigt worden seien. Er habe damit
nichts zu tun gehabt.

Auf die Frage, welche Kontrollen es in welchen Abständen gegeben habe und in
welcher Form, erklärte der Zeuge, dass er es nicht wisse, wie viele Kontrollen es
waren. Er glaube, es seien in seiner Amtszeit ein bis zwei gewesen. Wobei er von
der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes Tübingen während seiner Präsident-
schaft keine Kenntnis gehabt habe. Dies sei ihm erst im Nachhinein bekannt
geworden.

Auf die Frage, wie die Einnahmen des Bauernverbandes für die Tätigkeit für die
Sozialversicherung festgelegt oder eingestuft worden seien im Hinblick auf das
Förderverfahren der ländlichen Sozialberatung, erläuterte der Zeuge, dass er dies
nicht wisse und man insofern die Mitarbeiter der Verwaltung fragen müsse, die
das gemacht haben und dafür zuständig gewesen seien. Im Übrigen könne er diese
Diskussion auch im Hinblick mit der so genannten Doppelförderung nicht ver-
stehen. Denn nach seiner Meinung habe es sich immer um zwei Töpfe gehandelt,
die nichts miteinander zu tun gehabt haben. Wie man die beiden Bereiche vonein-
ander abgrenzt oder trennt oder ob man getrennt habe, das wisse er nicht. Auf alle
Fälle habe er den Eindruck gehabt, dass der Prüfer es nicht kapiert habe, dass hier
zwei verschiedene Töpfe bestehen.

Auf die Frage, wie er gegenüber dem Ministerium begründet habe, warum eine
Erhöhung des Zuschusses um 200 000 DM erforderlich sei, erläuterte der Zeuge,
dass er dies nicht mehr wisse und wenn es einen schriftlichen Antrag von ihm
gab, könne man ja daraus die Begründung entnehmen. Auf Nachfrage weist er im
Übrigen darauf hin, dass sich die Einnahmen des Bauernverbandes aus Mit-
gliedereinnahmen, Zuwendungen des Landes und die Vergütung der Sozial-
versicherungsträger zusammengesetzt habe. Insgesamt müsse man aber fest-
stellen, dass dies nie ausgereicht habe. Durch die Zuwendungen des Landes seien
in der Regel nur 15 oder 20 % des Aufwandes damit abgedeckt worden. Dies
seien, wenn man den Haushalt des Bauernverbandes insgesamt betrachtet, nur ein
paar Prozent. Das so genannte große Vermögen, von dem immer die Rede, ihm
aber nicht bekannt sei, fährt der Zeuge fort, wurde, wenn es denn solche Rück-
lagen gegeben habe, aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Dieses so genannte Ver-
mögen bestand aus seiner Sicht aus Immobilienbesitz, nämlich dem Verwaltungs-
gebäude in Stuttgart.

Dem Zeugen wird vorgehalten, dass sich nach Aktenlage, insbesondere auch auf
Aussagen im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, die Beschuldigten
auf Absprachen mit dem Zuschussgeber im Rahmen der Abrechnungspraxis
berufen. Der Zeuge erläutert, dass er bei solchen Absprachen nicht dabei gewesen
sei und ihm auch solche nicht bekannt seien. An ihn sei auch nie ein Problem des
Abrechnungsverfahrens herangetragen worden mit der Bitte, dies einmal auf
politischer Ebene zu erörtern. Dies sei nie ein Tagesordnungspunkt im Rahmen
der so genannten Ministergespräche gewesen. Hier habe man sich um die
grundsätzlichen agrarpolitischen Fragen unterhalten. Es könne allerhöchstens
sein, räumte der Zeuge ein, dass einmal am Rande einer solchen Besprechung
über die Kosten und die allgemeine Teuerung gesprochen worden sei und dass
dies eine Erhöhung des Zuschusses rechtfertige. Aber genau könne er sich, auf
Nachfrage, an ein solches Gespräch nicht erinnern.

Von dem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften Stuttgart und
Mannheim sei er, erläuterte der Zeuge auf Frage, nicht betroffen. Auch sei er dort
nicht als Zeuge vernommen worden.
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Auf die Frage, ob er nachdem durch das Regierungspräsidium Stuttgart 1996 die
Auszahlung erst gekürzt und später gänzlich eingestellt wurde, er bei den zustän-
digen Stellen und im Ministerium interveniert habe, erklärte der Zeuge, dass er
sich nicht entsinnen könne, dass man da ein großes Tamtam gemacht habe. Er sei
davon ausgegangen, dass es sich um Abschlagszahlungen handle und der Rest
sicher nachkäme.

Auf Frage, ob der Zeuge wisse, ob die aus Landesmitteln geförderte und allen
Landwirten zustehende Sozialberatung Nichtmitgliedern des Bauernverbandes
verweigert worden sei, entgegnete der Zeuge, dass ihm kein einziger Fall bekannt
sei. Es gab sicher hin und wieder Beschwerden, dass der ein oder andere Bauer
nicht zufrieden gewesen sei, aber bei ihm habe sich keiner gemeldet, der gesagt
habe, er sei nicht beraten worden, weil er nicht Mitglied sei.

2. Landesbauernverband

2.1 Zeuge Harry   M a r x
Der Zeuge Harry Marx berichtete eingangs, dass er seit 1977 im Landesbauern-
verband beschäftigt sei. Drei Jahre lang in der Verwaltung, ab 1980/1981 durch
den Tod seines Vorgängers als Verwaltungsreferent. Seit der Fusion der beiden
Bauernverbände Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern 1991 sei er
Verwaltungsreferent für den gesamten Landesverband. In der Zeit von 1980 bis
1989 sei er unter der Leitung von Herrn Rieger in der Verwaltung mit dem Aus-
füllen der Anträge und der Zuarbeit, das heißt der Addition der Zahlen und der
Ermittlung der Zahlen durch die Kreisbauernverbände zuständig gewesen. Seit
1989 habe er die Anträge für Nordwürttemberg, Nordbaden für den ehemaligen
Teilbereich selber erstellt. In Ravensburg habe dies die Mitarbeiterin, Frau Kotté,
getan, die dann von ihnen die Zahlen angefordert habe.

Auf die Frage, wie er es begründet, dass seit dem er für diesen Bereich zuständig
gewesen sei, die Drittmittel, also die Gelder der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung, nicht mehr angegeben worden seien, entgegnete der Zeuge, dass dies
auch korrekt sei. Denn nach der Richtlinie haben nur Drittmittel angegeben wer-
den müssen, wenn sie mit dem Projekt ländliche Sozialberatung in unmittelbarem
Zusammenhang stehen und das sei bei den Geldern der Landwirtschaftlichen
Sozialversicherung nicht der Fall gewesen.

Auf die Frage, wie die Gesamtkosten entsprechend der Richtlinie nachgewiesen
worden seien, erläuterte der Zeuge, dass sie wie in der Vergangenheit, seit Akten-
lage ab ca. 1964, die Kreisverbände angeschrieben haben. Dazu habe man 1974
ein Formular entwickelt, das zugeschickt worden sei. Es sei darin gebeten wor-
den, dass die Kreisbauernverbände die Personalkosten und die Sachkosten, die
abrechnungsfähig waren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Zu-
schuss, der einzusetzen gewesen sei auf Grund des Bewilligungsbescheides, der
gekommen sei und der dann an die Kreise weitergeleitet worden sei, und dann die
Eigenmittel, die für das Projekt notwendig gewesen seien, eintragen. Diese
Einzelangaben der Kreisbauernverbände seien dann aufaddiert worden zuzüglich
der Kosten der Zentrale. Das seien im Wesentlichen die Kosten für Herrn Rieger
und Herrn Roth gewesen. Die gesamten Unterlagen seien dann an das Regie-
rungspräsidium geschickt worden. Auf Nachfrage, ob wirklich alle Aufzeichnun-
gen mit dem Antrag vorgelegt worden seien, antwortete der Zeuge, soweit er da-
mit beschäftigt gewesen sei, sind immer die Unterlagen, die wir ermittelt haben,
und dies seien zahlenmäßige und nicht prozentuale Angaben gewesen, mitgesen-
det worden. In den zahlenmäßigen Zusammenstellungen seien nicht Geschäfts-
führer, Mitarbeiter oder sonst irgendetwas aufgelistet gewesen, sondern es seien
die Personalkosten, die Sachkosten, Aufklärungsmaterial, Reisekosten als solche
gewesen. Die prozentualen Angaben, zum Beispiel bezüglich des Gehaltes, seien
zum ersten Mal erst während der Prüfung von Herrn Riedinger oder Herrn Heller
ermittelt worden.

Auf die Frage, wie es zu diesen Angaben und den prozentualen Verhältnissen ge-
kommen sei und wie dies die Kreisbauernverbände ermittelt haben, erklärte der
Zeuge, dass es hierzu von ihm zu keinen Vorgaben gekommen sei, weil er im
Detail nicht wusste, in welchem Umfang in welchem Kreis ländliche Sozial-
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beratung angefallen sei. Diese Fragen sei ihm auch während der staatsanwalt-
schaftlichen Vernehmung gestellt worden und auch dort habe er klargestellt, dass
er nirgendwo gesagt habe, die Kreise müssten 40, 50 oder 100 % von den Gehäl-
tern eintragen. Er habe vielmehr immer darauf hingewiesen, dass mitzuteilen sei,
was angefallen sei. In der Regel fand im Frühjahr eine zweitägige Kreisgeschäfts-
führertagung statt. Hier sei mitgeteilt worden, dass die entsprechenden Formulare
verschickt worden seien, und es wurde darum gebeten, dass diese entsprechend
auszufüllen seien. Ansonsten sei darüber nicht gesprochen worden. Sicher habe
man sich in allgemeiner Form darüber unterhalten, was in der Winterarbeit ange-
fallen sei, welche Probleme es gegeben habe, oder welche Themen vorrangig sei-
en, beziehungsweise wo Rat und Tat verstärkt gefragt gewesen war. Und je nach
dem mussten die Geschäftsstellen draußen das einschätzen, in welchem Bereich
eben mehr Arbeit angefallen sei. Es gab keine Vorgaben. Vielmehr seien die Zah-
len so entwickelt worden seit Anbeginn. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass
es in den 70-er Jahren zahlreiche Mitteilungen und auch zwei Prüfungen gab, die
im Prinzip dieses Verfahren unserer Meinung nach als richtig anerkannt haben.

Auf die Frage, ob es hinsichtlich der Anteile oder über die Art und Umfang des
Ausfüllens des Formulars Absprachen mit dem Regierungspräsidium gegeben habe,
erklärte der Zeuge, dass ihm dies nicht bekannt sei und er verneint es für seine Per-
son.

Auf den Vorhalt, dass er bei der Staatsanwaltschaft Folgendes erklärt habe: „Frau
Volkamer war jedoch mit den von uns vorgeschlagenen Schätzungen einverstan-
den; dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel jährlich quasi
feststanden, die an uns ausgekehrt wurden“, erläuterte der Zeuge, dass dies sich
auf die eingereichten Formulare beim Regierungspräsidium beziehe. Hierbei gab
es zwangsläufig mit Frau Volkamer verschiedene Telefonate, weil am Anfang,
wo er diese Tätigkeit, diese Aufadditionen gemacht habe, es keine EDV gegeben
habe. Damit sei es zu Rechenfehlern gekommen. Insofern habe Frau Volkamer
immer wieder angerufen und gesagt hier oder dort könne etwas nicht stimmen. In
diesem Zusammenhang sei sicher die Frage gestellt worden, ob die Unterlagen,
die wir eingereicht haben, ausreichend seien. Da habe sie sinngemäß zu verstehen
gegeben, das reicht dem Regierungspräsidium. Es sei ok. In diesem Sinn muss die
Aussage bei der Staatsanwaltschaft verstanden werden.

Auf die Frage, warum es bei der ersten Überprüfung 1995 in mindestens zwei
Fällen zu einer Korrektur der Zahlen durch die Kreisbauernverbände gekommen
sei, erläuterte der Zeuge, dass es hier Unklarheiten gegeben habe. Deshalb seien
die Bauernverbände nochmals angeschrieben worden und daraufhin seien die
Zahlen geändert worden. Auf Nachfrage, ob ihm in diesem Zusammenhang nicht
der Gedanke gekommen sei, dass die Angaben nicht vollständig und richtig seien,
schilderte der Zeuge, dass sie auch während der Prüfung mit Herrn Riedinger da-
von ausgegangen seien, dass dies im Prinzip nur grobe Kostenschätzungen sein
können, wie diese Zahlen ermittelt worden seien. Der Zeuge erklärt, er könne
nicht sagen, warum in diesen Fällen bei diesen Kreisbauernverbänden etwas da-
neben gegangen sei. Im Übrigen, fügte der Zeuge hinzu, seien bei der Prüfung
durch Herrn Riedinger einige Fragen aufgeworfen worden auch zu dieser Ko-
stenermittlung, die bis heute nicht beantwortet seien. Hier sind die staatlichen
Stellen gefordert, die diese Richtlinie erlassen haben um Vorgaben zu machen,
damit die Kostenermittlung konkreter und sauber geschehen kann.

Auf die Frage, wie es zu der unterschiedlichen Abrechnungspraxis für den Kom-
plex Südwürttemberg-Hohenzollern gekommen sei, in dem einmal 75 % der Ge-
schäftsführergehälter und 50 % der Gehälter der KBV-Damen und später 100 %
der Kreisgeschäftsführer ohne Anteil der KBV-Damen und dann später 100 % der
Kreisgeschäftsführer und 50 % der KBV-Damen gekommen sei, erklärte der
Zeuge, dass dies mit der Fusion zusammenhänge. In Südwürttemberg bestand das
Verfahren, dass 75 % der Kreisgeschäftsführergehälter und 50 % der Gehaltsan-
teile der KBV-Damen in den Antrag aufgenommen worden seien. Im Zuge der
Umsetzung des Fusionsvertrages sei es aber notwendig gewesen, dass die Mitar-
beiter in den Geschäftsstellen in die Kreise wieder hinausverlagert worden seien.
Um eine komplizierte Berechnung zu ersparen habe man überlegt und gesagt gut,
wenn sowieso 75/50 pauschal seit Jahrzehnten in dem Umfang abgerechnet wer-
den, dann könne es eigentlich nichts ausmachen, wenn man 100 % der Kreisge-
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schäftsführer dort ansetze. Insbesondere dann, wenn dies von den Summen her,
vom eigentlichen DM-Betrag, weniger sei, als wenn man beide Faktoren zusam-
menzähle. Dies habe man auch durch eine Vergleichsberechnung, die der Ver-
band mal dem Ministerium übermittelt habe aus dem Jahre 1979 aufgezeigt.

Auf Nachfrage, warum dann trotzdem 1992 die KBV-Damen wieder reingekom-
men seien, bemerkte der Zeuge, das im Rahmen der Fusion dies wohl schief-
gelaufen sei. Auf Grund des neuen Antrages (100 % Kreisgeschäftsführer) habe
man schließlich in Ravensburg festgestellt, dass man nun weniger Förderung er-
halte als früher und man insofern bei ihm nachgefragt habe. Der Zeuge erklärt, er
wolle gar nicht abstreiten, dass dann unter Umständen ein Satz sinngemäß gefal-
len sein könnte: „Dann nehmen wir die Frauen wieder ein“, aber natürlich aus
seiner Sicht nur unter der Prämisse, dass man zu der alten Regelung wieder
zurückkomme. Dass dann 100 % + 50 % der Damen beantragt worden seien, sei
natürlich auf alle Fälle zu viel. Aus seiner Sicht sei dies ein Übermittlungs-, Ver-
ständnisfehler oder wie man auch immer sagen will, gewesen.

Auf den Vorhalt, dass Frau Kotté gesagt habe, dass diese Absprache 100 + 50 der
Kosten einzutragen auf seine Weisung hin geschehen sei, wies der Zeuge noch-
mals darauf hin, dass in dieser damaligen hektischen Zeit der Fusion vieles am
Telefon abgewickelt worden sei und er darüber keine Aktennotizen mehr habe. Er
wiederhole noch einmal, dass es sein könne, dass er sich missverständlich ausge-
drückt habe. Es könne auch sein, dass Frau Kotté ihn falsch verstanden habe und
dies sogar als Weisung empfunden habe. Aber er könne das Empfinden von Frau
Kotté nicht interpretieren. Auf Grund seiner Funktion als Verwaltungsreferent des
Landesbauernverbandes und dieser formalen Stellung vermag der Zeuge nicht
ausschließen, dass sein Gespräch als Weisung empfunden worden sei. In diesem
Zusammenhang wies der Zeuge auf die Tatsache hin, dass sein Verband am 22.
September 1998 das Ministerium angeschrieben und mitgeteilt habe, dass die bei-
den Verbände fusionieren. Hierbei sei die Frage aufgeworfen worden, wie
zukünftig die Mittel für die Landfrauenerholung und die der ländlichen Sozial-
beratung beantragt werden müssen. Aber hierauf habe es nie eine Antwort gege-
ben. Wäre es zu einer Bündelung gekommen, wäre aus seiner Sicht dieses Miss-
verständnis nicht passiert.

Auf die Frage, ob es vor und nach der ersten Überprüfung zu einem direkten Kon-
takt mit dem Ministerium gekommen sei, erläuterte der Zeuge, man habe am 25.
September 1996 ein Gespräch im Ministerium gehabt. Hierbei seien neben Ver-
tretern des Ministeriums auch Personen des Regierungspräsidiums Stuttgart, Herr
Heller vom Landesrechnungshof und Kollegen des Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverbandes anwesend gewesen. Hierbei habe man sich vorrangig um
die bei der Prüfung aufgetauchten Abgrenzungsfragen unterhalten und Gedanken
angestellt, wie die Richtlinie fortentwickelt oder neu gefasst werden könnte. Für
eine solche Fortentwicklung beziehungsweise Neufassung habe man Beratungs-
protokolle entwickelt. Diese Beratungsprotokolle seien aber für die Zukunft ge-
richtet gewesen und nicht wie es der Prüfer, Herr Heller, später verwendet habe,
zur Berechnung des Aufwandes in der Vergangenheit. Dies sei absprachewidrig
gewesen. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, seines Wissens sei Herr Arnold bei
dieser Besprechung nicht anwesend gewesen. Herr Deininger habe seines Wis-
sens die Sitzung geleitet.

Auf die Frage ob er sich „als Bauernopfer“ fühle, weil gegen ihn ein Strafbefehl
ergangen sei und es schließlich noch andere Verantwortliche in seinem Haus gab,
erklärte der Zeuge, wenn man dies so zu verstehen habe, dass nach dem Grundsatz
verfahren worden sei, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen, so
verstehe er sich nicht als Bauernopfer. Als Bauernopfer fühle er sich insofern,
weil diese Prüfung hoch gebauscht worden sei und zum Teil bis heute mit
falschen Zahlen und mit falschen Voraussetzungen argumentiert werde. Im Übri-
gen weise er darauf hin, dass man in einem normalen Verfahren und Überprüfung
hätte sagen können, da sei ein Fehler passiert; ihr habt zu viel Geld bekommen
und dann wäre das bereinigt worden; so wie dies bei jeder anderen Prüfung ge-
schehe.

Auf die Frage, ob es mit Änderung der Richtlinie in 1984 einen Bruch in der
Handhabung gegeben habe, machte der Zeuge klar, dass zwar im Prinzip neue
Formulare herausgegeben worden seien, aber dass sich das Verfahren im Prinzip
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nicht geändert habe. Unterlagen hätten zwar nicht mehr beigefügt werden müssen,
sie haben aber trotzdem die Unterlagen wie in der Vergangenheit weiter ein-
gereicht.

Auf die Frage, ob den Kreisgeschäftsführern klar gewesen sei, dass der Aufwand
der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsberatung nicht zum Aufwand der
ländlichen Sozialberatung gehörte, schilderte der Zeuge, dass er davon ausgegan-
gen sei, dass die Mitarbeiter dies wissen, weil es sich um langjährige Mitarbeiter
handele, die sich ein großes Fachwissen erworben haben. In der Zwischenzeit
wisse er allerdings, dass im Fall des Kreisbauernverbandes Schwäbisch Hall die-
ser Unterschied nicht so bekannt gewesen sei. Dies sei sehr wahrscheinlich daher-
gekommen, dass dieser Geschäftsführer nicht von seinem Vorgänger wie in ande-
ren Fällen eingearbeitet werden konnte, da dieser plötzlich verstorben sei. Auf die
Frage, ob es keine Gespräche mit dem Rechnungsprüfer Herr Heller während der
Prüfung gegeben habe, um die Missverständnisse, die der Zeuge bei seiner Ver-
nehmung bisher aufgezeigt habe, auszuräumen, entgegnete der Zeuge, dass so-
wohl Herr Rieger als auch er sich sehr viel Zeit genommen haben mit Herrn Hel-
ler zu reden. Es sei mehr Zeit hier verwendet worden als bei sonst einer Prüfung,
die im Verband stattgefunden habe. Wenn man ihn frage, ob er es verstanden ha-
be oder nicht, könne er darauf nur antwortet, wenn er den Bericht lese, müsse er
sagen, wahrscheinlich seien die Bemühungen vergebens gewesen. Auf jedem Fall
habe man es versucht, mehr möchte er hierzu nicht sagen.

2.2 Zeuge Professor Dr. Alfred   R i e g e r
Der Zeuge führte aus, dass er vom 1. April 1966 bis zum 30. September 1999 als
Jurist beim Bauernverband Württemberg-Baden und nach der Fusion mit dem
Landesbauernverband Württemberg und Hohenzollern im Gesamtverband tätig
gewesen sei. Nun übe er nur noch Geschäftsführertätigkeit des Arbeitgeber-
verbandes für Land- und Forstwirtschaft aus. Zunächst sei er als Sozialreferent
eingestiegen und später habe er dann auch die anderen Rechtsbereiche beim
Bauernverband wahrgenommen. Weiter berichtete der Zeuge, dass er von Anfang
an für den Bereich der ländlichen Sozialberatung verantwortlich gewesen sei. Er
sei sogar nicht nur für die Abwicklung im Wege der Richtlinie tätig gewesen,
sondern er war auch selbst in diesem Bereich beratend tätig, auf Grund seiner
Ausbildung und der Betätigung im Arbeits- und Sozialrecht. Als die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung erweitert worden sei, sei er bei der Schaffung der
Verwaltungsstellen dieser Landwirtschaftlichen Sozialvertreter beteiligt und An-
sprechpartner des Bauernverbandes gegenüber der Landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger in Baden und in Württemberg gewesen.

Nach der Fusion der Bauernverbände Württemberg und Hohenzollern sei die
Abwicklung der ländlichen Sozialberatung auf Herrn Marx übergegangen. Wei-
ter referierte der Zeuge, dass es bereits lange vor der Richtlinie von 1984 Beihil-
fen des Landes zur ländlichen Sozialberatung gegeben habe. Seit 1960 sei eine
Beihilfe des Landes hierfür gewährt worden. Diese betrug circa ein Drittel des
Aufwandes in den Kreisbauernverbänden. Bis 1975 gab es hierzu jährlich neue
Erlasse, die dann 1975 letztlich in eine Förderrichtlinie mündeten. Geändert habe
sich aber im Prinzip nichts. Auch in diesen alten Anträgen sei nach Zuwendun-
gen Dritter gefragt worden. Dies sei aber klar mit Nein zu beantworten gewesen,
da der Landesbauernverband für diesen Bereich nur Mittel des Landes erhielt,
wobei der Zeuge besonders betonte, dass es bereits 1975 Verwaltungsstellen der
Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger gegeben habe. Dies habe er im-
mer so verstanden, erläuterte der Zeuge, besonders im Hinblick darauf, dass es
sich um eine Projektförderung gehandelt habe, sodass nur dann etwas anzugeben
sei, wenn jemand für diesen Bereich ländliche Sozialberatung eine Zuwendung,
außer der des Landes, gegeben habe. Anders wäre es in seinen Augen gewesen,
erläuterte der Zeuge, wenn es sich um eine institutionelle Förderung gehandelt
hätte, denn dann seien alle Zuwendungen anzugeben gewesen, egal woher sie
kommen.

Die ganze, auch öffentliche (Stuttgarter Zeitung: „Bauernverbände zu reich für
Förderung“) Diskussion um den Begriff der Fehlbedarfsfinanzierung gehe im
Grunde genommen an der Sache vorbei. Dies habe er, erklärte der Zeuge, auch
dem Prüfer gesagt, dass es im Gegenteil ein Vermögen des Zuwendungsempfän-
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gers geben muss, damit dieser Gewähr bietet, dass die Aufgaben auch tatsächlich
in Verbindung mit der Förderung wahrgenommen werden könne, da sonst das
Geld vom Staat herausgeworfen sei. Es müsse also die Gewähr dafür da sein, dass
der Rest, der nicht durch die Zuwendung gedeckt sei, aber zur Abwicklung des
Projektes notwendig sei, von dem Zuwendungsempfänger aufgebracht werden
könne. Später seien diese Dinge schließlich vom Vizepräsidenten des Rechnungs-
hofes in der öffentlichen Sitzung des Landtags klargestellt worden.

Die Gründe für den Erlass der Richtlinie vom 2. Mai 1984 lagen aus seiner Sicht,
referiert der Zeuge, zum einen in der Bereinigungsanordnung des Landes, da die
Richtlinie am 31. Dezember 1983 außer Kraft getreten sei, und in einer Verwal-
tungsvereinfachung. Es brauchten keine Belege mehr vorgelegt zu werden, sondern
sie waren lediglich nur noch bereitzuhalten. Zudem sei nun im gemeinsamen Amts-
blatt alles, was mit der Förderung zusammenhing, gestanden. Es seien zwar nun
nur noch die Gesamtkosten darzustellen gewesen, aber man habe trotzdem das alte
Verfahren beibehalten, bei dem jeder einzelne Kreisbauernverband seinen Kos-
tenaufwand die Zuwendungen und die Eigenmittel darstellte, ergänzte der Zeuge.

Der Zeuge führte weiter aus, da es keine jahrelangen richtlinienwidrigen Abrech-
nungen aus seiner Sicht gegeben habe, denn, wie auch die Staatsanwaltschaft fest-
stellt habe, haben die Richtlinie keine Angaben oder weitere Erklärungen, wie der
ganze Aufwand zu ermitteln sei, enthalten. Deshalb sei den betroffenen Zuwen-
dungsempfänger zumutbarerweise nichts anderes übrig gelassen, als dieses dann
eben grob zu schätzen.

Zu der Frage unter 4 b) des Untersuchungsauftrages, dass der Bauernverband
„stets nur das getan und akzeptiert habe ......“ erklärte der Zeuge, dass alles nach
der Richtlinie, so wie es gefordert gewesen sei, beantragt wurde.

Bezüglich des Punkts Nummer 5 des Untersuchungsauftrages, der Frage mit den
Verwaltungsstellen, schilderte der Zeuge, dass diese Vereinbarung nur der jewei-
lige Landesbauernverband und nicht die Kreisbauernverbände getroffen habe. Die
Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger wollten nur mit einem Partner zu
tun haben. Aus diesem Grund haben die Kreisbauernverbände den Landesbauern-
verband bevollmächtigt, eine solche Vereinbarung als zu treffen, Näheres wussten
die Kreisbauernverbände nicht. In diesem Bereich habe es auch keine Fördermit-
tel, vor allem nicht für die ländliche Sozialberatung gegeben, sondern in diesem
Bereich gab es nur Vereinbarungen und Verträge. Insofern sei auch die in diesem
Zusammenhang immer wieder verwendete Begrifflichkeit und Gleichstellung von
„ländliche Sozialberatung“ und „ländliche Sozialversicherung“ seiner Ansicht
nach falsch, da die Kreisbauernverbände als Verwaltungsstellen für die „Land-
wirtschaftlichen Sozialversicherungsträger“ tätig geworden seien.

Auf die Frage, warum in den Anträgen seines Hauses zeitweilig unter der Rubrik
„Zuschüsse unbeteiligter Dritter“ etwas hineingeschrieben wurde und später nicht
mehr, entgegnete der Zeuge, solange er allein verantwortlich für den Bauernver-
band Württemberg-Baden gewesen sei, habe es zu keinem Zeitpunkt in dieser
Rubrik irgendeine Eintragung gegeben. Es sei richtig, wie er später aus den staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsakten entnommen habe, dass der Bauernverband
Württemberg und Hohenzollern hier Angaben für die Leistungen der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger gemacht habe. Dies sei aber nach seiner
Ansicht falsch gewesen, da es sich hier um keine Zuwendungen Dritter für dieses
Projekt ländliche Sozialberatung handele, sondern diese Gelder seien das Ergeb-
nis des Vertrages über die Errichtung der Verwaltungsstellen. Nach dem Zusam-
menschluss der beiden Verbände sei er nicht mehr für die Abwicklung zuständig
gewesen. Hierzu müsste Herr Marx befragt werden, erklärte der Zeuge, da er
nicht wisse, ob da dann noch etwas drin stand.

Auf die Frage, wie die Bestätigung in der Anlage 3 „es wird bestätigt, dass der
Träger auf Grund seiner finanziellen Ausstattung nur dann in der Lage ist, die
wahrgenommenen Aufgaben fortzuführen, wenn ihm ein Zuschuss in bisherigem
Umfang gewährt werden kann“ zu verstehen sei, wenn es angeblich egal sei, ob
die Förderung 21 % oder 40 % betrage, wenn es sich immer um die gleiche Sum-
me handle, erklärte der Zeuge, dass dieser Satz früher in der alten Richtlinie beim
Antrag, den der Verband gestellt habe, vorhanden gewesen sei. Dies habe aber
nichts mit dem Fehlbedarf oder mit einer Fehlbedarfsfinanzierung zu tun, sondern
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das war der politische Wille des Landtags als der Haushalt Beträge oder Summen
für dieses Objekt „ländliche Sozialberatung“ bereitgestellt worden seien. Dies
habe mit dem technischen Betreff der Fehlbedarfsfinanzierung im Bewilligungs-
bescheid nichts zu tun. Er weise noch einmal darauf hin, dass das Land eine Auf-
gabe, die es eigentlich nach dem LLG selbst habe wahrnehmen müssen, einem
Dritten übertragen habe. Es wäre ein seltsamer Auftrag des Landes, von jeman-
dem eine Leistung, die das Land erbringen müsste, nach diesem Gesetz ohne eine
Erstattung oder ohne eine Gegenleistung zu übertragen.

Auf die Frage, wie es dazu gekommen sei, dass, obwohl die Kreisbauernverbände
rechtlich selbstständig sind, der Verband die Anträge gestellt habe und ein Groß-
teil der Projektförderung beim Verband verblieb, erläuterte der Zeuge, dies sei
mit dem Erlass vom 4. Juli 1977 des Ministeriums, der noch nicht aufgehoben sei,
geregelt worden. Dort heißt es „der Bauernverband und seine Kreisbauern-
verbände“. Hintergrund sei gewesen, dass der Badische Landwirtschaftliche
Hauptverband als Zentralverband für seinen ganzen Apparat hier Kosten habe
geltend machen können. Der Landesbauernverband hingegen nicht, weil selbst-
ständige Kreise vorlagen, obwohl auch bei ihnen die Kreise nur dann beraten
konnten, wenn die Zentrale die entsprechenden Vorarbeiten leistete. Hierbei sei
seine Arbeit mit circa 20 % und die des Sozialreferenten mit circa 80 % bei den
Kosten für die ländliche Sozialberatung mit beantragt worden. Aus diesem Grund
habe der Verband circa 15 % der Mittel für sich behalten, den Rest habe er an die
Kreisverbände weitergegeben.

Auf die Frage, dass die Zahlen, die im Antrag angegeben worden seien, irgendwie
ermittelt werden mussten und ob es hierbei Absprachen mit dem Ministerium ge-
geben habe, da einmal 100 % der Geschäftsführergehälter und 50 % der tätigen
Kreisbauernverbandsdamen gegeben worden seien und später diese Sätze auf 
70 % reduziert worden seien, erläuterte der Zeuge, in der Zeit vor der Fusion, als
er verantwortlich gewesen sei, habe es keinerlei Absprachen mit dem Regierungs-
präsidium Stuttgart gegeben. Die Zahlen seien von den Kreisen gemeldet worden,
da der Verband ja gar nicht wusste, wie die Kosten im einzelnen Kreis entstanden
seien. Für den Antrag seien sie nur summiert worden und die Kosten des Verban-
des (20 % eigene und 80 % vom Sozialreferenten) seien hinzugerechnet worden.
Da die Richtlinie nichts hergegeben habe und keine besonderen Aufzeichnungen
gemacht worden seien, seien dies alles Schätzungen, die letztendlich von den
Regierungspräsidien akzeptiert worden seien.

Auf die Nachfrage, wie in der Zeit, als er zuständig gewesen sei, die prozentualen
Anteile für die Beratungskräfte ermittelt worden seien, entgegnete der Zeuge, er
habe keine ermittelt, dies sei autonom von den Kreisen geschehen.

Auf die Nachfrage, dass er die Kreise schließlich ganz allgemein habe informie-
ren müssen, was eine qualifizierte Beratungskraft sei, erklärte der Zeuge, in den
Kreisen seien nur qualifizierte Kräfte beschäftigt. Dies können auch Ehrenamt-
liche sein, da nach seiner Ansicht die Richtlinie hier nichts hergebe. Dort heißt es
nur „beschäftigt und nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt“. Für ihn liegt
dann eine Beratungskraft vor, wenn diese auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung
oder Beschäftigung die gewünschte Entscheidungshilfe im Rahmen der Beratung,
wie es das Gesetz fordert, geben könne. Wenn allerdings das Ministerium die
Richtlinie anders auslegt und ehrenamtlich Tätige nicht hier zu subsumieren sei-
en, dann müsse er dies so akzeptieren.

Auf die Frage, wie die Präsidenten des Verbandes, die den Antrag schlussendlich
unterschrieben haben, in diesem Bereich informiert gewesen seien, erläuterte der
Zeuge, die Präsidenten haben als gesetzlicher Vertreter den Antrag unterschrie-
ben, aber sich nicht intensiv inhaltlich damit beschäftigt. Aus Sicht des Zeugen
seien sie dann auch fehl am Platze, da dies ja schließlich seine verantwortliche
Aufgabe als Jurist beim Verband gewesen sei. Es habe lediglich eine kurze Erläu-
terung, dass circa 10 % bis 15 % der Mittel beim Verband verblieben und auch im
Haushalt eingestellt seien und auch der Rest an die Kreise gehe, gegeben.

Auf die Frage, ob er auch im Rahmen der Erhöhung der Mittel von 200 000 DM
auf 300 000 DM mitgewirkt habe und an entsprechenden Gesprächen teilgenom-
men habe, erklärte der Zeuge, dass er mit der verwaltungstechnischen Abwicklung
der Aufgabe betraut gewesen sei und insofern mitgewirkt habe. Aber in die politi-
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schen Gesprächen sei er nicht eingebunden gewesen. Diese habe entweder der Prä-
sident oder später nach der Fusion auch der Hauptgeschäftsführer wahrgenommen.
Er sei an keinem Gespräch mit dem Minister hierüber direkt beteiligt gewesen.

Auf die Frage, wie der Zeuge das Projekt „ländliche Sozialberatung“ von der
Tätigkeit der Verwaltungsstelle für die landwirtschaftliche Sozialversicherung
unterscheide, obwohl es doch in den Richtlinien ausdrücklich heißt, ländliche
Sozialberatung zum Beispiel Fragen der Altersversorgung, der Unfall-, Kranken-
und Rentenversicherung entgegnete der Zeuge, dass diese Frage schon in ihrer
Tendenz nicht richtig sei. Denn die Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung be-
treffen nicht die Landwirtschaftliche Sozialversicherung, denn sonst hätte es
heißen müssen: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftliche
Krankenversicherung und Landwirtschaftliche Altershilfe. Die Verwaltungsstelle
habe nur die Landwirtschaftliche Sozialversicherung zu vertreten, hier seien die
Allgemeine Rentenversicherung, wie die Landesversicherungsanstalt und die Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte oder die Allgemeine Krankenkasse, wie die
Allgemeine Ortskrankenkasse etc., nicht mit enthalten. Zudem müsse berücksich-
tigt werden, dass über 50 % der Landwirte als Nebenerwerbslandwirte gar nicht in
der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung oder in der Landwirtschaftlichen
Altershilfe seien, weil sie sich haben befreien lassen und unter die allgemeine Ren-
tenversicherung fallen. Mit der rechtlichen Zuordnung gibt es somit aus Sicht des
Zeugen überhaupt kein Problem, weil in dem Vertrag genau der Umfang der Ver-
waltungsstellentätigkeit umschrieben sei. Der Rest gehört somit zum Bereich der
Sozialberatung. Auf Nachfrage räumte der Zeuge ein, dass aber beide Bereiche von
einer Person wahrgenommen worden sei. Der Zeuge erläuterte, dass die Tätigkei-
ten häufig, wie das bei einer Beratung üblich sei, ineinander übergegangen seien.

Die Frage, ob der Zeuge seine Aussage in der Vorstandssitzung der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft vom 1. Dezember 1986 erläutern könne, in
dem er erklärt habe, dass 30 % bis 60 % der gesamten Tätigkeit der Kreis-
bauernverbände und seit dem dritten agrarsozialen Gesetz 80 % dem Bereich der
Sozialversicherungsträger zuzurechnen seien, erklärte der Zeuge, dass dies nur im
Zusammenhang darstellbar wäre. Daraufhin führt er aus: 1986 seien die ersten
Verhandlungen über die Neuordnung der Entschädigung für die Errichtung dieser
Verwaltungsstellen gewesen. Es lag eine Beschlussempfehlung des Bundes für
eine Pauschale von 5 DM je Alterskassenmitglied vor. Er wollte damals die
Bedeutung anhand einer zeitlichen Schau, was in den Kreisgeschäftsstellen läuft,
darstellen. Bei den 80 % handelt es sich um den Aufwand, das heißt, die Personal-
und Sachkosten für die Bereiche sowohl der ländlichen Sozialberatung als auch
der Tätigkeit für die Landwirtschaftliche Sozialversicherung. Wolle man den
Bereich der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung hiervon abgrenzen, so fallen
von diesen 80 % etwa 50 % bis 80 % auf den Bereich Landwirtschaftliche
Sozialversicherung. Er habe diesen sogar noch gewichtet und kam letztendlich
auf einen Prozentsatz von 57,5 %. Das heißt 46 % der Tätigkeit der Kreis-
geschäftsstellen entfallen letztendlich auf den Landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsbereich. Hiervon haben wir aber nur 60 % erstattet bekommen,
erläuterte der Zeuge. Im Übrigen sei festzuhalten, dass diese 46 % in etwa 50 %
Personalkosten und 50 % Sachkosten seien.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge noch einmal, 80 % seien Sozialberatung und
Sozialversicherungsberatung zusammen. Die restlichen 20 % entfallen auf die
reine Verbandstätigkeit.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, eine Statistik, die diese Darstellung untermauert,
sei nicht geführt und auch nie verlangt worden. Auch habe bereits die Staats-
anwaltschaft festgestellt, dass die Richtlinie nichts anderes hergegeben habe. Es
konnte zumutbarer Weise nur grob geschätzt werden. Ob der Bauernverband eine
Statistik hätte führen können oder wollen, sei im Übrigen eine zweite Frage. Aus
seiner Sicht, erläuterte der Zeuge, wären solche Mittel falsch verwendet gewesen,
wenn man von 500 000 DM 100 000 DM für Statistik verwendet. Sie sollten
schließlich der Beratung zugute kommen und nicht einer Statistik.

Auf die Frage, warum der Verband 25 % der Fördersumme selbst einbehalten ha-
be und lediglich 75 % an die zwanzig Kreisbauernverbände weitergereicht habe,
erläuterte der Zeuge, der Verband habe aus seinem Anteil (20 % Jurist und 80 %
Sozialreferent) seinen Anteil herausgerechnet und was übrig geblieben sei, dann
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an die Kreisbauernverbände weitergeleitet. Dies sei auch aus seiner Sicht
rechtens, da die Zentrale die Vorarbeiten geleistet habe, damit die Kreisbauern-
verbände überhaupt die Beratung durchführen können. So seien bei neuen gesetz-
lichen Regelungen Handreichungen erarbeitet worden und bei den Geschäftsfüh-
rertagungen Schulungen durchgeführt worden. Daneben habe er und Herr Roth
auch selber Vorträge in dieser Sache gehalten.

Auf die Frage, warum der Verband auch 1996 keine juristischen Maßnahmen
ergriffen habe, als die Zuschüsse erst teilweise gekürzt und dann komplett ge-
strichen wurden, bemerkte der Zeuge, die Entscheidung der Verwaltung stehe
nach dem Wortlaut der Richtlinie im Ermessen. Das bedeute, dass der Verband
keinen Rechtsanspruch auf die Förderung gehabt habe. Im Übrigen sei er der
Meinung gewesen, dass, wenn die Prüfung nichts ergebe, die Zuschüsse nach-
gezahlt werden. So habe er auch seinen Präsidenten informiert. Aus diesem
Grund habe auch sein Präsident nichts unternommen.

Auf Frage zum weiteren Procedere der Prüfung erläuterte der Zeuge, dass die
erste Prüfung im Herbst 1995 vom Regierungspräsidium stattgefunden habe. Ein
Jahr später kam dann noch eine und dazwischen erfolgte die Prüfung vom Rech-
nungsprüfungsamt. 1996 fand dann eine Besprechung im Ministerium statt, an der
auch der Prüfer Herr Heller und vom Regierungspräsidium Stuttgart Herr Stark
anwesend gewesen seien. Hier sei es vor allem darum gegangen zu ermitteln, was
unter ländliche Sozialberatung falle. Auf diesem Grund habe man sich auf eine
Stichprobe in Form eines Beratungsprotokolls verständigt, das bei drei Kreis-
bauernverbänden zu unterschiedlichen Zeiten geführt werden sollte. Danach habe
man aber vom Verband nichts mehr in dieser Sache gehört, weder was die
Auswertung betroffen habe noch was mit den Beratungsprotokollen sonst noch
geschehen sei. Außer, dass der Prüfer diese Beratungsprotokolle, die einen ganz
anderen Zweck gehabt haben, nachträglich für seine Begründung der Bewertung
der Vergangenheit herangezogen habe.

Auf die Frage ob, es stimme, dass der Verband gesagt habe: „Das ist nicht mög-
lich. Wir sehen uns außer Stande, derartige Aufzeichnungen zu führen; das lässt
sich mit der Aufgabenwahrnehmung nicht in Übereinstimmung bringen“, entgeg-
nete der Zeuge, es sei ein unheimlich großer Verwaltungsaufwand, wenn jeder
Mitarbeiter jede Beratungsstunde aufbereiten müsste. Auch bei den Verhandlun-
gen mit den Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger habe er sich gegen
solche Kontrollen und Aufschriebe gewandt. Im Übrigen bestehe hier auf Grund
der Technik im Dialogverfahren eine leichtere Möglichkeit der Erfassung des
Arbeitsaufwandes. Bei einer allgemeinen Beratung sei dies aber nicht möglich.
Auf die Frage, ob das Ministerium den Verband um Stellungnahme gebeten habe,
nachdem die Rechnungsprüfer den Rechnungsbericht abgegeben hatten, erklärte
der Zeuge, dies sei ihm nicht bekannt. Bei ihm nicht. Als Justitiar hätte er davon
erfahren müssen. Das Erste, was er erfahren habe, war die Hausdurchsuchung.
Den Prüfbericht als solchen habe er nicht gesehen.

Zur Frage des Prüfungsablaufes schilderte der Zeuge, dass er versucht habe mit
Engelszungen Herrn Heller, als dieser bei Herrn Marx war, zu erklären, was unter
ländliche Sozialversicherung zu verstehen sei und wie sich dieser Bereich zur
landwirtschaftlichen Sozialversicherung abgrenzt. Man habe sich auch um die Be-
grifflichkeit der Fehlbedarfsfinanzierung herumgestritten. Herr Heller habe aber
gesagt, das sehe er nicht so, die Kreise seien vermögend, die brauchen nichts.
Hiervon habe er sich nicht abbringen lassen und so stand es dann auch im Bericht
drin. Auf die Frage, ob Herr Marx einmal sich mit ihm abgestimmt habe, dass die
Aufwendungen für die Kreisgeschäftsführer zu 100 % als der ländlichen Sozial-
beratung zugeordnet und eingestellt werden, antwortete der Zeuge, dass er dies
nicht sagen könne, da er nach der Fusion nicht mehr für diesen Bereich verant-
wortlich gewesen sei. Als Verwaltungsreferent sei Herr Marx ab diesem Zeit-
punkt dem Hauptgeschäftsführer verantwortlich gewesen. Vor der Fusion sei Herr
Marx noch seinem Abteilungsbereich zugeordnet gewesen. Er wisse nur aus den
Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft im Nachhinein, dass es sich hier um eine
Vereinfachung gehandelt habe. Früher sei man von 75 % der Gehälter der Ge-
schäftsführer und 50 % der Damen des Kreisbauernverbandes ausgegangen. Dies
sei nominal 200 000 DM mehr, als wenn man nur die Gehälter der Geschäfts-
führer angegeben hätte. Aber hierzu könne Herr Marx sicher besser Auskunft
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geben. Auf die Frage, ob man das Betrug wie im Strafbefehl nennen könne, er-
widerte der Zeuge, dass man hierzu besser Herr Marx befrage. Auf Nachfrage er-
klärte der Zeuge, aus seinen Anträgen vor der Fusion habe Herr Marx dies nicht
übernehmen können. Im Übrigen betreffe dies nur den Bereich Tübingen und für
den Bereich Stuttgart ist bei Herrn Marx das Verfahren eingestellt worden.

Dem Zeugen wurde die Aussage des Geschäftsführers des Kreisbauernverbandes
Schwäbisch Hall vorgehalten, in der dieser sagte: „Herr Rieger sagte mir, dass un-
abhängig von der Höhe der geltend gemachten Kosten ein pauschaler Zuschuss
ermittelt würde; das nähere Verfahren, wie dieser Zuschuss für den Kreisbauern-
verband Schwäbisch Hall ermittelt wird, wurde nicht transparent gemacht; auch
die Art der Verteilung für die jeweiligen Kreisbauernverbände nicht; für mein
Verständnis hatte Herr Rieger ja die Erstattungszahlen für die landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungen beim Landesbauernverband, ich nahm an, dass er
diese Zahlen abziehen würde; ab dem Berechnungsjahr 1992 habe ich die gesam-
ten Personalkosten bei dem Antrag eingesetzt abzüglich der Kosten für den Vor-
sitzenden; ab dem Ausgabejahr 1995, also mit dem Antrag von 1996, wurde hier
etwas genauer verfahren, ab dem 8. Mai 1996 verfasste Herr Professor Dr. Golter
ein Schreiben an die Kreisgeschäftsführer; deshalb habe ich mir beim Antrag vom
22. Mai 1996 hierzu mehr Gedanken gemacht; ich habe bei diesem Antrag einen
Kostensatz von 55 % aller Gehälter für die ländliche Sozialberatung eingesetzt;
dieser Prozentsatz wurde von mir geschätzt.“

Auf diesen Vorhalt entgegnete der Zeuge, seine Aufgabe als Jurist sei nicht
irgendwie Beratung im Ausfüllen und Schätzen von eigenen Anteilen gewesen,
seine Beratung bezog sich auf das fachliche Wissen, was man unter Hofübergabe
zu verstehen habe und was im Versorgungsbereich neu sei. Hier liege ein Miss-
verständnis im technischen Ablauf vor. Dies werde auch dadurch deutlich, dass
von den 15 vernommenen Kreisgeschäftsführern dieser der Einzige sei, der so ge-
handelt habe. Dies lasse sich auch dadurch erklären, dass der junge Mann damals
überfordert gewesen sei, da sein Vorgänger plötzlich verstorben war und er nun
alles allein machen musste und ihm einiges über den Kopf gewachsen sei. Im
Übrigen wiederholte der Zeuge, sei er 1992, ab der Fusion nicht mehr für diesen
Bereich zuständig gewesen.

Auf die Frage, ob die Personen, die beim Kreisbauernverband die Beratung als
Nebentätigkeit neben ihren normalen Tätigkeit gemacht haben, erläuterte der
Zeuge, dass dem nicht so sei, sondern dies gehöre zu ihren ganz normalen
Aufgaben. Hier handelt es sich nicht um eine genehmigungspflichtige Neben-
tätigkeit, sondern dies stamme aus dem Vertrag mit dem landwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträgern, in dem es heißt, im Sinne einer Nebentätigkeits-
verordnung wird dies von den Verwaltungsstellen ausgeübt. Die Vergütung steht
dem Arbeitgeber zu. Auf die Frage, ob den Kreisbauernpräsidenten diese
Nebentätigkeit überhaupt bekannt sei insbesondere Herrn Weiser in seiner Zeit als
Kreisbauernverbandsvorsitzender in Heilbronn/Sinsheim, bemerkte der Zeuge,
Herr Weiser habe wie viele andere Vorsitzenden dem Landesbauernverband eine
Vollmacht erteilt für die Verhandlungen mit den Sozialversicherungsträgern.
Ansonsten wissen die Kreisverbandsvorsitzenden nichts mehr davon. Den Rest ha-
be der Landesbauernverband gemacht, zu dem dieser bevollmächtigt gewesen war.

2.3 Zeugin Marianne   S c h m i d – B a s t i n
Die Zeugin Marianne Schmid-Bastin, Landesgeschäftsführerin beim Landfrauen-
verband Württemberg-Baden, erklärte auf die Frage, welche Hintergründe es ge-
habt habe, dass im Jahre 1996 ein erheblicher Betrag von den Landfrauen zurück-
gefordert worden sei, dass diese Rückforderung nicht 140 000 DM, sondern nur
33 000 DM betragen habe.

Die Nachfrage, ob die Leistungen deshalb gekürzt worden seien, weil die Beratung
durch ehrenamtliche Kräfte nicht abrechnungsfähig gewesen sei, bejahte die Zeugin.

Auf die Frage, ob man damals zum Ende der Amtszeit von Herrn Minister Weiser
mit diesem Kontakt aufgenommen habe, um zu erreichen, dass die Rückforderun-
gen gegenstandslos werden, berichtete die Zeugin, ja, Frau Laible habe Verbin-
dung mit Herrn Weiser aufgenommen. Dies sei aber bereits von Herrn Weiser
selber hier in diesem Ausschuss schon gesagt worden.
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Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, im Ergebnis habe man keine Möglichkeit
gesehen, dass dieser Rückforderungsbescheid abgeändert werde und daher habe
man im Verband entschieden, den geforderten Betrag zurückzuzahlen.

Auf die Frage, ob damals von ihr zur Kenntnis genommen worden sei, dass man
über den gewöhnlichen Prozentsatz von 35 hinaus bei der Rückforderung dem
Verband einen Zuschuss von 40 % zugebilligt habe, bemerkte die Zeugin, ja, vom
Grundsatz sei es immer so gewesen, dass 40 % hätten gefördert werden können,
aber einen Zuschuss in dieser Höhe habe man nie erhalten. Ihr Verband habe die
Rückforderung, entsprechend der Aufstellung des Regierungspräsidiums, auf
Mark und Pfennig bezahlt.

2.4 Zeuge Professor Dr. Friedrich   G o l t e r
Der Zeuge Professor Dr. Golter, Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverban-
des Baden-Württemberg, berichtete eingangs, dass er seit der Fusion der beiden
Bauernverbände Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern im Jahre
1989 diese Funktion ausübe. Da bereits die Fachleute seines Hauses, insbesondere
Herr Rieger und der Verwaltungsreferent Herr Marx sowie Frau Kotté, in der
Sache vom Untersuchungsausschuss vernommen worden seien, wolle er nur anfü-
gen, dass er im Detail mit dieser Angelegenheit nicht befasst gewesen sei. Er habe
sich erst, nachdem die Hausdurchsuchungen stattgefunden hätten, im Nachhinein
intensiver mit der sozioökonomischen Beratung befasst, erläuterte der Zeuge.

Auf die Frage, ob sein Verband nicht gemäß der Satzung §3 Absatz 2 ohnehin ver-
pflichtet wäre, die Mitglieder in wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, steuer-
lichen, rechtlichen und sozialen Fragen zu beraten, auch ohne dass es dafür Landes-
mittel für die ländliche Sozialberatung gebe, bemerkte der Zeuge, dass dies richtig sei.
Aber sein Verband berate weit über den Mitgliederkreis hinaus. Insofern habe der
Verband einen Auftrag vom Staat im Jahre 1960 übernommen, dass er die sozioöko-
nomische Beratung durchführe. Dieser Auftrag sei völlig unabhängig davon, ob eine
Mitgliedschaft im Bauernverband vorliege. Der Landesbauernverband berate deshalb
alle Landwirte, Haupterwerbler, Nebenerwerbler aus dem Verbandsgebiet. Da der
Verband diesen Auftrag mit viel Eigeneinsatz erledige, sieht der Zeuge auch keinen
Hinderungsgrund, Geld als Kostenerstattung vom Land hierfür zu erhalten. Auf die
Nachfrage, woraus der Zeuge schließe, dass es sich um einen Auftrag des Landes
handele, erklärte der Zeuge, dass es ein entsprechendes Schreiben gebe, in dem fest-
gehalten sei, wer autorisiert und beauftragt sei, dies zu tun. Einen Vertrag gebe es aber
zwischen dem Bauernverband und dem Land Baden-Württemberg nicht.

Auf die Frage, ob er der Meinung sei, dass es sich bei der Erstattung der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung um einen Zuschuss oder eine Beteiligung an den
Kosten des Personals handele, verdeutlichte der Zeuge, dass sein Verband eine
Dienstleistung übernommen habe und jeder, der eine Dienstleistung mache, bekä-
me dafür eine Kostenerstattung. Die Größenordnung sei, wie das in der Wirt-
schaft üblich sei, ausgehandelt worden. Es sei richtig, dass die Kostenerstattung
zentral an den Verband ginge und dann an die Kreise weiter gegeben werde. Hier
müsse man sehen, dass der frühere Bauernverband Württemberg-Baden ein föde-
rativ organisierter Verband mit selbstständigen Kreisverbänden gewesen sei. Herr
Rieger habe sicher bereits erläutert, dass der Verband von diesen Kreisverbänden
beauftragt worden sei, die Verhandlungen für alle gemeinsam zu führen. Für die
Fachleute in der Zentrale, die auch in die Beratung involviert wären, seien ent-
sprechende Anteile als Kosten geltend gemacht worden. Dies sei aber alles trans-
parent und sauber in der Vereinbarung formuliert.

Auf die Frage, wie es dann käme, dass im Jahre 1990/91 plötzlich erklärt werde,
dass die Kosten der Frauen der Kreisbauernverbände in den Mitteln der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung mit abgedeckt seien, schilderte der Zeuge, dass
diese Personen auch in den Beratungsleistungen involviert seien. Der Verband
versuche, seine Geschäfte rationell abzuwickeln. Insofern erledige der Geschäfts-
führer die wichtigen Angelegenheiten und im Personal entwickelten sich Fachleu-
te, hier die Fachfrauen, die dann in diese Arbeit integriert würden.

Auf die Frage, ob der Zeuge mit dem Ministerialdirektor oder dem Minister Ge-
spräche über die Berechnungsgrundlage der ländlichen Sozialberatung und der
Parallelförderung durch die landwirtschaftliche Sozialversicherung geführt habe,
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entgegnete der Zeuge, dass die sozioökonomische Beratung nie in den sogenann-
ten Ministergesprächen im Detail besprochen worden seien. Dies sei immer Ge-
sprächsstoff für die Fachleute gewesen. Bei der Erstellung der Richtlinie sei sein
Verband nicht aktiv beteiligt gewesen. Seines Wissens nach sei die Richtlinie von
den Ministerien erstellt worden und auch in Abstimmung mit dem Rechnungshof
veröffentlicht worden. Gelegentlich habe man Informationen eingeholt.

Auf die Frage, warum denn mindestens zweimal an den Minister geschrieben
worden sei, mit der Bitte um Erhöhung der Mittel, wies der Zeuge darauf hin,
dass der Landesbauernverband nie schriftlich um eine Erhöhung gebeten habe.
Was die Freiburger Kollegen gemacht hätten, wisse er nicht. Aber nach seinem
Wissen habe sein Haus nie schriftlich eine Erhöhung gefordert.

Warum in dem Antragsformular, das gleichzeitig Verwendungsnachweis ist,
Kosten für Herrn Rieger und andere aus dem Zentralverband eingerechnet worden
seien, obwohl im Antrag ausdrücklich stehe: „Bei der ländlichen Sozialberatung
sind nur Kosten nachgewiesen, die bei der Beratung der bäuerlichen Familien im
sozialen Bereich angefallen sind“, beantwortete der Zeuge damit, dass eine
Beratung vor Ort nur dann stattfinden könne, wenn man auch immer aktuell mit
Informationen, mit Sachentwicklungen ausgestattet sei. Diese Informationen
würden für die Kreisgeschäftsstellen zentral vom Verband durch Herrn Rieger
und Herrn Roth aufgearbeitet. Dies würde schriftlich erledigt, aber auch mündlich
durch Informationen bei den Kreisgeschäftsführertagungen. Gelegentlich müssten
auch ganz schwierige, kritische Fälle mit der Zentrale abgestimmt werden. Der
Zeuge ergänzte, dass er da nichts Falsches daran sehen könne. Es habe schließlich
keinen Sinn, die Gesetze 30-mal unterschiedlich aufarbeiten zu lassen. Dazu sei
der Fachmann da, der dies mache und dann quasi ein Handbuch der Beratung
nach außen gebe, mit dem die Fachleute sauber, schnell und effizient die Dinge
machen könnten. Dies sei über die Verbandsaufgabe hinausgegangen. Auf
Nachfrage erklärte der Zeuge, ob dann 25 % der Erstattung für den Verband
einbehalten worden seien, wisse er nicht. Jedenfalls sei es immer so gemacht
worden und es habe nie eine Beanstandung von den Stellen, die es genehmigt
hätten und auch vom Prüfer nicht, gegeben.

Auf die Frage, wie es zu den Prozentsätzen bezüglich der Personalgehälter für die
Ermittlung der Kosten bei der ländlichen Sozialberatung gekommen sei, schil-
derte der Zeuge, dass er dies nicht wisse. Dies sei Angelegenheit der Fachleute
gewesen, die ihm den unterschriftsreifen Antrag vorgelegt hätten. Für ihn habe
kein Anlass bestanden, ihnen zu misstrauen.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, es sei ihm nicht bekannt gewesen, dass in der
Rubrik „Einnahme Dritter“ einmal die Mittel der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung angegeben gewesen seien und dann wieder nicht. Genauso sei dies
bezüglich der Herein- und Herausnahme bei den Kosten für die Frauen der Kreis-
bauernverbände gewesen. Über diese Dinge sei nicht gesprochen worden, weil es
sich hier um Einzelheiten gehandelt habe. Und um solche Details habe er sich
damals nicht gekümmert. Hiervon habe er erst im Nachhinein erfahren, dass in
allen drei Regierungsbezirken unterschiedliche Verwaltungshandhabungen
bestanden hätten. Mit ihm sei darüber nicht gesprochen worden, weil er sich nicht
um Details gekümmert habe. Seine Verantwortung als Hauptgeschäftsführer war
und sei die Argar- und Verbandspolitik.

Wenn man ihn nach Absprachen frage, entgegnete der Zeuge, so seien solche mit
ihm und der Verwaltung nicht getroffen worden. Seine Mitarbeiter hatten Kontakt
zu den Regierungspräsidien, er aber nicht. Und von Absprachen mit dem
Ministerium wisse er nichts. Denn über die technische Abwicklung mit den
Regierungspräsidien sei in seiner Anwesenheit im Ministerium nie gesprochen
worden.

Auf die Frage, ob er bei dem Gespräch am 8. April 1996 im Ministerium dabei
war, als es um die Themendefinition der ländlichen Sozialberatung und Subven-
tionsbetrug ging, gab der Zeuge an: Nein. Man habe ihn nur später darüber infor-
miert, dass die Richtlinie überarbeitet werden müsse.

Auf den Vorhalt, da nach der Vereinbarung mit den landwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträgern, die Tätigkeit als Verwaltungsstelle als Nebentätigkeit
ausgeübt wird, es doch für diese Mitarbeiter ein Gelöbnis und Verpflichtung
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hierzu geben müsse, erläuterte der Zeuge, dass er hierzu nichts sagen könne, da er
sich um diese Dinge nicht gekümmert habe. Er gehe davon aus, dass Herr Rieger
ausreichend und detailliert hierzu bereits etwas gesagt habe. Er wisse nur, dass die
Tätigkeit eine Nebentätigkeit sei. Ob es da eine Art Gelöbnis gebe, könne er sich
allerdings nicht vorstellen. Er wisse nur, dass die Dinge arbeits- und steuer-
rechtlich sauber geregelt seien. Auf Nachfrage ergänzte der Zeuge, natürlich seien
auch andere Personen, die mit der Verwaltungstätigkeit betraut sind, immer unter
der Verantwortung des Kreisgeschäftsführers gestanden. Auch diese Personen
seien zur Verschwiegenheit und ausnahmslos zur Vertraulichkeit verpflichtet.
Dies geschehe schon bei der Einstellung. Bisher habe es noch nie einen Fall
gegeben, bei dem die Vertraulichkeit missbraucht worden sei.

Auf die Frage, ob bei den unregelmäßig stattfindenden Gesprächen mit der Spitze
des Ministeriums Ländlicher Raum, bei dem bei Bedarf auch das Thema „sozial-
ökonomische Beratung“ zur Sprache gekommen sei, wie der Zeuge dies vor der
Staatsanwaltschaft angegeben habe, Herr Minister Weiser gewesen sei und von
diesem Sachverhalt Kenntnis gehabt habe, erläuterte der Zeuge, bei diesen Ge-
sprächen sei es nicht um die Richtlinie oder um die Abwicklung oder die Prüfung
im Einzelnen gegangen. Er könne sich nur an zwei Dinge konkret erinnern,
einmal sei es darum gegangen in dieser Aufgabe die Landfrauen wie auch die Kir-
chen zu integrieren. Hier habe es eine heftige Diskussion gegeben, ob die
Infrastruktur dieser beiden Einrichtungen und die Qualifikation der Mitarbeiter
hierzu ausreichen würde. Ein anderes Mal sei es darum gegangen, die Kosten-
steigerungen, die auch nachweisbar waren, aufzufangen mit einer Erhöhung und,
wenn er es noch richtig wisse, um 200 000 DM. Dass am Rande mal über andere
Dinge geredet worden sei, könne sein, aber daran könne er sich nicht erinnern.
Ein Protokoll sei hierüber nicht geführt worden. Er gehe aber davon aus, dass
Herr Minister Weiser damals anwesend war.

Auf die Frage, ob es nach Ansicht des Zeugen richtig gewesen sei, 100 % der
Gehälter der Kreisgeschäftsführer als Aufwendungen für die ländliche Sozial-
beratung in die Zuschussanträge aufzunehmen, schilderte der Zeuge, dass der
frühere Bauernverband Württemberg-Baden die Dinge anders gehandhabt habe.
Dies sei in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart geschehen. In
Ravensburg/Tübingen, so sei er informiert, sei vereinbart gewesen, dass man
75 % der Gehälter der Kreisgeschäftsführer und 50 % der Gehälter der Mitarbeite-
rinnen, die mit der Sozialberatung beschäftigt waren, als Kosten angibt. Nach der
Fusion sei offensichtlich intern darüber geredet worden, um es zu vereinfachen,
und man habe die Gehaltsanteile der Mitarbeiter weggelassen und den Kreis-
geschäftsführer zu 100 % angegeben. Dies sei nach seiner Ansicht ein Miss-
verständnis innerhalb der Zusammenführung der beiden Verbände gewesen und
sei, nachdem man dies erkannt habe, auch korrigiert worden. Auf Nachfrage, wie
er auf eine Vereinbarung komme, erklärte der Zeuge, dass er davon ausgehe, dass
seine Fachleute das so gehandhabt und entsprechend abgeklärt hätten. Er gehe
davon aus, dass Herr Rieger, Herr Marx und Frau Kotté bereits darüber dem Aus-
schuss berichtet hätten. Wenn dies bei diesen nicht der Fall gewesen sei, dann sei
es vielleicht mit Leuten geschehen, die nun nicht mehr aktiv beim Bauernverband
seien. Ihm habe man immer gesagt, dass dies immer so gemacht worden sei, von
Anfang an. Mehr könne er dazu jetzt nicht sagen. Auf die Frage, auf was sich
dann die Behauptung gründe, dass eine Vereinbarung bestehe, wenn bisher alle
Personen des Bauernverbandes vom Präsidenten bis zum Sachbearbeiter dies
hätten nicht bestätigen können, entgegnete der Zeuge, es gebe keine schriftliche
Vereinbarung. Davon wisse er nichts. Er könne nur sagen, dass dies immer so ge-
macht und akzeptiert worden sei. Es läge also eine gewisse Verwaltungsübung
und Verwaltungspraxis bei den Regierungspräsidien vor.

Auf die Frage, ob man nicht auf die Förderung der ländlichen Sozialberatung ver-
zichten könne, wenn nach eigener Aussage des Bauernverbandes maximal 3 %
der ganzen Verwaltungstätigkeit des Bauernverbandes von rund 17 Millionen DM
gefördert werden, erklärte der Zeuge, dass es sicher richtig sei, dass wenn man die
Nettokostenerstattung des Ministeriums mit circa 550 000 bis 665 000 DM im
Verhältnis zu den 17 Millionen betrachte, jetzt dies ein geringer Betrag sei. Aber
man müsse auch bedenken, dass der Bauernverband kein Sozialverein sei und
irgendwoher das Geld schließlich kommen müsse, insofern seien die 3 % nicht
bedeutungslos.
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Auf die Frage, ob der Bauernverband über die Vergleichsvereinbarung, die vor-
sehe, dass über dem 31. Dezember 1999 hinaus rechtzeitig eine Regelung über
Form und Umfang der Förderung getroffen werde, erläuterte der Zeuge, dass es
keine gebe. Man befinde sich in einem offenen Stadium, wie es der Vergleich
vorgebe. Mündlich sei quasi besprochen worden, dass sich dieser Zustand ins Jahr
2000 hinein verlängere und der Verband die ländliche Sozialberatung weiterführe.
Insofern werde seitens seines Verbandes erwartet, dass rückwirkend auf der
Grundlage neuer Richtlinien die Dinge dann geklärt werden. Dies sei auch aus
dem Ministerium signalisiert worden. „Wir lassen die Dinge mal ruhen bis der
Untersuchungsausschuss zu einem Ergebnis kommt und dann eine neue Grund-
lage gegeben ist für eine neue Richtlinie“.

2.5 Zeuge Carl   D o b l e r
Der Zeuge Carl Dobler berichtete, in der Zeit von Ende 1968 bis Frühjahr 1989
sei er Präsident des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg gewesen. Diese
Tätigkeit habe er ehrenamtlich ausgeübt.

Auf die Frage, ob er selbst mit der Durchführung, der Kontrolle, mit der Art und
Weise der Sachbearbeitung der ländlichen Sozialberatung befasst gewesen sei, er-
läuterte der Zeuge, dass dies für ihn damals kein besonderes Thema gewesen sei.
Für ihn habe sich vorrangig die Aufgabe gestellt, wie es möglich sei, den bäuer-
lichen Familienbetrieben in ihrer prekären Situation stabilisierende Hilfe seitens
des Berufsstandes zu geben.

Es habe natürlich in dieser Zeit eine Diskussion über die Einführung der Land-
wirtschaftlichen Krankenkassen gegeben. Hier haben besonders Fragen im Mittel-
punkt gestanden, wie dies im Interesse der Versicherten gehen solle und wo sie
diese Hilfe erhalten könnten. In Süddeutschland habe es schließlich für solch eine
Aufgabe im Gegensatz zu Norddeutschland, wo sogenannte Landkrankenkassen
vorhanden gewesen seien, keinen Unterbau gegeben, der als Beratungsstelle hätte
herangezogen werden können. Auch beim Ministerium habe insofern kein Unter-
bau bestanden, weil die vorhandenen Landwirtschaftsämter ganz andere Auf-
gaben wahrgenommen hätten. Wegen der engen Anbindung an unsere Mitglieder
sei es dann zu der Gründung der Außenstellen der Landwirtschaftlichen Kranken-
kassen bei den Kreisgeschäftsstellen gekommen.

Mit der sozialökonomischen Beratung habe dies aus seiner Sicht, erläuterte der
Zeuge, zunächst überhaupt nichts zu tun. Vielmehr sei dies ein Titel gewesen, der
im Landeshaushalt ausgewiesen gewesen sei. Es habe hier die Frage bestanden, wie
man diese vom Gesetzgeber vorgegebene Richtlinie sinnvollerweise ausführen kön-
ne, wobei, nach Ansicht des Zeugen, natürlich ein dringender Bedarf im Hinblick
auf die wachsenden sozialen Probleme in den landwirtschaftlichen Betrieben gewe-
sen sei. Dies habe aber mit der Sozialversicherung überhaupt nichts zu tun gehabt.

Auf die Frage, ob er im Zusammenhang mit der Erhöhung der Mittel für die
Sozialberatung auch mit Herrn Weiser darüber gesprochen habe, dass hier Gelder
aus der Tätigkeit der Verwaltungsstellen für die landwirtschaftliche Sozial-
beratung flössen, antwortete der Zeuge, dass er sich an kein Gespräch in dieser Be-
ziehung mit dem zuständigen Minister erinnern könne.Auf den Vorhalt, dass der
geschäftsführende Präsident des Badischen Bauernverbandes, Herr Arthur Reiter,
am 25. April 1975 einen Brief an den Minister wegen der Erhöhung der Mittel ge-
schrieben habe, der ihm zur Kenntnis zugeleitet worden sei, entgegnete der Zeuge,
er könne sich nicht erinnern, dass er während seiner Amtszeit ein diesbezügliches
Schreiben von sich aus an das Ministerium abgesandt habe. Ob er einen solchen
Brief von seinem Kollegen zur Kenntnis genommen habe, wisse er nicht mehr.

Auf die Frage, ob die Verbände 1972 bei der Verabschiedung des LLG gehört
worden seien, erläuterte der Zeuge, soweit er sich erinnern könne, seien diese
Verbandsanhörungen in den Gremien durchgeführt worden. Man habe den Vor-
gang innerhalb der Gremien beraten. Von Seiten der Verbände sei dagegen nichts
einzuwenden gewesen, wenn das Land Baden-Württemberg der Meinung sei,
einen solchen Service anbieten zu wollen. Dadurch sei die eigene Arbeit flankie-
rend unterstützt und erleichtert worden. An Konkretes aber könne er sich in die-
sem Zusammenhang der ländlichen Sozialberatung nicht mehr erinnern, berichtet
der Zeuge.
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Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, es sei richtig, dass die Einführung der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen ein heiß diskutiertes Thema innerhalb des Ver-
bandes gewesen sei. Sein Verband habe, wie die beiden anderen Verbände, einen
entsprechenden Vertrag mit der Landwirtschaftlichen Krankenkasse geschlossen.
Wie dies in den Kreisverbänden umgesetzt wurde, könne er nicht sagen, da er hier
keinerlei Verantwortung gehabt habe. Sein sei der Verband gewesen, der nur
selbstständige Kreisverbände mit selbstständiger Rechtshoheit gehabt habe. In der
zweiten Hälfte seiner Präsidentschaft habe es allerdings eine Satzungsänderung
gegeben, in der festgestellt worden sei, dass das einzelne Mitglied in den Kreis-
verbänden auch gleichzeitig Mitglied des Landesbauernverbandes sei. Damit habe
gerade diese Betreuungsfunktion, die aus dem geschlossenen Vertrag heraus
resultiere, garantiert werden sollen. Aus diesem Grund hätten dann auch die
Kreisverbände dem Bauernverband eine Vollmacht zur Wahrnehmung ihrer
Interessen gegenüber den zuständigen Instanzen der Sozialversicherung erteilt.

Wie die erstatteten Gelder auf die Kreisbauernverbände verteilt worden seien,
könne er nicht sagen, bemerkte der Zeuge, da dies nicht seine Aufgabe gewesen sei.
Er gehe aber davon aus, dass diese zum Teil direkt erstattet worden seien. Auf die
Frage, ob er sich vorstellen könne, dass ein Kreisbauernverbandsvorsitzender es gar
nicht mitbekommen habe, dass er plötzlich Verwaltungsstelle für die Landwirt-
schaftliche Krankenkasse sei und dafür Geld bekomme, bekannte der Zeuge, dass er
dies sich eigentlich nicht vorstellen könne. Auf der anderen Seite könne er natürlich
nicht in jeden Kreisbauernverbandsvorsitzenden hineinsehen, was dieser alles mit-
bekommen habe und wie weit er beruflich in Anspruch genommen sei. Schließlich
habe es sich hier auch um lauter ehrenamtliche Funktionsträger gehandelt.

2.6 Zeuge Gerd   H o c k e n b e r g e r
Der Zeuge Hockenberger berichtete eingangs, er sei ab 1976 im Vorstand des
Landesbauernverbandes Baden-Württemberg gewesen, 1981 sei er Vizepräsident
und 1997 Präsident des Verbandes geworden.

Der Zeuge wies eingangs daraufhin, dass das Zitat in dem Beschluss A.4 b) aa) des
Untersuchungsauftrages, dass der Bauernverband „stets nur das getan und akzep-
tiert habe, was die zuständige Stelle gefordert habe“, unvollständig sei. Bei der
Anhörung im Landtag am 24. Februar 1999 habe er vielmehr Folgendes gesagt,
was auch im Protokoll nachgelesen werden könne: „Der Bauernverband hat stets
nur das getan und akzeptiert, was die zuständige Stelle gefordert und in Form von
Anträgen bewilligt hat“. Hierzu legte der Zeuge dar, dass er im Vorfeld der An-
hörung alle seine Mitarbeiter befragt habe, da er selbst mit der Antragstellung etc.
überhaupt nicht befasst gewesen sei. Die Mitarbeiter, in erster Linie Herr Professor
Rieger und Herr Marx, haben ihn darüber informiert, dass stets die Anträge ent-
sprechend der Richtlinie gefertigt worden seien und dass sämtliche Anforderungen
erfüllt gewesen seien. Seine Aussage hätten sich auf diesen Bereich bezogen.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass er für den Verband ehrenamtlich tätig
und damit überhaupt nicht mit Abrechnungen oder mit Zusammenstellungen von
Kosten befasst sei. Ihm sei außerdem nicht bekannt, dass der Landesbauern-
verband aus EU-Mitteln gefördert wurde.

Dem Zeugen wird vorgehalten, dass im Rahmen des Europäischen Sozialfonds
ein Projekt „Qualifizierung und Beratung von Landfrauen“ mit EU-Mitteln
während der Zeit von 1993 bis 1995 (Schwerpunkt 1994) gefördert wurde.
Hierauf entgegnete der Zeuge, dass ihm das nicht bekannt sei, da die Landfrauen
ein selbstständiger Verband seien, die auch eine eigene Bilanz ausweisen, einen
eigenen Haushalt haben und mit dem Landesbauernverband durch eine solche
Maßnahme finanziell überhaupt nicht verbunden seien.

Der Zeuge trug wiederholt vor, dass er mit den Einzelheiten der Antragstellung
im Detail überhaupt nicht befasst gewesen sei. Er habe auch keine Kenntnis
darüber, ob auf Kreisverbandsebene Aufzeichnungen geführt worden seien über
die ländliche Sozialberatung im Einzelnen. Erst im Jahre 1996 auf Grund der Prü-
fung seien nach seiner Erinnerung vier oder fünf Kreisverbände ausgewählt wor-
den, die über Monate hinweg Aufzeichnungen gemacht hätten. Von den Ergebnis-
sen dieser Aufzeichnungen habe er allerdings keine Kenntnisse. Der Zeuge blieb
bei seiner Ansicht, dass die von seinem Verband gestellten Forderungen,
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beziehungsweise das, was dem Verband insgesamt zugeflossen sei, in Ordnung
gewesen sei in Bezug auf die Gesamtrechnung. Ob die Anträge im Einzelnen in
Ordnung gewesen seien, muss nach Ansicht des Zeugen die Staatsanwaltschaft
feststellen, da er die Anträge schließlich im Einzelnen nicht kenne. Auf Nachfrage
erläuterte der Zeuge, dass nach seiner subjektiven Meinung diese Zuwendungen
von der Rechtsgrundlage abgedeckt seien. Dies sei eine Interpretationsfrage,
bemerkte der Zeuge.

Auf die Frage, ob auch der Zeuge die Bewertung vorgenommen habe, dass die
Richtlinien unklar und missverständlich seien, entgegnete der Zeuge, dass er sich
als juristisch nicht kenntnisreicher Mensch mit solchen Dingen immer schwer tue
und sich auch darüber wundere, dass juristisch versierte Personen immer sehr
unterschiedliche Meinungen über bestimmte Positionen abgeben würden.

Von der Kürzung der Abschlagszahlung habe er, erläuterte der Zeuge, Ende 1996
erfahren. Dies könne man anhand des Protokolls der Sitzung des geschäftsführen-
den Vorstandes genau nachvollziehen. Nach Ende der Prüfung und bis zur Neu-
gestaltung der Richtlinie seien die Vorauszahlungen ausgesetzt worden und natür-
lich sei von Seiten des Bauernverbandes nachgefragt worden, wann wieder mit
entsprechenden Zahlungen zu rechnen sei. Hierauf seien seine Mitarbeiter aber
auf entsprechende Nachfragen immer vertröstet worden. Auf Nachfrage erläuterte
der Zeuge, dass er persönlich niemals deswegen im Ministerium interveniert
habe. Ob dies Mitarbeiter des hauptamtlichen Bereichs getan haben, könne er
nicht beurteilen, da er dies nicht wisse. Auf Nachfrage, ob er oder sein Vorgänger,
Herr Geprägs, an einem Gespräch zwischen Verbänden und dem Ministerium
Ländlicher Raum laut Protokoll vom 15. April 1996 vom Regierungspräsidium
Stuttgart, in dem es um die Frage „Subventionsbetrug“ gegangen sei, teilgenom-
men habe, antwortete der Zeuge, Gespräche mit ihm seien erst nach Beginn seiner
Präsidentschaft, die am 5. November 1997 begonnen habe, geführt worden.
Grundsätzlich haben mit dem Ministerium Ländlicher Raum nur auf Präsidenten-
ebene und dann nur mit der Ministerin Gespräche stattgefunden. Alle anderen
Gespräche haben immer mit hauptberuflichen Mitarbeitern auf der darunterlie-
genden Arbeitsebene stattgefunden. Bei den Präsidentengesprächen seien immer
die Ministerin, der Ministerialdirektor, Herr Ruf, Herr Sebastian, Herr Golter und
er anwesend gewesen, berichtete der Zeuge. Zu den dann besprochenen Themen
seien dann immer die entsprechenden Fachleute hinzugezogen worden. Bis zur
Hausdurchsuchung im Sommer 1998 hätten drei solcher Präsidialgespräche statt-
gefunden. Gegenstand dieser Gespräche sei aber nicht die ländliche Sozialbera-
tung gewesen. Sie habe nicht auf der Tagesordnung gestanden, sondern es sei
vielmehr um das politische Tagesgeschäft gegangen, da es damals im Vorfeld der
Agenda 2000 einiges auf den Weg zu bringen galt. Es sei lediglich am Rande
nachgefragt worden, wie weit das Verfahren gediehen sei. Hier habe man aber
lediglich die Auskunft bekommen, dass geprüft werde.

Die Frage, ob der Zeuge trotz der Vertröstungen und trotz der Hausdurchsuchungen
nie ein persönliches Gespräch im Ministerium hätte, in dem der betreffende Sach-
verhalt im Mittelpunkt gestanden habe, verneinte der Zeuge eindeutig. Auf die Fra-
ge, ob er sich durch entsprechende Schreiben in dieser Angelegenheit an das Minis-
terium gewandt habe, erläuterte der Zeuge, dass ihm keines bekannt sei. Erst nach-
dem die Hausdurchsuchung im Juli 1998 stattgefunden habe, habe sich sein Ver-
band in der Öffentlichkeit geäußert, dies könne in der Presse nachgelesen werden.

Auf die Frage, wieso man überhaupt für die umstrittene ländliche Sozialberatung
vom Land Zuwendungen erhalten habe, obwohl der Verband doch auf Grund der
eigenen Satzung (§ 3 Abs. 2 „Die Mitglieder sind im wirtschaftlichen, betriebswirt-
schaftlichen und sozialen Fragen zu beraten oder beraten zu lassen“) verpflichtet
gewesen sei, entgegnete der Zeuge, dass ihm auf Nachfrage gesagt worden sei,
dass eigentlich nur Einrichtungen gefördert werden können, die per Satzung diese
Aufgabe überhaupt wahrnehmen. Dies sei ihm so, berichtete der Zeuge, auch vom
Vizepräsidenten des Rechnungshofes entsprechend erläutert worden.

Auf den Vorhalt im Prüfungsbericht 1/1997 vom 21. Januar 1997, Seite 2, „Der
Landesbauernverband beruft sich bei dieser Verfahrensweise – zur Kostendeckung
– auf eine frühere, mündliche Absprache mit dem Zuschussgeber“, entgegnete der
Zeuge, dass er hierzu nichts sagen könne, da er damit nie befasst gewesen sei.
Absprachen zur Abrechnungspraxis seien ihm überhaupt nicht bekannt.
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Auf Frage, ob jemals im Vorstand des Landesbauernverbandes über die Prüfungs-
ergebnisse gesprochen worden sei, erwiderte der Zeuge, dass dem Landesbauern-
verband keine Prüfungsergebnisse vorgelegt worden seien und insofern auch im
Vorstand nicht darüber gesprochen worden sei.

Auf die Frage, ob ihm Fälle bekannt geworden seien, in dem Nichtmitglieder des
Verbandes die Beratung versagt worden sei, erläuterte der Zeuge, dass für die
Zeit in der er Kreisvorsitzender gewesen sei, er seine beiden Geschäftsführer im
Nachhinein gefragt habe, dies seien Herr Jungmann und Herr Deut gewesen, und
diese hätten dies verneint. Für die sonstige Zeit habe er nur im Landesverband
nachfragen können und da sei ihm gesagt worden, dass bei den
Kreisgeschäftsführertagungen gefragt worden sei und dort sei dies ebenfalls ins-
gesamt verneint worden. Auf Nachfrage, ob eine solche Beschwerde eines Nicht-
mitgliedes an ihn herangetragen worden sei, macht der Zeuge klar, dass dem
nicht so sei.

3. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

3.1 Zeuge Werner   L ö f f l e r
Der Zeuge Werner Löffler, ehemaliger Buchhalter des Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverbandes, berichtete eingangs, dass er vom 1. Januar 1969 bis zum
31. Juli 1995 beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband als Buchhalter
beschäftigt gewesen sei. Nachfolgerin von ihm sei Frau Schlenstedt geworden.
Bei dieser Gelegenheit merkte der Zeuge an, dass die Aussage des Prüfers Heller,
er habe Frau Schlenstedt nicht eingearbeitet, nicht zutreffe.

Seine Aufgabe sei es gewesen, die Formulare der Verwendungsnachweise unter-
schriftsreif auszufertigen. Als Vorlage habe ihm jeweils das Vorjahr gedient. Wer
das System der Datenerfassung entworfen habe, sei ihm nicht bekannt. Bei der
Zusammenstellung der Kosten sei er zurückhaltend gewesen. Nach seiner Erinne-
rung hätten auch die Kosten der Rechtsberatung mit eingerechnet werden können,
was zu einer wesentlichen Kostenerhöhung geführt hätte.

Die Spalte „Zuschüsse und Beteiligungen“ habe er wie sein Vorgänger nicht aus-
gefüllt. Hierbei erklärte der Zeuge, dass zu keiner Zeit Manipulationen oder
„Tricksereien“ damit gewollt gewesen seien. Das habe nach seiner Einschätzung
auch keiner der amtierenden Hauptgeschäftsführer gewollt. Im Übrigen stelle sich
für ihn die Frage, welches Interesse er hätte haben sollen, sich strafrechtlich
relevant für seinen Arbeitgeber zu verhalten.

Es sei für ihn beruhigend gewesen, erklärte der Zeuge, dass die Unterlagen dem
Regierungspräsidium in Freiburg zur Prüfung vorgelegt worden seien. Das
Verfahren sei so abgelaufen, dass erst Herr Roth und später Frau Hangst vom
Regierungspräsidium in unserem Hause die entsprechenden Unterlagen eingese-
hen hätten. Es habe mit keinem Prüfer Probleme oder Beanstandungen gegeben.
Aus seiner Sicht hätten selbstverständlich alle damit involvierten Stellen von der
Existenz der Verwaltungsstellen in den Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verbandsgeschäftsstellen gewusst haben müssen, zumal der Badische Landwirt-
schaftliche Hauptverband enge Kontakte zu diesen Stellen gepflegt habe.

Da er den Verwendungsnachweis lediglich an einem Tag jährlich bearbeitet habe,
könne er sich heute an weitere Einzelheiten nicht mehr erinnern.

Auf die Frage, wie er die Verwendungsnachweise unterschriftsreif gemacht habe
und welche Daten er hierbei geprüft und übernommen habe, erläuterte der Zeuge,
dass er ein System übernommen habe, das schon seit einer gewissen Zeit vorhan-
den gewesen sei. Es seien Daten von den Außenstellen geliefert worden, bei-
spielsweise die ganzen Daten der Sachkosten, und von den Geschäftsstellen sei
dies schon spezifisch auf die entsprechenden Arbeitsbereiche aufgeteilt gewesen.
Die Gehaltskosten und die Sozialbeträge seien zunächst einmal im Jahr auf ein
Sammelkonto für die Außenstelle gebucht und dann am Beginn des neuen Jahres
analog der Aufteilung der Angaben der Geschäftsstellen prozentual verteilt wor-
den. Dieses Zahlenwerk sei bei ihm in der Buchhaltung aufbereitet worden und in
die Anträge entsprechend eingearbeitet worden.



Auf die Frage, ob es irgendwelche Absprachen mit den Regierungspräsidien über
die Höhe oder die Prozentsätze aus den tatsächlichen Personal- und Sachkosten
für die Richtlinie gegeben habe, bemerkte der Zeuge, dass er sich bei seinen
Arbeiten an die Vorjahre gehalten habe. Auf die Nachfrage, wer damit angefan-
gen habe, erklärte der Zeuge, dass er dies bereits eingangs erläutert habe. Teile
der Kosten seien aufgeschlüsselt von den Geschäftsstellen genannt worden, weil
nur diese einen Überblick gehabt hätten. An Einzelheiten könne er sich heute
nicht mehr erinnern, da er bereits seit fünf Jahre in Rente sei. Auf die Frage, wie
die Kostenstellen bezeichnet und beschrieben seien, erläuterte der Zeuge, dass die
Kostenstellenrechnung erst sehr spät eingeführt worden sei. Es habe zwei ver-
schiedene Kostenstellenrechnungen gegeben. Auf jeden Fall sei aufgeschlüsselt
worden nach allgemeiner Verwaltung, steuerlicher Buchhaltung, §13 a EStG,
Sozialberatung und Rechtsberatung.

Auf die Frage, ob die Sozialberatung beide Tätigkeiten, nämlich auch die Tätig-
keit als Verwaltungsstelle der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit um-
fasst habe, entgegnete der Zeuge, das BLKK sei gesondert geführt und sei außen
vor gewesen und sei nicht in die Kostenstelle eingearbeitet worden.

Auf die Frage, ob das Regierungspräsidium diese Kostenstellenrechnung einge-
sehen und unbeanstandet akzeptiert habe, berichtete der Zeuge, jedes Jahr sei
jemand bei ihm gewesen und habe die Unterlagen eingesehen, und zwar die
ganzen Kontenblätter, auf denen diese Kosten gestanden hätten. Es sei alles offen
gelegt worden. Probleme habe es nicht gegeben. Auf Nachfrage erklärte der
Zeuge, in dem Kontenrahmen sei keine Spalte oder Kostenstelle „Verwaltungs-
stelle Landwirtschaftliche Sozialversicherung“ gewesen, da die BLKK getrennt
gewesen sei.

Auf die Frage, ob die Bewilligungsstelle den gesamten Kostenrahmen einmal
überprüft habe, berichtete der Zeuge, die Möglichkeit habe auf alle Fälle bestan-
den. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, ob danach einmal verlangt worden sei,
könne er nicht mehr sagen.

Auf die Frage, ob die Unterlagen, aus denen hervorgegangen sei, welche Zuwen-
dungen die Geschäftsstellen von der landwirtschaftlichen Sozialversicherung be-
kommen haben, überhaupt auf seinen Tisch gekommen seien, erklärte der Zeuge,
nicht dass er wüsste.

Auf die Frage, ob es innerhalb des Kostenrahmens sowohl eine Kostenstelle
„Verwaltung für die landwirtschaftlichen Sozialversicherung“ als auch eine ge-
trennte Kostenstelle „Einnahmen aus dieser Tätigkeit“ gegeben habe und ob beide
Kostenstellen notfalls außerhalb des üblichen Kostenrahmens verankert gewesen
seien, erklärte der Zeuge, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Es sei alles kom-
plett innerhalb der Buchführung aufgeführt gewesen, es sei lediglich ein Bereich
der Sachkosten BLKK kontenmäßig getrennt gewesen, aber alles im gesamten
Bereich.

Auf die Frage, ob die von ihm unterschriftsreif vorbereiteten Formulare vom
Geschäftsführer ohne Nachfrage unterschrieben worden seien, erklärte der Zeuge,
der Geschäftsführer habe unterschrieben und es könne durchaus sein, dass er
Fragen gestellt habe. Sein Grundgedanke sei immer gewesen, dass wenn ihm ein
Fehler unterlaufen sein sollte, dass es dann noch zwei Instanzen, nämlich das
Regierungspräsidium und das Ministerium, gebe, denen dies hätte auffallen
müssen, und dies dann korrigiert werde. So habe er sich das vorgestellt. Dies sei
wohl falsch gewesen.

3.2 Zeugin Doris   S c h l e n s t e d t  (Obergfell)

Die Zeugin Doris Schlenstedt berichtete eingangs, dass sie 1992 beim Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverband als Kontokorrentbuchhalterin bei einer
Tochtergesellschaft des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands ihre
Tätigkeit begonnen habe, daneben habe sie Zuarbeiten für Herrn Löffler, als ihren
damaligen Vorgesetzten, getätigt. Mitte 1995, als Herr Löffler in Rente gegangen
sei, habe man diese beiden Bereiche zusammengelegt und sie habe die Ver-
antwortung für die gesamte Finanzbuchhaltung übernommen.

69

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

70

Mit der ländlichen Sozialberatung sei sie erstmals im Jahr 1996 konfrontiert
worden, nachdem Frau Hangst vom Regierungspräsidium bei ihr angerufen und
nachgefragt habe, wo der Verwendungsnachweis für das Jahr 1996 sei, und
darauf hingewiesen habe, dass die Antragsfrist bereits abgelaufen sei. Daraufhin
habe sie versucht anhand der Zahlen des Jahres 1994 und diesem Verwendungs-
nachweis die Zahlen für das Jahr 1995 zu ermitteln, um sie dann in den Ver-
wendungsnachweis 1996 einzutragen.

Auf die Frage, ob sie gewusst habe, wie die Zahlen in der Kolonne, die sie aus 1994
auf 1995 übertragen habe, entstanden seien, berichtete die Zeugin, sie habe einfach
dieses Schemata übernommen und die 94-er-Zahlen zurückverfolgt. Die Zahlen
seien aus der Bilanz beziehungsweise aus den Kosten heraus ermittelt worden. Auf
Nachfrage erklärt sie, dass sie mit niemandem darüber gesprochen habe, wie diese
Zahlen zu ermitteln seien, auch nicht, ob es hierbei irgendwelche Prozentsätze ge-
be. Sie habe bei der Ermittlung der Zahlen unter einem großen Zeitdruck gestan-
den, da sie zu dieser Zeit noch die Bilanz anfertigen musste. Auf die Frage, ob sie
verstanden habe, was sie da eingetragen habe, berichtete die Zeugin, nein, verstan-
den habe sie nur die nachverfolgten Zahlen, woher diese gekommen seien.

Auf die Frage, ob sie diese Zahlen aus verschiedenen Kostenrechnungen über-
nommen habe, da es ja angeblich beim Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verband zwei Kostenstellen, einmal für die Sozialberatung und einmal für die
Verwaltungsstellentätigkeit, gegeben habe, erläuterte die Zeugin, sie habe die
Zahlen daraus genommen, wo Soziales darüber gestanden habe. Im Übrigen wies
sie darauf hin, dass sie insgesamt sieben Außenstellen und ein Sozialreferat im
Hause hätten. Insofern bestehe die Kostenstellenrechnung schon aus sieben oder
acht Spalten. Daraus hätten sich die Zahlen zusammengesetzt.

Auf den Vorhalt aus dem Prüfungsbericht, „die Zusammensetzung der von den
Bauernverbänden geltend gemachten Personalkosten wurden ebenfalls erst im
Zusammenhang mit dieser Prüfung hinterfragt; hierbei ist vor allem die nicht-
berechtigte Einbeziehung von Sekretariatskosten aufgefallen; vor allem im
Bereich des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands wurden im größeren
Umfang auch Personalkosten für Steuerberater und Buchführungskräfte einbe-
zogen“, entgegnete die Zeugin, dazu könne sie nichts sagen, da sie einfach die
Zahlen übernommen habe, ohne sich große Gedanken zu machen.

Auf die Frage, ob es eine Abstimmung gegeben habe, wie man die Kosten Dritter
bei den Einnahmen Dritter anzugeben habe, erläuterte die Zeugin, dass sie sich
darüber keine Gedanken gemacht habe, zudem habe sie zu diesem Zeitpunkt
keine Ahnung gehabt, was Sozialberatung sei.

Zu dem Vorhalt aus dem Prüfungsbericht: „Sie (die Zeugin) hat daraufhin ein-
gestanden, dass sie selbst die Unrechtmäßigkeit erkannt habe, als sie nach meiner
Prüfungsankündigung die Abrechnung noch einmal überprüft habe; sie hat ferner
angegeben, dass sie den Vorstand darauf hingewiesen hat und ihm sinngemäß
mitgeteilt habe, dass auf den Verband durch diese Prüfung wohl einiges zu-
komme“, entgegnete die Zeugin, dies sei absolut falsch. Das erste Mal, als sie
mehr über die Sozialberatung nachgedacht habe, sei gewesen, als Herr Heller
geprüft habe. Hierbei habe sie auch bei Herrn Heller nachgefragt, was Sozial-
beratung eigentlich sei und dabei habe sie den Eindruck gewonnen, dass Herr
Heller selber nicht genau wisse, was die Sozialberatung genau beinhalte. Auf
Nachfrage erklärte die Zeugin, dieser Eindruck sei deshalb bei ihr entstanden,
weil sie nachgefragt und keine plausible Antwort erhalten habe, ansonsten würde
sie sich ein solches Urteil überhaupt nicht erlauben. Im Übrigen sei der Vorstand
nicht ihr Gesprächspartner, sondern ihr Ansprechpartner sei immer Herr Sebastian
als Hauptgeschäftsführer gewesen. Mit diesem habe sie aber nicht über die
Prüfung gesprochen. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, die Richtlinien habe sie
nicht gekannt und kenne sie bis heute auch nicht.

Auf die Frage, ob sie sich, nachdem sich der Prüfer angekündigt habe, für die
Prüfung die Rückendeckung ihres Vorgesetzten eingeholt habe, erläuterte die Zeu-
gin, dass sie sich im Vorfeld der Prüfung keine Gedanken darüber gemacht habe, da
die allgemeine Post über ihren Vorgesetzten auf sie zukomme, sei sie davon ausge-
gangen, dass Herr Sebastian über diese Prüfung informiert sei. Ansonsten denke sie,
dass Herr Sebastian auch nicht gewusst habe, was da auf den Verband zukomme.
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3.3 Zeuge Dr. Stefan   G u t m a n n
Der Zeuge Dr. Stefan Gutmann legte eingangs dar, dass er vom 1. Mai 1956 bis
zum 31. Dezember 1994 beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband
tätig gewesen sei. Zunächst als Sozialreferent und in den letzten zwölf Jahren als
Hauptgeschäftsführer dieses Verbandes.

Als Sozialreferent habe er 1957, als das Altershilfegesetz für die Landwirte in
Kraft getreten sei, die Sozialberatung mit aufgebaut, die sich auf die Beratung der
Alterssicherung und das Altersgeld erstreckt habe. Das GAL sei dann später
erweitert worden auf andere Bereiche, wie das vorzeitige Altersgeld wegen
Erwerbsunfähigkeit und auf die Landabgabenrente sowie auf die Nachentrichtung
von Versicherungsbeiträgen im Zusammenhang mit der Rentenversicherung. Ab
1969 mit dem Beginn der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union
wurde die sozialökonomische Beratung aufgenommen im Rahmen einer Arbeits-
teilung zur Offizialberatung. Die Offizialberatung habe die betriebliche Beratung
im Visier gehabt, die Bauernverbände hingegen die Beratung, was Sozialversi-
cherung, was soziale Fragen, Absicherung, soziale Sicherung der ganzen bäuerli-
chen Familie, Berufsausbildungsbeihilfen für weichende Erben etc. sei. Diese
Aufgabe sei ihnen damals durch die Landesregierung zugewiesen worden.

In diesem Zusammenhang wies der Zeuge auf einen Bericht der Kommission zur
Überprüfung der Landwirtschaftsberatung aus dem Jahre 1977 (Anmerkung: Der
Bericht ist als Landtagsdrucksache 7/6185 veröffentlicht) hin, in dem festgehalten
sei, dass die Bauernverbände für die Landwirtschaftlichen Sozialversicherungs-
träger tätig seien. Denn in dem Bericht hieße es auf Seite 21: „Ferner sind die
Kreis- bzw. Bezirksgeschäftssstellen Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung“. Der Zeuge hob hierbei hervor, wenn also offenbar behauptet
werde, man wisse dieses nicht, dann müsse er dies entschieden zurückweisen, da
dieser Bericht unter der Federführung des Landwirtschaftsministeriums verfasst
worden sei.

Im Jahre 1973 seien die Verwaltungsstellen bei den Kreisgeschäftsstellen ein-
gerichtet worden. Diese hätten die Betreuung der Versicherten auf allen Gebieten,
für die die Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung zuständig seien,
zur Aufgabe. Wenn also der Präsident oder der Vizepräsident des Rechnungs-
hofes behaupte, betonte der Zeuge, die Verbände hätten also auch im Rahmen der
Verwaltungsstellentätigkeit hinsichtlich der Rentenversicherung zu beraten und
aufzuklären, so sei dies eindeutig falsch.

Zu der Besonderheit der Kostenstellen erläuterte der Zeuge, dass diese auf
Anweisung der Betriebsprüfung des Finanzamtes eingeführt worden sei. Ins-
gesamt seien neun Kostenstellen ausgewiesen worden. Auf diese Weise sei es
dazu gekommen, dass zwei Kostenstellen in diesem Bereich (landwirtschaftliche
Sozialversicherung und Sozialberatung) zusammengezogen worden seien. Aber
auch die Kostenstellen für die Rechtsberatung und die Betriebsberatung hätte man
so im Sinne der Richtlinie ausweisen können. Von der Zentrale, ergänzte der
Zeuge, habe es keinerlei Anweisungen an die Geschäftsstellen gegeben, wie und
wieviel sie auf die einzelnen Kostenstellen einzutragen haben.

Auf die Frage, woher der Zeuge die Kenntnis nehme, dass das Ministerium
Bescheid gewusst habe, dass es Geld von der Sozialversicherung für die Ver-
waltungsstellentätigkeit gegeben habe, entgegnete der Zeuge, er habe nicht ge-
sagt, dass das Ministerium die Ausgaben oder die Einnahmen gekannt habe, son-
dern er habe vielmehr nur darauf hingewiesen, dass auf Grund des Berichtes der
Kommission zur Überprüfung der landwirtschaftlichen Beratung vom 30. Juni
1977 die Verwaltungsstellentätigkeit als solche dokumentiert worden sei. Auf
Nachfrage erläuterte der Zeuge, ob an diesem Bericht auch das Ministerium direkt
mitgewirkt habe, könne er nicht genau sagen, aber er meine, irgendwo stehe, dass
das Ministerium den Bericht betreut hätte. Im Übrigen gebe es eine Stellung-
nahme des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt vom
24. April 1978 zu diesem Bericht.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass im Ministerium irgendwann
einmal darüber geredet worden sei, dass auch Zahlungen von Seiten der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger fließen, entgegnete der Zeuge, dazu könne
er nichts sagen.
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Auf die Frage, wie es zu den verschiedenen prozentualen Aufteilungen für die Be-
reiche landwirtschaftliche Sozialversicherung, Sozialberatung, satzungsmäßige
Verpflichtungen für die Mitglieder gekommen sei, berichtete der Zeuge, diese Pro-
zentsätze seien aus den Angaben der Bezirksgeschäftsführer übernommen worden.
Diese hätten angegeben, welche Arbeitsanteile die einzelnen Mitarbeiter in diesen
Bereichen jeweils leisteten und daraus seien von der Personalstelle die Personal-
kosten errechnet worden. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, diese Angaben seien
nicht weiter überprüft worden, sondern sie seien übernommen und addiert worden.

Auf die Frage, ob mit dem Ministerium oder dem Regierungspräsidium in diesem
Bereich der Sozialberatung einmal entsprechende Gespräche über die Höhe
getroffen worden seien, erwähnt der Zeuge, wenn es solche Gespräche gegeben
hätte, hätte der Vorstand sich daran gehalten, aber es habe solche Gespräche,
soweit er sich erinnern könne, nicht gegeben.

Auf den Vorhalt aus dem Prüfungsbericht des Prüfungsamtes für Sozialversicherung
vom 17. September 1998 (Anlage 21), Seite 4 „auf der Basis von Auskünften von
Mitarbeitern der Kreisbauernverbände und von eigenen Schätzungen errechnet das
Prüfungsamt aus den Pauschalzahlungen eine tatsächliche Entschädigungsleistung
von rund 240 000 DM je volle Arbeitskraft; treffe dieser Betrag zu, wäre eine erheb-
liche Subventionierung der Bauernverbände durch die landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger Baden anzunehmen“, erläuterte der Zeuge, mit dieser Rechnung
sei er bislang nicht konfrontiert worden. Ihm sei lediglich bekannt, dass man mit
Zahlungen von 5 DM pro Alterskassenmitglied begonnen habe und dass dies dann
fortgeschrieben worden sei auf Grund der Gehaltsentwicklung im öffentlichen
Dienst. Daneben habe es Aufstockungen wegen Arbeitsspitzen wie zum Beispiel der
Landabgabenrente und verschiedener Änderungsgesetze gegeben. Auf die Frage, ob
er sich erklären könne, warum diese Kostensteigerungen auf Grund von Arbeitsspit-
zen dann nicht später, als diese weggefallen seien, reduziert wurden, bekennt der
Zeuge, dass er dies nicht erklären könne und er davon nichts gewusst habe.

Auf die Frage, ob der Verband an der Neuformulierung der Richtlinie 1984 betei-
ligt gewesen sei, trug der Zeuge vor, man habe ein Jahr vorher bei dem Verband
nachgefragt, wie hoch der Beratungsumfang geworden sei und wie viel Arbeits-
kräfte darin tätig seien, mehr habe er davon nicht gehört. Beteiligt sei der Verband
insofern nicht gewesen. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, ob die Neufassung der
Richtlinie 1984 zu einer Verwaltungsvereinfachung geführt habe, könne er nicht
sagen, da er mit der Abrechnung nichts zu tun gehabt habe. Dies habe die Buch-
haltung in eigener Zuständigkeit erledigt.

Auf die Frage, ob in seiner Amtszeit die Kostenstellenrechnung eingeführt
worden sei, erwiderte der Zeuge, ja, diese habe auf Anweisung des Finanzamtes
eingeführt werden müssen. Die Tätigkeit des Verbandes habe zwischen der ideel-
len und wirtschaftlichen Seite getrennt werden müssen, damit zum Beispiel die
Umsatzsteuer korrekt berechnet habe werden können.

Auf den Vorhalt aus der Aussage seines Nachfolgers, „weil ich mit dem Jahr
1995/1996 eine Kostenstellenrechnung im Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverband eingeführt habe, die auch eingeführt worden ist und jetzt fortgeführt
worden ist, als Grundlage der leistungsbezogenen Vergütung, die jetzt im letzten
Jahr bei uns im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband zum ersten Mal
gegriffen hat; das war der Vorgang und die Vorgabe: Eine Kostenstellenrechnung
in einzelnen Sparten des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes insbe-
sondere im Dienstleistungsbereich“, erklärte der Zeuge, dass er nicht wisse und
auch nicht beurteilen könne, was sein Nachfolger damit gemeint habe. Zu seiner
Zeit habe es auf alle Fälle keine leistungsbezogene Bezahlung gegeben. Offenbar
sei dies auch mit dem Begriff Kostenstellenrechnung umschrieben worden. Seine
Ausführungen zur Kostenstellenrechnung hätten sich auf die steuerlichen Zwecke
bezogen und offensichtlich sei mit dieser Protokollpassage etwas anderes gemeint.

Auf die Frage, ob er als Hauptgeschäftsführer Verwendungsnachweise des Ver-
bandes unterschrieben habe, erklärte der Zeuge ja, er habe diese Dinge unter-
zeichnet, wie man Briefe unterschreibt, die andere angefertigt haben. Wie die An-
tragsformulare ausgestellt gewesen seien, habe er nicht zur Kenntnis genommen.
Genauso sei es mit den Erklärungen gewesen. Damit habe er nichts zu tun gehabt.
Dies sei die Aufgabe der Buchhaltung von Herrn Löffler gewesen.
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3.4 Zeuge Richard   S e b a s t i a n

Der Zeuge Sebastian berichtete, dass er fünf Jahre Hauptgeschäftsführer des
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes gewesen sei. Mit 60 Jahren habe
er noch gewechselt und diese Aufgabe in Freiburg wahrgenommen, nachdem er
vorher 25 Jahre beim Bauernverband und Weinbauverband Rheinhessen im Mainz
tätig gewesen sei. Die Tätigkeit in Freiburg habe er am 1. Januar 1995 begonnen.

Im Hinblick auf das laufende Ermittlungsverfahren und seinem damit verbunde-
nes Aussageverweigerungsrecht wolle er darauf hinweisen, legte der Zeuge dar,
dass er sich in der Sache äußern werde. Im Speziellen werde er jedoch von seinem
Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen. Es sei seine Absicht, so weit
wie möglich zur entsprechenden Aufklärung beizutragen.

Mit der Frage der ländlichen Sozialberatung sei er zum ersten Mal mit der Vor-
lage des Verwendungsnachweises für das Jahr 1994 konfrontiert worden. Einen
solchen Vorgang der Bezuschussung von seiten des Landes habe er vorher nicht
gekannt, weil in Rheinland-Pfalz die Dinge etwas anders gelöst worden seien. Er
habe daher bei den zuständigen Mitarbeitern rückgefragt, wie die Dinge in den
letzten Jahren gelaufen seien, wie die Antragstellung vorgenommen werde, was
für Aufgaben mit dieser Antragstellung gestellt gewesen seien. Ihm sei dann be-
stätigt worden, dass wie in den vorangegangenen Jahren entsprechend verfahren
worden sei. Daraufhin habe er sich noch Verwendungsnachweise aus den letzten
Jahren angesehen und zur Kenntnis genommen. Da er der Meinung gewesen sei,
dass die Dinge rechtens gewesen seien, habe er den Verwendungsnachweis ab-
gezeichnet.

Auf Grund der Feststellungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts, berichtete
der Zeuge, sei ihm erst die Problematik des Verwendungsnachweises bewusst
geworden, sodass er sich dann näher damit befasst habe, insofern wolle er hier auf
seine Beschuldigtenvernehmung verweisen. Er wolle noch einmal klarstellen,
erläuterte der Zeuge, dass es sich um keine Doppelabrechnung gehandelt habe, da
es sich hier um zwei getrennte Institutionen handelte. Zum einen die Institution
der ländlichen Sozialversicherungsträger mit ihren selbstständigen Außenstellen,
mit einem eigenen Verantwortungsbereich. Daneben stehe dann die ländliche
Sozialberatung. Auch könne er nicht verstehen, dass von Zeugen hier im Unter-
suchungsausschuss gesagt worden sei, dass sie nicht gewusst hätten, dass da
Gelder von Karlsruhe zum Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband ge-
flossen seien. Er sei der Meinung, erläuterte der Zeuge, wer ein bisschen Ahnung
habe oder wirtschaftlich denken könne, müsse wissen, dass jemand, der eine
Leistung erbringe, für diese auch etwas erhalte. Denn schließlich koste eine
solche Institution Geld.

Bezüglich des Verwendungsnachweises, kommentierte der Zeuge, sei dieser
seines Erachtens nicht korrekt und nicht entsprechend differenziert aufgestellt
worden. Dies könne man im Nachhinein so feststellen, da die gesamten Ausgaben
im sozialen Bereich hier geltend gemacht worden seien, hätte man folglich auch
in den Kosten differenzieren müssen. Doch in Anbetracht des gesamten Ergeb-
nisses, das letztendlich herausgekommen sei, insbesondere wenn er sich die
Makrorechnung vergegenwärtige, erklärte der Zeuge, käme er bei weitem über
die Beträge hinaus, die sein Verband erhalten habe. Insofern gehe er davon aus,
selbst wenn man hier sagen würde, diese Nachlässigkeit in Bezug auf die Dar-
stellungen der Kosten, die aus seiner Sicht durchaus eingestanden sei und die zu
Irritationen geführt habe, führe nicht zum Betrug oder zu einer Benachteiligung
der öffentlichen Hand.

Auf die Frage, wer ihn informiert habe, bevor er den Verwendungsnachweis
unterschrieben habe, erklärte der Zeuge, ihm sei die Angelegenheit von Herrn
Löffler, dem damaligen Buchhalter, erläutert worden. Auf Einzelheiten sei man
aber nicht eingegangen. Die Dinge habe man global besprochen.

Auf die Frage, dass der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband gegenüber
dem Finanzamt erklärt habe, dass 90 % der Tätigkeit die Arbeit der Verwaltungs-
stellen und 10 % die Arbeit für die ländliche Sozialberatung umfasse, wies der
Zeuge darauf hin, dass er hierzu keine Stellung nehmen wolle. Im Übrigen spiele
die steuerliche Frage hier überhaupt keine Rolle.
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Auf die Frage, ob er einmal mit dem Regierungspräsidium über diese Verwendungs-
nachweise und darüber, wie die Zahlen entstanden seien, gesprochen habe, entgeg-
nete der Zeuge, nein, bevor die Geschichte durch das Rechnungsprüfungsamt aktu-
ell geworden sei, habe er mit dem Regierungspräsidium nicht darüber gesprochen.

Auf die Frage, warum er die Rubrik „Zuschüsse und Beteiligung Dritter“ nicht
ausgefüllt oder sich erklären lassen habe, erläuterte der Zeuge, eine Erklärung
hierzu sei nach seiner Ansicht nicht nötig gewesen, weil er der Überzeugung
gewesen sei, dass keine Beteiligung Dritter hier anzugeben seien. Nach seiner
Ansicht spiele die Tätigkeit der Sozialversicherungsträger hier nicht hinein, da es
sich um eine eigene Organisationsstruktur handle. Er komme aber auf das zurück,
erläuterte der Zeuge, was er bereits eingangs eingestanden habe, dass hier etwas
schludrig vorgegangen worden sei. Wenn die Kosten für die sozialökonomische
Beratung in den Globalbetrag hineingenommen worden seien zusammen mit den
Kosten für den Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, dann hätte
folgerichtig dieses entsprechend aufgegliedert werden müssen.

Auf Nachfrage, ob mit der öffentlichen Verwaltung darüber gesprochen worden
sei, dass die Bauernverbände Geld für die Beratung von der Sozialversicherung
erhalten hätten, erklärte der Zeuge, wer über ein wirtschaftliches Denken verfüge,
der könne sich vorstellen, wie so etwas ablaufe. Wer eine Aufgabe übernehme,
der mache das nicht wegen „seiner blauen Augen“, sondern weil er hierzu in der
Lage sei, und dann wolle er natürlich dafür seine Aufwendungen vergütet haben.
Ob darüber bewusst einmal geredet worden sei, das könne er nicht sagen.

Auf die Frage zur Begründung der Anträge führte der Zeuge aus, dass eine Trennung
zwischen Beratung landwirtschaftlicher Versicherungsträger und sozialökonomische
Beratung nicht möglich sei, wenn auf der einen Seite erhöhter Bedarf anfalle, gelte
dies automatisch für die andere Seite. Auf die Nachfrage, auf Grund der lapidaren
Begründung könne man die Vermutung haben, dass der Antragsteller sowieso der
Meinung sei, dass das Geld ihm zustehe, ohne eigentlich dies noch groß begründen
zu müssen, entgegnete der Zeuge, dass er dies fast mit Ja beantworten wolle. Denn
wenn man berücksichtige, dass die Verantwortlichen auf den Bezirksgeschäftsstel-
len über 60, 70 Anträge, Hofübergabeverträge usw. bearbeiteten und den Leuten
hierbei massiv Hilfestellung gewährten, dies auch noch samstags und sonntags, dann
seien diese 170000 bis 180000 DM Zuschuss wirklich ein Klacks.

Auf Nachfrage, ob das hieße, dass man das Gefühl gehabt habe, dass es eigentlich
völlig „wurscht“ sei, was dort hingeschrieben werde, da das Geld sowieso nach
oben begrenzt sei und der Verband es bekomme, weil die Kosten eh immer weit
darüber lägen, entgegnete der Zeuge, dies könne man durchaus so betrachten.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass der Badische Landwirtschaftliche Haupt-
verband intern die Kosten zwischen Sozialversicherungsträger einerseits und
ländliche Sozialberatung andererseits getrennt habe, aber dann sozusagen in
einem Betrag im Verwendungsnachweis aufgeführt habe, erklärte der Zeuge, rich-
tig sei, dass alles zusammen in einen Betrag „Sozialberatung“ zusammengefasst
worden sei. Auf Nachfrage, aus welchem Grund die Kostenstellenrechnung einge-
führt worden sei, erläuterte der Zeuge, Ziel sei es gewesen, genau zu erfahren und
zu eruieren, wie nun die einzelnen Kosten im Unternehmen entstanden seien.
Nachdem diese Geschichte durch die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes be-
kannt geworden sei, habe man versucht, diese Kostenstellen noch besser abzu-
grenzen. Es habe Schwierigkeiten gemacht und mache heute noch Schwierigkei-
ten mit den Mitarbeitern draußen in den Bezirksstellen, diese beiden Tätigkeiten
Verwaltungsstellentätigkeit und ländliche Sozialberatung konsequent auseinander
zu halten. Dies verursache einen vermehrten Arbeitsaufwand.

Auf die Frage, ob die Aufzeichnungen ergeben hätten, wie im Durchschnitt die
Tätigkeit zu quantifizieren sei, entgegnete der Zeuge, dies habe man versucht, und
man sei dabei auf Größenordnungen gekommen, wie sie auch die Makrorechnung
gezeigt habe. Für die sozialökonomische Beratung bewege man sich in einem
Bereich zwischen 25 und 30 %. Er weise aber noch einmal darauf hin, dass die
Aufteilung wirklich schwierig vorzunehmen sei, da eine solche Beratung von dem
einen in das andere übergehe. Man könne nicht strikt trennen, jetzt machen wir
landwirtschaftliche Sozialversicherung, dann machen wir Steuern, dann machen
wir Versicherung und zum Schluss machen wir sozialökonomische Beratung.
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Auf Nachfrage, ob auch die jetzige Kostenstellenrechnung womöglich nicht
stimme, bestätigte der Zeuge, dass gerade in diesem Bereich der ideellen Tätig-
keit des Verbandes in Bezug auch auf die Beratung eine genaue Zuordnung und
Abgrenzung ganz schwierig sei.

Auf die Frage, ob er, nachdem die Zahlungen eingestellt worden seien, daraufhin
interveniert habe, erklärte der Zeuge, natürlich habe er sauer reagiert. Er habe
auch mit Mitarbeitern des Ministeriums darüber gesprochen, dass dies so nicht
angehen könne, schließlich erbrächten die Beratungskräfte vor Ort eine Leistung
und seien voll involviert und man könne nicht von jetzt auf nachher einfach die
Beratung einstellen. Folge der Einstellung der Zahlungen sei damals schließlich
auch gewesen, dass der Verband die Beiträge für die Mitglieder habe erhöhen
müssen. Auf Nachfrage, mit wem er im Ministerium gesprochen habe, erklärte
der Zeuge, unter anderem mit Herrn Arnold. Herr Arnold habe ihn aber vertröstet
und darauf hingewiesen, dass die Dinge jetzt untersucht würden und dass man,
nachdem sie geklärt seien, zu einem neuen Modus der Vergütung kommen werde
und die Mittel später wieder ausbezahlt würden. Darauf habe sich der Verband
weitgehend eingelassen. Die Nachfrage, ob ihm signalisiert worden sei, dass über
kurz oder lang wieder die Mittel fließen würden, bejahte der Zeuge.

Auf die Frage, welcher Teil der verbandlichen Tätigkeit weder von der Sozial-
versicherung noch von den Mitteln des Landes finanziert werde, erläuterte der
Zeuge, dass es sich so verhalte, wie bereits Herr Rieger aufgezeigt habe, dass
nämlich von den 50 % Verwaltungsstellentätigkeit 30 % auf die Sozialberatung
und die verbleibenden 20 % auf die sonstige Verbandstätigkeit entfielen. Auf
Nachfrage erklärte der Zeuge, es sei absolut ungerechtfertigt, wenn behauptet
werde, dass mit den Zuschussmitteln Überschüsse erwirtschaftet worden seien,
dies könne jederzeit belegt werden.

Auf die Frage, dass Mitarbeiter des Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verbands auch Tätigkeiten für die R + V Versicherung gemacht und hierbei
Provisionen erhalten haben sollten, entgegnete der Zeuge, dass dies nicht richtig
sei. Die Mitarbeiter der Bezirksstellen seien nicht für die R + V tätig geworden,
hätten keine Verträge für die R + V unterschrieben, geschweige denn Provisionen
eingenommen. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, es sei richtig, dass der Vor-
stand die Gesellschaft „Haus der Bauern GmbH“ als Einheit ausgegliedert habe.
Dies habe man getan, um dort die EDV einzurichten, Reiseveranstaltungen durch-
zuführen und auch eine Versicherungsagentur aufzunehmen. In dem Bereich der
Versicherung sei ein Mitarbeiter der R + V dort im Hause tätig gewesen. Er sei
aber nicht beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband angestellt ge-
wesen, sondern Mitarbeiter der R + V gewesen und habe für die Versicherung
Beratungstätigkeit im Rahmen des Versicherungsangebotes geleistet.

Auf die Frage, weshalb er den Verwendungsnachweis unterschrieben habe, wenn
er selber der Meinung sei, dass keine saubere Kostenrechnung vorliege und er sich
nicht um Kontrollen gekümmert habe, entgegnete der Zeuge, warum hätte er sich
selber kontrollieren und warum hätte er zum Regierungspräsidium gehen und quasi
um Kontrollen bitten sollen, dies mache doch keinen Sinn. Im Übrigen habe man
ihn mit der Kostenrechnung falsch verstanden. Kostenrechnung bedeute nach An-
sicht des Zeugen, die Kosten zu ermitteln, die anfielen, wenn eine Beratung vorge-
nommen werde. Wenn auf der anderen Seite keine Erstattung für diese Beratung
erfolge, dann sei er eben verpflichtet, dafür einen Kostenrahmen und eine entspre-
chende Gebührenordnung aufzustellen, damit wiederum die Kosten hereinkämen.

Auf die Frage, ob es keine Gespräche mit dem Regierungspräsidium gegeben
habe, erwidert der Zeuge, man habe die Zahlen im Verwendungsnachweis
abgegeben und Frau Hangst im Regierungspräsidium habe sie bearbeitet und auch
entsprechend nachgefragt. Dabei seien die Zahlen durchgegangen und ent-
sprechend bewertet worden. Wenn Rückfragen gekommen seien, habe man natür-
lich darüber gesprochen und die Ansätze entsprechend korrigiert, soweit er in-
formiert sei, berichtete der Zeuge.

Zur Frage der Doppelabrechnung wies der Zeuge noch einmal ausdrücklich darauf
hin, dass auch der Wirtschaftsprüfer der Kriminalpolizei zu dem Ergebnis gekom-
men sei, dass keine Doppelabrechnung vorliege. Es sei nicht richtig, wenn man
hier die angegebenen Prozentsätze von 80, 50 und 20 einfach zusammenzähle und
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dann erkläre, man habe 150 % der Kosten abgerechnet. Vielmehr sei es so, wie
Herr Rieger bereits erläutert habe, 80 % seien Sozialberatung insgesamt gewesen.
Circa 57 % von diesen 80 % seien auf den Sozialversicherungsträger entfallen.

3.5 Zeuge Wendelin   R u f
Der Zeuge Wendelin Ruf, seit neun Jahren Präsident des Badischen Landwirt-
schaftlichen Bauernverbandes, berichtete eingangs, dass die Bauernverbände seit
Jahren im sozialen Bereich zwei unterschiedliche Beratungen durchführen. Zum
einen die sozialökonomische Beratung, die auf Grund des Gesetzes nach seiner
Ansicht klar eine Aufgabe des Landes sei, die aber auf die Bauernverbände über-
tragen worden sei. Grund sei hierfür gewesen, dass das Land damals nicht die
personellen und sachlichen Voraussetzungen gehabt habe, eine solche Beratung
durchzuführen. Hierfür erhalte der Bauernverband eine Entschädigung.

Des Weiteren seien die Bauernverbände seit 1972 als Verwaltungsstellen der
landwirtschaftlichen Krankenkassen tätig. Auch diese Aufgabe sei den Bauern-
verbänden übertragen worden, weil sie das nötige Know-how und die Nähe zum
Landwirt vor Ort haben. Hierfür erhalten sie ebenfalls eine Vergütung.

Nach Ansicht des Zeugen seien dies zwei völlig unterschiedliche Aufgaben, zwei
völlig unterschiedliche Auftraggeber und damit auch zwei völlig unterschiedliche
Träger in der Vergütung, wobei der Zeuge einräumte, dass es völlig klar sei, dass
in der praktischen Beratung natürlich gewisse Überschneidungen vorgekommen
seien. Bei der Beratung einer Hofübergabe zum Beispiel sei es völlig klar, dass hier
sehr viele Dinge zusammenhängen, die bis in den steuerlichen Bereich hineingehen
würden. Der Umstand der Aufgabentrennung bliebe dabei trotzdem bestehen.

Auf die Frage, warum sein Verband, obwohl dieser in der internen Rechnungs-
stellung für diese beiden Aufgaben getrennte Kostenstellen geführt habe, bei dem
Antrag für die Förderung der ländlichen Sozialberatung eine Gesamtsumme aus
beiden Positionen gebildet habe, entgegnete der Zeuge, dass er nicht gesagt habe,
dass die Dinge absolut voneinander trennbar seien. In der praktischen Beratung
gebe es fließende Dinge und Übergänge. Auf die Frage, warum dies dann so be-
antragt worden sei, kommentierte der Zeuge, dass er keine Auskunft geben könne,
da er als Präsident hiermit nicht im Detail beschäftigt gewesen sei. Er sehe die
Zahlen für die einzelnen Bereiche nur bei der Aufstellung der Jahresrechnung.

Auf Nachfrage, ob er sich, nachdem nun staatsanwaltschaftliche Ermittlungs-
verfahren laufen, in der Sache sachkundig gemacht habe, erklärte der Zeuge, als
Vorsitzender des Verbandes könne er sich nicht um Einzelheiten kümmern, er
habe nicht die Möglichkeit sich mit solchen Einzelheiten zu befassen. Im Übrigen
wies er daraufhin, dass zwar ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft
Mannheim laufe, aber dieses bisher noch nicht abgeschlossen sei. Er habe bisher
keine Anstrengungen unternommen, das zu klären. Vielmehr gehe er bis zur
Stunde davon aus, dass die Dinge rechtmäßig gelaufen seien.

Auf die Frage, ob er die Angaben des Rechnungsprüfungsamtes bezweifle, kom-
mentierte der Zeuge, dass er dies ganz massiv tue, da er der Überzeugung sei,
dass das Rechnungsprüfungsamt damals nicht den wahren Fakten auf den Grund
gegangen sei, sondern dass hier sehr oberflächlich recherchiert wurde. Endgültig
könne er das aber nicht beurteilen. Aus diesem Grunde warte er auch den Aus-
gang des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft ab. Falls hier natürlich
Anklage erhoben werden würde, wäre dies eine neue Situation.

Auf die Frage, ob es auch in seinem Verband bei der Einführung der Tätigkeit für
die Sozialversicherungsträger eine lebhafte Diskussion im Verband gegeben habe,
bemerkte der Zeuge, dass er hier nur sehr einschränkend Angaben dazu machen
könne. Im Jahre 1972 sei er zwar im Vorstand des Landesbauernverbandes gewe-
sen, aber er habe sich damals nicht sehr intensiv um diese Dinge gekümmert. Er
wisse nur noch, dass es eine Diskussion gab, ob Verwaltungsstellen bei den
Bauernverbänden eingerichtet werden sollen und dass es im Vorfeld der Ein-
führung der landwirtschaftlichen Krankenkasse sehr intensive Beratungen der
Mitglieder stattgefunden haben sowie große Versammlungen. Auf die Frage, ob
sein Verband bezüglich der ländlichen Sozialberatung Kontakte zu den Ver-
waltungen gehabt habe oder ob es Absprachen irgendwelcher Art gegeben habe,
schilderte der Zeuge, Kontakte habe es natürlich immer wieder gegeben sowie
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dies im üblichen Tagesgeschäft normal sei. Und er denke sich, dass die Verant-
wortlichen auf beiden Seiten sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben,
wie so eine Abrechnung aussehen müsse. Wissen tue er dies allerdings nicht. Mit
Sicherheit könne er sagen, dass persönliche Absprachen mit ihm über Abrech-
nungsmodalitäten nicht getroffen worden seien. Bei den sogenannten Minister-
gesprächen im Ministerium Ländlicher Raum sei die ländliche Sozialberatung nur
ganz allgemein angesprochen worden. In Einzelheiten sei darüber nie gesprochen
worden. Es sei lediglich um die Erhöhung der Vergütung gegangen. Dabei sei
immer in totalen Summen und nie in Prozentsätzen oder Prozentanteilen geredet
worden. Im Präsidialgespräch am 26. Februar 1998 mit der Ministerin sei ihm
eröffnet worden, dass die Geschichte an die Staatsanwaltschaft übergeben und
dass die Vergütung ausgesetzt worden sei.

Auf die Frage, ob er die drei Tätigkeitsbereiche seines Verbandes, nämlich die
normale Verbandsberatung, die Sozialversicherungsberatung und die ländliche
Sozialberatung, durch Nennung von Prozentzahlen gewichten könne, erklärte der
Zeuge dass er dies nicht könne, ihm seien auch für 1998 solche internen Gewich-
tungen nicht bekannt gewesen. Erst als 1998 die Angelegenheit auf den Tisch
gekommen sei, sei ihm bekannt geworden, dass hier sogar eine Förderung bis zu
40 % der Kosten möglich gewesen wäre. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass
es natürlich richtig sei, dass ihm bekannt sei, dass es Gelder von den landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträgern gegeben habe.

Bei den Gesprächen über die Zuwendung der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung sei aber nie über die ländliche Sozialberatung gesprochen worden,
sagte der Zeuge auf Nachfrage.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass in der Sitzung am 11. März 1991 der
badischen landwirtschaftlichen Krankenkasse festgelegt worden sei, dass 80 %
der Sozialberatung im Bereich der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger
erstattet werden und zwar mit der Aufteilung 60 % landwirtschaftliche Alters-
kasse und 20 % landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit landwirtschaftlicher
Krankenkasse, sagte der Zeuge, das sei richtig, aber er könne sich natürlich an
diese Sitzung im Einzelnen nicht mehr erinnern, sodass er erst das Protokoll nach-
lesen müsse um hierzu Aussagen machen zu können. Auf die Nachfrage, ob dann
letztendlich 100 % von der öffentlichen Hand insgesamt erstattet worden seien,
wenn man die 20 % Zuschuss ländliche Sozialberatung noch hinzurechne, er-
läuterte der Zeuge, dass er den Eindruck habe, dass hier Zahlen durcheinander
geworfen werden. Bei diesen prozentualen Zahlen könne er sich denken, dass es
dabei um eine interne Aufteilung der drei Säulen der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung (Krankenkasse, Alterskasse, Berufsgenossenschaft) gegangen sei.

Auf die Frage, ob er an der Novellierung der Richtlinie 1984 mitgewirkt habe,
sagte der Zeuge, er sei damals rechtlich Vorstandsmitglied gewesen und Kreis-
vorsitzender im Kreis Offenburg, über die Förderpraxis und über die Richtlinien
sei seines Wissens nie gesprochen worden. Auf die Nachfrage, ob er nicht als
Kreisverbandsvorsitzender Zahlen zur prozentualen Abgrenzung der Tätigkeit
habe beisteuern müssen, erklärte der Zeuge, im Gegensatz zum württembergi-
schen Bauernverband sei der badische Verband zentral organisiert. Das heißt, die-
se Dinge seien zentral erledigt worden. Die Bezirksgeschäftsführer draußen hätten
damit nichts zu tun gehabt, da alles in der Hauptgeschäftsstelle abgewickelt werde
und die Kreise seien nicht wie in Württemberg selbstständige eigene eingetragene
Vereine. Auf die Nachfrage, ob man nicht einmal ein Versuch unternommen ha-
be, den Beratungsumfang durch Einzelfallaufzeichnungen zu dokumentieren, ent-
gegnete der Zeuge, dieser Versuch sei nie unternommen worden.

Auf die Frage, ob die Abrechnungspraxis nicht etwas locker gehandhabt wurde,
weil man ja eh nur 20 % von möglichen 40 % der Fördersumme erhalten habe,
schilderte der Zeuge, dass er dies in Abrede stellen möchte, dass man mehr
verlangt habe um mehr zu bekommen. Der Verband habe nicht nach dem Motto
gehandelt, das Doppelte verlangen damit man die Hälfte bekommen würde. Auch
bei den Gesprächen mit dem Minister, als es um höhere Summen gegangen sei,
habe seines Erachtens nie der konkrete Aufwand nach Stunden und Zahlen eine
Rolle gespielt, sondern man habe sich immer nur global geäußert. Dies werde
unter anderem daran deutlich, wenn man den Zuschuss von circa 210 000 DM
einmal auf die sieben Bezirksgeschäftsstellen verteile. Dann bleiben quasi für je-
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de Geschäftsstelle 30 000 DM übrig. Mit diesem Geld habe man keinen Ge-
schäftsführer bezahlen können, da dies hoch qualifizierte Leute, in der Regel
Agraringenieure, seien.

Schon allein dieses Beispiel zeige, dass die zur Verfügung gestellte Gesamt-
summe bei weitem nie ausgereicht habe, um hier auch nur teilweise die Tätigkeit
zu vergüten.

Auf die Frage, dass doch der Verband bereits auf Grund seiner Satzung verpflich-
tet sei, zu beraten und aufzuklären, erläuterte der Zeuge, dies sei natürlich schon
ein Stück weit eine Verbandsaufgabe, aber die Beratung, wie sie das Land wün-
sche, gehe weit darüber hinaus. Im Übrigen müsse berücksichtigt werden, wenn
der Verband nur seine Mitglieder berate, hätte er zudem die Möglichkeit ein
Entgelt zu verlangen, was der Verband zum Beispiel teilweise in anderen Be-
reichen machte. Außerdem müsse nach Ansicht des Zeugen ganz klar festgestellt
werden, dass sein Verband hier eine Aufgabe des Landes, die dem Verband über-
tragen worden sei, erledige. Auf die Nachfrage, zu welchem Zeitpunkt die
Bauernverbände konkret beauftragt worden seien, erklärte der Zeuge, nach sei-
nem Wissen müsse das in den 60-er Jahren geschehen sein, aber wann konkret
dies gewesen sei, könne er nicht beantworten.

Auf die Frage zur aktuellen Situation, da ja im Augenblick keine Vereinbarung
mit dem Land bestehe und der Vergleich zum 31. Dezember 1999 ausgelaufen
sei, berichtete der Zeuge, dass sein Verband natürlich die Beratung wie bisher
auch für Nichtmitglieder weiterführe. Er sei der festen Überzeugung, dass das
Land auch in Zukunft nicht in der Lage sein werde, diese Beratung selber durch-
zuführen, und nachdem der Untersuchungsausschuss abgeschlossen sei, das dann
eine Regelung gefunden werde, wie die künftige Finanzierung erfolge. Dabei
hoffe er natürlich auch auf eine rückwirkende Erstattung, da der Verband finan-
ziell auf diese Mittel angewiesen sei.

4. Beratungspraxis in den Kreisgeschäftsstellen

4.1 Zeuge Friedrich   O b e r g f e l l
Der Zeuge Friedrich Obergfell, geboren am 21. August 1938, wohnhaft in
Brigachtal-Klengen, pensionierter Postbeamter mit Landwirtschaft im Neben-
erwerb, legte dar, dass er 1997 wegen Gelenkarthrose dienstunfähig und pen-
sioniert worden sei. Aus diesem Grund habe er auch bei der landwirtschaftlichen
Alterskasse Rente beantragen wollen und habe deshalb mit der Sekretärin von der
Geschäftsstelle des Bauernverbandes in Donaueschingen einen Termin aus-
gemacht. Mit seiner Frau sei er dort erschienen und Herr Keller habe ihn gefragt,
ob er Mitglied des Bauernverbandes sei. Als er dies verneint habe, sei ihm von
Herrn Keller gesagt worden, dass er für Nichtmitglieder nichts mache. Auf die
Nachfrage von Herrn Keller, an wen er den Betrieb verpachtet habe und ob der
Sohn eventuell Mitglied werde, erläuterte der Zeuge, er habe gesagt, dass er dies
nicht wisse und ihm insofern keine Hoffnung machen könne. Daraufhin habe
Herr Keller nochmals gesagt, dass er in dieser Angelegenheit nichts machen kön-
ne. Herr Keller habe ihm dann den Vorschlag gemacht, äußert der Zeuge, für 800
bis 900 DM würde er ihm den Antrag fertigstellen. Als er darauf nicht eingegan-
gen sei, bemerkte der Zeuge, sei er von Herrn Keller noch darauf hingewiesen
worden, dass auch auf der Gemeinde jemand für Rentenangelegenheiten zustän-
dig sei.

Auf der Gemeindeverwaltung sei ihm gesagt worden, dass man für seinen Fall
nicht zuständig wäre und dass er sich unmittelbar an die landwirtschaftliche
Alterskasse wenden solle.

Daraufhin habe er bei der landwirtschaftlichen Alterskasse angerufen. Ein Herr
Zieger habe ihm, verdeutlichte der Zeuge, wörtlich gesagt „der Hauptverband ist
verpflichtet, auch für Nichtmitglieder den Rentenantrag zu machen“. Herr Zieger
habe ihm außerdem erklärt, dass das aber alles nicht so schlimm sei und er ihm
die entsprechenden Anträge schicken würde und er sie selber ausfüllen könne.

Außerdem sei er in eine Buchhandlung nach Villingen gegangen und habe sich
dort ein Pachtvertragsformular geholt.
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Da ihm von Herrn Zieger gesagt worden sei, dass der Hauptverband verpflichtet
sei zur Beratung, habe er sich nochmals einen Termin geben lassen. Die Anträge
und den Pachtvertrag habe er dabei gehabt. Aber auch beim zweiten Mal sei ihm
gesagt worden, dass er als Nichtmitglied nicht beraten werde. Herr Keller habe
den Pachtvertrag kurz angeschaut und gesagt, dass dieser gar keinen Wert hätte,
da er nur für Grundstücke wäre.

Auf Nachfrage schilderte der Zeuge, er sei in die Bezirksstelle nach Donau-
eschingen zu Herrn Keller gegangen um dort eine Beratung in Rentenangelegenhei-
ten zu suchen. Dort sei ihm aber kein Rentenantrag ausgehändigt worden. Der An-
trag, den er selbstständig in Karlsruhe angefordert hatte, sei nur teilweise ausgefüllt
worden, weil die Abgabe des Hofes noch nicht eindeutig geklärt gewesen sei.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, auch über die Hofnachfolge habe er reden
wollen, doch auch dies sei ihm abgeschlagen worden, weil er nicht Mitglied sei.
Er vermute, dass dann, wenn sein Sohn, der Hofnachfolger, Mitglied geworden
wäre, eine Beratung erfolgt sein würde.

Auf die Frage, an wen die 200 bis 400 DM für eine Beratung hätten gezahlt
werden sollen, meinte der Zeuge, wahrscheinlich an Herrn Keller, aber näher
habe man über dieses Angebot nicht geredet.

Auf Nachfrage, ob ihm andere Fälle von Nichtberatung bekannt seien, entgegnete
der Zeuge, dass nach einer Rundfunksendung bei ihm einige Personen angerufen
haben. Zum einen habe ihm Herr Berthold Hauser aus Kappel geschildert, dass er
auch abgewiesen worden sei, obwohl er eine Beratung wegen eines Unfalls mit
seinem Schlepper beim Verband haben wollte. Auch Herr August Beurer aus
Fürstenberg, der eine Beratung wegen der Krankenversicherung eines beschäf-
tigten Polen haben wollte, sei ebenfalls abgewiesen worden. Ob diese Personen
allerdings Mitglieder des Verbandes gewesen seien, wisse er nicht.

Auf den Vorhalt, dass nach der Zeugenvernehmung von Herrn Hermann Keller,
dem Bezirksgeschäftsführer der Geschäftsstelle Donaueschingen, er bei seiner
ersten Vorsprache im März 1998 Formulare erhalten habe, erklärte der Zeuge
Obergfell, dass er keine erhalten habe, denn in diesem Fall hätte er schließlich
keine von der Alterskasse in Karlsruhe anfordern müssen.

Auf Vorhalt, dass der Zeuge Keller ausgesagt habe, das Gespräch beim ersten
Mal hätte circa eineinhalb Stunden gedauert und sie über alles Mögliche geredet
hätten, erklärte der Zeuge, nach seiner Erinnerung sei es kein so langes Gespräch
gewesen. Nach seiner Schätzung sei nach circa einer halben Stunde alles erledigt
gewesen. Beim zweiten Mal glaubte der Zeuge, dass das Gespräch keine zehn
Minuten gedauert habe und er sofort abgewiesen worden wäre.
Auf die Frage, ob er sich schon früher einmal habe von Herrn Keller in der
Bezirksstelle beraten lassen, entgegnete der Zeuge, dass damals, als seine Frau in
die Rente gekommen sei, auch dort gewesen seien, um sich beraten lassen. Da-
mals seien ihnen Computerauszüge, wie hoch die Rente im Fall einer Befreiung
und im anderen Fall ausfallen würde, ausgehändigt worden. Anstandslos sei da-
mals die Beratung durchgeführt worden.

4.2 Zeuge Hermann   K e l l e r
Der Zeuge Herrmann Keller, Geschäftsführer der Bezirksstelle des Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverbands Donaueschingen, führte aus, dass er für die
Kreisverbände Donaueschingen und Villingen rund 2 300 Landwirte betreue. Er
mache dies nun seit 21 Jahren. Im Laufe des Jahres würden ungefähr 70 bis 100
Anträge auf Altersgeld gestellt. Hinzu kämen dann noch Fälle von Hofübergaben,
Pachtverträgen und ähnlicher Dinge. Bisher habe es an seiner Arbeit von den
Landwirten keine größeren Beanstandungen gegeben. Wenn mal irgendetwas
gewesen wäre, so seien die Landwirte sofort gekommen und hätten sich
beschwert. Im Fall des Herrn Obergfell verwundere ihn die Tatsache, dass die
Beratung im Februar stattgefunden habe und die Beschwerde erst ein Dreiviertel-
jahr später im November eingegangen sei.

Der Zeuge erläuterte, dass er Herrn Obergfell beraten habe und zwar habe er ihm
erläutert, was notwendig sei, um in Rente zu gehen und welche Dinge damit
zusammenhängen würden und welche Voraussetzungen notwendig wären, zum



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

80

Beispiel die Hofübergabe. Im Rahmen der Erläuterungen zur Hofübergabe habe
er ihm die drei Möglichkeiten: Pachtvertrag, Hofübergabevertrag oder Nutzungs-
überlassungsvertrag dargestellt. Der Vertrag als solcher würde aber nicht im
Rahmen der Sozialberatung erstellt. Dies sei eine umfangreiche Tätigkeit, die sehr
viel Zeit in Anspruch nehmen würde, erläutert der Zeuge. Einen solchen kon-
kreten Vertrag würden sie nur für Mitglieder des Verbandes erstellen.

In diesem Zusammenhang räumte der Zeuge ein, einen Fehler gemacht zu haben,
in dem er dem ratsuchenden Landwirt Obergfell sehr wahrscheinlich angeboten
habe: „Wenn Sie Mitglied werden, dann kann ich Ihnen das machen, ansonsten
müssten Sie zu einem Steuerberater oder zu einem Notar gehen, der dann 800 DM
bis 1 000 DM von Ihnen verlange“. Für die Sozialberatung als solche, bekräftigt
der Zeuge, habe er aber einen solchen Betrag nie verlangen wollen.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, er habe dem Landwirt Obergfell bei seiner Be-
ratung einen Rentenantrag ausgehändigt. Daran meint er sich erinnern zu können.
Wenn ein Kunde käme, der sagt, er muss in Rente, würde er sofort einen ent-
sprechenden Antrag herausholen und ihn beim Beratungsgespräch schon ent-
sprechend nebenher ausfüllen. Ob ein Antrag vollständig ausgefüllt wurde, wisse
er nicht. Der Zeuge erläuterte, ganz allgemein sei es so, dass dies sehr unter-
schiedlich sei und von dem Landwirt abhänge, der ihm gegenüber sitze. Manche
können das selber, manche können es gar nicht. Wie dies bei Herrn Obergfell
gelaufen sei, wisse er aber nicht mehr.

Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, dass er sich an das Beratungsgespräch nicht
mehr genau erinnern könne, da dies nun schon über zwei Jahre her sei. Aus
seinem Kalender habe er ermittelt, dass er für das Gespräch zwei Stunden reser-
viert habe. Der Zeuge meint, dass er Herrn Obergfell circa eineinhalb Stunden
beraten habe.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass Herr Obergfell schon das Gefühl gehabt
haben könnte, nicht vollständig beraten worden zu sein. Nach Ansicht des Zeugen
habe Herr Obergfell ihn irgendwie falsch verstanden. Herr Obergfell habe von
ihm zu viel erwartet, nämlich eine komplette Beratung mit allem drum und dran
und dass alle Anträge und Verträge fix und fertig gemacht werden würden. Aber
im Hinblick auf die Hofnachfolge und den damit zusammenhängenden Pacht-
vertrag habe er dies nicht machen können. Den konkreten Vertrag auszuarbeiten
gehe über die ländliche Sozialberatung weit hinaus, eine solche Tätigkeit erfolge
nur für Mitglieder des Verbandes. In diesem Zusammenhang habe er darauf
hingewiesen, dass ein solcher Vertrag auch durch einen Steuerberater oder Notar
gemacht werden könnte, der dann allerdings mindestens 800 DM kosten würde.
Der Zeuge verdeutlichte, seine damalige Äußerung bezüglich der DM-Beträge sei
so zu verstehen gewesen. Der Zeuge versicherte in diesem Zusammenhang, dass
er sich bei der Beratung von Nichtmitgliedern gerade Mühe gebe, um einen guten
Eindruck zu machen und Vertrauen zu gewinnen, damit der Kunde mit seiner
Arbeit zufrieden wäre. Dies sei die beste Mitgliederwerbung in seinen Augen.

Auf Nachfrage berichtete der Zeuge, dass er sich an ein zweites Gespräch mit
Herrn Obergfell, an dem dieser einen ausgefüllten Pachtvertrag mitgebracht habe,
nicht erinnern könne.

Auf den Vorhalt, dass er in seiner Stellungnahme vom 12. Februar 1999 an die
Landwirtschaftliche Alterskasse in Karlsruhe geschrieben habe, dass er neben dem
Rentenantrag Herrn Obergfell auch ein Formular Pachtvertrag mitgegeben habe,
entgegnete der Zeuge, dass er es nicht mehr genau wisse und sich auch irren könne.

4.3 Zeuge Otto   H e r t e r i c h
Der Zeuge Otto Herterich legte dar, dass er seit 1967 Geschäftsführer beim Kreis-
bauernverband Hohenlohe sei.

Auf die Frage, ob er darlegen könne, wie hoch die prozentualen Anteile seiner
Tätigkeit verteilt auf Verband, Sozialberatung und Verwaltungsstellen seien,
erläuterte der Zeuge, dass die Tätigkeit im Tagesablauf einer Verwaltungsstelle
sehr vielfältiger Natur sei. Darüber würden keine Aufzeichnungen geführt und er
könne diesen Bereich nur sehr grob schätzen. Den Bereich der Sozialberatung ins-
gesamt würde er mit einer Größenordnung zwischen 60 und 70 % der Tätigkeit
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ansetzen. Diesen Bereich der Sozialberatung weiter zu differenzieren sei sehr
schwierig. Den reinen Anteil der Verwaltungsstellentätigkeit und den der länd-
lichen Sozialberatung würde er dann wieder auf 30 bis 40 % der gesamten Tätig-
keit einordnen.

Auf die Frage, wer die Beratung durchführe, berichtete der Zeuge, dass er dies
zum größten Teil selbst erledige und daneben aber auch noch zwei Mitarbeiterin-
nen der Geschäftsstelle. Insofern habe er seine Gehaltskosten mit circa 50 % an
die Zentrale nach Stuttgart gemeldet. Die Arbeitstätigkeit der zwei Mitarbeite-
rinnen sei mit circa 10 bis 20 % zu quantifizieren und sie seien ebenfalls in die
Kosten, die an die Zentrale gemeldet wurden, mit eingerechnet worden. Zur
Erläuterung fügte der Zeuge hinzu, bei diesen Mitarbeiterinnen handle es sich um
Damen, die bereits mehr als zehn Jahre auf der Geschäftsstelle tätig seien und
deshalb über ein großes Wissen verfügten. Er bereite die Dinge in der Beratung
oft vor, und seine Mitarbeiterinnen machten es dann vollends fertig.

Auf die Frage, ob er die Förderrichtlinie gekannt habe, sagte der Zeuge, dass er
sich darum weniger gekümmert habe. Inzwischen kenne er die Förderrichtlinie.
Auf die Nachfrage, wie er den Tätigkeitsbereich der ländlichen Sozialberatung
erfasst habe, wenn er die Richtlinie doch nicht gekannt habe, erläuterte der Zeuge,
dass sie schließlich jedes Jahr entsprechende Vordrucke vom Landesverband
erhalten hätten mit entsprechenden Begleitschreiben, so dass sie, nachdem sie
ihren Jahresabschluss gefertigt hätten, die Zahlen entsprechend hätten melden
können.

Auf die Frage, ob Herr Heller vom Staatlichen Rechnungsprüfungsamt persönlich
bei ihm in der Geschäftsstelle gewesen sei und ob er ihn schon vorher gekannt
habe, schilderte der Zeuge, dass er Herrn Heller von seiner früheren Tätigkeit
beim Landratsamt im Hohenlohekreis her gekannt habe. Dies sei sicher auch ein
Grund gewesen, dass er zu ihm persönlich gekommen sei. Als Herr Heller damals
bei ihm erschienen sei, habe er ihm erklärt, dass er seinen Prüfungsauftrag in
erster Linie darin sehe, Vorschläge zu unterbreiten, wie in Zukunft die Förderung
der ländlichen Sozialberatung für die Bauernverbände aussehen solle. Man habe
sich sehr freundschaftlich unterhalten und er habe auch alle Akten und Unterlagen
bekommen, die er einsehen wollte. Herr Heller sei nur dann verärgert gewesen,
als er ihm verweigert habe, die Jahresabschlüsse und Bilanzen in Kopie zu über-
geben. Er habe ihm erläutert, dass es einen entsprechenden Beschluss des
Vorstandes gebe, solche Akten nicht an Dritte weiter zu geben und dass er hierzu
nicht befugt sei.

Insgesamt zur Prüfung, erläuterte der Zeuge, habe er den Eindruck gehabt, dass
Herr Heller nicht qualifiziert sei, ein so komplexes Aufgabengebiet zu prüfen.
Insbesondere sei es ihm nach seiner Ansicht schwer gefallen, die Dinge zwischen
der ländlichen Sozialberatung und der Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung auf die Schiene zu bringen und auseinander zu halten. Er habe ver-
sucht, ihm dies an Beispielen zu erläutern, zum Beispiel, dass ein und dieselbe
Person sowohl Fragen im Rahmen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
oder Alterskasse haben könne und daneben Fragen zur Hofübergabe oder zum
Wohngeld, die dann in den Bereich der ländlichen Sozialberatung hineinfielen.
Bei ihm seien aber die Dinge immer querbeet durcheinander gegangen. Ab-
schließend fügte der Zeuge noch hinzu, dass, nachdem die Dinge durch die Presse
gegangen seien, er mit Herrn Heller noch einmal telefonisch gesprochen habe.
Hierbei habe ihm Herr Heller erklärt, dass ihm das Ganze sehr Leid tue. Das habe
er eigentlich nicht bewerkstelligen wollen und im Nachgang würde er sehr wahr-
scheinlich, wenn er dies alles gewusst hätte, einige Formulierungen vom Inhalt
her nicht mehr schreiben.

Auf die Frage, ob er wisse, was von den Landeszuschüssen bei der Zentrale
verblieb, entgegnete der Zeuge, nein, darauf habe er keinen Einfluss gehabt oder
genommen. Man habe das vereinnahmt, was einem zugestanden sei. Er habe auch
nicht gewusst, nach welchem Schlüssel die Mittel von der Zentrale auf die Kreis-
bauernverbände verteilt worden seien.

Auf die Frage, ob auch er Beratungsprotokolle ausgeführt habe, sagte der Zeuge,
er habe nie Beratungsprotokolle bekommen, von dieser Aktion sei er nicht
betroffen gewesen.
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4.4 Zeuge Otmar   S t e p h a n
Der Zeuge Otmar Stephan, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Main-
Tauber-Kreis, berichtete, dass er seit seiner Tätigkeit 1977/78 mit der Abrech-
nung der ländlichen Sozialberatung befasst gewesen sei. Er habe dies so fortge-
führt, wie er es aus den Akten von seinem Vorgänger angetroffen habe.

Auf die Frage, wie er es angetroffen habe und wie er die Kosten ermittelt habe,
erläuterte der Zeuge, dass er im Prinzip die Kosten geschätzt habe. Sachkosten
seien dabei außen vor geblieben. Zur Förderung im Einzelnen legt der Zeuge dar,
dass 1990 für Ausgaben von circa 138 000 DM Fördermittel in Höhe von circa
18 000 DM gewährt worden seien und dies circa 13,5 % entspreche. Bis 1995
hätten sich die beantragten Ausgaben auf circa 141 000 DM und Fördermittel auf
27 000 DM erhöht. Dies entspreche einer Förderung von circa 19 %, wobei 1995
die Personalgesamtausgaben bei 306 000 DM gelegen hätten. Die Förderung habe
von 1990 bis 1995 circa 13 bis knapp 20 % betragen.

Auf die Frage, wie hoch die Mittel gewesen seien, die der Main-Tauber-Kreis von
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bekommen haben, antwortete der
Zeuge, 1990 seien dies 119 000 DM gewesen. Auf die Frage, welche Personalko-
sten er gegenüber der landwirtschaftlichen Sozialversicherung abgerechnet habe,
entgegnete der Zeuge, gegenüber der landwirtschaftlichen Sozialversicherung sei-
en die Personalkosten nicht separat aufgelistet worden, sondern dort seien ja Ein-
zelfälle nachgefragt worden und in den einzelnen Fällen sei dann die
Kostenerstattung erfolgt. Wenn er die Fördermittel aus der ländlichen Sozial-
beratung und die Kostenerstattung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
addiere, komme er rein bei den Personalkosten auf eine Erstattung von circa 60 %.
Wenn er dagegen die Sachkosten berücksichtige, sei er bei einer Erstattung von
circa 50 %. Auf die Frage, ob der Main-Tauber-Kreis gegenüber anderen Kreis-
verbänden als repräsentativ einzuordnen sei, berichtete der Zeuge, sein Kreis liege
an dritter Stelle im Verbandsgebiet, was die Mitgliederzahl betreffe. Hinsichtlich
der Fläche handele es sich um einen flächenstarken Kreis.

Auf die Frage, wie viele Mitglieder und wie viele Nichtmitglieder er im Jahr
beraten habe, entgegnete der Zeuge, dass dies eine schwierige Frage sei und er
dies so nicht beantworten könne. Sein Kreis habe im Jahr 1997 circa 3 000 Mit-
glieder gehabt, wobei die Zahl der Betriebe ab einem Hektar nach seinem
Gedächtnis bei circa 5 600 liege.

Auf die Frage, welche Ratsuchenden nicht Mitglied des Bauernverbandes oder
Mitglied in einer der vier Säulen (Pflegeversicherung, Berufsgenossenschaft,
Krankenversicherung und Alterskasse) der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung seien, erklärte der Zeuge, dass er keine Prozentzahl oder keine absolute Zahl
hierzu sagen könne, weil die Ratsuchenden einfach mit allem zum Bauernverband
kämen, weil man glaube, dass der für alles zuständig sei und alles richten könne.

Auf die Frage, ob die Mitteilung an die Zentrale davon abhing, wie hoch der zu
erwartende Zuschuss sei, erklärte der Zeuge, dass dem nicht so sei. Zum Beispiel
habe man im Jahr 1994 133 000 DM Kosten gemeldet. Im Jahr vorher seien es
140 000 DM gewesen. Dies habe davon hergerührt, dass im Jahr 1994 ein Per-
sonalwechsel stattgefunden habe und der zu geringeren Personalkosten geführt
habe. Im Jahr 1995 dagegen sei ein erhöhter Beratungsaufwand feststellbar
gewesen durch die Agrarsozialreform und die Pflegeversicherung. Dies seien
zwar Aufgaben der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, aber die Beratung
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung habe automatisch Fragen in den
anderen Bereichen nachgezogen.

Auf die Frage, wie er die Prozentanteile für die ländliche Sozialberatung ermittelt ha-
be, die er nach Stuttgart weiter meldete, erläuterte der Zeuge, dass er dies abgewogen
und letztlich geschätzt habe. Aus seiner Sicht seien dies bis zum Jahr 1995 so rund
40% gewesen, mit dem Sachkostenanteil circa 45%. Wie von ihm bereits eingangs
erläutert, seien dies Erfahrungswerte gewesen, die er bereits in den Akten von sei-
nem Vorgänger angetroffen habe und die fortgeschrieben worden seien.

Auf die Frage, wie viel Prozent seiner Tätigkeit dem Bereich der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung zuzuordnen seien, erläuterte der Zeuge, wenn man die
landwirtschaftliche Sozialversicherung und die ländliche Sozialberatung zusam-
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mennehme, komme man auf einen Anzahl von 65 bis 70 %. Der Anteil der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung liege hierbei bei 50 bis 60 % bei den reinen
Personal- und Sachkosten. Auf die Nachfrage, wie hoch denn der Anteil der Sach-
kosten bei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im Vergleich zu den
Personalkosten gewesen sei, erklärte der Zeuge, die Sachkosten seien nicht diffe-
renziert bei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Erscheinung getreten,
sondern mit Einzelfallnachweis abgerechnet worden.

Auf die Frage, ob er so abgerechnet habe, damit nachher ein vernünftiger aus-
bezahlter Fördersatz herauskomme oder ob er danach abgerechnet habe, was der
tatsächliche Aufwand ausschließlich bezogen auf Sozialberatung war, gab der
Zeuge an, dass er bei der Verwaltungsstelle der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung nicht nach Prozentsätzen gerechnet habe, sondern nach Einzelfällen.
Einzelfälle seien gemeldet worden, und daraus sei dann die Kostenerstattung für
die Verwaltungsstelle ermittelt worden. Alles was nicht bei der Verwaltungsstelle
abgedeckt gewesen oder nicht als Fall darunter gefallen sei, lief als ländliche
Sozialberatung. Aus seiner Sicht sei dies auch so von der Richtlinie vorgesehen
gewesen, da sie ansonsten nicht so offen ausgestaltet gewesen wäre.

Auf die Frage, ob er überhaupt in der Lage gewesen sei, trennscharf zu ermitteln,
was dem einen und was dem anderen Bereich zuzuordnen gewesen sei, erläuterte
der Zeuge, dass sich auf Grund der Diskussion über die Richtlinie und mit den
dann anzufertigenden Beratungsprotokollen gezeigt habe, dass man selbst im
Ministerium Ländlicher Raum nicht klar zuordnen konnte, was in die reine länd-
liche Sozialberatung falle. Deswegen sei man froh gewesen, dass im März 1999
Inhalte der ländlichen Sozialberatung ohne landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung einmal aufgelistet worden seien. Dies fange an mit Fragen zur Allgemeinen
Ortskrankenkasse, gehe über die Hofübergabe bis hin zur Zusatzversorgung bei
Arbeitnehmern in der Landwirtschaft. Diese detaillierte Aufschlüsselung sei aber
erst jetzt im Rahmen der Aufarbeitung erarbeitet worden.

Auf die Frage, ob der Rechnungsprüfer Herr Heller mit ihm die Frage diskutiert
habe, welche Beratungstätigkeiten unter ländliche Sozialberatung falle oder unter
die Tätigkeit als Verwaltungsstelle, berichtete der Zeuge, nein, Herr Heller habe
am 29. August 1997 bei ihm angerufen und habe die Zahlen für die Personal-
kosten für das Jahr 1995 haben wollen. Er habe ihm dann 306 000 DM Personal-
kosten insgesamt, mit Ausnahme der Steuerberatung, die hier nicht enthalten sei,
schriftlich gemeldet und ihm mitgeteilt, dass darin die Arbeitgeberanteile für die
Krankenkasse, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die
Pflegeversicherung enthalten seien. Am gleichen Tag habe er dieses Fax an das
Rechnungsprüfungsamt Tübingen abgesandt.

4.5 Zeuge Reinhold   W ö g e r
Der Zeuge Reinhold Wöger, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Crails-
heim, berichtete, dass sie seit Bestehen der Richtlinie die Beratung im Kreis-
bauernverband durchführten und entsprechende Vordrucke ausfüllten, um dann
die bewilligten Gelder zu bekommen.

Eines Tages sei ein Prüfer aus Tübingen bei ihnen erschienen und habe erklärt,
alles, was sie als ländliche Sozialberatung ansehen würden, sei keine ländliche
Sozialberatung. Er habe den Prüfer auf die Richtlinie und darauf hingewiesen,
dass diese nur Beispiele aufführe, so dass auch andere Dinge darunter fallen
könnten. Der Prüfer sei aber bei seiner vorgestanzten, vorgefertigten, sturen, nicht
mehr beweglichen Meinung geblieben. Von dieser Meinung habe er sich auch in
der Aussprache nicht abbringen lassen. Andererseits habe er aber auch nicht
sagen können, was eigentlich ländliche Sozialberatung nach dieser Richtlinie sei.

Auf die Frage, ob der Prüfer in seinem Eingangsgespräch versucht habe, ihm klar-
zumachen, dass die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung prak-
tisch aus der Tagesarbeit für die ländliche Sozialberatung heraus zurechnen sei,
schilderte der Zeuge, das sei die starre und feste Meinung des Prüfers gewesen.
Davon habe sich der Prüfer nicht abbringen lassen, auch als er ihm die Richtlinie
vorgehalten habe. Der Zeuge erläuterte, dabei sei es aber nicht so sehr um das
Abziehen gegangen, sondern der Prüfer habe überhaupt nicht anerkannt, dass sein
Verband ländliche Sozialberatung mache. Der Prüfer habe dabei erklärt, das, was
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wir in der Vergangenheit getan hätten, sei keine ländliche Sozialberatung ge-
wesen. Wie er zu dieser Auffassung gekommen sei, habe der Prüfer ihm nicht
erläutert.

Auf die Frage, ob der Prüfer bei seinem Besuch alle Unterlagen erhalten habe,
versicherte der Zeuge, nach seinen Unterlagen sei nach den Personalkosten, den
Reisekosten, Beratungs- und Aufklärungsmaterial und dann den Einnahmen der
Beiträge und Zuschüsse gefragt worden und diese Unterlagen habe der Prüfer alle
erhalten. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, er könne sich nicht mehr im Einzel-
nen erinnern, ob dem Prüfer die Unterlagen erläutert worden seien.

Auf die Frage, wie sich die Tätigkeit prozentual im Hinblick auf Verbandsarbeit,
Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und ländliche Sozial-
beratung aufgliedert, schilderte der Zeuge, dass ein Ratsuchender quasi nicht zu
einem Punkt komme, sondern in der Regel eine umfassende Beratung haben
wolle und die Beratung würde folglich ineinander greifen. Er könne nicht aus-
einander dividieren, was hier ländliche Sozialberatung, sprich landwirtschaftliche
Sozialversicherung, sei und was andere Beratung sei, das fließe ineinander über.

Auf die Frage, wie hoch er den Bereich der ländlichen Sozialberatung einschätze,
antwortete der Zeuge, auf circa 60 %, er habe aber die Zahlen nicht im Kopf. Auf
Nachfrage erläuterte der Zeuge, der ganze Block Sozialberatung schließe die
Beratung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit ein. Hier mache er
keinen Unterschied. Für ihn sei das nach der Richtlinie ein Kuchen, den er nicht
auseinandernehmen müsse. Auf die Frage, ob er wisse, dass es für die Tätigkeit
der landwirtschaftlichen Versicherung extra Gelder gebe, erklärte der Zeuge,
diese Extragelder seien ihm bekannt und sie seien bisher den einzelnen Kreis-
bauernverbänden zugeflossen.

Auf die Frage, ob man nicht im Prinzip bei der Angabe der Tätigkeitsanteile den
Anteil der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hätte abziehen müssen, be-
kannte der Zeuge, dass darüber nicht gesprochen worden sei und auch niemand
hierzu nachgefragt habe. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, er habe guten Gewis-
sens die Richtlinie so gelesen, dass die Sozialversicherungsberatung gemeinsam
als ein Block mit angegeben werden könne.

Die Frage, ob er auch im Hinblick auf die öffentliche Berichterstattung mit
anderen Kollegen über diese Angelegenheit geredet habe, verneinte der Zeuge. Er
wisse auch nicht, wie andere den Text der Richtlinie auslegt haben. Es habe auch
keine gemeinsamen Besprechungen hierzu gegeben.

Auf die Frage, ob er sagen könne, wie viele Nichtmitglieder des Verbandes in den
Sprechstunden betreut würden, sagte der Zeuge, die Leute kämen, ob sie Mit-
glieder seien oder nicht. Gewisse Leute, die keine Mitglieder oder aus irgend-
welchen Gründen ausgetreten seien, würden von ihm im Rahmen der Sozial-
beratung nicht darauf angesprochen. Wenn es aber um andere Dinge wie Rechts-
oder Steuerberatung gehe, erlaube er sich schon einen Hinweis in diese Richtung.
Zur Nachfrage, wie hoch der Mitgliedschaftsgrad in der ländlichen Sozial-
versicherung sei, erklärte der Zeuge, dazu könne er nichts sagen, aber er habe den
Eindruck, dass die Nebenerwerbslandwirte mehr würden. Doch auch diese seien
Pflichtmitglied in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung.

Auf die Frage, ob im Augenblick, da ja keine Förderung vom Land gewährt
werde, trotzdem Nichtmitglieder zum Beispiel in Fragen der Hofübergabe beraten
würden, verdeutlichte der Zeuge, dass die Beratung durchgeführt werde, wenn die
Leute zu ihm kämen.

Auf die Frage, ob auch einmal versucht worden sei, für eine bestimmte Zeit Auf-
zeichnungen zu machen, berichtete der Zeuge, dass man dies neuerdings ver-
suche, um das Arbeitspensum irgendwie einzugrenzen und feststellbar zu ma-
chen für die Vergütung. Auf die Frage, ob nun die Arbeit für die Sozialberatung
dokumentiert werde, erläuterte der Zeuge, dies werde nur für die Tätigkeit der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung getan. Dabei werde festgehalten, welche
Anträge, Meldungen und welche Anträge auf Befreiung und Zuschüsse gestellt
werden. Dies werde über EDV abgespeichert. Für den Rest der Sozialberatung
der nicht sozialversicherungspflichtig beraten werde, werde nach wie vor ge-
schätzt.
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Auf die Frage, ob er mitbekommen habe, dass mit der Novellierung der Richtlinie
1984 sich etwas geändert habe, erklärte der Zeuge, dies könne er nicht mehr
sagen. Die Arbeit habe sich nicht geändert.

Die Frage, ob sie als selbstständige Kreisgeschäftsstelle gegenüber der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung die Mittel abgerechnet und erhalten hätten, ver-
neinte der Zeuge: Dies sei immer über den Landesbauernverband gelaufen, da es
dort ein Schema gebe, das ihm aber nicht bekannt sei, nach dem das Geld verteilt
werde, berichtete der Zeuge. Dies sei auch so hinsichtlich der Mittel des Landes.
Auch hier habe seine Geschäftsstelle keinen direkten Zugriff gegenüber dem
Regierungspräsidium gehabt. Auf die Nachfrage, ob er nie eine Aufklärung
verlangt habe, nach welchem Schlüssel die Mittel auf die Kreisbauernverbände
verteilt worden seien, erläuterte der Zeuge, dass er nicht naseweis sei. Er denke,
dass das vom Landesbauernverband nach den richtigen Verteilungsmaßstäben
richtig gemacht worden sei.

4.6 Zeuge Andreas   S i g m u n d
Der Zeuge Andreas Sigmund, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Neckar-
Odenwald, berichtete, er sei zum 1. Januar 1995 Geschäftsführer des Kreis-
bauernverbandes geworden, nachdem sein Vorgänger tödlich verunglückt sei. Als
er seine Tätigkeit aufgenommen habe, sei zeitgleich zum 1. Januar das Agrar-
sozialreformgesetz in Kraft getreten, das enormen Beratungsbedarf in der
Anfangszeit seiner Tätigkeit aufgeworfen habe. Mit der Förderung sei er nur am
Rande gefasst gewesen, weil diese ja schließlich eingestellt bzw. weil nichts mehr
ausbezahlt worden sei.

Auf die Frage, wie er denn die prozentualen Anteile für die Ermittlung der Tätig-
keit der Sozialberatung gewonnen habe, erklärte der Zeuge, dass er dies getan
habe, wie das üblich sei; er habe in die Akte seines Vorgängers geschaut.

Auf die Frage, warum er in einem Gespräch mit dem Prüfer des Regierungs-
präsidiums ohne große Diskussion den Prozentanteil für die Sozialberatung von
60 auf 30 % reduziert habe, erklärte der Zeuge, dass es sich bei diesem Gespräch
um eine Telefonat gehandelt habe. Hierbei habe er sich mehr oder weniger
gedrängt gefühlt und könne dies im Nachhinein auch nicht mehr richtig reka-
pitulieren. Es habe sich damals um ein relativ lockeres Telefonat gehandelt. Die
Tragweite seiner Äußerung sei ihm damals nicht bewusst gewesen. Generell
könne er nur sagen, dass es schwierig sei, überhaupt Prozentangaben zur Sozial-
beratung zu machen. In der Beratung würden sie den Landwirten bei der Rente,
bei der Hofübergabe und zu allen anderen Rechtsbereichen helfen. Es handele
sich um eine Gesamtberatung, die sich auch über einen längeren Zeitraum hinweg
erstrecken kann. Deshalb sei es schwierig, hier Gewichte zu setzen.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass er klarstellen möchte, dass er nie einen
Antrag auf dieses Geld gestellt habe. Er habe lediglich einen Verwendungs-
nachweis ausgefüllt. Der Verwendungsnachweis für das Jahr 1995 habe sicher in
einer Größenordnung von 60 % gelegen, weil dies ein Ausnahmejahr gewesen sei.
Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, es sei sicher richtig, dass er keine Aufschriebe
habe, sondern dass dies Schätzungen seien. Wenn die Sozialberatung als Summe
genommen werde, dann stimmten die im Verwendungsnachweis zugrunde
gelegten Daten.

Auf die Frage, wie viel Prozent seiner Tätigkeit im Zeitraum 1995 auf Tätigkeit
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und wie viel auf Verbandstätigkeit
entfallen sei, erklärte der Zeuge, dass im Jahr 1995 sicher der Großteil Tätigkeiten
im Rahmen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung gewesen seien. Auf die
Nachfrage, dass dann im Hinblick auf seinen Verwendungsnachweis er mehr als
130 % gearbeitet habe, erwiderte der Zeuge, das er dies so nicht gesagt haben
möchte. Auf die Nachfrage, ob er gedacht habe, dass in der Sozialberatung auch
die Sozialversicherungsberatung mit enthalten sei, als er dies mit 65 % beziffert
habe, räumte der Zeuge ein, dass das damals so gewesen sein könne. Es sei ja
nicht aufgeschlüsselt worden. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge nochmals, es sei
anzunehmen, dass die 60 oder 65 %, die zur Diskussion bei der Sozialberatung
stehen, die gesamte Sozialberatung einschließlich der Tätigkeit der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung beinhalteten.



Auf die Frage, wie hoch der Prozentsatz der Nichtmitglieder beim Kreisverband
sei, gab der Zeuge an, dass sie in ihrem Verband einen hohen Organisationsgrad
hätten, der nach seiner Ansicht wesentlich über 80 % liege. Wie hoch der Prozent-
satz der Nichtmitglieder in der Sozialversicherung sei, könne er nicht sagen.

Die Frage, ob man nach seinen Ausführungen sagen könne, dass im Großen und
Ganzen 30 bis 40 % seiner Tätigkeit in den Verbandsbereich fielen und der Rest
von 60 bis 70 % auf Sozialberatung, bejahte der Zeuge.

4.7 Zeuge Roland   F e d e r o l f
Der Zeuge Roland Federolf, ehemaliger Geschäftsführer des Kreisbauernver-
bandes Böblingen berichtete, dass er vom 1. Mai 1981 nach einer fünfmonatigen
Einarbeitungszeit bis zum 31. Dezember 1997 Kreisgeschäftsführer des Kreis-
bauernverbandes Böblingen, gewesen sei. Ihm stünden heute aus dieser früheren
Tätigkeit keinerlei Unterlagen zur Verfügung, und er habe auch keinerlei Kon-
takt mehr zum Kreisbauernverband. Auf Frage erläuterte der Zeuge, dass am 25.
Oktober 1996 von den Herren Riedinger und Heller eine Prüfung zur Verwen-
dung der Fördermittel für die ländliche Sozialberatung auf der Kreisgeschäfts-
stelle durchgeführt worden sei. Bei dieser Prüfung sei er zugegen gewesen und
habe den Prüfern alle Unterlagen geben lassen, die diese für notwendig erachtet
hätten. Dies habe er sich auch bestätigen lassen, sowie dass sie auf alle ihre Fra-
gen von ihm eine umfassende Antwort erhalten hätten. Damit sei für ihn die Sa-
che erledigt gewesen. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, die Fragen seien an
ihn gerichtet worden, inwieweit seine Mitarbeiterin befragt worden sei, könne er
nicht sagen, weil er während dieser Zeit ständig Mitgliederberatungen nebenbei
durchgeführt habe. An Einzelheiten der Prüfung könne er sich nicht mehr erin-
nern.

Auf die Frage, ob das Prüfungsergebnis mit ihm besprochen worden sei, erklärte
der Zeuge, nach seiner Erinnerung nicht. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, er
könne heute nicht mehr sagen, von welcher Art die Fragen gewesen seien und ob
nach Fallzahlen oder zeitlichem Umfang der Tätigkeit der Beratung gefragt
worden sei, da ihm keine Unterlagen zur Verfügung stünden.

Auf die Frage, ob er sagen könne, wie die Beratungstätigkeit im Hinblick auf die
Beratung im Rahmen der ländlichen Sozialberatung und der Sozialversicherungs-
beratung abgelaufen sei, erklärte der Zeuge, alle Teile seien sicher von ihm durch-
geführt worden. Er könne dies, da seit seinem Ausscheiden einige Jahre vergan-
gen seien und er sich mit der Materie überhaupt nicht mehr beschäftigt habe, nicht
weiter erläutern. Auf Nachfrage schilderte der Zeuge, es sei richtig, dass sie für
die Verwaltungsstellentätigkeit der ländlichen Sozialversicherung eine Vergütung
erhalten haben. Wie hoch diese Vergütung allerdings gewesen sei, wisse er nicht.
Auf die Frage, ob er zur Beantragung der Zuschüsse zur ländlichen Sozial-
beratung entsprechende Aufstellungen gemacht und an den Landesbauernverband
weiter geschickt habe, entgegnete der Zeuge, dass er seines Wissens keinen
Zuschuss beantragt habe.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, wenn ihm nun entsprechende Aufstellungen
aus den Jahren 1990 bis 1994 vorgehalten würden, so könne er nur darauf sagen,
dass dies sicher korrekt sei, wenn er diese unterschrieben habe. Wie sich die
Zahlen allerdings zusammensetzten, könne er heute nicht mehr sagen.

Auf die Frage, warum seine Aufstellung von 1995 mit Ausgaben in Höhe von
rund 94 000 DM sich zu der Aufstellung von 1996 mit circa 48 000 DM quasi
halbiert habe, gab der Zeuge an, dass es dafür sicher einen Grund gegeben habe.
Ob es daran gelegen habe, dass im Bereich der Mitarbeiterin ein Wechsel statt-
gefunden habe, bzw. eine Kürzung bei den Personalkosten, könne er heute nicht
mehr beurteilen. Auf die Nachfrage, ob ihm vielleicht im Nachgang zu den
Prüfungen klar geworden sei, dass seine Aufstellungen nicht schlüssig gewesen
seien, entgegnete der Zeuge, dass er dies so nicht bestätigen könne. Aus seiner
Sicht seien dies auch keine Schutzwerte gewesen, sondern er spreche von
Angaben, die er korrekterweise auch bei dieser Prüfung gemacht habe. Warum
sich seine Angaben nun geändert haben, könne er heute nicht mehr sagen. Der
Zeuge wiederholte, dass jegliche Angaben seinerseits auch irgendwelche Zahlen
oder Überlegungen zu Grunde gelegen hätten.
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III. Sozialversicherung

1. Zeuge Günther   K a u f f m a n n

Der Zeuge Kauffmann berichtete, dass er seit 1968 bei der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung tätig gewesen sei. 1973 sei er stellvertretender Geschäfts-
führer und ab 1978 bis zum 31. Oktober 1998 Geschäftsführer der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungsträger gewesen. Seitdem sei er im Ruhestand.

Zur Sache berichtete der Zeuge eingangs, dass man 1972 das Gesetz zur Ein-
führung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung habe umsetzen müssen.
Dies habe zur Folge gehabt, dass sehr viele Daten von Landwirten vor Ort ermittelt
werden mussten. Auf der anderen Seite habe aber der Sozialversicherungsträger
nie genug qualifiziertes Personal gehabt. Deshalb habe man auf die Verbände
zurückgegriffen, die im Umgang mit den Bauern Erfahrungen hatten. Der Kontakt
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung zu den Landwirten war bis dahin rela-
tiv gering und beschränkte sich auf Informationen auf Bauernversammlungen.

Das Gesetz habe vorgesehen, dass Verwaltungsstellen zu gründen seien. Bereits auf
Bundesebene habe es deshalb schon eine entsprechende Vereinbarung zwischen
dem Deutschen Bauernverband und dem Bundeslandwirtschaftsministerium gege-
ben. In der Diskussion sei damals zwar auch gestanden, diese Tätigkeit durch die
Landwirtschaftsverwaltung machen zu lassen, aber diese habe sich nicht so darge-
stellt, dass man davon hätte ausgehen können, durch sie eine mitgliederfreundliche
Verwaltung aufbauen zu können. In der Aufbauphase sei sehr viel Arbeit angefal-
len. Es mussten zunächst die Mitglieder erhoben werden, wer versicherungspflich-
tig ist. Hier habe es schwierige Abgrenzungsfragen gegeben, die viel tatsächliche
Ermittlungen erforderten, zum Beispiel wer Nebenerwerbslandwirt sei. Mit den
Bauernverbänden sei man sehr schnell vorangekommen, weil diese natürlich die
örtliche Szene genau kannten. Die Bauernverbände hätten diese Arbeit zur Zufrie-
denheit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung erfüllt. Dort war ein Sachwis-
sen vorhanden, das, so erläuterte der Zeuge, er eigentlich gar nicht erwartet hätte. In
den 70-er Jahren habe sich dann die Beratung eigentlich immer weiter hin zu den
Bauernverbänden verlagert. Zunächst seien auch noch die Gemeindeverwaltungen
zuständig gewesen. Diese hätten aber in kürzester Frist überhaupt nicht mehr die
Rechtsthematik in diesem Bereich überschaut. Die Rechtsentwicklung sei so gewe-
sen, dass es keine zwei Jahre in diesen 20 Jahren gegeben habe, wo es keine Geset-
zesänderung gab. Dabei habe jede Änderung einen erheblichen Mehraufwand mit
sich gebracht. Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft schrumpften zwar
einerseits die Alterskassenmitgliederzahlen, andererseits nahm die Bürokratie und
damit der Arbeitsaufwand immer mehr zu.

Am Anfang habe man den Bauernverbänden eine Entschädigung pro Kopf von
5 DM je Alterskassenmitglied gezahlt. Dies sei durch Vertrag geregelt worden.
Diese Pauschale sei dann im Laufe der Jahre immer wieder erhöht worden.
Grundsätzlich gab es eine Revision im Jahre 1986. Auf Grund der Protokolle der
Vorstandssitzungen, die sich der Zeuge, wie er berichtet, vor seiner Aussage hier
vor dem Ausschuss noch einmal angeschaut habe, könne er sagen, dass im Jahre
1986 zum ersten Mal von Herrn Rieger berichtet worden sei, dass auch von Seiten
des Landes eine sogenannte Sozialberatung gemacht werde und dass es dafür
Zuschüsse gab. Hierzu müsse man aber ganz klar unterscheiden, bemerkte der
Zeuge, dass zwischen dem, was hier an Sozialberatung stattgefunden hat, und
dem, was die landwirtschaftliche Sozialversicherung mit den Bauernverbänden
gemacht habe, ein gravierender Unterschied sei. Die Sozialversicherungsträger
hätten von den Bauernverbänden eine ganz klare Leistung in Form eines Vertra-
ges eingefordert. Im Grunde genommen seien quasi die Mitarbeiter der Bauern-
verbände Bedienstete von ihnen gewesen. So was nenne man Outsourcing. In der
Vorstandssitzung von 1986 habe Herr Rieger dann seine Kosten einmal vorgelegt
und die seien auf Grund der eigenen Erfahrungen, die der Sozialversicherungs-
träger hatte, glaubhaft gewesen. Herr Rieger berichtete damals, dass von den
Gesamtaufwendungen der Kreisbauernverbände 80 % für die Sozialberatung auf-
gewendet werden. Und zwar sowohl für die Tätigkeit für das Land als auch für
die Tätigkeit als Verwaltungsstelle. Von diesen 80 % seien dann etwa zwischen
50 und 80 %, je nach Verwaltungsstelle, für die Verwaltungsstellentätigkeit ange-
nommen worden. Für die Kostenerstattung habe es dann einen Betrag von circa
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57 – 58 % gegeben, da der Sozialversicherungsträger zu diesem Zeitpunkt noch
keine Vollkostenerstattung tätigen wollte. Mit dieser Vereinbarung sei man mit
Sicherheit auf der sicheren Seite gewesen.

Der Sozialversicherungsträger habe dann die Dinge durch die Innenrevision da-
nach immer wieder überprüft. Sie seien vor Ort gewesen um auch die Qualität der
Arbeit zu überprüfen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Bauernverband
konsequent, wie dies von ihm verlangt worden sei, alle versicherten Mitglieder
betreut habe, also nicht nur die Mitglieder seines Verbandes. Dies könne er auch
aus eigener Anschauung sagen, berichtete der Zeuge, da er eine ganze Menge von
Einzelfällen kenne, die sich teilweise auch an ihn gewandt haben. 1990 sei man
dann umgestiegen auf einen Vollkostenersatz, der dann ab 1991 erstattet wurde.
Es handelte sich um circa 2 Millionen DM.

Dann seien noch die Produktionsaufgaberente und im Jahre 1995 die Einführung
der Bäuerinnenrente hinzugekommen, die sehr viel Aufwand bereitet habe. Ent-
sprechend sei dann die Vergütung aufgestockt worden.

Einen weiteren Einschnitt habe es im Jahr 1997/1998 gegeben. Zu diesem Zeit-
punkt wurden die Verwaltungsstellen online auf den Zentralrechner mit der EDV
angebunden. Von nun an habe zum ersten Mal die Möglichkeit bestanden, auch
Sachbearbeitung draußen vor Ort direkt zu erledigen. Dies bedeutete für den
Träger eine weitere Personaleinsparung in der Zentrale. Insgesamt lasse sich
sagen, dass durch die Lösung mit den Verwaltungsstellen in den letzten 20 Jahren
rund 20 % Personalabbau in der Zentrale betrieben werden konnte.

In der Erprobungsphase befinde sich gerade, auf welche Weise durch vordefinierte
aufgelistete Arbeitsvorgänge die Vergütung berechnet werden könne. Mit Hilfe
der EDV lasse sich nämlich kontrollieren und festhalten, wie oft und mit welchen
Arbeitsvorgängen und wie lange auf den Zentralrechner zugegriffen werde. Mit
Hilfe von Pauschalsätzen wäre dann die Kostenerstattung berechnet worden.

Auf die Frage, ob nachdem er 1986 erfahren habe, dass die Bauernverbände
neben der Erstattung durch die landwirtschaftliche Sozialversicherung eine För-
derung für die Sozialberatung durch das Land erhalten, dies irgendwelche Folgen
gehabt hätte, erklärte der Zeuge, dies habe den landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger überhaupt nicht berührt. Denn von den allgemeinen Renten-
fragen im Rahmen der Landesversicherungsanstalt habe die landwirtschaftliche
Sozialversicherung keine Ahnung. Genauso wenig von der Tätigkeit, die dort
sonst noch anfällt. Dies sei für ihn vor allem Sozialberatung der Nebenerwerbs-
landwirte gewesen. Aus seiner Sicht seien dies zwei völlig verschiedene Paar
Schuhe gewesen, die auch keine Konkurrenz darstellten. Im Gegenteil, erläuterte
der Zeuge, der Träger der ländlichen Sozialversicherung habe es sogar für gut ge-
halten, dass die Mitglieder, die ja auch manchmal mit allgemeinen Rentenfragen
an die landwirtschaftliche Sozialversicherung herangetreten seien und für die es
bei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung keine Fachleute gegeben habe,
nun kompetent hätten beraten werden können. Schließlich würde man für solche
Auskünfte auch haften, und deshalb habe man sich da ausgehalten.

Auch die Fördersummen hätten für die landwirtschaftliche Sozialversicherung
keine Rolle gespielt.

Auf die Frage, mit welchen Ministerien er zu tun gehabt habe, schilderte der
Zeuge, mit dem Landwirtschaftsministerium habe sein Haus so gut wie nichts zu
tun gehabt, zuständig sei das Sozialministerium gewesen. Kontakt zum landwirt-
schaftlichen Bereich habe es in der Regel auf Versammlungen gegeben. Dort
habe er den früheren Ministerialdirektor, Herrn Sabel, getroffen. Mit ihm habe er
natürlich auch diese Fragen diskutiert. Er sei überzeugt, ergänzte der Zeuge, dass
Herr Sabel, wie auch Herr Aicher vom Regierungspräsidium, von der Tätigkeit
der Bauernverbände als Verwaltungsstellen gewusst hätte. Auf Nachfrage, ob er
auch mit Herrn Arnold gesprochen habe, erklärte der Zeuge, mit Herrn Arnold ha-
be er nicht gesprochen. Mit Herrn Weiser habe er sehr wenig Kontakt gehabt,
weil dieser zum Versicherungsbezirk seines badischen Kollegen gehört habe, da-
her könne er dazu nichts sagen. Was die jetzige Ministerin anbetreffe, so müsse
diese natürlich von den Verwaltungsstellen gewusst haben. Schließlich sei sie bis
zu ihrer Ministertätigkeit im Vorstand der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung in Karlsruhe gewesen.
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Auf die Frage, ob es aus seiner Sicht zu Überlappungen zwischen der Tätigkeit als
Verwaltungsstelle und der ländlichen Sozialberatung nach den Förderrichtlinien
gekommen sei, legte der Zeuge dar, dass es seines Wissens hier keine Überlap-
pungen geben könne. Er müsse allerdings hinzufügen, dass er die Richtlinien
nicht kenne. Bei der Altersversorgung gehe es entweder um das Altersgeld oder
um die Rente der Landesversicherungsanstalt. Für den Bereich der Landes-
versicherungsanstalt könne der Bauernverband nicht für sein Haus tätig werden.
Bei der Unfallversicherung sei sein Träger zuständig, soweit es sich um Unfälle
auf dem Bauernhof handelt, aber nicht für Unfälle, die mitunter hineinspielen,
zum Beispiel bei Nebenerwerbslandwirten, der sonstige Arbeitsunfälle erleiden.
Aber natürlich könne es hieraus Beratungsbedarf geben, die aber mit der Beratung
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung nichts zu tun habe. Bei der Kranken-
versicherung müsse man wieder ganz klar abgrenzen und unterscheiden: Wenn
die landwirtschaftliche Sozialversicherung die zuständige Krankenkasse gewesen
sei, dann sei das Tätigkeit als Verwaltungsstelle gewesen, oder wenn hingegen die
Allgemeinen Ortskrankenkasse zuständig war, dann wäre eine Beratung der länd-
lichen Sozialberatung zuzuordnen. Dies könne man sauber und klar trennen.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, natürlich sei es so, dass die Bauernverbände diese
beiden unterschiedlichen Bereiche in Personalunion durchführt. Dies nehme er an.

Auf die Frage, ob im Rahmen der Untersuchung zur Vollkostenerstattung diese
durch entsprechende Aufschriebe bei den Verwaltungsstellen ermittelt worden sei,
trug der Zeuge vor, dass 1990 bei den Verwaltungsstellen Fallzahlen ermittelt wor-
den seien, die aber nicht mit dem Arbeitszeitaufwand für die Einzelfälle verbunden
worden seien. Daraus könne man aber nicht feststellen, in welchem Umfang die
Beratungspersonen in welchen Bereichen tätig geworden waren. Hier liege nun
auch der Unterschied, den er bereits eingangs erläutert habe, zu der jetzigen Unter-
suchung, in der man mit Hilfe der EDV, auf Grund der protokollierten Zugriffe auf
den Rechner, versucht habe, zu erfassen, welche Arbeitsvorgänge erledigt werden.
Der Zeuge fügt noch hinzu, dass 1990 natürlich die reinen Fallzahlen teilweise
durch die eigene Innenrevision kontrolliert und bestätigt wurden.

Auf die Frage, ob die jetzige Untersuchung der Arbeitsvorgänge, die erfasst
werden, auch Erkenntnisse liefern würden, wie eine neue Förderrichtlinie für die
ländliche Sozialberatung konzipiert werden müsste, kommentiert der Zeuge, dass
dies nach seiner Ansicht wohl nicht ginge. Denn es werden nur Arbeitsvorgänge,
die sein Haus betreffen, erfasst. Man könne auch nicht zulassen, dass fremde
Dinge auf dem Rechner geschehen und bearbeitet und abgewickelt werden, allein
aus Gründen des Datenschutzes. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, man könne
natürlich eine Negativabgrenzung dergestalt vornehmen, dass wenn man eine
100 %ige Arbeitszeit ansetzt, und die von ihnen ermittelten Arbeitsleistungen
abrechne, nur der Rest für die ländliche Sozialberatung übrig bleiben könne. Auf
die Frage, was man über Vollkostenerstattung zu verstehen habe, berichtete der
Zeuge, dass darunter die gesamten Kosten, die beim Bauernverband anfallen, von
der Raummiete bis zur Putzfrau, Computer, Telefonkosten und Personalkosten
eingeschlossen sind. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge noch einmal, dass dann
nicht 80 % der Personalkosten erstattet worden seien, sondern man habe gesagt
80 % der gesamten Aufwendungen falle für die ländliche Sozialberatung in beiden
Bereichen an. Davon wiederum je nach Verwaltungsstelle 50 bis 80 % für die
Verwaltungsstelle, sodass man auf ein Mittel von 57,5 % kam. Von diesen 57,5 %
waren wiederum die Hälfte Personalkosten und die andere Hälfte Sachkosten.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, dass nicht nur in der Landwirtschafts-
verwaltung allgemein bekannt gewesen sei, dass die Bauernverbände die Tätig-
keit der Verwaltungsstellen wahrnehmen sondern auch, dass sie hierfür einen
Kostenersatz bekommen, erklärte der Zeuge, die Landwirtschaftsämter haben das
mit Sicherheit gewusst und auch die Regierungspräsidien.

2. Zeuge Alexander   S c h u l z e
Der Zeuge Alexander Schulze erläuterte eingangs, dass er seit dem 1. Juni 1998 Ge-
schäftsführer der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Baden sei. Seine Tätigkeit
bei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung habe 1973 als persönlicher Referent
begonnen und später sei er Stellvertreter im Geschäftsführungsbereich geworden.
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Mit dem KVLG seien die landwirtschaftlichen Krankenkassen zum 1. Oktober 1972
verpflichtet worden, Verwaltungsstellen vor Ort zu errichten. Auf Grund
§ 45 KVLG sei daraufhin bundesweit ein Vertrag mit dem Deutschen Bauern-
verband und den Bundesverbänden der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträ-
ger abgeschlossen worden, in dem aufgezeigt worden sei, welche Aufgaben von die-
sen Verwaltungsstellen zu übernehmen seien. Basierend auf diesem Rahmenvertrag
des Bundes habe dann die landwirtschaftliche Sozialversicherung Baden mit dem
Landesbauernverband einen Vertrag über die Errichtung und Entschädigung der
Verwaltungsstellen geschlossen. Der Landesbauernverband habe dabei die Bezirks-
und Kreisbauernverbände vertreten, so dass diese gar nicht nach außen in Erschei-
nung getreten seien. Arbeitsrechtlich werde die Arbeit durch die Mitarbeiter der
Bauernverbände in Form einer Nebentätigkeit durchgeführt. Die Entschädigung für
die Leistungen erfolge einschließlich des Vorhaltens von Büroräumen, Maschinen,
Material und Bereitschaftszeiten mit befreiender Wirkung an die jeweiligen Bauern-
verbände. Nach Ansicht des Zeugen würde es sich deswegen nicht um Fördermittel,
sondern um eine Entschädigungsleistung für die Arbeit der Verwaltungsstellen han-
deln. Diese Arbeit würde sich nach den Leistungen richten, wie sie in den Sozialge-
setzbüchern näher definiert seien. Die Erstattung würde seit 1991 entsprechend dem
Sozialgesetzbuch in Form einer pauschalen Entschädigung erfolgen. Alle Vertrags-
inhalte, auch die Entschädigung, würden seit 1972 von der zuständigen Aufsicht
vorher genehmigt. Die Pauschalsätze seien seit 1972 an die tariflichen vertraglichen
Regelungen der Angestellten automatisch angepasst worden.

Neu sei nun, dass der Gesetzgeber diese 28 Jahre alten bestehenden Verträge
praktisch kraft Gesetzes zum 30. Juni 2000 außer Kraft gesetzt habe. Denn zum
1. Juli 2000 hätten die Bundesverbände ein einheitliches bundesweites Kosten-
und Leistungsverzeichnis zu erstellen und gemäß § 18 KVLG seien neue Verträge
zuvor von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Nach Meinung des Zeugen sei die Abrechnung der bisherigen Entschädigungs-
zahlungen durch entsprechende Plausibilitätsüberlegungen geprüft worden. Hier-
bei sei man von Seiten des Sozialversicherungsträgers von einer Person pro
Verwaltungsstelle ausgegangen, insgesamt also von 14 Personen. Da diese sach-
kundig Auskunft geben müssten, sei man von einem Angehörigen des gehobenen
Dienstes ausgegangen. Man habe daher ein Inspektorengehalt zu Grunde gelegt
und daraus die Personalkosten sowie die Personalgemeinkosten und die Sach-
kosten errechnet. Dabei habe man festgestellt, dass der Träger rund 200 000 DM
spart, wenn er diese Aufgabe mit eigenem Personal und Mitteln erledigen würde.

Auf Grund der Prüfungsbemerkungen habe man neuerdings den Betreuungs-
aufwand erfassen lassen, den die Verwaltungsstellen vor Ort erledigt haben. Je
nachdem, ob man von einem dienstordnungsmäßigen Angestellten oder einem
BAT-Angestellten ausgegangen sei, sei das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu Gunsten
der Körperschaft in Höhe einer Ersparnis von entweder 171 000 DM oder 240 000
DM ausgefallen. Diese Berechnung erschien dem Sozialversicherungsträger plau-
sibler als die Prüfungsberechnungen, die auf 6,4 Vollbeschäftigte gekommen sei-
en. Denn hierbei seien aus seiner Sicht die Vorhaltungskosten nicht berücksichtigt
worden, schließlich müssten alle 14 Verwaltungsstellen besetzt sein, da man am
Morgen nicht wisse, ob jemand mit Beratungsbedarf erscheine oder nicht.

Zu dem Leistungsverzeichnis der württembergischen Sozialversicherungsträger, er-
läuterte der Zeuge, könne er nichts sagen. Er wisse nur so viel, dass neben einer pau-
schalen Vergütung 6 Fälle bestünden, in denen die Verwaltungsstellen direkt tätig
würden, und zwar für Flächenveränderungen, Alterskassenbefreiungen,
Beitragszuschüsse, Krankenkassenmeldungen und Alterskassengeldleistungen mit
und ohne Abgabe. Der Zeuge sagte aus, dass er aber gleichzeitig darauf hinweisen
wolle, dass die zum 1. Juli 2000 zu erstellenden Kosten- und Leistungsverzeichnisse
auf dieses Beispiel nicht zurückgreifen würden, sondern dort würden seines Wissens
andere Kataloge angelegt und es komme zu einer Minutenregelung. Diese würde
dann den Sachbezug und die Vorhaltungen von Wohnraum oder Büro usw. mit bein-
halten, dies seien letztendlich fiktive Größeneinheiten, die zu Grunde gelegt würden.

Die Tätigkeit für die landwirtschaftliche Sozialversicherung durch die Verwal-
tungsstellen sei nie zu beanstanden gewesen. Der Zeuge erklärte, er habe nichts
davon erfahren, ob es wegen der Sozialberatung bei den Bauernverbänden irgend-
wo zu Schwierigkeiten gekommen sei.
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Auf die Frage, wie sich die Beratungsklientel aus den Versicherungsbereichen
Pflege, Krankenkasse, Berufsgenossenschaft und Alterskasse zusammensetz,
erläuterte der Zeuge, dass derzeit bei der Berufsgenossenschaft circa 145 000
Mitglieder versichert seien. Teilweise personengleich seien ungefähr 11 000
Unternehmer und 7 000 Ehegatten bei der Alterskasse versichert. In diesem
Rahmen seien dann weiter noch mitarbeitende Familienangehörige zu betreuen.
Der Krankenkassenbereich würde sich aus ca. 200 000 Personen zusammen-
setzen, und zwar aus Unternehmern, freiwillig Versicherten und Altenteilern, die
hier zu betreuen seien. Auf Nachfrage fuhr der Zeuge fort, dass es sich seiner
Kenntnis entziehen würde, welche Teile der Beratungsklientel noch etwas mit
Landwirtschaft zu tun hätten, aber nicht Mitglied im Bauernverband seien. Dies
interessiere ihn auch nicht, da davon das Vertragsverhältnis mit den Bauern-
verbänden nicht berührt sei.

Auf die Frage, ob eine Person, die Mitglied eines der vier Versicherungsbereiche
ist und bei der Verwaltungsstelle neben dieser Beratung anschließend noch etwas
zur Rente oder zur Krankenversicherung wissen möchte, obwohl sie hier nicht
versichert sei, beraten werde, entgegnete der Zeuge, dass er davon ausgehe, dass
zwar eine Beratung erfolge, aber nicht auf Grund der Tätigkeit als Verwaltungs-
stelle, sondern im Rahmen der Sozialberatung für das Land. Seine Behörde,
erläuterte der Zeuge, habe nur Versicherte zu beraten in den Leistungen, die
Versicherten bei ihnen haben. Man müsse bei dieser Frage auch die Haftung der
Falschberatung, der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand und den Sozial-
herstellungsanspruch berücksichtigen und mit einbinden. Selbstverständlich
könne der bei der Berufsgenossenschaft unter der Mindestgröße liegende Land-
wirt bei der Verwaltungsstelle nachfragen: Was ist, wenn ich jetzt noch 100 Hek-
tar dazu pachte? Komme ich dann in die Alterskasse? All diese Fragen würden im
Rahmen der Verwaltungsstellentätigkeit erläutert werden. Hätte nun aber ein
Versicherter der Berufsgenossenschaft noch eine Frage zur Rente bei der Landes-
versicherungsanstalt, weil er Arbeitnehmer sei, dann würde man ihn an die
Landesversicherungsanstalt weiter verweisen. Auf Nachfrage verdeutlichte der
Zeuge, auch Probleme, die im Zusammenhang mit der Hofübergabe stehen, seien
nicht Sache der Verwaltungsstellen. Es sei nicht ihre Aufgabe, die Auswirkungen
steuerrechtlicher, vermögensrechtlicher, erbschaftsrechtlicher oder sonstiger Art
zu beurteilen.

Auf die Nachfrage, ob er wisse, wie viele Nichtversicherte es bei ihnen gebe,
machte der Zeuge klar, dass fast alle Nebenerwerbslandwirte nicht bei den land-
wirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern renten- oder krankenversichert seien,
weil diese einen hauptberuflichen Arbeitnehmerposten haben und dann dort bei
der Allgemeinen Ortskrankenkasse oder der Landesversicherungsanstalt ver-
sichert seien.

Auf die Frage, ob die Prüfungsfeststellung, dass bei der Einzelentschädigung
Fantasienamen genannt worden seien, zu irgendwelchen Konsequenzen geführt
habe, erläuterte der Zeuge, dass diese Fantasienamen und Mehrfachnamen in der
Abrechnung nicht erschienen seien. Dies sei auch der Aufsichtsbehörde mitgeteilt
worden. Es handle sich hierbei um ein EDV-Problem, und zwar offenbar ein
Problem der ersten Datenzeile. Diese Namen seien zwar in der Liste enthalten,
aber nachweislich nicht Gegenstand der Vergütung und Entschädigung gewesen.
Bei der Sonderberatung zum ASRG und zum Bereich der Einführung des agrar-
sozialen Sicherheitsgesetzes seien Ausschlussfristen zu beachten gewesen und es
habe keine entsprechende EDV-Diskette zur Erfassung vorgelegen. Diese EDV
sei dann kurzfristig von den Verbänden gestellt worden, und die Disketten hätten
dann einen Mustereintrag enthalten. So seie nach Ansicht des Zeugen die
Fantasienamen zu erklären.

Auf die Frage, was sich innerhalb der Verwaltungsstellen so drastisch verändert
habe, dass es von 1990 auf 1991 zu einer schlagartigen Erhöhung der Kosten
gekommen sei, erklärte der Zeuge, dass die vorherige Entschädigung von 5 DM
pro Person nicht mehr den Aufwand der Beratung abgedeckt habe. Zudem sei
neue Technik von den Verwaltungsstellen eingeführt worden. Seit der Pauschale
von 1991 habe es keine weiteren zusätzlichen Anpassungen bis auf die allge-
meinen Lohnerhöhungen gegeben. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, man habe
sehr wohl das Preis-Leistungsverhältnis der übertragenen Aufgabe nachgeprüft,
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unter anderem indem man den Posteingang der Verwaltungsstellen zwischendrin
gezählt habe. Dies sei bloß nicht dokumentiert worden. Hierfür sei auch keine
Notwendigkeit gesehen worden, weil quasi von Amtswegen die Aktivitäten der
Verwaltungsstellen durch Rückkopplung von Anrufen etc. zur Kenntnis genom-
men worden seien.

Auf die Frage, ob er gewusst habe, dass das Land die Sozialversicherungs-
beratung bei den Bauernverbänden fördert und unterstützt im Rahmen der länd-
lichen Sozialberatung, bekannte der Zeuge, dass dies ihm erst bewusst geworden
sei, als die ersten Vorwürfe von dem Prüfer des staatlichen Rechnungsprüfungs-
amtes Heller umschrieben worden seien. Vorher sei ihm dies nicht bekannt ge-
wesen und habe ihn auch nicht interessiert, weil dies nichts mit seinem Vertrag
bezüglich der Verwaltungsstellen zu tun gehabt habe. Zudem sei es nicht seine
Sache, irgendwo Vergleiche zu ziehen, was der Leistungserbringer, außer der
Leistung, die er für ihn zu erbringen habe, noch für jemanden anderen erbringe.
Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, Kontakte zum Landwirtschaftsministerium
habe er sehr wenige. Sein Ansprechpartner sei die Aufsicht des Sozialministe-
riums. Kontakte zum Landwirtschaftsministerium bestanden nur dann, wenn von
dort entsprechende Anfragen kamen. Dies sei der Fall gewesen, wenn sich Ver-
sicherte irrtümlicherweise an das Landwirtschaftsministerium gewendet hätten.

Auf die Frage, welche Funktionsträger der Landesbauernverbände in den Auf-
sichts-, Führungs- oder Leitungsorganen der ländlichen Sozialversicherung tätig
gewesen seien, räumte der Zeuge ein, dass diese Prüfungsbeanstandung vor allem
mit Herrn Ruf als Präsidenten des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverban-
des zu tun gehabt habe, da dieser nach Ansicht des Prüfungsamtes befangen
gewesen sei. Sein Haus vertrete hingegen hier eine andere Rechtsmeinung, da sie
der Ansicht seien, dass insofern hier das Gruppenprivileg gelte. Diese Befangen-
heit sei auch noch Gegenstand des Abschlussgespräches mit dem Prüfungsamt ge-
wesen. Zukünftig werde man dieser Problematik mehr Aufmerksamkeit widmen.
Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass es richtig sei, dass auch Frau Staiblin als
Vorsitzende des Landfrauenverbandes Baden im Vorstand der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung gewesen sei. Der Zeuge legte Wert auf die Feststellung,
dass bei den letzten Vertragsänderungen mit Zustimmung der Aufsicht 1991 Frau
Staiblin noch nicht im Vorstand gewesen sei und daher an diesen Entscheidungen
nicht mitgewirkt habe.

– B. Fachaufsicht Ministerium Ländlicher Raum

1. Zeuge Wolfgang   L e t z k u s
Der Zeuge Wolfgang Letzkus, Regierungsdirektor a. D., berichtete, dass er von
1964 bis 1995 im Ministerium Ländlicher Raum tätig gewesen sei. In der Ab-
teilung IV im Referat Verwaltung und Recht sei er seit dem 1. Januar 1987
beschäftigt gewesen. In diesem Referat sei er für die Koordinierung der Haus-
haltsfragen, also der Aufstellung des Haushaltsplanes und Vollzug des Haushalts-
planes zuständig gewesen. In dieser Eigenschaft seien ihm jedes Jahr einmal die
Mittelzuweisungen an die Regierungspräsidien zugeleitet worden, ansonsten habe
er sich nicht als Referent für diese Richtlinie gefühlt. Federführend für diese
Richtlinien sei das Referat 45 gewesen. Seine Mitwirkung habe sich auf die
Mittelzuweisung beschränkt und sei unproblematisch gewesen.

Auf die Frage, ob er gewusst habe, dass der Verwaltung gar nicht bei Erlass der
Richtlinie 1984 bekannt gewesen sei, dass die Bauernverbände oder die Kreis-
geschäftsstellen gleichzeitig Tätigkeiten für die Sozialversicherungsträger über-
nommen hätten, erklärte der Zeuge, dass ihm dies während seiner Dienstzeit bis
1995 in keiner Weise bekannt gewesen sei. Was bei Erlass der Richtlinie im Jahre
1984 gedacht, gesprochen oder geschrieben worden sei, wisse er nicht. Auf Nach-
frage erklärte der Zeuge, er habe auch nie gehört, dass dies im Ministerium
bekannt gewesen sei. Er sei vielmehr davon ausgegangen, dass Fragen zur land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung die Sozialversicherungsträger bearbeitete.

Auf die Frage, ob ihm die Richtlinie bekannt gewesen sei und plausibel vorkam,
schilderte der Zeuge, dass er die Richtlinie gekannt habe, nicht plausibel sei ihm
dabei gewesen, dass manche Einrichtungen mit 17 und andere mit 31 % gefördert
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worden seien. Dieser Angelegenheit sei er auch einmal nachgegangen, habe aber
keine befriedigende Antwort gefunden. Da er diese Angelegenheit nicht als seine
Aufgabe angesehen habe, habe er dann die Dinge auf sich beruhen lassen. Im
Übrigen wolle er noch hinzufügen, erklärte der Zeuge, dass er nie bei irgend-
welchen Besprechungen der Leitung des Hauses mit den Bauernverbänden bei
diesen Regelungen dabei gewesen sei. Zum Inhalt der Richtlinie könne er nur
Folgendes ausführen, erklärte der Zeuge, dass nach seiner Ansicht damit die Be-
ratung im sozialökonomischen Bereich, wie sie im Landwirtschafts- und Kultur-
gesetz genannt sei, umgesetzt werden sollte. Das Land habe sich quasi mit der
Zuwendung an die Bauernverbände von dieser Verpflichtung freigekauft. Auf die
Frage, was dann seine konkrete Aufgabe bei der Mittelzuweisung an die Regie-
rungspräsidien gewesen sei, erläuterte der Zeuge, dass die Regierungspräsidien
jährlich einen entsprechenden Antrag auf Mittelzuweisungen vorgelegt haben, die
Verwendungsnachweise für das Vorjahr seien als Anlage beigefügt gewesen.
Diese Verwendungsnachweise hätten ihn aber nicht interessiert, denn ihm sei es
mehr um den Abfluss, also um die Bewirtschaftung der laufenden Haushaltsmittel
gegangen. Mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen habe er sich nie befasst.
Ob dies andere Stellen im Hause gemacht hätten, könne er nicht sagen, denn
Bewilligungsbehörde sei schließlich das Regierungspräsidium gewesen. Deshalb
sei er davon ausgegangen, dass die Bewilligungsbehörde den Verwendungs-
nachweis überprüft habe. Ansonsten hätte man auch das Regierungspräsidium als
Bewilligungsbehörde seiner Kompetenz beschnitten.

2. Zeugin Helene   Z a i g e r
Die Zeugin Helene Zaiger berichtete, dass sie von ihren 39 Jahren in der Landes-
verwaltung 24 Jahre beim Regierungspräsidium Stuttgart und die letzten 10 Jahre
bis 1990, ihrem Eintritt in den Ruhestand, beim Ministerium Ländlicher Raum be-
schäftigt gewesen sei. 1980 sei sie zum Ministerium versetzt worden und zwar in
das Referat Bildung und Beratung. Dort seien ihr, außer dem Bereich Bildung,
noch die Kontakte und die Arbeit mit den Frauenverbänden zugeordnet gewesen.
Zum besseren Verständnis ihrer Position im Referat, erläuterte die Zeugin, möchte
sie bemerken, dass sie im Hierarchieverhältnis des Referats an fünfter Stelle
gekommen sei. Nach ihr sei nur noch eine sechste Mitarbeiterin gekommen.

Zu dem Beweisthema erläuterte die Zeugin, dass sie so gut wie keinen Kontakt
zur Frau Karle gehabt habe. Denn die Abwicklung der Zuschüsse der ländlichen
Sozialberatung seien den Regierungspräsidien zugeordnet gewesen. Ihre Tätigkeit
im Zusammenhang mit der Förderung der ländlichen Sozialberatung war auf eine
Zusammenarbeit mit anderen Referaten gestützt. Das Sozialreferat im Hause sei
federführend für diese Förderung gewesen. Ihr Part sei die Mitarbeit, soweit es
die Frauenverbände bei der Förderung tangiert gewesen habe. Daneben sei noch
das Haushaltsreferat tangiert gewesen. Es sei so gewesen, berichtete die Zeugin,
dass diese Förderung schon etabliert gewesen sei, als sie in das Haus kam und es
eigentlich keinerlei Fragestellungen oder Rückfragen oder so etwas gegeben habe.
Es habe in dieser Sache nichts weiter zu tun gegeben. Die Förderung sei gelaufen.

Im Jahre 1984 seien dann die Richtlinien überarbeitet worden. An ein Gespräch
mit Frau Karle könne sie sich erinnern, aber dies sei kein Telefongespräch
gewesen. Sie wisse noch ganz genau, dass Frau Karle in ihr Büro gekommen sei.
Dies sei außerordentlich gewesen, denn Frau Karle sei oft im Haus gewesen, aber
hatte dann mit den Beratungsreferenten zu tun gehabt. Sie habe mit ihr keinen
Kontakt gehabt. Frau Karle sei eines Tages, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte
der 80-er Jahre, in ihr Büro gekommen, erläuterte die Zeugin, und man habe
darüber gesprochen, und daran könne sie sich noch genau erinnern, warum über-
haupt Gelder an Verbände für die Sozialberatung fließen, wo doch die staatliche
Beratung, die Beratung der Bezirksdienststellen auch für die Familien da seien,
und dass sie sich damals eigentlich als Beraterinnen um eine ganzheitliche Be-
ratung bemüht hätten. Sie könne sich noch daran erinnern, erklärte die Zeugin,
dass sie ihr das LLG gezeigt habe, wo klar festgelegt sei, dass die Bauernver-
bände die Sozialberatung übernehmen. Sie habe ihr auch gesagt, dass sie für ihre
Frage nicht die zuständige Person sei, weil so etwas ja „höher aufgehängt“ wer-
den müsste, schließlich sei das Ganze durch diese gesetzliche Grundlage vorge-
geben gewesen. Weiter berichtete die Zeugin, dass sie mit Frau Karle dann im
Gespräch noch mehr ins Detail gekommen sei. Es sei dann vor allem um den
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Inhalt dieser Beratung gegangen. Zum Beispiel inwieweit diese Beratung kor-
respondiere mit der Beratung der Landwirtschaftsverwaltung und welche Inhalte
dies seien und ob das auch immer so richtig sei. Wobei Frau Karle hierbei erklärt
habe, dass die Richtlinie keine genauen Vorgaben mache. Die Zeugin erklärte, sie
habe ihr dann erläutert, dass dies bewusst so gehalten sei, weil ja in diesem Falle
in den Richtlinien nicht, wie zum Beispiel, wenn der Landbau gefördert wird oder
die Tierhaltung oder sonstige Dinge, konkrete Zahlen vorgegeben seien, sondern
dass man in diesem Fall der Beratung mit Personen und Familien und deren Situa-
tion umgehen müsse. Es sei schließlich mit der Richtlinie beabsichtigt gewesen,
sie so zu formulieren, dass auch neue Fälle wieder darunter berücksichtigt werden
könnten. Es sei bewusst keine Abgrenzung gesetzt worden.

Ganz sicher könne sie sagen, schilderte die Zeugin, dass über die Frage der Ab-
rechnung der Rechnungslegung sie mit Frau Karle nicht gesprochen habe, da sie
zum damaligen Zeitpunkt gar nicht gewusst habe, dass Frau Karle in dieser Arbeit
einen Auftrag habe. Außerdem sei ihr das damalige Haushaltsrecht bekannt ge-
wesen. Schon allein aus diesem Grunde, verdeutlichte die Zeugin, habe sie einer
Kollegin einen solchen Rat zur Gesetzesübertretung niemals geben können. So
etwas wäre schließlich herausgekommen und, kommentiert die Zeugin, wie hätte
sie dies dann rechtfertigen sollen. Dies sei völlig abwegig gewesen. Eine solche
Anweisung, es sei so gewollt und man solle nur rechnerisch prüfen, habe sie nie
während ihrer ganzen Dienstzeit gegeben. Hier müsse sie der Kollegin Karle,
macht die Zeugin klar, widersprechen.

Auf Nachfrage fügte die Zeugin hinzu, dass sie weder die Ansprechpartnerin noch
die Vorgesetzte von Frau Karle gewesen sei. Sie sei auch nicht in leitender Posi-
tion im Ministerium gewesen, sondern in untergeordneter Funktion und habe sich
nach dem gerichtet, was ihr vorgegeben gewesen sei. Vorgesetzter von Frau Karle
sei deren Referatsleiter im Regierungspräsidium gewesen. Für die Abwicklung
der Zuschüsse sei dieser in erster Linie verantwortlich. Sie habe hier überhaupt
kein Weisungsrecht gehabt. Auf Nachfrage, wie denn die Auszahlung und Ab-
wicklung der Sozialberatung erfolgte, erklärte die Zeugin, für die Mittelbewirt-
schaftung sei allein das Regierungspräsidium zuständig gewesen. Dieses habe
dann alljährlich über das Haushaltsreferat die Gelder angefordert und später ab-
gerufen und den Verwendungsnachweis von den Antragstellern vorgelegt. Diesen
Verwendungsnachweis habe sie dann zur Kenntnisnahme bekommen. Dies nach-
zuprüfen oder dergleichen sei aber nicht ihre Aufgabe gewesen. Die Prüfung ob-
lag dem Regierungspräsidium. Sie habe daraus vielmehr Erkenntnisse gezogen,
inwieweit die Frauenverbände in diese Aufgabe involviert seien. Um dies klar-
zustellen erläuterte die Zeugin, bei Geldangelegenheiten sei das Haushaltsreferat
zuständig gewesen und sie sei froh gewesen, mit dieser Geldabwicklung nichts zu
tun zu haben, weil dies eine Sisyphusarbeit für alle Bediensteten sei.

Zur Frage der Neufassung der Richtlinie berichtete die Zeugin, hierbei sei es um
eine Überarbeitung gegangen. Soweit sie sich noch erinnern könne, sei diese
notwendig gewesen, weil zum damaligen Zeitpunkt eine Veröffentlichung aller
Richtlinien vorgesehen war. Hierzu habe das Haushaltsreferat ein einheitliches
Raster vorgegeben und in diesem Format sei damals die Richtlinie nicht gewesen.
Im Übrigen habe man diese Überarbeitung zum Anlass genommen, um mit den
Beteiligten, den Verbänden und den Regierungspräsidien, wie das üblich gewesen
sei, Kontakt aufzunehmen und um sich Vorschläge für eine Neuformulierung
geben zu lassen. Als dann eine Konzeption erarbeitet worden sei, habe man die
Betroffenen um Stellungnahme gebeten. Dies seien rein formalen Dinge gewesen.
Genau könne sie sich daran nicht mehr erinnern, aber sie wisse, dass auch das Fi-
nanzministerium und zuletzt der Rechnungshof um Stellungnahme gebeten wor-
den seien. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, es sei richtig, dass wenn vom Rech-
nungshof und vom Finanzministerium Anregungen und Vorgaben gekommen sei-
en, so habe man sich danach gerichtet. Vor dem Rechnungshof habe man solchen
Respekt gehabt, dass man dessen Einfügungen in die Richtlinie nicht  rausgewor-
fen hätte.

Auf die Frage, ob von dritter Seite innerhalb des Ministeriums Vorgaben gegeben
worden seien, wie die Richtlinie auszusehen habe, schilderte die Zeugin, dass sie
dies nicht erschöpfend beantworten könne. Nach ihrer Erinnerung habe es da nur
eine Gliederung entsprechend dem Raster des Rechtsreferats gegeben. Hinsicht-
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lich der Inhaltlichkeit der Beratung habe niemand eine Vorgabe gemacht. Das sei
ganz alleine Aufgabe der Referate und dieser Gruppe gewesen. Hierbei sei man
aber zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen, das allen gerecht geworden
wäre. Ob die Frage „Beratungskräfte“ oder „Beratungsfachkräfte“ eine Rolle
gespielt habe oder weitere diskussionswürdige Punkte bestanden, könne sie nicht
mehr sagen. Das wisse sie nicht mehr. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, bezüg-
lich dem Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung sei sie nicht beteiligt
gewesen. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, über Abrechnungsmodalitäten sei
nicht gesprochen worden. Auch später sei ein solcher Wunsch von den Verbänden
oder von den Regierungspräsidien nicht an sie herangetragen worden. Auf Nach-
frage klärt die Zeugin, wer bei der Erarbeitung der Richtlinie vom Haushalts-
referat oder vom Rechtsreferat oder von anderen Referaten dabei war, könne sie
nicht mehr sagen. Genauso wenig wisse sie, ob der Minister oder der Ministerial-
direktor bei Gesprächen in irgendeiner Phase beteiligt gewesen seien.

Auf den Vorhalt aus dem Schreiben vom Regierungspräsidium Tübingen vom
21. November 1983: „Das Regierungspräsidium Tübingen kann dem Entwurf der
Neufassung der Richtlinie weitgehend zustimmen. Nur bei Anlage 2, Seite 3,
bestehen erhebliche Bedenken. Wie kann das Regierungspräsidium bestätigen,
dass die Angaben richtig sind? Die Verantwortlichkeit der richtigen Angaben
müsste doch wohl der Zuwendungsempfänger übernehmen, während das Regie-
rungspräsidium die Prüfung des Verwendungsnachweises rechnerisch bestätigen
kann“, entgegnete die Zeugin, das sei eine Frage, die an das Haushaltsreferat
gehe, weil es sich um die Abrechnung handele. Mehr wisse sie darüber nicht. Auf
Nachfrage, inwieweit die Verbände ihre anderen Aufgabenbereiche, zum Beispiel
die Tätigkeit als Verwaltungsstelle, bei diesen Gespräch zum Gegenstand
gemacht hätten, antwortete die Zeugin, das wisse sie nicht mehr.

Auf die Frage, ob ihr im Gesprächszeitpunkt mit Frau Karle bekannt gewesen sei,
dass von der landwirtschaftlichen Sozialversicherung erhebliche Gelder an die
Bauernverbände fließen, trug die Zeugin vor, dass ihr dies nicht bekannt gewesen
sei. Dies habe sie erst durch die Pressemitteilungen erfahren. Sie habe auch keine
Möglichkeit gehabt, wo sie dies hätte erfahren können.

Auf den Vorhalt, Frau Karle habe hier in dem Ausschuss, als sie gefragt wurde,
ausdrücklich erklärt, nicht nur die Frage einer liberalen Richtlinie, einer mög-
licherweise unklaren Richtlinie, sondern auch speziell die Frage der Abrech-
nungspraxis habe sie ins Ministerium getrieben und sie habe über die Abrech-
nungspraxis mit der Zeugin gesprochen, erklärt diese, nein, dies sei nicht der Fall
gewesen. Denn dazu hätte gehört, dass darüber geredet werde, welche Nachweise
Frau Karle bei dem Zuschussempfänger vorfindet. Bei dem Gespräch mit Frau
Karle sei man auf diese Fragen nicht gekommen. Ihr sei nie offensichtlich gewor-
den, dass eine Nachprüfbarkeit oder ein Nichtnachprüfen erfolgt sei. Die Zeugin
betonte noch einmal ausdrücklich, dass es ihr leid täte, und sie nicht gerne eine
Kollegin „reinreiße“, aber sie könne diese Sätze nicht auf sich sitzen lassen, sie
habe dieses nicht gesagt. Auf Nachfrage sagte die Zeugin, was „politisch gewollt“
ist, dafür sei sie nicht zuständig gewesen. Ihr Auftrag sei gewesen, eine Sache zu
bearbeiten. Die Richtlinie sei dagewesen, und es habe gegolten, sie umzusetzen.
Bei einer Frage, ob die Richtlinie notwendig sei oder ob die Förderung notwendig
sei oder nicht, hätte sie, wenn diese Frage an sie herangetragen worden wäre, mit
den Beteiligten vor Ort Kontakt aufgenommen. Die Zeugin verdeutlichte, eine
solche Frage sei nicht an sie herangetragen worden. In dem Gespräch sei sicher
das Wort „nicht gewollt“ gefallen, aber im Zusammenhang mit den Beratungs-
fällen und zwar in der Hinsicht, dass diese nicht abgegrenzt seien. Dies sei
gewollt gewesen, denn es sei von den Beteiligten damals gewollt gewesen, dass
man das Ende offen lässt, damit Fälle, die neu hinzukommen, fassbar sind. Man
habe keine enummerative Aufzählung gewollt, die man dann immer hätte er-
gänzen müssen.

Auf die Frage, wenn sie ein inhaltsschweres Gespräch über ein bestimmtes
Thema geführt habe, ob sie darüber üblicherweise einen Aktenvermerk gemacht
habe, entgegnete die Zeugin: Natürlich. Dies hätte sie schon allein aus dem
Grunde getan, um sich im Hause für diese Entscheidung und Meinung zu recht-
fertigen. Es sei immer üblich gewesen, dass bei grundsätzlichen Angelegenheiten,
wie das Nichteinhalten einer Richtlinie, darüber ein Aktenvermerk zu fertigen
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gewesen sei. Aber so habe sie das Gespräch nicht eingestuft. Es sei vielmehr ganz
allgemein um eine ganzheitliche Beratung auch aus organisatorischer Sicht für die
Landwirtsfamilien gegangen.

Auf die Frage nach der verwaltungstechnischen Abwicklung und Überprüfung
der Förderung der ländlichen Sozialberatung entgegnete die Zeugin, sie habe
erwartet, dass die Dinge vom Regierungspräsidium als zuständige Stelle vor Ort
geprüft werden. Hierbei hätte man den Verbänden in die Karten schauen müssen.
Dies sei eindeutig so geregelt. Sie sei immer davon ausgegangen, dass die Arbeit
verantwortlich korrekt sauber gemacht werde. Auf Nachfrage erläuterte die
Zeugin, natürlich wäre es möglich gewesen, Einzelaufzeichnungen von den Ver-
bänden zu erbitten. Dies hätten die Präsidien fahren lassen können. Auf noch-
malige Frage erklärte die Zeugin, sie habe davon nichts gewusst, dass es eine
Förderung der Bauernverbände durch die Sozialversicherungsträger gab.

Vernehmung vom 22. Mai 2000
Auf Vorhalt der Aussage von Frau Karle:

„Ich habe mit Frau Zaiger bestimmt nicht über die Beratung gesprochen; denn für
Beratung war eine andere Kollegin zuständig; ich habe mit Frau Zaiger tele-
fonisch über diese ländliche Sozialberatung gesprochen, und zwar wegen der
Abrechnung; ich habe schon begründet warum: Weil mir das zu wenig war und
weil ich Vergleiche hatte mit anderen Abrechnungen;

und das war auch ein sehr kurzes Gespräch, und ich erinnere mich eben — wissen
Sie, es ist sehr lange her; und ich erinnere mich daran, weil ich mit Frau Zaiger
sehr wenig Kontakt hatte, weil das ein sehr kurzes Gespräch war und weil es eben
nichts ergeben hat;
gut, für mich war das positiv. Ich hatte den Kram dann sehr schnell vom Tisch,
weil ich keine Prüfungsmöglichkeiten hatte.“ Hinzu erklärte die Zeugin, dass sie
bereits das letzte Mal ausgeführt habe, dass sie sich nicht als Vorgesetzte von
Frau Karle habe betrachten können und auch nicht müssen. Denn sie beide hätten
in zwei verschiedenen Fachgebieten gearbeitet, obwohl es in dem Referat, in dem
sie tätig gewesen war, auch eingebunden gewesen sei. Es habe im Referat eine
ganz klare Aufgabentrennung gegeben, die es mit sich gebracht habe, dass sie
zum Beispiel mit der Bildungsreferentin, mit Frau Karle, nichts zu tun gehabt
habe.

Zu dem angeblichen Telefongespräch habe sie ebenfalls bereits Ausführungen ge-
macht. Nach ihrer Erinnerung sei Frau Karle zu ihr gekommen und es sei damals
um die Richtlinie gegangen. Hierbei sei Frau Karle ihr nicht als Fragende ent-
gegengetreten, sondern Frau Karle sei gekommen und habe ein Statement über
diese Richtlinie abgegeben. Sie habe ihr gesagt, was sie von dieser Richtlinie
halte und von der Art und Weise, wie das vor sich gehen solle.

Über eine solche Sache hätte sie nie in einem Telefongespräch eine Auskunft
geben können. Denn nach ihrer Ansicht wäre dies eine Lockerung von Bestim-
mungen gewesen, die für alle gültig seien. Dies wäre zum Ersten nicht in ihrem
Sinne gewesen und zweitens hätte auch nicht auf diesem Wege gemacht werden
könne. Nach Ansicht der Zeugin hätte sie dann dafür sorgen müssen, dass eine
solche Regelung entsprechend publiziert werde und dass alle so verfahren.

Auf den Vorhalt der Aussage von Frau Karle: „Rechnungen müssen nicht vor-
gelegt werden; das habe ich letztes Mal auch erklärt; das war für mich dann auch
erledigt; wenn die auch vom Ministerium Ländlicher Raum sagen, das ist so, also
bitte, dann ist es so“, entgegnete die Zeugin, um die Rechnungen habe sie sich gar
nicht bemüht. Ihres Wissens habe der Nachweismodus bei den Regierungspräsi-
dien gelegen und es sei vorgesehen gewesen, dass keine Rechnungen mehr vor-
gelegt werden brauchen. Aber dies habe denjenigen, der diese Sache bearbeitet
habe, nicht davon entbunden, das bei den Verbänden nachzuprüfen.

Auf den Vorhalt, ihrer Aussage: „Sie (Frau Karle) kam dann eines schönes Tages
– ich meine, es sei in der zweiten Hälfte der 80-er Jahre gewesen; einen Termin
haben Sie mir ja nicht angegeben – zu mir ins Büro mit der Frage – und darüber
haben wir gesprochen, da kann ich mich noch ganz genau erinnern –, warum
überhaupt Gelder an Verbände für die Sozialberatung, wo doch die staatliche
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Beratung, die Beratung der Bezirksstellen, auch für die Familien da sei und sie
sich eigentlich zurzeit als Beraterinnen um eine ganzheitliche Beratung
bemühen,“ wies die Zeugin darauf hin, dass es richtig sei, dass Frau Karle bei ihr
im Büro gewesen sei.

Auf die Nachfrage, dass Frau Karle aber auch auf wiederholtes Nachfragen gesagt
habe, dass sie hinsichtlich der Prüfung telefonisch nachgefragt habe, entgegnete
die Zeugin, eine solche Aussage habe sie telefonisch nie gemacht. Denn jeder
Referent hätte als Reaktion gleich um eine schriftliche Bestätigung gebeten. Und
eine solche hätte sie in ihrem Hause rechtfertigen müssen.

Auf die Nachfrage, ob sie nie mit Frau Karle telefoniert habe, bemerkte die
Zeugin, also daran könne sie sich nicht mehr erinnern.

Auf die Frage, warum auf das Schreiben des Regierungspräsidiums Tübingen mit
den vorgetragenen Bedenken zu der Novellierung der Richtlinie keine Antwort er-
folgt sei, erläuterte die Zeugin, dass die Federführung das Referat 41 gehabt habe.
Ihr vermerkter Name auf dem Schreiben stamme nicht von ihr, sondern rühre aus
der Postverteilung. Ihr Chef habe damals, um alle Referenten zu informieren, Ko-
pien verteilt. Wenn man diese dann mit der Post erhalten habe, habe man sein
Kürzel hin gemacht und abgezeichnet mit Datum. Wenn ihr Name dort oben ste-
he, sei damit nicht gesagt, dass sie es auch bekommen habe, denn der Nachweis
dafür sei nirgends aus diesem Schreiben zu ersehen. Dass dieses Schreiben ohne
Antwort geblieben sei, verwundere auch sie. Es sei auch nicht zu den Akten ge-
schrieben. Und ein Vermerk sei auch nicht drauf; daraus schließe sie, dass sie es
sicher nicht bearbeitet habe und wahrscheinlich auch nicht gehabt habe.

3. Zeugin Dr. Gudrun   D o b l e r
Die Zeugin Dr. Gudrun Dobler schilderte, dass sie 1989 ins Ministerium ge-
kommen sei und dort acht Jahre gearbeitet habe. Am 1. Dezember 1997 habe sie
die Gesamtleitung der neu strukturierten Einrichtung der Landwirtschaftlichen
Fachschulen in Kupferzell übernommen.

Ihre Tätigkeit im Ministerium Ländlicher Raum sei zunächst im Referat Bildung
und Beratung für die Themen Fachschule, Ausbildung im hauswirtschaftlichen
Bereich beziehungsweise auch für Landfrauenangelegenheiten gewesen. 1991
habe sie die Referatsleitung des neuen Referats 47 Frauen und Soziales über-
nommen. Im Rahmen der ländlichen Sozialberatung sei sie bezüglich der Land-
frauen von Anfang an zuständig gewesen, auch im Referat 47, denn auch die
Landfrauenverbände bezögen Förderung aus der ländlichen Sozialberatung. Die
Zuständigkeit für den Bauernverband sei nach Absprache noch im vorigen Refe-
rat geblieben. 1995 sei diese Zuständigkeit auch in ihr Referat 47 übertragen wor-
den. Bis zu diesem Zeitpunkt sei die regelmäßige Tätigkeit für die Sozialberatung
sehr gering gewesen. Es habe lediglich zwei Vorgänge im Jahr gegeben. Zum
einen die Mittelzuweisung an die Regierungspräsidien und später den Antrag mit
den Verwendungsnachweisen zur Kenntnis zu nehmen.

Im August/September 1995 habe sie Kontakt mit Herrn Stark vom Regierungs-
präsidium Stuttgart gehabt. Dieser habe ihr erklärt, dass er neu auf diesem
Arbeitsgebiet sei und sich in manchem schwer täte und dass er den Prüfdienst
eingeschaltet habe, und das Ministerium Ländlicher Raum dagegen wohl nichts
einzuwenden gehabt habe. Die Zeugin berichtet, dass sie nichts gegen eine solche
Vorgehensweise gehabt habe. Außerdem sei ihr selber eine gründliche Aufarbei-
tung der Thematik sehr gelegen gekommen, da sie gehofft habe, Näheres über die
Inhalte und Abwicklung der Sozialberatung bei den Kreisgeschäftsstellen der
Bauernverbände vor Ort zu erfahren, weil die Richtlinien nach der 10-Jahres-Frist
außer Kraft getreten waren und neu gefasst werden sollten.

Im Rahmen dieses Telefonats mit Herrn Stark habe dieser auch Verschiedenes
nachgefragt, zum Beispiel ob sie wisse, dass der Bauernverband auch Geld von
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bekomme. Dies habe sie bejaht,
erklärte die Zeugin, aber wie die Abgrenzung der Fördermaßnahmen des Ministe-
riums Ländlicher Raum tatsächlich funktioniere, habe sie nicht gewusst. Auch zur
Höhe der Zuwendung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung habe sie nichts
beitragen können.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

98

In späteren Telefonaten mit Herrn Stark sei es vor allem um den Landfrauen-
verband gegangen, weil dort Belege fehlten und Zahlen nicht zusammenpassten.
Im November/Dezember 1995 sei ihr dann vom Regierungspräsidium mitgeteilt
worden, dass es zu einer Rückforderung bei dem Landfrauenverband käme.
Außerdem sei sie davon unterrichtet worden, dass die Bauernverbände die Frage
nach der Höhe der Zuwendungen von der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung nicht beantworteten. Dies habe sie stutzig gemacht, bemerkte die Zeugin,
und sie sei sich daher mit Herrn Stark darüber einig gewesen, dass man nun erst
recht nicht nachlassen dürfe in der Prüfung und weiter nachforschen sollte.

Dass etwas nicht in Ordnung sei, wurde im Ministerium Ländlicher Raum offen-
kundig, nachdem der schriftliche Prüfungsbericht des Regierungspräsidiums
Stuttgart vorlag. Hierüber wurde zum ersten Mal im Februar 1996 in der Abtei-
lung gesprochen. Über dieses Ergebnis der Besprechung habe sie einen Vermerk
für den Herrn Ministerialdirektor Arnold zusammengefasst, der dann seinerseits
eine Besprechung angesetzt habe. Hierbei sei man zu dem Ergebnis gekommen,
dass dem Regierungspräsidium für 1996 nur eine Abschlagszahlung zugewiesen
werden sollte, bis weitere Informationen vorliegen würden.

Im März 1996 sei bekannt geworden, dass das Regierungspräsidium Tübingen
mit einer landesweiten Prüfung der ländlichen Sozialversicherung beginnen
würde. Auf Grund dessen habe man den Prüfern sozusagen das Feld überlassen.
Es habe mündliche Zwischeninformationen gegeben und die Probleme hätten
größer geschienen als zu Beginn, sodass Herr Ministerialdirektor Arnold im
Oktober 1996 die Weisung gegeben habe, dass alle Auszahlungen gestoppt
werden sollten. Auch die Neuformulierung der Richtlinie sei zurückgestellt
worden, weil man das Ergebnis der Prüfung habe abwarten wollen.
Auf Grund der aufgetretenen Unklarheiten habe man beschlossen, sich Infor-
mationen zu verschaffen, wie die Definition ländliche Sozialberatung in einer
neuen Richtlinie aussehen könnte, und dies versucht durch sogenannte Beratungs-
protokolle zu erreichen.

Die Prüfung der Rechnungsprüfer Tübingen, berichtete die Zeugin, habe sich bis
Dezember 1997 hingezogen. Als der schriftliche Bericht gekommen sei, sei sie
aber nicht mehr im Ministerium Ländlicher Raum gewesen.

Die Frage, ob sie an der Novelle der Richtlinie 1984 beteiligt gewesen sei, ver-
neinte die Zeugin, da sie erst am 1. November 1989 ins Ministerium gekommen
sei. Auch davor sei sie in keiner anderen Funktion mit dieser Richtlinie befasst
gewesen. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, auf Grund der 10-Jahres-Regel sei
die Richtlinie von 1984 automatisch außer Kraft getreten. Für die Jahre 1995 und
1996 sei sie aber per Erlass verlängert worden, sodass in diesen Zeiten noch
Auszahlungen möglich gewesen seien. Auf Grund der ersten Diskussion der
Prüfberichte sei schnell klar gewesen, dass die ländliche Sozialberatung exakt
definiert werden müsse, gerade in einer neuen Richtlinie. Deshalb sei die Frage-
bogenaktion begonnen worden. Die Art und Weise der Beratung sei für sie in
diesem Zusammenhang das eigentlich wichtigste Thema gewesen.

Auf die Frage, ob es ihr merkwürdig vorgekommen sei, dass in diesem Förder-
programm Antrag und Verwendungsnachweis identisch gewesen seien, entgeg-
nete die Zeugin, dass sie in ihrem Arbeitsgebiet mit verwaltungstechnischen
Dingen von Fördermaßnahmen verhältnismäßig wenig zu tun gehabt habe. Dies
sei für sie der einzigste Fall gewesen. Auf der anderen Seite sei ihr erläutert
worden, dass dies eine rationelle Vorgehensweise sei. Den Verwendungsnach-
weis habe sie zur Kenntnis genommen und die Texte dort seien so gestaltet ge-
wesen, dass man habe nachvollziehen können, dass es sich um eine wichtige
Aufgabe gehandelt habe, die mit Recht bezuschusst werden müsse. Auf Nach-
frage erklärte die Zeugin, eine Prüfung sei von ihr nicht verlangt gewesen. Die
Prüfung des Verwendungsnachweises war Aufgabe der Regierungspräsidien. Sie
habe, erläuterte die Zeugin, lediglich Schlüsse für ihre fachliche Arbeit daraus ge-
zogen. Auf Nachfrage entgegnete die Zeugin, wenn Außenstehende den Eindruck
hätten, dass hier Jahr für Jahr dasselbe Formular mit denselben Sätzen ausgefüllt
werde, weil man angeblich sicher sein konnte, dass überhaupt nichts hinterfragt
werde, so nehme sie diese Deutung des Fragers zur Kenntnis, ohne es weiter zu
kommentieren.
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Auf die Frage, wann sie zum ersten Mal gehört habe, dass die Bauernverbände von
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Geld für ihre Tätigkeit als Verwal-
tungsstelle erhielten, berichtete die Zeugin, dass sie für die Bauernverbände bis
1995 keine Zuständigkeit gehabt habe. Soweit sie sich erinnern könne, habe sie am
Rande einer Besprechung über die Agrarsozialreform Kenntnis erlangt. Dort sei
unter anderem erwähnt worden, dass zur Umsetzung dieses neuen Gesetzes ein ho-
her Beratungsaufwand bei den Kreisgeschäftsstellen anfallen würde und dass hier-
für die Bauernverbände schließlich Geld von der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung erhalten. Wer dies gesagt habe, könne sie nicht mehr sagen, aber sie ver-
mute, dass es jemand von der landwirtschaftlichen Sozialversicherung gewesen
sei, der dann auch gleichzeitig darauf hinwies, dass diese zwei getrennte Angele-
genheiten seien. Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin weiter, dass sie keinen An-
lass gesehen habe, dieses Faktum weiter im Ministerium zu erforschen. Hierfür ha-
be sie keinen Anlass gesehen, theoretisch hätten die Richtlinien bereits eine Ab-
grenzung der beiden Fördermaßnahmen hergegeben. Die tatsächliche Arbeitsweise
bei den Bauernverbänden habe sie zu diesem damaligen Zeitpunkt noch nicht ge-
kannt. Auch sei sie dafür zum damaligen Zeitpunkt nicht zuständig gewesen.

Auf Nachfrage bekannte die Zeugin, es sei richtig, dass diese Information im Jahr
1994 bei der Thematik Agrarsozialreform ihr zur Kenntnis gelangt sei. Es habe
aber keine Rückkopplungen im Ministerium gegeben. Ob dies in der Spitze des
Hauses bekannt gewesen sei, wisse sie nicht. Auch die Frage, ob die Spitze des
Hauses dies nicht habe „wissen wollen“, erklärte die Zeugin, wolle sie von sich
zurückweisen. Sie habe vielmehr den Eindruck gehabt, dass die Tatsache bei der
ersten Besprechung bei Herrn Ministerialdirektor im Frühjahr 1996 außer ihr
eigentlich niemand bekannt gewesen sei. Im Übrigen müsse man sehen, dass
dieser kritische Punkt auch hier nicht sehr viel früher bekannt geworden sei.

Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, sie habe nie über diese Thematik und dieses
spezielle Wissen mit Herrn Ministerialdirektor Arnold oder mit Herrn Minister
Weiser geredet. Es mag sein, wenn man ihr vorhielte, dass man die Richtlinie
anders formuliert hätte, wenn dies bekannt gewesen wäre, wies die Zeugin darauf
hin, dass ihr Wissen schließlich auch erst 1994 entstanden sei. Außerdem habe sie
die Brisanz bei dem Telefonat mit Herrn Stark erkannt und dann sei schließlich
die ganze Angelegenheit in die Diskussion geraten. Auf Nachfrage bekannte die
Zeugin, sie habe auch keinen Anlass gesehen, Recherchen in Richtung Bauern-
verbände aufzunehmen, welche Beträge von Seiten der Sozialversicherungsträger
geflossen seien. Denn damit wäre sie Herrn Stark in den Rücken gefallen, der
seinerseits schließlich geprüft habe.

Auf die Frage, warum sie, nachdem sie von diesem Fakt erfahren habe, keinen
Aktenvermerk gefertigt habe, erläuterte die Zeugin, aus ihrer Sicht sei dies ledig-
lich eine Randbemerkung zum Thema Agrarsozialreform gewesen, für das sie im
Übrigen zum damaligen Zeitpunkt nicht zuständig gewesen sei, sodass sie keine
Veranlassung gesehen habe, hierüber einen Aktenvermerk zu fertigen. Die spätere
Dimension sei damals überhaupt nicht absehbar gewesen.

Auf die Frage, ob sie, nachdem sie zuständig geworden sei, Zweifel an dieser
Zuschussart gehabt habe, erläuterte die Zeugin, dass sie, wie sie das bereits schon
erwähnt habe, in ihrem ersten Telefonat mit Herrn Stark das Thema angesprochen
habe. Auf Nachfrage mit anderen Regierungspräsidien habe sie erst bei der
nächsten Besprechung im Frühjahr 1996 über diese Thematik geredet. Anlass zur
weiteren Information auch der Vorgesetzten habe sie erst gehabt, als durch die
Gespräche mit Herrn Stark der Anschein für Unregelmäßigkeiten gewesen sei.

Auf die Frage, was es mit den Stichworten „Subventionsbetrug“, „Fehlbedarfs-
finanzierung“ und „Definition der ländlichen Sozialberatung“ bei dem Gespräch
im April 1996 auf sich habe, erläuterte die Zeugin, nachdem die schriftlichen
Berichte des Prüfdienstes des Regierungspräsidiums bekannt geworden seien,
habe ein erstes Gespräch in der Abteilung am 14. Februar und später ein Gespräch
bei Herrn Ministerialdirektor am 8. März 1996 sowie ein Gespräch am 18. April
1996 mit den Regierungspräsidien zu diesem Thema stattgefunden. Die genann-
ten Stichworte seien dabei Schwerpunkte und Merkpunkte für die Diskussion
gewesen. Das Stichwort „Subventionsbetrug“ sei dabei mehr als Frage in dem
Sinn gefallen, ob Subventionsbetrug sein könnte, erläuterte die Zeugin. Nach
ihrer Ansicht seien die Informationen aus dem Prüfbericht sehr mager gewesen.
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Hauptpunkt des Gesprächs sei die Definition der Beratungskräfte gewesen, was
man hierunter versteht und vor allem was für förderfähig gehalten werde. Um das
zu erfahren, habe man veranlasst, dass die Verbände Beratungsprotokolle anfer-
tigen müssten, um dies besser ausleuchten zu können. Dabei wollte man erfahren,
welche Beratungskräfte sind beteiligt, was sind die Themen und welche Anteile
an der Arbeit der Bauernverbände nimmt die Beratung hierbei ein. Einen ersten
Entwurf für einen Fragebogen habe das Regierungspräsidium Stuttgart bereits im
April 1996 dem Ministerium Ländlicher Raum zugesandt. Dieser Entwurf sei auf-
gegriffen und weiter entwickelt worden. Im September 1996 sei es dann zu einem
Gespräch mit Vertretern aus dem Ministerium, dem Regierungspräsidium, dem
Rechnungsprüfungsamt und den Verbänden gekommen. Einziger Tagesordnungs-
punkt seien die Beratungsprotokolle gewesen. Die Bauernverbände sollten ver-
anlasst und die Kreisgeschäftsführer davon überzeugt werden, dass sie die
Beratungsprotokolle ausfüllen sollten, damit man das Ziel einer Definition der
ländlichen Sozialberatung erreichen könne. Die Diskussion habe dann ihren
Niederschlag in dem späteren Erlass gefunden.

Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, es sei richtig, dass die Vertreter der Frauen-
verbände Misstrauen gehabt hätten, da ja zu diesem Zeitpunkt bereits vom Rech-
nungshof geprüft worden sei und die Beteiligten emotional und sehr empfindlich
reagiert hätten in dem Sinne, dass ihre Arbeit nun von irgend jemandem in Zwei-
fel gezogen werde. Außerdem habe das Ausfüllen der Protokolle eine zusätzliche
Arbeitsbelastung dargestellt, sodass die Kreisgeschäftsführer erst mal etwas
unwillig reagierten. Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, ein Protokoll oder
Vermerk dieser Besprechung Ende September 1996 habe sie nicht für notwendig
erachtet, da das Ergebnis der Besprechung, dass für zwei Monate Beratungsproto-
kolle geführt werden, in dem darauf folgenden Erlass manifestiert worden sei.
Insofern habe die Überzeugungsarbeit Erfolg gehabt. Auf Frage berichtete die
Zeugin, es sei richtig, dass die Beratungsprotokolle sich nicht mit den Prüfungs-
zeitraum deckten. Aber die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen gewesen, als die
letzten Protokolle abgegeben wurden. Auf Nachfrage meint die Zeugin, aus ihrer
Sicht sei es nicht negativ zu sehen gewesen, dass die Beratungsprotokolle eigen-
mächtig von manchen Kreisgeschäftsführern abgeändert worden seien. Denn die
Einrichtungen würden sich sehr unterscheiden in ihren Aufgaben und Vorhaben,
und insofern hätte man durch Abänderung des Protokolls eher mehr daraus erfah-
ren können, als wenn stur das Formular ausgefüllt worden wäre. Auf Nachfrage
erläuterte die Zeugin, die Prüfer hätten sich bezüglich der Auswertung der
Beratungsprotokolle anders verhalten, als sie dies bei der Veranlassung zu den
Beratungsprotokollen gesagt hätten. Auch die Prüfer hätten gewollt, dass man
hiermit künftig die ländliche Sozialberatung besser definieren könne. Sie hätten
dann die Protokolle mitgenommen, weil sie mit der Formulierung der Inhalte
„ländliche Sozialberatung“ Schwierigkeiten gehabt hätten, insbesondere was die
Bauernverbände und Landfrauen alles tun würden und was dazu gehöre. Dass sie
sich dann im Bericht über formale Dinge ausgelassen hätten, erläuterte die
Zeugin, habe sie gewundert, denn manchmal spreche man über formale Dinge,
wenn man den Inhalt nicht so gut begreife.

Auf die Frage, ob bei diesen Gesprächen auch über die prozentualen Anteile der Per-
sonalkosten, die für den Zuschuss geltend gemacht worden seien, und über die son-
stigen Aufgaben in der Bauernverbände gesprochen wurde, bemerkte die Zeugin,
dass solche Dinge wohl Feinarbeit gewesen wären und die Frage von solchen pro-
zentualen Anteilen nicht Thema der ersten Besprechungen gewesen sei. Im Gegen-
satz dazu habe die Thematik „Verbandsaufgabe“ eine wichtige Frage gebildet, um
beurteilen zu können, wie die Sozialberatung einzuordnen sei. Im Frühjahr 1996 bei
den internen Besprechungen habe man nur sehr pauschal darüber sprechen können.
Dies sei dann genauer angesprochen worden im September mit den Vertretern der
Bauernverbände. Und dies habe schließlich zu den Beratungsprotokollen geführt.

Der Zeugin wurde erläutert, dass mit Schreiben vom 21. Mai 1992 den Land-
frauen zusätzliches Geld infolge eines Gespräches von Herrn Minister Weiser
vom 24. April 1992 in Gengenbach mit den Landfrauenverbänden zugesagt wor-
den sei, und sie wurde gefragt, ob auf Grund dieser Gespräche der Minister über
Einzelheiten der ländlichen Sozialberatung und Förderung informiert worden sei.
Hierauf entgegnete die Zeugin, dass sie dazu nichts sagen könne, was der
Minister gewusst habe und was nicht. Sie habe bei den Besprechungen den Ein-
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druck gehabt, dass der Minister gewusst habe, dass es die Fördermaßnahme als
solche gegeben habe, und er besser als jeder andere Bescheid gewusst habe, was
an Kreisgeschäftsstellen von Bauernverbänden und bei den Landfrauen ablaufe.
Aber fördertechnische Dinge habe der Minister anderen überlassen. Im Detail sei
nicht darüber gesprochen worden.

Auf die Frage, ob der Zeugin bekannt sei, wie das Rechnungsprüfungsamt eigentlich
auf den Fall der ländlichen Sozialberatung gestoßen sei, versicherte die Zeugin, dass
ihres Wissens im November 1995 vom Rechnungshof routinemäßig diese Förde-
rung drangenommen worden sei. Dass es hier einen gezielten Hinweis von irgend je-
mandem gegeben habe, diese Dinge einmal genauer zu prüfen, sei ihr nicht bekannt.

Auf die Frage, ob es, nachdem die Dinge im Ministerium Ende 1995/Anfang
1996 besprochen worden seien, von politischer Seite her Signale gegeben habe,
dass man an einer schnellen Klärung interessiert sei, erläuterte die Zeugin, für sie
habe es nur das Signal von Herrn Ministerialdirektor gegeben, dass man der
Sache auf den Grund gehen müsse. Ansonsten sei nichts zu ihr gelangt.

Auf die Frage, ob sie von Vertretern der Bauernverbände jemals sinngemäß einen
Satz gehört habe, wie „es spiele überhaupt keine Rolle, wie die Anträge/Verwen-
dungsnachweise ausgefüllt werden, da die Obergrenze der Förderung zum einen eh
40 % betrage, im Ministerium alle wüssten, was man mache und diese Tätigkeit eh-
renvoll sei“, entgegnete die Zeugin, sie sei bei keinem Gespräch dabei gewesen, wo
von Vertretern eines Bauernverbandes etwas in dieser Richtung gesagt worden wä-
re. Des weiteren wies die Zeugin darauf hin, dass die Funktionäre der Bauernver-
bänden in der Regel andere Gesprächspartner als sie gehabt hätten. Direkten Kon-
takt mit Vertretern des Bauernverbandes zum Thema Sozialberatung habe sie erst-
mals im September 1996 bei dem Gespräch mit den Kreisgeschäftsführern gehabt.

Auf den Vorhalt, aus dem Schreiben von Herrn Ministerialdirektor König (Sozial-
ministerium) vom 24. September 1996, in dem unter anderem Folgendes stehe:
„Andererseits können bei den landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern Ge-
genleistung der Verwaltungsstellen in entsprechendem Umfang nicht festgestellt
werden. Das Prüfungsamt solle deshalb die Tätigkeit der Verwaltungsstellen stich-
probenweise ermitteln; das Prüfungsamt wird wie bisher
darum bemüht sein, einerseits seinen Pflichten nachzukommen, andererseits
Schwierigkeiten zu vermeiden, die dem Haus aus Prüfungen entstehen können;
deshalb wird es die Prüfung bei den Verwaltungsstellen nur nach vorherigen
Unterredung mit den Geschäftsführern der Badischen Landwirtschaftlichen
Krankenkasse durchführen“, entgegnete die Zeugin, dass mit diesem Schreiben die
Dimension des finanziellen Rahmens sichtbar geworden sei, in dem die
Sozialversicherungsträger den Bauernverbänden ihre Tätigkeiten vergütet hätten.
Dass man damit einen Anhaltspunkt im Ministerium Ländlicher Raum gehabt habe,
könne sie nicht nachvollziehen, da im Herbst 1996 das Problem längstens bekannt
gewesen sei. Denn zu diesem Zeitpunkt hätten die Prüfberichte bereits vorgelegen.

4. Zeugin Edelgard   F i e s s – H e i z m a n n
Die Zeugin Edelgard Fiess-Heizmann, Regierungsdirektorin im Ministerium
Ländlicher Raum, berichtete, dass sie seit 7. Dezember 1998 Leiterin des Referats
47 „Frauen, Familie und Beruf“ sei. Sie gab an, dass sie vor diesem Datum
keinerlei Berührung mit der Thematik „Förderung der ländlichen Sozialberatung“
gehabt habe. Vorgänge zur Richtliniengestaltung und zur Verwaltungspraxis
seien ihr nicht oder nur punktuell aus den Akten bekannt. Sie führte aus, dass zum
Zeitpunkt ihrer Übernahme der Referatsleitung im Ministerium Ländlicher Raum
eine Arbeitsgruppe bestanden habe, die sich mit der Aufarbeitung der Vorgänge
um die Sozialberatung befasst habe. Die Federführung habe ein Referat ihrer
Abteilung gehabt. Bei der Referatsübernahme sei festgelegt worden, dass die
Aufarbeitung der Vorgänge aus der Vergangenheit bei der bestehenden Arbeits-
gruppe und dem Rechtsreferat 41 verbleiben solle.

Auf die Frage nach ihrer gegenwärtigen Tätigkeit führte die Zeugin aus, dass sie
inhaltlich für Landfrauenfragen, Landjugendfragen und Frauenprojekte zuständig
sei. Gegenwärtig sei sie mit den Förderrichtlinien nicht befasst. Sie sei im Februar
1999 in eine Projektgruppe „Förderung der ländlichen Sozialberatung“ benannt
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worden und habe am Anfang an zwei Sitzungen teilgenommen, um zu der
Thematik Informationen für sich selbst zu sammeln.

Auf die Frage, ob derzeit gefördert wird, erklärte die Zeugin, dass derzeit keine
Fördermittel bereit gestellt würden und bestätigte, dass die ganze Geschichte
derzeit in der Erwartung der Ereignisse, auch im Hinblick auf die Ergebnisse des
Untersuchungsausschusses verharrt.

Auf die Frage, ob sie mit der derzeit durch die Landfrauenverbände durchgeführ-
ten Beratungen befasst sei, führte die Zeugin aus, dass es in diesem Zusammen-
hang nicht um die Sozialberatung, sondern um Kontakte zu den Landfrauen-
verbänden auf fachlicher Ebene gehen würde.

Auf die Frage, ob sie in ihrer früheren Tätigkeit auch auf der Landwirtschafts-
ebene von Kreisverbänden Erfahrung gesammelt habe, erklärte die Zeugin, dass
sie zwar an einem Landwirtschaftsamt beschäftigt gewesen sei, aber im Referat
„Ländliche Hauswirtschaft, Ernährung“.

Die Frage, ob der Zeugin in ihrer normalen Berufstätigkeit bekannt geworden sei,
dass die Kreisverbände auch die Geschäftsstellen der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungen seien, wurde von ihr verneint.

5. Zeuge Rainer   K a r r e m a n n
Der Zeuge Rainer Karremann führte aus, dass er seit 1972 im Ministerium Länd-
licher Raum als Jurist tätig sei, jedoch mit der Angelegenheit ländliche Sozial-
beratung im Verwaltungsvollzug bis 1996 nicht befasst gewesen sei. Jedenfalls
sei ihm eine Befassung nicht erinnerlich, erläuterte der Zeuge. Er sei erstmals am
21. Oktober 1996 als Referatsleiter des Referats 14 „Recht, Forschung“ zu einer
Besprechung beim Ministerialdirektor hinzugezogen worden, als es darum
gegangen sei, ob man die verfügte Beschränkung der Auszahlung auf 40 % des
laufenden Jahres nun endgültig einstellen müsse. Der Zeuge fuhr fort, ein zweites
Mal sei er mit der Angelegenheit in einer Besprechung am 19. Dezember 1997
befasst gewesen, als es darum gegangen sei, die Aufarbeitung der Mitteilung des
Rechnungsprüfungsamtes Tübingen in die Wege zu leiten.

Auf die Frage nach seiner Funktion oder seinem Aufgabenbereich in diesen
Besprechungen führte der Zeuge aus, dass er seit 1993 Referatsleiter für das
Referat Recht und Forschung sei und dass dieses Referat neben fachlichen Auf-
gaben Justitiariat für das Ministerium sei. Er und seine Mitarbeiter würden
deshalb hinzugerufen, um rechtlichen Rat zu vermitteln. Auf Nachfrage teilte der
Zeuge mit, dass er in den Vorjahren nie zu einer Beurteilung der Richtlinien
herangezogen worden sei und auch sonst aus seiner Abteilung aus rechtlicher
Sicht nach seiner Kenntnis niemand damit befasst gewesen sei.

Auf die Frage, ob er mit der Landwirtschaftsberatung, den Aufgaben des Bauern-
verbandes oder mit den Aufgaben des Landwirtschaftsamtes zu tun gehabt habe,
führte der Zeuge aus, dass er im Ministerium neun Jahre lang Jurist für Agrar-
rechtsfragen in der Produktionsabteilung gewesen sei. Die angesprochene
Angelegenheit sei immer in der Abteilung 4 „Agrarpolitik“ anhängig gewesen. Es
könne zwar sein, dass er in den 70-er Jahren einmal oder zweimal in der Sommer-
pause den zuständigen Juristen dieser Abteilung vertreten habe, er könne sich
aber nicht erinnern mit dieser Frage konkret befasst gewesen zu sein.

Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass er keine Kenntnis davon hatte, dass die
Beratung der ländlichen Sozialversicherung durch die Landesbauernverbände
durchgeführt worden sei und diese hierfür ein Entgelt erhalten hätten.

6. Zeuge Thomas   S t r a i l e
Der Zeuge Thomas Straile, Oberregierungsrat im Ministerium Ländlicher Raum,
berichtete, dass er seit 1991 im Landesdienst und zwar beim Landesamt für Flur-
neuordnung und Landentwicklung in Kornwestheim tätig sei. Seit dem 1. Februar
1999 sei er an das Ministerium Ländlicher Raum abgeordnet. Im Ministerium
arbeite er im Referat 41 „Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, internationale
Zusammenarbeit“. Aus diesem Grund könne er zu dem Untersuchungsgegenstand
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Teil A aus eigener Erkenntnis nahezu gar nichts beitragen. Er sei in dieser
Angelegenheit später in einer Projektgruppe mit der Aufarbeitung der infrage
stehenden Problematik befasst gewesen. Hier habe es sich um die Auswertung
von Aktenstücken oder um gemeinsame Besprechungen gehandelt. Mit der
Entwicklung der Förderung sei er nicht befasst gewesen.

Zum Teil B könne er ausführen, dass er als Referent Vorschläge umgesetzt habe.
Er sei allerdings in keiner Zeit aktiv an den Verhandlungen mit den Bauern-
verbänden beteiligt gewesen oder habe an Besprechungen teilgenommen. Als Mit-
arbeiter habe er vielmehr die entsprechenden Besprechungsergebnisse umgesetzt
oder zum Teil eben auch nur rein technisch in bestehende Entwürfe eingefügt.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass er zum Teil A seine Kenntnisse erst im
Nachhinein durch das Aktenstudium erlangt habe, erklärte der Zeuge, dass er von
der ländlichen Sozialberatung vorher nur etwas aus der Tageszeitung erfahren
habe, intensiver sei er mit dieser Materie erst ab Februar 1999 befasst gewesen.

Auf die Frage, welche Gründe er gehabt habe, in seinem Vermerk vom 30. April
1999 (Anlage 27) zu sagen, dass man den Vergleich eigentlich so nicht vom
Ministerium unterschreiben solle, führte der Zeuge aus, dass er in dem Vermerk
versucht habe, den ersten Vergleichsentwurf von Herrn Karremann aus dem
Ministerium und den daraufhin übermittelten überarbeiteten Entwurf des Landes-
bauernverbandes in einer Synopse gegenüber zu stellen. Der Vorschlag des
Landesbauernverbandes habe damals aus seiner Sicht sinngemäß folgenden Tenor
gehabt: Das Land belasse dem Verband die seither gezahlte Förderung; es habe
kein Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung und die Förderung solle
mindestens im bisherigen Umfang fortgeführt werden. Diese Forderung habe
allerdings in großem Widerspruch zu den Feststellungen des Rechnungsprüfungs-
amtes Tübingen gestanden, die sich die Arbeitsgruppe zu Eigen gemacht habe.
Deshalb sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verwaltung den Entwurf
des Landesbauernverbandes nicht empfehlen könne.

Auf die Frage, wie der Satz: „bei dem geringen Entgegenkommen des Landes-
bauernverbandes ist der vorgeschlagene Verzicht finanziell nicht vertretbar“ zu
verstehen sei und was sich nach seiner Kenntnis bis zum Abschluss des Ver-
gleichs daran geändert habe, erklärte der Zeuge, dass sich an den finanziellen
Verhältnissen oder der Grundlage der Vereinbarung nichts Wesentliches geändert
haben dürfte. Es sei feststellbar gewesen, in welcher Höhe Fördermittel an die
Bauernverbände gezahlt worden seien, aber es habe zu keinem Zeitpunkt festge-
stellt werden können, in welchem Umfang Fördermittel tatsächlich nach der
Richtlinie gerechtfertigt gewesen wären. Mit Hilfe von Modellrechnungen, auch
so genannter verfeinerter Makrorechnungen habe man eine Diskrepanz ermittelt,
was die Bauernverbände zu viel bekommen haben könnten. Wenn man dies im
Vergleich setzt mit einer Verzichtsphase für die Jahre 1996 bis 1999, dann habe
dieses Verhältnis aus der Sicht der Arbeitsgruppe noch nicht gestimmt.

Auf die Frage, außerdem werde in dem Vermerk aus fachlicher Sicht vorgeschla-
gen, ebenfalls eine vergleichsweise Einigung auf der Basis des Entwurfs des
Landesbauernverbandes abzulehnen, und warum sich später diese fachliche und
finanzielle Sicht geändert habe, entgegnete der Zeuge, dass es ein Gegensatzpaar
finanzielle Sicht – fachliche Sicht so nicht bestanden habe. Die fachliche Sicht ha-
be sich sowohl auf die finanziellen Dinge als auch eben auf Formulierungen
bezogen wie: „Das Land hat kein Interesse an einer weiteren strafrechtlichen
Ermittlung gegen die Bauernverbände“. Damit sollten alle Aspekte aus fachlicher
Sicht gewertet werden und vielmehr einen Handlungsspielraum im Hinblick auf
eine politische Sichtweise eröffnen.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass eigentlich in dem Vergleichspaket eine Lauf-
zeit bis zum Jahre 2001 vorgesehen gewesen sei, erläuterte der Zeuge, dass das
Vergleichspaket sogar über das Jahr 2001 ursprünglich hinausgehen sollte. Das
Datum 31. Dezember 2001 habe sich auf das Ende der Verzichtsphase bezogen, in
dem die Bauernverbände zwar weiterhin die Leistung der ländlichen Sozial-
beratung erbringen sollten, aber hierfür keine Entschädigung mehr erhalten sollten.

Auf die Frage, warum sich die Forderungen des Ministeriums haben nicht durch-
setzen lassen und es dann quasi zu einem Vergleich gekommen sei, wie ihn der
Landesbauernverband vorgeschlagen habe, erläuterte der Zeuge, dass er zu dem
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„Warum“ leider nichts sagen könne. Im Verlauf der weiteren Verhandlungen sei
ihm dann das Datum 31. Dezember 2000 und später dann der 31. Dezember 1999
genannt worden. Dies seien Vorgaben gewesen, die von der Spitze des Hauses
gekommen seien und die er übernommen habe.

Auf die Frage, ob die Empfehlung in dem Vergleich vom 30. April 1999 an die
Ministerin, den Vergleichsvorschlag des Landesbauernverbandes abzulehnen auf
eigenen Erkenntnissen oder auf dem Ergebnis der Arbeit der Projektgruppe
beruhe, berichtete der Zeuge, dass nach seiner Erinnerung dieser Vermerk nicht
mehr in einer Sitzung der Projektgruppe besprochen worden sei. Allerdings habe
er den Vermerk auch nicht alleine abgefasst, sondern Herr Karremann vom
Rechtsreferat und Mitglied in der Projektgruppe sei beteiligt gewesen. Des Weite-
ren sei er nicht sicher, ob sein Referatsleiter bei der Erstellung auch mitgewirkt
habe. Mit Sicherheit habe der Abteilungsleiter, Herr Hauck, der die Projektgruppe
leitete und den Vermerk abgezeichnet habe, hieran mitgewirkt. Am Ende habe
auch noch der Herr Ministerialdirektor Arnold Veränderungen vorgenommen.
Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass Grundlage für die Beurteilung eben die
Makrorechnung und die Verfeinerungen durch die Referenten des Haushalts-
referats gewesen seien, die er zu mindestens als vertretbar angesehen habe.

Auf die Frage, warum in dem Aktenvermerk nicht die Problematik der Beweis-
schwierigkeiten und des Prozessrisikos aufgenommen worden sei, erläuterte der
Zeuge, dass als Alternative in dem Vermerk dargestellt worden sei, dass wenn
man sich nicht einige, Rückforderungbescheide zu erwägen seien. Das Prozess-
risiko von Rückforderungsbescheiden sei bei ihnen in der Abteilung als relativ
hoch eingeschätzt worden. Aus diesem Grunde sei auch mit die Empfehlung
ausgesprochen worden, dass man zwar den Vorschlag des Landesbauern-
verbandes nicht empfehle anzunehmen, aber weitere Verhandlungen mit den
Bauernverbänden empfehle.

Auf die Frage, warum er mit Telefax vom 1. Oktober 1999 an die Staatsanwalt-
schaften das Schreiben der Ministerin vom 15. August 1998 an die Staatsanwalt-
schaften zurückgefordert habe, erklärte der Zeuge, dass er im Vorfeld hier mit den
Staatsanwälten in Stuttgart und Mannheim gesprochen habe. Beim Zusammen-
stellen der Akten sei ihm aufgefallen, dass zwar ein Entwurf des zitierten
Schreibens der Ministerin vorhanden gewesen sei, aber dieses habe nicht wie
üblich einen Abgangsvermerk enthalten. Da er sich nicht sicher gewesen sei, ob
dieses Schreiben in dieser Form, entsprechend dem Entwurf auch bei den Staats-
anwaltschaften angekommen sei, habe er eine Kopie angefordert, um dieses ver-
gleichen zu können. Der Vergleich habe ergeben, dass der vorhandene Entwurf
und die angekommenen Schreiben identisch gewesen seien. Auf Nachfrage
erklärte der Zeuge, warum und mit welcher Absicht die Ministerin den Brief vom
15. August 1998 geschrieben habe, könne er nicht sagen, da er zu diesem Zeit-
punkt überhaupt noch nicht in das Ministerium versetzt gewesen sei. Später habe
man darüber auch nicht mehr gesprochen.

Auf die Frage, ob er auch Koordinierungstätigkeiten und Absprachen gegenüber
dem Staatsministerium gehabt habe, erklärte der Zeuge, nein, er habe lediglich die
unterschriebene Fassung des Vergleichs an das Staatsministerium zur Kenntnis-
nahme geschickt sowie den Vermerk vom 30. April. Dies sei aber geschehen,
ohne dass er selbst vorher mit einem entsprechenden Bearbeiter im Staatsministe-
rium Kontakt hätte, sondern dies sei Erfüllung eines Auftrages gewesen. Von
Einflussnahme des Staatsministeriums auf die Vergleichsverhandlung könne er
nichts sagen, weil er an den Besprechungen nicht teilgenommen habe.

7. Zeuge Hermann   P f l u g f e l d e r
Der Zeuge Hermann Pflugfelder, Leiter des Referats „Bildung und Beratung“ und
stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung IV im Ministerium Ländlicher
Raum, berichtete eingangs, dass zum Zuständigkeitsbereich seines Referats nicht
die ländliche Sozialberatung zähle. Das Aufgabengebiet umfasse die Aus-, Fort-
und Weiterbildung in den landwirtschaftlichen Berufen sowie die Beratung durch
die Landwirtschaftsämter wie auch die landwirtschaftlichen, gärtnerischen und
baulichen Beratungsdienste sowie die landwirtschaftliche Familienberatung.
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Berührungspunkt zur Sozialberatung sei nur bis 1991 die Landfrauenerholung
nach Richtlinie vom Mai 1994 gewesen. Diese Aufgabe sei von Frau Zaiger
bearbeitet worden. Mit der Bildung des Referats „Frauen und Soziales“ 1991 sei
diese Aufgabe dorthin übergegangen.

In seiner Funktion als Stellvertreter des damaligen Abteilungsleiters, Dr. Deinin-
ger, sei er im Frühjahr 1996 von diesem über die Problematik in diesem Bereich
informiert worden. Herr Dr. Deininger habe ihm dargelegt, dass er hier wirklichen
Grund machen wolle. In der Folgezeit habe er in seiner Funktion als Stellvertre-
ter, wenn dies erforderlich war, entsprechende Schreiben und Vermerke der
Abteilung abgezeichnet.

Seit der Einsetzung des neuen Abteilungsleiters, Herrn Hauk, zum 1. Februar
1999 leitet dieser die damals neu gegründete abteilungsübergreifende Projekt-
gruppe „Ländliche Sozialberatung“. In seiner Stellvertreterfunktion habe er
Mehrfertigung zur Unterrichtung unterhalten und habe gegebenenfalls für die
Abteilung schlussgezeichnet.

Darüber hinaus sei er am Vergleich mit den Bauernverbänden nicht beteiligt gewe-
sen. Bei Beratungen und Besprechungen zur Herbeiführung des Vergleichs oder
im Rahmen der Vergleichsverhandlung sei er zu keiner Zeit beteiligt gewesen.

Auf die Frage, ob er erläutern könne, warum sich dieser Vergleich rechtfertigen
lasse, obwohl das Ministerium Ländlicher Raum vollkommen von seiner Aus-
gangsposition abgerückt sei, erklärte der Zeuge, dass er in diesem Vergleich eine
Möglichkeit sehe, die ländliche Sozialberatung als Funktion für die Zukunft neu
zu gestalten. Dadurch gebe es einen Strich unter eine nicht absolut aufklärbare
Diskussion über die Vergangenheit und das hohe Prozessrisiko werde vermieden.
Damit besteht die Möglichkeit, die notwendige ländliche Sozialberatung wieder
in geordnete Bahnen zu bringen, da es gerade im Hinblick auf die Agenda 2000
und andere Belastungen, die auf die bäuerlichen Familienbetriebe zukämen,
unbedingt notwendig sei, diese zu unterstützen und zu beraten.

Auf die Nachfrage, ob er die Agenda 2000 als Teil der Sozialberatung ansehen
würde und nicht als Sache der Landwirtschaftsämter, schilderte der Zeuge, dass
der Vergleich eine Möglichkeit biete, die Familienberatung, die Sozialberatung
aber auch Teile der Offizialberatung künftig zu stärken, da der Strukturwandel
durch die Agenda 2000 beschleunigt werde. Durch die zusätzlichen Belastungen,
die auf die landwirtschaftlichen Betriebe zu kommen, könne durch eine Beratung
hier Hilfe angeboten werden.

8. Zeuge Rainer   A r n o l d
Vernehmung am 17. Dezember 1999 zum Teil A
Der Zeuge Rainer Arnold, Ministerialdirektor im Ministerium Ländlicher Raum,
führte aus, dass er seit 1. Februar 1991 Ministerialdirektor im Ministerium Länd-
licher Raum sei. Zur Sache berichtete der Zeuge, dass er seine Ausführungen in
mehrere Abschnitte gliedere. Der erste Abschnitt gehe von 1960 bis 1973, der
zweite Abschnitt von 1974/75 bis 1983, der dritte Abschnitt betreffe die
Richtlinien 1984, der vierte Abschnitt betreffe den Sonderfall der Förderung der
Landfrauen Südwürttemberg-Hohenzollern. Anschließend werde er sich mit dem
Zeitraum 1995 bis 1997 befassen. Die frühen Zeiträume habe er die Kenntnisse
natürlich nicht aus eigener Anschauung, sondern vor allem aus den Akten
gewonnen.

Soweit er festgestellt habe, gab es schon vor 1960 die Förderung der Sozial-
beratung, und zwar offenbar auf Grund einer Landwirtschaftsabgabe. Mit dieser
Landwirtschaftsabgabe seien bis 1960 konfessionelle Landfrauenverbände, kon-
fessionelle Verbände gefördert worden und die zwei südlichen Bauernverbände,
der Bauernverband, Landesbauernverband Südwürttemberg-Hohenzollern in
Ravensburg und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband. Ab 1960 sei
die Förderung, soweit er dieses festgestellt habe, in den Haushalt übernommen
worden, und zwar sei ein Betrag von 100 000 DM zur Verfügung gestellt worden,
davon 70 000 DM für die Landfrauenerholung und 30 000 DM für die Sozial-
beratung. Er weise auf die Landfrauenerholung deshalb hin, weil diese bis 1994
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gewährt worden sei, im Zuge des Abbaus von so genannten Bagatellförderungen
sei sie dann eingestellt worden. Also seit 1960 seien beide Förderungen bis 1994
parallel im Haushalt ausgewiesen gewesen.

Man habe sich damals  überlegt – so stehe es in den Akten –, wie die Förde-
rung gestaltet werden soll, wobei er sich auf die Sozialberatung beschränke. Man
habe die 30 000 DM unter den drei Bauernverbänden aufgeteilt, und zwar auf
Grund von Vorschlägen der Bauernverbände selber. Der Bauernverband
Württemberg-Baden bekam fünf Elftel, die beiden anderen Verbände jeweils drei
Elftel.

In den Jahren von 1960 bis 1973/74 seien jeweils Beihilfen bewilligt worden
und, soweit der Zeuge gesehen habe, jedes Jahr im Wesentlichen mit einem
gleichlautenden Schreiben. Diese Schreiben bildeten fast unverändert die Grund-
lage für die Richtlinien 1975. Dieses Schreiben sei jährlich praktisch als Bewilli-
gungsschreiben wiederholt worden und enthalte schon die Elemente, die dann
1975 Eingang gefunden haben, aber auch 1984 in die neuen Richtlinien. Nämlich
Förderung bis zu einem Höchstbetrag – damals 50 % – und Verbot der Anrech-
nung von Zuwendungen aus sonstigen öffentlichen Mitteln oder aus Beiträgen
Dritter auf den Eigenanteil. Später seien dann wieder die konfessionellen Ver-
bände hinzugekommen, die konfessionellen Organisationen und auch
Landfrauenorganisationen, zuletzt der Landfrauenverband Südwürttemberg-Ho-
henzollern im Jahre 1993. Jeweils seien Verwendungsnachweise abgegeben wor-
den.

1972 sei das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz grundlegend novelliert
worden. In § 9 sei dann zum ersten Mal kraft Gesetzes die Sozialberatung ein-
geführt worden, allerdings nicht als Rechtsanspruch, sondern als Ermessens-
gewährung.

1973 habe es dann nach der großen Novelle der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung, der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht in der
Landwirtschaft die Möglichkeit gegeben, dass die Bauernverbände Träger der
Verwaltungsstellen für die landwirtschaftliche Sozialversicherung werden
konnten. Auf Bundesebene seien dazu Rahmenverträge entwickelt worden, die
dann regional durch Vereinbarungen der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger mit den jeweiligen Bauernverbänden ausgefüllt worden seien.

Aus den Akten ergäbe sich, erläuterte der Zeuge, dass folgende Prüfungen vor-
genommen worden seien: 1971 eine Prüfung durch das Regierungspräsidium
Stuttgart mit dem Ergebnis, dass keine wesentlichen Beanstandungen zu treffen
gewesen, und 1973 ebenfalls durch das Regierungspräsidium Stuttgart – aller-
dings Prüfungszeitraum vor den Vereinbarungen mit den Sozialversicherungs-
trägern – beim Bauernverband Stuttgart, ebenfalls mit dem Ergebnis: Keine
wesentlichen Beanstandungen.

Zur Entwicklung der Richtlinien 1975 bis 1983 führte der Zeuge aus, habe er
schon erwähnt, dass die Beihilfeschreiben im Wesentlichen mit gewissen redak-
tionellen Änderungen Jahr für Jahr im Kern gleichlautend ergangen seien. 1975
habe man dann erstmals eine im eigentlich technischen Sinne Richtlinie ent-
wickelt, die die Begriffe und die Formulierungen von früheren Jahren in den Ein-
zelschreiben fast wörtlich aufgenommen habe. Nach seinem Dafürhalten –
bemerkte der Zeuge – liege dort schon ein Problem begründet. Denn 1975 bestand
schon die Möglichkeit und nach Schaffung der Möglichkeit der Verwaltungs-
stellen durch die Bauernverbände die Möglichkeit, von den landwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträgern Kostenerstattung zu bekommen.

Nach seinen Feststellungen habe der Bauernverband, Landesbauernverband
Südwürttemberg-Hohenzollern, in ihrem Antrag 1974 vor Erlass der Richtlinien
erstmals angegeben, dass landwirtschaftliche Sozialversicherungen oder die land-
wirtschaftliche Sozialversicherung Kostenerstattungen gewähren. Der Verband
habe, soweit er das festgestellt habe, dieses von der Bemessungsgrundlage ab-
gesetzt. Diese Praxis ziehe sich dann beim Bauernverband Ravensburg bis 1984
durch. Ab 1985 sei dann der Sozialversicherungszuschuss nicht mehr expressis
verbis ausgewiesen worden, aber als Drittmittel unter die Rubrik Drittmittel in
dem Formblatt eingereiht.
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Anders sei es bei den beiden anderen Bauernverbänden gewesen. Der Bauern-
verband Stuttgart und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband haben
nichts dergleichen angeben. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband
habe 1982 durch seinen damaligen Hauptgeschäftsführer Dr. Seiterich angegeben,
dass keine Drittmittel gegeben seien. Und ein gleichlautendes Schreiben sei 1984
von dem damaligen Hauptgeschäftsführer Dr. Gutmann ausgefertigt und unter-
schrieben worden.

Auch der Bauernverband Stuttgart habe in seinen Berichten, soweit er dieses
festgestellt habe, bemerkte der Zeuge, keine Drittmittel angegeben und habe
auch keine Hinweise auf Zuschüsse der Sozialversicherung aufgenommen. Der
Bauernverband habe vielmehr in teilweise gleichlautenden Schreiben angege-
ben, dass die Beratungen, insbesondere auch im Bereich der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung – der Unfallversicherung, Krankenversicherung –, an-
gestiegen seien, und habe dieses auch hin und wieder mit einem Prozentsatz
untermauert mit zwischen 50 und 80 %, 40 und 85 %. Auch die Finanzierungs-
pläne, die früher vorgelegt worden seien, enthielten keinen Hinweis auf die
Drittmittel.

Die Verwendungsnachweise seien, nach Ansicht des Zeugen, im Grunde immer
ähnlich abgefasst worden. Es haben zwei vertiefte Prüfungen statt gefunden,
nämlich eine durch das Regierungspräsidium Stuttgart beim Bauernverband Würt-
temberg-Baden im Jahr 1979 mit dem Ergebnis, dass die Verwendungsnachweise
in Ordnung gewesen seien. Eine andere Prüfung durch das Regierungspräsidium
Karlsruhe 1983 bei der Evangelischen Landeskirche mit einem Ergebnis: Mittel-
verwendung zweckentsprechend, Themen sollen genauer definiert werden.

Zu den Richtlinien 1984 führte der Zeuge aus, dass die Bereinigungsanordnung
der Landesregierung nach der Anordnung die Richtlinien 1975 zum 31. Dezem-
ber 1983 ausgelaufen seien. Man habe deshalb überlegt, ob es geboten sei, neue
Richtlinien zu schaffen. Diese Arbeit sei man unter zwei Blickrichtungen
angegangen. Die erste Blickrichtung sei gewesen, eine Vereinfachung herbei-
zuführen. Wer die Akten angesehen habe, könne erkennen, dass immer dicke
Bündel von Verwendungsnachweisen gekommen seien. Und das zweite Ziel sei
gewesen, eine Angleichung der Förderung durch Pauschalierung zu erreichen.
Die zuständige Fachabteilung habe umfangreiche Erhebungen, insbesondere bei
den Verbänden zu den Beratungen und den eingesetzten Ressourcen angestellt. Es
seien die Regierungspräsidien auch beteiligt worden, nachdem man einen ersten
Entwurf fertiggestellt habe.

Im Ergebnis sei es trotzdem dabei geblieben, dass die Richtlinien 1975 im Kern
weitestgehend unverändert geblieben seien. Folgende Änderungen habe der Zeuge
feststellen können: Der Höchstfördersatz habe sich ermäßigt von 50 % auf
40 %. Das Anrechnungsverbot von Drittmitteln sei in das Antragsformular über-
führt worden. Dort sollten Beteiligungen und Zuschüsse Dritter angegeben werden.

Auf die Vorlage von Verwendungsnachweisen habe man verzichtet und habe das
Antrags- und Verwendungsnachweisverfahren etwa so ausgestaltet wie in der
Erwachsenenbildung: Danach sollte der Antrag zugleich Verwendungsnachweis
des Vorjahres sein.

Die Neufassung sei dem Rechnungshof und dem Finanzministerium im Entwurf
vorgelegt worden und – Finanzministerium mit geringfügigen Änderungen – zu-
gestimmt worden.

Vertiefte Prüfungen haben in der Folgezeit nicht statt gefunden. Man habe nicht
hinter die Kulissen geleuchtet, wie das die Ministerin bereits in der Anhörung der
beiden Ausschüsse am 24. Februar 1999 zum Ausdruck gebracht habe. Es gäbe
nur einen Einzelvorgang, nämlich den der Prüfung durch die Vorprüfungsstelle
des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das die Förderung der Evangelischen
Landeskirche 1994 geprüft habe. Nach den Erkenntnissen des Zeugen auf Grund
der Aktenlage sei diese Prüfung auf rein örtlicher Ebene ohne Beteiligung des Mi-
nisteriums Ländlicher Raum abgelaufen. Erst 1995 durch das Regierungs-
präsidium Stuttgart sei vertieft in eine Prüfung eingestiegen worden. Das Regie-
rungspräsidium Stuttgart habe von sich die Prüfung veranlasst ohne Anstoß von
außen und habe die Sache aufgegriffen. Das Ergebnis der Prüfung sei im Prüf-
bericht 117/95 vom 13. September 1995 zugefasst worden.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

108

Zum Sonderfall der Förderung des Landfrauenverbands Südwürttemberg-Hohen-
zollern führte der Zeuge aus, dass der Landfrauenverband Südwürttemberg-
Hohenzollern 1993 durch eine Änderung der Richtlinie anerkannt worden sei als
Destinatär, als förderfähige Einrichtungen. Möglicherweise sei es früher so gewe-
sen, dass der Landfrauenverband gegebenenfalls Mittel über den Bauernverband,
Landesbauernverband Südwürttemberg-Hohenzollern, bekommen habe für Sozi-
alberatung. Ähnlich sei es beim Bauernverband Südbaden gewesen, der über den
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband die Mittel bekommen habe,
obwohl der Bauernverband Südbaden bis 1996 als Destinatär genannt worden sei.

1994 habe das Ministerium Ländlicher Raum dem Landfrauenverband Südwürt-
temberg-Hohenzollern mitgeteilt, dass für das Modellvorhaben „Qualifizierung
Ehrenamtlicher“ Mittel bereitgestellt werden. Der Verband sei dann vom Ministe-
rium im Oktober mündlich daran erinnert worden, dass er, wenn die Mittel ab-
gerufen seien, noch einen Antrag stellen müsste. Der Zeuge bemerkte, da er
bereits in der gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse Ländlicher Raum und
Finanzausschuss am 24. Februar zu dieser Frage Stellung genommen habe, könne
er sich zu diesem Punkt kurz fassen. Mit letzter Sicherheit sei nicht klärbar ge-
wesen, ob ein Schreiben datierend vom 11. November 1994 beim Regierungs-
präsidium Tübingen eingegangen sei, in dem der Landfrauenverband Südwürt-
temberg-Hohenzollern gebeten habe, die Mittel zu bekommen. Es könne auch sein
– das habe er aber nicht aufklären können, erläuterte der Zeuge –, dass das Schrei-
ben zwar beim Regierungspräsidium eingegangen, aber nicht als Antrag verstan-
den worden sei. Am Tag des Kassenschlusses, am 20. Dezember 1994, sei dann
vom Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern dem Regierungspräsidium
ein Verwendungsnachweis vorgelegt worden, aber das Regierungspräsidium Tü-
bingen habe mit dem Verwendungsnachweis nichts anfangen können, weil es kei-
nen Bewilligungsbescheid gegeben habe. Der Landfrauenverband habe sich dann
an den damaligen Minister Weiser und an das Ministerium gewandt und habe auf
die Umstände aufmerksam gemacht. Es hätte auch, Besprechungen im Hause und
auch Gespräche des Ministers mit dem Haushaltsreferat gegeben.

Nach Auffassung des Zeugen habe die Verwaltung einen Fehler gemacht und
dieser Fehler, auch wenn er beim Regierungspräsidium Tübingen gelaufen sei,
könne nicht zulasten des Verbands gehen. Deshalb sei nach haushaltsrechtlich
korrekten Wegen gesucht worden, um diesen Fehler auszubügeln und dem Ver-
band die Mittel zukommen zu lassen.

Das Haushaltsreferat habe dann geprüft, ob dies möglich wäre über den Weg der
Sozialberatung.

Das Haushaltsreferat habe diese Frage geprüft und sei zu dem Ergebnis gekom-
men, dass man in diesem speziellen Fall aus den besonders gelagerten Umständen
heraus habe abweichen können von den bisherigen Zuschussquoten, die sich bei
den Landfrauen seit etlichen Jahren, seit Mitte der Achtzigerjahre, auf 35 % des
förderfähigen Aufwandes belaufen haben, und auf 40 % gehen könne. Das Haus-
haltsreferat sei zu dem Ergebnis gekommen, dass man, nachdem die Landfrauen
Südwürttemberg-Hohenzollern Angaben gemacht haben zu dem Aufwand in
puncto Sozialberatung Ehrenamtlicher, nämlich die Vorsitzende und die zwei
Stellvertreterinnen, ebenfalls die Sekretärin anerkennen konnte. Dies sei dann im
Hause so abgestimmt worden, und der Bescheid für 1994 sei dann im Jahr 1995
erlassen worden. Im Ergebnis seien dies etwa 20 000 DM gewesen. Dieser Vor-
gang sei in den Akten dokumentiert und könne notfalls nachgelesen und überprüft
werden, bemerkte der Zeuge.

Als Zwischenbilanz resümierte der Zeuge:

1. Die Bewilligungen haben sich seit 1960 bis 1994/95 im Wesentlichen auf
einige wenige Säulen abgestützt, die schon vor – von heute gerechnet – 29
Jahren entwickelt worden seien. Mit einer unglaublichen Kontinuität und mit
einer Automatik seien diese immer wieder wiederholt worden und mündeten in
den zwei Richtlinien von 1975 und 1984.

2. Bis auf den Landesbauernverband Württemberg-Hohenzollern hätten die
beiden anderen Bauernverbände Drittleistungen der Landwirtschaftlichen
Sozialversicherung nicht angegeben. Dass von gewissen leichteren Schwan-
kungen abgesehen, die Bemessungsgrundlage kontinuierlich gestiegen sei.
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3. Auf Seiten der Verwaltung habe es Versäumnisse gegeben. Nach Ansicht des
Zeugen resultieren daraus folgende Fragen:

a) Warum habe man aus der Mitteilung der Zuschüsse der Landwirtschaftlichen
Sozialversicherung an den Bauernverband Württemberg-Hohenzollern keine
Konsequenzen gezogen?

Er sei zu der Überzeugung auf Grund vor allem des Studiums der Akten, aber
auch durch Befragung von Mitarbeitern gekommen, bemerkte der Zeuge, dass
man dies hätte wissen können, weil hier Angaben vorlagen, man sie aber offenbar
nicht verarbeitet habe. Er führe dies auch auf die Automatik zurück, die in diesem
ganzen Geschäft der Bezuschussung und der jährlichen Bewilligung der Sozial-
beratung mit inbegriffen gewesen sei. Er habe in einigen Aktenstücken auch
Feststellungen gefunden, die belegen, dass man damals, 1975, aber auch später
bei der Abfassung der Richtlinien 1984, davon ausgegangen sei, dass auch die
Landwirtschaftliche Sozialversicherung ein Förderfall im Sinne der ländlichen
Sozialberatung, im Sinne der Richtlinien sei. So stehe zum Beispiel schon bei den
Richtlinien 1975 in den Akten:

Mit dem gesetzlichen Ausbau der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung hat
das Beratungsbedürfnis der bäuerlichen Familien stark zugenommen. Die
Sozialberatung ist deshalb unverzichtbarer Bestandteil der Agrarpolitik des
Landes. Das Land gewährt aus diesem Grunde Zuschüsse.

Und dann sei dieses fortgesetzt worden.

Der damals zuständige Mitarbeiter habe 1983, als er die Richtlinien neu aufarbei-
ten wollte, einen Fragenkatalog entwickelt, und als Frage Nummer 1 stehe in
diesem Fragenkatalog:

Die bei der Sozialberatung gefasste Abgrenzung auf Beratung in Versiche-
rungsfragen erscheint zu eng.

Daraus schließt der Zeuge, dass man damals unverändert an dieser Förderung
habe festhalten wollen und nicht registriert und verarbeitet habe, dass der Landes-
bauernverband Südwürttemberg-Hohenzollern die Sozialversicherungszuschüsse
angegeben habe. Im Gegensatz dazu haben die beiden anderen Bauernverbände
die Sozialversicherungszuschüsse nicht angegeben, sondern nahezu regelmäßig,
erst recht ab 1984/85, in den Formularen darauf hingewiesen, dass sie keine
Drittmittel bekommen hätten.

Des Weiteren führte der Zeuge aus, er habe auch mit Mitarbeitern gesprochen,
auch von den Regierungspräsidien, die ihm gesagt hätten, dass sie nicht gewusst
hätte, dass die Sozialversicherung Zuschüsse leistet. Es habe bei dem einen oder
anderen aber wohl das Wissen gegeben, dass die Bauernverbände Verwaltungs-
stellen der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung seien, aber nicht, dass hier
Geld geflossen sei.

Die zuständige Sachbearbeiterin des Regierungspräsidiums Tübingen, die schon
Ende der Siebzigerjahre mit dem Vorgang befasst gewesen sei, habe ihm, berich-
tete der Zeuge am 3. März 1999 gesagt, dass sie nichts von der Verwaltungs-
stellentätigkeit und der Erstattung durch die Sozialversicherungsträger gewusst
habe. Auch habe sie sich offenbar nichts dabei gedacht und sei nicht der Frage
weiter nachgegangen: Wie komme es, dass Ravensburg, der Bauernverband
Ravensburg, ab 1992 dann keine Zuschüsse mehr angegeben habe? Die zustän-
dige Sachbearbeiterin habe sich dies so erklärt, dass dies wohl die Konsequenz
aus der Fusion der beiden Verbände gewesen sein könnte.

b) Warum habe man 1984 auf die Vorlage von Verwendungsnachweisen ver-
zichtet?

Nach Ansicht des Zeugen gibt es dafür zwei Erklärungen. Die erste Erklärung
habe ein bisschen mit dem damaligen Zeitgeist zu tun. Ende der Siebzigerjahre sei
in Deutschland die große Welle der Entbürokratisierung durch das Land gerollt.
Man habe versucht, wo immer möglich, Vereinfachungen durchzuführen und habe
deshalb den Antrag mit dem Verwendungsnachweis des Vorjahres gleichgesetzt.
Ein Zweites sei hinzu gekommen, dass man natürlich Vertrauen in die Bauernver-
bände, die einen eingespielten Verwaltungsapparat gehabt haben, der solche Dinge
auch beurteilen könnte und die Nachweise auch aufarbeiten könnte, gehabt habe.
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c) Warum habe man nicht inhaltlich kontrolliert?

Der Zeuge erläutert, dass er aus mehreren Befragungen die Erkenntnis gewonnen
habe, dass man sehr wohl kontrolliert habe bei der Bewilligung der jährlichen
Zuschüsse, allerdings nur rechnerisch. Aber man habe nicht hinter die Kulissen
geleuchtet. Nach Ansicht des Zeugen hätte, insbesondere wenn er sich die Prüfung
des Regierungspräsidiums Stuttgart 1979 noch einmal in Erinnerung rufe, wo es ja
schon die Kostenerstattung der Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger an
die Bauernverbände gegeben habe, und die Sache für in Ordnung befunden wor-
den sei, eine normale Prüfung ohne spezifisches Vorwissen möglicherweise auch
nichts anderes in den Achtzigerjahren ergeben als die Prüfung 1979.

Im Grunde habe sich eine Automatik eingestellt, und die Anträge seien in einer
echten Verwaltungsroutine behandelt worden. Der Zeuge räume aber ein, dass
nach einer gewissen Zeit zumindest nach Umstellung der Förderung 1994 man
sicherlich hätte vertieft prüfen müssen.

d) Warum habe es keine Zusammenschau der Regierungspräsidien gegeben?

Der Zeuge bemerkte, dass er aus der Lektüre der Akten und seiner Beurteilung der
Gesamtzusammenhänge den Schluss gezogen habe, dass die damaligen Sachbear-
beiter und Mitarbeiter einfach die Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen
Verbänden, ein bunter Strauß von konfessionellen und kirchlichen Verbänden,
über die Landfrauenverbände bis zu den Bauernverbänden als so groß angesehen
hätte, dass man hier nicht zu einer Vereinheitlichung habe kommen können. Mög-
licherweise sei dies auch aus historischen Entwicklungen erklärbar gewesen.

Schließlich müsse man auch bei der Bewertung berücksichtigen, dass immerhin
ein einheitliches Formular entwickelt worden sei, dass dann für alle drei Regie-
rungspräsidien einschließlich dann auch der Karlsruher Einzelrolle bezüglich des
Frauenwerks der Evangelischen Landeskirche gegolten habe. Das sei ein Stück
Vereinheitlichung aus damaliger Sicht gewesen. Heute sei man natürlich klüger.

Die Aufarbeitungsphase der Problematik, bemerkte der Zeuge, sei gekennzeich-
net durch eine echte prozesshafte Entwicklung, bei der man auch peu à peu bis in
die neueste Zeit 1997/98 immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen habe. Es sei
nicht so gewesen, dass schlagartig im Jahre 1995 alle Probleme einschließlich
ihrer Lösungen auf dem Tisch gelegen haben.

Des Weiteren betonte der Zeuge, dass die Verwaltung von sich aus ohne äußeren
Anstoß das Problem der landwirtschaftlichen Sozialversicherungszuschüsse an
die Bauernverbände und die periphären Fragen aufgegriffen habe.

Er könne nicht mehr zeitlich lokalisieren, wann genau das Regierungspräsidium
Stuttgart, das als Erstes dran gewesen sei, Bedenken bekommen habe und
Probleme gesehen habe, jedenfalls habe das Regierungspräsidium Stuttgart am
3. April 1995 seinem Prüfdienst den Auftrag gegeben, drei Organisationen zu
überprüfen.

Herr Stark, der zuständige Referent im Regierungspräsidium Stuttgart, habe nach
eigenen Angaben aus Gründen der Verwaltungsroutine die Geschichte aufgegrif-
fen. Herr Stark habe sich auch bei dem Landesbauernverband erkundigt und
angerufen und die Frage der Entgelte für die Verwaltungsstellentätigkeit ange-
sprochen. Nach Auskunft von Herrn Stark habe er den Eindruck gewonnen, dass
man dort nicht allzu üppig mit Informationen gegenüber ihm umgegangen sei.

Der exakte Zeitpunkt einer Rückkopplung mit dem Ministerium Ländlicher Raum
habe sich nicht feststellen lassen.

Frau Dr. Dobler, die damalige zuständige Referentin im Ministerium Ländlicher
Raum, berichtete der Zeuge, habe ihm gesagt, dass es eine etwas stärkere Ein-
grenzung gegeben habe. In einer fernmündlichen Befragung im August/Septem-
ber 1995 habe Herr Stark bei ihr nachgefragt, ob sie etwas gegen eine Prüfung
habe. Sie habe ihm gesagt, dass sie selbstverständlich nichts gegen eine Prüfung
einzuwenden habe.

Wann der Prüfbericht in das Ministerium Ländlicher Raum gekommen sei, könne
er nicht sagen, ergänzte der Zeuge. Er habe dies bereits bei der Anhörung der
beiden Ausschüsse dargelegt. Es habe sich kein Eingangsstempel feststellen
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lassen können. Nach dem, was er auch an Befragungen durchgeführt habe, habe
man offenbar vereinbart, dass die vom Ministerium Ländlicher Raum angeforder-
ten Prüfberichte persönlich übergeben werden sollten.

Einzelne Mitarbeiter hätten ihm gesagt, der Prüfbericht sei dann zum Jahresende
1995 ins Haus gekommen. Andere Mitarbeiter haben gesagt, er sei Anfang 1996
ins Haus gekommen. Er gehe davon aus, erklärte der Zeuge, dass der Prüfbericht
etwa um den Jahreswechsel ins Ministerium Ländlicher Raum hereingekommen
sein müsste.

Man habe dann am 14. Februar eine erste gemeinsame Besprechung zwischen der
Fachabteilung, der Abteilung 4, und dem Regierungspräsidium Stuttgart durch-
geführt. Er habe aus seiner Erinnerung heraus den Eindruck, dass man damals
nicht durchgeblickt habe und vieles unklar gewesen sei. Es habe zu diesem
14. Februar auch eine handschriftliche Aufzeichnung, einen Zettel, der nach
seiner Identifizierung von einer Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums Stuttgart
angefertigt worden sei, gegeben, in dem auch die ersten, dann auch später immer
wiederkehrenden Stichworte aufgetaucht worden seien: Ehrenamt, Reisekosten,
Fehlbedarfsfinanzierung, Einnahmen durch Sozialversicherung.

Am 5. März 1996 habe das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen mit
seinen Prüfungen begonnen. Er habe festgestellt, berichtete der Zeuge, dass man
im Rechnungshof offenbar im November 1995 übereingekommen sei, die länd-
liche Sozialberatung und die Landfrauenerholung zu überprüfen. Auch diese
Unterlage habe sich in den Akten befunden.

Eine erste Gesprächsrunde habe bei ihm am 8. März 1996 stattgefunden, mit der
Abteilung 4, dem Abteilungsleiter, und, soweit er sich erinnere, dem Haushalts-
referat, dem Referatsleiter 13.

Nach seiner Erinnerung habe er damals den Auftrag gegeben, ohne Wenn und
Aber die Geschichte aufzuklären und so viel wie möglich an zusätzlichen
Erkenntnissen zu gewinnen. Er wisse heute nicht mehr, ob am 8. März schon die
Rede gewesen sei von Protokollen, von Beratungsprotokollen. Das sei möglicher-
weise später in die Diskussion gekommen. Er wisse auch heute exakt nicht mehr,
ob am 8. März auch darüber schon geredet worden sei, nur noch Abschlags-
zahlungen auszubezahlen.

Das Stichwort „Beratungsprotokolle“ und „Abschlagszahlungen“ tauche dann
auch wieder auf der Grundlage einer Stichwortskizze des Regierungspräsidiums
Stuttgart in den Akten am 18. April 1996 auf. Stichworte seien: Aufarbeitung der
Prüfberichte, Definition der Beratungskräfte, Einnahmen der Sozialversiche-
rungsträger, auch das Stichwort Subventionsbetrug. Damals sei man offenbar
schon dabei gewesen, konkreter einzusteigen.

Seinerzeit habe dann auch eine Phase der engen Zusammenarbeit mit dem Staat-
lichen Rechnungsprüfungsamt begonnen, mit dem man zur weiteren Aufklärung
gemeinsam vorangehen wollte, natürlich auch aus ökonomischen Gründen.

Am 6. Mai 1996 seien dann Abschlagszahlungen in Höhe von 40 % bewilligt
worden. Nach seiner Erinnerung hätten sie damals darüber diskutiert, ob man
den Verbänden bei der unklaren Situation noch Zahlungen geben könne oder
nicht. Man sei der Auffassung gewesen, dass die Verbände Leistungen erbrin-
gen und dass man mit einer Quote von etwa 40 % solche Leistungen abdecken
könne.

Am 20. Juni 1996 habe sich dann die zuständige Fachabteilung mit dem Staat-
lichen Rechnungsprüfungsamt und mit dem Regierungspräsidium zusammen-
gesetzt, um die Absicht, Beratungsprotokolle zu erstellen, weiter zu konkreti-
sieren. Kernpunkte dieser Besprechung seien gewesen „Weg von der Fehlbedarfs-
finanzierung“, „Pauschale pro Mitglied“ – wohl bezogen auf die Landfrauen-
verbände – und „Beratungsprotokolle“.

Er könne heute, führte der Zeuge aus, nicht mehr sagen, wann er zum ersten Mal
mit der Angelegenheit befasst gewesen sei. Er schließe nicht aus, dass er tele-
fonisch informiert worden sei Ende 1995. Er schließe aber auch nicht aus, dass er
informiert worden sei vor dem 8. März 1996, dem Tag, an dem die Besprechung
bei ihm stattgefunden habe.
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Er habe inhaltliche Angaben gefunden und bei seinen Befragungen dies auch
noch einmal festgestellt, stellte der Zeuge fest, dass man offenbar der Auffassung
gewesen sei, dass er den Prüfbericht 117/95 erstmals in der Besprechung am 8.
März in die Hände bekommen haben solle. Er könne dies heute nicht bestätigen,
aber er könne nicht ausschließen, dass er schon Ende 1995 telefonisch unterrichtet
worden sei. Auf jeden Fall sei er dann ab 8. März und vorher mit einem Vorlauf
in der Aufarbeitung mit dabei gewesen.

Er habe sich auch Gedanken gemacht, betonte der Zeuge, ob der Minister Weiser
informiert worden sei. Er halte dies für möglich. Er halte es aber auch für mög-
lich, dass er nicht informiert worden sei. Dafür, dass er informiert worden sei,
spreche, dass er in aller Regel über inhaltliche Fragen informiert worden sei.
Dagegen spreche der Vorgang im Hinblick auf die Rückforderung bei den Land-
frauen Württemberg-Baden, in die sich der Minister so eingeschaltet habe, dass er
selbstverständlich die Entscheidungen der Verwaltung auch gebilligt habe und
keine Chancen gesehen habe, von der Streichung der Ehrenamtlichen nach Vor-
trag, ausweislich auch der Akten, von dieser Streichung herunterzukommen,
sondern er habe sich im Gegenteil in die Sache hineinbegeben und habe gesagt, er
wolle von den Landfrauen eine Ausarbeitung über die Aufgaben des Ehrenamts
und wolle darüber dann auch mit dem Rechnungshof reden.

Wenn er informiert gewesen wäre damals, dann hätte man eigentlich erwarten
können, dass der Minister sich in ähnlicher Weise in dieses Thema Sozialberatung
bei den Bauernverbänden eingeschaltet hätte, begründete der Zeuge.

Es könne auch sein, dass er nicht informiert gewesen sei, weil in dieser Phase
Februar/März/April die Dinge alles andere als klar gewesen seien und man mög-
licherweise zusätzliche Klarheit gewinnen wollte.

Das Ministerium Ländlicher Raum habe dann nach dem 20. Juni 1996 einen Erlass
an die Regierungspräsidien gefertigt – der sei am 25. Juli 1996 abgegangen –, in
dem  man von den Destinatären die bereits mehrfach erwähnten Beratungsprotokolle
anfertigen lassen wollte. Man habe diese Frage mit den Regierungspräsidien erörtert
und auch mit dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt. Mit erheblichem Aufwand
seien dann die Formulare entwickelt und abgestimmt worden.

Am 25. September 1996 habe es dann eine Besprechung im Ministerium Länd-
licher Raum unter Leitung des Abteilungleiters mit den Bauernverbänden und
dem Rechnungsprüfungsamt, bei der man das Vorgehen in puncto Beratungs-
protokolle absprechen wollte, gegeben. Die Protokolle seien damals ausweislich
der Besprechungen für die Aufarbeitung in der Zukunft gemünzt gewesen, um zu
einer Neuregelung zu kommen. Die Richtlinien von 1984 seien bereits außer
Kraft getreten gewesen auf Grund der Zehnjahresfrist, und man musste auch die
Landfrauenerholung aus den Richtlinien eliminieren.

Man habe sich auch mit den Bauernverbänden auf eine Regelung für die Zukunft
verständigt.

Am 21. Oktober 1996 habe ein Gespräch bei ihm stattgefunden, an dem die
Abteilung 4 als zuständige Fachabteilung, die Abteilung 1 mit dem Leiter des
Rechtsreferates und das Regierungspräsidium Stuttgart teilgenommen haben.
Darüber gebe es eine handschriftliche Notiz des Vertreters des Regierungspräsi-
diums Stuttgart bei allen Akten. Damals hätten sie sich der zwei Fragen angenom-
men, die sich dann immer weiter durchzogen haben:

Fehlbedarfsfinanzierung? Ist dies die richtige Art? Zuschüsse Dritter, Sozialver-
sicherungszuschüsse. Frage: Betrug?

Nach seiner Erinnerung heute habe der Leiter des Rechtsreferates Stellung
genommen zu der die Frage, ob Subventionsbetrug oder ein normaler Betrug
vorliege. Der Leiter des Rechtsreferats habe nach seiner Erinnerung damals wie
auch im Februar 1998 die rechtliche Frage des Subventionsbetruges verneint. Es
sei aber damals nicht möglich gewesen, auch die Tatbestandselemente so zu
klären, dass man hier hätte nähere Schritte unternehmen können.

Er habe damals nach seiner Erinnerung angeordnet, führte der Zeuge aus, dass die
Auszahlungen nicht mehr vorgenommen werden. Dies finde sich in einem
Vermerk, der dem Erlass, die Auszahlungen einzustellen, vorangestellt gewesen
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sei, vom Dezember 1996 der zuständigen Fachabteilung, genauso aber auch in
einem Bericht des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 27. Januar 1999, in dem
das Ergebnis dieser Besprechung vom 21. Oktober referiert werde.

Am gleichen Tage, am 21. Oktober, sei telefonisch den Regierungspräsidien die
Anweisung gegeben worden, dass sie keine Auszahlungen mehr vornehmen
sollen. Das Regierungspräsidium Stuttgart habe im Frühjahr 1996 keine Zah-
lungen ausbezahlt.

Grund dafür sei offenbar gewesen, dass man sich nicht einig gewesen sei, dass es
unklar gewesen sei, ob der Antrag noch in gleicher Form gestellt werden solle wie
1995 und dass aus dem Ministerium der Hinweis gekommen sei, dass sei möglich
sei. Des Weiteren sei Stuttgart weiter als andere Regierungspräsidien in der Auf-
arbeitung gewesen. Und Stuttgart habe natürlich auch erneut geprüft, zum
Beispiel den Landesbauernverband am 19. Juni 1996. Es habe dann auch einen
weiteren Prüfbericht 1/97 hinsichtlich des Landesbauernverbandes gegeben.

Wann er die Ministerin über den Vorgang informiert habe, berichtete der Zeuge,
könne er nicht mehr exakt sagen.

Die Ministerin habe ihr Amt am 12. Juni 1996 aufgenommen. Es sei möglich, dass
er sie in den Tagen vorher und danach nicht informiert habe. Er gehe aber davon
aus, dass er die Ministerin im Zusammenhang mit den Besprechungen im Septem-
ber und Oktober informiert habe. Außerdem sei ihr möglicherweise die Sache aus
ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Landfrauenverbandes Südbaden bekannt gewe-
sen. Ob dies der Fall gewesen sei, wisse er nicht mehr. Er habe mit der Ministerin
darüber nicht gesprochen. Aber er gehe davon aus, ergänzte der Zeuge, dass er die
Ministerin im Herbst 1996 spätestens im Groben informiert habe.

Er wolle noch einmal darauf hingewiesen, dass sie dann gemeinsam mit dem
Rechnungsprüfungsamt Tübingen und vor allem in Zusammenarbeit mit dem
Regierungspräsidium Stuttgart die Aufarbeitung vorangebracht hätten. Beide
hätten arbeitsteilig zehn Kreisbauernverbände überprüft und daraus dann Schlüsse
gezogen. Die Schlüsse des Rechnungsprüfungsamts befänden sich dann im Rech-
nungsprüfungsbericht vom 8. Dezember 1997.

Im Herbst 1996 seien dann die Beratungsprotokolle ausgefüllt gewesen, und zwar
nach einigen Abänderungen und Briefwechseln und Telefonaten zwischen Regie-
rungspräsidien, Ministerien und den Verbänden von Mitte November bis Mitte
Dezember 1997 und dann im März 1997.

Er habe in der Zwischenzeit bis Dezember 1997 immer wieder auch Anfragen be-
kommen aus den Kreisen der Verbände, wie die Sache stehe. Er habe unverändert
darauf hingewiesen, dass die Prüfungen andauern und man das Ergebnis der
Rechnungsprüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen ab-
warten solle. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamts Tübingen sei dann am
11. Dezember 1997 in das Ministerium Ländlicher Raum gekommen. Er habe in
einer Besprechung am 19. Dezember 1997 dann zwei Arbeitsgruppen eingesetzt,
die diese Materie, die uns in Form des Prüfberichts vorgelegt worden sei, auf-
arbeiten sollten.

Auf die Frage, wie die Änderung der Richtlinie im Jahre 1984 zu Stande gekom-
men sei, entgegnete der Zeuge Arnold, dass er hierüber aus eigener Anschauung
nichts sagen könne. Er habe sich anhand der Akten sachkundig gemacht. Danach
sei bei ihm der Eindruck entstanden, dass damals mit dem Ziel der Vereinfachung
und der Pauschalierung versucht worden sei, im Rahmen des damaligen Zeit-
geistes der Vereinfachung und der Entbürokratisierung an die Angelegenheit
heranzugehen. Wenn er nach seiner Meinung gefragt werde, erläuterte der Zeuge,
könne er nur sagen, dass vor dem Hintergrund und dem jetzigen Wissen, das er
sich angeeignet habe, er sicher die Richtlinie von 1984 anders gemacht hätte.

Auf Frage, ob es eine Weisung gebe, dass die Bediensteten des Regierungs-
präsidiums Tübingen angehalten worden seien, nur die Zahlen zu kontrollieren
und nicht die Inhalte, antwortete der Zeuge, dass er sich an eine solche Weisung
nicht erinnern könne.

Auf die Frage, ob auch von der Absenderseite des Rechnungsprüfungsberichts
nachgeforscht worden sei, wann dieser Bericht dem Ministerium Ländlicher



Raum übergeben wurde, schilderte der Zeuge, dass er, wie er dies bereits ein-
gangs erwähnt habe, die in Betracht kommenden Personen im Ministerium Länd-
licher Raum und im Regierungspräsidium Stuttgart befragt habe. Niemand habe
ihm zuverlässig sagen können, wann der Bescheid übergeben worden sei, sodass
er davon ausgehe, ohne dies genau belegen zu können, dass dies Ende des Jahres
1995/Anfang 1996 um den Jahreswechsel herum gewesen sein müsse. Es könne
durchaus sein, dass dieser Bericht bei einer der vielen Besprechungen der Regie-
rungspräsidien mit dem Ministerium ohne, dass er dort Besprechungsgegenstand
gewesen sei, am Rande übergeben worden sei. Feststellen lasse sich das aber
nicht mehr. Es müsse eigentlich jedes Schriftstück, das per Post komme oder per
Telefax oder per LVN, über die Poststelle laufen. Aber er sehe auch mit gewisser
Sorge, dass viele Schriftstücke heute, insbesondere mit den elektronischen Medi-
en, direkt zum Bearbeiter auf den Tisch kommen. Es gebe hierzu Anweisungen,
alles über die Poststelle laufen zu lassen, aber ausschließen, dass es in dem einen
oder anderen Fall anders laufe, lasse sich nicht.

Auf die Frage, wann die Frage des Subventionsbetrugs zum ersten Mal auf-
getaucht sei, bemerkte der Zeuge, wenn er dies richtig gelesen habe, in der
Besprechung am 18. April, aber hier sei er nicht persönlich anwesend gewesen.
Aus diesem Grund könne er die handschriftliche Notiz von Herrn Stark nicht
bewerten, ob dies nur ein Gedanke gewesen sei oder ob tatsächlich in dieser
Besprechung dies thematisiert worden sei. Am 21. Oktober allerdings sei dies ein
Thema gewesen. Aus diesem Grund habe er auch zu dieser Besprechung das
Rechtsreferat eingeladen. Hier habe man ausführlicher über den Tatbestand
Betrug beziehungsweise Subventionsbetrug gesprochen, auch im Verhältnis
zwischen Entgelt Sozialversicherung zur Sozialberatung. Nach seiner Erinnerung
konnte man damals keinen klaren Schluss ziehen. Und deshalb sollte der Bericht
des Rechnungsamtes oder des Rechnungshofes abgewartet werden.
Auf die Frage, ob der Zeuge sich im Rahmen der Mittelerhöhung im Jahre 1992
um etwa 200 000 DM einmal höher mit dem Antrag und den Fördergrundsätzen
befasst habe, entgegnete der Zeuge, dass er zum ersten Mal mit dieser Materie im
Rahmen eines Überblickvermerks für ein Gespräch des Herrn Ministers mit den
Landfrauenverbänden, das in Gengenbach im April 1991 stattgefunden habe, in
Berührung gekommen sei. Dieses sei die Zeit gewesen, als im Haushaltsplan die
Mittel für die Landfrauenverbände um circa 50 000 DM und die für die Land-
jugend um 150 000 DM erhöht worden seien. An eine Förderung der Sozial-
versicherung in diesem Bereich könne er sich nicht erinnern. Dieser Umstand sei
ihm erst im Zuge der Aufarbeitung ab 1995/1996 nach seiner Erinnerung bekannt
geworden.

Auf die Frage, ob ihm im Rahmen der Mittelerhöhung zur Kenntnis gelangt sei,
dass diese Förderung eine Fehlbedarfsfinanzierung sei, schilderte der Zeuge, dass
dies sein könne, dass ihm dies irgendwann im Zusammenhang damit 1991 gesagt
worden sei, aber er es heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen könne.
Grundsätzlich, berichtete der Zeuge, könne man diese Frage haushaltsrechtlich
erläutern. Die ländliche Sozialberatung stelle keine institutionelle Förderung,
sondern eine Projektförderung dar. Weiter sei zu beachten, dass die Fehlbedarfs-
finanzierung ein Unterfall der Projektfinanzierung darstelle. Bei der Fehlbedarfs-
finanzierung spiele das Vermögen keine Rolle. Die Vermögensfrage habe bis
Ende 1997 in der Diskussion, auch auf Grund der Äußerung des Staatlichen Rech-
nungsprüfungsamts, eine Rolle gespielt. Im Zuge der Aufarbeitung ab Ende
1997/Anfang 1998, verdeutlichte der Zeuge, sei für das Ministerium Ländlicher
Raum glasklar gewesen, und dies habe er auch immer als schlüssig empfunden,
dass das Vermögen der Bauernverbände keine Rolle spielen könne. In dem
Zwischenbericht an den Rechnungshof sei diese Position auch entsprechend
dargelegt worden. Im Übrigen möchte er darauf hinweisen, dass der Rechnungs-
hof, soweit er sich erinnern könne, in der Anhörung im Landtag am 25. Februar
auch selber von dieser Position abgerückt sei.

Auf die Frage, ob der Erlass vom 6. Mai 1996 des Ministeriums Ländlicher Raum
an die Regierungspräsidien, wonach für das Haushaltsjahr 1996 nur noch
Abschlagszahlungen in Höhe von 40 % der Vorjahresleistungen gewährt werden,
ihm zur Kenntnis gelangt sei, legte der Zeuge dar, dass er dies nicht sagen könne,
ob er hiervon förmlich Kenntnis genommen habe. Dies müsse sich aber aus den
Akten ergeben. Auf alle Fälle sei dieser Erlass von ihm gebilligt gewesen.
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Auf die Frage, ob ein solcher Erlass auch vom Minister gebilligt gewesen sei, trug
der Zeuge vor, dass er bereits eingangs darauf hingewiesen habe, dass er dies für
möglich halte, dass der Minister entsprechend unterrichtet worden sei. Aber es sei
auch möglich, dass er nicht unterrichtet worden sei. Auf die Frage, ob es prinzipi-
ell möglich sei, dass ein solcher Erlass ohne Information des Ministers ergehe, be-
merkte der Zeuge, dass er dies nicht ausschließen könne.

Auf die Frage, ob es Proteste oder Einwendungen seitens der Bauernverbände
gegeben habe, nachdem die Auszahlung der Gelder gekürzt worden sei, erklärte
der Zeuge, darauf sei er immer wieder angesprochen worden und nach seiner
Erinnerung habe er relativ einheitlich darauf geantwortet, dass zunächst die
Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes und die Auswertung der Beratungs-
protokolle abgewartet werden müsse.

Auf den Vorhalt, dass am 14. Mai 1996 eine Besprechung des Herrn Ministers
mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Landfrauenverband Württem-
berg-Baden (Frau Laible) stattgefunden habe, antwortete der Zeuge, dass er an
dieser Besprechung nicht persönlich teilgenommen habe. Nach seiner Erinnerung
habe der Minister mit ihm im Vorfeld der Besprechung keine Rücksprache
genommen, erklärte der Zeuge auf Frage.

Auf Frage erklärte der Zeuge, dass es sein könne, dass am 11. Juni 1996 nochmals
ein Gespräch des Herrn Ministers mit dem Regierungspräsidium Stuttgart über
die Frage ländliche Sozialberatung betreffs Landfrauen stattgefunden habe, dass
er dies aber nicht wisse, insofern müsse er sich erst sachkundig machen.

Auf die Frage, ob von solchen wichtigen Besprechungen keine Vermerke ge-
macht worden seien, erläuterte der Zeuge, dass er von seinen Besprechungen
selbst keine Vermerke angefertigt habe. In seiner Darstellung habe er jeweils
daraufhin gewiesen, wann er in seinem Vortrag auf handschriftliche Notizen von
Mitarbeitern zurückgegriffen habe. Wann Protokolle oder Vermerke gemacht
werden, hänge teilweise auch von der Arbeitsbelastung der Abteilung ab, ob jetzt
Vermerke über Gesprächsergebnisse niedergelegt werden oder ob das Ergebnis in
ein Schreiben einfließe, das dann dem Minister oder dem Ministerialdirektor
vorgelegt werde. Insofern gebe es eine breite Palette von Möglichkeiten, die ein
Ministerium hat, Ergebnisse festzuhalten. Generelle Anweisungen gebe es nach
seiner Erkenntnis hierzu nicht, erläuterte der Zeuge.

Auf den Vorhalt, aus dem Schreiben vom 24. September 1996 des Herrn Ministe-
rialdirektors Dr. Manfred König vom Sozialministerium: „Das Prüfungsamt wird
wie bisher darum bemüht sein, einerseits seinen Pflichten nachzukommen,
andererseits Schwierigkeiten zu vermeiden, die dem Haus aus Prüfungen ent-
stehen können; deshalb wird es die Prüfung bei den Verwaltungsstellen nur nach
vorheriger Unterredung mit dem Geschäftsführer der Badischen Landwirtschaft-
lichen Krankenkasse durchführen“, entgegnete der Zeuge, er habe das Schreiben
des Kollegen König vertraulich bekommen, selber es aber als nicht vertraulich
behandelt und in den allgemeinen Geschäftsgang gegeben. Er sei davon aus-
gegangen, dass dieses Schreiben bei der Aufarbeitung auch Berücksichtigung
finden werde. Zu diesem Zeitpunkt sei die Problematik der Querverbindung
zwischen der Bezuschussung der ländlichen Sozialberatung durch das Land und
die Kostenerstattung für die Sozialversicherung für die Bauernverbände als
Verwaltungsstellen den Sozialversicherungsträger bereits bekannt gewesen. Im
Übrigen wies der Zeuge darauf hin, dass er nicht berufen sei, diesen Absatz zu
interpretieren, für ihn habe diese Aussage in diesem Schreiben überhaupt keine
Rolle gespielt.

Auf die Frage, ob und wann andere Mitglieder der Regierung über die Proble-
matik in Sachen ländliche Sozialberatung informiert worden seien, versicherte der
Zeuge, dass er mit dem Ministerpräsidenten im Oktober 1998 und im April 1999
darüber gesprochen habe. Vermerke darüber gebe es allerdings nicht. Da das
Thema seit 1998 auch immer wieder in der Presse thematisiert wurde, könne es
sein, aber daran könne er sich im Moment aus dem Stand heraus nicht erinnern,
dass er mit weiteren Kabinettsmitgliedern Gespräche geführt habe, erklärte der
Zeuge. Dies könne er aber nicht mehr exakt zeitlich eingrenzen. Zur Frage, wann
Frau Ministerin Staiblin von dieser Thematik unterrichtet worden sei, legte der
Zeuge dar, dass er nicht ausschließen könne, dass er die Frau Ministerin schon vor
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oder nach dem 12. Juni informiert haben könnte. Wahrscheinlich sei es aber so
gewesen, dass es nicht sofort gewesen sei, sondern irgendwann im Herbst, also
spätestens im Herbst, als die Zahlungen eingestellt worden seien. Rückblickend
lasse sich sagen, dass mit Stand 12. Juni 1996 die Dinge noch nicht klar auf dem
Tisch gelegen seien und es sicherlich nicht das Vordringlichste gewesen sei, die
Ministerin hierüber zu informieren. Es habe wesentlich vordringlichere Aufgaben
gegeben, wie zum Beispiel die Verwaltungsreform, die im Vordergrund ge-
standen sei, und es seien zwei neue Verwaltungseinheiten in das Ministerium,
nämlich die Naturschutzverwaltung und die Lebensmittelüberwachung, inte-
grieren gewesen.

Vernehmung vom 24. März 2000 zum Teil A
Auf den Vorhalt aus dem Bericht der Kommission zur Überprüfung der land-
wirtschaftlichen Beratung vom 30. Juni 1977 (Landtagsdrucksache 7/6185) von
Seite 21: „Die Bauernverbände in Baden-Württemberg sind in erster Linie
Interessenvertreter der Landwirte im politischen Raum und in der Öffentlichkeit;
als Dienstleistung für ihre Mitglieder bieten sie Betreuung und Beratung in allen
allgemein-wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und steuerlichen Angelegen-
heiten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an; vom Gesetzgeber
beziehungsweise von der Regierung wurden den Bauernverbänden folgende
Aufgaben übertragen: Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Sozialberatung,
der Landfrauenerholung, der Landjugendarbeit, der ländlichen Erwachsenen-
bildung sowie der Bauernschularbeit; ferner sind die Kreis- bzw. Bezirks-
geschäftsstellen ‚Verwaltungsstellen‘ der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger; für diese in staatlichem Auftrag wahrgenommenen Aufgaben gibt
das Land Fördermittel in Höhe von 25 bis 75 % der anfallenden Teil- oder
Gesamtkosten, (1975 insgesamt 1,23 Millionen DM)“, entgegnete der Zeuge, dass
er diesen Bericht vom 30. Juni 1977 nicht gekannt habe. Dieser ändere aber auch
nichts an seiner Aussage vom 17. Dezember 1999, in dem er ausgeführt habe,
dass das Ministerium die Zahlungen der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger hätte erkennen können. Nach Sicht des Zeugen ergeben sich aus der
vorgetragenen Passage zwei Auslegungsmöglichkeiten:

1. Die Zahl der 1,23 Millionen bezieht sich nicht nur auf die Verwaltungsstellen
und deren Vergütung, sondern auch auf die ländliche Sozialberatung, die
Landfrauenerholung, die Landjugendarbeit, die ländliche Erwachsenenbildung
und die Bauernschularbeit. Da aber nur die Landesfördermittel angesprochen
seien und nicht der Bundeszuschuss der Vergütung für die Verwaltungsstellen,
könne man durchaus den Schluss ziehen, dass der Kommission auch nicht
bekannt sei, dass für die Verwaltungsstellen einen Bundeszuschuss gezahlt
werde.

2. Eine andere Möglichkeit bestehe darin, dass sich der Satz „für diese im staat-
lichen Auftrag wahrgenommenen Aufgaben“ nicht auf die Verwaltungsstellen
beziehe, sondern auf die Aufgaben im staatlichen Auftrag. Das heißt nicht auf
übertragene Aufgaben von Selbstverwaltungskörperschaften, sondern allein
auf den staatlichen Bereich der ländlichen Sozialberatung, Landfrauen-
erholung, Landjugendarbeit, etc.

Auf die Frage, warum der Bericht nicht mit den anderen Akten dem Ausschuss
vorgelegt worden sei, erklärte der Zeuge, dass dieser Bericht nicht unter dem
Begriff Sozialberatung in der Registratur des Ministeriums Ländlicher Raum
abgelegt sei, sondern unter einem ganz anderen Aktenzeichen registriert sei. Im
Übrigen wies der Zeuge darauf hin, dass der Landtag mit Beschluss vom 7. März
1975 die Landesregierung aufgefordert habe, eine Kommission zur Überprüfung
der landwirtschaftlichen Beratung einzusetzen, und diese sollte insgesamt die
Beratung im landwirtschaftlichen Bereich durchleuchten. Nachdem der Bericht
von der unabhängigen Kommission erstellt worden sei, ging er dem Landtag zu,
sodass der Bericht dem Landtag bereits vorgelegen habe.

Auf die Frage, warum das Ministerium die Schreiben der Ministerin vom 15.
August 1998 an die Staatsanwaltschaft zurückgefordert habe, erklärte der Zeuge,
man habe die Originalschreiben seines Wissens nicht zurückgefordert, sondern
eine Kopie erbeten, um die Akten mit dem unterschriebenen Schreiben zu
komplettieren. Im Hinblick auf die Einsetzung des Untersuchungsausschusses
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und der Zusammenstellung der Akten habe man festgestellt, dass sich in den
Akten kein von der Ministerin unterschriebenes Entwurfschreiben befunden habe.
Diese Lücke sollte mit der Bitte an die Staatsanwaltschaft geschlossen werden.
Ob die Staatsanwaltschaften nun die Originalschreiben zurückgeschickt haben,
wisse er nicht, erläuterte der Zeuge.

Auf die Frage, warum im Ministerium die eingehenden Anträge nicht noch ein-
mal überprüft worden seien, insbesondere die Begründung, wenn dort vor allem
auf die Altershilfe, die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung oder
das Agrarreformgesetz verwiesen worden sei, erklärte der Zeuge, dass es sich hier
im Ministerium Ländlicher Raum eine reine formale Prüfung gehandelt habe. Die
Frage der Verfügbarkeit der Mittel im Rahmen der Haushaltsprüfung habe im
Mittelpunkt gestanden. Es habe keine inhaltliche Überprüfung stattgefunden. Dies
habe er bereits in seiner ersten Aussage gesagt und eingeräumt, dass man hätte
sicher mehr hinter die Kulissen leuchten müssen. Im Übrigen, darauf habe er
bereits auch schon hingewiesen, bemerkte der Zeuge, sei die genannte Begrün-
dung auch ein Problem der Richtlinie, da sie die Beratungstätigkeit auch im
Hinblick auf die Sozialversicherung fördere und gesetzliche Sozialversicherung
sei nicht zwingend landwirtschaftliche Sozialversicherung.

Auf die Frage, ob die Aussage von Herrn Karremann und Herrn Dr. Ziegler, dass
die Richtlinie 1984 auf jeden Fall dann völlig anders ausgefallen wäre, wenn im
Ministerium bekannt gewesen wäre, dass aus dem Bereich der ländlichen Sozial-
versicherungskassen Vergütungen an die Bauernverbände gewährt werden, abge-
sprochen gewesen sei, erläuterte der Zeuge, dass im Zuge der Aufarbeitung des
Gesamtkomplexes natürlich intensiv über die Dinge im Ministerium und auch mit
ihm diskutiert worden sei. Natürlich habe man hierbei auch bei den Bediensteten
nachgefragt, ob jemand von der Tatsache der Vergütung für die Verwaltungs-
stellen gewusst habe. Nach seiner Erinnerung sei dies von allen bis auf Frau
Dr. Dobler verneint worden. Die Arbeitsgruppen, die eingesetzt worden seien,
haben sich nie als Gremium verstanden, dass Festlegungen von Aussagen treffe
oder über Aussagen beschließe. Insofern seien die Erklärungen von Herrn Karre-
mann und Dr. Ziegler nicht abgesprochen. Im Übrigen könne er nicht sagen, er-
klärte der Zeuge, dass im Ministerium bei circa 400 Mitarbeitern im Jahre 1984
niemand von dieser Tatsache Kenntnis gehabt habe.

Auf die Frage, als Herr Ministerialdirektor König vom Sozialministerium ihn am
24. September 1996 über die Prüfungen unterrichtet habe, ob er dies genauso
praktiziere, versicherte der Zeuge, er habe weder Herrn König noch den da-
maligen Minister über die Prüfung informiert.

Vernehmung vom 3. Juli 2000 zum Teil A, B
Auf die Frage, von wem im Ministerium die Initiative ausgegangen sei, Arbeits-
gruppen einzurichten und in welchem Stadium die Ministerin eingebunden oder
informiert worden sei, berichtete der Zeuge, dass er hier Bezug nehme auf seine
Aussage Ende März. Er habe die Vertreter von zwei Fachabteilungen am 19. De-
zember eingeladen, und habe in dieser Besprechung festgelegt, dass zwei Arbeits-
gruppen die Prüfungsempfehlungen aufarbeiten und bewerten sollen. Nach seiner
Erinnerung habe er die Ministerin im Anschluss daran, wohl noch vor Weihnach-
ten, informiert. Wann dies genau war, könne er mit letzter Sicherheit nicht sagen,
erklärte der Zeuge, aber er wisse auf alle Fälle, dass er sie informiert habe.

Auf die Frage, ob von dieser Arbeitsgruppe auch die Anzeige bei der Staats-
anwaltschaft erwogen worden sei, erklärte der Zeuge, auch hier nehme er Bezug
auf seine Ausführungen vom 24. März. Mit den Mitarbeitern sei diese Proble-
matik am 17. Februar durchdiskutiert worden. Vor allem die Frage der Anzeige-
pflicht, des Subventionsbetruges oder ob einfacher Betrug vorliege sowie die
Frage, ob ein Ermessen bestehe oder ob dieses schrumpfe, sei hier diskutiert
worden. Nach seiner Erinnerung habe er der Ministerin am selben Tage, also am
17. Februar 1998, die Erkenntnisse vorgetragen.

Auf die Frage, ob die Ministerin von sich aus die Staatsanwaltschaft informiert
habe, entgegnete der Zeuge, nein, man habe dies gemeinsam sehr intensiv disku-
tiert. Nach seiner Erinnerung sei dies in wechselnder Zusammensetzung mit der
Ministerin geschehen. Er habe aus verschiedenen Gründen heraus empfohlen,
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diese Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zu machen. Daraufhin habe die
Ministerin die Entscheidung getroffen. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, er habe
eine entsprechende Empfehlung abgegeben.

Auf die Frage, welches Ergebnis die Gespräche mit den Bauernverbänden, dem
Rechnungshof und der Ministerin nach Abschluss des Vergleiches im Hinblick
auf die Zukunft für eine Pauschalierung gehabt haben, bemerkte der Zeuge, dass
er bei diesen Gesprächen, die möglicherweise im September und im Oktober
stattgefunden haben, nicht beteiligt gewesen sei, aus diesem Grund könne er
darüber keine detaillierte Auskunft geben. Er wisse nur, dass der Rechnungshof
am 25. August geschrieben und mitgeteilt habe, dass er bei den 5 DM bleibe.

Auf die Frage, ob nach dem Vergleich im Ministerium über die in Zukunft zu fin-
dende Lösung etwas vorbereitet worden sei, trug der Zeuge vor, dass nach seiner
Kenntnis nichts vorbereitet worden sei. Er gehe davon aus, dass der Unter-
suchungsausschuss Empfehlungen abgeben werde und diese Empfehlungen
werden dann für eine neue Richtlinie, für einen Erlass oder für was auch immer
sicherlich mit berücksichtigt und zu Grunde gelegt werden. Man habe sicher
einmal darüber diskutiert, aber er habe dabei klargestellt, ohne präzisen Auftrag
werde das Ministerium im Moment keine Schubladentexte entwerfen.

Auf den Vorhalt der Aussage von Herrn Staatssekretär Dr. Menz: „Ich habe keine
Zusage in dem Sinne gemacht, sondern bei den Gesprächen habe ich vor dem Ab-
schluss der Vereinbarung gesagt, ich würde mich persönlich – nach dem Eindruck
der Gespräche mit den anderen Beteiligten – dafür einsetzen, dass wir am Ende,
wenn die Debatte über die Neuregelung kommt, ein Ziel bei 8 DM anstreben; für
die 8 DM als denkbare Zielmarge hätte und würde ich mich einsetzen“, bemerkte
der Zeuge, es sei möglich, dass man ihm etwas von der Haltung von Herrn Staats-
sekretär Dr. Menz gesagt habe, aber wie er bereits berichtet habe, sei er bei den
Schlussverhandlungen am 18. Juni, vor allem am 21. und 22. Juni, nicht mehr be-
teiligt gewesen. Im Übrigen habe man in dem Vergleich die Zukunftsregelung ab-
gekoppelt und der geschlossene Vergleich habe sich nur auf die Verrechnungszeit
bezogen. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, natürlich habe man sich Gedanken
gemacht nach der Einigung mit den Mitarbeitern, wie die Angelegenheit im Jahr
1999 weitergehe. Unter fachlichen Gesichtspunkten sei er der Auffassung gewe-
sen, dass die 5 DM angemessen seien, dass man aber unter politischen Gesichts-
punkten darüber hinaus gehen könne. Hierzu müsse die politische Ebene zu gege-
bener Zeit entscheiden, welche Zukunftslösung man festlegen wolle. Nach seiner
Auffassung wäre hierzu eine Kabinettsentscheidung erforderlich und das entspre-
chende Geld müsse im Haushaltsplan zur Verfügung stehen. Entsprechend hätte
er auch diese Spielräume der Ministerin verdeutlicht, in dem er ihr gesagt habe,
dass man unter politischen Gesichtspunkten bis zu 20 DM gehen könne.

Auf die Frage, ob einer der Beweggründe der Abkopplung der Zukunftslösung in
dem Widerstand des Rechnungshofes gegen die 8 DM zu sehen gewesen sei,
bemerkte der Zeuge, er habe die Ministerin schon vor diesem Termin mit den
Bauernverbänden am 17. Juni vorgeschlagen als Alternative zur Paketlösung, die
Zukunftsregelung abzukoppeln.

Auf den Vorhalt der Zeugenaussage Heller vom 22. Mai im Hinblick auf das
Zustandekommen der Beratungsprotokolle: „Das Ministerium hat sich an diese
Vereinbarung nicht gehalten, es hat insbesondere uns den überarbeiteten Vordruck
nicht mehr übermittelt, die zugesagte Ausfüllanleitung nicht erstellt; es hat zuge-
lassen, dass die geförderten Einrichtungen den Vordruck eigenmächtig abändern
können; die Erhebung hat unter diesen Mängeln gelitten“, bemerkte der Zeuge,
dass er persönlich an den Einzelbesprechungen hinsichtlich des Zustandekom-
mens der Beratungsprotokolle nicht beteiligt gewesen sei. Er habe sich immer
wieder über den Stand der Angelegenheit informieren lassen und könne nur das
referieren, was er aus den Akten wisse und was die Mitarbeiter ihm erklärt haben.

Man habe zunächst festgelegt, dass man für die Zukunft abschätzen müsse,
welche Gegenstände und in welchem Sachverhalten die Beratung erfolgen solle.
Er wisse nicht mehr genau, ob die Initiative für die Beratungsprotokolle vom
Regierungspräsidium Stuttgart ausgegangen sei oder vom Ministerium, jedenfalls
habe das Regierungspräsidium Ende April 1996 einen Vorschlag für ein solches
Beratungsprotokoll vorgelegt. Danach haben weitere Gespräche unter anderem
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mit dem Rechnungshof beziehungsweise mit dem staatlichen Rechnungs-
prüfungsamt stattgefunden. Einen ersten Erlass an die Regierungspräsidien habe
es im Juli 1996 gegeben.

Ein wichtiges Gespräch habe Ende September mit Vertretern des Bauern-
verbandes und mit Herrn Heller vom Rechnungsprüfungsamt stattgefunden.
Dieses Gespräch habe die Basis für das weitere Verfahren und für die Erstellung
der Beratungsprotokolle gebildet.

Der Zeuge geht davon aus, dass vom Beginn der Überlegungen bis zur Erstellung
der Beratungsprotokolle dies ein Prozess gewesen sei, in dem die Thematik
entwickelt worden sei.

Warum man keinen Erlass gemacht habe, könne er im Einzelnen nicht sagen, er-
läuterte der Zeuge. Ihm sei berichtet worden, dass man sich am Ende darauf im
Ministerium verständigt habe, dass man Auskünfte mündlich erteile.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, er könne nur noch einmal darauf hinweisen,
dass das staatliche Rechnungsprüfungsamt bei dem Gespräch Ende September
dabei gewesen sei. Er habe auch keine Anhaltspunkte, dass das Rechnungs-
prüfungsamt dort eine andere Auffassung vertreten habe. In diesem Gespräch
habe man sich verständigt. Und dies sehe er durchaus als sinnvolles Verwaltungs-
handeln an, wenn man die Angelegenheit mit denen, die die Protokolle führen
sollen, durchspreche. Der Zeuge wies noch einmal darauf hin, dass diese Proto-
kolle nicht für die Vergangenheit zur Aufklärung bestimmt gewesen seien,
sondern Grundlage für eine Zukunftsregelung bilden sollten, welche Gegenstände
überhaupt in der Beratung vorkommen, um hierüber eine Grundlage für eine
materielle Neuregelung schaffen zu können.

Auf die Frage, wer im Ministerium verantwortlich gewesen sei für die Umsetzung
der im Zusammenhang mit der Erstellung der Beratungsprotokolle stehenden Fra-
gen, antwortete der Zeuge, zum einen sei das der Leiter der Abteilung IV, damals
Herr Ministerialdirigent Dr. Deininger, und die Referatsleiterin Frau Dr. Dobler
gewesen.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass der Bauernverband in einer Art Ultimatum
das Ministerium aufgefordert habe, dass es eine verbindliche Regelung bis zum
Verbandstag geben müsse, erklärte der Zeuge, dass der Bauernverband natürlich
schon Wert darauf gelegt habe, dass ein klares Zeichen bis zum Verbandstag
komme. Hierfür habe er ein gewisses Verständnis gehabt und er habe daher die
Verhandlungen beschleunigt und auf der Verwaltungsebene sei man Anfang Juni
auch in der Endphase gewesen. Herr Professor Dr. Golter, berichtete der Zeuge,
habe ihn mehrfach darauf hingewiesen, dass die Verbandsführung im Hinblick
auf den Vorwurf des Betruges usw. unter Druck stehe und er persönlich angegrif-
fen werde. Deshalb sei es einsichtig gewesen, dass man auf eine Lösung hinwirke
bis zu diesem Zeitpunkt.

Auf die Frage, woher seine Kenntnis stamme, dass bis zum Vertragsabschluss
auch noch Gespräche mit der CDU-Fraktion geführt worden seien, erklärte der
Zeuge, diese Kenntnis habe er von der Ministerin.

– C. In- und externe Kontrolle

I. Regierungspräsidien

1.1 Zeuge Karl   R i e d i n g e r
Der Zeuge Karl Riedinger, Prüfer in der Abteilung III des Regierungspräsidiums
Stuttgart, berichtete eingangs, dass er 1995 zum ersten Mal mit der ländlichen
Sozialberatung in Berührung gekommen sei. Damals habe er vom Referat 32 den
Auftrag bekommen, die Verwendungsnachweise zu prüfen, unter anderem für das
Evangelische Frauenwerk, für die Landfrauen und für den Landesbauernverband.
Die Prüfung habe er im Sommer 1995 durchgeführt und das Ergebnis sei im
Prüfbericht 117/95 (Anlage 17) festgehalten.

1996 sei dann ein weiterer Prüfauftrag vom damaligen Referat 32 erteilt worden.
Zu diesem Zeitpunkt sei bereits bekannt gewesen, dass das staatliche Rechnungs-
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prüfungsamt sich in die Prüfung eingeschaltet habe, insofern sollte die Prüfung
zusammen durchgeführt werden. Das Ergebnis habe er im Prüfbericht I/1997
(Anlage 18) festgehalten.

Auf die Frage, ob ihm bei der Prüfung bekannt gewesen sei, dass die Bauern-
verbände neben den Zuschüssen des Landes auch noch Gelder von der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung erhalten hätten, erklärte der Zeuge, dass ihm dies
erst während der Prüfung beim Landesbauernverband 1995 bekannt geworden sei.
Vorher habe er davon keine Ahnung gehabt, da er nicht gewusst habe, welche
Tätigkeiten die Kreisgeschäftsstellen ausüben. Auf die Nachfrage, ob diese Tat-
sache in der Bewilligungsbehörde, dem Regierungspräsidium bekannt gewesen
sei, wer welche Zuschüsse bekomme, schilderte der Zeuge, soweit ihm das
bekannt sei, habe das niemand gewusst.

Auf die Frage, ob ihm bei seiner Prüfung aufgefallen sei, dass man bei der Be-
willigungsbehörde sehr großzügig geprüft und ausbezahlt habe, erläuterte der Zeu-
ge, dass sein Auftrag die Prüfung der Verwendungsnachweise gewesen sei, was
vorher bekannt gewesen sei oder was bei der weiteren Bearbeitung noch bekannt
wurde, wisse er nicht. Er könne nur so viel sagen, dass vom Verfahren her, im
Aufbau des Verwendungsnachweises und wenn man dies mit anderen Förde-
rungen vergleiche, diese Zuschüsse der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
nicht gegeben gewesen seien. Bei anderen Förderungen würde dies üblicherweise
als Förderung von dritter Seite angegeben, egal woher es komme. Auf die Nach-
frage, wie er auf diese Tatsache gestoßen sei, da er ja nicht wusste, dass hier
Gelder von der landwirtschaftlichen Sozialversicherung fließen, erklärte der
Zeuge, dies habe sich in den Gesprächen beim Landesbauernverband so ergeben.
Auf die Frage, ob er die Rüge des Amtsgerichtes nachvollziehen könne, dass das
Verhalten der Bewilligungsbehörde nachlässig gewesen sei, da man nicht
ausreichend kontrolliert und eine Mittelverwendungskontrolle eigentlich nicht
stattgefunden habe, trug der Zeuge vor, dass er annehme, dass eine Prüfung
stattgefunden habe, soweit dies am Schreibtisch möglich gewesen sei, es habe
allerdings keine Vorortprüfung, außer 1995, stattgefunden. Er könne zu einer
nachlässigen Prüfung oder Sachbearbeitung absolut nichts sagen. Von Frau
Theiss, die damals neu in der Materie gewesen sei, habe er den Prüfungsauftrag
bekommen. Frau Theiss habe vorher in anderen Förderungsverfahren, die sie
bearbeitet habe, den Prüfdienst in Anspruch genommen. Er denke, dass sie diese
Arbeitsweise in ihre neue Tätigkeit mit übernommen habe. Von Frau Volkamer
habe er nie einen Auftrag bekommen.

Auf die Frage, wie und was er geprüft habe, erläuterte der Zeuge, dass er versucht
habe, die Kosten nachzuvollziehen, wie Personalausgaben, Reisekosten und Sach-
kosten, die in den Verwendungsnachweisen angegeben worden seien. Dabei habe
sich schnell herausgestellt, dass dies nur teilweise konkret belegbare Kosten
gewesen seien und man Zahlen in den Raum gestellt habe. Man habe keine
Bezugsgröße und keine Anteile gehabt. Für ihn habe es sich so dargestellt, dass
die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und die ländliche
Sozialberatung sich nicht 100-prozentig trennen ließen und dass verschiedene
Bereiche über die Zuschüsse doppelt abgedeckt seien. Dies habe er aber nur in
den Raum stellen können, dass dies so sein könne, mehr nicht.

Auf die Nachfrage, wie er mit seinen Erkenntnissen umgegangen sei, schilderte
der Zeuge, dass er, nachdem er beim Bauernverband geprüft habe und ihm die
Unterlagen übergeben worden seien, ihm bereits hier Fragen gekommen seien.
Diese Fragen habe er damals mit Herrn Marx besprochen. Zum Beispiel sei
erörtert worden, dass Angaben über Tätigkeitsanteile fehlen.

Die Frage, ob bei diesen Gesprächen Herr Marx erwähnt habe, dass es hier
Absprachen über bestimmte Prozentsätze mit den Bewilligungsbehörden gebe,
verneinte der Zeuge.

Auf die Frage, ob er dann seinerseits die von den Kreisbauernverbänden angege-
benen Zahlen nochmals überprüft habe oder ob er diese Zahlen zu Grunde gelegt
habe, erläuterte der Zeuge, dass 1996 zusammen mit dem Rechnungsprüfungsamt
das Regierungspräsidium drei Kreisbauernverbände aufgesucht habe und dann
noch im Anschluss vier weitere einzeln besucht habe. Das staatliche Rechnungs-
prüfungsamt habe auch noch alleine einige Kreisbauernverbände aufgesucht.
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Hierbei habe man versucht, vor Ort die Zahlen zu ermitteln, um noch mehr Er-
kenntnisse zu erlangen. Letztendlich habe man aber keine Zahlen greifen können.

Auf die Frage, ob der Zeuge sagen könne, was er unter ländlicher Sozialberatung
zusammenfasse und wie dies abweiche von der Auffassung der Kreisgeschäfts-
führer, mit denen er gesprochen habe, schilderte der Zeuge, dass er sich bei seinen
Gesprächen hierzu Notizen gemacht habe und einige Kreisgeschäftsführer gesagt
haben, dass sie etwa 50 % der Geschichte der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung, also Renten-, Krankenversicherung und Sonstiges, zur Sozialberatung
zählen würden. Er habe in seinem Prüfbericht aber schon darauf hingewiesen,
dass nach dem Sozialgesetzbuch auch Nichtmitglieder der landwirtschaftlichen
Krankenkassen, zum Beispiel von dieser Beratungsstelle zu beraten seien.

In Ulm sei zum Beispiel gesagt worden, die ländliche Sozialberatung umfasse
auch Themen wie Verpachtung von Flächen oder Verpachtung von Höfen und
Unterhaltung von Betrieben. Die Tätigkeit für den Betriebshilfsdienst sei auch
dazu gerechnet worden.

Der Rems-Murr-Kreis habe dann recht ausführlich geschildert, dass Arbeitslosig-
keit, Frührentner, Kindergeld, Erziehungsgeld, Wohngeld, Erbrecht, Familien-
beratung, Hofübergabe, private Absicherung, Rente und Unterricht in bestimmten
Kursen der ALLB-Schule alles zur ländlichen Sozialberatung gehöre.

Er hingegen vertrete die Auffassung, dass Rente in den Bereich der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung falle, schilderte der Zeuge.

Auf Nachfrage, ob er den Eindruck gehabt habe, dass bei seinen Gesprächspart-
nern ein klarer Begriff, was unter ländlicher Sozialberatung zu verstehen sei und
ein klares Zuordnungssystem vorhanden gewesen sei, erklärte der Zeuge, dies sei
nicht so gewesen, da die Bewertungen sehr unterschiedlich gewesen seien.

Auf die Frage, ob er bei seiner Betrachtung neben der überlappenden Funktion
der Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung auch die satzungs-
mäßige Aufgabenerledigung des Verbandes selbst gesehen habe, räumte der
Zeuge ein, dass er bei der Tätigkeit als Berufsverband natürlich auch Probleme
gesehen habe, aber das Hauptproblem sehe er bei der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung, weniger beim Berufsverband.

Auf die Frage, welche Folgen aus seiner Sicht sein Prüfbericht, 117/95 gehabt
habe, berichtete der Zeuge, dass dadurch die Probleme bekannt geworden seien.
Er wisse auch, dass Gespräche daraufhin mit dem Ministerium geführt worden
seien. Verwaltungsintern sei die Sache auf Grund dieses Berichtes schon an-
gelaufen.

1.2 Zeuge Rolf   N e u m a n n
Der Zeuge Rolf Neumann, Prüfer beim Regierungspräsidium Tübingen, berich-
tete, er sei 1983 in der Abteilung III als Prüfer beschäftigt. Bis zum heutigen Tag
habe er nur einen Prüfungsauftrag vom Fachreferat mit der Maßgabe, die Land-
frauen in Ravensburg und den Landfrauenverband zu überprüfen, erhalten. Da-
rüber habe er einen Prüfbericht, Nr. 35/96 erstellt und dem Fachreferat zugeleitet.

Zur Frage der Einschaltung des Prüfdienstes, erläuterte der Zeuge, dass der Prüf-
dienst einmal im Jahr die Fachreferate anschreibe und sie auffordere, Prüfaufträge
zu erteilen, von sich aus werde der Prüfdienst nicht tätig. Den Prüfdienst können
sowohl die Referatsleiter als auch die Sachbearbeiter der Fachreferate einschalten.
Erste Priorität bei den Prüfungen habe immer das EG-Recht wegen der möglichen
Anlastungen, danach folgen die Kautionsverfahren, die turnusgemäß abgearbeitet
werden müssen, und dann kämen die Aufträge, bei denen keine gesetzlichen Vor-
gaben bestehen. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass die Überprüfung der
Landfrauen in einem arbeitsreichen Jahr sicher keinen Schwerpunkt der Prüfung,
wegen der relativ kleinen Summen gewesen wäre.

Die Richtlinien, erläuterte der Zeuge auf Nachfrage, seien ihm vorher nicht
geläufig gewesen. Das Fachreferat habe mit dem Prüfungsauftrag die Richtlinien
und eventuelle Erlasse und Ausführungsbestimmungen übergeben müssen. Im
Hinblick auf das sonst zu prüfende EG-Recht sei die vorliegende Richtlinie
ziemlich einfach und klar gewesen.
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Auf Frage gab der Zeuge an, dass es eine Besonderheit gewesen sei, dass Antrag
und Verwendungsnachweis in einem erfolgte. Der Regelfall sei eher, dass Einzel-
nachweise vorliegen.

Auf die Frage, ob ihm bei seiner Überprüfung nicht abrechnungsfähige Personalko-
sten aufgefallen seien, erwiderte der Zeuge, er habe festgestellt, dass hier sowohl Per-
sonalkosten prozentual im Bereich der ländlichen Sozialberatung als auch der Wei-
terbildung nach dem Weiterbildungsgesetz für die Geschäftsführerin und die Se-
kretärin abgerechnet worden seien. Die endgültige Beurteilung dieser Fragen, hänge
dabei entscheidend von der Definition „Beschäftigte Beratungskräfte“ ab. Dies habe
er nicht abklären können, sondern entsprechend seiner Prüfungsbemerkung unter Zif-
fer 2 dem Fachreferat zu bedenken gegeben. Danach habe er im Prüfbericht Folgen-
des vermerkt: „Eine Beurteilung der unter Ziffer 2 des Berichts gemachten Feststel-
lungen hängt entscheidend von der Definition Beschäftigte Beratungskraft sowie von
der Akzeptanz der praktizierten Nachweisführung, diese Vomhundertsätzenpauscha-
len, ab. Laut Auskunft basieren die Vomhundertsätze ausschließlich auf Erfahrungs-
werten, die sich aus der Entwicklung und Schwerpunktbildung der Verbandsarbeit
ergaben; auch die unter Ziffer 2.4 gemachten Feststellungen bedürfen einer Diskussi-
on. Diskussion und Beurteilung müssen jedoch hier dem Fachreferat verbleiben.“

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, auf Grund des Schreibens des Ministeriums
Ländlicher Raum vom 11. April 1995 in dem für die Landfrauen für 1994 eine
Sonderregelung getroffen worden sei und die Prozentsätze der Aufwandsentschä-
digung für die Vorsitzende 60 %, Gehalt der Geschäftsführerin 35 % und Gehalt
der Sekretärin mit 20 % Anteil festgelegt worden sei, sah er keine Veranlassung
mehr hier weiter nachzuforschen.

II. Staatliches Rechnungsprüfungsamt

2.1 Zeuge Jürgen   S a u t t e r
Der Zeuge Sauter, beschäftigt beim Rechnungsprüfungsamt Tübingen, berichtete,
dass er an der Prüfung der Förderung der ländlichen Sozialberatung nur zu einem
kleinen Teil mitgewirkt habe. Der größte Teil der Arbeit sei von seinem Kollegen
Herrn Heller verrichtet worden. Zum besseren Verständnis führte er aus, dass
neben der Prüfung der Förderung der ländlichen Sozialberatung gleichzeitig auch
die Prüfung Förderung der Dorfhelferinnen- und Betriebshelfereinrichtungen
durchgeführt worden sei. Seine Tätigkeit bei der Prüfung habe dabei ausschließ-
lich den Bereich der Dorfhelferinnen- und Betriebshelferprüfung betroffen. Seine
Mitwirkung an der Prüfung ländliche Sozialberatung beschränkte sich im Wesent-
lichen auf ein Einführungsgespräch beim Regierungspräsidium Stuttgart am 14.
März 1996, bei dem es um die organisatorische Abwicklung der Förderung der
beiden Prüfungen gegangen sei. Bei diesem Gespräch haben beide Prüfer auch
erste Hinweise auf den internen Prüfdienst der Abteilung Landwirtschaft beim
Regierungspräsidium Stuttgart und dessen Prüfungen erhalten. Am 25. April 1996
habe man neben anderen Angelegenheiten auch das Prüfungskonzept für beide
Prüfungen beim Rechnungshof besprochen. Am 21. und 22. Mai habe er mit
seinem Kollegen Herrn Heller die örtlichen Erhebungen beim Regierungspräsi-
dium Stuttgart vorgenommen und anschließend die Unterlagen im Innendienst
ausgewertet. Ab Juni 1996 sei er mit anderen Prüfungen, unter anderem Dorf-
helferinnen- und Betriebshelfereinrichtungen und im Forstbereich, befasst ge-
wesen. Die umfangreichen örtlichen Erhebungen zur ländlichen Sozialberatung
bei den geförderten Einrichtungen und den übrigen drei Regierungspräsidien habe
allein sein Kollege Herr Heller durchgeführt. Ende November 1997 habe er den
Entwurf der Prüfungsniederschrift durchgesehen und abgezeichnet, von da an
hätte er mit der Prüfung ländliche Sozialberatung nichts mehr zu tun gehabt.

Auf die Frage nach der Einarbeitung in dieses spezielle Prüfungsumfeld entgeg-
nete der Zeuge, dass er sich daran im Einzelnen nicht mehr erinnern könne.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, dass das Prüfungskonzept im Wesentlichen drei
Elemente zum Ziel gehabt habe, zum einen eine grundsätzliche Überprüfung,
daneben einen formellen Prüfungsbereich und schließlich einen organisatorischer
Prüfungsbereich.
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Grundsätzlich sollte überprüft werden, ob die Förderung als solche noch erforder-
lich sei, ob einzelne der in der Richtlinie genannten Beratungsanlässe entbehrlich
seien und ob eventuell neue in der Richtlinie nicht genannte, aber tatsächlich
abgerechnete Beratungsanlässe aufgenommen werden sollten, wie zum Beispiel
unter Umständen die Schuldnerberatung. Des Weiteren sei die Zielsetzung
verfolgt worden, Vereinheitlichung der Förderung in ganz Baden-Württemberg
Straffung der Verwaltung und damit verbunden Einsparung von Verwaltungs-
kosten.

Im formalen Bereich gab der Zeuge bekannt, sollte die Antragsberechtigung, ins-
besondere für Kosten der Kreisbauernverbände im württembergischen Landesteil,
die Antragsüberprüfung durch die Verwaltung, dann die Auswertung der Erkennt-
nisse des internen Prüfdienstes beim Regierungspräsidium Stuttgart, die von der
Verwaltung hieraus ergriffenen Maßnahmen, intensive örtliche Erhebungen beim
Landesbauernverband und den über diese Einrichtung unmittelbar geförderten
Kreisbauernverbänden, Überprüfung der zweckentsprechenden Mittelverwen-
dung, Überprüfung der abgerechneten Zeitanteile an der Gesamttätigkeit, sowie
Überprüfung der Geschäfts-, Personal- und Reisekosten und deren Zuordnung zur
ländlichen Sozialberatung veranlasst beziehungsweise überprüft werden. Im
organisatorischen Bereich, schilderte der Zeuge, sollte geprüft werden: Vergleich
des Zeitaufwandes durch örtliche Erhebungen bei allen Regierungspräsidien,
aufgeschlüsselt nach eigentlicher Sachbearbeitung und Zuarbeitung unter Zu-
ordnung zu Laufbahngruppen, hierbei auch Auswertung der Erfahrungen bei der
Bündelung der Zuständigkeit für die Förderung der Einrichtungen für Dorfhelfe-
rinnen und Betriebshelfer und ihrer eventuellen Übertragbarkeit auf diesen
Fördertatbestand, Vergleich der Förderungsabwicklung in den betroffenen
Regierungspräsidien, Vergleich der Prüfung der Verwendungsnachweise, Inten-
sität und Qualität.

Ein weiterer grundsätzlicher Prüfungsschwerpunkt nach dem Konzept sollte sein,
Überprüfung der einzelnen Beratungsanlässe auf deren Beratungsbedarf wie zum
Beispiel: „Kann die Beratung auch anderweitig als gesetzliche Aufgabe der
Sozialversicherung abgedeckt werden?“ sowie Überprüfung, ob sachfremde Vor-
gänge generell als Sozialberatung abgerechnet worden seien, die nicht hierzu
zählen, wie zum Beispiel Anfertigung der Steuererklärung, Steuerberatung, Hilfe-
stellung bei Förderanträgen dtc. Auf weitere Nachfrage erklärte der Zeuge, die
Vermögenssituation der Bauernverbände sei nicht in das Konzept der Prüfung am
Anfang aufgenommen worden. Sie habe sich erst im Laufe der Prüfung ergeben.
Auch die Frage der Fehlbedarfsfinanzierung zur Projektförderung sei ihm im Vor-
feld der Prüfung nicht aufgefallen.

Wie die Zeitanteile für die ländliche Sozialberatung überprüft werden sollten, er-
läuterte der Zeuge auf Nachfrage, könne er heute aus seiner Erinnerung nicht
mehr sagen, da sich mit diesen Fragen sein Kollege Herr Heller beschäftigt habe.
Auf die Frage, ob ihnen vorher oder im Laufe der Prüfung bekannt geworden sei,
dass die Kreisbauernverbände auch aus der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungskasse Beträge erhalten, antwortete der Zeuge, dies sei ihnen schon vor dem
Prüfungskonzept bekannt geworden. Auf Nachfrage fügte der Zeuge an, er könne
aber nicht mehr sicher sagen, wie er das erfahren habe. Es könne sein, dass er
diese Tatsache aus dem Prüfbericht vom Regierungspräsidium Stuttgart oder aber
bei der Besprechung im Regierungspräsidium erfahren habe. Sicher wisse er dies
heute nicht mehr.

2.2 Zeuge Ernst   H e l l e r
Der Zeuge Ernst Heller gab an, dass er bis zum 31. Oktober 1998 beim Rech-
nungsprüfungsamt Tübingen und seit dem 1. November 1998 beim Prüfungsamt
des Bundes als Prüfer tätig gewesen sei. In seiner Dienstzeit beim Staatlichen
Rechnungsprüfungsamt Tübingen habe er die Überprüfung der Förderung der
ländlichen Sozialberatung vorgenommen.

Der Zeuge berichtete, der Senat des Rechnungshofs habe anlassunabhängig im
Arbeitsplan 1996 für das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen zwei
Prüfungen im Agrarbereich festgelegt. Zum einen die Prüfung der Ausgaben der
Landfrauenerholung und der ländlichen Sozialberatung sowie die Förderung der
anerkannten Einrichtungen für Dorfhelferinnen und Betriebshelfer. Diese Prü-
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fungen habe das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen in eigener Zu-
ständigkeit abgewickelt. Zur Vorbereitung der Prüfung sei am 14. März 1996 ein
Einführungsgespräch beim Regierungspräsidium Stuttgart geführt worden. Das
Regierungspräsidium Stuttgart sei deshalb ausgewählt worden, weil es als Vorort-
präsidium für die Bewilligung aller Leistungen für die anerkannten Einrichtungen
für Dorfhelferinnen und Betriebshelfer landesweit zuständig war und da es auch
bei der ländlichen Sozialberatung die meisten und die wichtigsten Zuwendungs-
empfänger abgerechnet habe. Bei diesem Gespräch sei ihnen bekannt geworden,
dass bereits der interne Prüfdienst des Regierungspräsidiums ein Herr Riedinger
die Verwendungsnachweise der begünstigten Einrichtungen vor Ort für die Jahre
1944 und 1995 geprüft habe. Diese Verwendungsnachweise und Anträge seien
ihm daraufhin zugesandt worden.

Ende 1996 sei mit der Prüfung offiziell begonnen worden. Bei der Prüfung der
ländlichen Sozialberatung sei aufgefallen, dass manche anerkannten Einrich-
tungen den Begriff ländliche Sozialberatung sehr weit gefasst hätten. Aus dem
Prüfbericht des Regierungspräsidiums Stuttgart beim Landesbauernverband
haben sich Hinweise für eine Überschneidung bei der Abrechnung der Tätigkeit
als Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherungen ergeben.
Der Prüfer Riedinger konnte dies jedoch nicht nachweisen, weil er die Höhe der
Vergütungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung nicht in Erfahrung brin-
gen konnte. Dem Regierungspräsidium lag lediglich die Rahmenvereinbarung
zwischen dem Bundesverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger
und dem deutschen Bauernverband vor. Daraus war aber nicht erkennbar, welche
Größenordnung diese Vergütung einnahm. Aus diesem Grund, erläuterte der
Zeuge, habe er dann, vermutlich Ende März/Anfang April 1996 mit den beiden
Geschäftsführern Herrn Kaufmann (Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Württemberg) und Herrn Schulze (Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Baden) telefonisch Kontakt aufgenommen. Am Anfang waren beide Herren sehr
auskunftsbereit und aus diesem Grund sei er überrascht gewesen, als es dann doch
zu einer schriftlichen Ablehnung seines Ansinnens gekommen sei. Die Träger der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung hätten dies damit begründet, dass sie
nicht geprüfte Stelle seien und dass sie keine Landeszuwendungen erhalten
hätten.

Am 25. April 1996 habe beim Rechnungshof eine Besprechung stattgefunden, bei
der unter anderem das Prüfungskonzept für diese beiden Prüfungen weiter
besprochen worden sei. Am 21. und 22. Mai hätten dann die örtlichen Erhebun-
gen beim Regierungspräsidium Stuttgart durch den Zeugen und dessen Kollegen
Sautter begonnen. Nach den gesamten vorgelegten Prüfungsberichten hätten sich
erste Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Landesbauernverband sehr unter-
schiedliche und insgesamt zu hohe Anteile der Personalkosten der Kreisgeschäfts-
führer in die Verwendungsnachweise eingestellt hatte. Bei den örtlichen Erhe-
bungen bei den einzelnen Kreisverbänden hätte der Prüfer Riedinger festgestellt,
dass die geltend gemachten Kosten, insbesondere Reisekosten, nicht eindeutig der
Sozialberatung zuzuordnen waren. Diese zu hoch angesetzten Gehaltsanteile ein-
zelner Kreisbauernverbände seien als Folge dieser Überprüfung durch das Regie-
rungspräsidium Stuttgart von den Betroffenen selbst schon deutlich nach unten
reduziert worden.

Am 20. Juni 1996 fand eine erste Besprechung im Ministerium Ländlicher Raum
statt, berichtete der Zeuge, an der auch das Regierungspräsidium Stuttgart teil-
genommen habe. Schwerpunkt war hier die künftige Gestaltung der Richtlinie.
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt habe hierbei eine Pauschalierung angeregt,
erläuterte der Zeuge. Die Probleme unterschiedliche Auslegung, hohe Anteile der
Geschäftsführergehälter und Kostenproblematik für ehrenamtlich Tätige und
reine Verwaltungsangestellte seien von ihnen angesprochen worden. Auch das
Problem der möglichen Überschneidung der Tätigkeit der Verwaltungsstellen der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit der ländlichen Sozialberatung sei bei
dieser Besprechung von ihnen vorgetragen worden, erläuterte der Zeuge, ins-
besondere, dass die Verbände die erhaltenen Vergütungen nicht in die Ver-
wendungungsnachweise eingetragen haben und dass es nicht gelungen sei, die
Höhe der Vergütung über die Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
in Erfahrung zu bringen.
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In der Besprechung am 20. Juni 1996, gab der Zeuge an, habe sich herausgestellt,
dass sich das Ministerium Ländlicher Raum und das Regierungspräsidium Stutt-
gart ohnehin durch Tätigkeitsaufschriebe ausgewählter Kreisgeschäftsführer und
weiterer abgerechneter Mitarbeiter einen Überblick verschaffen wollten, was die
geförderten Einrichtungen als Sozialberatung ansehen. Diese Überlegungen seien
von ihnen unterstützt worden. Auf dieser Basis sollten einheitliche Kriterien für
die Anerkennung der aktuellen Verwendungsnachweise und für künftige Forde-
rungen entwickelt werden. Wegen der unterschiedlichen Inanspruchnahme durch
die Beratungstätigkeit sollten die Aufschriebe auf verschiedene Monate aufgeteilt
werden. In der Zeit vom 25. Juni bis 9. Juli 1996, erläuterte der Zeuge, habe er
allein örtliche Erhebungen bei den Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe und
Tübingen vorgenommen. In Tübingen habe ihm die zuständige Sachbearbeiterin,
Frau Karle, von einer Weisung berichtet, nach der sie die Verwendungsnachweise
nur rechnerisch zu überprüfen und die von den Verbänden geltend gemachten
Aufwendungen ohne sachliche Prüfung zu akzeptieren habe. Sie gab ihm ferner
an, erklärte der Zeuge, dass sie keine Vorortprüfung der geförderten Einrich-
tungen vorgenommen habe.

In Freiburg habe ihm die zuständige Sachbearbeiterin Frau Hangst erklärt, sagte
der Zeuge, dass beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband jetzt eine
neue Buchhalterin für die Antragsbearbeitung zuständig sei, von der sie den
Eindruck habe, dass sie zur Kooperation bereit sei.

Am 17. September 1996, führte der Zeuge weiter aus, hätte Herr Riedinger vom
Regierungspräsidium Stuttgart und er die Zentrale des Landesbauernverbands
gemeinsam geprüft. Hierbei seien vor allem Gehaltsabrechnungen und Reise-
kosten der von der Zentrale geltend gemachten Beratungskräfte sowie Kosten für
Beschaffung und Verteilung von Beratungs- und Aufklärungsmaterial kontrolliert
worden. Die Problematik der sehr unterschiedlichen und nach Auffassung des
Zeugen erheblich zu weit gehenden Einrechnung der Gehaltskosten für die Kreis-
geschäftsführer und weiterer Bediensteter der Kreisbauernverbände sei eingehend
mit dem Referenten, Herrn Marx, vom Landesbauernverband besprochen worden.
Dabei sei vereinbart worden, dass Herr Marx von allen Kreisverbänden Auf-
stellungen einholt, die alle geltend gemachten Beratungskräfte mit deren Gesamt-
personalkosten und dem auf die ländliche Sozialberatung anfallenden Anteil
auflistet. Auch sei die Frage der Vergütung durch die ländliche Sozialversiche-
rung angesprochen und dabei darauf hingewiesen worden, dass diese im Ver-
wendungsnachweis hätte angegeben werden müssen.

Am 25. September 1996, berichtete der Zeuge, habe eine weitere Besprechung im
Ministerium Ländlicher Raum stattgefunden, an der auch Vertreter des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart, des Landesbauernverbandes, des Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverbandes und eines Kreisbauernverbandes teilgenommen
hätten. Zentrales Besprechungsthema seien die Modalitäten für die Fertigung der
Beratungsprotokolle durch die Bauernverbände gewesen.

Am 30. September 1996, erläuterte der Zeuge weiter, habe er den Kreisbauernver-
band Hohenlohekreis geprüft. Dabei habe er den von diesem Kreisbauernverband
erzielten Überschuss und die getätigten Geldanlagen kritisch unter die Lupe
genommen. Durch die für den Zeugen irreführende Formulierung „Fehlbedarfs-
finanzierung“ in der Richtlinie, räumte der Zeuge ein, sei er fehlgeleitet worden.
Bei der Überprüfung des Kreisbauernverbandes Hohenlohekreis sei zum ersten
Mal die konkret auf einen Kreisbauernverband entfallene Kostenerstattung der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung bekannt geworden. Der Jahresabschluss
konnte hier eingesehen werden und auch einzelne Positionen, berichtete der
Zeuge, konnte er aufzeichnen. Bei diesem Termin habe er dann auch erfahren,
dass der Bundesrechnungshof zum gleichen Zeitpunkt die landwirtschaftliche
Sozialversicherung prüfe.

Nachdem er dies erfahren hatte, betonte der Zeuge, habe er unmittelbar Kontakt
mit dem Bundesrechnungshof aufgenommen. Dieser habe ihm daraufhin die
Gesamtvergütung der gezahlten Beträge an die Bauernverbände mitgeteilt.
Gleichzeitig habe er, im Wege der Amtshilfe, Kopien der zwischen den Trägern
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und den Bauernverbänden geschlos-
senen Einzelvereinbarungen mit sämtlichen Änderungsvereinbarungen und mit
Niederschriften über Sitzungen des Vorstandes der landwirtschaftlichen Alters-
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kasse Württemberg erhalten. Aus diesen Niederschriften, erläuterte der Zeuge,
hätten sich die unterschiedlichen Erstattungsmodalitäten für die Tätigkeit in der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung zunächst bis 1986 ergeben, in der zwei-
ten Stufe für 1987 bis 1990 und schließlich wie sie ab 1991 ausgesehen hätten.

Am 17. Oktober 1996, berichtete der Zeuge, habe er den Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverband überprüft. Gesprächspartnerin sei hier Frau Obergfell
gewesen, die aber erst seit kurzem für den Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverband tätig war. Bei der Prüfung der geltend gemachten Personalkosten
habe er bei den entsprechenden Belegen auch die Kostenstellenrechnung vor-
gefunden, die nach seiner Ansicht den Nachweis erbracht habe, dass der Badische
Landwirtschaftliche Hauptverband auch Kosten der Vewaltungsstellentätigkeit
für die landwirtschaftliche Sozialversicherung in den Förderantrag für die länd-
liche Sozialberatung einbezogen habe. Auf diesen Sachverhalt habe er Frau
Obergfell angesprochen, die ihn daraufhin eingestanden habe, dass sie selbst die
Unregelmäßigkeit erkannt habe, als sie nach seiner Prüfungsankündigung die
Abrechnung noch einmal überprüft habe. Sie habe sich ihm gegenüber auch
dahingehend geäußert, dass sie den Vorstand auf diese Unrechtmäßigkeit hin-
gewiesen habe.

Am 23. Oktober 1996 habe er insbesondere die Tätigkeit der Sozialreferentin
beim Bauernverband Südwürttemberg – Hohenzollern in Ravensburg überprüft.
Dabei habe sich herausgestellt, dass Arbeitsschwerpunkt besonders die berufs-
ständische Interessenvertretung im Vorfeld neuer gesetzlicher Maßnahmen im
sozialen Bereich ist, und vor allem die Weiterbildung der Geschäftsführer, ins-
besondere nach Änderung des Sozialversicherungsrechts, beinhaltet. Auf Grund
seiner Erkenntnisse aus den Gesprächen dort und den Stellenbeschreibungen habe
er, folgerte der Zeuge, den Schluss gezogen, dass die ländliche Sozialberatung bei
den Sozialreferenten nur eine untergeordnete Bedeutung einnehme und die
100%ige Berücksichtigung dieser Personalkosten erheblich von den Realitäten
abweiche.

Zwischen dem 25. Oktober und dem 12. November habe er zusammen mit Herrn
Riedinger vom Regierungspräsidium Stuttgart die Kreisbauernverbände Sigma-
ringen, Böblingen, Heilbronn und Ludwigsburg überprüft und versucht, anhand
der Unterlagen in der Lohnbuchhaltung und der Gespräche mit den jeweiligen
Geschäftsführern versucht, den tatsächlichen Umfang beziehungsweise die für die
ländliche Sozialberatung aufgewandten Zeitanteile, zu ermitteln.

Zur Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung der Bauernverbände,
führte der Zeuge aus, dass die Sozialversicherung in drei Stufen ihre Erstattungs-
regelungen unterschiedlich vorgenommen habe. Bis 1996 wurden 5 DM pro bei-
tragspflichtiges Alterskassenmitglied gezahlt; von 1987 bis 1990 60 % der Auf-
wendungen für die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Aus
diesem Erstattungssatz von 60 %, der nur für die Jahre 1987 bis 1990 galt, sei
bisher versucht worden, ihm einen Rechenfehler zu unterstellen. Aber ab 1991,
hebt der Zeuge hervor, galt die Regelung, dass die landwirtschaftliche Sozial-
versicherung 100 % der Aufwendungen der Tätigkeit der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung erstattet habe. Er habe schließlich die Verwendungsnachweise
1995/1996 überprüft.

Nach den Angaben von Herrn Rieger, führte der Zeuge aus, üben die mit der
Sozialberatung Beschäftigten in den Kreisgeschäftsstellen zu 80 % Sozialberatung
insgesamt und zu 20 % Verbandstätigkeit aus. Der Sozialberatungsanteil von
80 % ist im Verhältnis 57,5 % für die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung, und 42,5 % für die ländliche Sozialberatung aufzuteilen. Das um-
gerechnet, erläuterte der Zeuge, ergebe folgende Prozentsätze: 46 % Tätigkeit für
die landwirtschaftliche Sozialversicherung und 34 % bezogen auf die ländliche
Sozialberatung. Aus diesen von dem Bauernverband selbst gemachten Angaben
ergibt sich nach Ansicht des Zeugen also, dass maximal 34 % der Vergütung der
für die ländliche Sozialberatung beschäftigten Beratungskräfte als Bemessungs-
grundlage und nicht als Vergütung für die Gewährung des Landeszuschusses
hätten geltend gemacht werden dürfen.

Unter Mehrfachförderung oder Doppelförderung versteht er, erläuterte der Zeuge,
dass Personalkosten oder Personalkostenanteile ganz oder teilweise, sowohl bei
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der landwirtschaftlichen Sozialversicherung als auch beim Land als Bemessungs-
grundlage für die Zuschüsse geltend gemacht worden seien. Nach dieser Defini-
tion läge danach eine Doppelförderung schon vor, sobald mehr als 34 % der
jeweiligen Personalkosten bei der ländlichen Sozialberatung geltend gemacht
würden. Das heißt nach seiner Ansicht, dass bereits 35 % als Doppelförderung an-
zusehen wären. Für die Frage in welcher Höhe eine Doppelförderung vorläge, sei
zu unterscheiden zwischen dem Landesbauernverband mit dem Antrag für den
nördlichen Landesteil und dem Landesbauernverband für den Bereich Süd-
württemberg-Hohenzollern, sowie dem Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verband. Am einfachsten sei nach seiner Ansicht die Beurteilung beim Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverband. Dort würden die nach der Kostenstellenrech-
nung für die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung entfallenden
Personalkosten in vollem Umfang auch bei der ländlichen Sozialberatung geltend
gemacht. Damit läge zumindest ab 1991 insgesamt eine Doppelförderung vor, da
diese Kosten von der landwirtschaftlichen Sozialversicherung aus Bundesmitteln
bereits voll erstattet seien.

Etwas schwieriger ist die Beurteilung nach Ansicht des Zeugen im württember-
gischen und vor allem im nördlichen Teil des Landesbauernverbandes. Im Antrag
des Landesbauernverbandes Ravensburg wurden 100 % der Geschäftsführer-
gehälter geltend gemacht. Da die Geschäftsführergehälter in der Regel etwa 50 %
der Gesamtgehälter der in der ländlichen Sozialberatung beschäftigten Beratungs-
kräfte betragen, läge eine Doppelförderung insoweit vor, als die Grenze von 34 %
überschritten sei. Im Antrag des Landesbauernverbandes Stuttgart seien zwischen
35 % und 85 %, durchschnittlich 57 % der Geschäftsführergehälter, zuzüglich
weiterer anteiliger Personalkosten anderer Arbeitskräfte geltend gemacht worden.
Es sei bei jedem Kreisbauernverband gesondert zu prüfen, ob die Grenze von 
34 % der Personalkosten der in der ländlichen Sozialberatung befassten Mitarbei-
ter überschritten wurde. Insoweit läge dann eine Doppelförderung vor. Absch-
ließend, berichtete der Zeuge, dass die genannten Überlegungen sehr intensiv zu
Gunsten der Bauernverbände davon ausgingen, dass die von den Verbänden ge-
schätzten Tätigkeitsanteile zutreffen würden. Seine bei den Gesprächen vor Ort
gewonnenen Erkenntnisse und die Tätigkeitsprotokolle vom November 1996 und
März 1997, sowie die Kostenstellenrechnung des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbandes lassen aber, nach Einschätzung des Zeugen, den Schluss zu, dass
der tatsächliche Anteil der ländlichen Sozialberatung im Durchschnitt wesentlich
niedriger als diese 34 % sei, weil auch die Tätigkeit der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung sowie Verbandsaufgaben teilweise als ländliche Sozial-
beratung protokolliert und abgerechnet worden seien.

Vernehmung vom 22. Mai 2000:
Der Zeuge Ernst Heller, ehemals Prüfer beim Rechnungsprüfungsamt Tübingen,
berichtet eingangs, dass ihm zum Teil A noch einmal wichtig erscheine, zu er-
läutern, wie die Beratungsprotokolle zu Stande gekommen seien, wie die
Beteiligung des staatlichen Rechnungsprüfungsamts daran gewesen sei und auch
wie seine eigene Beteiligung daran ausgesehen habe. Die Idee, mit den
Beratungsprotokollen bessere Erkenntnisse über die Beratungstätigkeit aller
geförderten Einrichtungen zu gewinnen, stamme von Herrn Stark vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart. Herr Stark habe auch den ersten Entwurf für einen
Protokollvorentwurf entwickelt und schon im Mai 1996 habe er diese Überlegung
unterbreitet.

Zielrichtung der Protokolle sei es gewesen,

1. zu erkennen, was die geförderten Einrichtungen überhaupt selbst unter Sozial-
beratung verstehen,

2. zu erkennen, wieviel Zeit Mitarbeiter der geförderten Einrichtung für die
Beratung benötigen und

3. Grundlagen für die künftige Förderung zu erarbeiten.

Das Rechnungsprüfungsamt habe die Überlegungen des Regierungspräsidiums
Stuttgart voll mit getragen und gemeinsam mit dem Regierungspräsidium dem
Ministerium in einer Besprechung vom 20. Juni 1996 unterbreitet. In dieser Be-
sprechung sei Einvernehmen erzielt worden, dass die geförderten Einrichtungen
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verpflichtet werden sollten, ihre Beratungstätigkeit drei Monate lang zu proto-
kollieren und dass dabei darauf zu achten sei, dass beratungsintensive und
beratungsarme Monate protokolliert werden.

Der von Regierungspräsidium entwickelte Vordruck sei von allen Beteiligten für
gut befunden worden. Mit diesem Vordruck habe abgefragt werden sollen, ob der
Beratende Mitglied des Bauernverbandes und ob er in der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung versichert sei. Das Ministerium habe die gemeinsamen
Überlegungen aber nicht so schnell wie geplant umsetzen können und daher die
Regierungspräsidien angewiesen, von den geförderten Einrichtungen die
Protokollierung von nur drei Monaten in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Novem-
ber 1996 zu verlangen.

Auf Wunsch der Bauernverbände habe dann am 25. September 1996 im
Ministerium Ländlicher Raum eine weitere Besprechung stattgefunden, an der
das Regierungspräsidium Stuttgart und das staatliche Rechnungsprüfungsamt
sowie Vertreter der Bauernverbände teilgenommen haben. Die Verbände haben
hierbei den Vordruck abgelehnt und vor allem Bedenken gegen die Nennung des
Namens des Beratenden und dessen Unterschrift im Protokoll geltend gemacht.
Bei dieser Besprechung sei vereinbart worden, dass die Protokollierung im
November 1996 und im März 1997 stattfinden solle. Des Weiteren sollte der
Vordruck vom Ministerium noch einmal überarbeitet werden und die endgültige
Fassung an die Verbände, an das Regierungspräsidium und an das staatliche
Rechnungsprüfungsamt übermittelt werden, damit alle Beteiligten die Mög-
lichkeit haben sollten, erforderlichenfalls Korrekturwünsche und Denken vor-
zutragen.

Außerdem sollte der Vordruck in einem Begleiterlass ausführlich erläutert wer-
den, was unter jedem einzelnen Punkt zu verstehen sei. Auf die Namensnennung
und die Unterschrift des Beratenden sei verzichtet worden. Das Ministerium habe
sich aber an diese Vereinbarung nicht gehalten. Es habe insbesondere dem Rech-
nungsprüfungsamt nicht den überarbeiteten Vordruck mehr übermittelt. Die zuge-
sagte Ausfüllanleitung sei ebenfalls nicht erstellt worden. Das Ministerium Länd-
licher Raum habe zugelassen, dass die geförderten Einrichtungen den Vordruck
eigenmächtig hätten ändern können. Die Erhebung habe daher unter diesem Man-
gel gelitten. Die Protokolle haben aber dennoch wertvolle Erkenntnisse gebracht
und zwar sowohl für die Beurteilung der Vergangenheit als auch für die Gestal-
tung einer neuen Richtlinie.

Das Ministerium Ländlicher Raum habe die Protokolle dann zuerst ausgewertet.
Danach habe sein Amt sie im Juni und Juli 1997 erhalten, wobei die Protokolle
teilweise Anmerkungen von Frau Dr. Gerster enthielten. Die angemerkten Bewer-
tungen seien von seinem Amt in den meisten Fällen ähnlich gesehen worden. Ihm
erscheine es dabei besonders bedeutsam, dass die Bauernverbände selbst die in
den Verwendungsnachweisen geltend gemachten Zeitanteile bei weitem nicht
durch die Beratungsprotokolle haben nachweisen können, wobei berücksichtigt
werden müsse, dass die Protokolle in beratungsintensiven Monaten gefertigt wor-
den seien und obwohl die Beratungsanlässe protokolliert worden seien, seien sie
offensichtlich oftmals keine Sozialberatung. Insoweit sehe er die Protokolle als
starkes Indiz dafür an, dass die Verbände auch in der Vergangenheit viel zu hohe
Zeitanteile als ländliche Sozialberatung abgerechnet hätten.

Auf die Frage, warum er einen Beratungsanteil von 15 % für angemessen gehalten
habe, obwohl er bei den überprüften Kreisen Main-Tauber, Rems-Murr und Ulm
nur Anteile von 6,7, 10,6 und 13,7 % festgestellt habe, erklärte der Zeuge, er habe
sichergehen wollen, dass er nicht zu Unrecht kürze. Deshalb habe er großzügig
zugestanden, was er als absolute Obergrenze dessen ansehe, was die Bauern-
verbände im Rahmen der ländlichen Sozialberatung geleistet haben.

Auf die Frage, wie es zu der Auswahl der drei Musterkreise gekommen sei, er-
läuterte der Zeuge, in der Besprechung im Ministerium Ländlicher Raum, bei
denen Vertreter des Regierungspräsidiums und der Bauernverbände dabei ge-
wesen seien, habe man sich auf diese Kreise geeinigt, die von der Struktur her und
von den Besitzverhältnissen einigermaßen repräsentativ seien. Hierbei seien diese
drei Kreise ins Gespräch gekommen, aber sie seien noch nicht endgültig fest-
gelegt worden.
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Auf die Frage, ob er dann vor Ort die Verwaltungsprotokolle nachgeprüft habe,
entgegnete der Zeuge: Nein, eine örtliche Erhebung habe nur im Rahmen der
Prüfung stattgefunden, die sei aber zu diesem Zeitpunkt schon gelaufen gewesen.
Bei der Nachprüfung anhand der Beratungsprotokolle sei er nicht mehr dort ge-
wesen.

Dies habe das Ministerium abgewickelt und nach eigener Auswertung später die
Protokolle seinem Amt übergeben. Wenn er allerdings Zweifelsfragen gehabt
habe, habe er sich telefonisch noch einmal rückversichert.

Auf die Frage, ob bei der Abgrenzung der ländlichen Sozialberatung von der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung auch die Verbandstätigkeit einer Rolle
gespielt habe, bemerkte der Zeuge, dass dies sehr wohl eine Rolle gespielt habe,
da die Geschäftsführer eine Reihe von Aufgaben wahrnehmen, die weder Sozial-
beratung noch Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung sei. In den
Beratungsprotokollen habe auch eine Menge drin gestanden, das reine Verbands-
tätigkeit gewesen sei. Ein Geschäftsführer zum Beispiel, den er angerufen habe,
habe ihm klipp und klar gesagt, alles, was nicht Steuerberatung sei, werde unter
Sozialberatung eingeordnet.

Auf die Frage, ob er seinen Bericht nochmals so abfassen würde, nachdem er
angeblich einem Zeugen Zweifel gegenüber geäußert habe, erklärte der Zeuge,
dass er die Passage der Fehlbedarfsfinanzierung herausnehmen würde, alles ande-
re würde er aber so belassen. Wie er bereits ausgeführt habe, sei er durch die
Richtlinie bei dem Thema Fehlbedarfsfinanzierung irregeführt worden.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass er die Arbeitskapazität und die Zeitanteile
für die ländliche Sozialberatung im Wesentlichen den Beratungsprotokollen ent-
nommen habe, erläuterte der Zeuge: Nein, die Beratungsprotokolle seien ein Indiz
gewesen. Ein zweites Indiz seien die Gespräche mit den Geschäftsführern vor Ort
gewesen und als Drittes sei die Kostenstellenrechnung des Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverbandes hinzugekommen. Alles zusammen habe einfach ein
Gesamtbild ergeben, das in etwa deckungsgleich gewesen sei. Die Be-
ratungsprotokolle haben mehr oder weniger das bestätigt, was er bereits vorher
aus den Gesprächen und der Kostenstellenrechnung, die in dem Entwurf schon
eingearbeitet gewesen sei, ermittelt haben. Es habe eben ins Bild gepasst.

Auf die Frage, die Beratungsprotokolle konnten doch dann nicht wesentlich
gewesen sein, wenn er im Prüfbericht zitiert habe, „die Aussagekraft der einzel-
nen Protokolle ist stark gespannt; eine sinnvolle Auswertung war dadurch nur
sehr eingeschränkt möglich und mit vielen Unwegbarkeiten versehen“, entgeg-
nete der Zeuge, dies sei richtig, aber wesentlich sei die Tatsache gewesen, dass
die Verbände einmal die Gesamtberatungszeiten dokumentiert haben und dass
durch die Anmerkungen der Verbände über den Inhalt deutlich geworden sei, dass
sehr viel dabei sei, was eben nicht Sozialberatung sein könne.

Auf die Frage, ob er nach wie vor der Meinung sei, dass Nichtmitglieder der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung einen Anspruch gegen die Bauernverbände
als Verwaltungsstelle der landwirtschaftlichen Sozialversicherung haben, beraten
zu werden, erklärte der Zeuge, das nicht, aber die meisten seien zumindest Mit-
glied in der Unfallversicherung und haben zumindest in Teilbereichen Be-
ratungsansprüche aus der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Bei der Be-
wertung dieser Frage sei sehr wohl differenziert worden. Wenn zum Beispiel Fra-
gen bestanden haben, die die gesetzliche Sozialversicherung und nicht die land-
wirtschaftliche Sozialversicherung betroffen haben, so sei dies Richtlinien-
beratung.

Auf die Frage, ob er sich, bevor er seinen Bericht erstellt habe, einmal mit Fach-
leuten beraten habe, was man unter allgemeiner Sozialberatung im Allgemeinen
zu verstehen habe, erklärte der Zeuge, mit Fachleuten habe er sich nicht unter-
halten, sondern mit allen Bewilligungsstellen. Man habe auch mit dem Ministe-
rium diskutiert und habe es auch im Amt erörtert, sowie eben vor Ort mit den
Geschäftsführern besprochen.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass das Rechnungsprüfungsamt an den endgül-
tigen Beratungsprotokollen nicht mehr beteiligt gewesen sei, bestätigt der Zeuge,
dass dies richtig sei. Es habe die Vereinbarung bestanden in der Besprechung,
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dass die Beteiligten zu dem geänderten Entwurf noch einmal angehört werden
sollten. Dies habe das Ministerium nicht eingehalten. Auf die Nachfrage, ob er
Kenntnis habe, aus welchen Grünen dies so gehandhabt worden sei, erklärte der
Zeuge, dass er dies nicht wisse.

Auf die Frage, ob sein Amt gegen dieses Vorgehen protestiert habe, dass ein
Erlass Beratungsprotokolle ausweist, die mehr oder minder gar nicht mehr
repräsentative Fragestellungen enthalten, erklärte der Zeuge, den Erlass vom 10.
Oktober habe seine Behörde nicht erhalten, dies sei das Dilemma gewesen.

Auf die Nachfrage, ob es den vorgesehenen Begleiterlass gegeben habe, erläuterte
der Zeuge, diesen habe es eben nicht gegeben. Es seien auf dem Beratungs-
vordruck nur zwei, drei Sätze für den Gesamtvordruck ausgewiesen worden und
der zugesagte und von ihm auch dringend angemahnte Begleiterlass sei unter-
blieben.

Aus diesem Grund seien die Beratungsprotokolle nicht sehr differenziert. Es sei
sein Anliegen gewesen, dass mit dem Begleiterlass dargestellt werde, dass eben nur
die Dinge protokolliert werden dürfen, die auf die Richtlinienberatung entfallen.
Bei einer gemischten Beratung hätte der Geschäftsführer den Anteil für die ländli-
che Sozialberatung ausweisen müssen. Die Zeit, die er für die landwirtschaftliche
Sozialversicherung verbraucht habe, hätte ihn dabei nicht interessiert.

Auf die Frage, was er von der Aussage von Herrn Herterich, dem Geschäftsführer
des Kreisbauernverbandes Hohelohe halte, der von ihm meinte, dass er zwischen
ländlicher Sozialberatung und Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung nicht differenzieren könne, merkte der Zeuge an, dass er bei Herrn Herterich
keine Beratungsprotokolle nachgeprüft habe, sondern dass er diesen Kreis als
erste örtliche Erhebung im Rahmen seiner Prüfung aufgesucht habe. Er habe dort
mit der Prüfung begonnen, weil er Herrn Herterich als sehr zuverlässigen Mann
kenne und schätze, der engagiert seiner Arbeit nachgehe. Allerdings muss er ein-
gestehen, dass er hier bei der Prüfung noch sehr stark von einer Fehlbedarfs-
finanzierung ausgegangen sei. Bei diesem ersten Termin sei er auch nicht so gut
von der rechtlichen Seite her vorbereitet gewesen wie das vielleicht wünschens-
wert gewesen wäre.

Es stimme, dass er Herr Herterich ihn danach zweimal angerufen habe. Einmal
habe er sich beklagt, dass er auch persönlich von dem Prüfbericht massiv betrof-
fen sei. Darüber habe er sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, weil ich Herrn
Herterich als engagierten Mann kenne, der gute Arbeit leiste. Ich habe versucht,
ihm darzulegen, dass er das Maß des Verschuldens sehr unterschiedlich sehe und
dass er sein eigenes Verschulden für nicht so gravierend ansehe, weil er einen zu
großen Zeitanteil angerechnet habe.

Auf die Nachfrage, bei wie vielen Geschäftsführern er im Rahmen der Über-
prüfung der Beratungsprotokolle Telefonate geführt habe, bemerkte der Zeuge,
dass er dies nicht mehr auswendig wisse. Er habe alle Protokolle, die ein Ge-
schäftsführer ausgefüllt habe, genommen und nachgeschaut, und wenn Fragen da
waren, habe er angerufen. Das sei bei circa fünf, sieben oder acht Protokollen der
Fall gewesen. Wenn er telefoniert habe, habe er praktisch die Zeitanteile bewertet,
die er nach dem Gespräch noch für anerkennungsfähig gehalten habe und in sei-
ner Liste notiert.

Die Nachfrage, ob er darüber hinaus noch mit anderen Kreisgeschäftsführern
telefoniert habe, um den Sachverhalt weiter zu eruieren und ob es hierzu Akten-
notizen gebe, verneinte der Zeuge.

Auf Frage führte der Zeuge aus, in Vorbereitung der Prüfung sei ein Konzept
erstellt worden, das der Rechnungshof so gebilligt habe. Hinweise über eine
Vermögensprüfung der Kreisbauernverbände habe das Prüfungskonzept nicht
beinhaltet. Auf Nachfrage zum Prüfungsablauf führte der Zeuge aus, dass er
lediglich die Verwendungsnachweise 1994/95 praktisch mit den Anträgen geprüft
habe. Die Kooperationsbereitschaft des Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verbands sei nach seiner Ansicht gegeben gewesen. Im Gegensatz dazu sei die
Zusammenarbeit mit dem Landesbauernverband etwas schleppend verlaufen.
Herr Rieger vom Landesbauernverband sei ein sehr redegewandter Mann ge-
wesen, der aus seiner Sicht versucht habe, ihn abzulenken. Der Zeuge räumt
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allerdings ein, dass wenn er gezielt etwas verlangt habe, er dies auch beim
Landesbauernverband bekommen habe. Auch seien ihm bereitwillig die verlang-
ten Auskünfte gegeben worden. Er habe allerdings, erläuterte der Zeuge, immer
konkret nachhaken müssen. Mit dem Ministerium Ländlicher Raum dagegen
bestand ein ordentlicher Gesprächskontakt. Das Ministerium Ländlicher Raum sei
sehr kooperativ.

Auf Frage, warum im Rechnungsprüfungsbericht besonderes Gewicht auf die
Vermögensverhältnisse der Kreisbauernverbände gelegt wurde, verdeutlichte der
Zeuge, dass er bei dem Begriff der Fehlbedarfsfinanzierung einem Irrtum auf-
gesessen sei und dieser ja bereits im laufenden Prüfungsverfahren korrigiert
worden sei, da es sich bei der Prüfungsmitteilung schließlich um eine vorläufige
Prüfungsmitteilung gehandelt habe, die im Rahmen der wechselseitigen Er-
örterung korrigiert worden sei.

Auf die Frage, wie die Zeitanteile, die auf die ländliche Sozialberatung gefallen
seien, überprüft worden sind, erwiderte der Zeuge, dass das Hauptgewicht hierbei
die Gespräche mit den Kreisgeschäftsführern bei den Kreisbauernverbänden und
auch die Unterhaltung mit Herrn Rieger über die Tätigkeit in der Zentrale gewe-
sen sei. Die erstellten Beratungsprotokolle seien für ihn insofern von Bedeutung
gewesen, als sie eben gezeigt hätten, dass die Bauernverbände Dinge protokollier-
ten, die offensichtlich keine Sozialberatung seien, wie zum Beispiel „Schreiben
eines Hofübergabevertrages“. Dies sei nach Ansicht des Zeugen eine reine
Verwaltungstätigkeit, die nichts mit der Beratung zu tun habe. Nach Ansicht des
Zeugen könnten diese Beratungsprotokolle sehr wohl als Unterlage für den Prüf-
bericht herangezogen werden, obwohl sie eigentlich von ihrer ursprünglichen
Intension im Ministerium Ländlicher Raum für die Zukunft, das heißt, für die
Neugestaltung der Richtlinie gedacht gewesen waren. Außerdem seien sie auch
repräsentativ. Der Zeuge gab an, dass er bei der Auswertung eher zu Gunsten der
Bauernverbände die Protokolle ausgewertet habe. Leider seien die Protokolle,
erklärte der Zeuge, nicht so gestaltet worden, wie er sich das gewünscht habe.
Auch sei eine Ausfüllanleitung vom Ministerium Ländlicher Raum nicht erstellt
worden. Dadurch seien die Protokolle nicht einheitlich und zum Teil sehr schwer
auswertbar, sodass der Zeuge angibt, in vielen Fällen den Zeitaufwand insofern
geschätzt zu haben, wenn nur gewisse Stichworte und Schlagworte angegeben
waren. Auf Nachfrage räumte der Zeuge ein, dass er keine konkreten Vorschläge
zur Gestaltung und Erstellung der Beratungsprotokolle im Rahmen der Be-
sprechungen beim Ministerium Ländlicher Raum eingebracht habe.

Bei der Abgrenzung und Bemessung des Umfangs der ländlichen Sozialberatung
führte der Zeuge auf Frage aus, habe er u. a. reine Schreibarbeiten, wenn sie in
den Beratungsprotokollen aufgeführt waren, herausgestrichen und nicht berück-
sichtigt.

Auf die Frage, wie er den in seinem Prüfbericht mit 15 % angegebenen Zeitanteil
für die ländliche Sozialberatung ermittelt habe, gab der Zeuge zu, dass er vieles
hatte schätzen müssen. Nach seiner Ansicht habe sich jedoch eine Schnittmenge
herauskristallisiert sowohl aus den Gesprächen mit den Geschäftsführern als auch
aus den Beratungsprotokollen und auch aus der Kostenstellenrechnung des Badi-
schen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Wenn drei verschiedene Bereiche zu
übereinstimmenden Ergebnissen hierbei gekommen seien, so ist der Zeuge der
Ansicht, dass er dann nicht in seiner Beurteilung fehl liegen könne. Weiter erläu-
terte der Zeuge, selbst wenn er die Prozentangaben, die ihm vom Bauernverband
gegeben worden sind, bei seiner Rechnung zu Grunde lege, errechnet sich nach
seiner Ansicht maximal ein Zeitaufwand von 34 % für die ländliche Sozialbera-
tung. Auch damit sei die beantragte Zahl, wie sie in den Anträgen enthalten sei,
wesentlich zu hoch im Vergleich zu dem, was tatsächlich vorgelegen habe. Dass
die Angaben zu hoch waren, zeigt sich nach Ansicht des Zeugen auch daran, dass
einzelne Angaben von Kreisgeschäftsführern nach der Prüfung durch das Regie-
rungspräsidium Stuttgart ihre Ansätze freiwillig abgesenkt hätten. Und damit
könne man daraus durchaus den Schluss ziehen, dass die bisherigen Angaben
überhöht gewesen seien.

Auf die Frage, ob er seine Erkenntnis den Bauernverbänden mitgeteilt habe, dass
maximal 15 % Zeitanteile für die ländliche Sozialberatung anerkennungsfähig ge-
wesen wären, sagte der Zeuge, dass er diese Zahl nicht mit den Bauernverbänden
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diskutiert habe. Er habe nur einzelne Themen mit ihnen angesprochen, die er für
nicht abrechnungsfähig gehalten habe. Daraus sei aber schon deutlich zum Aus-
druck gekommen, dass er von erheblich niedrigen Prozentsätzen ausgehe, als das,
was angegeben gewesen war. Ansonsten habe er mit den Bauernverbänden nicht
darüber diskutiert oder ihnen Vorhaltungen in dieser Richtung gemacht. Das Ab-
rechnungsmodell 20:80 von Herrn Rieger vom Landesbauernverband mit der in-
ternen Aufteilung 57,5:42,5 % habe er, erläuterte der Zeuge auf Frage, aus den
Unterlagen des Bundesrechnungshofs entnommen und daraus weitere Schlüsse
gezogen.

Die Definition und Abgrenzung der ländlichen Sozialberatung in der Richtlinie
sei, wie der Zeuge auf Frage erläuterte, nicht sehr gut vorgenommen worden. Dies
habe einer klaren Abgrenzung sicherlich nicht gut getan und ihm die Arbeit nicht
leichter gemacht, sodass man in vielen Bereichen auf Schätzungen und auf eine
Vielzahl von Indizien bei der Bewertung angewiesen sei. Hier komme auch
hinzu, dass es keine Stellenbeschreibungen für die Geschäftsführer gegeben habe.
Lediglich für die Sozialreferenten lagen Stellenbeschreibungen vor, die aber nach
Ansicht des Zeugen im Hinblick auf den Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverband auch dürftig gewesen seien.

Auf den Vorhalt, er habe bei irgendwelchen früheren Angaben einmal ausgesagt,
Frau Karle habe ihm gegenüber gesagt, der Referatsleiter habe ihr bei Dienst-
antritt irgendeinen Hinweis gegeben, dass sie in diesem Bereich der ländlichen
Sozialberatung nur rechnerisch prüfen solle, erklärte der Zeuge, dies habe er bei
der Staatsanwaltschaft wohl so gesagt. Er habe dabei unterstellt, dass eine solche
Weisung an Frau Karle eigentlich nur vom Referatsleiter habe gegeben werden
können. Dies habe sich nachträglich sicherlich als irrig herausgestellt. Nach-
gefragt habe er nicht, sagte der Zeuge, er sei wie selbstverständlich davon aus-
gegangen.

Auf den weiteren Vorhalt, der Zeuge habe behauptet, Frau Obergfell vom
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband hätte ihren Vorsitzenden oder ihre
Vorstandschaft von dem fehlerhaften Antragsverfahren informiert, auch darüber,
dass falsch abgerechnet wurde, entgegnete der Zeuge, dass ihm gegenüber Frau
Obergfell freimütig eingestanden habe, dass sie es für nicht rechtmäßig halte, wie
die bisherige Abrechnungspraxis lief und dass sie eben auch den Vorstand infor-
miert habe. Der Zeuge erläuterte, konkret nachgefragt habe er nicht, wem sie das
genau gesagt habe, Frau Obergfell habe pauschal gesagt „ich habe den Vorstand
informiert“. Dies habe er so zur Kenntnis genommen und nicht nachgehakt.

Auf die Frage, ob es sonst noch eine Korrektur seiner Folgerungen, wie zum
Beispiel im Hinblick auf die Fehlbedarfsfinanzierung gäbe, kommentiert der
Zeuge, dass er überzeugt sei, dass das, was sonst noch in seinem Prüfungsbericht
an Erkenntnissen drin steht, richtig sei und er dies nach wie vor für in Ordnung
halte.

2.3 Zeuge Herbert   S t e i n e r
Der Zeuge Herbert Steiner, Regierungsdirektor im Prüfungsamt für Sozial-
versicherung berichtete, dass er sowohl zu Teil A als auch B des Untersuchungs-
auftrages geladen sei. Ihm falle es aber sehr schwer, etwas zum Teil B zu sagen,
da er hiermit nicht befasst gewesen sei.

Er sei Prüfungsleiter bei der Prüfung der beiden landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherungsträger Baden und Württemberg gewesen. Die Prüfung sei nach § 274
SGB V vorgeschrieben gewesen. Ein Prüfungsansatz sei die Frage der Ver-
waltungskosten gewesen. Hier habe sich die Frage gestellt, ob die Budgetierungs-
vorschriften eingehalten worden seien. Des Weiteren sei die Verteilung der
Kosten zwischen den einzelnen Versicherungsträgern innerhalb der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung zu beurteilen gewesen. Auf diesem Wege sei man
an die Verwaltungskosten herangekommen und habe auch einen Vergleich
zwischen den unterschiedlichen Kassen machen können. Dabei sei aufgefallen,
dass die Kosten für die Verwaltungsstellenentschädigung stärker angestiegen
seien als die allgemeinen Kosten. Daraufhin habe man sich diesem Bereich
gewidmet. Aus diesem Grund sei man auch zu den Verwaltungsstellen gegangen
und habe dort vor Ort, nach dem vertraglichen Prüfrecht, Erkundigungen durch-
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geführt und geprüft, welche Arbeiten dort geleistet worden seien, wie die Mit-
arbeiter der Verwaltungsstellen ihre Tätigkeit eingeschätzt und welchen Zeit-
aufwand sie für angemessen gehalten haben.

Als Ergebnis sei festzuhalten gewesen, dass dies nicht exakt nachvollziehbar
gewesen sei, warum die Summen in dieser Höhe gezahlt worden seien als
Entschädigung an die Bauernverbände. Aus diesem Grund sei man zu der Über-
zeugung gekommen, dass in der ganzen Geschichte „Boden“ geschaffen werden
müsse, um in Zukunft genaue Grundlagen zu haben und um überprüfen zu
können, ob die Zahlungen angemessen seien.

Auf die Frage, ob versucht worden sei, durch neue Fakten eine Vollziehbarkeit
herzustellen, erklärte der Zeuge, man habe keine neuen Fakten geschaffen, son-
dern der Vertrag zwischen den Trägern und den Bauernverbänden sehe vor, dass
von Zeit zu Zeit nachgewiesen werde, was für Arbeiten gemacht worden seien
und ob die Vergütung hierfür noch übereinstimme. Ursprünglich sei im Jahr 1972
auf Grund einer Schätzung 5 DM pro Alterskassenmitglied vereinbart worden.
Dies wollte man mit der Zeit überprüfen und anpassen, aber man habe den Bedarf
erhöht, jedoch nicht auf Grund von Einzelnachweisen.

Auf die Frage, ob ihm bei der Prüfung bekannt gewesen sei, dass auch Gelder
vom Ministerium Ländlicher Raum für die Sozialberatung gezahlt werden,
berichtete der Zeuge, zum Zeitpunkt der Prüfung sei dies so exakt nicht bekannt
gewesen. Aber das habe auch eine untergeordnete Rolle gespielt, weil das
Ministerium Ländlicher Raum eine Defizitfinanzierung gemacht habe. Nach den
ihm bekannten Richtlinien sei davon auszugehen, dass Leistungen Dritter, wie in
dem Fall der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, in Abzug zu bringen seien,
und erst aus dem Rest werde bezuschusst.

Auf die Frage, ob sich für seine Prüfung etwas ändern würde, wenn bei der
Finanzierung des Ministeriums Ländlicher Raum von einer Projektfinanzierung
auszugehen sei, schilderte der Zeuge, dass sich an seiner Prüfung nichts ändere.
Er müsse überprüfen, ob der Sozialversicherungsträger zu Recht eine Summe
zahle oder nicht, ob dann das Land zusätzlich einen etwaigen Abmangel zahle,
der vielleicht entstanden sei, sei nicht Sache des Sozialversicherungsträgers. Der
Sozialversicherungsträger dürfe nur das bezahlen, was er für eine Leistung be-
kommen habe, und die Sozialberatung gehe über das hinaus, was die Sozial-
versicherungsträger eigentlich machten, nämlich Rentenversicherungsberatung.

Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, wenn es andere Zuschüsse gebe, dann sei dies
Sache des Landes und nicht vom Prüfungsamt für Soialversicherung zu prüfen.

Auf die Frage, nach seinem Prüfungsbericht seien drei Bereiche noch nicht auf-
gearbeitet, so die sogenannten Plausibilitätsüberlegungen, hier handele es sich um
den Fall, dass mehr abgerechnet worden sei, als Bedarf vorhanden gewesen wäre,
zum Zweiten die Frage der Befangenheit von Organmitgliedern bei Beschlüssen
und drittens die Beratung und Abrechnung von Personen unter Fantasienamen,
erklärte der Zeuge, dass die Plausibilitätskontrolle eine Feststellung von ihnen
gewesen sei. Hierbei sei hinterfragt worden, ob die Zahlungen dieser Sozialver-
sicherungsträger an den Landesbauernverband für ihre Tätigkeit als Verwaltungs-
stelle angemessen sei. Hierbei habe er bereits eingangs ausgeführt, dass man dies
nicht habe anhand von Unterlagen klären können, deshalb habe man nachgefragt,
„wie schätzt ihr eure Arbeit ein“, usw. Diese Erkenntnisse sind dann in die Plausibi-
litätsberechnung eingeflossen. Bis jetzt sei nichts Weiteres erfolgt. Letztlich sei es
aber Aufgabe der Sozialversicherungsträger, selbst einmal fundierte Zahlen zu er-
mitteln und Feststellungen zu treffen. Durch die Änderung der Rechtslage zum 1.
Juli 2000, wonach nach einer Art Gebührenordnung abgerechnet werden müsse,
werden sicher neuere Erkenntnisse vorliegen. In seinem Prüfungsbericht habe er
diese Problematik so formuliert, ob die Zahlungen zu viel seien oder zu wenig sei-
en, das wisse weder er noch der Sozialversicherungsträger. Die Plausibilitätskon-
trolle und Berechnung gebe allerdings einen Hinweis an den Sozialversicherungs-
träger, dass hier Handlungsbedarf herrsche und der Träger dies nachprüfen müsse.

Bei dem Thema Befangenheit sei es vor allem darum gegangen, dass der Prä-
sident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes als gesetzlicher Ver-
treter seines Vereins und gleichzeitig als Mitglied des Sozialversicherungsträgers
an Entscheidungen über die Entschädigung der Bauernverbände mitgewirkt habe.
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Es könne nach seiner Ansicht nicht sein, dass quasi hier in eine Tasche hineinge-
griffen werde, um es in die andere zu tun. Es bestehe eine Interessenkollision, wie
das Vertretungsrecht bei den Vizepräsidenten gewesen sei und in welcher Funk-
tion Frau Staiblin mitgewirkt habe, sei nicht mehr von ihm bewertet worden, weil
es schon ausgereicht habe, dass der Präsident des Bauernverbandes in eigener
Sache entschieden habe. Nach seiner Ansicht seien diese Beschlüsse rechtswidrig.
Welche weiteren Konsequenzen daraus gezogen werden, ist Sache der Aufsicht.
Insofern müsse man sich an diese Stelle im Sozialministerium wenden.

Bei den Fantasienamen sei vor allem beanstandet worden, dass bei solchen Be-
legen keine Auszahlung habe erfolgen dürfen, weil sie nicht den Kassen- und
Haushaltsvorschriften entsprächen.

Auf die Frage, ob er im Zusammenhang mit seiner Prüfung Erkenntnisse ge-
wonnen habe, in welchem Umfang der in dieser Pauschalvergütung enthaltene
Personalkostenanteil etwa zu den Gesamtpersonalkosten der beratenden Personen
stehe, entgegnete der Zeuge, hierüber könne er nichts sagen. Er wisse nicht, wie
stark die Beratung in Anspruch genommen werde. Es seien keine Aufschriebe da-
gewesen, an denen man dies hätte nachvollziehen können.

Auf die Frage, ob Nichtmitglieder der landwirtschaftlichen Sozialversicherungs-
zweige Anspruch auf Beratung bei den Verwaltungsstellen haben, erläuterte der
Zeuge, dass dies darauf ankomme, weil man dies mit Klarheit nicht sagen könne.
Das Gesetz lasse es zu. Es könne zwar sein, dass sie zwar noch nicht Mitglied seien,
aber sich eben auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten überlegen, zum Beispiel
durch Zupacht oder Zukauf, in die landwirtschaftliche Sozialversicherung hinein-
zukommen. Dies ergebe sich aus den §§ 14, 15 und 16 des Sozialgesetzbuches.

2.4 Zeuge Heinz   L a n g e n b u c h e r
Der Zeuge Heinz Langenbucher, seit 1. Januar 1998 Leiter des staatlichen Rech-
nungsprüfungsamts in Tübingen, berichtete eingangs, dass er zwar den Prüf-
bericht nicht unterschrieben, aber an der Aufarbeitungsphase der daraus resul-
tierenden Themen mitgewirkt habe.

Zu Ziffer 1, von wem die Initiative zur Erzielung eines Vergleiches ausgegangen
sei, könne er von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes nichts sagen. Als er im
Januar 1998 mit dem Fall betraut worden sei, habe es schon einige Besprechun-
gen über das Prozedere gegeben. Erst Ende des Jahres 1998 sei er in einige
Gespräche involviert gewesen. Dabei sei es zunächst darum gegangen, die Höhe
der Rückforderung festzustellen. Erst im Laufe des Jahres 1999 wurde ein
Vergleich ins Gespräch gebracht.

Zu Ziffer 2, wann und mit wem Gespräche über den Vergleich geführt worden
seien, könne er ebenfalls nicht viel sagen, da er erst ab November 1998 bei diesen
Gesprächen beteiligt gewesen sei. Zudem habe einige Termine auch der zustän-
dige Referatsleiter, Herr Kussmaul, wahrgenommen. Die erste Besprechung, an
der er teilgenommen habe, sei am 10. November 1998 beim Rechnungshof ge-
wesen. Dort wurde der Gesamtkomplex der Prüfung mit dem Rechnungshof
besprochen. Zwei Tage später, am 12. November 1998, war nochmals eine
Besprechung beim Rechnungshof zusammen mit Vertretern des Ministeriums
Ländlicher Raum. Damals seien mehrere Rechnungsmodelle vorgestellt worden,
um die Höhe möglicher Rückforderungen feststellen zu können. Referenzjahr sei
damals das Jahr 1996 gewesen. Angestrebt worden sei ein Kompromiss ohne
Einschaltung von Gerichten. Erörtert wurde auch, welcher Vergütungssatz an-
zusetzen sei und auf wieviel Jahre die Rückabwicklung vorzunehmen sei.

Am 7. Dezember 1998 habe er dann an einer weiteren Besprechung im Ministe-
rium Ländlicher Raum teilgenommen. Hier wurden von Seiten des Ministeriums
Ländlicher Raum einige Berechnungen vorgelegt und Herr Heller sollte aus seiner
Kenntnis als Prüfer hierzu Stellung nehmen.

Am 18. Februar 1999 sei dann eine erneute Besprechung beim Rechnungshof
gewesen mit dem Ministerium Ländlicher Raum und den beiden Präsidenten
des Rechnungshofes. Damals sei zum ersten Mal eine sogenannte verfeinerte
Makrorechnung vorgestellt und über einen Vergleich gesprochen worden. Basisjahr
für diese Makrorechnung sei das Jahr 1997 gewesen. Hierbei habe das Ministerium
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Ländlicher Raum eigene Recherchen angestellt und sei zu der Erkenntnis gekom-
men, dass für die Geschäftsführer 35 % der Personalkosten als Zuschuss anzusetzen
seien. Vom Ministerium Ländlicher Raum sei damals formuliert worden, dass bei
sehr wohlwollender Betrachtungsweise folgendem Kompromiss zugestimmt wer-
den könne: Keine Zahlungen für die Jahre 1997 bis 2001, Rückforderung für die
Jahre 1984 bis 1995 und ab dem Jahr 2002 ein Neubeginn.

Am 1. Juni habe das staatliche Rechnungsprüfungsamt die Entwürfe für den Ver-
gleich per FAX durch den Rechnungshof übermittelt bekommen.

An den Gesprächen im Juni 1999 sei nicht er beteiligt gewesen, sondern Herr
Heller. Er wisse nur, dass zur damaligen Zeit noch ein Vergleich bis zum Jahr
2000 beabsichtigt war. In diesen Gesprächen seien dann die sogenannten Ver-
trauenstatbestände besprochen worden. Hierbei sei es darum gegangen, dass der
Bauernverband Südwürttemberg – Hohenzollern von 1984 bis 1992 die Erstat-
tungen der Sozialversicherungen schließlich angegeben habe.

Am 23. Juni 1999 habe die Ministerin an den Rechnungshof geschrieben, ob der
Rechnungshof die gefundenen Formulierungen mittragen könne. Der Rechnungs-
hof habe am 25. Juni 1999 zurückgeschrieben, er sehe im Vergleich eine poli-
tische Lösung.

Zu Ziffer 3, wie die Berechnung des Vergleichs vorgenommen worden sei, habe er
bereits schon kurz zu Ziffer 2 dargestellt. Grundlage hierbei sei der Versuch über
die sogenannte verfeinerte Makrorechnung des Ministeriums Ländlicher Raum ge-
wesen. Dabei seien hierin in gewissem Umfang Vertrauenstatbestände bereits ab-
gezogen. Basisjahr sei 1997 gewesen. Das Ministerium Ländlicher Raum kam bei
seinen Berechnungen (35 % der Geschäftsführergehälter zuzüglich Sachkosten)
gegenüber dem Landesbauernverband auf eine Rückforderung für die Jahre 1984
bis 1995 von 2,1 Millionen DM, wobei sogenannte Vertrauenstatbestände mit 1,6
Millionen DM berücksichtigt gewesen seien. Dem gegenüber stand eine Forde-
rung wegen Nichtauszahlung von Beratungsleistungen an die Bauernverbände für
die Jahre 1996 bis 1999 in Höhe von 968 000 DM. Dies entspreche einem Ver-
gleich von 1 zu 0,45. Hierbei sei ihm bewusst, dass er dies im Gegensatz zum Mi-
nisterium Ländlicher Raum formuliere, das in seinem Vermerk vom 30. Juni 1999
das Verhältnis von 1 zu 0,86 errechnet habe. Gegenüber dem Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverband ergab die Berechnung eine Rückforderung von circa
660 000 DM. Demgegenüber stand eine Nichtauszahlung von 312 000 DM, sodass
sich hier ein Verhältnis in dem Vergleich von 1 zu 0,47 ergeben habe.

Die Frage in Ziffer 5 nach den berechtigten Rückforderungen kann nach Ansicht
des Zeugen nicht beantwortet werden, da kaum prüfbare Unterlagen vorlagen und
die Verbände auch wenig zur Aufklärung beigetragen hätten. Insofern habe auch
der Prüfer in seiner Prüfungsmitteilung auf eine Gesamtberechnung über alle Ver-
bände hinweg verzichtet.

Trotz der von ihm beschriebenen Unsicherheiten habe das Ministerium Länd-
licher Raum in seiner großen Berechnung mit der verfeinerten Makrorechnung
die Prüfungsfeststellungen zusammengestellt und subsumiert. Hierbei sei das
Ministerium Ländlicher Raum zu einer Rückforderung gegenüber dem Landes-
bauernverband von 5 Millionen und gegenüber dem Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverband von 1,2 Millionen gekommen.

Insofern lägen nun zwei Berechnungen vor, die ziemlich weit auseinanderklaffen.
Und man stelle sich in der Tat die Frage, welche der beiden Berechnungen der
Wahrheit am nächsten komme. Hierauf könne er nur antworten, dass er es nicht
sagen könne, weil einfach zu wenig prüfungsfähige Unterlagen vorgelegt worden
seien.

Auf die Frage, ob es irgendwelche Überlegungen oder gar juristische Exper-
tisen hinsichtlich des Prozessrisikos gegeben habe, erklärte der Zeuge, von
Seiten der Finanzkontrolle, dem Rechnungshof und dem Rechnungsprüfungsamt
gäbe es keine juristischen Gutachten über diese Frage. Man habe sich natürlich
über das Prozessrisiko unterhalten und das Ministerium Ländlicher Raum habe es
als hoch eingeschätzt und deshalb denke er, dass das Ministerium Ländlicher Raum
auch zu dem Vergleich tendiert habe. Ob das Ministerium Ländlicher Raum intern
eine juristische Vorlage hierzu hatte, könne er aus seiner Erinnerung nicht sagen.
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Auf die Frage, ob auch diskutiert worden sei, ob nicht eine Rückforderung kom-
plett in Betracht käme, die nach den Richtlinien bei unrichtigen Angaben möglich
sei, berichtete der Zeuge, dass nach seiner Kenntnis das Ministerium Ländlicher
Raum zu der Auffassung tendierte, dass eine vollständige Rückzahlung nicht in
Betracht käme, weil die Bauernverbände schließlich hier eine Aufgabe nach § 9
LLG übernommen und auch erbracht hätten. Im Rahmen einer Abwägung hätten
sie daher sicherlich einen Anspruch auf Erstattung ihrer tatsächlichen Kosten für
diese Tätigkeit der ländlichen Sozialberatung gehabt.

Auf die Frage, was eigentlich die legitimen politischen Gründe seien, mit denen
im Grunde auch der Rechnungshof den Vergleich gebilligt habe, antwortete der
Zeuge, er denke, der Rechnungshof sei nicht mit den Regelungen im Vergleich
zufrieden gewesen, deshalb habe er dies so formuliert, dass es nur eine politische
Lösung sein könne. Denn von den Berechnungen her lägen die Werte weit aus-
einander, sodass das Nachgeben des Ministeriums Ländlicher Raum der poli-
tische Preis für Unzulänglichkeiten auf Seiten der Verwaltung, nämlich nicht oft
zu prüfen etc., gewesen sei.

Auf die Frage, wie denn die Zahlen und Schätzungen des Prüfers Heller einzu-
ordnen seien, da er ja nur Papiere vorliegen gehabt habe, die eigentlich hierfür gar
nicht gedacht gewesen seien, schilderte der Zeuge, dass Herr Heller versucht
habe, anhand dieser Beratungsprotokolle und seiner Gespräche vor Ort nach-
zuprüfen, ob die Angaben richtig seien. Aus diesen Fakten zusammen sei er dann
zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 15 % der beantragten Personalkosten nach
Auffassung der Rechnungsprüfung richtig seien.

Auf die Frage, ob die Beratungsprotokolle überhaupt hier hätten zurate gezogen
werden dürfen, nachdem diese ja nicht für die Vergangenheit gedacht waren,
sondern die Grundlage für eine zukünftige Richtlinienfassung bilden sollten,
erläuterte der Zeuge, dass er hierzu nur etwas vom Hörensagen mitteilen könne. Es
sei so gedacht gewesen, dass diese Beratungsprotokolle auf die Zukunft aus-
gerichtet waren. Bei der Prüfung aber, obwohl im Verwendungsnachweis mit der
Unterschrift mitgeteilt wurde, dass Rechnungs- und Prüfungsbelege da seien.
Daher habe er auf irgendeine Art und Weise versuchen müssen, zu einem Ergebnis
zu kommen. Insofern habe der Prüfer eben hilfsweise diese Beratungsprotokolle
herangezogen, denke er. Daraus habe der Prüfer Zahlen erarbeitet, die er nach sei-
ner Kenntnis durch Gespräche vor Ort verfestigt habe. Auf die Nachfrage, warum
Herr Heller dann bei der Erstellung der Beratungsprotokolle, wie er selber hier in
der Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt habe, keine Vorschläge
gemacht habe, bekennt der Zeuge, dies habe er mit Herrn Heller nicht besprochen.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, von einer telefonischen Umfrage von Herrn
Heller bei mindestens zehn Kreisverbänden, die dann teilweise zu Rücknahmen
von bis zu 40 % der Förderangaben geführt habe, wisse er nichts.

Auf die Frage, wieso der Rechnungshof in der Besprechung am 18. Februar in
dem Vermerk unter anderem geschrieben habe „aus der Sicht des Ministeriums
Ländlicher Raum erscheint es fragwürdig, ob der Landesbauernverband Rück-
forderungen in Höhe von 3,8 Millionen DM zustimmen wird“, erklärte der Zeuge,
dies sei keine Äußerung des Rechnungshofes gewesen, sondern es handele sich
hier um einen Vermerk über das Gespräch vom 18. Februar. Dies seien Formu-
lierungen des Ministeriums Ländlicher Raum gewesen. Man habe sich darüber
unterhalten, ob die Verbände überhaupt einen solchen Betrag bezahlen könnten.
Auf Nachfrage erklärte der Zeuge: Nein, er könne nicht sagen, welche Person
vom Ministerium Ländlicher Raum konkret diese Äußerung getan habe.

Auf die Frage, ob das Ministerium Ländlicher Raum deshalb so stark auf einen
Vergleich gedrängt habe, weil die Verjährung gedroht habe oder ob das Ministe-
rium Ländlicher Raum die ganze Affäre einfach aus der Welt schaffen wollte,
damit nicht noch mehr Unruhe zwischen dem Bauernverband und der Regierung
entstehe, erklärte der Zeuge, nach Verwaltungsauffassung habe die Verjährung
gedroht. Aus Sicht des Ministeriums wollte man vor allem einen langen Rechts-
streit vermeiden. Denn es war klar, dass wenn diese Angelegenheit rechtshängig
wird, die Geschichte über viele Jahre hätte offen gehalten werden müssen und
zudem wäre in der Zwischenzeit auch offen, was man den Verbänden dann als
Zuschüsse geben könne. Dies sei nach seiner Ansicht der Hintergrund gewesen.
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Eine weitere Rolle bei der Ermessensausübung habe gespielt, dass man früher
nicht geprüft habe und dass die Unklarheiten in der Formulierung der Richtlinie
zulasten der Verwaltung gehen. Dies habe das Ministerium Ländlicher Raum in
seinem Vermerk vom 30. Juni 1999 auch zum Ausdruck gebracht.

Auf die Frage, ob er bei den Gesprächen mit den Verbänden über den Vergleichs-
vorschlag auch eingeschaltet gewesen sei, versicherte der Zeuge: Nein, mit Per-
sonen der Verbände habe er nie an einem Tisch gesessen. Im Übrigen sei er am
Ende der Vergleichsgespräche nicht mehr dabei gewesen.

Auf die Frage, ob man bei den Berechnungen zur Rückforderung auch einmal der
Tatsache Rechnung getragen habe, dass die Richtlinie schließlich Zuschüsse bis
zu 40 % vorgesehen habe, die tatsächliche Förderquote aber lediglich zwischen 20
und 21 % gelegen habe, erläuterte der Zeuge, Berechnungen dieser Art seien vor-
genommen worden. Aber letztlich seien sie irrelevant, denn nach Auskunft des
Justizministeriums müsse bei einer Berichtigung oder Änderung derselbe Rück-
forderungsprozentsatz angesetzt werden, also 20 oder 21 %. Von einer Erhöhung
auf 40 % war nach dieser Auskunft seiner Kenntnis nach keine Rede mehr.

Auf die Frage, was nach Ansicht des Zeugen ein Gericht mangels vorliegender
prüfungsfähiger Unterlagen entschieden hätte, erläuterte der Zeuge, dass er denke,
dass nach heutigen Erkenntnissen die ganze Prüfung anders angelegt wäre, da es
ja schließlich auch einen Prüfdienst für die Sozialversicherung gebe. Wenn man
das ganze tatsächliche Zahlenwerk von der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung habe, könne man sich aufzeigen lassen, was für die ländliche Sozialberatung
übrig bleibe und welcher Teil auf die originäre Verbandsarbeit entfalle. Auf
Nachfrage erklärte der Zeuge, dass es einen Prüfdienst für die Sozialversicherung
gibt, habe er erst im Laufe dieses Verfahrens 1999 erfahren. Insofern bestand bei
ihm hier genauso eine gewisse Lücke wie man auch im Ministerium Ländlicher
Raum Lücken gehabt habe.

Auf die Frage, auf welchen Grundlagen Empfehlungen für die Zukunft abzu-
geben seien, erläuterte der Zeuge, dass der Rechnungshof in seinem Schreiben
vom 25. August 1999 vorschlägt und empfiehlt, eine Kostenstellenrechnung und
solche Dinge für die Zukunft hier einzuführen. Auf die Nachfrage, warum ein
solcher Vorschlag nicht in dem Entwurf des Berichts des Rechnungsprüfungs-
amts Tübingen auftauche, erläuterte der Zeuge, dies komme daher, dass dieses
Rechnungsprüfungsverfahren nicht seinen üblichen Gang gelaufen sei. Der
Entwurf des Prüfberichtes sei dem Prüfungsamt durch die Politik aus der Hand
genommen worden, so dass eine Abwicklung, wie sonst üblich, nicht mehr
möglich gewesen sei. Das übliche Verfahren wäre gewesen, eine Stellungnahme
des Ministeriums Ländlicher Raum einzuholen und dann einen Schlussbericht zu
fertigen, der dann gegebenenfalls in die Denkschrift des Rechnungshofes mündet.

III. Rechnungshof

3.1 Zeugin Jutta   W a l d e c k
Die Zeugin Jutta Waldeck berichtete, dass sie seit dem 1. Januar 1998 beim Rech-
nungshof tätig und dort für den Bereich Landwirtschaft zuständig sei. Als sie ihre
Tätigkeit 1998 aufgenommen habe, sei die Prüfung des Staatlichen Rechnungsprü-
fungsamts Tübingen bereits abgeschlossen gewesen und die Prüfungsmitteilung
bereits an das Ministerium Ländlicher Raum ergangen. Eine weitere vertiefte in-
haltliche Auseinandersetzung mit dem Thema der ländlichen Sozialberatung sei
unterblieben, da sie sich in der Phase der Einarbeitung befunden habe.

Auf Frage antwortete die Zeugin, die Richtlinie fördere nach ihrer Ansicht die Be-
ratung der bäuerlichen Familien in Fragen der Altersversorgung und bei der Kran-
ken- und der Rentenversicherung ungeachtet der Mitgliedschaft. Insofern sei die
Richtlinie offen formuliert. Daraus ergebe sich ein weites Beratungsfeld.

Auf die Frage, ob die Richtlinie so konstruiert sei, dass sie eine Doppelförderung
unterbinde, erläuterte sie, dass dies in der Richtlinie ein Problem gewesen sei, da
sie unklar und unscharf formuliert sei, sodass damit eine Doppelförderung mög-
lich gewesen sei. Dies habe sich nicht ausschließen lassen.
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Auf Vorhalt zu ihrem Vermerk vom 21. Dezember 1998, „allerdings ist die Frage
zu prüfen, ob nicht unter rechtlichen Aspekten eine Rückforderung des Gesamt-
betrages denkbar wäre“, antwortete die Zeugin, dies sei eine Frage, die vom
Ministerium Ländlicher Raum zu prüfen sei. Mit diesem Vermerk habe sie
lediglich dem Ministerium Ländlicher Raum nochmals generell anheim gestellt,
gemäß § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz die Frage einer generellen Rück-
forderung zu prüfen. Selber sei der Rechnungshof in diese Rechtsfrage nicht
eingestiegen, da dies eine Angelegenheit des Ministeriums sei.

Auf die Frage, wie die Zeugin in ihrem Vermerk vom 19. Februar 1999 den
Anteil von 15 % für die Beratungsleistung nach der Richtlinie ermittelt habe,
erläuterte die Zeugin, dass sie diese Zahl nach Auskunft von Herrn Heller einfach
übernommen und zu Grunde gelegt habe.

Auf die Frage, ob eine Abgrenzung der verschiedenen Beratungsleistungen auch
über den zu beratenden Personenkreis hinsichtlich seiner verschiedenen Mitglied-
schaften, in der ländlichen Sozialversicherung und beim Bauernverband abzu-
grenzen wäre, antwortete die Zeugin, von dieser Möglichkeit höre sie heute zum
ersten Mal. Bislang könne sie die einzelnen Merkmale nicht exakt voneinander
abgrenzen. Der Rechnungshof habe nach wie vor Schwierigkeiten bei der Ab-
grenzung ländlicher Sozialberatung zur Tätigkeit als Verwaltungsstelle für die
ländliche Sozialversicherung.

3.2 Zeuge Walter   F i s c h e r
Die Zeuge Walter Fischer berichtete, er sei von 1972 bis 1996 beim Rechnungs-
hof beschäftigt gewesen. Seit 1992 sei er für das Arbeitsgebiet des Einzelplans 08
verantwortlich gewesen. Er habe sehr schnell festgestellt, wie umfangreich die
ganzen Förderrichtlinien im Einzelplan 08 seien. Aus diesem Grund sei auch
dieser Bereich in dem Denkschriftbeitrag 1993 mit dem Ziel der Überprüfung
aufgenommen worden. Anzufügen sei aber aus seiner Sicht, dass es bei den ein-
zelnen Fördermaßnahmen keine Auffälligkeiten gegeben habe, sodass man sich
entschlossen habe, zuerst die kleineren Bereiche durch die Rechnungsprüfungs-
ämter kontrollieren zu lassen.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, dass es ihm nicht bekannt gewesen sei, als er
seinen Vorschlag zur Überprüfung der ländlichen Sozialberatung gemacht habe,
dass die Bauernverbände auch von den landwirtschaftlichen Sozialversicherungs-
trägern gefördert worden seien. Auch glaubte der Zeuge, es sei ihm nicht bekannt
gewesen, dass der Bundesrechnungshof in diesen Fragen recherchiert habe. Zu-
mindestens könne er dies heute nicht mehr genau sagen.

Mit der Richtlinie selbst, antwortete der Zeuge auf Nachfrage, habe er sich nie im
Einzelnen beschäftigt.

3.3 Zeuge Gerhard   G ö ß l e r
Der Zeuge Gerhard Gößler, Vizepräsident des Rechnungshofes Baden-Württem-
berg, berichtete eingangs, dass er im November 1998 die Zuständigkeit für das
Landwirtschaftsressort von Herrn Frank übernommen habe. In den folgenden Wo-
chen sei er zum ersten Mal mit der Thematik „Prüfung der ländlichen Sozialbera-
tung“ konfrontiert worden. Am 12. November 1998 fand eine Besprechung mit
Vertretern des Landwirtschaftsministeriums, unter anderem mit Herrn Ministerial-
direktor Arnold statt. Auf Grund des Aktenstudiums und der Gespräche mit den
Prüfern und dem Ministerium sei er damals zu dem Ergebnis gekommen, dass der
Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Tübingen vom Dezember 1997 in
den wesentlichen Punkten plausibel sei und die Prüfer gute Arbeit geleistet haben.

Nicht plausibel sei ihm das Prüfungsergebnis in dem Punkt gewesen, der sich mit
der Fördersystematik und der dort bejahten Frage der Berücksichtigung der
gesamten Vermögensverhältnisse der Bauernverbände für die Festlegung der
Zuwendungen befasste. Dies habe er bereits in der gemeinsamen öffentlichen
Anhörung des Landwirtschafts- und des Finanzausschusses zum Ausdruck
gebracht. Seiner Ansicht nach handele es sich hier nicht um eine institutionelle,
sondern um eine Projektförderung. Auch bei dieser Förderart gelte grundsätzlich
das Subsidiaritätsprinzip, indes könne bei der Projektförderung nicht der Einsatz
sämtlicher Eigenmittel verlangt werden.
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Zu den Fragen des Teils B führte der Zeuge im Einzelnen aus:

Zur Frage 1sei ihm nicht bekannt, von wem die Initiative zu einem Vergleich
ausgegangen sei. Seines Erachtens sei dies vom Landwirtschaftsministerium
ausgegangen.

Zur Frage 2 führte der Zeuge aus, dass bei der erwähnten Besprechung am
12. November 1998 die Vertreter des Landwirtschaftsministeriums zu erkennen
gegeben hätten, dass sie mit den Bauernverbänden einen Kompromiss ohne
Einschaltung der Gerichte finden wollten. Das Ministerium habe seine
Überlegungen, wie die Höhe der Rückforderung ermittelt werden könne,
welche prozentualen Vergütungssätze (21 oder 40 %) in Frage kommen, wie
viele Jahre der Rückabwicklung ein solcher Kompromiss umfassen solle und
wann die einjährige Verjährungsfrist für Rückforderungsansprüche ablaufe,
erläutert.

Seitens des Rechnungshofs sei darauf hingewiesen worden, dass das Rück-
abwicklungsverfahren in der Zuständigkeit und Verantwortung des Ministeriums
liege. Gleichzeitig sei darauf hingewiesen worden, dass der Rechnungshof bei
der Klärung des Sachverhaltes Hilfestellung leiste und dass die Berech-
nungsgrundlagen offen zu legen seien, und zwar auf der Basis des Fördersatzes
von 21 %.

Danach habe es einige weitere Besprechungen zwischen Ministerium und Rech-
nungshof in wechselnder Besetzung gegeben, so am 7. Dezember 1998 und am
4. Februar 1999. Das Ministerium habe das Ziel verfolgt, eine baldige ab-
schließende Regelung mit den Bauernverbänden zu treffen. Berechnungen des
Ministeriums zur überschlägigen Ermittlung der Zuschüsse für 1996 an den
Landesbauernverband und den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband
seien vorgelegt worden.

Konkrete Vergleichsgrundlagen habe das Ministerium dann in einer Besprechung
beim Rechnungshof am 18. Februar 1999 dargestellt. Das Ministerium habe eine
verfeinerte Makrorechnung aufgestellt und hielt einen Kompromiss für denkbar,
der darin habe bestehen sollen, dass es für die Jahre 1996 bis 2001 keine Zah-
lungen an die Verbände leiste, dafür aber auch keine Rückforderungen für die
Vergangenheit erheben wollte. Ab 2002 sei an einen Neubeginn der Förderung
gedacht gewesen.

Am 20. Mai 1999 habe Herr Professor Dr. Golter in Begleitung von Herrn Arnold
den Rechnungshof aufgesucht. In diesem Gespräch mit dem Präsidenten und ihm
sei die Situation erläutert worden. Über das Vergleichsthema habe man sich nach
seiner Erinnerung aber nicht inhaltlich auseinandergesetzt.

Am 2. Juni 1999 bei einer Besprechung im Ministerium sei es darum gegangen,
aus den Entwürfen des Ministeriums und des Landesbauernverbandes einen
Formulierungsvorschlag für eine Vereinbarung zu erarbeiten.

Am 10. Juni 1999 habe es eine Fortsetzung der Erörterung beim Rechnungshof
gegeben. Nach dem Stand der Verhandlungen mit den Bauernverbänden habe das
Ministerium einen Vergleich abschließen wollen, der bis Ende 2000 keine Zah-
lungen an die Verbände vorgesehen habe und im Gegenzug auf die Rück-
forderungen verzichtet wurde. Ab dem Jahr 2001 sollte ein Betrag von 5 DM je
landwirtschaftlicher Betrieb für die künftige Förderung zu Grunde gelegt werden.
Nach den Rechnungen des Ministeriums hätte sich dann die jährliche Förder-
summe gegenüber bisher etwa halbiert.

Am 18. Juni 1999 habe ihn im Anschluss an eine Besprechung in Ludwigsburg in
einer anderen Angelegenheit Frau Ministerin Staiblin darüber informiert, dass die
Bauernverbände den vom Ministerium ausgehandelten Vergleich letztlich doch
nicht akzeptieren wollten und wieder davon abgerückt wären. Eine Verständigung
mit den Verbänden sei noch möglich, wenn

1. das Ministerium die Zahlung der Zuschüsse an die Verbände statt im Jahre
2001 bereits im Jahre 2000 wieder aufnehme und

2. für die Höhe der Zuschüsse ein Betrag von 8 DM je Hof zugrunde gelegt
würde.
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Frau Ministerin Staiblin habe hierzu seine Meinung wissen wollen, und ob der
Rechnungshof einem solchen Vergleich zustimmen könne. Seine Antwort sei
gewesen, dass das Ministerium mit dem bisher vorgesehenen Vergleichsentwurf
den Verbänden schon sehr entgegen gekommen sei, was die Vergangenheit
angehe. Eine neuerliche Verbesserung zu Gunsten der Verbände könne nur als po-
litische Ermessenslösung vertreten werden, die das Ministerium abzuwägen habe
und verantworten müsse. Was die Zukunft angehe, habe der Rechnungshof keine
Regelung mittragen können, die den Betrag von 5 DM je Hof überschreite. Mit
Schreiben vom 23. Juni 1999 habe die Ministerin dem Rechnungshof die neuen
Vereinbarungsentwürfe übersandt und um Stellungnahme und Rückäußerung vor
dem Finanzausschusstermin am 1.Juli 1999 gebeten. In diesen Entwürfen sei die
Verbindung mit der künftigen Förderung nicht mehr vorgesehen gewesen und die
Förderung sei bis Ende 1999 statt wie bisher bis Ende 2000 ausgesetzt worden.

Zur Frage 3 führte der Zeuge aus, dass die Berechnung des Vergleichs auf der
Grundlage der vom Ministerium entwickelten sogenannten verfeinerten Makro-
rechnung erfolgt sei. Ausgehend von eigenen Ermittlungen habe das Ministerium
als Bemessungsgrundlage für den Zuschuss Kosten für die ländliche Sozial-
beratung im Umfang von circa 35 % der Gehälter der Kreis- und Bezirksstellen-
geschäftsführer zuzüglich der anteiligen Kosten für Zentrale und Sachkosten
angesetzt. Auf diese Bemessungsgrundlage habe es den Fördersatz von 21 %
angewendet und daraus die Zuschüsse und die Überzahlung für die Jahre 1984 bis
1995 ermittelt. Die einzelnen Vergleichserwägungen und Berechnungen habe ja
die Ministerin bereits in der Finanzausschusssitzung und im Ausschuss Länd-
licher Raum in Juli 1999 im Einzelnen dargestellt. Das Ministerium sei hierbei
auf einen Rückforderungsbetrag für den Landesbauernverband von 2,1 Millionen
und für den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband von 0,6 Millionen
gekommen, den es im Wege des Vergleichs nicht mehr weiter habe verfolgen
wollen. Auf der anderen Seite habe den beiden Bauernverbänden nach dieser
Berechnung für die Jahre 1996 bis 1998 ein Betrag von zusammen 1,3 Millionen
DM zugestanden, der im Wege des Vergleichs nicht mehr ausbezahlt worden sei.

Das Ministerium habe sich für eine Lösung im Vergleichswege entschieden, um
damit die Unklarheiten der bisherigen Richtlinien sowie der langjährig geübten
und zu Recht beanstandeten Praxis Rechnung zu tragen und um das Risiko eines
langwierigen Rechtsstreites mit ungewissem Ausgang zu vermeiden.

Der Rechnungshof habe mit Schreiben vom 25. Juni 1999 dem Ministerium
geantwortet und ausgeführt, dass es dem Abschluss der Vereinbarung nicht
widerspreche, vorausgesetzt, dass der Landtag sie ebenfalls billige. Diese sei dann
nach der Sitzung des Finanzausschusses geschehen.

Die Frage 5, auf welchen Betrag an berechtigten Rückforderungen das Ministe-
rium verzichtet habe, lasse sich wegen der unzureichenden Datengrundlage nicht
exakt beantworten. Eine vernünftige Gegenrechnung könne nur überzeugend auf-
gemacht werden, wenn verlässliche konkrete Angaben über den Umfang der länd-
lichen Sozialberatung vorhanden gewesen wären. Die Verbände hätten aber selbst
keine durchgängigen verbindlichen Tätigkeitsaufzeichnungen geführt, wenn-
gleich die Richtlinien im Verwendungsnachweis etwas vage den Nachweis der
Kosten und das Vorhalten der Rechnungsbelege zur Einsicht verlangt hätten.
Auch die in den Richtlinien vorgesehenen Angaben über Zuschüsse und Betei-
ligungen Dritter seien zwar bis 1992 vom Verband Südwürttemberg-Hohen-
zollern, dann aber generell nicht mehr gemacht worden.

So sei für eine Gegenrechnung nur die Erhebung des Staatlichen Rechnungs-
prüfungsamtes übrig geblieben. Hier sei ein Jahr, das Jahr 1995, geprüft worden
und mit Ausnahme der Kostenstellenrechnung beim Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverband seien keine zusammenhängende Unterlagen über Tätigkeits-
anteile für die ländliche Sozialberatung vorgefunden worden. Deshalb sei auch in
den Prüfungsmitteilungen eine Gesamtberechnung der Überzahlungen nicht an-
gestellt worden. Die im Nachhinein geführten Beratungsprotokolle hätten zwar
indizielle Bedeutung, sie bedeuteten aber nach Ansicht des Zeugen keine absolut
sichere Berechnungsgrundlage. Sie seien zudem nur bei drei von 32 Kreis-
geschäftsstellen und nur bei zwei von sieben Bezirksgeschäftsstellen geführt
worden. Selbst der Staatsanwaltschaft scheine es mit ihren Mitteln der Haus-
durchsuchung, Beschlagnahme von Unterlagen und Einschaltung von Buch-
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prüfern nicht gelungen zu sein, über einige konkrete Einzelfälle hinaus, den
Nachweis umfassender Unregelmäßigkeiten zu führen. Die Hochrechnung des
Ministeriums auf der Basis von 35 % der Personalkosten der Kreisbauernverbän-
de könne vom Rechnungshof als Näherungswert nicht widerlegt werden.

Die Förderung der ländlichen Sozialberatung sei unbefriedigend und habe ihren
vorläufigen Abschluss in dem Vergleich, der ebenfalls niemand so recht befrie-
digt habe, gefunden. Gründe hierfür seien in den unpräzisen Richtlinien, die keine
genaueren Anforderungen an die Zuwendungsempfänger stellten, zu sehen. Auch
die Verwaltung habe hierzu keine weitere Hilfestellung gegeben. Die Verbände
selbst hätten auch die Unklarheiten nicht hinterfragt. So habe es nach Ein-
schätzung des Zeugen ein Aufgabenfeld gegeben, in dem sich die Tätigkeiten für
die ländliche Sozialberatung mit der Tätigkeit als Verwaltungsstellen der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung und den Aufgaben kraft Verbandssatzung
faktisch überschnitten hätten. Hinzu sei eine eher unübliche Gestaltung der För-
derung gekommen, dass nämlich der Antrag zugleich als Verwendungsnachweis
des Vorjahres gegolten habe. Dies habe aus heutiger Sicht einen gewissen
Automatismus beim Antragstellen und Bearbeiten gefördert.

Die Frage 4, welche Auswirkungen der Vergleich auf die Förderpraxis der länd-
lichen Sozialberatung habe, lasse sich derzeit nicht beantworten. Der Rechnungs-
hof habe sich mit Schreiben vom 25. August 1999 an das Ministerium Ländlicher
Raum für einen Fördersatz von 5 DM je Betrieb sowie für eine eindeutige
Abgrenzung der Tätigkeit für die ländliche Sozialberatung und der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung ausgesprochen. Vor einer Neuregelung seien die
Empfehlungen des Untersuchungsausschusses abzuwarten.

Auf die Frage, ob die ermittelte Bemessungsgrundlage des Prüfers von 15 %
gegenüber dem Wert des Ministeriums Ländlicher Raum von 35 % der Geschäfts-
führergehälter angemessen und richtig sei, erklärte der Zeuge, die 15 % seien ein
Ergebnis einer Auswertung der Beratungsprotokolle. Die Beratungsprotokolle
hätten hierbei zwar sicher eine indizielle Bedeutung, indem sie Hinweise auf den
Umfang für die Tätigkeitsanteile gegeben hätten, aber sie seien keine sichere
Berechnungsgrundlage gewesen. Zudem seien die Beratungsprotokolle ursprüng-
lich für andere Zwecke angefertigt worden.

Die 35 % des Ministeriums Ländlicher Raum erschienen dem Zeugen plausibel,
weil sie einfach vom Ergebnis her schon Bedeutung gehabt hätten, dass es sich
hierbei um eine Verminderung gegenüber der bisherigen Ausgangslage um etwa
die Hälfte gehandelt habe. Dies sei schon ein sehr beachtlicher Schritt.

Auf die Frage, ob die vom Rechnungshof errechneten Erstattungs- und Rückfor-
derungszahlen mit den vom Ministerium Ländlicher Raum ermittelten Zahlen ab-
geglichen worden seien, berichtete der Zeuge, einen solchen Abgleich hätten nach
seiner Erinnerung die Beamten auf der Prüferebene mit dem Ministerium
gemacht. Hierbei müsse man allerdings beachten, dass sich die Berechnungs-
grundlagen des Prüfungsamtes auf ähnlich schwierigem Terrain abspielten,
nämlich auf Hochrechnungen, die sich aus punktuellen Ergebnissen zusammen-
gesetzt hätten. Aus diesem Grund habe der später aufgemachten Berechnung des
Ministeriums nicht eine eindeutige Berechnung gegenüber gestellt werden
können, von der man habe behaupten können, dass nur diese richtig sei.

Auf die Frage, ob vom Rechnungshof darauf hingewiesen worden sei, dass bei
falschen oder unrichtigen Angaben Rückforderungsansprüche seitens des
Zuschussgebers bestehen, erläuterte der Zeuge, dass der Rechnungshof das
Ministerium darauf hingewiesen habe, dass nach der Rechtslage an sich eine
Gesamtforderung möglich sei, wenn falsche oder unrichtige Angaben gemacht
worden seien. Auf der anderen Seite sei dem Rechnungshof aber entgegenge-
halten worden, dass auch die Verwaltung selbst mit den Richtlinien umging, die
unklar gewesen seien und Auslegungsprobleme geboten hätten. Aus Sicht des
Zeugen habe sich das weitere Problem gezeigt, dass eine Abgrenzung gegenüber
der Tätigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung niemand im Grunde
angegangen habe, sodass es einen Bereich gab, der sich überschnitten habe.
Zudem habe sich die Verwaltung jahrelang nicht um diese Problematik bemüht
und habe auch nie den Versuch gemacht, beispielsweise über Belege der Bauern-
verbände zu verifizieren, was in den Anträgen gestanden habe.
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Auf die Frage, ob sich der Rechnungshof bei den Vergleichsverhandlungen
richtig eingebunden gefühlt habe, bemerkte der Zeuge, dass er der Meinung
gewesen sei, dass unter finanziellen Gesichtspunkten ein höherer Grad an Rück-
zahlung besser gewesen wäre. Die Frage sei aber, ob eine solche höhere Rück-
zahlung durchsetzbar gewesen wäre. Hier komme der Punkt, an dem er meine,
dass es sich um eine Frage der politischen Entscheidung und Verantwortung des
Ministeriums handele, nämlich abzuwägen, ob man ein Prozessrisiko auf sich
nehmen wolle, das diese ganze Problematik mit sich bringe, und dafür im finan-
ziellen Bereich relativ weit zurückgegangen sei. Der Vergleich lasse an sich
schon zu, dass man eben nicht nur die monetäre Seite berücksichtige, sondern
auch nichtentgeltliche Gesichtspunkte im Wege des gegenseitigen Nachgebens
mit einfließen lasse, um eine strittige Gesamtsituation zu bereinigen.

Auf die Frage, ob im Rechnungshof bekannt sei, dass inzwischen dem Sozial-
ministerium auch Zweifel an der Tätigkeit der Verwaltungsstellen der Sozial-
versicherungsberatung gekommen sei, antwortete der Zeuge, ja, man habe Kontakt
zum Rechnungshof gehabt und habe auf die Aufklärungsarbeit des Bundesrech-
nungshofes gehofft. In der Veröffentlichung dort sei dann aber keine Kritik im
Einzelnen geübt worden an der Abrechnungspraxis bei den Verwaltungsstellen,
soweit er sich erinnern könne, sondern man habe dort eher organisatorische Vor-
schläge für künftige Änderungen gemacht. Soweit er wisse, habe man versucht,
über eine Neuregelung der Bezuschussung die Sache in den Griff zu bekommen.

Auf die Frage, ob der Rechnungshof bei einer Neuregelung auf einer Pauschale
von 5 DM bestehe oder ob er auch 8 DM, die im Raum stehen, akzeptieren könne,
entgegnete der Zeuge, unter den Gesichtspunkten der finanziellen Seite der
Angelegenheit und der Finanzkontrolle sehe er im Moment keinen Grund, von
den 5 DM abzurücken, vor allem auch deshalb, weil diese umgerechnet letztlich
die Bemessungsgrundlage für die Rückforderung gewesen seien und neue
Erkenntnisse oder Umstände ihm nicht bekannt seien, die es notwendig er-
scheinen ließen, den Fördersatz wieder höher zu machen, als man ihn für die
Rückforderung zugrunde gelegt habe.

Er könne aber nicht ausschließen, dass aus politischen Gründen Überlegungen
angestellt werden könnten, die allerdings sicherlich gute Argumente haben
müssten, warum man zu einer Lösung komme, die die 5 DM überschreite.

Auf die Frage, ob er wisse, woher die 5 DM eigentlich stammen, entgegnete der
Zeuge, dass er dies nicht wisse.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass er sich nicht mehr genau daran erinnern
könne, aber es sei wohl so gewesen, bei dem Gespräch mit der Ministerin in
Ludwigsburg, dass er über die 8 DM etwas erstaunt gewesen sei und dann mög-
licherweise die Ministerin gebeten habe, dass eine solche Pauschale durch eine
Berechnung erläutert werden sollte. Wenig später sei dann ein Schreiben von
Herrn Professor Dr. Golter vom Bauernverband eingegangen, in dem der höhere
Betrag dargelegt worden sei. Aus seiner Sicht ging aber dieses Schreiben von
nicht nachprüfbaren Voraussetzungen aus.

Auf die Frage, ob die 5 DM-Pauschale auf der Annahme einer Förderquote von
21 % liegen, bestätigt der Zeuge: Ja. Auf die Nachfrage, welche Pauschale sich er-
geben würde bei einer Förderquote von 40 %, schilderte der Zeuge, dass man dies
nicht nachgerechnet habe, weil man sich an den 5 DM orientiert habe. Bei 40 %
ergebe es natürlich einen höheren Betrag, der bei 9 bis 10 DM liegen könne.

Auf die Frage, ob der Rechnungshof von den drei Tätigkeitsfeldern, Sozial-
beratung, Beratung für die Sozialversicherung und Verbandstätigkeit gewusst
habe, schilderte der Zeuge: Nein, da sich dies nicht aus den Akten ergebe.

Auf die Frage, ob man später versucht habe, die Schnittmengen dieser Tätigkeits-
felder festzustellen, erläuterte der Zeuge, dass ihn diese Frage auch ständig
bewegt habe und er nachgefragt habe, allerdings ohne rechtes Ergebnis. Das
Problem sei gewesen, dass eben keine Informationen und keine Daten da gewesen
seien, die eine wirkliche Zuordnung der Tätigkeit zur Verwaltungsstellentätigkeit
und zur Tätigkeit der ländlichen Sozialberatung ermöglicht hätten. Der einzige
Anhaltspunkt sei die Kostenstellenrechnung des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbands gewesen.
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Auf die Frage, in welchen Fällen das Land eine gesetzliche Leistung, die es selber
erbringen könne oder erbringe, durch Externe erledigen lassen könne, bemerkte
der Zeuge, dass dies voraussetze, dass man eine präzise Rechnung aufmache, was
die Wahrnehmung dieser Aufgabe von Landesseite her koste, und dass man sich
dann entsprechende Angebote einhole, was Externe hierfür verlangen. Nach
einem Vergleich würde man dann entscheiden, ob die Aufgabe selber zu er-
ledigen sei oder durch Fremde.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, wenn eine solche Beratungsleistung priva-
tisiert worden wäre, müsste man sicher einen vollen Kostenersatz leisten. Dies
setze aber voraus, dass zu definieren sei, welche Tätigkeiten, Aufgaben etc.
erledigt werden, um überhaupt bemessen zu können, zu welchen Kosten diese
Aufgabe erledigt werden könnte.

Auf die Frage, ob das Rechnungsprüfungsamt auch die Qualifikation der Be-
ratung einmal unter die Lupe genommen habe, bemerkte der Zeuge, dass sich die
Prüfung nur auf die Quantitäten beschränkt habe. Eine Prüfung der qualitativen
Seite habe es nicht gegeben, was auch damit zusammenhänge, dass keinerlei
Informationen da gewesen seien über die beratenden Personen. Ob eine solche
Prüfung notwendig sei, hänge davon ab, welche Prüfungsziele man verfolge. Bei
der Thematik Qualitäten zu prüfen, handele es sich aber um eine ausgesprochen
komplizierte und schwierige Frage, weil meistens erst einmal ein Qualitäts-
maßstab erarbeitet werden müsste. Da die Rechnungsprüfungsämter keine Land-
wirtschaftsfachleute seien, müssten solche Maßstäbe, an denen Qualitäten ge-
messen werden sollten, von anderer Seite besorgt werden.

Auf die Frage, wie intensiv im Rahmen der Vergleichsverhandlungen der Kontakt
zwischen Rechnungshof und Staatsministerium gewesen sei, erläuterte der Zeuge,
er habe persönlich in der Zeit bis zum Vergleich nach seiner Erinnerung keinen
Kontakt mit dem Staatsministerium gehabt. Vielleicht ein oder zwei Telefonate,
aber nie eine Besprechung im Staatsministerium.

Es habe Kontakte nach dem Vergleich gegeben. Hier sei er bei zwei Besprechun-
gen im Staatsministerium anwesend gewesen. Eine Besprechung mit und eine
Besprechung ohne Bauernverbände, in dem es um die Frage der zukünftigen
Förderung der Sozialberatung gegangen sei. Hier habe er vor allem die Position
vertreten, die er bereits geschildert habe und eine Pauschale von 8 DM in Frage
gestellt.

Auf die Nachfrage, ob es hier eine Auseinandersetzung gegeben habe, erklärte der
Zeuge, er habe den Eindruck gehabt, dass das Staatsministerium von seiner
Meinung überzeugt war, genau wie umgekehrt ihn die Argumente des Staats-
ministeriums nicht überzeugt hätten.

Auf die Frage, ob Hoffnung bestanden habe, dass im Rahmen der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen weitere konkrete Ergebnisse zum Leistungsumfang und
zur Überzahlung erwartet werden könnten, bemerkte der Zeuge: Natürlich habe es
Hoffnung gegeben, dass man rechtzeitig Ergebnisse von den Staatsanwaltschaften
bekomme. Es habe sich aber gezeigt, dass die Staatsanwaltschaften noch Monate
brauchen würden und keine Ergebnisse vorlegen konnten, die irgendwie verwert-
bar gewesen seien.

Man habe schon mit dem Ministerium erörtert, ob es nicht sinnvoll sei, zuzu-
warten, bis die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu Ende geführt seien. Das
Ministerium sei aber der Meinung gewesen, dass man den Vergleich trotzdem
eingehen solle und habe dies damit begründet, dass die Staatsanwaltschaften noch
lange ermitteln würden, sodass man den Abschluss damals gar nicht habe absehen
können.

Von den Staatsanwaltschaften habe es auch keine Signale gegeben, die es er-
möglicht hätten zu sagen, weitere Informationen seien abzuwarten, die dann in
der Gesamtheit ein anderes Ergebnis ermöglicht hätten.

Auf die Frage, was denn unter „politischem Ermessen“ zu verstehen sei, erklärte
der Zeuge: Hier würden Gesichtspunkte eine Rolle spielen, die nicht mehr in Geld
oder nicht mehr monetär zu bewerten seien. Außerdem sei einzubeziehen und
müsse abgewogen werden, wo man beispielsweise das Risiko eines Prozesses in
Kauf nehmen wolle oder nicht.
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Auf die Frage, ob der Vergleich befriedige, bemerkte der Zeuge, dass es Wesen
des Vergleiches sei, dass er eben nicht auf einmal und schlagartig und in der best-
möglichen Ausgestaltung für eine Seite zu Stande komme, sondern dass er ein
Nachgeben enthalte. Er habe sich auch eine bessere Lösung vorstellen können,
aber zu einem Vergleich gehörten zwei.

3.4 Zeuge Martin   F r a n k
In seiner Eigenschaft als Präsident des Rechnungshofs erläuterte der Zeuge, dass
der Rechnungshof bei seinen Kontrollaufgaben von den vier staatlichen Rech-
nungsprüfungsämtern Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen unterstützt
werde. Diese Ämter seien seit 1995 eingerichtet worden und haben bei ihrer
Tätigkeit die gleichen Befugnisse gegenüber der geprüften Stelle wie der
Rechnungshof selbst und führen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung die
Prüfungen durch.

Zwischen 1996 und 1997 habe das Rechnungsprüfungsamt Tübingen ent-
sprechend der verbindlichen Vorgabe der Arbeitsplanung des Rechnungshofs
landesweit die Ausgaben zur Förderung der anerkannten Einrichtungen der für die
ländliche Sozialberatung geprüft. Dieser Auftrag, erläuterte der Zeuge, stamme
letztlich aus dem Denkschriftbeitrag von 1993. Damals sei es um die Vielfalt und
finanziellen Auswirkungen von Fördermaßnahmen im Bereich der Land- und
Forstwirtschaft insgesamt gegangen. Diese Bereiche sollten mehr oder weniger
systematisch durchgearbeitet werden. Die Prüfung ländliche Sozialberatung,
berichtete der Zeuge, sei ihm selbst inhaltlich im November oder Dezember 1997
durch den Entwurf der Prüfungsmitteilung bekannt geworden. Die relativ späte
Befassung des Rechnungshofs sei keine Besonderheit im vorliegenden Fall,
sondern es sei die Regel, dass die Prüfungen durch die Rechnungsprüfungsämter
in eigener Verantwortung und Zuständigkeit durchgeführt werden. Eigene Vorort-
prüfungen der zuständigen Abteilungen oder Gespräche mit Vertretern der
geprüften Einrichtungen haben vor dem damaligen Zeitpunkt nicht statt gefunden.
Herr Dr. Wiedmann, der zuständige Abteilungsleiter und er, als Mitglieder des
Rechnungshofs, die für diesen Bereich Verantwortung gehabt haben, kamen nach
der Vorlage des Entwurfs der Prüfungsmitteilung überein, den Fall nicht an den
Rechnungshof zu ziehen, sondern weiter durch das Rechnungsprüfungsamt
Tübingen bearbeiten zu lassen. Die Prüfungsmitteilung als solche, die am 8.
Dezember an das Ministerium für Ländlichen Raum gegangen sei, sei mit dem
Rechnungshof, betonte der Zeuge, inhaltlich abgestimmt gewesen.

Zur Einordnung der Prüfungsbemerkung aus dem Jahre 1997 hebt der Zeuge
hervor, dass es sich bei dieser Prüfungsbemerkung um eine Momentaufnahme auf
dem Erkennntisstand von 1997 gehandelt habe. Die Sachverhaltsdarstellung dort
und ihre rechtliche Würdigung seien mit dem Ministerium als vorgesetzte Stelle
der Förderbehörde, der geprüften Bewilligungsstelle noch zu diskutieren gewe-
sen. Eine abschließende Prüfbemerkung setze eine Antwort und Abklärung mit
der Stellungnahme des Ministeriums und Auseinandersetzung voraus. Dazu habe
es aus den bekannten Gründen nicht mehr kommen können. Die Bauernverbände
seien nur mittelbar als Zuwendungsempfänger in die Prüfung einbezogen gewe-
sen. Die Prüfung als solche bezog sich vor allem auf die Bewilligungsbehörden
und deren Verwaltungsverfahren. Zeitlich sei die Prüfung auf das Haushaltsjahr
1995 begrenzt gewesen. Vorgänge aus den 70ger und 80ger Jahren, die auch hier
in den Fragen enthalten seien, haben bei der Prüfung durch das Rechnungsprü-
fungsamt keine Rolle gespielt.

Auf Frage erklärte der Zeuge, bei der Erstellung des endgültigen Prüfberichts
handele es sich um ein iteratives Verfahren zwischen der geprüften Stelle und der
Prüfbehörde, in der mehrfach Stellung genommen wurde, bis man sich über den
endgültigen Sachverhalt abgestimmt habe. Dadurch, dass das Thema infolge der
Einschaltung der Staatsanwaltschaft in die Öffentlichkeit gekommen sei und im
Parlament aufgegriffen worden sei, sei dieser Vorgang mehr oder weniger un-
vollendet geblieben.

Ab August 1998, erläuterte der Zeuge, sei die Zuständigkeit für die Prüfberichte
beim Rechnungshof für den Bereich der Landwirtschaft von ihm auf Herrn
Gößler als neuer Vizepräsident übergegangen. Bei bedeutenden neuen Verfah-
renserkenntnissen sei er danach aber über den aktuellen Stand informiert worden.
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Erste Dokumente im Rechnungshof zur ländlichen Sozialberatung datierten aus
dem Jahr 1993, dabei sei es um eine Mitteilung des Ministeriums Ländlicher
Raum, dass die Richtlinien für diesen Bereich wieder in Kraft gesetzt worden
seien, gegangen. Am 20. Februar 1984 habe der Rechnungshof dem Ministerium
auf eine erneute Anfrage mitgeteilt, es bestehen keine Bedenken dagegen, dass
der Antrag in Anlehnung an das bei der Förderung der Erwachsenenbildung an-
gewandte Verfahren gleichzeitig als Verwendungsnachweis für das vorangegan-
gene Kalenderjahr gelte. Der Zeuge stellte klar, dass das neue Verfahren im Jahre
1984 vom Rechnungshof nur von der Frage des Verwendungsnachweises her
geprüft worden sei. Inhaltlich habe man sich damals mit dem Verfahren nicht
auseinandergesetzt. Zu den Gründen, warum das damals so geschehen sei, geben
die Akten nichts her, führte der Zeuge aus.

Auf die Frage, ob dies das übliche Verfahren sei, antwortete der Zeuge: Ja. Wenn
Richtlinien mit Haushaltsrelevanz geändert werden, müssen sie, erläuterte der
Zeuge, nach § 102 und 103 LHO dem Rechnungshof vorgelegt werden, damit zu
den haushaltsbedeutsamen Fragen Stellung genommen werden könne. Wenn
inhaltliche Probleme gesehen werden, unterstrich der Zeuge, müsse sich der
Rechnungshof inhaltlich einschalten. Was die damaligen Bearbeiter 1984 sich bei
ihrer Stellungnahme gedacht haben, sei nicht erkennbar. Nach der Aktenlage habe
man sich inhaltlich nicht mit der Richtlinie beschäftigt.

Schwerpunkt der Prüfung, trug der Zeuge vor, sei die Abgrenzung der Sozial-
beratung nach der Richtlinie durch die Bauernverbände gegenüber deren
Beratungstätigkeit als Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung gewesen. Die Richtlinien des Ministeriums für die Förderung der
Landfrauenerholung und der ländlichen Sozialberatung seien selbstverständlich
erstmals als wörtlicher Maßstab zu Grunde gelegt worden. Danach seien in einer
Reihe von Fällen eindeutig Personen abgerechnet oder einbezogen worden, die
sich nicht unter die Richtlinien haben subsumieren lassen. Es seien auch be-
stimmte Fälle erfasst worden, die sich nicht mit den Richtlinien decken ließen.

Deutlich schwieriger sei es gewesen, die Tätigkeiten der Geschäftsstellen der
Kreisbauernverbände als Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherungsträger von den Aufgaben nach der Richtlinie abzuschichten. Fragen
nach der exakten Definition der ländlichen Sozialberatung und der Abgrenzung
zur Verwaltungsstellentätigkeit für die landwirtschaftliche Sozialversicherung
seien nach Eindruck des Zeugen weder während der Prüfung noch bei der an-
schließenden Aufarbeitung seitens des Ministeriums oder der Verbände eindeutig
abzuklären gewesen, es schien sich hierbei um identische Aufgaben zu handeln.
Nach Ansicht des Zeugen mute das Ganze wie eine Aufgabe aus der Mengenlehre
an. Nach seinem Eindruck sei es nicht möglich gewesen, die Schnittmenge richtig
zu beschreiben, da Begriffe zu mindestens von der Systematik her nahezu iden-
tisch seien. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass die Richtlinie es nicht zu-
lasse, dass die Kosten der Sozialversicherungsträger abgerechnet werden können.
Dieser Ausschluss ergebe sich aus der generellen Tatsache, dass Förderungen
nicht zweimal für den gleichen Sachverhalt gewährt werden dürfen. Nach Ansicht
der Prüfungsbehörden, erläuterte der Zeuge, sei die Förderung nicht so exakt be-
schrieben, dass es für die Förderbehörden klar gewesen sei, die beiden Bereiche
auseinander zu ziehen.

Während der Prüfung, berichtete der Zeuge, spielte die Unterscheidung zwischen
Projektförderung oder Fehlbedarfsfinanzierung eine größere Rolle. In der
Prüfungsbemerkung sei man von einer Fehlbedarfsfinanzierung ausgegangen, in-
zwischen sei aber klar gestellt, dass es sich hier um eine Projektförderung handelt
und dass damit Fragen des Vermögens der Empfänger der Zuwendung nur eine
gewisse untergeordnete Rolle spielen.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass in diesem Punkt die Richtlinie so
vermischt sei, dass von vornherein nicht zu erkennen gewesen sei, ob es sich um
reine Projektförderung oder um eine Fehlbedarfsfinanzierung handele. Deswegen
sei der Prüfer und auch der Rechnungshof dem Irrtum aufgesessen. Später sei
dieser dann aber korrigiert worden. Die Frage von Vermögen im Rahmen einer
Projektförderung sei nur bezüglich des sogenannten Subsidiaritätsprinzips relevant.
Wenn einer total finanziert sei, erklärte der Zeuge, dann braucht er keine Förde-
rung mehr, wenn er aus seinen Erträgnissen praktisch den Zweck erfüllen könne.
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Zentrales Thema, berichtete der Zeuge, sei bei der Prüfung die Frage der Doppel-
förderung vor dem Hintergrund der Abschichtung zwischen der Erstattung für die
landwirtschaftliche Sozialversicherungstätigkeit und die Beratungstätigkeit gewe-
sen. Diese Frage sei, auf Grund der unterschiedlichen Ausgangslage, nicht ein-
fach zu beantworten gewesen. Beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptver-
band seien nach der Kostenstellenberechnung die Mittel für die landwirtschaftli-
che Sozialversicherungsberatung als auch für die Tätigkeit nach der Richtlinie zu-
sammengefasst und gegenüber dem Land angegeben worden. Hier schien nach
Ansicht des Zeugen eindeutig eine Doppelförderung vorzuliegen. In Ravensburg
sah es nach Erkenntnis des Zeugen ähnlich aus. Hier sei das ursprüngliche Ver-
fahren so geändert worden, dass die Gehälter der Geschäftsführer der Kreisbau-
ernverbände voll in die Förderung einbezogen worden seien. Auch hier schien ei-
ne Doppelförderung vorzuliegen. Nach Ansicht des Zeugen müsse man eigentlich
für den Stuttgarter Bereich jede einzelne Geschäftsstelle der Kreisbauernverbände
einzeln betrachten, um zu sagen, ob hier nach dem ersten Anschein eine Doppel-
förderung vorliege. Der Zeuge betonte, dass nach seiner Ansicht die Indizien für
eine Doppelförderung sprächen, sodass hier das Ministerium um entsprechende
Aufklärung gebeten worden sei.

Auf die Frage, wann dem Rechnungshof bekannt geworden sei, dass auch die
landwirtschaftliche Sozialversicherung die Bauernverbände fördert, antwortete
der Zeuge, dass dies dem Rechnungshof frühestens mit Vorlage des Prüfberichts
und dem Prüfer im Zuge der Prüfung bekannt geworden sei. Der Prüfer sei zu-
fällig bei seiner Prüfung auf Prüfer des Bundesrechnungshofs gestoßen, die die
landwirtschaftliche Sozialversicherungsseite betrachtet haben. Ab diesem Zeit-
punkt sei klar geworden, dass hier von zwei Seiten gefördert werde, und dass
diese Bereiche so abzugrenzen seien, dass zu vermeiden sei, dass hier der glei-
che Vorgang praktisch zweimal gefördert werde und eine Überförderung ent-
steht.

Auf Vorhalt, dass nach Angaben der Aussagen des Bauernverbandes jeder
wusste, dass selbstverständlich die Kreisgeschäftsstellen auch Aufgaben der länd-
lichen Sozialversicherung wahrnehmen und dass die Zuschusszahlungen durch
die ländliche Sozialversicherung bis weit in die 70-er Jahre zurück reiche, aber
andererseits in der Verwaltung davon angeblich niemand etwas wusste, antwor-
tete der Zeuge, dass er dies nur dadurch erklären könne, dass niemand die Verbin-
dung dieser beiden Bereiche hergestellt habe, und dies sei das Problem gewesen.
Seine Rechnungsprüfer haben ihm glaubhaft versichert, dass sie gerade bei den
Förderstellen mit ihrer Erkenntnis auf großes Erstaunen gestoßen seien, dass da
noch von einer anderen Seite etwas bezahlt werde. Auf der anderen Seite muss
nach Ansicht des Zeugen ganz klar festgehalten werden, dass man im Regierungs-
präsidium Tübingen den Hinweisen hätte nachgehen müssen, als die ursprüng-
lichen Angaben nach Drittmitteln für den Bereich Ravensburg hätte heraus
genommen worden seien, weil man gesagt habe, sie seien nicht nötig.

Mit der Prüfungsbemerkung, berichtete der Zeuge weiter, sollte das Ministerium
veranlasst werden, auch zu prüfen, inwieweit eine Rückabwicklung der verfehlten
Förderung möglich sei. Die Frage, ob der Gesamtbetrag der ausgeschütteten
Förderung zurückgefordert werden soll, erläuterte der Zeuge auf Frage, ist das
Ergebnis der Prüfung durch das Ministerium nach dem Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz. Diese Frage habe das Ministerium zu klären und die rechtliche
Begründung hierfür dem Rechnungshof zuzuleiten. Hierbei sei aber der Rech-
nungshof nicht der Oberjustiziar der Landesregierung.

Ein Kernbereich der Prüfungsbemerkung sei für ihn die Frage gewesen, berichtete
der Zeuge, wie sehe es mit der Richtlinie für die Zukunft aus und wie könne man
eine saubere Förderung hinbekommen. Ein Instrument, erläuterte der Zeuge, seien
hierzu die Beratungsprotokolle gewesen, die zwischen dem Ministerium und den
Bauernverbänden abgestimmt worden seien. Auf die Frage, ob aus diesen Proto-
kollen auch Rückschlüsse für die Vergangenheit gezogen werden können, antwor-
tete der Zeuge, hieraus rückwirkende Schlüsse zu ziehen, sei nach seiner Ansicht
sehr kritisch zu betrachten, weil man nicht wisse, ob die Protokolle wirklich re-
präsentativ seien.

Auf die Frage, wie der Rechnungshof das Verwaltungshandeln beurteilt, wenn
Mittel zwar im Staatshaushaltsplan eingestellt seien, Förderbeträge aber ohne
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rechtswirksam vorhandene Richtlinie, da diese 1994 ausgelaufen sei, ausbezahlt
worden sei, antwortete der Zeuge, hier handelt es sich objektiv um einen formalen
Haushaltsverstoß. Der Verwaltung werde empfohlen, die Richtlinie rückwirkend
in Kraft zu setzen, damit dieser Verstoß geheilt werden könne. Automatisch
ablaufende Richtlinien durch die Verfallsautomatik werden häufiger wieder rück-
wirkend in Kraft gesetzt. Wichtig sei, dass der Wille des Haushaltsgesetzgebers
beachtet werde. Abschließend berichtete der Zeuge, dass bei Prüfungen ganz
allgemein immer wieder Fälle anzutreffen seien, in denen die Praxis deutlich von
den Förderrichtlinien abweiche. Unklare Richtlinien, aus dem Auge verlorener
Förderzweck, Überlastung der bewilligenden Sachbearbeiter oder schlichte
„Schlamperei“ leisten diesem Vorgang Vorschub. Deshalb lohne es sich nach
seiner Ansicht in gewissen Zeitabständen, die Förderverfahren zu durchleuchten.
Primär seien hier die Förderstellen selbst am Zuge, dies sei auch im Regierungs-
präsidium Stuttgart geschehen. Nur sekundär trete die Finanzkontrolle des Rech-
nungshofs hinzu. Ohne die haushaltsrechtlichen Probleme, die hier aufgetreten
seien, relativieren zu wollen, erläuterte der Zeuge, habe man bei der ländlichen
Sozialberatung ein Feld vorgefunden, das für den Rechnungshof leider immer
wieder anzutreffen sei.

IV. Sozialministerium

4.1 Zeuge Dr. Adelbert   R a i b l e
Der Zeuge Dr. Adelbert Raible berichtete eingangs, dass er als Leiter des
Prüfungsamtes im Sozialministerium aus eigener Anschauung zu dem Unter-
suchungsthema im Grunde genommen keine Aussagen treffen könne. Seine
Darstellung beruhe vielmehr auf Informationen und Gesprächen mit seinen
Prüfern, die die Prüfung vor Ort durchgeführt haben. Von dem Untersuchungsauf-
trag sei das Prüfungsamt für die Sozialversicherung auch nur von Abschnitt A
Buchstabe 6 und dort auch nur indirekt von den Buchstaben a, b, c und d betrof-
fen, weil das Prüfungsamt örtliche Prüfungen bei den landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträgern durchgeführt habe. Bei dieser Prüfung sei man im Rahmen
der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung und der Verwaltungskosten auf das
Thema Verwaltungsstellen gestoßen.

Bei der Beurteilung der Entwicklung der Verwaltungskosten insgesamt habe die
Prüfung festgestellt, dass die Vergütung an die Bauernverbände überproportional
im Verlauf der Jahre seit Errichtung dieser Verwaltungsstellen bis zum Prüfungs-
zeitpunkt 1995 angestiegen sei. Dies sei sowohl beim Sozialversicherungsträger
Baden als auch in Württemberg festgestellt worden. Dieses Auseinanderlaufen
der Verwaltungskosten habe dazu geführt, dass man sich gefragt habe, für welche
Arbeitsmengen und für welche Arbeitsleistungen der Verwaltungsstellen bei den
Bauernverbänden diese Vergütung gezahlt wurde. Man habe mit der Prüfung die
Absicht verfolgt, die Angemessenheit der Vergütung zu überprüfen. Aus diesem
Grund habe man nach Vorgängen gesucht, zunächst bei den badischen landwirt-
schaftlichen Versicherungsträgern in Aktenbeständen und Unterlagen. Dabei
hätten sich die Prüfer allerdings schwer getan, aus diesen Unterlagen eine einiger-
maßen sichere Beurteilung treffen zu können. Aus diesem Grund sei man zu der
Ansicht gelangt, dass bei den örtlichen Kreisgeschäftsstellen, also den Verwal-
tungsstellen selbst, Erhebungen durchzuführen seien. Auf Grund der vertrag-
lichen Vereinbarung zwischen den Sozialversicherungsträgern und den Kreis-
bauernverbänden, erläuterte der Zeuge, sei nach Ansicht des Prüfungsamtes eine
Rechtsgrundlage hierfür vorhanden gewesen. Man sei sich trotzdem der Proble-
matik bewusst gewesen, quasi eine Prüfung bei Dritten durchzuführen und sei
deshalb vorsichtig vorgegangen. Man habe deshalb die Absicht zu prüfen mit den
Sozialversicherungsträgern Baden und den Bauernverbänden abgeklärt. Darüber
hinaus sei die Amtsleitung des Sozialministeriums von dieser Absicht unterrichtet
worden. Daraufhin seien die Prüfer in drei Kreisgeschäftsstellen gegangen und
haben eben dort Unterlagen überprüft. Diese Prüfung habe sich natürlich nur auf
das relevante Gebiet erstreckt. Es sei nicht Absicht gewesen, insgesamt die Tätig-
keit der Verwaltungsstellen zu kontrollieren. Insofern habe auch noch nicht das
Problembewusstsein bestanden, wie es sich heute darstelle.
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Im Fazit habe man am Ende der Prüfung feststellen müssen, dass nicht beurteilt
werden könne, ob die geleisteten Entgelte und Vergütungen angemessen gewesen
seien, weil einfach nicht genug aussagefähige Unterlagen vorgelegt worden seien.
Dieser Mangel an aussagefähigen Unterlagen sei in den Augen des Prüfungsamtes
ein Rechtsverstoß.

Als weiterer Verstoß sei festgestellt worden, dass etliche Beschlüsse der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger Baden ergangen seien, unter anderem auch
zur Entgeltproblematik unter Anwesenheit von Personen, von denen die Prüfer
der Meinung gewesen seien, dass sie befangen seien. Allerdings werde dies von
den landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern bestritten, weil man sich dort
auf § 63 Sozialgesetzbuch IV berufe und der Ansicht sei, dass der Präsident des
badischen landwirtschaftlichen Hauptverbandes das sogenannte Gruppenprivileg
hier für sich in Anspruch nehmen könne.

Auf die Frage, warum er mit Schreiben vom 19. September1996 geschrieben habe
„Das Prüfungsamt wird wie bisher darum bemüht sein, einerseits seinen Pflichten
nachzukommen, andererseits Schwierigkeiten zu vermeiden, die dem Haus aus
Prüfungen entstehen können“, entgegnete der Zeuge, dies resultiere aus der
Prüfungsphilosophie seines Amtes. Danach sei festgelegt, dass seine Prüfer
gehalten seien kooperativ zu prüfen, indem man sich in einem Dialog mit dem zu
Prüfenden begebe. Das hieße unter anderem, dass sie einerseits gehalten seien, die
Prüfungsmängel aufzudecken, andererseits aber durch ihr Auftreten gehalten seien,
Kooperationsbereitschaft zu erzeugen. Der Zeuge erläuterte, er habe gemeint, dass
es hier bei dieser außergewöhnlichen Prüfungskonstellation, wenn das Prüfungs-
amt für die Sozialversicherung zu den Bauernverbänden komme, zu eingetragenen
Vereinen, also Dritten und nicht zu den eigentlich zu Prüfenden, nämlich den Sozi-
alversicherungsorganisationen, dies einen „Aufschrei erzeugen“ müsste. Aus die-
sem Grund habe er die Spitze des Hauses informieren wollen. Mit dem Schreiben
sollte zum Ausdruck gebracht werden was brisant sei, nämlich die Ausdehnung der
Prüfung auf die Kreisbauernverbände. Das Schreiben habe nicht das Geringste mit
dem Ergebnis der Prüfung zu tun gehabt, das er gar nicht kannte.

Auf die Frage, warum er der Abteilung Aufsicht einen Brief geschrieben habe und
wie die Antwort darauf „im konkreten Fall der Prüfung der badischen land-
wirtschaftlichen Sozialversicherungsträger geht nun das Prüfungsamt sowohl von
seiner Prüfungskonzeption als auch der bisher geübten Praxis ab und fragt die
Aufsicht, ob bestimmte Dinge überhaupt in den Prüfungsbericht aufgenommen
werden sollen; damit begibt sich das Prüfungsamt nach Auffassung der Abtei-
lung 3 eines Teils seiner Unabhängigkeit;“ zu verstehen sei, antwortete der
Zeuge, es sei richtig, dass man der Abteilung Aufsicht vor Abfassung des
Prüfungsberichtes einige offene Rechtsfragen im Hinblick auf die Prüfung gestellt
habe, unter anderem habe sich dabei auch die einschlägige Thematik der Befan-
genheit befunden. Zum Hintergrund müsse man allerdings wissen, ergänzte der
Zeuge, dass Aufsichts- und Prüfungswesen getrennt seien und dass das Prüfungs-
wesen fachlich weisungsunabhängig sei. Diese Unabhängigkeit und diese Tren-
nung auch von der Aufsicht habe sich bewährt. Dennoch sei es ein gewisses
Problem, wenn das Sozialministerium als Behörde beider Institutionen nach
außen mit einer „gespaltenen Zunge“ rede. Deshalb sei es für ihn als Prüfungs-
behörde schon wichtig vor Abfassung des Prüfungsberichtes zu wissen, wie die
Aufsicht bestimmte Rechtsfragen beurteile, um eventuelle Gegenargumente mit
berücksichtigen zu können. Außerdem müsse man bedenken, dass die Prüfung
festgestellte Mängel nur im Einvernehmen mit dem Geprüften erledigen könne.
Sollten hier offene Punkte bestehen bleiben, müsse dies von der Aufsicht dann
erledigt und durchgesetzt werden. Dies klappe aber natürlich nur, wenn die
Aufsicht die Rechtsmeinung der Prüfung teile.

Auf die Frage, warum die Prüfung festgestellt habe, dass aus den Pauschalzah-
lungen eine tatsächliche Entschädigungsleistung von rund 240 000 DM jährlich je
Vollarbeitskraft sich errechne, erklärte der Zeuge, nachdem in der Prüfung fest-
gestellt worden sei, dass keine ausreichenden Unterlagen vorhanden seien, die die
Pauschalzahlungen betragsmäßig belegen können im Sinne einer Schlüssigkeit
und Nachvollziehbarkeit, hätten die Prüfer allgemeine Plausibilitätsüberlegungen
angestellt. Unter diesen Annahmen sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass für
die Erledigung der Aufgabe 6,4 Arbeitskräfte benötigt werden. Diesen 6,4
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Arbeitskräften habe man den Entgeltbetrag von 1,5 Mio. DM gegenübergestellt.
Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, es sei richtig, dass von den landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungsträgern hierbei immer entgegengehalten worden sei,
dass für die Beratung pro Verwaltungsstelle mindestens eine Person anwesend
und qualifiziert sein müsse. Aus diesem Grund sei man dort von 14 Personen à
120 000 DM ausgegangen. Bei den Berechnungen des Prüfungsamtes sei man
davon ausgegangen, dass 50 % der Verwaltungsaufgaben, die geleistet werden,
für die Alterskasse erfolge. Dies sei eine reine Annahme, ob sie zutreffe, wisse
man allerdings bis zum heutigen Tage nicht. Die zweite Annahme, die auf Grund
der Ergebnisse der Befragungen aufgestellt worden sei, sei, dass rund 80 % von
diesen 50 % auf die Bearbeitung von Rentenanträgen entfallen. Die Rentenanträge
seien deshalb genommen worden, weil dies ein wichtiges Geschäft in der Bear-
beitung sei und die Prüfer glaubten, dass man hier am ehesten den Zeitaufwand
quantifizieren könne. Hier habe man angenommen, dass für die Bearbeitung eines
Rentenantrages mit Unternehmensabgabe circa vier Stunden erforderlich seien.
Bei einem Rentenantrag ohne Hofübergabe ohne Flächenangabe sei ein Satz von
einer Stunde angesetzt worden. Die Zahl der Rentenanträge habe man dann aus
der Statistik übernommen und durch Befragung festgestellt, dass ungefähr 40 %
dieser Anträge von den Verwaltungsstellen bearbeitet werden. Aber auch dies sei
keine gesicherte Annahme. Aus diesen Eckpunkten zuzüglich Urlaubs-, Krank-
heits- und Fortbildungszeiten habe man dann schließlich die Zahl von 6,4 Voll-
zeitarbeitskräften errechnet. Dies sei aber nicht mehr als eine Schätzung, um
einen Anhaltspunkt zu haben, ob diese Vermutung, dass die Pauschalzahlungen
zu hoch seien. gerechtfertigt sei. Hierbei müsse man jedoch berücksichtigen, dass
die Rechnung keineswegs gesichert sei. Denn sie beruhe auf Annahmen, die aus
den Gesprächen der Prüfer mit den Beschäftigten der Bauernverbände resultieren.
Dabei konnte festgestellt werden, dass sich die Aussagen der Beschäftigten
widersprechen. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass das Ergebnis dieser
Berechnung nicht im Einvernehmen mit den Bauernverbänden oder den landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträgern festgestellt wurde. Vielmehr sei es so,
dass die Sozialversicherungsträger diese Rechnung bis zum heutigen Tage
bestreiten, da sie auf zu vielen ungesicherten Annahmen beruhe. Es bleibe fest-
zuhalten, dass diese Rechnung ein einseitiges Fazit der Prüfer gewesen sei.

Auf die Frage, ob die Prüfer Herrn Ruf als Vorsitzenden des badischen landwirt-
schaftlichen Hauptverbandes und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung bei der Abstimmung über die Erhöhung der
Verwaltungsausgaben für die Verwaltungsstellen als befangen angesehen haben,
erläuterte der Zeuge, es sei richtig, dass verschiedene Personen aus dem Bereich
der Führungsgremien der Bauernverbände und der Landfrauen im Vorstand an
solchen Beschlüssen mitgewirkt hätten. Bei Herrn Ruf sei Befangenheit anzuneh-
men gewesen. Auf der anderen Seite müsse man aber sehen, dass es sich hier um
generelle Beschlüsse gehandelt habe. Im Prüfungsbericht habe man auf den
Seiten 11 und 12 unter den Ziffern 1 bis 5 die Beschlüsse genannt, von denen die
Prüfung der Meinung gewesen sei, dass Befangenheit in Gestalt des damaligen
Vorstandsvorsitzenden und Präsidenten des Badischen Bauernverbandes anzu-
nehmen gewesen sei. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, es sei richtig, dass auf
Seite 14 des Prüfungsberichtes noch die Namen Hockenberger und Löhle erwähnt
worden seien, weil es sich auch um Vorstandsmitglieder des Bauernverbandes
gehandelt habe. Eine exakte Befangenheit konnte aber nicht beurteilt werden, ob
hier § 63 Sozialgesetzbuch IV einschlägig sei, dass jemand in Vertretung eines
anderen einen unmittelbaren Vorteil erlangt hat. Das heißt, es ist die Frage, ver-
tritt der Vizepräsident den Bauernverband oder könne dies nur der Vorsitzende,
dies haben die Prüfer nicht beurteilen können, insofern sei es nun eine Sache der
Aufsicht, diesen Dingen nachzugehen.

Auf die Frage, ob bei der Prüfung der Angemessenheit der Vergütung auch der
Aspekt der ländlichen Sozialberatung zum Tragen gekommen sei, berichtete der
Zeuge, zum einen konnten auch die Mitarbeiter der Bauernverbände als auch die
Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Sozialversicherung nicht beurteilen, ob die
Vergütung angemessen gewesen sei, und zum anderen hatten die Prüfer über-
haupt keine Ahnung, dass es hier noch eine andere staatliche Förderung gebe. Das
Prüfungsamt wusste von der staatlichen Förderung im Rahmen der ländlichen
Sozialberatung nichts. Insofern fehlte es bei der Prüfung am notwendigen
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Problembewusstsein. Es sei auch nicht Aufgabe, erläuterte der Zeuge, sich bei der
Prüfung zu erkundigen, was die Organisation alles noch mache und wofür sie ihre
Mittel für sonstige Aufgaben verwende.

Auf die Frage, ob im Rahmen der Prüfung diskutiert worden sei, ob Rück-
forderungen oder Rückzahlungen gerade im Zusammenhang mit den Vergütungs-
zahlungen bezüglich den Verwaltungsstellen in Betracht kommen würden,
verdeutlichte der Zeuge, dass diese Überlegungen bei jeder Prüfung angestellt
würden. Es werde die Frage gestellt, ob ein Rechtsverstoß zu einem Handeln nur
entsprechend des Rechtes für die Zukunft führe oder ob man nicht auch bei einem
Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot für die Vergangenheit reagieren
müsse. Hinsichtlich der Vergütung der 1,5 Mio. DM lasse sich auf Seiten der
Prüfung feststellen, dass das Prüfungsamt keine konkrete Rechnung aufstellen
könne und damit keinen konkreten Schaden für die Vergangenheit quantifizieren
könne, so dass die Haftungsfrage nicht aufgeworfen worden sei. Deshalb sei im
Prüfungsbericht nur beschränkt darauf hingewiesen worden, dass nun die Zah-
lungen gestoppt werden und zukünftig das Ganze geklärt werden müsse.

Auf die Frage, ob nicht die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger min-
destens alle 5 Jahre einer umfassenden staatlichen Prüfung unterzogen werden
müssen, bemerkte der Zeuge, „im vorliegenden Fall hätte das Prüfungsamt die
Kannvorschrift der Aufsichtsprüfung gemäß § 88 Sozialgesetzbuch IV, von der
das Prüfungsamt der Meinung sei, man sollte auf den 5-Jahres-Turnus kommen,
und die Mussvorschrift für die Organisationen der Krankenversicherung, die
Beratungsprüfung gemäß § 274 Sozialgesetzbuch V“ als Prüfungsgrundlage
herangezogen. Die Beratungsprüfung umfasse aber nicht die landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft und nicht die landwirtschaftliche Alterskasse. Bei diesen
Prüfungszeiträumen müsse man allerdings berücksichtigen, dass am 31. März
1995 das Landesaufsichtsamt für die Sozialversicherung aufgelöst worden sei und
dass danach das Sozialministerium zuständig geworden sei. Im Oktober 1995 sei
dann mit der ersten Prüfung begonnen worden. Die Beratungsprüfung gemäß
§ 274 Sozialgesetzbuch V sei zwar am 1. Januar 1990 in Kraft getreten, aber es
habe zu diesem Zeitpunkt beim Landesaufsichtsamt noch keine Prüfungs-
abteilung bestanden. Die Prüfungsabteilung sei erst gegründet worden. Dass das
Landesaufsichtsamt bis zu seiner Auflösung nicht geprüft habe, habe allein daran
gelegen, dass eine Prüfung nicht für sinnvoll erachtet worden sei, wenn nicht
zugleich die anderen Versicherungsträger auf Grund der Verflechtung ebenfalls
geprüft werden. Auf Grund der Vereinheitlichung des Prüfungsamtes habe man
daraufhin die Prüfungen zurückgestellt.

Auf die Frage, ob von dieser ersten Prüfung 1995 auch das Ministerium Länd-
licher Raum informiert worden sei, erklärte der Zeuge, davon habe er zum Zeit-
punkt der Prüfung nichts gewusst. Dies habe er erst in letzter Zeit erfahren, dass
sein Informationsschreiben an die Amtsleitung des Ministeriums Ländlicher
Raum weitergeleitet worden sei. Auf Nachfrage, ob es hierauf zu einer Rück-
meldung vom Ministerium Ländlicher Raum gekommen sei, erklärte der Zeuge,
als Leiter des Prüfungsamtes habe er nichts erfahren. Insofern habe er auch keine
Informationslücke gehabt, da er ja gar nicht wusste, dass eine entsprechende
Vorinformation an das Ministerium Ländlicher Raum abgegangen sei.

Auf die Frage, was es mit der Nennung der Fantasienamen in den Auflistungen
auf sich habe, erläuterte der Zeuge, dass bei Einmalzahlungen Einzelnachweise
erforderlich gewesen seien. Diese seien dadurch erbracht worden, indem der
badische Bauernverband entsprechende Auflistungen mit den Namen der Rat-
suchenden aufgelistet habe. In diesen Einzelnachweisen seien in der Tat Namen
vorgefunden worden wie „August Schlaumeier“, „Muster“ oder „Beispiel“. Der
Zeuge verdeutlichte jedoch, dass mit dieser Feststellung nicht gesagt werde, dass
auch diese Namen tatsächlich abgerechnet worden seien. Auf die Frage, ob man
nicht sagen könne, da weder ein Negativbeweis noch ein Positivbeweis vorge-
funden worden sei, dass durchaus davon ausgegangen werden könnte, dass eine
Abrechnung auf dieser Basis erfolgt sei, widersprach der Zeuge, davon könne
nach seiner Ansicht nicht ausgegangen werden. Nach seiner Ansicht könne in
keine Richtung eine Vermutung angestellt werden. Es sei lediglich festgestellt
worden, dass es sich hier um einen Verstoß gehandelt habe. Genauso wie es sich
um einen Verstoß gehandelt habe, dass entsprechende Anschriften gefehlt haben
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oder Personen mehrfach genannt worden seien. Die Intention des Prüfberichtes
sei vielmehr gewesen, dass wenn man nach Einzelnachweisen abrechne, dann
müssten diese Einzelnachweise auch nachvollziehbar sein. Denn die Feststellung
lautete, dass ein lückenloser Abgleich gar nicht möglich gewesen sei, weder
manuell noch maschinell, da unvollständige Angaben vorhanden gewesen seien.

4.2 Zeuge Dr. Otto   T a t z e l
Der Zeuge Dr. Tatzel, Ministerialdirigent und Leiter der Abteilung 3, Sozialver-
sicherungsrecht, soziales Entschädigungsrecht und Schwerbehindertenrecht im
Sozialministerium, berichtete eingangs, dass die Abteilung 3 des Sozialministe-
riums die Fachaufsicht über die Sozialversicherungsträger, unter anderem auch
über die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger Baden und Württemberg
ausübe. Diese Aufgabe sei seit dem 1. April 1995 vom Landesaufsichtsamt auf
das Sozialministerium übergegangen. Die Aufsicht umfasse erstens die Über-
prüfung der Haushaltspläne unter anderem unter Plausibilitätsgesichtspunkten
und man gehe den Beschwerden einzelner Bürger nach, in dem man die Sozial-
versicherungsträger hiermit konfrontiere und gegebenenfalls um Abhilfe bitte.

Mit dem Untersuchungskomplex im Besonderen sei er zuerst durch Zeitungs-
berichte, dass hier eine mögliche Doppelförderung stattgefunden habe, aufmerksam
geworden. Offiziell sei die Aufsicht vom Prüfungsamt im Herbst 1998 unterrichtet
und darauf hingewiesen worden, dass es bestimmte Anhaltspunkte gebe, dass auch
im Bereich der Sozialversicherungsberatung es zu mindestens auffällig sei, dass die
Steigerungsraten bei den Verwaltungskosten ziemlich hoch seien. Auch sei die Auf-
sicht darüber informiert worden, dass eventuell Mitglieder der Selbstverwaltung,
die als befangen angesehen werden müssten, bei der Feststellung der Verwaltungs-
gebühren gegenüber den Sozialversicherungsträgern mitgewirkt haben.

Zum besseren Verständnis, führte der Zeuge aus, müsse man unterscheiden zwi-
schen der Rechtsaufsicht und dem Prüfungsamt. Das Prüfungsamt gehe vor Ort und
untersuche, ob die Sozialversicherungsträger nach Recht und Gesetz arbeiteten, ob
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit eingehalten seien. Die
Prüfung endet mit einem Prüfungsbericht. Zunächst bemühe sich das Prüfungsamt,
die Beanstandungen in Gesprächen mit den Sozialversicherungsträgern auszuräu-
men. Nur dann, wenn die Sozialversicherungsträger den Beanstandungen des Prü-
fungsamtes nicht nachgeben und das Prüfungsamt weiterhin der Ansicht sei, dass
rechtswidrig gehandelt worden sei, werde an seine Abteilung die Problematik heran
getragen. Sie hätten dann ein Ermessen, ob sie aufsichtsrechtlich vorgehen oder
nicht. Zunächst werde versucht, in einem Beratungsgespräch oder auch Beratungs-
schreiben den Versicherungsträger darauf hinzuweisen, dass seine Handlungsweise
rechtswidrig sei und um Abhilfe werde dann gebeten. Erst wenn dies nicht gesche-
hen sollte, werde mit Aufsichtsmaßnahmen vorgegangen.

Auf die Frage, was hinsichtlich der überproportionalen Kostensteigerung beim
Personal unternommen worden sei, erklärte der Zeuge, dass das Hauptproblem,
das die Prüfer aufgedeckt haben, die Feststellung gewesen sei, dass es keine
exakte Zuordnung gebe, was jetzt landwirtschaftliche Sozialberatung oder was
Beratung der Verwaltungsstellen im Rahmen des Sozialversicherungsrechtes sei.
Außerdem sei nicht ganz plausibel gewesen, welchen Umfang diese Tätigkeiten
bei der Landesversicherungsanstalt Baden umfasse. Zu ähnlichen Ergebnissen sei
schon vor einiger Zeit der Bundesrechnungshof gekommen. Aus diesem Grunde
habe man sich mit dem Sozialversicherungsträger Württemberg in Verbindung
gesetzt und gebeten, das ganze Verfahren transparenter zu machen und ent-
sprechend aufzulisten, welche Tätigkeiten im jeweiligen Bereich durchgeführt
werden. Es sollte ein entsprechender Katalog erarbeitet werden. Durch die
Gesetzesneuregelung zum 1. Juli dieses Jahres seien aber diese Aktivitäten über-
holt worden. Mittlerweile gebe es den Entwurf eines Vertrages mit Anhang, in
dem auf vier, fünf Seiten ganz exakt aufgelistet sei, was abgerechnet werden
könne und mit welchem Zeitaufwand das abgerechnet werden könne und mit
welchen finanziellen Folgen.

Auf die Nachfrage, ob dabei die ländliche Sozialberatung nach dem LLG eine
Rolle spiele, erklärte der Zeuge, nein, dieser Vertrag richte sich allein nach dem,
was eben kraft Gesetzes von den Verwaltungsstellen im Bereich der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung zu leisten sei.
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Auf die Frage, ob ihm früher bekannt gewesen sei, dass für ähnliche Beratungs-
gegenstände auch vom Land Zuschüsse gewährt würden, bemerkte der Zeuge,
dass es ihm, bevor es in der Presse veröffentlicht worden sei, nicht bekannt ge-
wesen sei.

Auf die Frage, wie man auf die Problematik der Befangenheit von Mitgliedern der
Selbstverwaltung reagiert habe, berichtete der Zeuge, dass dies ein allgemeines
Problem sei. Sie seien der Auffassung, dass im Rahmen der Selbstverwaltung
Mitglieder befangen seien, die aus dem Bauernverband kommen, bei Beschlüs-
sen, die speziell die Bauernverbände treffen und ihnen finanzielle Vorteile ge-
währen. Hier gelte nicht das Gruppenprivileg, da es hier um spezielle Belange der
Bauernverbände gehe. Die Selbstverwaltung habe zugesichert, dass sie die Befan-
genheitsvorschriften, wie sie die Aufsicht verstehe, zukünftig einhalten werde.
Auf die Nachfrage, ob nun rückwirkend eine Änderung erfolge, ergänzte der
Zeuge, da die genauen Beträge rückwirkend nicht festzustellen seien und zumal
dies auch beitragsmäßig nicht greifbar sei, werde es nicht mehr rückabgewickelt.

Auf die Frage, welche Konsequenzen aus der Angabe von Fantasienamen gezo-
gen werde, erläuterte der Zeuge, dass hier das Ganze noch laufe. Es gebe einen
Schriftverkehr und Erklärungen seitens der Sozialversicherungsträger, die aber
noch nicht zufriedenstellend seien.

Auf die Frage, warum die Anfrage des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Hin-
weis auf die Prüfung und der aufgetretenen Problematiken so brüsk abgewiesen
sei, wie dies Herr Dr. Raible hier im Ausschuss dargestellt habe, bemerkte der
Zeuge, dass vom Landesrechnungshof eine strenge Trennung zwischen Rechts-
aufsicht und Prüfung gefordert sei. Das Prüfungsamt müsse aus alleinigem
Antrieb und ohne irgendwelche Beschränkungen durch die Rechtsaufsicht ent-
scheiden können. Entgegen sonstiger Übung habe es hier plötzlich eine Anfrage
des Prüfungsamtes gegeben, ob die Aufsicht diese Rechtsauffassung im Hinblick
auf die Befangenheit des Prüfungsamtes teile. Dies habe man, gerade weil vorher
immer etwas Kompetenzstreitigkeiten stattgefunden haben, dem Rechnungs-
prüfungsamt überlassen wollen und darauf hingewiesen, dass es unabhängig sei
und selbst entscheiden könne, was es in den Prüfungsbericht hinein nehme. Die
Wortwahl des Schreibens sei vielleicht etwas unglücklich gewesen.

Im Anschluss seiner Vernehmung gab der Zeuge desweiteren mit Schreiben vom
28. Juni 2000 (Anlage 37) eine schriftliche dienstliche Äußerung ab.

4.3 Zeuge Dr. Manfred   K ö n i g
Der Zeuge Dr. Manfred König, Ministerialdirektor im Sozialministerium (bis 31.
Mai 2000) führte eingangs seiner Befragung Folgendes aus:

Seine Aussage beruhe nur sehr eingeschränkt auf eigene Kenntnis des Beweis-
gegenstandes.

Weiter beziehe sich seine Aussage auf den Beweisantrag Nr. 127, der seinerseits
auf Buchstabe A des Untersuchungsauftrags für diesen Ausschuss verweise. Dort
wiederum sei der Geschäftsbereich des Sozialministeriums nur in der Ziffer 6
Buchstaben a, b und c berührt. Von allen anderen Inhalten des Untersuchungs-
auftrags A sei das Sozialministerium nicht betroffen. Der Untersuchungsauftrag
betreffe die Rechtsaufsicht des Sozialministeriums über die Träger der Sozial-
versicherung und das Prüfungswesen in der Sozialversicherung. Dies seien Auf-
gaben, die sowohl in der zuständigen Fachabteilung des Sozialministeriums als
auch im Prüfungsamt im Sozialministerium wahrgenommen werden. Mit diesen
Aufgaben sei der Amtschef nicht ständig befasst.

Er stütze sich bei seiner Aussage daher vor allem auf den Inhalt der Akten, die
diesem Ausschuss vorliegen, sowie auf Informationen seiner Kollegen im Sozial-
ministerium. Mit diesen habe er diese Aussage gemeinsam erarbeitet. Dies sei
auch der Grund dafür, dass er eine schriftliche Aussage vortrage, bemerkte der
Zeuge, was vielleicht normalerweise nicht üblich sein mag.

Thematisch gehe es um die Zahlungen der Träger der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungen an die Bauernverbände für die so genannten Verwaltungsstellen.
Er wolle zunächst darlegen, worauf diese Zahlungen beruhen. Der Zeuge be-
merkte vorab, dass es sich bei diesen Zahlungen nicht um staatliche Fördermittel
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des Landes, sondern um vertraglich vereinbarte Vergütungen der Sozialversiche-
rungsträger handele. Diese werden den Bauernverbänden für die Inanspruch-
nahme des Personals und der sächlichen Verwaltungsmittel der Bauernverbände
gezahlt. Die hierzu verwendeten Haushaltsmittel der Träger speisen sich im
Wesentlichen aus Beiträgen der Versicherten und Zuschüssen des Bundes, also
nicht des Landes.

Schon im Jahre 1972 habe der Gesetzgeber im Gesetz über die Krankenversiche-
rung der Landwirte bestimmt, dass die landwirtschaftlichen Krankenkassen
verpflichtet seien, die zur Durchführung der Krankenversicherung der Landwirte
und zur Betreuung der Versicherten erforderlichen Verwaltungsstellen zu er-
richten. Diese Verwaltungsstellen haben auch laufende Verwaltungsaufgaben für
die landwirtschaftlichen Alterskassen und die landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften wahrzunehmen.

Zu nennen seien hier insbesondere: die Betreuung der Versicherten auf allen
Gebieten der sozialen Sicherheit, für die die landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger zuständig seien, Unterstützung der Versicherten bei der Stellung von
Anträgen und deren Weiterleitung an den jeweils zuständigen landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungsträger und schließlich Mithilfe bei der Aufstellung und
Fortschreibung des Mitgliederverzeichnisses und der Erhebung der Beitrags-
grundlagen.

Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrags haben in Baden-Württemberg die
Sozialversicherungsträger im Jahre 1973 Vereinbarungen mit den Bauernverbän-
den getroffen, und zwar auch über die Höhe der zu zahlenden Vergütungen. Das
Land sei am Abschluss dieser Verträge nicht beteiligt gewesen. Dies entspreche
der damaligen Rechtslage. Dabei müsse nach Ansicht des Zeugen gesehen werden,
dass es sich bei diesen Versicherungsträgern um Selbstverwaltungskörperschaften
handele und ein Vorbehalt zur Beteiligung der Aufsicht bei Abschluss und Ände-
rung der Verträge mit den Bauernverbänden damals nicht bestanden habe.

Für die Zukunft allerdings werde sich die Rechtslage ändern. Der Bundesgesetz-
geber habe nämlich bestimmt, dass die derzeit geltenden Verträge am 30. Juni
dieses Jahres kraft Gesetzes auslaufen und dann neue Verträge abgeschlossen
werden müssen. Dafür habe der Gesetzgeber einen ausdrücklichen Genehmigungs-
vorbehalt in das Gesetz aufgenommen. Ab 1. Juli bedürften diese Verträge, die neu
gestaltet werden müssen, der Genehmigung des Sozialministeriums. Dabei bleibe
abzuwarten, inwieweit das im Untersuchungsauftrag erwähnte „württembergische
Leistungsverzeichnis“ in diese Neuregelung Eingang finden werde.

Es bleibe also nach Ansicht des Zeugen festzuhalten, dass die Träger der Sozial-
versicherung, die hier infrage stehenden jedenfalls, sowohl für die Vergangenheit
als auch jetzt noch in der Zeit bis zum 30. Juni dieses Jahres bei diesen Verträgen
und ihrer Umsetzung in eigener Verantwortung gehandelt haben und immer noch
handelten. In diese eigene Verantwortung der Träger falle auch die Prüfung,
inwieweit die von den Bauernverbänden geltend gemachten Vergütungen
gerechtfertigt seien.

Die zweite Frage nach Ansicht des Zeugen sei: Welche Rolle spielte hier das
Sozialministerium.

Im Sozialministerium seien zwei Organisationseinheiten mit diesen Angelegen-
heiten befasst: Zum einen die Abteilung „Sozialversicherung“, die die Aufsicht
führe, und zum anderen das Prüfungsamt für die Sozialversicherung. Die Aufsicht
durch die hierfür zuständige Abteilung erstrecke sich darauf, ob Gesetze oder
sonstiges Recht beachtet werde. Ihre Erkenntnisse, auf deren Grundlage sie
aufsichtlich tätig werden, gewinne sie unter anderem aus den Prüfberichten des
Prüfungsamtes. Als Erkenntnisquelle könnten auch die Haushaltspläne dienen.
Selbstverständlich, wie immer bei der Rechtsaufsicht, gebe es auch andere
Erkenntnisquellen, erläuterte der Zeuge.

Demgegenüber oblägen dem Prüfungsamt für die Sozialversicherung die im
Gesetz vorgesehenen Prüfungen der Träger. Bei diesen Prüfungen seien die Prüf-
beamten vor Ort gegangen und hätten Einsicht in alle einschlägigen Unterlagen
genommen. Dieses Prüfungsamt für die Sozialversicherung sei dem Amtschef des
Sozialministeriums direkt unterstellt, jedoch an Weisungen nicht gebunden. Aus
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der organisatorischen Trennung von Prüfungswesen einerseits und Aufsicht
andererseits folge, erklärte der Zeuge, dass eine auf Prüfungsergebnisse gestützte
Tätigkeit der Aufsicht in der Regel nicht vor dem Abschluss des Prüfungsver-
fahrens einsetze.

Das Prüfungsamt erledige seine Prüfungsfeststellungen möglichst selbst, könne
die Umsetzung aber nicht erzwingen. Über Prüfungsfeststellungen, die nicht
erledigt seien, werde die Aufsicht unterrichtet. Diese wirke dann auf die Erle-
digung gravierender Prüfungsfeststellungen hin.

Die Prüfung der Träger der Sozialversicherungen in Württemberg sei 1998 einge-
leitet worden, berichtete der Zeuge. Sie sei noch nicht abgeschlossen. Vor allem
stehe die abschließende Äußerung des Trägers noch aus. Dort zeichne sich bis-
lang lediglich ab, dass die Vergütungen für die Verwaltungsstellen im Bereich der
Alterssicherung der Landwirte stärker gestiegen seien als die allgemeinen
Verwaltungskosten.

Im Gegensatz dazu sei der Anstieg der Vergütungen in den anderen Ver-
sicherungssparten des württembergischen Trägers, nämlich bei Krankenkasse,
Pflegekasse und Berufsgenossenschaft, eher geringer als der Anstieg der
Gesamtverwaltungskosten der Träger der Sozialversicherung.

In Baden habe das Prüfungsamt seine Prüfung bereits im Jahre 1996 eingeleitet.
Bei dieser Prüfung hätten die Prüfer auch Erkenntnisse gewonnen über eine für
sie nicht nachvollziehbare Steigerung der Vergütungen für die 14 Verwaltungs-
stellen, die bei den Bauernverbänden vor Ort angesiedelt seien. Das Prüfungsamt
habe es daher für geboten gehalten, vor Ort auch Verwaltungsstellen selbst in die
Prüfung einzubeziehen, also hinauszugehen und dort Prüfungen vorzunehmen.

Hinsichtlich der Frage, welche Prüfungsergebnisse sich nun dabei ergeben hätten,
konzentrierte sich der Zeuge in seinen Erläuterungen auf drei Punkte, die dem
Prüfungsamt am gravierendsten erschienen seien und die auch der Aufsicht als
bedeutsam erschienen.

Der erste Punkt betreffe die Vergütung für die Verwaltungsstellen, bemerkte der
Zeuge. Das Prüfungsamt habe in seinem Bericht (Anlage 21) ausgeführt, dass in
der Zeit von 1973 bis 1995 die Zahlungen an die Bauernverbände zur Vergütung
der Verwaltungsstellen deutlich stärker gestiegen seien als die Gesamtverwal-
tungskosten der Versicherungsträger. Bei den badischen Versicherungsträgern
hätten die Verwaltungskosten im Jahre 1973 zirka 11,5 Millionen DM betragen.
Im Jahre 1995 hätten sie sich auf 29,66 Millionen DM belaufen. Das sei eine
Steigerung um ca. 157,9 %. Bei den Zahlungen an die Bauernverbände habe das
Prüfungsamt 1973 eine Vergütung in Höhe von 231 000 DM festgestellt. Bis 1995
habe sich diese Vergütung auf ca. 1,546 Millionen DM erhöht. Das sei eine Stei-
gerung von 568,9 %.

Das Prüfungsamt habe festgestellt, dass diese Steigerungen nicht nachvollziehbar
seien. Es habe deshalb vor Ort Mitarbeiter der Verwaltungsstellen über ihre Tätig-
keit und den erforderlichen Zeitaufwand befragt und daraufhin Plausibilitäts-
überlegungen angestellt. Diese beruhen auf Erhebungen des Zeitaufwands bei der
Bearbeitung von Rentenanträgen und des Anteils, den die Bearbeitung von
Rentenanträgen an der gesamten Tätigkeit dieser Verwaltungsstellen im Bereich
der Sozialversicherung haben, erläuterte der Zeuge.

Bei diesen Plausibilitätsüberlegungen sei das Prüfungsamt zu dem Ergebnis
gekommen, dass sich bei den Verwaltungsstellen ein Gesamtbedarf von zirka
6,4 Vollarbeitskräften pro Jahr ergebe.

Bei den bereits dargelegten Zahlungen von rund 1,55 Millionen DM im Jahre
1995 würde sich somit, nach Ansicht des Zeugen, eine Vergütung je Mitarbeiter
der Bauernverbände einschließlich der Sachkosten von mehr als 240 000 DM im
Jahr ergeben, führte der Zeuge aus. Das Prüfungsamt sei sich bewusst, dass seine
Berechnungen auf einer Vielzahl von Schätzungen beruhen und ihr Aussagewert
daher nur begrenzt sei. Gleichwohl werde deutlich, dass dringender Klärungs-
bedarf bestehe.

Die badischen Träger räumten in ihrer Stellungnahme zu diesen Prüffeststellun-
gen ein, dass fundierte statistische Unterlagen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht
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vorhanden gewesen seien, meinen aber, dass die Pauschalzahlungen gleichwohl
angemessen gewesen seien. Der badische Träger argumentiere, dass jede der 14
Verwaltungsstellen zumindest mit einer qualifizierten Person besetzt sein müsse.
Unter Einbeziehung von Personal-, Gemein- und Sachkosten wären dabei pro
Verwaltungsstelle mindestens 120 000 DM anzusetzen. Dies hätte 1995 Kosten in
Höhe von ca. 1,7 Millionen DM erfordert.

Der zweite Punkt betreffe die Befangenheit von Organmitgliedern, erläuterte der
Zeuge. Das Prüfungsamt habe in seinem Prüfungsbericht dargestellt, dass Vertre-
ter der Bauernverbände als Mitglieder des Vorstandes des Versicherungsträgers
an der Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung von
Verwaltungsstellen teilgenommen haben. Der Träger bestreite diese Fälle nicht,
nehme für die betroffenen Personen jedoch das so genannte Gruppenprivileg in
Anspruch, erklärte der Zeuge. Darunter verstehe das Gesetz, dass eine Person
„nicht befangen sei, wenn sie nur als Angehöriger einer Personengruppe beteiligt
sei, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden.“ Der
Zeuge verdeutlichte dies an folgendem Beispiel: Ein Bundestagsabgeordneter
stimme über Steuergesetze ab, obwohl er selbst Steuerzahler sei. Das sei, nach
Ansicht des Zeugen vielleicht eine Erläuterung für das Gruppenprivileg. Eine
solche Fallgestaltung liege nach Auffassung des Sozialministeriums nicht vor,
wenn Vertreter von Bauernverbänden als Vorstandsmitglied eines Trägers an der
Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung von Verwal-
tungsstellen teilnehmen. Denn diese Verwaltungsstellen seien bei den Bauern-
verbänden eingerichtet worden. Deshalb liege nach Einschätzung des Zeugen ein
Verstoß gegen § 63 Absatz 4 SGB IV vor.

Diese Frage der Befangenheit sei Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen
Aufsichtsverfahrens.

Zum dritten Punkt, der Abrechnung über Beratungen für Personen unter
Phantasienamen, bemerkte der Zeuge, das Prüfungsamt habe bei einigen Ver-
waltungsstellen festgestellt, dass in Listen, in denen die beratenen Personen
aufgeführt werden sollten, Phantasienamen enthalten seien. Dabei seien Namen
wie „Beispiel“, „Muster“ oder „August Schlaumeier“ in den Unterlagen gefunden
worden.

Der Träger habe hierzu in einer zweiten Stellungnahme vom 23. Februar dieses
Jahres erklärt, dass von den 823 erfassten Beratungsfällen der südbadischen
Verwaltungsstellen tatsächlich nur 787 Beratungsfälle abgerechnet worden seien.
Die angeführten drei Phantasienamen seien „folglich“ nicht in die Abrechnung
eingeflossen. Dieses Vorbringen sei für das Sozialministerium nicht schlüssig.
Das Sozialministerium verfolge diese Angelegenheit im Aufsichtswege weiter.

Mit Vermerk vom 19. September 1996 habe das Prüfungsamt die Amtsspitze des
Sozialministeriums darüber unterrichtet, dass die von den badischen Trägern an
die Bauernverbände gezahlten Vergütungen für die Verwaltungsstellen seit ihrer
Errichtung im Jahre 1972 unverhältnismäßig stark angestiegen seien. Er habe
diesen Vermerk, erläuterte der Zeuge, seinem Kollegen, dem Ministerialdirektor
im Ministerium Ländlicher Raum, mit Schreiben vom 24. September 1996 als
kollegialen Hinweis übermittelt.

In einem weiteren Vermerk vom 10. Juni 1997 habe das Prüfungsamt die Amts-
spitze unter anderem über die Notwendigkeit näherer Untersuchungen über die
Höhe der von den badischen Trägern gezahlten Verwaltungsstellenvergütungen
informiert. Er habe das Prüfungsamt hierauf gebeten, ihn über den weiteren
Fortgang der Prüfung zu unterrichten.

In einem dritten Vermerk vom 17. September 1998 (Anlage 26) habe das
Prüfungsamt darauf hingewiesen, dass die geleisteten Vergütungen mangels ent-
sprechender Belege nicht auf ihre Angemessenheit überprüft werden könnten.
Das Prüfungsamt habe den badischen Trägern aufgegeben, die Pauschalzahlungen
einstweilen nicht zu erhöhen und zukünftig in stets nachprüfbarer Form den
Arbeitsaufwand der Bauernverbände für die Verwaltungsstellen zu erfassen.

Entgegen den für das Prüfungswesen in Baden-Württemberg geltenden Grund-
sätzen in der Sozialversicherung habe die für die Aufsicht zuständige Abteilung
seines Hauses bereits vor Abschluss des Prüfungsverfahrens die Verwaltungs-
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stellenvergütung aufsichtlich aufgegriffen. Er habe eingangs dargelegt, bemerkte
der Zeuge, dass dies das normale Verfahren sei: das Prüfungsamt arbeite, er-
mittele, versuche die Sache zu ordnen und dann werde die Aufsicht eingeschaltet.
Hier habe sein Haus bereits früher reagiert, als es sonst üblich sei.

Die Ausführungen des Prüfungsamtes in seinem Vermerk vom 17. September
1998 haben das Sozialministerium veranlasst, am 28. Januar 1999 die badischen
und die württembergischen Träger in einem Aufsichtsgespräch darauf hinzu-
weisen, dass die von diesen Trägern zu zahlenden Vergütungen künftig in nach-
vollziehbarer Weise geregelt sein müssen.

Das Sozialministerium habe weiter im Anschluss an dieses Gespräch in einem
Schreiben an die Träger ausgeführt, dass die mit den Bauernverbänden
abgeschlossenen Vereinbarungen über die Verwaltungsstellen auch hinsichtlich
der Vergütungen einer grundsätzlichen Überprüfung und Neuregelung bedürfen.
Ziel der neuen Vereinbarungen müsse es sein, die Höhe der von den Trägern zu
zahlenden Vergütungen in nachvollziehbarer Weise zu regeln. Dies setze zunächst
eine strikte Trennung zwischen der Beratung in Fragen der Sozialversicherung
und der von den Bauernverbänden im Auftrag des Landes zu erbringenden ländli-
chen Sozialberatung voraus. Dazu sei eine konkrete Erfassung und Bewertung der
für die einzelnen Träger erbrachten Leistungen erforderlich.

In der Folgezeit habe sich hierzu weiterer Schriftwechsel zwischen dem Sozial-
ministerium und den Trägern ergeben. Bevor diese Angelegenheit zu Ende ge-
bracht werden konnte, habe die Bundesregierung im August 1999 das eingangs
erwähnte Gesetz auf den Weg gebracht. Danach sei zum 1. Juli 2000 eine um-
fassende Neuregelung dieses Komplexes notwendig. Aus diesem Grunde sei es
nicht angezeigt gewesen, diese Angelegenheit aufsichtlich weiter zu betreiben.
Den Trägern sei jedoch bedeutet worden, dass eine Erhöhung der Vergütung für
die Verwaltungsstellen im Haushalt 2000 aufsichtlich beanstandet werden würde.

Das Problem der Befangenheit von Repräsentanten der Bauernverbände sei
Gegenstand eines förmlichen aufsichtlichen Beratungsschreibens des Sozial-
ministeriums vom 2. Dezember 1999, erklärte der Zeuge, hierauf habe der Träger
mitgeteilt, dass die Befangenheitsbestimmungen künftig in jedem Fall sorgfältig
geprüft werden würden und der Vorstand werde künftig die gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Befangenheit erheblich enger auslegen. Er gehe davon aus, dass die Bean-
standung damit nicht erledigt sei. Diese Stellungnahme genüge nach Ansicht des
Zeugen nicht. Das Sozialministerium werde die Angelegenheit weiter verfolgen.

Zu der Prüffeststellung, es seien Beratungen für Personen unter Phantasienamen
aufgeführt worden, habe die Aufsicht eine Stellungnahme der Träger eingeholt.
Wie bereits ausgeführt, tragen die badischen Träger in einem zweiten Schreiben
vom 23. Februar dieses Jahres vor, dass nicht alle in den Übersichten enthaltenen
Namen in die Abrechnung eingeflossen seien. Dieses Vorbringen des Trägers
reiche nach Ansicht des Zeugen zur Aufklärung des Sachverhalts nicht aus. Die
Angelegenheit werde von der Aufsicht weiter verfolgt.

Abschließend wies der Zeuge darauf hin, dass seine Ausführungen mit Herrn
Dr. Raible, dem Leiter des Prüfungsamtes, abgestimmt worden seien.

Auf die Frage, ob es üblich sei, dass im Vorfeld das Prüfungsamt mit der Aufsicht
Prüfungsthemen und Prüfungsinhalte abspreche und warum die Missstände bei
den Sozialversicherungsträgern erst 1996 aufgedeckt worden seien, obwohl doch
eine 5-jährige Prüfungspflicht bestehe, entgegnete der Zeuge, es habe sich bei der
Prüfung 1996 um eine routinemäßige Prüfung gehandelt. Vorher hätten keinerlei
Hinweise auf irgendwelche Probleme vorgelegen. Das Prüfungsamt mache einen
Prüfungsplan für größere Zeiträume. Im Rahmen eines solchen Prüfungsplans sei
die badische Versicherung überprüft worden. Im Übrigen wies der Zeuge darauf
hin, dass normalerweise das Prüfungsamt selbstständig tätig werde. Aber wenn es
Probleme gebe, sei es normal, dass mit der aufsichtsführenden Abteilung geredet
werde. Dahinter stecke überhaupt kein Problem. Beide Organisationseinheiten
hätten schließlich das gleiche Ziel, nämlich, dass alles nach Recht und Ordnung
vor sich gehe. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, die Aufsicht arbeite eigentlich
mit eigenen Instrumentarien. Im Rahmen der Haushaltspläne oder Aufsichts-
gespräche beziehungsweise auch durch Hinweise, auch durch Petitionen erfolge
die Aufsicht nach eigenen Maßstäben. Das Prüfungsamt kontrolliere entsprechend
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dem Prüfungsplan. Beanstandungen, die das Prüfungsamt nicht im Rahmen von
Gesprächen mit dem Geprüften beseitigen könne, würden, nachdem die Prüfung
abgeschlossen sei, mit dem Prüfungsbericht der Aufsicht übergeben nach dem
Motto „Macht ihr jetzt bitte weiter im Wege der Aufsicht“. Ein Kontakt zwischen
Aufsichts- und Prüfungsamt auch hinsichtlich von Rechtsfragen sei durchaus
normal, damit es hier nicht später zu Unterschieden in der Auslegung komme,
erläuterte der Zeuge.

Auf die Frage, ob sich nicht das Prüfungsamt hier bei seiner Kontrolle seiner
Unabhängigkeit entledigt habe, wie dies im Vermerk vom 21. November 1997
von Herrn Tatzel (Zitat: „Im konkreten Fall der Prüfung der badischen landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger geht nun das Prüfungsamt sowohl von
seiner Prüfungskonzeption als auch der bisher geübten Praxis ab und fragt die Auf-
sicht, ob bestimmte Dinge überhaupt in den Prüfungsbericht aufgenommen werden
sollen; damit begibt sich das Prüfungsamt nach Auffassung der Abteilung 3 eines-
teils seiner Unabhängigkeit.“) antwortete der Zeuge, auch dieser Hinweis der Auf-
sicht stelle für ihn überhaupt kein Problem dar, wenn sich Prüfungsamt und auf-
sichtsführende Abteilung über solche Dinge unterhalten würden. Die Unab-
hängigkeit sei gewahrt. Sie wäre nur dann verletzt, wenn zum Beispiel konkret der
Ministerialdirektor einem Prüfungsbeamten sagen würde „Du hast zwar etwas ge-
funden, aber deine Wertung ist falsch.“ Dies sei aber nicht geschehen.

Auf die Frage, ob auf Grund eines weiteren Zitats im genannten Schreiben „das
Prüfungsamt wird wie bisher darum bemüht sein, einerseits seinen Pflichten nach-
zukommen, andererseits Schwierigkeiten zu vermeiden, die dem Haus aus
Prüfungen entstehen können; deshalb wird es eine Prüfung bei den Verwaltungs-
stellen nur nach vorheriger Unterredung mit dem Geschäftsführer der Badischen
Landwirtschaftlichen Krankenkasse durchführen“ Prüfungsteile deswegen nicht
durchgeführt seien, entgegnete der Zeuge, die Vermutung es seien Prüfungsteile
nicht durchgeführt worden, weise er zurück. Die Prüfer seien voll eingestiegen
bei den badischen Trägern. Ihm sei nicht bekannt, was mit diesen „Schwierig-
keiten des Hauses“ gemeint sei. Insofern bittet der Zeuge später Herrn Dr. Raible
konkret danach zu befragen.

Auf die Frage, was es bei den aufgedeckten Problembereichen zum Beispiel mit
den Reisekostenabrechnungen und den Fahrten zu Fußballturnieren auf sich habe,
wehrte der Zeuge die Frage ab und erläuterte, dass er zu dem Thema Befangen-
heit Ausführungen gemacht habe, weil dies vom Untersuchungsthema abgedeckt
sei. Er habe sich dies sehr sorgfältig überlegt. Zu Reisekosten werde er keine
Äußerungen machen, da dies nach seiner Ansicht nicht vom Untersuchungs-
auftrag abgedeckt sei.

Auf die Frage, dass dem Sozialministerium die Problematik der Befangenheit auf
Grund der Konstruktion, dass die Vorstände des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbandes bei dem Sozialversicherungsträger wichtige Funktionen über-
nahmen, viel früher hätte bekannt gewesen sein müssen und warum man hier
nicht früher eingeschritten sei, erklärte der Zeuge, dies sei ihm persönlich über-
haupt nicht bekannt gewesen. Im Übrigen vermochte der Zeuge der Auffassung
nicht folgen, dass das Sozialministerium hätte dies früher merken müssen.

Auf die Frage, warum nicht alle fünf Jahre die Sozialversicherungsträger auf den
ordnungsgemäßen Einsatz der Mittel geprüft worden seien, entgegnete der Zeuge,
ihm sei keine Vorschrift bekannt, die zwingend einen 5-jährigen Prüfungs-
rhythmus vorschreibe. Dies hänge vielmehr mit der Personalkapazität ab. In
diesem Zusammenhang weise er im Übrigen darauf hin, wie viele Versicherungs-
träger zu kontrollieren seien und dies bei der parlamentarischen Vorgabe, dass die
Ministerien 10 % ihrer Personalstellen zu kürzen haben. Auf Nachfrage erläuterte
der Zeuge, ihm sei nicht bekannt, dass § 55 KVLG von 1989 eine zwingende
Rechtsvorschrift mit Sanktionscharakter zur Prüfungspflicht sei. Man möge bitte
bedenken, dass wenn diese Vorschrift 1989 in Kraft getreten sei, die Prüfung
schließlich 1996, also sieben Jahre später, begonnen habe. Darin könne er keinen
Verstoß sehen, erklärte der Zeuge.

Auf die Frage, seit wann dem Sozialministerium bekannt gewesen sei, dass die
Bauernverbände auch für die ländliche Sozialberatung Gelder aus dem Topf des
Ministeriums Ländlicher Raum beziehen, bemerkte der Zeuge, dass ihm per-
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sönlich das bis vor kurzem nicht bekannt gewesen sei. Mit seinen Kollegen und
Mitarbeitern mit denen er gesprochen habe, sei ihm auch gesagt worden, auch
ihnen sei dies bislang nicht bekannt gewesen. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge,
dass der ihm vorgehaltene Bericht von 1977 einer Kommission zur Überprüfung
der landwirtschaftlichen Beratung ihm nie zur Kenntnis gekommen sei.

Warum er mit Beginn der Prüfung seinen Kollegen Arnold darüber informiert
habe, erläuterte der Zeuge, dass wenn er etwas auf den Tisch kriege und da steht
„Bauernverbände“ drauf, dann informiere er den entsprechenden Kollegen, der
dafür zuständig sei. Genauso handhabe er es, wenn zum Beispiel „IHK“ genannt
werde, dann werde der Wirtschaftskollege informiert. Schließlich wirkten die
Ministerialdirektoren kollegial zusammen.

Vernehmung vom 3. Juli 2000
Der Zeuge Dr. Manfred König, Ministerialdirektor a. D. (mit Ablauf des 31. Mai
2000), berichtete, dass für das Sozialministerium bei der Einschätzung der An-
gemessenheit des Mittelbedarfs der Verwaltungsstellen in ihrer Funktion als Be-
ratungsstelle der landwirtschaftlichen Sozialversicherung es keine Rolle gespielt
habe, dass die Bauernverbände noch aus anderer Quelle Mittel für die ländliche
Sozialberatung erhalten haben. Es sei darauf hinzuweisen, dass die Festlegung der
Höhe der Vergütung Aufgabe der Versicherungsträger sei. Das Sozialministerium
habe im Rahmen der ihm ab dem 1. April 1995 obliegenden Rechtsaufsicht nur zu
prüfen, ob die gewährte Vergütung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und
der Sparsamkeit entspreche.

Bis ungefähr zur Jahreswende 1997/1998 habe die im Rahmen der ländlichen
Sozialberatung gewährten Mittel für das Sozialministerium schon deshalb keine
Rolle gespielt, weil weder das Prüfungsamt noch der zuständigen Aufsichtsabteilung
des Sozialministeriums die Förderung der ländlichen Sozialberatung bekannt gewe-
sen sei. Das Vorhandensein anderer Mittel, sei es eigener, seien es Zuschüsse Drit-
ter, dürfe deshalb keine Rolle spielen, weil die Bauernverbände kraft Gesetzes einen
Anspruch auf Vergütung haben, da ihnen Aufgaben der Sozialversicherung übertra-
gen worden seien. Dies sei im Jahre 1973 durch den Abschluss entsprechender Ver-
träge geschehen. Aufgabe des Sozialministeriums sei es nur zu prüfen, ob die von
den Versicherungsträgern gewährte Vergütung den von den Verwaltungsstellen auf
Grund der Vereinbarung erbrachten Leistungen entsprechen.

Zu der Frage, inwieweit die Befangenheitsfrage der Bauernverbandsvertreter in
den Selbstverwaltungsgremien der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
zufriedenstellend geregelt sei, ergänzte der Zeuge, könne er Folgendes seiner
Aussage vom 17. März 2000 dieses Jahres hinzufügen, damals habe er nur darauf
hinwiesen können, dass es sich um ein noch nicht abgeschlossenes Aufsichts-
verfahren handele, das nunmehr abgeschlossen sei.

Mit Schreiben vom 17. April 2000 haben die Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende des Vorstandes der badischen landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung mitgeteilt, dass die Befangenheitsvorschriften des § 63 Sozialgesetz-
buch IV entsprechend der Auffassung des Sozialministeriums künftig enger
ausgelegt werden und eine mögliche Befangenheit künftig in jedem Einzelfall
geprüft werde. Damit habe sich der Sozialversicherungsträger der Rechts-
auffassung des Sozialministeriums angeschlossen. Die Frage der Befangenheit
der Vertreter der Bauernverbände sei damit, nach Ansicht des Zeugen, zufrieden-
stellend geregelt.

Die Verwaltungsstellen seien als Einrichtung der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen sowohl Auskunft- als auch Beratungsstellen. Sie erfüllten nicht nur Auf-
gaben für die Krankenkassen, sondern erledigten nach dem Gesetz über die Kran-
kenversicherung der Landwirte auch laufende Verwaltungsaufgaben für die land-
wirtschaftliche Alterskasse in der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Deshalb müsse man unterscheiden zwischen Auskunft und Beratung, erläuterte
der Zeuge auf Nachfrage.

Als Auskunftsstellen seien die Verwaltungsstellen gegenüber jedermann, der ein
berechtigtes Interesse dartun könne, zur Auskunft über alle soziale Angelegen-
heiten nach dem Sozialgesetzbuch verpflichtet. Dies sei in § 15 Sozialgesetz-
buch I verankert.
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Als Beratungsstellen seien sie dagegen nach § 14 Sozialgesetzbuch I nur zur Be-
ratung in den Angelegenheiten verpflichtet, für die die Träger der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung zuständig seien bzw. deren Erledigung ihnen über-
tragen worden sei. Diese Pflicht bestehe gegenüber allen in der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung Versicherten. Sie sei nicht nur auf die Mitglieder der
Bauernverbände beschränkt. Hinweise, dass die Betreuung oder Beratung eines
Versicherten von der Mitgliedschaft in den Bauernverbänden abhängig gemacht
worden sei, seien weder der Aufsicht bekannt, noch hätten sie sich bei der
Prüfung durch das Prüfungsamt ergeben, erklärte der Zeuge.

Zu der konkreten Angebotspalette habe er bereits in seiner Aussage am 17. März
einige Ausführungen gemacht, führte der Zeuge aus. Maßstab für den Auf-
gabenumfang seien bis Ende Juni dieses Jahres die vertraglichen Vereinbarungen
aus dem Jahre 1973 gewesen. Danach haben, verkürzt dargestellt, die Ver-
waltungsstellen die gemeinsam laufenden Verwaltungsaufgaben aller Träger der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung und zusätzlich die besonderen Aufgaben
des jeweiligen Trägers zu erfüllen gehabt. Es seien pauschale Beschreibungen
gewesen.

Diese pauschale Aufzählung habe insofern Vorteile, als zusätzliche Aufgaben, die
aus späteren Gesetzesänderungen resultieren, ohne Veränderung der Verein-
barung auf die Verwaltungsstellen haben delegiert werden können. Diese
Pauschalregelung habe aber andererseits den Nachteil, dass im konkreten Einzel-
fall strittig sein könne, was in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung ab-
zurechnen sei. Das Sozialministerium habe hierbei nur zu prüfen, inwieweit eine
abgerechnete Dienstleistung in den Bereich der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung falle. Inwieweit Gelder von Dritten zur Verfügung gestellt worden
seien, unterlag nicht der Prüfung des Sozialministeriums.

Wie umfangreich die Beratungspalette im Rahmen der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung sei, zeigen die neuen Kooperationsverträge, die
inhaltsgleich von den badischen und den württembergischen Sozialversicherungs-
trägern dem Sozialministerium zur Genehmigung vorgelegt worden seien und die
die Vereinbarungen aus dem Jahre 1973 mit Wirkung vom 11. Juli 2000 ersetzen
sollen.

Die Kooperationsverträge enthielten als Anlage ein detailliertes Leistungs- und
Kostenverzeichnis (Anlage 32), das einen Umfang von zwölf Seiten aufweise und
das künftig eine exakte Festlegung der Vergütung ermögliche. Die ganze Fülle
einzelner Beratungsfunktionen sei hier pro Minute genau festgelegt. Man sehe
ganz genau, wie die Minuten in Geld umzurechnen seien. Nach Auskunft der
Fachabteilung des Sozialministeriums stehe die Genehmigung kurz bevor.

Auf die Frage, ob mit dem Schreiben der Sozialversicherungsträger hinsichtlich
der Befangenheit von Organmitgliedern die Angelegenheit rückwirkend erledigt
sei, führte der Zeuge aus, dass nach Mitteilung der zuständigen Fachabteilung
eine Erledigung für die Zukunft als auch für die Vergangenheit eingetreten sei.
Das heißt, dass das Verhalten zwar rückwirkend gesehen fehlerhaft gewesen sei,
aber nach dem sogenannten Opportunitätsprinzip bei der Rechtsaufsicht habe die
Fachabteilung erklärt, sie wolle dies nicht weiter verfolgen.

Auf die Frage zu den Plausibilitätsfeststellungen bei der Prüfung der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger, dass die Verwaltungskosten nicht so stark
gestiegen seien wie die Beratungskosten, entgegnete der Zeuge, dass dies nicht
vom Beweisantrag Nr. 165 umfasst sei. Im Übrigen sei das Sozialministerium zu
den Teilen B und C des Untersuchungsauftrages nicht berührt.

Auf die Frage, ob er den Unterschied zwischen Auskunft und Beratung näher
definieren könne, erläuterte der Zeuge, dass er aus eigener Kenntnis hierzu nichts
sagen könne, aber die Unterschiede seines Erachtens relativ klar seien. Bei der
Auskunft wolle jemand einfach etwas Faktisches wissen, zum Beispiel, was im
Gesetz stehe und wie hoch seine Rente sei. Die Beratung hingegen sei ein inten-
sives Gespräch, wo auch persönliche Dinge dargelegt werden, wie etwa die
Hofübergabe. Hier nehme man Fakten auf, um damit in eine Beratung ein-
zutreten. Daraus ergebe sich, dass eine Auskunft erheblich weniger sei als eine
Beratung.
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Auf den Vorhalt der Aussage des Zeugen Riedinger vom staatlichen Rechnungs-
prüfungsamt Tübingen vom 22. Mai: „Jeder hat Anspruch auf Beratung über
seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch; zuständig für die Beratung
sind die Leistungsträger, denengegenüber die Rechte geltend zu machen oder die
Pflichten zu erfüllen sind“ erklärte der Zeuge, dass seine Aussage dem Sozial-
gesetzbuch I entspreche. Die Aussage des Zeugen Riedinger hingegen könne er
nicht beurteilen. Seiner Aussage hingegen sei mit der Abteilung im Sozial-
ministerium abgestimmt.

(Zu der Beratungs- und Auskunftspflicht der Verwaltungsstellen der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger gab das Sozialministerium mit Schreiben
vom 21. August 2000 eine gutachtliche Stellungnahme ab – Anlage 32 –)

– D. Politische Ebene

1. Zeuge Dr. h. c.   W e i s e r ,  MdL
Die Zeuge Dr. h. c. Weiser legte dar, dass er von 1976 bis 12. Juni 1996 Minister
des Landwirtschaftsministeriums gewesen und seit dem 11. Juni 1996 zweiter
stellvertretender Landtagspräsident sei.

In der Sache berichtete der Zeuge Dr. h. c. Weiser, dass er seit 1952 Vorsitzender
des Kreisbauernverbandes Heidelberg Stadt und Land und somit mit vielen
berufsständischen Fragen der Landwirtschaft befasst gewesen sei. In dieser Zeit
habe er die Entwicklung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung sowie später
die agrarsoziale Gesetzgebung mit verfolgt und auch in seinem Verband mit
umgesetzt. Insgesamt hätten sich die Beratungsleistungen in diesem Bereich
erheblich intensiviert. So hätten nach seiner jetzigen Kenntnis die Sozialversiche-
rungsträger 1972 oder 1973 mit dem Landesbauernverband und mit dem Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverband eine Vereinbarung über eine Förderung der
Arbeit getroffen. Als Vorsitzender des Kreisbauernverbandes seien die Geschäfte
aber nicht von ihm, sondern von dem Geschäftsführer abgewickelt worden, ins-
besondere weil er auch durch einige private Ereignisse in dieser Zeit sehr stark
außerberuflich in Anspruch genommen gewesen sei. So sei 1972 sein Wirtschafts-
gebäude abgebrannt und 1973 habe seine Tochter einen schweren Autounfall
erlitten, die ihm natürlich die direkte Wahrnehmung von Verwaltungsgeschäften im
Bereich des Bauernverbandes unmöglich gemacht habe. Aus diesem Grund habe er
für diesen Bereich kein Detailwissen. Außerdem sei dies auch nicht seine Aufgabe
als Vorsitzender gewesen, denn dafür habe es einen Geschäftsführer gegeben.

Auf Grund des Gesetzes für Landwirtschaft und Landeskultur sei 1975 die
Förderung der sozialökonomischen Beratung erlassen worden. Der Zeuge wies
nachdrücklich darauf hin, dass er zu diesem Zeitpunkt, 1975, noch nicht Minister
gewesen sei, sondern lediglich Mitglied des Landtags. Er habe daher keinen
Einfluss auf die Ausgestaltung der Richtlinie gehabt.

1984 sei eine Neuformulierung der Richtlinie deshalb notwendig geworden, er-
läuterte der Zeuge, weil die Regierung beschlossen habe, dass die Richtlinien in
der Regel nach 10 Jahren außer Kraft gesetzt werden. Auch sei es Auftrag
gewesen, möglichst vereinfacht Richtlinien zu erlassen. Ihm sei ein Vermerk als
Minister vorgelegt worden, in dem drin stand, dass der Rechnungshof der novel-
lierten Richtlinie zugestimmt habe. Dieses Schreiben beinhalte auch, dass der
Rechnungshof auch der Handhabung zugestimmt habe, dass das Ergebnis des
Vorjahres als Antrag für das Folgejahr festzulegen sei. Es stand auch dabei „wie
bei der Erwachsenenbildung“, sodass der Zeuge in der Frage der Richtigkeit der
Feststellung überhaupt keinen Zweifel gehabt habe. In dem zweiten Absatz dieses
Vermerks, erläuterte der Zeuge, stand, die vom Finanzministerium gewünschten
Änderungen seien in die Richtlinie übernommen worden. Damit haben, nach
Ansicht des Zeugen, sowohl das Finanzministerium als auch der Rechnungshof
ausdrücklich auch das Verfahren gutgeheißen. Im Übrigen wies der Zeuge aus-
drücklich darauf hin, dass die Richtlinien von seinem damaligen Ministerialdirek-
tor, Herrn Sabel, in Vertretung des Ministers abgezeichnet worden seien. Der
Zeuge nimmt an, dass er ihn damals sicher unterwegs angerufen, und ihm erläu-
tert habe, dass die Dinge jetzt versandreif seien und er als Minister fernmündlich
dann die Dinge frei gegeben habe. Sicher wisse er dies jedoch nicht mehr.
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In den Folgejahren, berichtete der Zeuge, habe es einen erheblichen Struktur-
wandel in der Land- und Forstwirtschaft gegeben, der zahlreiche Reformen und
politische Initiativen erforderte. So sei die SchalVo verabschiedet worden und das
MEKA-Programm unter seiner Regie entwickelt worden. Die ganze Abwicklung
der Sozialberatung war dem Regierungspräsidium übertragen worden und er habe
sich damit nicht weiter beschäftigt.

Erst im April 1996 sei diese Problematik von den Landfrauen an ihn herangetra-
gen worden mit der Bitte zu überprüfen, ob eine von den Regierungspräsidien
erlassene Rückforderung in diesem Bereich zu Recht bestanden habe. Er habe
Frau Laible eine Überprüfung zugesichert und ihr ein oder zwei Tage bevor er aus
dem Amt geschieden sei erklärt, dass die Rückforderung zurecht bestehe, sodass
sie von den Landfrauen zu bezahlen sei.

Außerdem kam im Jahre 1995, vermutet der Zeuge, Frau Teufel vom Landfrauen-
verband Südwürttemberg-Hohenzollern zu ihm wegen eines Schreibens, in dem
sie dargestellt hatte, dass ein Antrag ihres Verbands vom Regierungspräsidium
abgelehnt worden sei, weil er nicht der formellen Antragstellung entsprochen
habe. Es sei damals um die Förderung der Weiterbildung im Ehrenamt gegangen.
Das Haushaltsreferat habe diese Angelegenheit überprüft und sei zu dem Ergebnis
gekommen, dass das Regierungspräsidium korrekt gehandelt habe. Damit sei die
Sache für ihn zunächst erledigt gewesen, berichtete der Zeuge. Später habe er
dann allerdings erfahren, dass beim Regierungspräsidium doch ein entsprechen-
des Schreiben vorgelegen habe, das als Antrag habe akzeptiert werden können,
und dass daraufhin an den Südwürttembergischen Landfrauenverband runde
23 000 DM ausbezahlt worden seien.

Von dem Prüfbericht als solchen, trug der Zeuge vor, habe er erst einen oder zwei
Tage nachdem bei den Bauernverbänden die Hausdurchsuchung stattgefunden
habe, erfahren. Er sei von den Bauernverbänden angerufen worden mit der Bitte,
ob er für ein Gespräch zur Verfügung stehe. Er habe dies bejaht, aber gleich
darauf hingewiesen, dass er nicht beurteilen könne, wie abgerechnet wurde, denn
zu diesem Zeitpunkt habe er keine Abrechnung gesehen.

Auf Frage, ob ihm trotz der tragischen Schicksalsschläge in den Jahren 1972 und
1973 bekannt geworden sei, dass die Kreisbauernverbände als Verwaltungsstellen
für die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger tätig geworden seien, ant-
wortete der Zeuge, dass er dies nicht wisse. Er könne dazu nur sagen, dass in den
Richtlinien ausdrücklich vorgegeben war, dass Zuwendungen Dritter anzugeben
seien. Ihm sei bei Abfassung der Richtlinie 1984 auch nicht bekannt gewesen,
dass die Bauernverbände als Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger tätig seien. Der Zeuge widersprach nachdrücklich der Frage,
dass er im Jahre 1984 eine Richtlinie lanciert habe. Er wiederholte, dass er auf
Grund einer Vorlage, in der darauf hingewiesen wurde, dass die vom Finanz-
ministerium gewünschten Änderungen eingearbeitet worden seien und dass der
Rechnungshof zugestimmt habe, er dieser Vorlage zugestimmt habe.

Auf die Frage, ob im Ministerium Kenntnis von diesem Sachverhalt der Rahmen-
vereinbarung mit den Sozialversicherungsträgern bestanden habe, entgegnete der
Zeuge, dass er dies nicht wisse. Im Ministerium sei er von niemandem darauf
angesprochen worden. Wenn es sich um eine vollständig neue Richtlinie ge-
handelt hätte, meinte der Zeuge, dann hätte man die Dinge vielleicht intensiver
diskutiert, dies sei aber hypothetisch. Nachdem es sich aber nur um eine Fort-
setzung und Vereinfachung, wie es ihm dargestellt wurde, mit Zustimmung des
Finanzministeriums und des Rechnungshofs gehandelt habe, erläuterte der Zeuge,
habe er keine Veranlassung gehabt, nun ständig nachzubohren, ob das, was hier
steht, auch stimme. Insofern habe er sich auf seine Mitarbeiter verlassen. Seine
Abteilungsleiter waren darüber informiert, dass er wissen wolle, wenn irgendwo
etwas schieflaufe. In diesem Fall habe er aber keine Mitteilung erhalten.

Auf den Vorhalt, dass aus einem Schriftsatz des Ministeriums hervorgeht, dass
gerade der umstrittene Punkt, nämlich die genaue Spezifizierung, was gefördert
wird, und zwar dort die umstrittenen Punkte Bereiche Renten-, Kranken- und
Unfallversicherung, erst nachträglich eingefügt worden seien, antwortete der
Zeuge, dass er nicht wisse, wann das war. Nach Ansicht des Zeugen handelt es
sich sehr wahrscheinlich um eine Umsetzung einer Anregung vom Finanzministe-
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rium. Aber er könne sich nicht an eine solche Diskussion auf Arbeitsebene, die an
ihn heran getragen wurde, erinnern.

Auf die Frage, ob die Formulierung „ländliche Sozialberatung“ bewusst so weit
gefasst wurde, damit möglichst vieles an Förderung hinein gepackt werden
konnte, entgegnete der Zeuge, er habe keine Richtlinie verfasst, die man ver-
biegen könne: Wenn dieses Absicht gewesen wäre, was er verneine, wäre dies
vom Rechnungshof mit Sicherheit festgestellt worden. Im Übrigen weise er
nochmals darauf hin, dass es sich bei der Richtlinie um eine Fortschreibung einer
Richtlinie seines Amtsvorgängers gehandelt habe.

Auf die Frage, ob dem Zeugen bekannt sei, dass die Rahmenvereinbarung der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit den Bauernverbänden ganz konkrete
Aufgaben beinhaltete, wie zum Beispiel die Betreuung der Versicherten auf allen
Gebieten der sozialen Sicherheit etc. oder die Satzungen der damaligen landwirt-
schaftlichen Verbände, die ähnliche Beratungsinhalte für ihre Mitglieder in den
Statuten beinhalteten (zum Beispiel die Mitglieder in wirtschaftlichen, betriebs-
wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und sozialen Fragen zu beraten oder
beraten zu lassen und die ihnen geeignete Dienstleistungen anzubieten), erklärte
der Zeuge, dass ihm weder die Vereinbarung mit den Sozialversicherungen
bekannt gewesen sei noch habe er sich intensiv mit den Satzungen der Bauern-
verbände beschäftigt.

Auf die Nachfrage, dass er doch zu diesem Zeitpunkt, als die Vereinbarung
geschlossen wurde, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Heidelberg gewesen
sei, entgegnete der Zeuge, dass er mit dieser Vereinbarung nichts zu tun hatte. Es
sei eine Vereinbarung zwischen dem Landesbauernverband und den Sozialversi-
cherungsträgern gewesen. Außerdem fügte der Zeuge auf Vorhalt an, dass in sei-
nem Kreisbauernverband in den Briefköpfen die Verwaltungsstellen nicht ge-
nannt wurden.

Auf die Frage, ob die Tätigkeit der Kreisbauernverbände für die landwirtschaftliche
Sozialversicherung überhaupt erheblich gewesen wäre, da in den Abrechnungsbögen
schließlich Zuschüsse Dritter anzugeben gewesen seien, bemerkte der Zeuge, bei ei-
ner korrekten Abrechnung, wie sie vor 1984 stattgefunden habe, wie er dies im Nach-
gang jetzt gesehen habe, wäre wohl eine Doppelförderung ausgeschlossen gewesen.

Auf die Frage, ob dem Zeugen bekannt gewesen sei, dass die Sozialberatung von
dritter Seite bezuschusst wurde, nämlich durch den Europäischen Sozialfonds
durch das Projekt „Qualifizierung und Beratung von Landfrauen“ mit der Laufzeit
von 1991 bis 1995, erklärte der Zeuge, dass ihm dieser Vorgang nicht bekannt sei.
Außerdem sei ihm auch nicht das Schreiben des Landfrauenverbandes an Herrn
Zimmermann vom Haushaltsreferat (Aktenordner 15 [337/VI]) bekannt.

Auf die Frage was der Zeuge unter dem Begriff der ländlichen Sozialberatung
verstehe, kommentiert dieser, er habe diese ländliche Sozialberatung immer, so
wie es im Gesetz stehe, mehr als sozioökonomische Beratung betrachtet. Das
heißt, dass für Landwirte, die unverschuldet durch Krankheit, Unfall oder andere
Dinge in Notlagen gekommen sind, eine Beratung stattfindet. Daneben spiele der
Generationswechsel und die Hofübergabe eine wesentliche Rolle. Nach Ansicht
des Zeugen sind Überschneidungen mit der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung, wenn man das will, möglich. Man kann nach Ansicht des Zeugen aber auch
sauber trennen, wenn saubere Trennung gewünscht wird.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass ihm über Schwierigkeiten bei der Um-
setzung der Richtlinie von 1975 und später 1984 nicht berichtet worden sei. Im
Übrigen habe er von diesen Dingen der konkreten Förderung nichts im Detail
gewusst. Die Förderung sei immer über die Regierungspräsidien gelaufen oder
allenfalls intern im Ministerium. Bis auf die bereits erwähnten Dinge mit dem
Rückforderungsbescheid der Landfrauen und der Erhöhung der Gelder sei er mit
dieser Angelegenheit nicht im Detail beschäftigt gewesen.

Auf Vorhalt, es liege dem Ausschuss einen Vermerk (Aktenordner Nr. 4 [328/2])
vor, in dem Frau Dobler, die das Aufgabengebiet 1991 übertragen bekam, Folgen-
des vermerkt: Ende 1995/Anfang 1996 habe sie nach der Übernahme der Aufgabe
ländliche Sozialberatung einige Ungereimtheiten festgestellt. Sie habe den Ein-
druck gehabt, dass der Vollzug der Richtlinie für das Ministerium Ländlicher
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Raum nicht voll durchschaubar gewesen sei. Insbesondere sei nicht klar gewesen,
was wer wofür bekommt. Verwendungsnachweise seien knapp gewesen. Die
Zeile, die nach den sonstigen Zuwendungen fragt, sei nicht ausgefüllt gewesen.
Auf diesen Vorhalt entgegnete der Zeuge, dass ihm dies nicht bekannt gewesen
sei und er dies bereits gesagt habe. Im Übrigen sehe er darin auch keinen Wider-
spruch. Da es sich um einen Aktenvermerk aus dem Jahre 1998, als er bereits
nicht mehr Minister war, handelt.

Auf die Frage, ob es aus dem Ministerium Ländlicher Raum in seiner Zeit als
Minister Anweisung an die Regierungspräsidien gab, die Belege nur rechnerisch
auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, erklärte der Zeuge, er habe die Präsidien nie
angewiesen in solchen Dingen. Aber ausschließen, dass es so etwas für Mit-
arbeiter gegeben habe, könne er natürlich nicht, wenn er es nicht in eigener
Kenntnis erlebt habe.

Auf Frage erläuterte der Zeuge, er streite gar nicht ab, dass es verwaltungsintern
1995 eine Diskussion bezüglich der Förderung der ländlichen Sozialberatung ge-
geben habe, da ja zu diesem Zeitpunkt bereits das Regierungspräsidium Stuttgart
von sich aus eine Überprüfung eingeleitet habe. Aber diese verwaltungsinterne
Abwicklung sei nie bis zu ihm vorgedrungen, weil die Dinge verwaltungsintern,
wie dies auch die Rückforderungen gegenüber den Landfrauen Nordbaden-Nord-
württemberg gezeigt habe, abgewickelt werden sollten.

Auf Frage, ob dem Zeugen bekannt sei, dass es Absprachen mit den Bauern-
verbänden über die Abwicklung und die Höhe der Förderung gegeben habe,
erklärte der Zeuge, dass er sich an so etwas nicht erinnern könne.

Auf die Frage, wann dem Zeugen bekannt geworden sei, dass es im Rahmen der
ländlichen Sozialberatung zu einer Doppelförderung und vielleicht sogar zu
einem Subventionsbetrug gekommen sei, antwortete der Zeuge, hiervon habe er
erst erfahren, nachdem bei den Bauernverbänden eine Hausdurchsuchung durch
die Staatsanwaltschaft stattgefunden habe. Das sei im Juli 1998 gewesen.

Auf Vorhalt, dem Ausschuss liege ein Protokoll vom 18. April 1996 über eine
Besprechung im Ministerium Ländlicher Raum unter der Leitung von Herrn
Deininger, Referat 34, vor, in dem unter anderem über folgende Punkte ge-
sprochen wurde: Definition der Beratungskräfte, Definition ländliche Sozial-
beratung, Fehlbedarfsfinanzierung, Einnahmen, Subventionsbetrug, erklärte der
Zeuge, dass er hiervon keine Kenntnis erhalten habe. Es sollte wohl abgeklärt wer-
den, um was es auf Grund der Erkenntnisse der Prüfung des Regierungspräsidiums
Stuttgart gehte. Auch über die anschließende Halbierung und der späteren gänz-
lichen Reduzierung der Auszahlungen an die Bauernverbände sei er nicht infor-
miert worden. So kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt gab es hierzu auch
seitens der Bauernverbände keine Reklamationen bei ihm, erläuterte der Zeuge.

Bei der späteren Amtsübergabe an die neue Ministerin, Frau Staiblin, und den
dabei im Vorfeld stattgefundenen Gespräch habe die hier erörterte Problematik
der ländlichen Sozialberatung und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
überhaupt keine Rolle gespielt.

2. Zeuge Gerhard   M a y e r  – V o r f e l d e r ,  MdL
Der Zeuge Mayer-Vorfelder erklärte, der ganze Gegenstand, der hier im Unter-
suchungsausschuss erörtert werde, sei nach seiner festen Erinnerung nie Gegen-
stand einer Erörterung auf Ministerebene gewesen, weder auf Ministerebene mit
Frau Ministerin Staiblin noch intern innerhalb des Finanzministeriums sei diese
Problemstellung an ihn heran getragen worden.

Er habe aus der Zeitung entnommen, dass die Kollegin Staiblin diese Angelegen-
heit der Staatsanwaltschaft übermacht habe. Diese Frage der Übermachung des
ganzen Gegenstandes an die Staatsanwaltschaft habe er in einem Diskussions-
beitrag in der Fraktion gerügt. Er habe gesagt, dass er kein Verständnis dafür
habe, dass Dinge, die seines Erachtens zunächst mit den Betroffenen erörtert und
gegebenenfalls dann, wenn Verstöße gegen irgendwelche Richtlinien vorliegen,
im Benehmen mit den Beteiligten erklärt werden sollten, bevor man solche
Sachen an die Staatsanwaltschaft übermacht, wenn kein zwingender Grund vor-
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handen sei. Deshalb habe er auch gesagt, dass die Überstellung dieser Sache an
die Staatsanwaltschaft er als äußerst unglücklich empfinde aus politischen Grün-
den. Das sei seine Aussage in der Fraktion gewesen, mehr habe er nicht gesagt.

Auf die Frage, dass der Untersuchungsauftrag in der Nummer A 4 Buchstabe B bb
implizierte, dass die Aussage so gewesen sein soll, dass die jetzt beanstandete
Förderpraxis politisch gewollt sein sollte, erklärte der Zeuge, dass er dies über-
haupt nicht gesagt habe. Warum die Presse, auf Grund von irgendwelchen Infor-
mationen Dritter aus der internen Fraktionsdiskussion, dies geschrieben habe,
wisse er nicht. Er könne nur noch einmal wiederholen, was ihn politisch geärgert
habe, sei die Überstellung der Sache an die Staatsanwaltschaft. Im Detail hätte er
auch nicht gewusst, was innerhalb des Landwirtschaftsministeriums gesprochen
worden sei und was der Ministerin vorgelegen habe. Er habe auch keine Einzel-
heiten dieser Richtlinie gekannt. Deshalb könne er schon gar nicht sagen, was
politisch gewollt gewesen sei.

Auf Nachfrage, ob die Debatte lebhaft gewesen wäre und wie lang sie gedauert
habe, könne er nicht mehr sagen, bemerkte der Zeuge.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, obwohl dies nach seiner Ansicht nichts mit
dem Untersuchungsgegenstand zu tun habe, habe er Berichte des Rechnungshofes
nie als „Bibel“ angesehen. Diese Berichte enthielten auch Wertungen von Leuten
des Rechnungshofes, die subjektiv dieser Ansicht seien. Aber ob dies objektiv der
Fall sei, da mache er dann schon ein Fragezeichen. Wenn der Rechnungshof
hinschreibe, dass dieser eine Angelegenheit so oder so sehe, dann sei noch nicht
gesagt, dass dies die objektive Wahrheit sei. Dies sei schließlich auch aus den
Diskussionen der Berichte im Finanzausschuss bekannt.

Auf die Frage, ob er wirklich sagen könne, dass auf keinen Fall an die Staats-
anwaltschaft abgegeben werden müsse, wenn in einem Bericht, den auch der
Landesrechnungshof sich zu Eigen mache, der Vorwurf von Straftaten erhoben
werde, entgegnete der Zeuge, dass seine subjektive Meinung hierzu relativ unin-
teressant für den Untersuchungsausschuss sei. Er könne hierzu nur noch einmal
wiederholen, er habe seine Aufgabe immer so verstanden, dass wenn irgend-
welche Verstöße vom Rechnungshof angemahnt worden seien, dann finde, bevor
der Bericht offiziell gedruckt wird, eine Besprechung im Ministerium statt. Er ha-
be es immer als seine Aufgabe angesehen, dass solche Dinge im Vorfeld geklärt
und bereinigt werden, dies sei seine innere Auffassung.

Auf die Frage, mit welchem Kenntnisstand er seine Aussage in der Fraktion ge-
macht habe, erklärte der Zeuge, es sei ihm nicht bekannt gewesen, dass es zwei
Förderformen gegeben habe, wie sie hier dargestellt worden seien.

Auf die Frage, ob er der Meinung sei, dass wenn ein Minister eine Förderricht-
linie erlasse, dieser auch dafür sorgen müsse, dass es auf der anderen Seite keine
andere Förderung gäbe, entgegnete der Zeuge, er wisse nicht, wann die Richtlinie
erlassen worden sei und ob dies in seiner Amtszeit geschehen sei. Grundsätzlich
führte der Zeuge aus, dass man als Minister immer ein Grundvertrauen in seine
Verwaltung habe und davon ausgehe, dass eine Richtlinie ordnungsgemäß umge-
setzt werde. Er laufe nicht pausenlos wie ein Spürhund auf den Gängen herum
und frage: „Ist die Richtlinie richtig angewendet worden?“ Er habe seinen Mit-
arbeitern immer die Befugnis gegeben, möglichst weitgehend in eigener Verant-
wortung die Entscheidung zu treffen, aber mit dem Vorbehalt, dass wenn es
politisch werde, der Minister einzuschalten sei. Nach seiner festen Erinnerung sei
er aber nicht eingeschaltet worden.

Auf die Nachfrage, dass es hierbei grundsätzlich um die Logik des Regierungshan-
delns gehe, ob bei Förderung bestimmter Sozialgruppen nachgeprüft werde, ob
zum gleichen Tatbestand von einer anderen Organisation oder Institution
Förderungen gewährt werden, entgegnete der Zeuge, dass er nicht dabei gewesen
sei, wie die Richtlinie erlassen worden sei. Im Übrigen sei er der Ansicht, dass die
Frage der Logik in der Politik nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses sei.

Die Frage, ob er noch andere Maßnahmen unternommen habe als die besagte
Äußerung in dieser Fraktionssitzung, um Frau Staiblin dazu zu bewegen, viel-
leicht ihre Anzeige wieder zurückzunehmen oder auf andere Art und Weise
mildern auf die Staatsanwaltschaft einzuwirken, verneinte der Zeuge.
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Auf die Frage, ob er Frau Staiblin in irgendeiner Art und Weise geraten habe, dass
der Vergleich zwischen den Bauernverbänden und dem Ministerium zu Stande
komme, schilderte der Zeuge, er habe Frau Staiblin in solchen Fragen nie beraten.
Er habe sie allerhöchstens darauf hingewiesen, wie sie es geschickt anstellen
müsse, dass sie ihr Geld im Haushalt bekomme, aber sonst habe er mit ihr über
solche Dinge nicht gesprochen.

3. Zeugin Ministerin Gerdi   S t a i b l i n
Die Zeugin Gerdi Staiblin, Ministerin für den Ländlichen Raum, berichtete, dass
sie durch ihre verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten vor ihrer Zeit als
Ministerin mit der ländlichen Sozialberatung in Kontakt gekommen sei. Als
Vorsitzende des Landfrauenverbandes Südbaden von 1981 bis 1996 sei sie kraft
Amtes im Präsidium, Vorstand und im Verbandsausschuss des Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverbandes gewesen. Beim deutschen Landfrauenverband
sei sie von 1987 bis 1991 zweite Vizepräsidentin und in den Jahren 1991 bis 1996
erste Vizepräsidentin gewesen. 1996 sei sie in das Präsidium gewählt worden. Im
Jahre 1987 habe sie den Vorsitz des familien- und gesellschaftspolitischen Aus-
schusses des deutschen Landfrauenverbandes übernommen.

Inhaltlich habe sich der Landfrauenverband bei der Sozialberatung zum Beispiel
mit der Hilfe und dem Einsatz im Bereich des Landeserziehungsgeldes, Hilfe bei
der Antragstellung für das Bundeserziehungsgeld, das Landeserziehungsgeld oder
das Kindergeld befasst. Später habe sich die Beratung auf die Anerkennung der
Kindererziehungszeiten bei Frauen konzentriert. Mit der Einführung des Pflege-
gesetzes und der agrarsozialen Ergänzungsgesetze sei weiterer großer Beratungs-
aufwand verbunden gewesen.

Mit der Antragstellung und der Abrechnung der Zuschüsse der ländlichen Sozial-
beratung sei sie nicht befasst gewesen. Dies sei Aufgabe der hauptamtlichen Ver-
waltung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes gewesen. Der
Landfrauenverband Südbaden sei insofern kein eigenständiger Verband, sondern
Teil des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. In die hauptamtliche
Verwaltung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes habe sie immer
volles Vertrauen gehabt.

In der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Baden sei sie ab 1980 bis 1986
stellvertretendes Mitglied in der Vertreterversammlung, ab 1986 bis 1993
Mitglied der Vertreterversammlung und vom Jahre 1993 bis zum 22. Juli 1996
Vorstandsmitglied der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Baden gewesen.

In der Zeit vom 22. November 1993 bis zum 16. Oktober 1995 habe sie als
Vorstandsmitglied der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Baden an den
Beratungen über die Aufstellung der Haushaltspläne der Träger der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung teilgenommen. Außerdem sei sie bei Beschlüssen
der Alterskasse in Sachen Vergütung anwesend gewesen. So zum Beispiel am
17. Oktober 1994 beim Grundsatzbeschluss über die pauschalierte Einmalzahlung
für den erhöhten Beratungsaufwand der Jahre 1994 bis 1995 durch die Um-
setzung des Agrarsozialreformgesetzes. Am 14. November 1994 habe sie bei dem
Beschluss über die Höhe der pauschalierten Zahlungen für zusätzliche Verwal-
tungs- und Beratungsaufwand der Jahre 1994 und 1995 und am 13. November
1995 beim Beschluss über die endgültige Entschädigung für die Vergütung für
die bis zum 31. August 1995 durchgeführten Beratungen teilgenommen. Bei
diesen Beschlüssen habe sie sich konkret mit Vergütungen der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung Baden befasst. Die ländliche Sozialberatung habe hier-
bei keine Rolle gespielt oder je Probleme verursacht.

In ihrer Funktion als Ministerin sei sie im Herbst 1996, soweit sie sich zurück-
erinnern könne, zum ersten Mal durch Herrn Ministerialdirektor Arnold über das
Prüfungsgeschehen im Bereich der Sozialberatung informiert worden. Danach
habe sie immer wieder Einzelinformationen aus dem Prüfungsgeschehen erhalten.

Im Spätherbst sei sie auch darüber informiert worden, dass bereits durch Erlass vom
6. Mai 1996 verfügt worden sei, dass für das laufende Jahr nur noch
Abschlagszahlungen in Höhe von 40% der Vorjahresleistungen gewährt werden soll-
ten und dass im Oktober 1996 die Einstellung sämtlicher Zahlungen verfügt wurde.
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Diese Entscheidungen seien auf Grundlage der verwaltungsinternen Prüfung
sowie im Hinblick auf die laufenden Prüfungen des Staatlichen Rechnungs-
prüfungsamtes Tübingen ergangen. Die Prüfungsmitteilung des Staatlichen
Rechnungsprüfungsamtes Tübingen vom 8. Dezember 1987, die am 11. Dezem-
ber 1997 im Ministerium eingegangen sei, habe sie im Januar 1998 zur Kenntnis
genommen. Das genaue Datum könne sie aber nicht mehr sagen, da sie sich
insofern nicht mehr genau daran erinnere.

Eine im Ministerium eingerichtete Arbeitsgruppe sollte den Sachverhalt der
Verwaltungsabläufe aufarbeiten und eine andere den strafrechtlichen Teil überprü-
fen. Zwischenberichte dieser Arbeitsgruppen seien jeweils an die Hausspitze gegan-
gen. Nach Auffassung der Arbeitsgruppen habe einiges dafür gesprochen, dass in
der Vergangenheit Kosten gelten gemacht worden seien, die nicht förderfähig wa-
ren. Andererseits habe aber die Verwaltung nie hinter die Kulissen geleuchtet. Dies
sei, nach Ansicht der Zeugin, eindeutig als Versäumnis der Verwaltung zu werten.
Dies habe sie bereits in der Anhörung am 24. Februar 1999 im Landtag dargelegt.

Zum Verständnis der Aufgabenverteilung wies die Zeugin darauf hin, dass die
Regierungspräsidien als Bewilligungsbehörden die Pflicht und auch die Freiheit
gehabt hätten, Belege anzufordern und zu prüfen. Auf Anforderung der Regie-
rungspräsidien sei dann die Mittelzuweisung durch das Ministerium entsprechend
den Haushaltsansätzen erfolgt. Auch der Rechnungshof hätte die Möglichkeit zu
früheren Prüfungen gehabt, diese aber nicht wahr genommen.

Am 2. Februar 1998 habe ihr anlässlich einer Verbandsausschusssitzung des
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes der Geschäftsführer, Herr
Sebastian, Unterlagen mit der Bitte gegeben, dass sie sich darum kümmern möge.
Hierbei habe es sich um Auszüge aus den Prüfungsmitteilungen des Staatlichen
Rechnungsprüfungsamtes, nämlich das Deckblatt und die Seite 4, auf der der
Rechnungshof das Ministerium Ländlicher Raum aufgefordert habe, die Ein-
leitung eines Strafverfahrens zu prüfen, sowie ein zweiseitiges Schreiben des
Bundesrechnungshofes an das Bundeslandwirtschaftsministerium, gehandelt. Am
3. Februar habe ihr dann der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbands ebenfalls in dieser Sache einen Brief geschrieben.

Verwaltungsintern hätten dann im Februar 1998 mehrere Gespräche mit Juristen,
insbesondere mit Herrn Arnold, Herrn Karremann und Herrn Ziegler stattgefunden.
Dabei habe sie sich intensiv über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen informiert.

Nach Ansicht der Juristen war Subventionsbetrug nicht gegeben, aber man war
der Meinung, dass ein Betrugsverdacht durch den Prüfungsbericht gegeben sei,
und man habe ihr geraten, diesen Bericht an die Staatsanwaltschaft zur objektiven
und neutralen Überprüfung weiterzuleiten.

Sie persönlich könne die Feststellungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes
in Bezug auf die Abrechnung bei der Sozialberatung, auch aus ihrer Sicht der vie-
len Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit in den Gremien der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung und beim Landfrauenverband, nicht nachvollziehen. Sie sei der
Meinung gewesen, dass die Bauernverbände selbst ein erhebliches Interesse an ei-
ner Aufklärung haben müssten. Folgende Gründe hätten für sie eine maßgebliche
Rolle gespielt, dann den Bericht am 23. Februar an die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart zu übergeben:

1. An verschiedenen Stellen der Prüfungsmitteilung sei das Ministerium auf-
gefordert worden zu prüfen, ob strafrechtliche Maßnahmen wegen zuwen-
dungsrechtlicher Verstöße eingeleitet werden sollten;

2. angesichts der nach der Prüfungsmitteilung zu vermutenden Dimension der
Zuvielzahlung sei nach intensiver Prüfung im Ministerium eine objektive und
umfassende sowie unabhängige strafrechtliche Bewertung der Sachverhalte
geboten gewesen;

3. die Prüfung sei außerdem in einen Zeitraum zurück gegangen, in dem sie
selbst Vorsitzende des Landfrauenverbandes Südbaden im Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverband und gewähltes Mitglied in den Gremien der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung Baden gewesen sei. Sie habe keinen
Grund gehabt, etwas unter den Teppich kehren zu wollen oder gar strafrecht-
liche Bewertungen zu beeinflussen.
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Bei der Übergabe des Berichtes habe die Staatsanwaltschaft zugestimmt, dass die
Betroffenen vertraulich und kurz über die Weitergabe informiert werden könnten.
Dies sei am 26. Februar 1998 im Anschluss an ein Präsidialgespräch mit den
Bauernverbänden geschehen. Die Präsidenten hätten hierbei kein Verständnis für
die Weitergabe gezeigt.

Im Laufe des Sommers 1998 habe sie am Rande eines gemeinsamen Termins bei
Ministerpräsident Teufel diesem in aller Kürze mitgeteilt, dass ein Bericht des
Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes mit dem Vorwurf jahrelanger Zuvielzah-
lung an die Bauernverbände vorliege und sie diesen an die Staatsanwaltschaft
weitergeleitet habe. Am 7. August 1998 habe der Herr Ministerpräsident sie dann
gebeten, ihm in einem Schreiben über Ablauf und Hintergründe zu berichten,
warum dieser Prüfungsbericht von ihr an die Staatsanwaltschaft weitergegeben
worden sei. Er habe auch um Zusendung des Prüfungsberichtes gebeten, um ihn
im Urlaub lesen zu können. Dieser Brief vom 12. August 1998 befindet sich bei
den Akten des Untersuchungsausschusses.

Im September sei dann erstmals in den Medien über die Feststellungen des
Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes berichtet worden. Dies sei deshalb auch The-
ma in der Fraktionsklausur der CDU im September in Bad Mergentheim gewesen.

Auf die Frage, ob ihr der Prüfungsbericht vorenthalten worden sei, da er am 11.
Dezember 1997 im Ministerium eingegangen sei, sie ihn aber erst im Januar zur
Kenntnis bekommen habe, entgegnete die Zeugin, dass auf Grund des Eingangs
des Prüfberichtes zwei Arbeitsgruppen eingerichtet worden seien, die sachlich
und auch rechtlich eine Bewertung zu dem im Prüfbericht vorgenommenen Vor-
würfe erheben sollten. Wann sie genau Kenntnis erlangt habe, wisse sie nicht
mehr. Es könne auch im Dezember gewesen sein. Es könne aber durchaus mög-
lich sein, dass durch Urlaubs- und Weihnachtstage dies mit ein Grund gewesen
sei, warum sie erst im Nachhinein informiert worden sei.

Auf die Frage, ob der Ministerialdirektor die Arbeitsgruppen eingerichtet habe,
bevor sie den Bericht zur Kenntnis genommen habe, erläuterte die Zeugin, dass
sie insofern erst nachschauen müsse, ob dies im Vorfeld schon entschieden gewe-
sen sei oder erst im Nachhinein. Sie wolle aber hier hinzufügen, dass sie in dieser
Angelegenheit der Verwaltung einen großen Freiraum gelassen habe, weil sie im
Vorfeld mit dieser Sozialberatung im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
bereits konfrontiert gewesen sei.

Auf die Nachfrage, ob ihr der Inhalt des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes
schon vorher bekannt gewesen sei, sagte die Zeugin: Nein. Auf die Nachfrage, ob
dann Herr Arnold die Arbeitsgruppen ohne ihr Wissen eingesetzt habe, bemerkte
die Zeugin: Nein, dies stimme nicht. Herr Arnold habe die Arbeitsgruppe ein-
gerichtet und habe sie darüber informiert. Auf die Nachfrage, wie sie diese Infor-
mation habe einordnen können, da sie ja den Prüfbericht zu diesem Zeitpunkt zur
Kenntnis genommen habe, entgegnete die Zeugin, dass sie, als sie ihr Amt ange-
treten habe, bereits darüber Bescheid gewusst habe, dass Abschlagszahlungen nur
noch in Höhe von 40 % geleistet würden, und es sei schließlich in ihrer Amtszeit
entschieden worden, dass die Bezahlung für die Dienstleistung der Sozialberatung
einzustellen sei.

Auf die Frage, ob sie schätzen könne, wie viele Personen im Haus von dem Vor-
gang von dem Prüfbericht Kenntnis gehabt haben, berichtete die Zeugin, dass sie
dies nicht mit Genauigkeit beantworten könne. Es seien verschiedene Abteilungen
im Hause mit der Angelegenheit befasst gewesen. Das seien zum einen die Haus-
haltsabteilung, die Abteilung IV, die Hausspitze sowie die Zentralstelle gewesen.
Daneben habe es dann noch die beiden Arbeitsgruppen gegeben. Wobei sie noch-
mals hinzufügen wolle, dass sie sich nicht stark in diese Arbeitsgruppen einge-
mischt habe, um diese nicht zu beeinflussen. Ihr sei es um Aufklärung gegangen,
um die Vorwürfe vom Rechnungsprüfungsamt, ob berechtigt oder unberechtigt,
klären zu lassen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe seien für sie außerordentlich
wichtig gewesen, um dann eine Entscheidung treffen zu können, ob dieser Bericht
an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben sei.

Auf die Frage, ob bei der Übergabe von Teilen des Prüfungsberichtes durch den
Geschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband, Herrn
Sebastian, am 2. Februar dieses mit einem konkreten Ansinnen verbunden
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gewesen sei, erläuterte die Zeugin, Herr Sebastian habe ihr einen Briefumschlag
übergeben, mit der Bitte, sich darum zu kümmern. Daraufhin habe ihr später der
Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands, Herr Ruf, einen
weiteren Brief geschrieben.

Die Übergabe des Kuverts erfolgte am Ende der Verbandsausschusssitzung. Zu
diesem Zeitpunkt habe für sie überhaupt keine Möglichkeit gestanden, den Inhalt
zur Kenntnis zu nehmen. Sie habe den Umschlag einfach mit nach Stuttgart
genommen.

Auf die Nachfrage, ob das Kopien der Seiten 1 und 4 des Prüfberichtes gewesen
seien, erklärte die Zeugin, dass sie dies nicht wisse und auch nicht beurteilen
könne, ob dieses Schreiben eine Kopie gewesen sei. Es sei auf alle Fälle zu erken-
nen gewesen, dass das Schreiben vom Deutschen Bauernverband am 19. Januar
1998 wie auch immer zum Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband
versandt worden sei.

Auf die Frage, ob sie Kenntnis darüber habe, ob diese Kopien auch anderen mit
der Bitte übergeben worden seien, sich darum zu kümmern, sagte die Zeugin, dass
sie darüber nicht informiert sei und dies nicht wisse.

Im Dezember oder Januar, den genauen Zeitpunkt wisse sie aber nicht, sei sie von
dem Abgeordneten Reddemann angesprochen worden, ob sie wisse, dass hier
Prüfungen vorgenommen worden seien, weil ihn der Präsident vom Rechnungs-
hof darüber informiert habe, dass über Jahre hinweg eine Zuvielzahlung von
seiten der Bauernverbände vorgenommen worden sei.

Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, dass sie sich nicht mehr daran erinnern
könne, ob sie bei der Übergabe des Kuverts nach dem Inhalt gefragt habe. Dies
sei im Übrigen nichts Besonderes gewesen, da ihr bei vielen Veranstaltungen
Briefe übergeben würden mit der Bitte, sich darum zu kümmern. Auf die
Nachfrage, ob sie oder das Ministerium bei Herrn Sebastian eigentlich einmal
nachgefragt hätten, durch wen oder auf welche Art und Weise er in den Besitz der
Kopien des Prüfberichtes gekommen sei, oder ob sie im Sinne der Frage tätig
geworden sei, entgegnete die Zeugin, dass Herr Sebastian von ihr nie eine
Antwort bekommen habe. Sie habe vielmehr so gehandelt, wie sie dies eingangs
dargestellt habe.

Auf die Frage, bei welcher Gelegenheit sie den Herrn Ministerpräsident ange-
sprochen und informiert habe, berichtete die Zeugin, dass sie bereits ausgeführt
habe, dass sie am 23. Februar 1998 den Prüfbericht autonom an die Staatsanwalt-
schaft weitergegeben habe. Danach sei einige Monate Ruhe gewesen. Dabei sei
sie eigentlich davon ausgegangen, dass innerhalb von einem Jahr die Staats-
anwaltschaft sich melde und dazu Stellung nehme, ob der Vorwurf, der in diesem
Prüfbericht erhoben worden sei, berechtigt oder unberechtigt sei.

Im Juli sei es dann zu den Hausdurchsuchungen gekommen. Dies sei für 
sie Anlass gewesen, dem Ministerpräsidenten bei der nächsten Gelegenheit
darüber zu berichten. Es habe kein konkretes Gespräch stattgefunden, sondern
sie habe ihn anlässlich einer Veranstaltung, bei welcher könne sie nicht mehr
sagen, informiert. Der Ministerpräsident habe ihr keine Antwort gegeben, er
habe sich dieses nur angehört und habe sie daraufhin gebeten, ihm Unterlagen
und die Begründung, warum sie den Prüfbericht an die Staatsanwaltschaft
weitergegeben habe, mit dem Prüfbericht und anderen Unterlagen zukommen zu
lassen.

Auf die Nachfrage, ob der Ministerpräsident schon vorher über die Angelegenheit
informiert gewesen sei, erklärte die Zeugin, dass sie dies nicht beantworten
könne. Und man dies den Ministerpräsidenten persönlich fragen müsse.

Auf die Frage, welche Unterlagen zu diesem Themenkomplex sie an den
Ministerpräsidenten weitergeleitet habe, berichtete die Zeugin, das sei auf jeden
Fall die Mitteilung über die Prüfung vom Bundesrechnungshof, die Mitteilung
über die Prüfung an die landwirtschaftliche Alterskasse Baden und Württemberg,
der Bericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes und die Stellungnahme
ihres Hauses sowie ein Schreiben des Rechnungshofes, wie man zu den Zahlen
gekommen sei, gewesen.
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Auf die Frage, worin dann die Rückmeldung des Ministerpräsidenten bestanden
habe, nachdem dieser das ganze Material zugeschickt bekommen habe, erklärte
die Zeugin, dass er sich anlässlich einer Fraktionssitzung am Rande ihr gegenüber
geäußert habe, dass er den Bericht gelesen habe. Eine Wertung habe er aber nicht
abgegeben.

Auf die Frage, wer von dem Vorgang, dass der Bericht an die Staatsanwaltschaft
weitergeleitet worden sei, Kenntnis gehabt habe, berichtete die Zeugin, dass viele
Kenntnis gehabt hätten. Das seien zum Beispiel Herr Ministerialdirektor Arnold,
Herr Karremann, Herr Dr. Hildebrand und Herr Dr. Ziegler gewesen.

Auf die Frage, ob es im Ministerium umstritten gewesen sei, ob man den Bericht
an die Staatsanwaltschaft weitergebe, erläuterte die Zeugin, dass in den Ge-
sprächen, die sie mit den Juristen geführt habe, dies nicht umstritten gewesen sei.
Sie habe mehrere, auch Einzelgespräche, mit ihnen geführt, um sich ein um-
fassendes Bild zu machen. Sie habe sich auf Grund ihrer Tätigkeit als ehrenamt-
liche Vorsitzende des Landfrauenverbandes und als Mitglied der Vertreterver-
sammlung, eigentlich nicht vorstellen können, dass eine Zuvielzahlung, aus wel-
chen Gründen auch immer, erfolgt sei. Als ihr von dem Arbeitskreisvorsitzenden
mitgeteilt worden sei, dass beide Leistungen zusammengerechnet worden seien
und dies als Bemessungsgrundlage für die ländliche Sozialberatung herangezogen
worden sei, so habe sie dies nicht widerlegen können. Zur Aufklärung seien
gerade die zwei Arbeitsgruppen eingesetzt worden. Dies sei dann für sie mit ein
Grund gewesen, dass sie diesen Bericht weitergegeben habe.

Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, dass man auf Grund der Tatsache, dass in
dem am 2. Februar übergebenen Schreiben Teile des Prüfungsberichtes enthalten
waren, davon ausgehen konnte, dass die Öffentlichkeit schon stärker darüber
informiert gewesen sei, dass ein Prüfungsbericht vorliege. Dies habe sie letzt-
endlich auch dazu bewogen, diesen Prüfbericht an die Staatsanwaltschaft weiter-
zugeben, weil eben schon eine gewisse Öffentlichkeit bestanden habe.

Auf die Frage, ob sie vor dem 23. Februar die Präsidenten des Landesbauern-
verbandes von der Abgabe an die Staatsanwaltschaft informiert habe, bemerkte
die Zeugin, dass sie bereits in ihren Eingangsausführungen erklärt habe, dass sie
sich von der Staatsanwaltschaft die Einwilligung habe geben lassen, dass sie die
Bauernverbände kurz informieren dürfe. Dies habe sie dann anlässlich des Prä-
sidialgespräches getan.

Auf Nachfrage erklärt sie: Dieses Präsidialgespräch fand nach dem 23. Februar
statt.

Auf die Frage, was sie eigentlich gehindert habe, den zuständigen Landtags-
ausschuss zu informieren, führte die Zeugin aus, dass sie dahingehend informiert
worden sei, dass in ein laufenden Verfahren nicht eingegriffen werden soll. Sie
habe sich auch jeweils beim Rechnungshof und bei der Staatsanwaltschaft er-
kundigt, ob und wann dieser Prüfbericht weitergegeben werden dürfe. Nach ihrer
Ansicht habe sie sich sachlich und fachlich richtig verhalten.

Auf die Frage, ob sie auch etwas in den Regierungspräsidien und im Ministerium
unternommen habe, damit die im Prüfbericht bemängelte fehlende Kontrolle der
Verwaltung wenigstens nachträglich stattgefunden habe, bemerkte die Zeugin:
Nein, denn dazu habe sie keinen Anlass mehr gehabt. Sie habe am 12. Dezember
1996 ihr Amt angetreten und zu diesem Zeitpunkt seien die Prüfungen schon in
Gange gewesen. Auch habe bereits der interne Prüfdienst des Regierungspräsi-
diums Stuttgarts geprüft. Weitere Prüfungen in Auftrag zu geben, bestand kein
Anlass mehr, weil eben die Prüfungen im Gange gewesen seien.

Auf Nachfrage bemerkte die Zeugin, die Aufklärung, wie es zu diesem Ver-
waltungshandeln gekommen sei, werde schließlich schon seit 1996 bis heute
erforscht. Außerdem habe sie bereits in ihrem Eingangsbericht ausgeführt, dass
die Verwaltungskontrollen nicht durchgeführt worden seien, und dies als Fehler
einzuräumen sei.

Auf die Frage, ob sie von der Prüfung bei der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung und den dort gemachten Prüfungsfeststellungen informiert sei und
ob ihr Ministerium oder sie über neuere Erkenntnisse hierüber verfüge, erläuterte
die Zeugin, dass sie darüber Bescheid wisse und dahingehend informiert sei, dass
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der Bundesrechnungshof Überprüfungen vorgenommen habe. Im Bereich der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung handele es sich aber um keine Landes-
gesetzgebung, sondern um Bundesgesetzgebung, was zu berücksichtigen sei.
Insofern habe hier das Sozialministerium sicherlich eine andere Kompetenz als
das Ministerium Ländlicher Raum für den Bereich des LLG.

Auf Nachfrage räumte die Zeugin ein, dass sie von Herrn Arnold darüber infor-
miert worden sei, dass ihm Herr Ministerialdirektor Dr. König vom Sozial-
ministerium über die anstehende Prüfung bei der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung berichtet habe. Er habe sie gefragt, ob das Ministerium Ländlicher
Raum gegenüber dem Sozialministerium tätig werden solle. Sie habe dies aus den
eben dargelegten Gründen abgelehnt.

Auf die Frage, ob sie von dem Prüfungsbericht des Regierungspräsidiums
Stuttgart von 1995 von ihrem Amtsvorgänger oder vom Ministerialdirektor
informiert worden sei, erklärte die Zeugin, dass ihr Amtsvorgänger sie darüber
nicht informiert habe. Dieser Prüfbericht sei im Hause vorgelegen und sei im
Zusammenhang mit dem Prüfbericht vom Rechnungsprüfungsamt kontrolliert
und durchgelesen worden. Wann sie hiervon Kenntnis erhielt, könne sie nicht
sagen.

Auf die Nachfrage, ob sie mit Herrn Dr. Weiser Rücksprache genommen habe,
um die Vorgänge aufzuklären, entgegnete die Zeugin, dass sie mit ihrem Vor-
gänger Herrn Dr. Weiser zu diesem gesamten Komplex kein einziges Gespräch
geführt habe.

Auf die Frage, ob sie vor ihrer Entscheidung, den Prüfungsbericht an die Staats-
anwaltschaft weiterzugeben, sich bei Kabinettskollegen, bei ihrem Vorgänger
oder beim Ministerpräsidenten abgesichert habe, bemerkte die Zeugin: Nein. Im
Kabinett sei die Angelegenheit nie Thema gewesen.

Auf die Frage, ob auch andere Mitglieder der Fraktion, außer Herr Mayer-
Vorfelder, ihr gegenüber in diesem Zusammenhang Kritik geäußert hätten,
erläuterte die Zeugin: Nein. Die Übergabe des Prüfberichtes an die Staats-
anwaltschaft sei kein Tagesordnungspunkt in der Fraktionsklausursitzung
gewesen. Es sei aber ein Thema gewesen, über das man gesprochen habe,
nachdem am 10. September die öffentliche Diskussion über die Medien bezüglich
der Hausdurchsuchung und der Einleitung des Ermittlungsverfahrens bekannt
geworden sei. Im Einzelnen könne sie nicht mehr sagen, was alles gesprochen
worden sei. Herr Mayer-Vorfelder, der ehemalige Finanzminister, habe sich
sinngemäß dahingehend geäußert, dass er diesen Schritt als für etwas überzogen
ansehe.

Auf Nachfrage, ob bei anderen Gelegenheiten ebenfalls Kritik an diesem Vor-
gehen geäußert wurde, bemerkte die Zeugin, dass auch bei der vorausgeschalteten
Sitzung des Arbeitskreises V dies ein Thema gewesen sein. Schwerpunktmäßig
sei aber dort die Aufhebung der Immunität von dem betroffenen Kollegen Helmut
Kiefl Thema gewesen. Was im Einzelnen gesprochen wurde, könne sie nicht
mehr genau sagen. Soweit sie sich zurückerinnern könne, habe die Abgabe an die
Staatsanwaltschaft keine Rolle mehr gespielt. Denn diese Entscheidung sei
schließlich getroffen gewesen.

Auf die Frage, ob bei der Abgabe an die Staatsanwaltschaft auch von seiten der
Verwaltung ihr gegenüber darauf hingewiesen worden sei, dass es sich bei der
Prüfungsmitteilung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt eigentlich um
einen Vorbericht handele, bei dem man versuchen könne, gemeinsam abzuklären,
was darin Bestand hat, um dann zu einem endgültigen Bericht zu kommen,
erläuterte die Zeugin, dass man ihr erläutert habe, dass eine Weitergabe an die
Staatsanwaltschaft nicht zwingend notwendig sei. Da aber dieser Bericht durch
Übergabe des Kuverts am 2. Februar bereits öffentlich war und auch der
Abgeordnete Reddemann sie im Landtag darauf angesprochen habe, habe ihr Herr
Arnold empfohlen, wenn eine Weitergabe an die Staatsanwaltschaft erfolgen solle
und wenn solch eine politische Entscheidung getroffen werden solle, dann müsse
diese schnell geschehen.

Auf Nachfrage erklärte die Zeugin, es sei sicher richtig, man hätte auch gegen-
über dem Rechnungsprüfungsamt und dem Rechnungshof Stellungnahmen
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abgeben können, um die Angelegenheit zu korrigieren und in Ordnung zu bringen
sowie eine endgültige Feststellung des Rechnungshofs abwarten können. Doch
wenn im Verlaufe eines solchen Verwaltungsverfahrens die Ausgangs-
prüfungsmitteilung an die Öffentlichkeit gelangt wäre, dann wäre sie dem
Vorwurf des „schwarzen Filzes“ ausgesetzt gewesen. So aber habe dies nicht
geschehen können.

Auf Grund der späteren Beweisanträge Nr. 163 und 166 gab die Zeugin mit
Schreiben vom 21. Juni 2000 (Anlage 36) nach ihrer Vernehmung eine dienst-
liche Äußerung ab.

4. Zeuge Ministerpräsident Erwin   T e u f e l  , MdL

Auf die Frage, wann er Kenntnis von der vom Rechnungsprüfungsamt ergan-
genen Überprüfungen und der Meldung an die Staatsanwaltschaft durch das
Ministerium Ländlicher Raum bekommen habe, erläuterte der Zeuge Erwin
Teufel, Ministerpräsident, dass dies vermutlich Mitte des Jahres 1998 während
der Sommerpause der Fall gewesen sei. Am 24. August habe er in dieser Ange-
legenheit von seiten der Landwirtschaftsministerin einen Brief erhalten. Ver-
mutlich habe es im unmittelbaren Vorfeld zu diesem Bericht ein Gespräch gege-
ben, in dem Frau Ministerin Staiblin ihn informiert habe und er sie gebeten habe,
ihm den gesamten Sachverhalt schriftlich darzustellen. Dies sei durch diesen
Brief geschehen.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, im Vorfeld dieses Briefes habe es von seiten
der Landwirtschaftsministerin vermutlich ein Gespräch mit ihm gegeben und
zwar kurze Zeit vorher. Auf jeden Fall liege diese Erstinformation, die er
bekommen habe, Wochen hinter dem Zeitpunkt, zu dem die Staatsanwaltschaft
informiert worden sei.

Auf die Frage, ob er im Hinblick auf den verwendeten Begriff „vermutlich“ den
Zeitraum näher zeitlich eingrenzen könne, wann er das erste Gespräch in dieser
Sache mit der Ministerin geführt habe, entgegnete der Zeuge, dass er präzise
geantwortet habe, dass er durch den Brief der Frau Ministerin zum ersten Mal um-
fassend über den ganzen Sachverhalt informiert worden sei. Er könne sich daran
erinnern, dass dieser Brief aber nicht das allererste Stoßen auf das Thema war, son-
dern dass er wohl kurze Zeit vorher von der Ministerin beiläufig bei irgendeinem
Anlass darauf angesprochen worden sei. Mit Sicherheit habe es aber keinen förm-
lich vereinbarten Termin über das Thema gegeben. Es sei – wie täglich andere
Dinge – im Laufe des Tages an ihn heran getragen worden, sodass er sich im Kon-
kreten daran nicht mehr erinnern könne. Er habe es aber zu mindest für so wichtig
gehalten, dass er gebeten habe, ihm den Sachverhalt schriftlich darzustellen.

Auf den Vorhalt, dass es im Vorfeld der Anzeige vom 23. Februar bereits eine
Medienberichterstattung gegeben habe, entgegnete der Zeuge auf die Frage, ob er
hiervon monatelang keine Kenntnis genommen habe und sich mit der Sache
befasst habe, dass er sich an eine solche erhebliche öffentliche Berichterstattung
nicht erinnern könne. Auf die Frage, ob es sich mit seiner Erinnerung decke, dass
die ersten Berichte in den Medien vom 10. September 1998 stammen, erklärte der
Zeuge, dass er bereits ausgeführt habe, dass er sich an eine solche erhebliche
Berichterstattung vor dem Brief vom 12. August nicht erinnern könne und diese
wäre vermutlich auch nicht an ihm vorbeigegangen.

Auf den Vorhalt, da die Staatsanwaltschaften am 23. Juli die Hausdurch-
suchungen durchgeführt haben, dränge sich der Schluss auf, dass dies der Anlass
gewesen sei, ihn zu unterrichten, bemerkte der Zeuge, dass dies nur seine Ver-
mutung bestätigt, dass der Termin der Erstinformation nicht weit von dem Datum
des Briefes liegen könne. Er könne es aber beim besten Willen nicht sagen, was
der Tag oder der Anlass gewesen sei.

Auf die Frage, ob ihm vor dieser Information bewusst gewesen sei, dass es in
diesem Bereich zwei Förderungen gegeben habe, einmal durch das Ministerium
Ländlicher Raum im Rahmen der ländlichen Sozialberatung und einmal indirekt
durch den Bund durch die Beratung für die landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger, antwortete der Zeuge mit „Nein“.
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Auf die Frage, ob ihm zugänglich gemacht worden sei, dass das Sozialministe-
rium mit der Abwicklung seit 1996 auch Nachforschungen betreibe, die bis heute
noch nicht abgeschlossen seien, versicherte der Zeuge, dass ihm dies nicht
bekannt sei.

Auf die Frage, ob auch er davon ausgegangen sei, dass hier eine Doppelförderung
vorliege, erklärte der Zeuge, eine Doppelförderung sei per se nicht etwas Unred-
liches. Es gäbe viele Fälle, in denen eine Sache vom Bund, vom Land oder sogar
von den Kommunen mit gefördert werde. Unmöglich wäre eine Förderung nur,
wenn sie über die 100 %, also über den tatsächlichen Bedarf hinaus gehe. Bis
heute sei ihm in dieser Angelegenheit nicht bekannt, dass es auch nur 1 DM über
die tatsächlichen Kosten hinaus eine Förderung gegeben habe.

Auf die Frage, was passiere, wenn im Rahmen der Untersuchung des Ausschusses
herausgefunden werde, dass der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband
gegenüber dem Finanzamt Falschaussagen gemacht habe, nämlich indem
angegeben worden sei, dass nur 10 % Beratungsleistung erbracht worden seien,
weil man hohe Kosten für die landwirtschaftliche Sozialversicherung brauchte,
und gegenüber dem Regierungspräsidium 35 % angegeben habe, weil man für die
Richtlinie entsprechend hohe Kosten benötigte, entgegnete der Zeuge, dass er dies
jetzt zum ersten Mal höre und auch nicht wisse, ob die Aussage korrekt resümiert
worden sei.

Auf die Frage, ob er in seiner Zeit als Ministerpräsident oder Staatssekretär mit
den Förderrichtlinien zu irgendeiner Zeit unmittelbar etwas zu tun gehabt habe,
berichtete der Zeuge, dass seine Tätigkeit als Staatssekretär für den Umweltschutz
mehr als 25 Jahre zurückliege. Er könne sich nicht daran erinnern, jemals in jener
Zeit mit Zuschussrichtlinien in diesem Bereich zu tun gehabt zu haben.

Als Ministerpräsident habe er sich auch nie mit diesen Zuschussrichtlinien
beschäftigt. Das Kabinett habe sich nicht einmal mit diesem Vergleich zu irgend-
einem Zeitpunkt beschäftigt, sondern dies sei in der Verantwortung des Landwirt-
schaftsministeriums geblieben.

Die Frage, ob er von den Prüfungsberichten des Regierungspräsidiums Stuttgart
aus dem Jahre 1995, in dem der Verdacht der Doppelförderung und der Doppel-
subventionierung zum ersten Mal manifestiert worden sei, erfahren habe, ver-
neinte der Zeuge.

Auf die Frage, ob er einmal im Nachgang zu der Aufarbeitung dieser Thematik
eine Rücksprache mit dem ehemaligen und langjährigen Landwirtschaftsminister
Dr. Weiser genommen habe, erklärte der Zeuge, von Herrn Dr. Weiser sei er nicht
über diese Vorgänge informiert worden.

Zu Teil B
Vereinbarung mit den Bauernbänden

I. Wesentlicher Akteninhalt

Dem Untersuchungsausschuss liegen rund 90 Leitzordner Akten von verschiede-
nen Behörden zu der Thematik ländliche Sozialberatung vor.

Einen Überblick über den wesentlichen Akteninhalt bietet die Chronologie des
Ministerium Ländlicher Raum vom 22. Dezember 1999 (Anlage 9), die Aufstel-
lung der beigezogenen Beweismittel (Anlage 15) sowie die Ausführungen in der
Vorbemerkung zum zweiten Teil dieses Berichtes.

Im Vermerk des Ministeriums Ländlicher Raum vom 30. April 1999 (Anlage 27)
werden insbesondere die beiden Vergleichsentwürfe vom Landesbauernverband
und vom Ministerium in einer Synopse gegenübergestellt und bewertet. Des Wei-
teren wird in dem Vermerk des Ministeriums Ländlicher Raum vom 30. Juni 1999
(Anlage 28) zur Zahlungsgrundlage für die Vereinbarung mit den Bauernverbän-
den Stellung genommen.
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II. Bericht der Landesregierung vom 16. Dezember 1999

Insoweit wird auf den Bericht der Landesregierung durch das Schreiben des
Ministeriums Ländlicher Raum vom 16. November 1999 (Anlage 7) sowie die
weiteren Schreiben hierzu (Anlagen 8 bis14) verwiesen.

III. Zeugenaussagen

Vorbemerkung
Die Darstellung der Zeugenaussage wurde nicht nach dem Gang der Beweisauf-
nahme gegliedert, sondern richtet sich nach funktionalen Gesichtspunkten.

1. Ministerium Ländlicher Raum

B.1.1 Zeuge Dr. Wolfgang   Z i e g l e r
Der Zeuge Dr. Ziegler, Referatsleiter im Ministerium Ländlicher Raum des Refe-
rats 41 „Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten“ seit Mitte April 1995, berich-
tete eingangs, dass der Gedanke einen Vergleich in dieser Angelegenheit abzu-
schließen relativ früh und zwar am 30. Januar 1998 in der dritten Sitzung der Ar-
beitsgruppe über die Aufarbeitung der Prüfungsmitteilungen grundsätzlich gefasst
worden sei. Die Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart hätten damals da-
rauf hingewiesen, dass nach ihrer Auffassung auch für die Vergangenheit an eine
Generalbereinigung zu denken sei, die aber nicht ohne das Ministerium Ländli-
cher Raum erfolgen könne, wenn es zum Beispiel zu einem Vergleichsabschluss
kommen sollte.

Ein weiterer Hinweis bezüglich eines Vergleiches finde sich auch im Zwi-
schenbericht des Ministeriums an das staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen
vom 26. April 1998, indem dort ausgeführt worden sei „die verwaltungsmäßige
Umsetzung von Rückforderungen dürfte mit Schwierigkeiten verbunden sein; der
Abschluss eines Vergleiches ist zu erwägen.“ Dies zeige nach Ansicht des Zeu-
gen, dass der Gedanke eines Vergleiches schon sehr früh gekommen sei, zwar
noch sehr allgemein gehalten und noch nicht konkretisiert, wie dies nachher ge-
schehen sei.

Im Juli 1998 haben die Staatsanwaltschaften dem Ministerium Ländlicher Raum
grünes Licht gegeben, dass das Verwaltungsverfahren fortgeführt werde könne.
Man habe umgehend veranlasst, dass den geförderten Einrichtungen eine 2-Mo-
nats-Frist zur Stellungnahme durch das Regierungspräsidium einzuräumen sei.
Hierbei sollten die Verbände die Angaben in den bereits gestellten Förderanträgen
für das Kalenderjahr 1996 nochmals überarbeiten. Außerdem seien konkrete Vor-
gaben gemacht worden, die sich aus den Erkenntnissen der Rechnungsprüfung er-
geben hätten. Leider sei die Situation eingetreten, dass sich die Bauernverbände
in der Sache nicht geäußert hätten.

Es seien lediglich im Oktober zwei Schreiben der Bauernverbände direkt an
Herrn Ministerialdirektor Arnold eingegangen, in dem die Verbände eine Stellung-
nahme zur Sache ablehnt haben.

Auf Grund dessen habe eine interne Besprechung bei Herrn Ministerialdirektor
stattgefunden, in dem aber noch keine Entscheidung getroffen worden sei, be-
merkte der Zeuge.

In der Zeit Oktober/November 1998 seien verschiedene Schreiben und Entwürfe
offiziell und halb offiziell von den Bauernverbänden ins Ministerium gekommen.
Man habe versucht, sich gegenseitig abzutasten im Hinblick darauf, wie man in
der Angelegenheit weiter komme. Im Oktober 1998, sei ihm erinnerlich, erklärte
der Zeuge, das dann eine Aufstellung des Landesbauernverbandes, eine Art erste
Makrorechnung, die später eine große Rolle gespielt habe, gekommen sei.

Am 12. November 1998 habe eine Besprechung unter Leitung des Vizepräsiden-
ten Gößler und auf seiten des Ministeriums von Herrn Ministerialdirektor Arnold
stattgefunden. Im Ergebnis sei hierbei festgehalten worden, dass das Ministerium
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verschiedene, miteinander abzugleichende Ansätze, insbesondere durch diese so-
genannte Makrorechnung, erstellen sollte, um zu einer plausiblen Grundlage zu
kommen. Außerdem sollte das Ministerium in einen Dialog mit den Bauernver-
bänden eintreten.

Herr Ministerialdirektor Arnold habe die Kooperationsbereitschaft der Bauernver-
bände ermitteln wollen. Grundlage hierzu bildete eine behördeninterne Bespre-
chung in dem die Möglichkeiten des Verwaltungsverfahrens, Bewilligungs- oder
Rückforderungsbescheide oder Vergleiche erörtert wurden. Ein Ergebnis sei hier-
bei offen geblieben.

Am 25. November 1998 habe der Landesbauernverband durch Schreiben signali-
siert, dass er an den von Herrn Ministerialdirektor vorgeschlagenen Arbeitsgrup-
pen teilnehme. Im Hinblick auf diese gemeinsame Arbeitsgruppe habe am 7. De-
zember 1998 eine behördeninterne Besprechung mit Vertretern des Rechnungs-
prüfungsamtes Tübingen und des Regierungspräsidiums Stuttgart stattgefunden.
Hierbei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu einer möglichst baldigen
abschließenden Regelung kommen sollte, die vom Ministerium und den Bauern-
verbänden getragen werde. Es seien auch Berechnungen des Haushaltsreferats auf
der Basis 1996 erörtert worden.

Am 8. Dezember 1998 sei es dann zu einer Besprechung im Staatsministerium ge-
kommen, die von Herrn Staatssekretär Dr. Menz geleitet worden sei, berichtete
der Zeuge. Vom Ministerium Ländlicher Raum seien Frau Ministerin Staiblin,
Herr Karremann und er anwesend gewesen. Desweiteren haben die Präsidenten
und Geschäftsführer der Bauernverbände und Beamte des Staatsministeriums teil-
genommen. Die Tendenz in dieser Besprechung sei aus seiner Sicht gewesen,
dass man große Hoffnungen auf die gemeinsame Arbeitsgruppe mit den Bauern-
verbänden gesetzt habe, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen.

In der ersten gemeinsamen Arbeitsgruppensitzung mit den Bauernverbänden am
16. Dezember 1998 seien die verschiedenen Standpunkte ausgetauscht worden.
Weiter sei klargestellt worden, dass die Vermögenslage der Bauernverbände bei
der Förderung außer Betracht bleibe, da es sich um eine Projektförderung hande-
le. Desweiteren habe er die einzelnen Verfahrensschritte für eine Makrorechnung
erläutert, die als Grundlage für weiterführende Überlegungen im Sinne einer ein-
vernehmlichen Regelung dienen sollte. Die Bauernverbände hätten sich auch be-
reit erklärt, eine solche Makrorechnung zu erstellen. Basisjahr sollte das Jahr
1997 sein.

Am 19. Januar 1999 habe eine weitere gemeinsame Arbeitssitzung mit den Bau-
ernverbänden statt gefunden, in dem die von den Bauernverbänden vorgelegten
Makrorechnung erläutert und besprochen worden sei. Ein abschließendes Ergeb-
nis habe aber in dieser Sitzung nicht gefunden werden können.

Nach dieser zweiten Besprechung habe das Ministerium ergänzende Ermittlungen
vorgenommen, um die von den Bauernverbänden gelieferten Zahlen auf Plausibi-
lität zu überprüfen. Zum Teil haben hierbei die Regierungspräsidien mitgewirkt.
Daraufhin sei von seiten des Ministeriums Ländlicher Raum die so genannte ver-
edelte oder verfeinerte Makrorechnung erstellt worden. Im Januar 1999 haben die
Bauernverbände auf Wunsch des Herrn Ministerialdirektors auch noch eine Auf-
schlüsselung des Personals bei den Kreis- beziehungsweise Bezirksgeschäftsstel-
len und der Zentrale ein sogenanntes Personaltableau geliefert. Des Weiteren sei
es im Januar in kurzen Abständen zu Besprechungen bei Herrn Ministerialdirek-
tor mit verschiedenen Leitern von Ämtern für Landwirtschaft und dem Prüfer des
Regierungspräsidiums Stuttgart gekommen. Auch hierbei haben Überlegungen
zur Plausibilität der gelieferten Zahlen im Vordergrund gestanden.

Aus Sicht des Zeugen habe als Fazit dieser Bemühungen das Ergebnis gezogen
werden können, dass man davon ausgehen könne, dass durchschnittlich etwa 
35 % der Arbeitsanteile des Kreisgeschäftsführers auf die ländliche Sozialbera-
tung entfalle. Darin seien dann aber Anteile von weiteren Mitarbeitern bereits ent-
halten gewesen.

Auf Grund dieser korrigierten Grundlage seien dann weitere Berechnungen des
Referats Haushalt angestellt worden und zwar zurück bis zum Jahr 1984. Mit ent-
sprechenden Zu- und Abschlägen auf Grund des Referenzjahres 1997.
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Im April 1997 sei dann ein erster Entwurf einer Vereinbarung von Herrn Karre-
mann vom Referat Recht erarbeitet worden, der den Bauernverbänden vorgelegt
worden sei. Daraufhin haben die Bauernverbände mit Datum 27. April 1999 einen
Gegenentwurf dem Ministerium Ländlicher Raum unterbreitet. In einem Vermerk
vom 30. April 1999 (Anlage 27) wurden der Ministerin die Entwürfe in einer Sy-
nopse gegenübergestellt mit der Bemerkung, dass der Vorschlag des Bauernver-
bandes abgelehnt werden sollte.

Mit Vermerk vom 3. Mai sei dann der Ministerin vorgeschlagen worden, die Ge-
spräche über eine vergleichsweise Regelung fortzuführen. Diesem Vorschlag ha-
be die Ministerin am 26. Mai mit der Maßgabe, Verzicht der Bauernverbände auf
Förderung bis 2000, zugestimmt.

Am 2. Juni 1990 habe dann eine weitere Besprechung mit Vertretern des Landes-
bauernverbandes und des Rechnungshofes stattgefunden, mit dem Ziel auf Arbeits-
ebene einen Entwurf für eine Vereinbarung zu erarbeiten. Ein solcher Entwurf sei
auch gefertigt worden, aber es seien einzelne Punkte stritig geblieben, die dann in
einer Besprechung der Spitzen des Ministeriums und des Bauernverbandes ent-
schieden werden sollten.

In den darauf folgenden Wochen seien nach Kenntnis des Zeugen auf politischer
Ebene zahlreiche Gespräche geführt worden, zu denen er aber aus eigener Er-
kenntnis nichts sagen könne. Auf Grund von Vorgaben von der Ministerin sei
dann von seinem Mitarbeiter, Herrn Straile, ein neuer Vergleichsentwurf mit Da-
tum 22. oder 23. Juni gefertigt worden, der dann mit den Bauernverbänden abge-
stimmt worden sei. Der Rechnungshof und das Finanzministerium seien ebenfalls
beteiligt gewesen. Zum weiteren Verfahren im Landtag, das den Mitgliedern des
Untersuchungsausschusses bekannt sein dürfte, wolle er keine Ausführungen ma-
chen. Hinweisen möchte der Zeuge noch auf Folgendes, dass er keine eigenen Be-
rechnungen angestellt habe, sondern lediglich die vom Haushaltsreferat vorgeleg-
ten Berechnungen nachvollzogen habe.

Auf die Frage, von wem die frühen Überlegungen zu einem Vergleich im Minis-
terium Ländlicher Raum stammen und welche Position der Ministerialdirektor
hierzu eingenommen habe, erläuterte der Zeuge, dass diese Überlegungen in der
Arbeitsgruppensitzung zur Aufarbeitung, die von Herrn Ministerialdirektor einge-
setzt worden sei, zur Sprache gekommen seien. Nach seiner Erinnerung seien dies
Überlegungen von Vertretern des Regierungspräsidiums Stuttgart gewesen. Ob
bei einer Ergebnisbesprechung über diese Arbeitsgruppensitzung bei Herrn Mini-
sterialdirektor dies angesprochen worden sei, könne er heute nicht mehr sagen.
Aber festgehalten werden könne, nach Ansicht des Zeugen, dass in dem Zwi-
schenbericht vom April 1998, der von Herrn Ministerialdirektor unterzeichnet
worden sei, der Gedanke des Vergleichs bereits wieder erwähnt sei.

Auf die Frage, warum dann Herr Arnold den Vergleichsvorschlag des Landesbau-
ernverbandes Ende 1998 einfach abgelehnt habe, erklärte der Zeuge, dass er hie-
rin keinen Widerspruch zu seinen Ausführungen sehe. Generell habe man im Mi-
nisterium festgestellt, dass es Probleme gebe, wenn man die Vergangenheit aufar-
beiten müsse. Insofern habe man festgestellt, dass sich hier unter Umständen ei-
nen Vergleich anbiete. Auf der anderen Seite gehe es dann um die konkreten Ver-
gleichsabsichten mit dem Bauernverband. Hier könne er sich nicht vorstellen,
dass ein Vergleich als solcher abgelehnt worden sei, sondern dass in gewissen
Stadien bestimmte Vorstellungen der anderen Seite nicht als akzeptabel haben an-
gesehen werden können. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, es sei immer im
Hintergrund die Überlegung gestanden, dass man einen Vergleich anstrebe. Aller-
dings sei auch klar gewesen, wenn ein Vergleich scheitern sollte, bliebe der Ver-
waltung nichts anderes übrig, als Rückforderungen zu erheben und ein entspre-
chendes Verwaltungsverfahren durchzuziehen.

Auf die Frage, ob es bei den Vorbereitungen zu den Verhandlungen mit den Bau-
ernverbänden auch Überlegungen zum Prozessrisiko gegeben habe, trug der Zeu-
ge vor, dass er nicht zuständig sei für die Rechtsabteilung, einen speziellen Ver-
merk über das Prozessrisiko gebe es seines Wissens nicht. Die Problematik des
Prozessrisikos sei vielmehr immer im Zusammenhang mit anderen Gesichtspunk-
ten im Für und Wieder gegen den Vergleich genannt worden. Im Übrigen sei das
Prozessrisiko nicht das einzige Problem, man müsse auch den riesigen Verwal-
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tungsaufwand sehen, den man hätte sich machen müssen, wenn man Rückforde-
rungen erhoben hätte. Auf die Nachfrage, dass Herr Straile heute Morgen erwähnt
habe, dass nach Abschluss des Vergleiches Überlegungen zum Prozessrisiko an-
gestellt worden seien, erläuterte der Zeuge, so ein Vermerk sei ihm nicht bekannt.
Vielmehr könne er sich nur vorstellen, dass es sich hierbei um einen Sprechzettel
und Redebeiträge für die Frau Ministerin zur Argumentation im Plenum und in
den Ausschüssen im Rahmen der Erörterung des Vergleichs im Parlament han-
deln könnte. In solchen Papieren stehe mit Sicherheit auch etwas zur Problematik
des Prozessrisikos drin.

Auf die Frage, ob es Einflüsse vom Staatsministerium gegeben habe, dass man
zügig einen Vergleich abschließen solle, bemerkte der Zeuge, dass aus seiner
Sicht bei der Besprechung im Staatsministerium schon die Tendenz erkennbar ge-
wesen sei, dass man nach Möglichkeit zu einer Einigung gelangen solle, damit
der Streit mit den Bauernverbänden nicht ewig fortführe. Deshalb seien auch
große Erwartungen in die von ihm bereits erwähnte gemeinsame Arbeitsgruppe
gesetzt worden. Aber Vorgaben habe es für ihn nicht gegeben.

Auf die Frage, ob er die politischen Gründe inhaltlich bestimmen könne, die auch
der Rechnungshof in seiner Stellungnahme genannt habe, um den Vergleich zu
rechtfertigen, räumte der Zeuge ein, dass er diese politischen Erwägungsgründe
inhaltlich nicht bestimmen könne. Er sei bei politischen Besprechungen nicht da-
bei gewesen. Sein Referat habe vielmehr Vorgaben der Hausspitze vollzogen,
umgesetzt und in entsprechende Entwürfe gegossen. Aus diesen Gründen könne
er zu den in Rede stehenden Beträgen von 8 DM oder gar 20 DM nichts sagen.

Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, ob der Ministerpräsident selbst hinsichtlich der
Vergleichsabmachung interveniert habe, gab der Zeuge an, dass er davon ausge-
he, dass der Ministerpräsident auch hier tätig und informiert gewesen sei. Die Mi-
nisterin habe den Ministerpräsidenten angeschrieben und ihm den Sachverhalt un-
terbreitet. Das Gespräch im Staatsministerium sei damals von Staatssekretär Dr.
Menz geleitet worden. Von „interveniert“ könne er allerdings nichts sagen. Er-
kennbar sei gewesen, dass das Staatsministerium ein großes Interesse an dieser
Angelegenheit gehabt habe und es sei auch deutlich geworden, dass es an einer
Bereinigung, die nicht zu lange dauern sollte und die möglichst einvernehmlich
sein sollte, interessiert gewesen sei.

Auf die Frage, ob er die Absicht der Ministerin kenne, was sie mit dem Brief an
die Staatsanwaltschaft verfolgt habe, in dem sie die grundsätzliche Förderung der
ländlichen Sozialberatung darlegte, erklärte der Zeuge, dass eine solche Frage
nach den Gedanken und Absichten der Ministerin dieser zu stellen sei. Er könne
hierzu nur sagen, dass es eine Vorgabe der Hausspitze gewesen sei, dass an die
Staatsanwaltschaft geschrieben werden sollte. Man habe sich darüber unterhalten,
was geschrieben werden sollte. Er könne sich noch daran erinnern, dass geraten
worden sei, keine Dinge hineinzuschreiben, die als Beeinflussung ausgelegt wer-
den könnten. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge hierzu, dass er nicht wisse, ob
hier ein Zusammenhang mit dem Brief der Frau Ministerin an den Minister-
präsidenten, in dem sie ihr Vorgehen erläutert habe, bestehe, und ob dieses
Schreiben auf Veranlassung des Ministerpräsidenten und des Staatsministeriums
geschrieben worden sei.

Auf die Frage, warum es dann doch zu dem Vergleich gekommen sei, der weitge-
hend den Vorstellungen des Landesbauernverbandes entsprochen habe, obwohl
doch die Verwaltung zu dem früheren Vergleichsvorschlag des Landesbauernver-
bandes aus fachlicher Sicht vorgeschlagen habe, ihn abzulehnen, bemerkte der
Zeuge, dass der Kern dieser Frage auf eine politische Bewertung abziele, und da-
her nur von den politisch Verantwortlichen beantwortet werden könne. Es sei si-
cher in der Tat so gewesen, dass die Meinung im Haus gewesen sei, dass das Ver-
hältnis von Leistung und Gegenleistung nicht ausgewogen genug gewesen sei.
Aber es bestehe natürlich ein zweites Problem, was kann in den Verhandlungen
zu Gunsten des Landes herausgeholt oder nicht herausgeholt werden. Hierbei
müsse auf fachlicher Ebene berücksichtigt werden, erläuterte der Zeuge, dass kei-
ne Einigung zu Stande gekommen sei und strittige Punkte ausgeklammert wor-
den seien, daher habe es in der Folgezeit intensive Verhandlungen auf höchster
Ebene gegeben, und an diesen Gesprächen sei der Beamtenapparat nicht beteiligt
gewesen.
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Auf die Frage, ob er etwas von einem Gespräch zwischen dem Hauptgeschäfts-
führer des Landesbauernverbandes Herr Professor Dr. Golter und Herrn Minis-
terialdirektor Arnold auf neutralem Boden wisse, bemerkte der Zeuge, dass er da-
von nichts wisse und daher hierzu nichts sagen könne.

Ob er wisse, dass die Ministerin ein persönliches Gespräch mit dem Präsidenten des
Landesbauernverbandes geführt habe, in dem der Bauernverband hart auf seiner Po-
sition bestehen geblieben sei und dem Ministerium Ländlicher Raum quasi ein Ulti-
matum bis zum 22. Juni gesetzt habe, um auf diese Vorstellungen mit einem ent-
sprechenden Vergleich einzugehen, weil am 24. Juni die Hauptverbandsversamm-
lung sei, räumte der Zeuge ein, dass dies für ihn schwierig sei zu beantworten. Er
könne dies nicht sagen, ob dem so gewesen sei, da er daran keine Erinnerung habe.
Diese Gespräche haben auf höchster Ebene stattgefunden und auf Weisung von
Frau Ministerin habe man den Vertrag dann entsprechend ausgearbeitet. Die ganzen
Hintergründe hierzu seien ihm aber weitestgehend verborgen geblieben.

Auf die Frage, ob er an der „Hoffnungsbildung“, insbesondere des Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverbands, das mit Einigung in Aussicht gestellt wor-
den sei, dass dann kein Untersuchungsausschuss folge und eine weitere Auseinan-
dersetzung in der Öffentlichkeit unterbliebe, schilderte der Zeuge, dass natürlich
mit einer Vereinbarung quasi ein Schlussstrich gezogen werden sollte. Aus die-
sem Grunde sei auch am Schluss der Vereinbarung genannt, „damit sind alle ge-
genseitigen Ansprüche erledigt“. Die mit der Frage verbundenen politischen Hin-
tergründe seien ihm aber nicht geläufig, bemerkte der Zeuge.

B.1.2 Zeuge Rainer   K a r r e m a n n
Der Zeuge Rainer Karremann berichtete eingangs, dass er das entsprechende Pa-
pier für den Vergleich, wie er sich entwickelt habe, bis zum Abschluss am 15. Juli
entworfen hätte. Den ersten Entwurf habe er am 7. oder 8. April 1999 gefertigt.
Dieser Entwurf sei dann im Hause besprochen worden und dem Bauernverband in
Stuttgart zugeschickt worden. Auf Grund der Antwort habe eine Arbeitsbespre-
chung am 2. Juni 1999 mit den Bauernverbänden und dem Rechnungshof stattge-
funden. Hierbei sei der Text noch einmal durchgegangen worden, wobei man sich
nicht in vollem Umfang verständigt habe. Diese Punkte seien durch eckige Klam-
mern in der Urkunde dargestellt worden. An dem Vergleichsverfahren sei er dann
nochmals am 22. Juni 1999 beteiligt gewesen, als die Ministerin ihn nochmals
hierzu befragt habe. An Verhandlungen bis auf die Besprechung am 2. Juni habe
er nicht teilgenommen, aber er habe die Tendenz der Gespräche gekannt.

Auf die Frage, auf welcher Basis er seinen Entwurf gefertigt habe und ob es Vor-
gaben hierzu gegeben habe, erläuterte der Zeuge, von Herrn Ministerialdirektor
seien ihm drei Vorgaben gegeben worden:

1. Die Vergangenheit von 1984 bis 1996 solle so belassen werden;

2. ab 1996 sollten keine weiteren Zahlungen erfolgen und von 1997 bis 2001 soll-
ten zwar die Bauernverbände ihre Leistungen der Beratung erbringen, aber
dafür keine Vergütung erhalten, und

3. ab 2002 bis 2006 sollte eine Pauschallösung vorgesehen werden. Hier sollte ei-
ne Pauschale von 5 DM pro Betrieb vorgesehen werden.

Auf die Frage, ob er nur rechtsberatend mitgewirkt habe oder ob er auch substan-
ziell zum materiellen Inhalt des Vergleichs beigetragen habe, gab der Zeuge an,
dass er natürlich nicht nur zugehört, sondern schon versucht habe in den Ge-
sprächen, insbesondere in den Sitzungen auf Arbeitsebene im Dezember und Ja-
nuar auf eine Klärung hinzuwirken. Natürlich habe auch er sich an der Diskussion
aktiv, insbesondere im Hinblick auf die Makrorechnung und die veredelte Makro-
rechnung beteiligt und mitwirken und beitragen wollen, etwas Licht in das Dun-
kel zu bringen. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass sie bei den Gesprächen
keine Vorgaben von „oben“ gehabt haben, sondern dass sie möglichst offen ver-
suchen sollten, Klarheit zu schaffen und die Wirklichkeit zu erkunden.

Die Frage, ob die errechneten 35 % als Bemessungsgrundlage auf der unteren
Ebene erarbeitet worden seien, bejahte der Zeuge. Über ein sogenanntes Schich-
tenmodell habe man auf verschiedene Weise versucht, sich an die Wirklichkeit
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heranzutasten, weil sie wussten, dass keine Unterlagen da gewesen seien. Ihre ur-
sprüngliche Hoffnung, dass durch das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfah-
ren zu weiteren Unterlagen und zu Erkenntnissen zu kommen, habe sich leider
zerschlagen. Im Übrigen habe die Diskussion mit dem staatlichen Rechnungsprü-
fungsamt gezeigt, dass schon der Jahrgang 1995 sehr problematisch gewesen sei
und dass die Jahre 1984 bis 1994 gar nicht untersucht worden seien.

Auf die Frage, wie er an der weiteren Bearbeitung des Vergleichsentwurfs betei-
ligt gewesen sei, erläuterte der Zeuge, dass, wie es sich aus den Akten ergebe, der
Ministerialdirektor an seinen ersten Entwurf einige Bemerkungen gemacht habe.
Diese seien in der Diskussion dann teilweise nachvollzogen worden. Teilweise
habe aber auch der Ministerialdirektor auf seine Anregungen verzichtet. Nachdem
das Papier dem Bauernverband zugesandt worden sei, habe der Verband am 27.
April mit einem Fax einen Gegenentwurf geschickt. Daraufhin habe man mit den
Bauernverbänden vereinbart, am 2. Juni auf Arbeitsebene die Angelegenheit zu
besprechen. Auf Nachfrage berichtete der Zeuge, zu der Besprechung am 2. Juni
gebe es einen detaillierten Aktenvermerk. Soweit er sich entsinnen könne, habe
dem Bauernverband insbesondere der Termin 2001 nicht gefallen und die Vertre-
ter haben erklärt, dass sie nicht befugt seien über die Frage einer Pauschallösung
für die Zukunft von 5 DM zu verhandeln. Wie man aus den Akten entnehmen
könne, sei alles, worüber man eben keine Verständigung gefunden habe, mit
eckigen Klammern gekennzeichnet worden. Man sei damals mit dem Ergebnis
auseinander gegangen, dass die jeweiligen Seiten über das Ergebnis ihren Spitzen
berichten sollten.

Auf die Frage, ob er danach noch an weiteren Gesprächen beteiligt gewesen sei,
erläuterte der Zeuge, am 22. Juni habe ein weiteres internes Gespräch bei der Mi-
nisterin stattgefunden. Bei diesem Gespräch habe die Ministerin ihre Vorstellun-
gen zu den Vergleichsgesprächen dargelegt und die Teilnehmer um ihre Meinung
gebeten. Danach sei für ihn die Angelegenheit erledigt gewesen, erläuterte der
Zeuge. Die nach dem 22. Juni noch vorgenommenen weiteren Änderungen in
dem Vergleich habe nicht mehr er gemacht, sondern diese seien dann von dem in
der Sache federführenden Referat 41 vorgenommen worden.

Auf die Frage, wie er die Rückforderungsmöglichkeiten des Landes beurteile, leg-
te der Zeuge dar, dass er hier einen Teilbereich betreut habe, nämlich die Frage,
welche Fristen nach § 48 Landesverwaltungsverfahrensgesetz zu beachten seien,
damit der Rückforderungsanspruch nicht verwirkt werde. In dieser Angelegenheit
habe er auch Gespräche mit dem Justizministerium geführt. Er sei der Meinung
gewesen, dass wenn sich herausstelle, dass das Land zu viel bezahlt habe, ein
Rückforderungsanspruch dem Grunde nach bestehe, nur die Höhe habe die Proble-
me bereitet und zwar in welcher Höhe könne eigentlich zurückgefordert werden.

Auf Nachfrage, ob man hätte alles zurückfordern können, erklärte der Zeuge, dass
diese Frage natürlich ebenfalls erörtert worden sei. Er sei hier der Meinung gewe-
sen, dass man dies nicht tun solle und zwar unter dem ganz einfachen Gesichts-
punkt, dass die Bauernverbände in dieser Zeit Leistungen erbracht haben. Es sei
lediglich offen, in welcher Höhe die Leistung der Bauernverbände zu veranschla-
gen sei. Bei einer pauschalen Rückforderung sei er sich auch nicht sicher gewe-
sen, ob in dem dann folgenden Verwaltungsrechtsstreit diesen die Verwaltung
dann hätte bestehen können, unterstrich der Zeuge. Hier hätte man sich dem Vor-
wurf ausgesetzt, die Verwaltung habe pauschal ohne Prüfung oder Prüfungsver-
such mit der Keule zugeschlagen. Auf die Frage, wie hoch er das Prozessrisiko
für das Land einschätze, bemerkte der Zeuge, von der Zeitdauer würde er die Pro-
gnose wagen, dass dies sicher einige Jahre gedauert hätte, vom Ausgang her kön-
ne er nichts prognostizieren.

Auf die Frage, welche Ansicht er zur Fristversäumnis oder Verjährung gehabt ha-
be, verdeutlichte der Zeuge, dass im Grunde genommen keine Gefahr bestanden
habe, dass der Rückforderungsanspruch verwirkt sei. Nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts wäre dies nur dann in Betracht gekommen, wenn
sämtliche Kriterien, die für die Geltendmachung eine Rolle gespielt haben, be-
kannt gewesen wären. Diese Kriterien seien aber dem Land, auch durch die eige-
nen Ermittlungen, nie so richtig und in vollem Umfang bekannt geworden. Auf
Nachfrage fügte der Zeuge hinzu, diese Kriterien zur Verwirkungsfrist haben sich
sowohl auf den Grund als auch auf die Höhe der Rückforderung bezogen, als
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auch auf die subjektive Seite. Die Behörde müsse, weil es sich um eine Ermes-
sensrückforderung handele, auch die Ermessensgründe kennen, nach denen sie ihr
Ermessen ausrichten wolle.

Auf Grund der Formulierung im Abrechnungsformular „ich bin davon unterrich-
tet, dass der Zuschuss andernfalls zurückgefordert werden kann“ kommentierte
der Zeuge, ergebe sich für eine Rückforderung eine Ermessensentscheidung nach
dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz. Es bestehe also keine Automatik, wie
sie vielleicht aus der Frage zum Ausdruck käme. Man hätte folglich zurückfor-
dern können, wenn alle Voraussetzungen gegeben gewesen wären und die Behör-
de nach pflichtgemäßem Ermessen entschieden hätte. Auf Nachfrage erklärte der
Zeuge, es sei richtig, dass man zu der Annahme gekommen sei, dass zu viel ge-
zahlt worden sei, aber die Höhe der Überzahlung sei nicht bezifferbar gewesen.
Darüber habe man diskutiert und versucht dies herauszufinden. Auf die unter-
schiedlichsten Weisen habe man versucht, sich an die Problematik heranzutasten.

Auf die Frage, ob er Schreiben an die Staatsanwaltschaften verfasst und abge-
sandt habe, gab der Zeuge an, dass er unter anderem das Einleitungsschreiben an
die Staatsanwaltschaften vom 22./23. Februar 1998 verfasst habe. Mit diesem
Schreiben sei den Staatsanwaltschaften der Untersuchungsbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes zur Kenntnis gegeben worden. Später habe er, bemerkte der Zeu-
ge, wenn er sich recht entsinne, über Kurzbriefe weitere Unterlagen den Staatsan-
waltschaften übersandt. Ob er sich schriftlich noch über den Sachstand informiert
habe, könne er heute nicht mehr sagen. Dies sei nach Ansicht des Zeugen in der
Regel mündlich geschehen.

B.1.3 Zeuge Joachim   H a u c k
Der Zeuge Hauck, Abteilungsleiter IV im Ministerium Ländlicher Raum, berichte-
te, dass er mit der ganzen Angelegenheit, wie er dies bereits in seiner ersten Aussa-
ge am 25. Februar ausgeführt habe, erst seit Februar 1999 befasst gewesen sei, als
er die Nachfolge der Abteilungsleitung von Herrn Dr. Deininger angetreten habe.

Im Hinblick auf seine neue Aufgabe habe er bereits am 22. Januar 1999 an einer ers-
ten internen Besprechung zu diesem Thema teilgenommen. Ab 1. Februar 1999 ha-
be er dann die Leitung der Projektgruppe, bestehend aus Mitarbeitern der Referate
41, 14 und 13, übernommen. Der Auftrag der Projektgruppe habe darin bestanden,
die offenen Sachverhalte aufzuarbeiten und anstehende Rechtsfragen zu klären.

Weiter habe zu den Aufgaben gehört, die Ministerin über die wesentlichen Schrit-
te der Verhandlungen zu unterrichten sowie eine regelmäßige Abstimmung aller
Sachverhalte mit dem Rechnungshof und soweit erforderlich auch mit dem Justiz-
ministerium.

Gespräche mit dem Rechnungshof und dem staatlichen Rechnungsprüfungsamt
haben am 4. Februar und 18. Februar unter Leitung von Herrn Arnold stattgefun-
den. Dabei sei es vor allem um die Rahmenbedingungen der weiteren Aufarbei-
tung gegangen, zum Beispiel um die Fragen: Rückforderung oder Vergleich; was
sei überhaupt durchsetzbar; Ermittlung der Zahlengrundlagen und Ermittlung und
Diskretion über Verhandlungsspielräume. Am 2. Juni habe es dann eine Bespre-
chung mit dem Rechnungshof und Vertretern des Landesbauernverbandes auf Ar-
beitsebene zu dem Vergleich gegeben.

Am 10. Juni 1999 habe er nochmals mit dem Rechnungshof die Zahlen- und Da-
tenbasis zu dem Vergleich und dem Verhandlungsstand diskutiert, berichtete der
Zeuge. Damals habe Einvernehmen zu dem Vorschlag einer Auszeit für die For-
derung bis Ende 2001 und einer Pauschalierung von 5 DM pro Betrieb für die Zu-
kunft bestanden.

Wesentlicher Auftrag der Projektgruppe sei zunächst eine zuverlässige Ermitt-
lung, beziehungsweise Abschätzung der den Bauernverbänden für die erbrachten
Beratungsleistungen in den Jahren 1984 bis 1986 sowie 1995/1996 zustehenden
Zahlungen gewesen, darauf aufbauend die Berechnung möglicher Rückforderun-
gen, die für einen Vergleich zu Grunde gelegt werden könnte.

Da keine Aufschriebe vonseiten der Bauernverbände vorgelegen haben, das staat-
liche Rechnungsprüfungsamt ebenfalls keine belastbaren Zahlen habe liefern kön-
nen und auch die Staatsanwaltschaften keine entsprechenden Berechnungen in
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Aussicht gestellt habe, habe man versucht im Ministerium die Zahlen annähernd
zu ermitteln. Grundlage hierfür sei die Makrorechnung der Bauernverbände für
das Jahr 1997 sowie die Personalkostenaufstellung, die Prüfungsfeststellungen
des Rechnungsprüfungsamtes und des internen Prüfdienstes des Regierungspräsi-
diums Stuttgart, Unterlagen der ländlichen Sozialversicherung Baden sowie die
Aussagen einiger Amtsleiter und der Ämter für Landwirtschaft gewesen. Hierbei
sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass als Sozialberatung im Sinne der Richt-
linie circa 35 % der Personalkosten der Kreis- beziehungsweise Bezirksgeschäfts-
führer angesehen werden könnten. In diesem Anteil sei bereits circa 5 % für Zuar-
beit, ein gewisser Anteil an Personalkosten der Zentrale und geringe Sachkosten
enthalten, führte der Zeuge aus.

Nach den zwei Besprechungsterminen im Dezember 1998 und Januar 1999 sei
deutlich geworden, dass der Landesbauernverband durchaus ein starkes Interesse
an einer baldigen einvernehmlichen Lösung gehabt habe. Der Badische Landwirt-
schaftliche Hauptverband hingegen sei der Auffassung gewesen, dass ihm eigent-
lich ab 1996 noch Geld zustehe, sodass er eigentlich kaum Verhandlungsbe-
reitschaft gezeigt habe. Deshalb seien auch die Verhandlungen im Wesentlichen
in den Folgemonaten mit dem Landesbauernverband geführt worden, wobei der
Landesbauernverband immer wieder Vorbehalte in diesen Verhandlungen ge-
macht habe, dass der Bauernverband nur zustimmen könne, wenn abschließend
eine einheitliche Lösung für beide Verbände zu Stande kommen würde.

Im April seien dann zwei Vereinbarungsentwürfe vom Ministerium Ländlicher
Raum und vom Landesbauernverband auf dem Tisch gelegen. Im Vermerk vom
30. April (Anlage 27) habe man im Rahmen einer Synopse zu diesen Vorschlägen
Stellung genommen.

In einer Besprechung zwischen Herrn Hauptgeschäftsführer Professor Dr. Golter
und Herrn Ministerialdirektor Arnold am 20. Mai sei dann vereinbart worden, dass
auf Arbeitsebene versucht werden sollte, diese beiden Vorschläge zu vereinheitli-
chen, wobei die dann noch offen bleibenden Fragen von den Spitzen entschieden
werden sollten. Die offenen Punkte in dieser Vorlage seien durch entsprechende
Klammervermerke deutlich gemacht worden. Im Wesentlichen sei dies das Da-
tum, ob nach dem 31. Dezember 2000 der Landesbauernverband die Aufgabe
noch weiter wahrnehme, und die Frage, welche Betriebszahl zu welchem Stichtag
man für die Berechnung der Pauschale zu Grunde lege, berichtete der Zeuge. Am
2. Juni und 10. Juni haben dann mit dem Rechnungshof Gespräche stattgefunden.

Am 16. Juni habe dann ein Gespräch der Frau Ministerin mit dem Landesbauern-
verband stattgefunden, bei dem von der Verwaltung niemand beteiligt gewesen
sei. Die Ministerin habe anschließend berichtet, dass der Landesbauernverband,
wohl auch in Abstimmung mit dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptver-
band, für die Vergangenheit eine Auszeit bis 1999 sowie für die Zukunft eine
Pauschale von 8 DM pro Betrieb anstrebe. Diese Forderung sei anschließend von
den Verbandsspitzen nochmals sehr deutlich im anschließenden Präsidialgespräch
vorgetragen worden.

Herr Ministerialdirektor und er haben daraufhin der Ministerin empfohlen, diesen
Vorschlag persönlich mit dem Rechnungshof zu besprechen. Dieses Gespräch ha-
be am 18. Juni stattgefunden, hierbei habe der Rechnungshof der Auszeit bis 1999
zugestimmt, wie auch der Herrn Vizepräsident Gößler in der Finanzausschusssit-
zung am 1. Juni ausgeführt habe. Der Fördersatz von 8 DM je Betrieb für die Zu-
kunft sei vom Rechnungshof als zu hoch bewertet worden. Daraufhin habe die
Hausspitze entschieden, dass man zunächst, auch insbesondere um eine Verfris-
tung von Rückforderungen für das Land zu vermeiden, die Vergangenheit regeln
sollte, um dann später die Zukunft neu zu verhandeln.

Am 18. Juni habe er dann den Auftrag erhalten, auf dieser Basis den Vergleich
umzuformulieren, neu auszufertigen und mit dem Rechnungshof, dem Finanzmi-
nisterium und dem Justizministerium abzustimmen, berichtete der Zeuge. Die
dem Vergleich zu Grunde liegenden Zahlen ergeben sich aus dem speziellen Ver-
gleich vom 30. Juni 1999 (Anlage 26), in dem dargestellt werde, wie es zu diesen
Berechnungen gekommen sei.

Der weitere Verhandlungsgang, meinte der Zeuge, sei dem Ausschuss bekannt,
sodass er hierzu keine weiteren Ausführungen zu machen brauche.
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Auf die Frage, warum man in den Verhandlungen Positionen der Stärke unnötig
und freiwillig um jeden Preis aufgegeben habe, nur um so schnell wie möglich zu
einem Kompromiss zu kommen, erläuterte der Zeuge, dass es klar sei, dass man
am Anfang einer Verhandlung seine Position natürlich zunächst entsprechend
kräftig und stark darstelle, wohl wissend welche Schwächen die Position beinhal-
te. Bei der weiteren Aufarbeitung sei dies deutlich geworden. Die Verwaltung ha-
be ihre Forderungen gestellt, wohl wissend, dass die Verhandlungsposition an
verschiedenen Stellen sehr schwach sei, wie dies auch aus dem Vermerk vom 30.
Juni zu erkennen sei. Insbesondere sei problematisch gewesen, ob man bei einer
rechtlichen Auseinandersetzung überhaupt Chancen gehabt hätte, einen entspre-
chenden Prozess zu gewinnen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt sei gewesen, dass wenn man statt der bisherigen
Förderung von 21 % eine 40-prozentige Förderung, wie dies nach der Richtlinie
möglich gewesen sei, zu Grunde lege, die Rückforderungssummen relativ klein
gewesen seien. Eine solche Betrachtung sei durchaus in Betracht gekommen, da
die Mittel im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt wor-
den seien und diese standen natürlich zur Verfügung und seien ja entsprechend
ausbezahlt worden. Deshalb sei es, nach Ansicht des Zeugen, durchaus möglich
gewesen, entsprechend der Richtlinie, wenn man die Einzeljahre abgearbeitet hät-
te, den Verbänden bis zu 40 % zu belassen.

Des Weiteren habe man berücksichtigen müssen, dass die Verwaltung im Rah-
men der Angaben des Bauernverbandes Südwürttemberg–Hohenzollern hätte er-
kennen können, dass dort bis 1992 die Zahlungen für die landwirtschaftliche So-
zialversicherung angegeben gewesen sei. Hier sei man mit dem Rechnungshof der
Auffassung gewesen, dass ein sogenannter Vertrauenstatbestand vorliege.

Aus diesen Positionen heraus sei der Vergleich aus Sicht des Zeugen durchaus
angemessen und akzeptabel gewesen, da man eben alle Schritte im Rahmen der
Vergleichsverhandlungen berücksichtigen müsse, in dem man sich letztendlich
auf das Endergebnis zu bewegt habe. Der Zeuge zeigte sich überzeugt, dass der
Vergleich nicht übereilt abgeschlossen worden sei, da man sich sehr intensiv mit
diesem Thema beschäftigt habe.

Auf die Frage, warum eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erfolgt sei, bemerk-
te der Zeuge, dass sich aus der Tatsache, dass in dem einen oder anderen Verfahren
von der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl beantragt worden sei, man durchaus sa-
gen könne, dass nicht alles in Ordnung gewesen sei. Die Frage nach dem Warum
könne er heute schlecht beurteilen, da er in dieser Phase mit dem Vorgang nicht
befasst gewesen sei. Mit seinem heutigen Wissen sehe er sich schlecht in der Lage,
100-prozentig zu sagen, ob damals alles richtig gewesen sei. Klar sei, dass als die
Dinge damals auf den Tisch gekommen seien, insbesondere die Aussagen in dem
Bericht, die es sicher nahe gelegt haben, diesen Schritt bezüglich der Staatsanwalt-
schaft zu tun. Die Hinweise von seiten des Rechnungsprüfungsamtes seien deut-
lich und klar gewesen. Erst im Laufe der Aufarbeitung des Prüfberichtes, die eini-
ge Zeit in Anspruch genommen hätte, habe sich das Bild verdeutlicht.

Auf die Frage, warum so eine große Diskrepanz zwischen den grundsätzlichen
Annahmen vom Rechnungsprüfungsamt und dem Ministerium liege und welche
Rolle denn die Grundlagen des Rechnungsprüfungsamtes bei dem Vergleich ge-
spielt hätten, erläuterte der Zeuge, dass die Grundlagen des Rechnungsprüfungs-
amtes zunächst einmal ein Indiz dafür gebildet haben, dass hier zu hoch abgerech-
net worden sei. Bei den Gesprächen mit dem Rechnungshof und dem Rechnungs-
prüfungsamt habe sich aber gezeigt, dass die Erhebungen im Bericht nur sehr be-
grenzt belastbar gewesen seien. Aus diesem Grunde habe man schließlich ver-
sucht, durch weitere Erhebungen wie zum Beispiel den Beratungsprotokollen die
Ausgangslage zu verfestigen. Hierzu müsse man aber erkennen, dass diese Erhe-
bungen nicht dazu gedacht gewesen seien, Basis für eine Rückrechnung in die
Vergangenheit zu liefern. Vielmehr sollten hierdurch Informationen erhalten wer-
den für eine Weiterentwicklung der Richtlinie.

Im Übrigen sei aus allen Erhebungen, aber auch aus den Gesprächen mit den
Amtsleitern, deutlich geworden, dass der vom Rechnungsprüfungsamt ermittelte
Zeitaufwand wirklich zu gering gewesen sei. Bereits im Prüfungsbericht 1/1997
des Regierungspräsidiums Stuttgart sei man auf Grund von Befragungen von ei-
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nem Zeitanteil von circa 30 % bei den Kreisgeschäftsführern für die Tätigkeit der
ländlichen Sozialberatung ausgegangen. Zuarbeiten habe man hierbei allerdings
auch noch nicht berücksichtigt. Desweiteren habe man aus Protokollen des Lan-
desbauernverbandes Baden ermittelt, dass man dort auch von einem Anteil von
30 % für die ländliche Sozialberatung ausgehe.

Aus all diesen Fakten sei man sich daher beim Gespräch am 18. Februar mit dem
Rechnungshof darüber einig gewesen, dass auf der Basis 35 % Gehalt der Ge-
schäftsführer weiter gerechnet werden könne.

Auf die Frage, ob es auf Grund des dargestellten Prozessrisikos nicht auch sach-
lich fachlich zweckmäßig gewesen sei, diesen Vergleich zu schließen ohne Rück-
sicht auf politische Gründe, berichtete der Zeuge, dass er hier insofern auf das Ju-
stizministerium zurückgreifen möchte, dort habe man zur rechtlichen Prüfung
nochmals den Vergleichsabschluss vorgelegt. Vor der Finanzausschusssitzung am
1. Juli habe das Justizministerium nochmals telefonisch dringend darauf hinge-
wiesen und angeraten, die Angelegenheit durch einen Vergleich zu lösen und dies
möglichst bald, insbesondere auch im Hinblick auf eine mögliche Verfristung der
ganzen Angelegenheit. Hierbei haben mit Sicherheit nach Ansicht des Zeugen
keine politischen Gründe eine Rolle gespielt.

Insgesamt, führte der Zeuge aus, sei alles rechtlich und rechnerisch abgeprüft
worden und man habe der Hausspitze die Empfehlung gegeben, eine Vergleichs-
lösung anzustreben. Die endgültige Entscheidung sei letztlich immer eine politi-
sche, bemerkte der Zeuge. Die Frage zum Schluss, ob man nun noch das eine Jahr
weiter zurück gehe, sei eben eine politische Entscheidung. Dies sei seines Erach-
tens aber eine logische Entwicklung in der Sache gewesen, wobei allen natürlich
lieber gewesen wäre, man hätte das Jahr 2000 durchgesetzt. Nach Ansicht des
Zeugen sei schließlich von allen Beteiligten, Finanzministerium aber auch Rech-
nungshof, das Ergebnis als akzeptabel angesehen worden.

B.1.4 Zeuge Rainer   A r n o l d

Zweite Vernehmung vom 24. März 2000 zum Teil B und C

Der Zeuge Rainer Arnold, Ministerialdirektor im Ministerium Ländlicher Raum,
berichtete, dass er am 19. Dezember 1997 zwei Arbeitsgruppen mit der Aufarbei-
tung der Thematik beauftragt habe. Die erste Arbeitsgruppe sollte das Verwaltungs-
verfahren und die zweite Arbeitsgruppe eine Bewertung der strafrechtlichen Seite
abgeben. Die Arbeitsgruppen sollten klein gehalten werden und daher lediglich das
Regierungspräsidium Stuttgart, das am weitesten mit der Materie befasst war, ein-
bezogen werden. Gleichzeitig habe er gebeten, Kontakt mit dem Rechnungsprü-
fungsamt, beziehungsweise dem Rechnungshof aufzunehmen und die Mitarbeiter
des Prüfungsamtes zu den Arbeitsgruppen beizuziehen. Zielsetzung von ihm sei ge-
wesen, dass ihm bis Anfang Februar 1998 eine Grobskizze über die Ereignisse vor-
gelegt werden sollte. Nach dieser Sitzung habe er die Ministerin informiert und ihr
berichtet, dass bis Anfang Februar ein erster Bericht vorliegen werde.

Am 17. Februar sei dann von den Arbeitsgruppen berichtet worden. Die Ergebnis-
se im Einzelnen:

1. Dass von einer erheblichen Überzahlung auszugehen sei.
Gründe hierfür seien, dass Personen abgerechnet worden seien, die nicht als
Beratungspersonal gelten können, und es zu einer Überzahlung, beziehungs-
weise Doppelförderung durch die Überlappung der Bereiche landwirtschaftli-
che Sozialversicherung und ländliche Sozialberatung gekommen sei.

2. Dass man von einer Zuvielzahlung pro Jahr beim Badischen Landwirtschaftli-
chen Hauptverband bis zu 150.000 DM und beim Landesbauernverband von
bis zu 500.000 DM ausgehe.

Wobei die Dinge beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband durch
die Kostenstellenrechnung leichter nachzuvollziehen seien als beim Landes-
bauernverband.

3. Dass strafrechtlich ein Subventionsbetrug ausscheide und daher keine Anzei-
gepflicht nach § 6 bestehe, Betrug aber in Betracht käme und hier bei der An-
zeige ein Ermessensspielraum bestehe. Dieser schrumpfe jedoch stark unter
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Umständen sogar bis auf Null, wenn das öffentliche Interesse und die Dimensi-
on des Falles entsprechend groß seien.

Noch am selben Tage habe er die Ministerin über die Ergebnisse informiert und
ihr geraten, dass er bei dieser Sache die Staatsanwaltschaft informieren würde.
Für diese Empfehlung sei für ihn maßgebend gewesen, zum einen der Bericht des
Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes, und des Weiteren, dass die Verwaltung die
subjektiven Seite der Dinge mit verwaltungsrechtlichen Mitteln nicht aufklären
könne. Der entscheidende Punkt sei aber für ihn gewesen, dass die Ministerin in
der Zeit von 1993 bis 1996 Mitglied im Vorstand der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung Baden und davor als Vorsitzende des Landfrauenverbandes Südba-
den Mitglied in der Vertreterversammlung gewesen sei. Es wäre aus seiner Sicht
unerträglich gewesen, wenn man der Ministerin und dem Ministerium vorgewor-
fen hätte, einen möglichen Betrug zu verschleiern.

Die Information der Staatsanwaltschaft sei am 23. Februar erfolgt.

Am 26. April habe das Ministerium einen ersten Zwischenbericht an den Rech-
nungshof abgegeben. Bereits damals sei in diesem Bericht aufgezeigt worden,
dass ein Vergleich für das Ministerium durchaus zu erwägen sei.

Am 23. Juli hätten dann die Durchsuchungen von der Staatsanwaltschaft bei den
Bauernverbänden gefunden. Am 24. Juli habe dann die Staatsanwaltschaft die
Fortführung des spezifischen administrativen Verwaltungsverfahrens freigege-
ben. In der Zeit von Februar bis Juli sei dann in den Arbeitsgruppen mit dem Re-
gierungspräsidium die Thematik vorstrukturiert worden, wie seitens des Ministe-
riums Ländlicher Raum das Verwaltungsverfahren weiter betreiben werden
könnte.

Mit Erlass vom 5. August seien die Regierungspräsidien aufgefordert worden, bei
den Bauernverbänden eine Stellungnahme einzuholen. Hierbei und durch die wei-
teren Gespräche mit den Bauernverbänden sei klar gewesen, dass diese nicht in
der Lage seien, exakte Aufstellungen und Abgrenzungen für die ländliche Sozial-
beratung vorzunehmen.

Am 12. August habe die Ministerin mit einem Schreiben den Ministerpräsidenten
über den Stand des Verfahrens informiert.

Am 10. September sei nach seiner Ansicht die Sache über Berichte in den Medien
publik geworden. Danach sei es zu einer Reihe von Landtagsanfragen, Anträgen
und Debatten im Plenum und in den verschiedenen Ausschüssen gekommen, auf
die er aber nicht im Einzelnen eingehen wolle.

Für die weitere Entwicklung und Diskussion sei vor allem die Frage entscheidend
gewesen, bis wann eine Rückforderung von Überzahlungen im Hinblick auf § 48
Verwaltungsverfahrensgesetz ausgesprochen werden müsse. Nach § 48 sei im
Prinzip eine einjährige Frist ab Kenntnis der Tatsachen vorgesehen. Nur dann,
wenn beispielsweise Arglist anzunehmen sei, laufe diese Frist nicht. Deshalb sei
diese Frage auch mit dem Justizministerium und dem Rechnungshof abzuklären
gewesen. Denn der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes war bereits Ende 1998
im Hause, sodass unter Umständen der erste Fristablauf zum 11. Dezember 1999
drohte. Gegen Ende der Diskussion sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass
nach Bewertung aller Umstände die Frist wohl im März 2000 auslaufen würde.
Trotzdem sei hier bei der Aufarbeitung ein Unsicherheitsfaktor geblieben.

Am 5. Oktober, erläuterte der Zeuge, habe er den Ministerpräsidenten zu weiteren
Einzelheiten informiert und ihm erläutert, dass nach dem damaligen Stand durch-
aus eine Rückforderung in Betracht käme. Zwar nicht in der Höhe von den 17,5
Millionen DM, wie sie Herr Kirchner vom Rechnungshof aufgestellt habe, son-
dern nur zu einem Bruchteil von diesem Betrag. Bei dieser Unterredung habe
dann der Ministerpräsident den Gedanken gehabt, dass es vielleicht sinnvoll sei,
wenn das Staatsministerium in einem Gespräch mit dem Ministerium Ländlicher
Raum und den Bauernverbänden die Sache noch einmal erörtere. Dieses Ge-
spräch habe dann am 8. Dezember 1998 stattgefunden.

In der Zwischenzeit, erläuterte der Zeuge, habe er am 28. Oktober mit Herrn Gol-
ter ein Gespräch geführt. Bei dieser Gelegenheit habe Herr Golter ihm einen Text
für einen Vergleich übergeben. Gegenstand sei gewesen, dass man bis 1996/1995
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die Vergangenheit ruhen lassen sollte, für die Zeit bis 1998 einen Pauschalbetrag
an die Bauernverbände zahlen sollte; – dieser sei nicht beziffert gewesen –, dass
für die Zukunft dann eine Regelung zu treffen sei und im Übrigen, sinngemäß, die
staatsanwaltschaftliche Seite nicht weiter betrieben werde. In diesem Gespräch
habe er, berichtete der Zeuge, Herrn Golter grundsätzlich signalisiert, dass auch er
den Weg eines Vergleiches für durchaus angemessen und machbar ansehe und
sich dies sichtbar positiv auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen auswirken
könne, er aber hierfür keine Garantien übernehmen könne. Im Übrigen habe er
klar gemacht, dass wenn es zu keinem Vergleich komme, dann nur eine Rückfor-
derung übrig bleibe. Diesen Standpunkt, erklärte der Zeuge, habe er auch gegen-
über dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband vertreten. Gleichzeitig
habe er klargemacht, dass bei einer gemeinsamen Aufarbeitung dies sofort noch
mit den beiden Staatsanwaltschaften abgestimmt werden müsste. Insofern habe
dann am 6. November ein Gespräch mit den Staatsanwaltschaften stattgefunden.
Ergebnis dieser Besprechung sei gewesen:

1. Das Verwaltungsverfahren könne, unabhängig vom staatsanwaltschaftlichen
Verfahren, weiter betrieben werden.

2. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft habe signalisiert, dass nach dem derzeitigen
Stand der Ermittlungen etwas bei dem Verfahren herauskomme.

3. Eine Regelung im Hinblick auf eine Schadensregulierung könne strafmindernd
berücksichtigt werden.

4. Das Ministerium Ländlicher Raum erhalte Akteneinsicht.

5. Die Staatsanwaltschaften werden vor einer Schlussverfügung das Ministerium
Ländlicher Raum informieren.

Am 12. November habe dann eine weitere Besprechung mit dem Rechnungshof
unter Anwesenheit des Prüfungsamtes stattgefunden. Zentraler Besprechungs-
punkt sei hierbei gewesen, wie man zu einer plausiblen Abschätzung des Betrages
und der Bemessungsgrundlage für die ländliche Sozialberatung ohne die Beratung
als Verwaltungsstellen für die landwirtschaftliche Sozialversicherung komme.
Hierbei wurden vier Ansätze entwickelt:

1. die Erkenntnisse des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes;

2. eine Makrorechnung, die die Bauernverbände erstellen sollten;

3. eine modellhafte Abschätzung anhand eines Modelljahres und

4. Verwertung der Erkenntnisse der Staatsanwaltschaften.

Am 25. November habe dann das nächste turnusgemäße Gespräch der Präsiden-
ten und Hauptgeschäftsführer der Bauernverbände stattgefunden. Hier sei verein-
bart worden, dass der Komplex in einer entsprechenden Expertenarbeitsgruppe
gemeinsam aufgearbeitet werden solle. Diese habe dann auch im Dezember und
im Januar 1999 getagt. In der zweiten Sitzung der Expertengruppe am 19. Januar
1999 habe dann das Ergebnis einer Makrorechnung für den Landesbauernverband
und den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband festgestanden. Als Be-
messungsgrundlage für das Jahr 1997 sei man beim Landesbauernverband auf ei-
nen Betrag von 2,53 Millionen DM und beim Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverband, einschließlich der Landfrauen Südbaden, auf einen Betrag von
556 000 DM gekommen. Ohne Landfrauen wären es 497 000 DM gewesen. Diese
Zahlen habe man dann noch einmal intern mit dem Regierungspräsidium Stuttgart
auf der Grundlage von dessen Prüfungsbericht 1/1997 diskutiert. Hierbei sei man
zu dem Ergebnis gekommen seien, dass die Zahlen den Aufwendungen der Kreis-
bauernverbände im Wert von 30 % entsprechen und dass die Prüfer des Regie-
rungspräsidiums auch zu der Erkenntnis gekommen seien, dass diese 30 % die
Ausgaben und Aufwendungen für Mitarbeiter und Kreisgeschäftsführer enthalten
und mit abdecken und somit realistisch seien. Diese Bandbreite habe sich der
Zeuge auch noch einmal in der Diskussion mit drei bewährten Amtsleitern von
Landwirtschaftsämtern bestätigen lassen. Hierbei sei man zu dem Ergebnis ge-
kommen, um auf der richtigen Seite zu sein, sei von einem Bemessungssatz von
35 % auszugehen. Wenn man diese 35 % Bemessungsgrundlage beim Landesbau-
ernverband anlege, so komme man auf förderfähige Aufwendungen von 1,28 Mil-
lionen DM, beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband auf eine Bemes-
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sungsgrundlage von 470 000 DM. Die 35 % erschienen auch im Hinblick auf die
Ausführungen von Herrn Rieger im Jahre 1986 bei der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung Württemberg plausibel. Dort habe dieser gesagt, erläuterte der
Zeuge, dass der soziale Bereich ungefähr 80 % der Ausgaben der Kreisbauernver-
bände ausmache, und dass davon 57,5 % auf die Sozialversicherung und 42,5 %
auf die Sozialberatung entfielen. 42,5 % von 80 seien etwa 34 %.

Man habe nun an die gefundene Bemessungsgrundlage den Fördersatz von 21 %
angelegt. Dabei sei man dann auf Zuschusshöhen von knapp 100 000 DM beim
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und etwa 260 000 bis 270 000 DM
beim Landesbauernverband gekommen. Wenn man nun diese Zahlen, im Hinblick
auf eine Regelung für die Zukunft, in Beziehung zu den Mitgliederzahlen beim
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und dem Landesbauernverband
setze, dann komme man auf einen Förderbetrag von circa 5 DM pro Mitglied.

Diese Ansätze und Erkenntnisse habe man dann in zwei Besprechungen am 4. Fe-
bruar und 18. Februar 1999 mit dem Rechnungshof erörtert. Am Ende der Abwä-
gungen von Pro- und Contraelementen, die auch in den entsprechenden Vermer-
ken niedergelegt seien, sei dann auch der Rechnungshof der Auffassung gewesen,
dass dies ein angemessener Ansatz sei, um den Gesamtkomplex aufzuarbeiten.
Man habe dann noch diskutiert, wie lange die Aufrechnungsphase oder die Ver-
zichtsphase sein solle, und man habe dabei das Jahr 2001 fixiert. Das heißt, bis
dahin sollte es keine Vergütungen für Leistungen für die Sozialberatung geben.
Man habe aber auch, seiner Erinnerung nach, berichtete der Zeuge, bereits damals
diskutiert, ob man im Verlaufe der Vergleichsgespräche auf das Jahr 2000 herun-
terkommen könne. Nach seiner Einschätzung, bemerkte der Zeuge, hatte er den
Eindruck, dass der Rechnungshof mit dieser Strategie mitziehe.

Zur eigentlichen Vergleichsphase berichtete der Zeuge, habe er am 16. März mit
Herrn Golter vom Landesbauernverband ein Gespräch geführt. Sozusagen als Eröff-
nungszug habe er Herrn Golter vorgeschlagen, dass das Land zukünftig für die So-
zialberatung 5 DM pro Mitglied pauschal fördere. Bezüglich der Vergangenheit ha-
be er ihm vorgeschlagen, eine Verzichts- und Aufrechnungsphase bis zum Jahr
2002, es könne auch 2001 gewesen sein, das wisse er nicht mehr genau, erläuterte
der Zeuge. Zusätzlich sollte der Landesbauernverband noch einen Betrag von
300 000 bis 400 000 DM an das Land erbringen. Im Rahmen des Gespräches hatte
der Zeuge den Eindruck, dass Herr Golter sich mit der Zukunftslösung und einer
Aufrechnungsphase, die er lieber als Auszeit hatte bezeichnen wollen, durchaus hät-
te anfreunden können. Eine Zahlung an das Land habe er aber abgelehnt. Man sei
dann so verblieben, dass die Vorschläge weiter intern noch abgeklärt werden.

Nach dem Gespräch, erläuterte der Zeuge, habe er den Eindruck gehabt, dass man
mit dieser Kombinationslösung (zukünftige Pauschalregelung, Aufrechnungspha-
se, Rückzahlung) zu keiner Lösung komme, sondern dass man in der nächsten
Runde, um die Gespräche positiv weiterzuführen, nachgeben müsse. Aus diesem
Grunde habe er einige Tage später Herrn Golter angeboten, sich auf folgende
Kombination zu verständigen: 5 DM und Auszeit von 1996 bis 2001 unter Belas-
sung der Rückzahlung. Herr Golter wollte dies mit seinem Präsidenten Hocken-
berger abstimmen und nach seiner Erinnerung, erklärte der Zeuge, habe man ihm
Ende März mitgeteilt, dass Herr Hockenberger mit einer Verzichtsphase bis 2001
nicht einverstanden sei. Man habe sich aber darauf verständigt, bereits einen Ver-
gleichstext ohne konkrete Zahlen zu entwerfen. Diese Texte vom 8. April und 13.
April müssten auch in den Akten vorhanden sein.

Daneben habe er am 31. März ein Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer des
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands, Herrn Sebastian, geführt und
nach der Präsentation seiner Überlegungen (5 DM und Auszeit bis 2001) schnell
den Eindruck gewonnen, dass der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband
hier außerordentlich reserviert sei, vor allem, was die 5 DM und die Rückzahlung
für die Zukunft mehr als 5 DM pro Mitglied für die Vergangenheit anbelange.

Über den Fortgang der Gespräche habe er natürlich laufend der Ministerin berich-
tet. Mit ihr zusammen habe er am 15. April den Ministerpräsidenten informiert.

Auf Grund der Entwicklung und Gespräche sei er zu der Überzeugung gekommen,
dass man mit einer Verzichtsphase bis 2001 zu keiner angemessenen Lösung
komme. Daraufhin habe er in einem Vermerk an die Ministerin vorgeschlagen,
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hinsichtlich des Verzichts auf das Jahr 2000 zurückzugehen. Dies sei mit dem
Rechnungshof abgestimmt worden und die Ministerin habe diese Linie gebilligt.
Auf dieser Grundlage habe am 10. Mai ein weiteres Gespräch mit Herrn Hocken-
berger und Herrn Golter statt gefunden. Hierbei habe er den Eindruck und das Ge-
fühl gehabt, dass man mit dieser Kombinationslösung durchaus eine Diskussions-
basis gefunden habe. Das Problem für den Landesbauernverband habe darin be-
standen, dass ein einseitiger Vergleich des Landesbauernverbandes ohne den Ba-
dischen Landwirtschaftlichen Hauptverband wegen möglicher Ungleichgewich-
tigkeiten, die den Mitgliedern nicht vermittelt werden können, nicht abgeschlos-
sen werden könnte.

Am 1. Juni habe er sich deshalb mit dem Präsidenten des Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverbandes, Herrn Ruf, getroffen und ihm ebenfalls den Vor-
schlag 5 DM und Verzichtsphase bis 2000 unterbreitet. Aber Herr Ruf habe nicht
den Eindruck erkennen lassen, auf einen solchen Vergleich eingehen zu wollen.
Er sei vielmehr der Auffassung gewesen, dass für die Zukunft eine deutlich höhe-
re Fördersumme pro Mitglied als 5 DM gerechtfertigt sei.

Auf Grund der hartnäckigen Haltung des Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verbands habe er auch beim Landesbauernverband den Eindruck gewonnen, dass
dieser von einer Pauschalregelung von 5 DM pro Mitglied weg strebe.

Im Vorfeld der nächsten turnusmäßigen Gespräche der Präsidenten und Hauptge-
schäftsführern der Bauernverbände mit der Ministerin am 17. Juni habe er
nochmals Kontakt mit dem Rechnungshof aufgenommen, um die Frage zu disku-
tieren, ob eine Regelung auch ohne Zukunftslösung mit der angestrebten Pauscha-
lierung möglich sei.

In der Besprechung am 17. Juni mit der Ministerin hätten die Bauernverbände mit
allem Nachdruck die Auffassung vertreten, dass maximal eine Auszeit bis 1999 in
Betracht käme und eine Förderung zukünftig von 8 DM. Hiervon seien zwar in
der Diskussion noch gewisse Abschläge, vielleicht bis 7 DM, gemacht worden,
aber es sei deutlich gesagt worden, dass es mehr als die 5 DM sein müssten.

In der anschließenden internen Nachbesprechung mit der Ministerin habe diese aus-
geführt, dass auch ihr Vorgespräch mit dem Landesbauernverband in dieser Härte
geführt worden sei. Die Bauernverbände hätten vor allem um eine definitive Äuße-
rung bis zum 22. Juni gebeten, weil am 24. Juni die Jahreshauptversammlung sei.

In diesem Gespräch habe die Ministerin erläutert, dass es wohl auch Abstim-
mungsgespräche des Landesbauernverbandes mit der CDU-Fraktion gegeben ha-
be und sie den Eindruck habe, dass nur noch wenig Spielraum bestehe. Im Rah-
men dieser Besprechung, erläuterte der Zeuge, habe er der Ministerin gesagt, dass
er unter rein fachlichen Gesichtspunkten mit einer Lösung 8 DM und Auszeit bis
1999 nicht mitgehen könne, aber aus politischen und fachlichen Grünen er durch-
aus eine solche Lösung für machbar halte. Dies habe er der Ministerin auch bereits
einmal früher gesagt, dass, wenn man es politisch wolle und dies auch haushalts-
rechtlich vom Landeshaushalt abgedeckt sei und das Kabinett dies beschließe,
dann sei es eine politische Entscheidung und man könne deshalb sehr deutlich
über die 5 DM hinaus gehen. Er habe der Ministerin dringend geraten, die Ge-
spräche jetzt selbst zu führen und sich mit dem Rechnungshof abzustimmen.

Nach Auskunft der Ministerin habe die Abstimmung mit dem Rechnungshof er-
geben, dass dieser zwar eine Verkürzung auf 1999 akzeptiere, wohl aber nicht die
Erhöhung von 5 auf 8 DM und er weitere Unterlagen und Berechnungen hierzu
haben wollte.

In der darauf folgenden Woche, am 21. und 22. Juni, berichtete der Zeuge, sei er
an den weiteren Gesprächen nicht mehr beteiligt gewesen, da er sich auf einer
zweitägigen Dienstreise befunden habe. Nach seiner Rückkehr habe man ihm vom
Ergebnis berichtet, dass man sich auf eine Regelung für die Vergangenheit mit ei-
ner Auszeit bis 1999 unter Ausschluss einer Zukunftsregelung konzentriert habe.

Am 1. Juli und am 7. Juli hätten dann die Beratungen im Finanzausschuss und im
Ausschuss für Ländlichen Raum und Landwirtschaft stattgefunden. Am 15. Juli
sei dann die Plenardiskussion im Landtag gewesen. Die Vereinbarung auf dieser
Basis sei dann am 15. Juli mit dem Landesbauernverband und am 16. Juli mit dem
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband unterschrieben worden.
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Nach der wertenden Ansicht des Zeugen sei die Vergleichsregelung, für die er
auch immer eingetreten sei, der richtige Weg gewesen. Das Risiko einer Rückfor-
derung und eines Prozesses habe sich im Laufe des Verfahrens immer mehr er-
höht. Auf Seiten des Ministeriums sei man immer in der Phase der Abschätzung
gewesen, zwar mit dem großen Bemühen eine plausible Abschätzung vorzuneh-
men, aber man sei nie in der Lage gewesen, eine exakte Feststellung über eine
Rückforderung treffen zu können.

Auch das Justizministerium habe schon in einem frühen Stadium darauf hinge-
wiesen, dass es sich für eine vergleichsweise Regelung ausspreche. Diesen Rat
habe das Justizministerium am 1. Juli wiederholt und dringend empfohlen, einen
Vergleich abzuschließen, weil die richtigen Zahlen nicht festgestellt werden
könnten und das Prozessrisiko erheblich sei. Ein weiterer Punkt, der auch nicht
außer Acht gelassen werden dürfe, sei die Frage, welchen Prozentsatz man für
die Aufarbeitung der Vergangenheit zu Grunde legen müsse. Zwar seien ledig-
lich 21 % gefördert worden, aber nach der Richtlinie habe eine Förderung bis zu
40 % stattfinden können. Hierbei müsse berücksichtigt werden, dass bereits das
Regierungspräsidium bei seiner Kürzung des Zuschusses im Jahre 1995 40 % zu
Grunde gelegt hab, bei den Landfrauen seien 40 % zu Grunde gelegt worden und
was darüber hinausgehe, zurückgefordert worden. Wenn man nun statt 21 % die-
se 40 % zu Grunde lege und auf die Jahre zurückprojiziere, ergebe dies nach An-
sicht des Zeugen im Prozessfall einen verschwindend geringen Rückzahlungsbe-
trag.

Stelle man, wie Herr Heller vom Rechnungsprüfungsamt, aus Vertrauensschutz-
gründen auf das Jahr 1994 ab, so seien seitdem an den Landesbauernverband rund
6,3 Millionen DM ausgezahlt worden. Stelle man diesem Betrag die Bemessungs-
grundlage von 1,28 Millionen DM mit einem Fördersatz von 21 % und Abschlä-
gen von Jahr zu Jahr entgegen, ergebe sich für den Landesbauernverband ein An-
spruch von rund 2,5 Millionen DM. Daraus resultiere dann eine Überzahlung von
3,8 Millionen DM. Unter Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes müsse aber die
Abrechnung des Landesbauernverbandes Südwürttemberg–Hohenzollern heraus-
gerechnet werden ebenso die Abrechnung des Landesbauernverbandes von 1995
mit den dort bereits eingerechneten Kürzungen. Lege man dies zu Grunde, ver-
bleibe ein Überzahlungsbetrag von 2,1 Millionen DM. Wenn man nun, erläuterte
der Zeuge, die Jahre 1996 ohne die Abschlagszahlungen bis 1999 herausrechne,
übernehme das Land von diesen 2,1 Millionen rund 1,1 Millionen DM und der
Bauernverband knapp 970 000 DM. Ähnlich sei die Rechnung auch beim Badi-
schen Landwirtschaftlichen Hauptverband. Abschließend erklärte der Zeuge zu
diesem Thema, dass die Zahlen für ihn akzeptabel und vertretbar gewesen seien
und sich im Rahmen des Ermessens gehalten hätten. Vor allem sei zu berücksich-
tigen, dass es sich bei dem Vergleich um einen iterativen Prozess handele, einem
Prozess des aufeinander Zubewegens. Insgesamt sei er der Meinung, dass der Ab-
schluss den Fall getroffen habe, der von § 58 LHO abgedeckt sei.

Auf die Frage, warum nie ernsthaft vom Ministerium ein Rückforderungsverfah-
ren betrieben wurde, erklärte der Zeuge, dass er bei seinen Gesprächen gegenüber
den Bauernverbänden nie einen Zweifel daran gelassen habe, dass, wenn es zu
keiner Vergleichslösung käme, eine Rückforderung betrieben werde. Aus Grün-
den des erheblichen Prozessrisikos, das auch vom Justizministerium geteilt wur-
de, sei aber ein Vergleich vorgezogen worden. Auf die Frage, warum nicht kom-
plett zurückgefordert worden sei, weil doch die Anträge Falschangaben enthiel-
ten, entgegnete der Zeuge, dass die Frage der Arglist untersucht worden sei. Man
sei dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Auffassung nicht richtig sei und
hier ein erhebliches Risiko bestehe. Diese Überlegungen seien im Zusammenhang
mit der Frage der Frist im Rahmen des § 48 Landesverwaltungsverfahrensgesetz
diskutiert worden.

Auf die Frage, da der Vergleich dem Staatsministerium vorgelegt worden sei,
warum hier keine Rückmeldung bei den Akten liege, erklärte der Zeuge, dass sei-
nes Wissens Herr Dr. Menz der Adressat des entsprechenden Schreibens des Mi-
nisteriums Ländlicher Raum gewesen sei. Nach seiner Rückkehr ins Ministerium
am 23. Juni sei ihm berichtet worden, dass eine Absprache mit den Bauernverbän-
den unter Beteiligung des Staatsministeriums getroffen worden sei. Persönlich ha-
be er keine Rückmeldung erhalten.
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Auf die Frage, ob er den in dieser reduzierten Form und zusammengestrichenen
Vergleich vollständig für vertretbar halte, trug der Zeuge vor, dass ein Vergleich
ein iterativer Prozess des Aufeinanderzugehens sei. Ihm sei bei den Verhandlun-
gen immer klar gewesen, dass man von seinen Maximalforderungen herunter
müsse, um eine vernünftige Basis zu finden. Er sei für ihn, der die Gespräche un-
ter fachlichen Gesichtspunkten geführt habe, ein Vergleich, den man unter
Berücksichtigung von fachlichen und vor allem auch von politischen Gesichts-
punkten habe schließen können, ohne dass man sich hierbei außerhalb von § 58
Landeshaushaltsordnung bewegt habe. Es handele sich also um einen Mix aus
fachlichen und politischen Aspekten, wobei der politische Aspekt hierbei größere
Bedeutung habe. Am Ende habe dies auch der Rechnungshof so gesehen.

Auf die Frage, was denn die Position der Bauernverbände gewesen sei, erläuterte
der Zeuge, dass diese der Meinung gewesen seien, dass man auch noch für die
Vergangenheit Geld vom Land bekommen müsse. Dies sei besonders in der End-
phase auch mehr oder weniger die Position des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbands gewesen.

Auf die Frage, ob sich die Ministerin im Laufe des Prozesses geäußert habe, ob
sie eine Rückforderung oder einen Vergleich bevorzuge, räumte der Zeuge ein,
dass die Ministerin ihm bis Mitte Juni weitestgehend freie Hand bei den Verhand-
lungen gelassen habe. Er könne nicht sagen, ob sie selber eine Präferenz habe er-
kennen lassen. Bei ihm sei aber der Eindruck gewesen, dass sie hinter seiner Li-
nie, der Präferenz für einen Vergleich, stehe.

Auf die Frage, wer in einem Rückforderungsverfahren vor dem Verwaltungsge-
richt die Beweislast trage, legte der Zeuge dar, dass derjenige, der zurückfordert,
die Beweislast trage und nachweisen müsse, dass sein Bescheid korrekt sei. Auf
Nachfrage, ob nicht bei unrichtigen Angaben es zu einer Umkehr der Beweislast
käme, entgegnete der Zeuge, dies sei ja ein Dreh- und Angelpunkt in diesem Ver-
fahren in dem sich die Frage stelle, was richtige Angaben seien. Die Bauernver-
bände hätten immer gesagt, sie hätten eine unrichtigen Angaben gemacht. Man
müsse sich vor Augen halten, dass nach der Richtlinie auch im Prinzip die Bera-
tung in puncto landwirtschaftliche Sozialversicherung förderfähig gewesen sei.
Dies habe man herausrechnen müssen. Es habe sich sozusagen um zwei über-
schneidende Kreise gehandelt, deren Schnittmenge man habe feststellen müssen.
Die Bauernverbände hingegen seien der Ansicht gewesen, dass diese Kreise sich
nicht schneiden, sondern allerhöchstens vielleicht berühren. Auch stelle sich hier
die Frage, inwieweit ein Nichterkennen der Mitarbeiter der Verwaltung zu Lasten
des Landes gehe. Dies seien letztendlich alles Fragen, die man versucht habe, im
Vergleichswege auszuräumen, um einem erheblichen Prozessrisiko aus dem We-
ge zu gehen. Man könne nicht einfach einen Bescheid erlassen und es dann dem
Verwaltungsgericht überlassen, diesen durch ein entsprechend positives Urteil zu
untermauern. Die Verwaltung müsse nachweisen, ob die Angaben und inwieweit
die Angaben unrichtig seien.

Auf die Frage, ob im Hinblick auf die Fristproblematik nicht überlegt worden sei,
durch fristunterbrechende Aktionen diese Thematik zu entschärfen, erläuterte der
Zeuge, dass man sich mit der Fristfrage des § 48 Landesverwaltungsverfahrensge-
setz intensiv befasst habe. Hierbei sei auch überlegt worden, einen Bescheid dem
Grunde nach zu erlassen. Im Rahmen des Rechtsdialogs sei man aber zu der Auf-
fassung gelangt, dass dies aus rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht möglich sei.
Vielmehr sei die Verwaltung angehalten, den konkreten präzisen Rückforde-
rungsbetrag zu benennen. Auf die Frage, von wem und wann konkret die Initiati-
ve zu einem Vergleich ausgegangen sei, bemerkte der Zeuge, dass bereits in der
Stellungnahme vom 26. April 1998, die ja sehr rasch nach der Mitteilung an die
Staatsanwaltschaft an das Prüfungsamt ging, schon von der Erwägung eines Ver-
gleichs gesprochen worden sei.

Auf die Frage, ob aus der Tatsache, dass er aus fachlichen Gründen die 8 DM
nicht akzeptieren könne, und dass danach die Frau Ministerin die Gespräche
selbst weitergeführt habe, zu schließen sei, dass er in der Sache mit den fortlau-
fenden Ergebnissen nicht mehr einig sei, erläuterte der Zeuge, dass er nach seiner
Erinnerung am 17. Juni der Ministerin erklärt habe, dass unter rein fachlichen Ge-
sichtspunkten die 8 DM zu weit gingen, er aber durchaus unter Berücksichtigung
politischer Gesichtspunkte eine Lösung auf der 8 DM–Basis für vertretbar erachte
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und er der Ministerin empfohlen habe, die Gespräche selbst weiterzuführen und
sich deswegen mit dem Rechnungshof abzustimmen. An den weiteren Gesprä-
chen sei er deshalb nicht beteiligt gewesen, weil er am 21. und 22. Juni schon zu
einer lange geplanten Dienstreise unterwegs gewesen sei. Auf Nachfrage berich-
tete der Zeuge, an dem Ergebnis sei er unmittelbar nicht mehr beteiligt gewesen.
Es könne sein, dass er auf seiner Dienstreise zwischen den Veranstaltungen mit
der Ministerin in der Angelegenheit telefoniert habe. 100%ig könne er dies aber
nicht mehr sagen.

B.1.5 Zeuge Dr. h. c.   W e i s e r , MdL
Die Zeuge Dr. h. c. Weiser, Minister a. D., erklärte eingangs, dass er zum Ver-
gleich überhaupt nichts sagen könne. Er sei nie mit dieser Frage befasst gewesen
und sie habe ihn auch nicht interessiert, weil er nicht den Eindruck habe erwecken
wollen, dass er vielleicht etwas zu verbergen habe und deshalb an einem Ver-
gleich interessiert sei.

Auf die Frage, ob er im Vorfeld des Vergleichs mit der Ministerin, dem Herrn Mi-
nisterpräsidenten oder Herrn Staatssekretär Dr. Menz gesprochen habe oder ob er
Kontakt zu den Bauernverbänden gehabt habe, erklärte der Zeuge, er habe sich
um die Frage des Vergleichs nie gekümmert und auch nie dazu Stellung genom-
men – zu niemandem. Dies könne er klar erklären.

Die Nachfrage, ob er an der Fraktionssitzung der CDU in Bad Mergentheim teil-
genommen habe, verneinte der Zeuge.

Auf die Frage, ob er an anderer Stelle mit der Ministerin hinsichtlich ihrer Weiter-
gabe des Berichts an die Staatsanwaltschaft gesprochen habe, berichtete der Zeu-
ge, er habe mit der Ministerin über diese Frage kein Wort gesprochen.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge: Zu dem Vergleich nehme er keine Stellung, da
er damit nichts zu tun habe.

B.1.6 Zeugin Ministerin Gerdi   S t a i b l i n
Die Zeugin Gerdi Staiblin, Ministerin für den Ländlichen Raum, berichtete, dass
die Verwaltung bei der Aufarbeitung der aufgeworfenen Fragen vor allem vor
dem Problem gestanden habe, keine exakten Zahlen zu haben. Die Bauernverbän-
de hätten mitgeteilt, dass sie keine Aufschriebe hätten. Die Bewilligungsbehör-
den, also das Regierungspräsidium, hätte ebenfalls nicht weiterhelfen können, da
sie keine Belege angefordert und keine Belege geprüft hatten. Niemand, weder
Rechnungshof noch staatliches Rechnungsprüfungsamt noch Staatsanwaltschaft
hätte belastbare Zahlen liefern können. Es sei deshalb der Versuch unternommen
worden, in Kooperation mit den Bauernverbänden, dem Rechnungshof, dem
Staatlichen Rechnungsprüfungsamt und den Regierungspräsidien abzuschätzen,
um welche Größenordnungen es letztendlich gehe. Dies war die Voraussetzung,
um die Angelegenheit entweder im Rückforderungsverfahren oder in einem Ver-
gleich zu Ende zu bringen.

In den letzten Monaten des Jahres 1998 habe es eine Reihe von Begegnungen und
Gesprächen gegeben, bei denen die Förderung der ländlichen Sozialberatung Ge-
genstand gewesen sei. Ein gemeinsames Gespräch sei am 8. Dezember 1998 unter
Leitung von Herrn Staatssekretär Dr. Menz im Staatsministerium geführt worden.
Sie selbst habe daran teilgenommen. Im Wesentlichen sei es darum gegangen,
sich gemeinsam zu bemühen, die anstehenden Sachfragen einer Lösung zuzu-
führen. Weisungen habe es weder in diesem Gespräch noch sonst gegeben.

In der Folgezeit konnte, so sei sie unterrichtet gewesen, in Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten eine nachvollziehbare Berechnungsgrundlage erarbeitet werden.
Diese sei die entscheidende Grundlage dafür gewesen, um das gesamte Gesche-
hen zu einem Abschluss zu bringen. Eine Gesamtbereinigung habe sich am ehes-
ten durch eine Vereinbarung angeboten.

Schon sehr früh, nämlich am 26. April 1998, sei in einer Stellungnahme des Minis-
teriums an das Rechnungsprüfungsamt von einem Vergleich gesprochen worden.

Auch der Landesbauernverband habe an einer Vereinbarung Interesse gehabt. Be-
reits Ende 1998 habe dieser einen ersten Vereinbarungsentwurf vorgelegt.
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Die Verhandlungen habe damals Herr Ministerialdirektor Arnold geführt. Erste
Vereinbarungsentwürfe mit einem Vermerk des Hauses habe sie im April 1999
erhalten.

Sie wolle nicht auf alle Verhandlungsschritte im Einzelnen eingehen, erläuterte
die Zeugin, aber doch festhalten, dass es im Wesentlichen um drei Fragestellun-
gen gegangen sei. Erstens sei es um die Rückforderung für die Zeit von 1984 bis
1996 gegangen; zweitens sei es um die Zuwendungen für den Zeitraum, in dem
die Bauernverbände Beratungstätigkeiten erbracht, aber keine Zahlungen erhalten
haben, also die Auszeit, gegangen. Drittens sei eine Neuregelung der künftigen
Förderung diskutiert worden.

In der Zeit als Herr Arnold die Verhandlungen geführt habe, sei von ihr entschie-
den worden, dass die Verhandlungen auf der Basis einer Auszeit bis zum 31. De-
zember 2000 geführt werden sollten.

Am 17. Juni 1999 habe sie auf Wunsch des Landesbauernverbandes die Ver-
gleichsgespräche fortgeführt. Der Landesbauernverband habe auf einen Ab-
schluss der Diskussion um die Förderung der ländlichen Sozialberatung gedrängt,
wie er dies schon am 24. Februar 1999 in der gemeinsamen Anhörung im Landtag
zum Ausdruck gebracht habe.

In diesem Gespräch am 17. Juni 1999 habe der Landesbauernverband ein Ende der
Auszeit bis zum 31. Dezember 1999 und für die künftige Regelung 8 DM pro Jahr
und landwirtschaftlichen Betrieb gefordert.

Am 18. Juni habe sie daraufhin mit Herrn Vizepräsident Gößler vom Rechnungs-
hof, im Anschluss an einen anderen Termin, dies zur Sprache gebracht. Dabei habe
der Rechnungshof einen Neubeginn ab 1. Januar 2000 akzeptiert. Herr Gößler ha-
be anerkannt, dass die Vergangenheit in Mark und Pfennig nicht abzurechnen sei.
Aber er habe darauf hingewiesen, dass die vom Landesbauernverband geforderten
8 DM für die Zukunft vom Rechnungshof nicht mitgetragen werden könnten. Er
habe deshalb angeregt, der Landesbauernverband möge seine Vorstellungen darle-
gen und die 8 DM pro Betrieb schriftlich begründen. Dies sei dann am 21. Juni
durch ein Schreiben des Landesbauernverbandes an den Rechnungshof geschehen.

Über dieses Gespräch mit Herrn Vizepräsident Gößler habe sie den Ministerpräsi-
denten am 18. Juni 1999 kurz informiert.

Nach verschiedenen Gesprächen mit den Beteiligten habe am 21. Juni 1999 breite
Übereinstimmung bestanden, zunächst eine Vereinbarung zur Regelung der Ver-
gangenheit zu treffen und über eine Neuregelung für die Zukunft weitere Ver-
handlungen zu führen.

Bei der Einigung seien folgende Punkte berücksichtigt worden: die Makrorech-
nung der Bauernverbände für das Jahr 1999, der Zeitaufwand und der Personalko-
stenaufwand, die Ergebnisse der Prüfung des staatlichen Rechnungsprüfungsam-
tes, die Ergebnisse des internen Prüfdienstes des Regierungspräsidiums Stuttgart,
Zahlen aus dem Protokoll der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Baden, so-
wie die Befragung von drei Amtsleitern durch Herrn Arnold.

Welche Berechnungen im Einzelnen zu Grunde gelegt worden seien, sei schon in
den Ausschussberatungen am 1. Juli 1999 und am 7. Juli 1999 sowie in der Ple-
narsitzung am 15. Juli 1999 dargelegt worden. Des Weiteren seien die Grundla-
gen aus dem Vertrag vom 30. Juni 1999 ersichtlich. In aller Kürze lasse sich dar-
legen, dass die Verwaltung durch verschiedene Quellen zu der Erkenntnis gekom-
men sei, dass für den Personalkostenaufwand 35 % der Mehrpersonalkosten der
Bezirksgeschäftsführer zu Grunde zu legen sei. Auf dieser Basis sei mit den neu-
en Berechnungsgrundlagen gerechnet worden. Das gesamte Rechenwerk sei mit
dem Rechnungshof abgestimmt worden. Die Zeugin weist darauf hin, dass der
Vergleich dem § 58 der Haushaltsordnung entspreche. Rechnungshof und Finanz-
ministerium seien einverstanden gewesen und auch das Justizministerium habe zu
einem Vergleich geraten.

Am 15. Juli sei im Plenum des Landtages der Vergleich diskutiert und beschlos-
sen worden. Am gleichen Tag sei er dann vom Präsidenten des Landesbauernver-
bandes und einen Tag später durch den Präsidenten des Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverbandes unterzeichnet worden.
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In einem Gespräch am 14. Oktober 1999 im Staatsministerium seien alle Beteilig-
ten darin übereingekommen, nachdem der Landtag am 7. Oktober 1999 die Ein-
setzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen hatte, für die Zukunftsrege-
lung aus Respekt vor dem Parlament die Empfehlungen für eine Neuregelung ab-
zuwarten.

Nach wie vor sei sie der Meinung, dass man den zu Stande gekommenen Ver-
gleich von allen Seiten akzeptieren könne. Sie habe stets alle Fakten und Akten
offengelegt. Nichts sei verheimlicht worden und sie habe auch nichts zu verheim-
lichen gehabt. Es sei nichts unter den Teppich gekehrt worden und der Vorwurf
„schwarzer Filz“, der ihr immer wieder von der Opposition vorgeworfen worden
sei, sei völlig unberechtigt und auch unbegründet.

Die ländliche Sozialberatung sei eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe.
Deshalb werde auch künftig die Sozialberatung eine wichtige staatliche Aufgabe
sein. Sie sehe es als ihre Pflicht an, den bäuerlichen Familien die dringend not-
wendige Sozialberatung zu erhalten. Aus fachlichen und wirtschaftlichen Grün-
den seien die bisherigen Träger dafür am besten geeignet. Wenn das Land diese
Aufgabe übernehmen müsse, werde es den Steuerzahler wesentlich deutlicher be-
lasten.

Auf die Frage, warum von den verschiedenen Vergleichsvarianten, die im Rah-
men der Verhandlungen zur Debatte gestanden seien, schließlich auf die Forde-
rung des Bauernverbandes eingegangen worden sei, und ob mit dem Abschluss
des Vergleiches den Bauernverbänden zugesagt worden sei, dass sie künftig mit
einer festen Summe von 5 oder 8 DM pauschal rechnen können erläuterte die
Zeugin, dass die Vergleichsgespräche schwerpunktmäßig über einen längeren
Zeitraum der Herr Ministerialdirektor Arnold geführt habe. Erst zum Schluss ha-
be sie die Verhandlungen selber geleitet. Wie sie bereits angemerkt habe, sei es
außerordentlich schwierig gewesen, konkrete Zahlen zu erlangen. In Absprache
mit dem Rechnungshof habe man eine Lösung als Gesamtpaket angestrebt. Nach-
dem die Verbände zum letzten Mal im Jahre 1996 eine Abschlagszahlung von
40 % erhalten haben und bis zum heutigen Tag von den Bauernverbänden die
Dienstleistung für die ländliche Sozialberatung erbracht werde, ohne dass dafür
die Leistung entgolten werde, habe man in den Vergleichsverhandlungen über
den Zeitrahmen dieser Auszeit diskutiert. Von ihrem Haus sei ein Neubeginn ab
dem Jahre 2002 angedacht gewesen. Auf Grund ihrer politischen Entscheidung
sei dann dieser Neubeginn um ein Jahr vorverlegt worden.

Für die Vergangenheit habe man zur Berechnung des Aufwandes einen Anteil
von 35 % des Gehalts der Kreisgeschäftsführer zu Grunde gelegt plus einen Sach-
mittelkostenanteil von circa 5 %. In diesen Vergleichsverhandlungen, die sie dann
geführt habe, habe der Bauernverband signalisiert, er würde einem Vergleich nur
dann zustimmen, wenn ein Neubeginn ab 1. Januar 2000 vorgenommen werde
und wenn künftig pro landwirtschaftlichem Betrieb 8 DM zu Grunde gelegt wür-
den. Der Landesbauernverband habe dabei angemerkt, dass er auch mit 7 DM ein-
verstanden sei. Auf dieser Basis habe sie am Folgetag mit dem Vizepräsidenten
des Rechnungshofes, Herrn Gößler, gesprochen. Der Rechnungshof habe dabei
signalisiert, dass er den Neubeginn ab 1. Januar 2000 akzeptiere, aber die
8 DM für die Zukunft nicht mittrage. Hierzu wollte der Rechnungshof eine Be-
gründung des Landesbauernverbandes.

Dann sei die Situation hinzugekommen, dass zwischenzeitlich die Einrichtung ei-
nes Untersuchungsausschusses wahrscheinlich wurde. Nachdem der Ministerprä-
sident die Meinung des Rechnungshofes zustimmend zur Kenntnis genommen
habe, sei dies dann insgesamt die Begründung gewesen, dass eine Teilung in dem
Vergleich vorgenommen worden sei, aus dem der Bestandteil der Zukunftslö-
sung herausgelöst worden sei. Wie künftig dann die Sozialberatungsleistungen zu
vergüten sei, in dieser Frage werde der Untersuchungsausschuss mit seinen Emp-
fehlungen der Verwaltung weiterhelfen können. In diesem Zusammenhang
möchte sie noch einmal darauf hinweisen, erläuterte die Zeugin, dass das Land
nicht wie in Pressemitteilungen der Deutschen Presseagentur dargestellt werde,
auf 4,4 Millionen DM Rückforderungen verzichtet habe. Diese Rechnung sei so
nicht richtig. Nach dem Vergleich, wie er abgeschlossen worden sei, verzichte
das Land beim Landesbauernverband auf 1,13 Millionen DM und der Landes-
bauernverband auf 970 000 DM. Beim Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
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verband verzichte das Land auf 348.000 DM und der Landesbauernverband auf
312 000 DM. Es sei also nicht so, dass das Land durch den Vergleich auf 4,4 Mil-
lionen DM verzichte, sondern auf 1,4 Millionen DM und die Bauernverbände auf
1,5 Millionen DM.

Abschließend wolle sie nochmals darauf hinweisen, dass die Paketlösung deswe-
gen nicht zu Stande gekommen sei, weil der Rechnungshof den 8 DM für die Zu-
kunft nicht zugestimmt habe, und es der Wunsch des Ministerpräsidenten gewe-
sen sei, der immer auf eine Mitentscheidung des Rechnungshofes hingewiesen
habe, dass wenn der Rechnungshof nicht mitziehe, dann eben die Zukunft von der
Vergangenheit abgekoppelt werden müsse.

Auf die Nachfrage, ob das bedeuten würde, dass ein Vergleich unterschrieben
worden sei, in dem für die Zukunft nichts festgelegt worden sei, räumte die Zeu-
gin ein, mit dem Vergleich sei die Vergangenheit bis zu einem Neubeginn am
1. Januar 2000 geregelt.

Auf die Frage, ob es sein könne, dass die Bauernverbände nur deshalb unter-
schrieben haben, weil Herr Staatssekretär Dr. Menz ihnen zugesagt habe, dass er
sich für eine Regelung von 8 DM einsetzen werde, erklärte die Zeugin, dass sie
nicht wisse, was Herr Dr. Menz hierzu gesagt habe.

Auf die Frage, ob sie sagen könne, wie die Aussage der Bauernverbände aufzu-
fassen sei, dass diese sich genötigt gefühlt hätten, den Vergleich zu unterschrei-
ben, weil sie ansonsten mit Rückforderungsbescheiden überzogen worden wären,
erläuterte die Zeugin, dass ohne einen Vergleich ein Rückforderungsverfahren
hätte eingeleitet werden müssen. Die Verjährungsfrist wäre ansonsten im Februar
2000 abgelaufen gewesen. Bei einem Rückforderungsverfahren wäre aber das
Prozessrisiko groß gewesen und die Beweispflicht sei sicherlich schwierig. Der
Rechnungshof und das Finanzministerium hätten bestätigt, dass das Ministerium
zum Abschluss eines Vergleichs befragt sei.

Auf die Frage, ob ihr der Rückforderungsbescheid vom 25. Juli 1996 gegenüber
den Landfrauen bekannt sei, gab die Zeugin an, dass sie darüber informiert sei,
dass im Gegensatz zum Landesbauernverband, bei dem die Zuschüsse gekürzt
worden seien, beim Landfrauenverband die Zuschüsse, die schon ausbezahlt ge-
wesen seien, zurückgefordert werden mussten.

Auf die Nachfrage, warum bei der Berechnung der Rückforderung die Bemes-
sungsgrundlage von 35 auf 40 % großzügig erhöht worden sei und ob sie daran
beteiligt gewesen sei, erläuterte die Zeugin, dass diese Entscheidung vor ihrer
Zeit als Ministerin noch unter dem damaligen Minister Dr. Weiser getroffen wor-
den sei, denn gegen diesen Bescheid habe der Landfrauenverband am 17. April
Widerspruch eingelegt. Erst auf Grund der Rücknahme sei dann der Rückforde-
rungsbescheid ergangen. Sie habe das aber nicht beschlossen. Zum anderen wolle
sie allerdings darauf hinweisen, dass in der Tat die Möglichkeit bestehe, dass der
Zuschuss der Sozialberatung auf bis zu 40 % angehoben werden könne. Dies sei
auch eine Frage insgesamt bei den Rückforderungen gewesen, ob man bei der Be-
rechnung 21 % oder 40 % zu Grunde lege.

Auf die Frage, wann ihr der Prüfbericht des Sozialministeriums über die Sozial-
versicherungsträger bekannt geworden sei oder ob sie bei ihren Verhandlungen
über den Vergleich mit den Bauernverbänden darüber Kenntnis gehabt habe, ant-
wortete die Zeugin, dass sie spontan nicht sagen könne, wann sie genau hiervon
Kenntnis erlangt habe. Aber der Prüfbericht sei ihr bei den Verhandlungen be-
kannt gewesen. Insofern seien die Leistungen, die praktisch für die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung erbracht worden seien, bei dem Vergleich berück-
sichtigt worden. Es habe ja festgestellt werden müssen, für welchen Beratungsbe-
darf die Bauernverbände welche Leistungen erbringen und wieviel Zeit dafür ver-
wendet werde.

Auf die Frage, ob sie durch den Termin der Jahreshauptversammlung des Landes-
bauernverbandes am 22. Juni unter Druck gesetzt worden sei und sie deshalb von
ihren Forderungen, die sie 14 Tage vorher noch hatte, dass eine Aufrechnung bis
Ende 2000 erfolgen sollte, abgewichen sei, versicherte die Zeugin, dass sie nie-
mand gezwungen habe und sie sich auch nicht von jemandem hätte zwingen las-
sen. Sie sei auch von niemandem unter Druck gesetzt worden.
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Auf die Frage, wie die Ausführungen von Herrn Ministerialdirektor Arnold zu
verstehen seien, dass er aus fachlichen Gründen einen Vergleich mit 8 DM für die
Zukunft nicht mittragen könne, aber er glaube, dass man sogar eine Pauschale bis
zu 20 DM finanzieren könne, wenn dies politisch gewollt sei und auch haushalts-
rechtlich im Landeshaushalt abgedeckt werde, erläuterte die Zeugin, dass es rich-
tig sei, dass sie von Herrn Arnold dahingehend informiert worden sei, dass selbst
dann, wenn man 20 DM pro Betrieb ansetze, dies politisch vertretbar wäre. Die
Verwaltung habe bei ihrem Vorschlag die jetzigen Erkenntnisse für die Fort-
führung der Sozialberatung zu Grunde gelegt. Hierbei wolle sie aber anfügen,
dass es bei den Gesprächen immer eine große Rolle gespielt habe, was künftig al-
les unter Sozialberatungsleistung zu verstehen sei. Und dass bisher diese Leistung
vornehmlich von Hauptamtlichen wahrgenommen werde und dass die ehrenamtli-
che Arbeit bisher nicht berücksichtigt werde.

Außerdem habe sie im Hause prüfen lassen, wie hoch die Kosten für die Sozialbe-
ratungsleistungen sein würden, wenn die Verwaltung selbst diese Aufgabe erledi-
gen würde. Bei 10 Personalkostenstellen des gehobenen Dienstes und eine Stelle
des höheren Dienstes sei man auf Kosten von 1,7 Millionen DM gekommen. Da-
gegen würden bei einer Pauschale von 5 DM Erstattungen für die Bauernverbän-
de von circa 370 000 DM anfallen. Bei 8 DM belaufe sich die Erstattung auf circa
590 000 DM. Dies bedeute, dass wenn die Bauernverbände die Sozialberatung
fortführen, die Kosten nur ein Drittel der Kosten betragen würde, die bei eigener
Aufgabenerledigung durch das Land anfallen würden.

Auf die Frage, ob auf Grund dieser Differenzen im fachlichen Bereich die Endge-
spräche dann nicht mehr von Herrn Ministerialdirektor Arnold geführt worden
seien, sondern von ihr selber, verdeutlichte die Zeugin, dass es der Wunsch des
Bauernverbandes gewesen sei, dass die politische Spitze in den Endverhandlun-
gen die Gespräche führen solle. Diesem Wunsch sei sie nachgekommen und habe
die Gespräche geführt. Alle weiteren Gespräche seien dann wieder von der Ver-
waltung geführt worden. Auf den Vorhalt, dass Herr Arnold laut Protokoll gesagt
habe: „Ich habe ihr dringend geraten, die Gespräche jetzt selbst zu führen und
sich mit dem Rechnungshof abzustimmen“, erklärte die Zeugin, dass sie Herrn
Arnold von dem Wunsch des Bauernverbandes unterrichtet und er dies wohl auch
akzeptiert habe und ihr vielleicht, genau wisse sie dies aber nicht mehr, auch diese
Empfehlung gegeben habe.

Auf die Frage, warum man trotz zwei völlig unterschiedlicher Rechnungen vom
Ministerium Ländlicher Raum und vom Rechnungshof von der Dimension her
diesen Vergleich geschlossen habe, obwohl es keine Verständigung in diesem
Punkt gegeben habe, erläuterte die Zeugin, dass sie das Gespräch mit dem Rech-
nungshof geführt habe und Herr Gößler die gesamten Vergleichsverhandlungen
von seiten des Rechnungshofes begleitet habe. Im Übrigen könne sie sich gut da-
ran erinnern, dass er bei ihrer Unterredung den Vergleich mit einem Neubeginn
ab 1. Januar 2000 akzeptiert habe, nur nicht die Pauschale mit 8 DM.

Auf die Frage, warum man bei der Vereinbarung über die Vergangenheit eine
zukünftige Lösung abgekoppelt habe, wiederholt die Zeugin, dass dies zum einen
daran gelegen habe, dass der Rechnungshof eine Vergangenheitslösung bis zum
31. Dezember 1999 akzeptiert habe, aber Bedenken gegen eine Pauschale von
8 DM erhoben habe. Zum anderen stand bereits zum damaligen Zeitpunkt im
Raum, dass durch den Landtag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werde.

Auf die Frage, ob die Zeugin den Vertretern der Bauernverbände signalisiert ha-
be, dass bei Abschluss eines Vergleiches die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses geringer beziehungsweise eher unwahrscheinlich werden würde, legte
die Zeugin dar, dass sie sich daran nicht erinnern könne, den Präsidenten in die-
sem Zusammenhang eine Information gegeben zu haben. Sie wüsste auch nicht
wieso.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass vorgesehene Gespräche abgelehnt worden
seien, weil das Tischtuch soweit zerschnitten wahr, berichtete die Zeugin, dass
dies die Medien behauptet hätten. Dies könne sie von ihrer Seite nicht berichten.
Sie habe immer Gespräche geführt, wobei natürlich die Bauernverbände über die
Weitergabe des Prüfberichts an die Staatsanwaltschaft nicht erfreut gewesen sei-
en. Dies hätten die Verbände natürlich kritisiert. Sie hätten zudem auch ange-
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merkt, dass es aus ihrer Sicht vernünftiger gewesen wäre, wenn man sich an den
Tisch gesetzt hätte, um eine Lösung für die Vergangenheit und für die Zukunft
gesucht zu haben.

In diesem Zusammenhang wolle sie anmerken, dass der Abgeordnete Helmut
Kiefl, der besonders betroffen gewesen sei, bei seiner Verabschiedung die Äuße-
rung getroffen habe, dass das Tischtuch zwischen ihm und ihr nicht zerschnitten
gewesen wäre.

Auf die Frage, ob sie von einem Treffen auf neutralem Boden von Herrn Ministe-
rialdirektor Arnold und dem Hauptgeschäftsführer Dr. Golter etwas mitgekom-
men habe, schilderte die Zeugin, dass Herr Arnold sie über die Gespräche mit
Herrn Dr. Golter, auch in Heilbronn, informiert habe. Dass es Konfrontationen
gegeben habe, habe ihr Herr Arnold auch berichtet. Herr Arnold habe sicher seine
juristische Meinung und auch als Amtschef die Pflicht, die Meinung der Verwal-
tung zu vertreten, und die Bauernverbände und Hauptgeschäftsführer hätten das
entsprechende aus ihrer Sicht getan.

Auf die Frage, ob es richtig sei, wie Herr Arnold auch berichtet habe, dass es
wohl Abstimmungsgespräche des Landesbauernverbandes mit der CDU-Fraktion
in der Endphase der Vergleichsverhandlungen gegeben habe, gab die Zeugin be-
kannt, dass ihr vom Hauptgeschäftsführer und vielleicht auch vom Präsidenten in-
nerhalb ihres Gespräches am 17. Februar von diesen angemerkt worden sei, dass
dieser Vergleich mit der Fraktion abgestimmt sei. Was allerdings mit der Fraktion
abgestimmt worden sei, wisse sie nicht.

Auf jeden Fall habe sie auch mehrere Male mit in der Fraktion über den Stand des
Vergleiches berichtet.

2. Landesbauernverband

B.2.1 Zeuge Harry   M a r x
Auf die Frage, welche Zukunftsbewertung der Zeuge im Hinblick auf den Ver-
gleich und möglichen Pauschalzahlungen vornehme, entgegnete der Zeuge, dass
er diese Frage relativ schwer beantworten könne, da er nicht wisse, wie die
zukünftige Förderung aussehe. Auch im Hinblick auf die Zukunft könne er dies
nicht sagen, weil die vereinbarten rechtzeitigen Gespräche ab dem Jahr 2000 ab-
gesagt worden beziehungsweise nicht zu Stande gekommen seien. Im Übrigen,
ergänzte der Zeuge, habe Herr Heller vor Beginn der Prüfung bereits ganz klar
sich dahingehend geäußert, dass die bisherige Richtlinie nichts tauge und eine
Pauschale her müsse, die sich entweder nach Kopf der Mitglieder des Landesbau-
ernverbandes oder der Sozialversicherung oder nach den statistischen Zahlen oder
nach sonst irgend etwas richte. Auf alle Fälle sei der Prüfer damals schon der
Meinung gewesen, dass es so nicht weitergehen könne und die Richtlinie absolut
nicht geeignet sei, irgendwo eine Rechtssicherheit zu schaffen. Und unter diesen
Gesichtspunkten sei dann schließlich die Prüfung abgelaufen. Hierbei habe Herr
Heller auch die 5 DM ins Spiel gebracht, die dann wieder in allen Vorlagen auf-
getaucht seien, wobei der Bauernverband damals schon klipp und klar gesagt ha-
be, dass man sich über die Höhe unterhalten müsse, weil 5 DM sicherlich nicht
ausreichen würden. In den Vergleichsverhandlungen sei die Höhe der künftigen
Förderung auch ein Streitpunkt gewesen und sei daher ausgeklammert worden.

Auf die Nachfrage, wer von den Verhandlungspartnern auf einen schnellen Ver-
gleichsabschluss gedrängt habe, erklärte der Zeuge, dass die Vergleichsverhand-
lungen im Prinzip seit Anbeginn irgendwo vom Landesbauernverband angestrebt
worden seien und der Verband auch immer verhandlungsbereit gewesen sei. Dies
zeige auch die Tatsache, dass der Verband bereits im November 1998 einen ersten
Vergleichsentwurf vorgelegt hätte, der aber zum damaligen Zeitpunkt vom Minis-
terium Ländlicher Raum abgelehnt worden sei. Der Zeitplan sei für ihn auch ei-
gentlich etwas komisch gewesen. Zuerst habe es am 19. November ein Gespräch
zwischen dem Hauptgeschäftsführer und Herrn Arnold gegeben, an dem auch er
teilweise zugegen gewesen sei und in dem man diese Arbeitsgruppen eingesetzt
habe. Auf Grund dieses Gespräches habe dann sein Verband am 25. November an
das Ministerium Ländlicher Raum einen Brief geschrieben, in dem dezidiert dar-
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gelegt worden sei, dass der Verband gesprächsbereit sei, aber dass es dabei nicht
darum gehen könne, die Vergangenheit aufzuarbeiten, insbesondere weil hier die
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen am Laufen gewesen seien, sondern dass die
Zukunft in Angriff genommen werden müsse. Am 16. Dezember habe dann zum
ersten Mal die Arbeitsgruppe getagt mit dem Ziel, die Zeit von 1996 bis 1998 be-
ziehungsweise darüber hinaus aufzuarbeiten. Danach sei dann von Dr. Ziegler aus
dem Ministerium plötzlich die Makrorechnung ins Spiel gebracht worden, die da-
zu dienen sollte, eine Regelung für die Zeit 1996/1998 beziehungsweise für die
Zukunft zu ermöglichen. Die vom Verband zusammengestellten Zahlen seien
dann in der Sitzung am 19. Januar vom Landesbauernverband und Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverband erläutert worden. Hierbei sei ein gewisser
Dissens aufgekommen, weil die Herren Karremann und Ziegler versucht haben,
diese Zahlen, wie dies ja auch mit Herrn Heller mit den Beratungsprotokollen der
Fall gewesen sei, in die Vergangenheit zu projizieren. Auf Grund dieser Sitzung,
erläuterte der Zeuge, habe er damals seiner Geschäftsleitung empfohlen, die Ge-
spräche abzubrechen, weil einfach die Grundlage, auf der die Gespräche hätten
stattfinden sollen, aus seiner Sicht nicht mehr gegeben gewesen seien.

Danach habe es auch keine weiteren Besprechungen gegeben, weil es zu der öf-
fentlichen Anhörung im Landtag gekommen sei. Danach sei plötzlich die Auffor-
derung gekommen, dass vom Ministerium mehr oder weniger ein Vergleich ge-
wünscht werde. Daraufhin hätten dann Vergleichsverhandlungen stattgefunden,
die aus seiner Sicht schon ein etwas rasantes Tempo gehabt haben.

Auf die Frage, ob vom Ministerium bei den Vergleichsverhandlungen eine Rück-
forderung ins Spiel gebracht worden sei, bemerkte der Zeuge, die Frage der Rück-
forderung oder eines Rückforderungsbescheides sei im Prinzip die ganze Zeit im
Raum gestanden.

Auf die Frage, ob es bei dem Vergleich zwischen den beiden Verbänden, Badi-
scher Landwirtschaftlicher Hauptverband und Landesbauernverband, gemeinsa-
me Absprachen über ein gemeinsames Vorgehen gegeben habe, räumte der Zeuge
ein, dass es sich zwar um zwei Bauernverbände in Baden-Württemberg handelte,
aber er denke, dass es ein originäres Interesse eines Berufsstandes sei, dass man
sich zu gleichen Sachverhalten auch abstimme. Nach seiner Meinung hätte ein
Vergleich allein mit einem Verband keinen Sinn gemacht, wenn nicht der andere
Verband ebenfalls dabei wäre.

Auf die Frage, ob der Verband darauf hingewiesen habe, dass er die Zuordnung
der Kosten nicht mehr darstellen und nicht mehr abklären könne, erläuterte der
Zeuge, dass sein Verband während der Prüfung, aber auch bereits hier in diesem
Ausschuss, immer wieder darauf hingewiesen habe, dass der Verband für die Ver-
gangenheit keine exakten Zahlen für eine Berechnung liefern könne. Dies sei
nicht möglich, weil es in der Vergangenheit nie und nimmer gefordert gewesen
sei, dass exakte Aufschriebe gemacht werden. Daher beruhe heute jede Rechnung
für die Vergangenheit auf Schätzungen und nicht auf exakten Zahlen. Auf diesem
Grund habe man auch die Forderung des Regierungspräsidiums, exakte Zahlen zu
liefern, im August 1998 zurückgewiesen und klar und deutlich darauf hingewie-
sen, dass dies nirgends und nirgendwo gestanden habe, dass exakte nachprüfbare
Zahlen festgehalten und geliefert werden müssten.

Auf die Frage, warum das Ministerium den ersten Vergleichsvorschlag seines
Hauses brüsk zurückgewiesen habe, gab der Zeuge bekannt, dass er dies nicht
wisse, aus seiner Sicht sei Herr Arnold zum damaligen Zeitpunkt nicht bereit ge-
wesen, einen Vergleich zu schließen, warum auch immer. An dem damaligen Ge-
spräch zwischen Herrn Arnold und Herrn Golter sei er nur teilweise beteiligt ge-
wesen. Gründe seien seines Wissens nicht mitgeteilt worden.

Auf die Frage, wie die Simulation ausgesehen habe, die in einer Arbeitsgruppe
vereinbart worden sei, in dem man auf der Grundlage der Zahlen von 1997 versu-
chen wollte durch Abschichtungen gegenüber der Geschäftsstelle, der Sozialver-
sicherungskasse, das Volumen für die Sozialberatung nachzuvollziehen, erläuterte
der Zeuge, dass es zu einer solchen Simulation nicht gekommen sei. Es sei verein-
bart gewesen, dass Beratungsprotokolle geführt werden sollten ab dem Jahre
1999. Über solche Beratungsprotokolle, deren Inhalt, Grundlagen etc. sei dann
aber nicht weiter gesprochen worden, sodass deshalb auch keine Simulation habe
durchgeführt werden können. Von ihnen sei lediglich eine Makrorechnung auf
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Grund der 97er-Zahlen erarbeitet worden. Hierbei müsse man aber deutlich sagen,
ergänzte der Zeuge, dass diese Makrorechnung auf den Vorgaben des Ministerium
basieren. Eine solche Vorgabe habe zum Beispiel gelautet, dass bis zu 50 % der
Personalkosten ohne jeden Nachweis angegeben werden können. Es handele sich
also um keine Kostenschätzung auf Grund von Unterlagen, sondern von den Vor-
gaben des Ministeriums, so seien die 2,35 Millionen DM zu Stande gekommen.

Auf die Nachfrage, ob es nicht das Ziel gewesen sei, die Tätigkeitsbereiche länd-
liche Sozialversicherung/ländliche Sozialberatung und Geschäftsstellentätigkeit
gegeneinander abzuschichten, unterrichtete der Zeuge, dass dies in der Arbeits-
gruppensitzung gemacht werden sollte, aber soweit sei man nicht gekommen,
weil dann relativ schnell diese Makrorechnung auf den Tisch gekommen sei. Der
Einwand des Verbandes, dass man sich erst über Inhalte und die Abgrenzung un-
terhalten solle, sei aber vom Tisch gewischt worden.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass er mit dem Arbeitsgespräch am 16. De-
zember unzufrieden gewesen sei und er in einem Vermerk vom 19. Dezember
Folgendes an seine Geschäftsleitung geschrieben habe: „Nachdem nunmehr der
heutige zweite Termin in den Gesprächen mit dem Ministerium stattfand, komme
ich zu dem Ergebnis, dass die Gespräche von unserer Seite aus abgebrochen wer-
den sollten, da sie nicht dem Ziel dienen, die Förderung der Jahre 1995 bis 1998
beziehungsweise 1999 und 2000 zu klären; ich halte diese ganzen Gespräche für
eine reine Hinhaltetaktik ... Bei den Erläuterungen (Anmerkung: zur Makrorech-
nung) jedoch wurden für den Bereich Fragen von der Vergangenheit zu den heuti-
gen Zahlen gestellt; der Eindruck entsteht immer mehr, dass diese Gespräche da-
zu dienen sollten, Gesprächsbereitschaft des Ministeriums zu signalisieren, ohne
substantielle Ergebnisse vor Ende der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu
bringen.“

Auf die Frage, in welchen Punkten zur Makrorechnung es zu Kontroversen ge-
kommen sei, legte der Zeuge dar, dass es sich hierbei vor allem um die Personal-
kosten und Sachkosten gehandelt habe, nämlich wie sie sich zusammensetzen und
wie sie ermittelt worden seien. In der Sitzung haben sowohl der Landesbauernver-
band als auch der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband zu den Zahlen Er-
läuterungen gegeben. Zu einem Ergebnis im Sinne einer Einigung sei es dabei
nicht gekommen. Die Zahlen, die sie damals gegeben haben, tauchten dann später
in Landtagsdrucksachen auf und zwar in der Begründung, auf wie viel das Minis-
terium bei dem Vergleich verzichtet habe. Er könne diese Zahl bis heute nicht
nachvollziehen, erklärte der Zeuge.

B.2.2 Zeuge Professor Dr. Alfred   R i e g e r
Der Zeuge Professor Dr. Rieger vom Landesbauernverband erläuterte eingangs,
dass er zu dem Abschnitt B des Untersuchungsauftrages nur bedingt Aussagen
machen könne, da er ab Herbst 1998 erkrankt sei und oftmals wochenlang gefehlt
habe. Ab März bis Mitte Mai 1999 sei er sogar in stationärer Behandlung gewe-
sen. Er sei über den Werdegang in diesem Bereich vom Hauptgeschäftsführer Dr.
Golter und Herrn Marx unterrichtet worden, sodass er hierüber nur vom Hörensa-
gen berichten könne.

Die Initiative für eine vergleichende Regelung der offenen Frage sei bereits im
Oktober 1998 vom Landesbauernverband ausgegangen. Damals habe aber das
Ministerium Ländlicher Raum die vorgeschlagene vergleichsweise Erledigung
entschieden abgelehnt. Später habe dann das Ministerium Ländlicher Raum die
Initiative ergriffen und einen entsprechenden Vergleichsvorschlag unterbreitet.
Eine entscheidende Besprechung mit dem Ministerium in Anwesenheit von Ver-
tretern des Rechnungshofes habe am 2. Juni 1999, bei der er auch zugegen war,
stattgefunden. Zwar habe bereits im Januar 1999 eine Besprechung im Ministeri-
um Ländlicher Raum stattgefunden, aber damals sei es um die gemeinsame Auf-
bereitung der Vergangenheit gegangen und um Ideen zu entwickeln für eine
zukünftige Regelung.

Aus Sicht des Landesbauernverbandes seien zwei Motive für einen Vergleich maß-
gebend gewesen. Zum einen drohte wegen der Frage der Überzahlung ein jahrelan-
ger Rechtsstreit mit vielen Unwegbarkeiten, der die Zusammenarbeit des Bauern-
verbandes als berufsständische Vertretung in vielen anderen Fragen mit dem Minis-
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terium belastet hätte. Zum zweiten hätte ein Vergleich die Basis für eine zukünfti-
ge Regelung geschaffen. Eine solche zukünftige Regelung wäre nicht vorstellbar
gewesen, wenn für die Vergangenheit ein Rechtsstreit anhängig gewesen wäre.
Hier hätte jeder gesagt, „nun warten wir einmal ab, wie die Gerichte entscheiden“.

Die Pauschale für eine zukünftige Regelung von 5 DM je statistisch erfasster
Landwirt sei bereits durch Herrn Heller vom Rechnungsprüfungsamt aufgeworfen
worden.

Die Frage einer möglichen Rückforderung sei für ihn bezüglich des Vergleichs
nicht maßgeblich gewesen. Hier habe sein Verband abwarten können, da schließ-
lich derjenige, der zurückfordern will, eine Entscheidung treffen und die auch ent-
sprechend begründen müsse.

In der Frage, ob der Bauernverband weiter diese Beratung nach dem LLG wahr-
nehme, sei man sich von Anfang an einig gewesen. Nach Ansicht des Zeugen ha-
be man die Verpflichtung des Landes aus § 9 LLG übernommen, deshalb sei er
bei den Beratungen der Meinung gewesen, dass wenn der Landesbauernverband
schon einen Auftrag übernehme, dann sollte die Vergütung durch eine Vereinba-
rung oder einen Vertrag mit dem Land geregelt werden und nicht einseitig durch
eine Richtlinie. Denn die Richtlinie gewähre schließlich keinen Anspruch, obwohl
der Landesbauernverband eine Leistung erbracht habe. Auf die Frage, warum aus
seiner Sicht eine Pauschalierung eine richtige Lösung wäre, erklärte der Zeuge,
dass man bei jeder Form einer Richtlinie immer das Problem der Konkretisierung
der Leistung habe. Es laufe zwangsläufig immer auf eine subjektive Wertung der
Tätigkeit des Betroffenen hinaus oder es müsse ein hoher Verwaltungsaufwand
durch Protokollierung der Beratungstätigkeit vorgenommen werden.

Bei einer Pauschale müsse man sich natürlich im Vorfeld darüber im Klaren sein,
was hier notwendig sei, um diesen Auftrag zu erfüllen und entsprechend bemes-
sen. Auf der anderen Seite sei die Ankopplung an die statistische Zahl der Land-
wirte eine nachvollziehbare Größe, die natürlich auch Veränderungen unterwor-
fen wäre, sodass hier ein gewisses Risiko zurück bliebe, erläuterte der Zeuge.

Bei allen Gesprächen im Ministerium Ländlicher Raum mit Vertretern des Rech-
nungshofes und des Rechnungsprüfungsamtes sei immer eine Pauschallösung an-
gedacht worden und das habe gezeigt, dass wohl auch das Ministerium Ländli-
cher Raum Schwierigkeiten darin gesehen habe, wie eine Richtlinienlösung zu
verfassen sei.

Auf die Frage, welche starke Stellung eigentlich der Landesbauernverband ge-
glaubt habe, im Hinblick auf eine Rückforderung zu haben, wenn er doch eigent-
lich wusste, dass die Zahlen, die in den Einträgen genannt gewesen seien, falsch
gewesen seien, entgegnete der Zeuge, dass er bereits ausgeführt habe, dass, als
man sich in den Vergleichsgesprächen gefunden habe, die Frage der Rückforde-
rung in diesem Augenblick nicht das eigentliche Thema mehr gewesen sei. Im
Übrigen wolle er darauf hinweisen, dass, auch wenn sich die Gesamtausgaben än-
dern, der Zuschuss letztendlich unverändert bleibe, solange nicht die Förderüber-
grenze von 40 % überschritten sei. Dies sei ja das Seltsame an diesem ganzen
Verfahren gewesen, das auch die Staatsanwaltschaft festgestellt habe.

Auf die Frage, warum dann die Kreisgeschäftsführer im Rahmen der Überprüfung
gesagt haben, dass es sich bei den angegebenen Prozentangaben für die ländliche
Sozialberatung um reine Schätzwerte handele, die dann, nachdem nachgehakt
worden sei, sofort von einigen Kreisgeschäftsführern erheblich reduziert worden
seien, bemerkte der Zeuge, dass er hierzu schon in seiner ersten Vernehmung aus-
führlich Stellung genommen habe. Hinsichtlich der Frage der Reduzierung müsse
man die Betroffenen befragen. Nicht der Bauernverband oder er in seiner Person
oder Herr Marx hätten reduziert, sondern die Betroffenen mussten beurteilen,
welchen Aufwand sie gehabt haben. Auf Nachfrage entgegnete der Zeuge, dass
diese Prozentsätze willkürlich festgesetzt worden seien, müsse er bestreiten.
Selbst die Staatsanwaltschaft habe in ihren Ermittlungsakten festgehalten: Da die
Richtlinie nichts anderes hergegeben habe, hätten die Betroffenen gar nichts an-
deres machen können, als grob den Aufwand schätzen. Eine Schätzung sei aber
nicht willkürlich, sondern spiegele eine subjektive Meinung wider, in der der
Aufgabenaufwand konkretisiert werde.
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Auf die Frage, wie der Bauernverband einem Rückforderungsbescheid begegnet
wäre, erklärte der Zeuge, hier hätte man erst mal abgewartet, wie dieser Bescheid
begründet gewesen sein würde. Im Übrigen wäre es im Verwaltungsgerichtsver-
fahren interessant gewesen, ob der Verwaltungsrichter den Angaben der Kreisge-
schäftsführer geglaubt hätte. Desweiteren wies er nochmals darauf hin, dass im
Antrag lediglich eine Gesamtsumme anzugeben gewesen sei. Hierbei hätten Pro-
zentanteile, wie sie hier im Ausschuss diskutiert worden seien, im Grunde keine
Rolle gespielt. Auf die Frage, ob dem Verband die Rückforderung angedroht wor-
den sei, bemerkte der Zeuge, dass Herr Golter ihn darüber informiert habe, dass
das Ministerium ihm bei seinen Gesprächen gesagt habe, dass es handeln müsse,
weil sonst durch die Verjährungsfrist eine mögliche Rückforderung ablaufe. Hier-
zu bemerkte der Zeuge, dass dies aber nicht ein Problem des Landesbauernver-
bandes sei, sondern im Gegenteil, wenn etwas verjährt gewesen wäre, brauchte
der Verband sich darüber schließlich keine Gedanken mehr zu machen. Desweite-
ren habe sich die Frage gestellt, wie das Ministerium einen solchen Bescheid be-
gründen wolle.

Auf die Frage, wie der Satz im Vergleich unter II.1 des Vergleichs zu verstehen
sei, dass über den 31. Dezember 1999 mit dem Bauernverband gemeinsam eine
Fortführung der ländlichen Sozialberatung geplant sei, erklärte der Zeuge, dass
um dieses verstehen zu können noch ein weiterer entscheidender Satz in dem
Vergleich aufgenommen worden sei, dass nämlich rechtzeitig vor dieser Auszeit
bis 31. Dezember eine Vereinbarung über die zukünftige Vergütung getroffen
werde. Eine Vereinbarung über eine zukünftige Regelung könne aber nur dann
vom Landesbauernverband angemahnt werden, wenn der Verband seinerseits
die Bereitschaft erklärt habe, diese Beratung entsprechend fortzuführen. Auf
Nachfrage erläuterte der Zeuge, es sei sicher richtig, dass der Ausschuss auch
den Vorschlag machen könne, dass diese Beratung zukünftig zum Beispiel
durch die Landwirtschaftsämter oder durch eine andere Organisation erfolgen
solle. Hierbei hob der Zeuge hervor, dass es wohl niemand besser machen könne
als die Bauernverbände, die diesen Auftrag zur Zufriedenheit der Landwirtschaft
schon seit Jahrzehnten erledigt und sich hierbei entsprechendes Know-how ge-
schaffen haben. Dies zeige auch die Tatsache, dass die Bauernverbände optimal
die Aufgaben für die Verwaltungsstellen als landwirtschaftliche Sozialversiche-
rungsträger erledigen, dies sei ihnen auch von Dritten mehrfach bescheinigt
worden.

Auf die Frage, ob die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen für den Vergleich ei-
ne Rolle gespielt haben, besonders im Hinblick darauf, dass eine Schadenswieder-
gutmachung ein Strafmilderungsgrund sei, erklärte der Zeuge, im Vergleich sei ir-
gendwo einmal zitiert, wie das eben üblich sei, dass der Vergleich als solcher
keinerlei Hinweise auf eine strafrechtliche Schuld zum Inhalt habe. Verbandsin-
tern sei er während den Vergleichsberatungen gefragt worden, ob mit einem Ver-
gleich auch das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren erledigt sei, dabei
habe er immer betont, dass dem nicht so sei. Außerdem müsse bei einem Betrug
die Staatsanwaltschaft immer einen Vermögensschaden ermitteln, diesen könne
die Staatsanwaltschaft nach seiner Ansicht aber nicht aus einem Vergleich mit ei-
ner möglichen Rückforderung herleiten.

Auf die Frage, ob es nicht naheliegend gewesen wäre, das Ergebnis der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen abzuwarten, verdeutlichte der Zeuge, wenn die
Staatsanwaltschaft der gleichen Meinung gewesen wäre wie das Ministerium
Ländlicher Raum in seinem Rechenvorgang, der schließlich öffentlich bekannt
gemacht worden sei, dann hätte die Staatsanwaltschaft dies in ihren Ermittlungen
leichterdings einbeziehen können. In dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren sei jedoch von dem nichts übernommen worden.

Auf die Frage, ob das Interesse an einem parallelen Vergleich zwischen dem Ba-
dischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und dem Landesbauernverband ei-
nerseits und dem Ministerium Ländlicher Raum andererseits mehr bei den Bau-
ernverbänden oder beim Ministerium gelegen habe, bemerkte der Zeuge, dass es
sich bei den Bauernverbänden um zwei absolut selbstständige Organisationen
handele. Er habe natürlich intern darauf hingewiesen, dass wenn der Landesbau-
ernverband einen Vergleich abschließe und beim Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverband gäbe es einen Rückforderungsbescheid, dass dies ein Durcheinan-
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der bewirken würde und unter Umständen den Mitgliedern nicht klar vermittelt
werden könne. Er wisse auch nicht, ob das Ministerium Ländlicher Raum, auch
wenn der Landesbauernverband dies gewollt hätte, nur den Vergleich mit einem
Partner geschlossen hätte. Schließlich sei die Beratung landesweit immer als Ein-
heit erfolgt und auch die Prüfung. Insofern meinte der Zeuge, müsse man aller-
dings das Ministerium Ländlicher Raum befragen. Er wisse nur, dass parallel
nach der Besprechung vom 2. Juni auch in der Arbeitsgemeinschaft der Bauern-
verbände Besprechungen gelaufen seien, in denen über den Vergleichstext ge-
sprochen worden sei. Auch zwischen Herrn Ruf und Herrn Golter habe es Verbin-
dungen über den Vergleich gegeben. Letztendlich kenne er aber die Motive beim
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband nicht.

B.2.3 Zeuge Gerd   H o c k e n b e r g e r
Der Zeuge Gerd Hockenberger, Präsident des Landesbauernverbandes Baden-
Württemberg, führte zu dem Teil B und C des Untersuchungsauftrages Folgendes
im Zusammenhang aus.

Die erste Initiative für einen Vergleich vom Landesbauernverband im Herbst
1998 sei zum einen darauf zurückzuführen, dass ihnen von ihren Juristen darge-
legt worden sei, dass eine Vergütung für die erbrachte Beratungsleistung in den
Jahren 1996, 1997, 1998 schlicht und einfach juristisch nicht einklagbar sei. Das
heißt, aus der Sicht des Landesbauernverbandes habe es so schnell wie möglich
zu einer Neuregelung kommen müssen, um eine entsprechende Entschädigung für
erbrachte Leistungen zu erhalten. Die Alternative sei sonst ein Ausstieg aus dieser
Arbeit gewesen. Dies habe man aber aus Verantwortung für die ländliche Bevöl-
kerung nicht verantworten können. Ein weiterer Beweggrund sei gewesen, dass
das Verhältnis zum Ministerium Ländlicher Raum infolge der Affäre zunehmend
belastet geworden sei. Für eine Berufsvertretung sei aber ein positives Verhältnis
zum zuständigen Ministerium absolut unabdingbar. Zudem hätte ein etwaiges
Verwaltungsverfahren nach Auskunft der Juristen mehrere Jahre gedauert. Darauf
habe es man aber nicht ankommen lassen wollen. Chronologisch stelle sich das
Vergleichsverfahren wie folgt dar.

Am 19. November habe der Hauptgeschäftsführer Professor Dr. Golter Herrn Mi-
nisterialdirektor Arnold einen ersten Vergleichsvorschlag vorgelegt. Dieser sei
aber schlicht und einfach vom Tisch gewischt worden. Auf der Ebene der Fach-
leute hätten dann im Januar 1999 weitere Gespräche stattgefunden.

Da in der Zwischenzeit zwischen der Spitze des Ministeriums Ländlicher Raum
und seinem Haus absolute Funkstille eingetreten sei, habe Anfang März Herr Mi-
nisterialdirektor Arnold Herrn Professor Dr. Golter um ein Gespräch auf neutra-
lem Boden gebeten, um wieder Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. Die-
ses Gespräch habe am 16. März 1999 in Heilbronn statt gefunden, dabei habe
Herr Arnold unmissverständlich darauf aufmerksam gemacht, dass eine Rückfor-
derung eingeleitet werden müsse, aus Gründen der Fristenverjährung und dies
könne nur durch einen Vergleich abgewendet werden.

Am 14. April 1999 habe das Ministerium Ländlicher Raum eine erste Vergleichs-
vereinbarung vorgelegt. Diese sei von ihren Fachleuten angeschaut worden und
ein überarbeiteter Entwurf sei am 10. Mai an das Ministerium Ländlicher Raum
gerichtet worden.

Am 20. Mai 1999 sei der Hauptgeschäftsführer, Professor Dr. Golter, von Herrn
Ministerialdirektor Arnold zu einem Gespräch mit dem Rechnungshof in Karlsru-
he abgeholt worden. An diesem Gespräch mit dem Rechnungshof hätten der Prä-
sident, Herr Frank, und Vizepräsident Herr Gößler teilgenommen. Der Rech-
nungshof habe die Meinung des Ministeriums Ländlicher Raum geteilt, dass eine
Rückforderung nur durch einen Vergleich abgewendet werden könne. Daraufhin
habe am 28. Mai 1999 wiederum ein Gespräch auf Arbeitsebene im Ministerium
Ländlicher Raum über die Fakten im Einzelnen stattgefunden.

Am 2. Juni 1999 seien wiederum in einem Gespräch unter Fachleuten die Verein-
barungsentwürfe gegenübergestellt und versucht worden, eine Einigung zu erzie-
len. Die Knackpunkte hierbei seien gewesen, ab wann wieder die Tätigkeit mit
Erstattung weitergeführt werden sollte und die Vergütung, die auf Grund des Vor-
schlags des Prüfers zukünftig pauschaliert werden sollte.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

200

Am 7. Juni sei ein neuer Vergleichsentwurf des Ministeriums Ländlicher Raum
vorgelegt worden, in dem der Verzicht nur noch bis zum 31. Dezember 2000 und
das Festschreiben einer Pauschale von 5 DM bis zum Jahre 2003 festgelegt wa-
ren. Danach sollte über die Pauschale neu verhandelt werden.

Am 11. Juni habe der Landesbauernverband nochmals einen Entwurf des Ministe-
riums Ländlicher Raum erhalten, in dem drei Änderungswünsche des Rechnungs-
hofs eingearbeitet gewesen seien.

Am 14. Juni habe die Ministerin Staiblin in einer Antwort auf einer Landtagsanfrage
erneut Vorwürfe gegen die Verbände wegen etwaiger Doppelabrechnung erhoben.
Dies sei für den Landesbauernverband eine offene Brüskierung gewesen, und darauf-
hin habe man die für den gleichen Tag geplanten Gespräche zwischen dem Hauptge-
schäftsführer Professor Dr. Golter und Herrn Ministerialdirektor Arnold abgesagt.

Am 17. Juni habe sich die Frau Ministerin persönlich in die Vergleichsgespräche
eingeschaltet. Vor der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer
Bauernverbände sei sie in sein Büro gekommen und habe auf ein Ergebnis bei den
Verhandlungen gedrängt. Ihr Vorschlag sei die Weiterführung der Beratung und
Förderung ab dem 1. Januar 2000 gewesen. Gleichzeitig habe sie um ein Schrei-
ben an den Rechnungshof gebeten, in dem der Landesbauernverband die von ihm
geforderte Pauschale von 8 DM je Mitglied darlegen und berechnen sollte.

Am 21. Juni 1999 sei dieses gewünschte Schreiben an den Vizepräsidenten des
Rechnungshofes mit dem Nachweis der 8-DM-Pauschale gegangen.

Am 22. Juni sei ein neuer Entwurf des Ministeriums Ländlicher Raum mit den
entscheidenden Passagen der Förderung ab 1. Januar 2000 und keine Festlegung
eines Betrages, aber rechtzeitige Verhandlung über einen Pauschbetrag vor dem
1. Januar 2000 dem Landesbauernverband vorgelegt worden. Daraufhin habe er
persönlich noch einen Anruf von Herrn Staatssekretär Menz erhalten, der ihm im
Gespräch die Umsetzung einer sachgerechten Kostenerstattung zugesichert habe
und ebenfalls um Zustimmung zu diesem Entwurf geboten hätte.

Am 25. Juni 1999 habe er die Zustimmung zu diesem Entwurf in einem Schreiben
an die Ministerin signalisiert.

Nachdem noch einige kurze Änderungswünsche vonseiten des Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverbands in den Vergleichsentwurf aufgenommen worden
seien, sei am 15. Juli die Unterzeichnung des Vergleichs in seinem Büro erfolgt.
Am 14. Oktober 1999 habe eine Besprechung wegen der zukünftigen Kostener-
stattung im Staatsministerium unter Anwesenheit von Ministerin Staiblin, Staats-
sekretär Dr. Menz, Vizepräsident Gößler vom Rechnungshof, Herrn Professor Dr.
Golter, Herrn Sebastian, Herrn Ruf und ihm stattgefunden. Im Ergebnis sei man
übereingekommen, dass über die Kostenerstattung erst nach Beendigung des Un-
tersuchungsausschusses geredet werden sollte. Die Forderung der Bauernverbän-
de nach 8 DM je Mitglied und Jahr sei dabei bestehen geblieben.

Auf die Frage, ob sich an dieser Forderung etwas geändert habe, nachdem die
Dinge nun auf Grund der ganzen Diskussion eingehender analysiert worden seien,
erklärte der Zeuge, an der Berechnung habe sich überhaupt nichts geändert. Zu-
dem würde die Entwicklung im Strukturwandel so rasend sein, dass sie mit diesen
Beträgen ohnehin nicht zurecht kommen würden.

Auf die Frage, warum die Förderung für die Sozialberatung so wichtig sei, da
doch die Zuwendungen an die einzelnen Kreisverbände relativ gering ausfallen,
erläuterte der Zeuge, dass dies in den einzelnen Kreisen sehr unterschiedlich sei.
Er könne dies nur für den Rhein-Neckar-Kreis, für den er Verantwortung getragen
habe, berichten. Im Jahre 1995 habe man dort einen Zuschuss in Höhe von 
25 000 DM verbucht. Dies seien genau 10 % der Personalkosten der dortigen
Kreisgeschäftsstelle gewesen. Aus seiner Sicht sei dies nicht wenig. Daran ändere
sich auch zukünftig nichts, obwohl mittlerweile die Kreisgeschäftsführer zentral
vom Landesbauernverband bezahlt würden. Die Erträge aber, die diese Kreisge-
schäftsführer erarbeiten und erwirtschaften, zum Beispiel in der Mitgliederbetreu-
ung, bei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und bei der ländlichen Sozi-
alberatung würden entsprechend gegengerechnet, sodass die Leistung, die diese
erbringen, auch für den Kreisverband entsprechend honoriert werde. Auf Nach-
frage ergänzte der Zeuge, dass er auch nicht sagen könne, wie in der Vergangen-



201

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

heit die Zuteilung der jeweiligen Anteile zu den Kreisen erfolgt sei. Ihm sei nur
bekannt, dass für die beiden Sozialreferenten in der Zentrale ein gewisser Teil aus
dieser Summe zugerechnet worden sei.

Auf die Frage, ob es einen einzigen Versuch vom Bauernverband gegeben habe,
den Vergleich nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit dem Parlament vor-
zubereiten und ein Gespräch mit der SPD-Fraktion zu führen, schilderte der Zeu-
ge, das beruhe wahrscheinlich schlicht und einfach auf der Tatsache, dass die Ent-
wicklung sich relativ schnell vollzogen habe. Es sei ihnen deutlich gemacht wor-
den, dass wenn diese Vereinbarung nicht vor der Sommerpause durch das Parla-
ment gehen würde, sie mit einer Rückforderung schon aus haushalts- und verwal-
tungsrechtlicher Sicht rechnen müssten. Dies sei für sie ein erhebliches Druckmit-
tel gewesen. Aus diesem Grund hätten sie schnell handeln müssen.

Auf die Frage, ob es sich bei der Besprechung mit der Ministerin, Frau Staiblin,
um ein turnusmäßiges Gespräch gehandelt habe, berichtete der Zeuge, dass die
Ministerin vor der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen
Bauernverbände, die routinemäßig in gewissen Abständen mit dem Ministerialdi-
rektor und Spitzenbeamten des Ministeriums Ländlicher Raum sowie den Haupt-
geschäftsführern und Präsidenten der Bauernverbände stattfindet, bei ihm im
Büro erschienen sei. Er habe ihr dabei unmissverständlich deutlich gemacht, dass
aus Sicht des Landesbauernverbands zwei Dinge nicht mehr verhandelbar seien,
und zwar zum einen, dass sie den Termin zum 1. Januar 2000 für unabdingbar
hielten, an dem wieder eine Erstattung der Arbeit vorgenommen werden müsse,
und zum anderen, dass sich die Bauernverbände mit einer Pauschale von 5 DM
nie und nimmer zufrieden geben könnten.

Auf die Nachfrage, was dem Bauernverband die Sicherheit gegeben habe auf das
Angebot des Ministeriums nicht eingehen zu wollen, erläuterte der Zeuge, Sicher-
heit habe es überhaupt keine gegeben. Aber er wisse, wie man verhandelt, da er
seit seinem 23. Lebensjahr selbstständig einen Betrieb führe. Ergebnisse entstän-
den immer aus Forderung und Gegenforderung.

Auf die Frage, ob mit dem Vergleich auch der Verdacht der Doppelförderung
zurückgenommen worden sei, erklärte der Zeuge: Nein.

Auf die Frage, ob er während den Vergleichsverhandlungen mit der CDU-Frakti-
on gesprochen habe oder sich beim Ministerpräsidenten rückversichert habe, be-
tonte der Zeuge: Nein. Er habe nur mit Herrn Dr. Menz gesprochen, der ihm an-
gesprochen und zugesichert habe, dass er sich bei der Umsetzung des Vergleichs
um eine sachgerechte Kostenerstattung bemühen werde. Auf Nachfrage sagte der
Zeuge, ob dies auch mit dem Ministerpräsidenten abgesprochen gewesen sei, kön-
ne er nicht sagen. Er habe mit dem Ministerpräsidenten nicht gesprochen. Auf
Vorhalt der Aussage von Herrn Arnold, Seite 162 des Protokolls, „Sie (die Mini-
sterin) hatte auch gesagt, dass wohl Abstimmungsgespräche des Landesbauern-
verbandes mit der CDU-Fraktion stattgefunden haben“ entgegnete der Zeuge, er
habe nicht mit der Fraktion gesprochen. Er könne nicht ausschließen, dass der
Hauptgeschäftsführer mit der CDU-Fraktion gesprochen habe. Allerdings habe er
sich gestern im Vorfeld für die heutige Vernehmung noch einmal mit diesem un-
terhalten. Dabei habe Herrn Professor Dr. Golter aber nichts von einem solchen
Gespräch gesagt

Auf die Frage, was der Sinn gewesen sei, dass sich Herr Arnold und Herr Profes-
sor Dr. Golter auf neutralem Boden getroffen haben, legte der Zeuge dar, dass es
gerade zwischen diesen beiden Personen, die in der Vergangenheit sehr eng mit-
einander zusammengearbeitet hätten, auf Grund dieser Angelegenheit zu sehr
großen Differenzen gekommen sei, was die Bereitschaft zur Zusammenarbeit be-
troffen habe. Dieses Gespräch sollte dazu dienen, bessere Arbeitsbedingungen zu
schaffen. Sicher habe Herr Arnold auch versuchen wollen, hierbei das Eis zu bre-
chen. Auf Nachfrage bemerkte der Zeuge, dass dieses Gespräch nicht mit ihm ab-
gesprochen gewesen sei, sondern Herr Professor Dr. Golter ihn im Nachhinein
darüber informiert habe.

Auf die Frage, ob es vonseiten der Bauernverbände eine Art Ultimatum gewesen
sei, als man erklärt habe, dass am 24. Juni die Hauptversammlung stattfinde und,
dass man bis zum 22. Klarheit über die Vereinbarungsvorstellungen haben wollte,
gab der Zeuge zu verstehen, dass es bei Verhandlungen immer gute oder bessere
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und schlechtere Verhandlungspositionen gebe. Ein Termin könne auch eine Ver-
handlungsposition verbessern. Dabei habe man es schon so verstehen können,
dass wenn keine Einigung bis zum 22. erzielt werden sollte, dass dann die Ge-
spräche als gescheitert angesehen würden.

Auf die Frage, ob das Strafverfahren gegen den Verwaltungsstellenleiter im Hin-
blick auf die im Raum stehende Frage der Doppelförderung neue Erkenntnisse
gebracht habe, erklärte der Zeuge, dass dieser Strafbefehl mit dem Vorwurf der
Doppelförderung überhaupt nichts zu tun habe. In dem Strafbefehl werde ledig-
lich festgestellt, dass für zwei Jahre Anweisungen erteilt worden seien, bestimmte
Prozentsätze anders zu handhaben, sodass es aus der Sicht der Staatsanwaltschaft
zu einem Schaden von 66 000 DM gekommen sei. In diesem Zusammenhang, be-
tonte der Zeuge, wolle er darauf hinweisen, dass er schon viele Betriebsprüfungen
in seinem Leben erlebt habe. Wegen 66 000 DM sei in der Regel nicht einmal der
Chef der Betriebsprüfungsstelle erschienen. Vielmehr habe man sich mit dem
Prüfer zusammengesetzt, die Angelegenheit besprochen und letztendlich bezahlt.
Dies sei der Unterschied zwischen so einem Verfahren und der Angelegenheit,
wie sie hier abgelaufen sei. Auf den Vorhalt, dass dies nichts an der Tatsache än-
dere, dass nur mangels entsprechender Aufzeichnungen der Nachweis nicht ge-
führt werden könne, entgegnete der Zeuge, dass ihm ein Aktenvermerk seiner
Rechtsanwälte vorliege, die deutlich erklärt hätten, dass es sehr interessant wäre,
zu wissen, wie man von seiten des Ministeriums eine Rückforderung begründen
wolle. Er könne nur nochmals hinzufügen, dass er auch nicht im Einzelnen die
Dinge nachvollziehen könne. Deshalb werde auch zukünftig versucht, eine pau-
schale Regelung zu erreichen.

Auf die Frage, warum das Ministerium Ländlicher Raum bei den Vergleichsver-
handlungen Angst vor dem Bauernverband gehabt habe, da sich das Ministerium
Ländlicher Raum erhebliche Gedanken über die Akzeptanz einer Rückforderung
gemacht habe, erläuterte der Zeuge, dass er dies nicht so sehe. Sicher habe man
im Ministerium auch die Notwendigkeit gesehen, die Arbeit mit dem Bauernver-
band wieder auf eine andere Basis zu stellen. Und sicher hätten auch die Juristen
im Ministerium die gleiche Auskunft gegeben, wie er sie von seinen Juristen er-
halten habe, dass eine Rückforderung sicher schwierig durchzusetzen sei, und der
Ausgang eines Verwaltungsrechtsverfahrens schwer zu prognostizieren sei. Die
Position des Bauernverbandes schätze er nicht stark ein. Denn sie seien schließ-
lich, was die Förderung und Entwicklung von Programmen für das Land betrifft,
voll von der Politik abhängig. Sie könnten schließlich dem Ministerium nur Vor-
lagen liefern in der Hoffnung, dass diese aufgegriffen werden.

Auf die Frage, welche weitere Argumentation der Bauernverband über die Ma-
krorechnung hinaus gehalten habe, um letztendlich das Ministerium in die Knie
zu zwingen, weil die Ministerin, wie Herr Arnold in seiner Vernehmung angege-
ben hatte, den Eindruck gehabt habe, dass sehr wenig Verhandlungsspielraum be-
stehe, bemerkte der Zeuge, dass dies die Darstellung von Herrn Arnold sei.

Auf die Frage, was die Hauptargumente des Ministeriums gewesen seien, als der
Vergleichsvorschlag vom Bauernverband abgelehnt worden sei, und wie er sich
dann den Stimmungsumschwung des Ministeriums erkläre, erläuterte der Zeuge,
dass sie schon überrascht gewesen seien, dass plötzlich Bewegung in die Angele-
genheit gekommen sei. Natürlich habe man von seiten des Bauernverbandes bei
den Veranstaltungen immer wieder auf die Problematik hingewiesen. Hierbei
könne es natürlich schon sein, dass die Mitglieder in den Kreisen Druck auf die
Abgeordneten ausüben und dass dieser dann letzten Endes im Ministerium mün-
det. Aber große Initiativen oder Briefe oder so etwas habe es nicht gegeben.

Auf die Frage, was er von dem Brief halte, den die Ministerin am 15. August
1998 an die Staatsanwaltschaft geschrieben habe, in dem sie die Förderung der
Bauernverbände explizit als politisch gewollt dargestellt habe, erklärte der Zeuge:
Diesen Brief habe er erst durch seine Anwälte bei der Einsichtnahme in das Er-
mittlungsverfahren erhalten. Auswirkungen habe der Brief keine gehabt.

Auf die Frage, ob im Rahmen der Vergleichsverhandlungen auch über das staats-
anwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gesprochen worden sei, legte der Zeuge
dar, dass sich der Landesbauernverband gegenüber der Staatsanwaltschaft, was
diese Sache insgesamt betreffe, überhaupt nicht geäußert habe. Die Juristen des
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Bauernverbandes hätten zudem dringend davon abgeraten, überhaupt irgend et-
was zu unternehmen. Im Rahmen der Verhandlungen sei darüber auch nicht ge-
sprochen worden.

3. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

B.3.1 Zeuge Wendelin   R u f
Der Zeuge Wendelin Ruf, Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbandes, berichtete, dass er unmittelbar an den Vergleichsverhandlungen
beteiligt gewesen sei. Es sei so gewesen, dass er erstmals durch den Hauptge-
schäftsführer des Stuttgarter Verbandes erfahren habe, dass vonseiten der Landes-
regierung ein Vergleich angeboten worden sei. Später seien intensive Gespräche
geführt worden, wobei er einmal ein persönliches Gespräch mit Herrn Ministerial-
direktor Arnold geführt habe, bei dem dieser sehr massiv auf einen Vergleich ge-
drängt habe. Über den Inhalt denke er, brauche er nichts Näheres auszuführen, da
der Inhalt des Vergleichs ja schließlich bekannt sei.

Auf die Frage, inwieweit er auf die Vergleichsverhandlungen Einfluss genommen
habe, erläuterte der Zeuge, dass im Grunde genommen vonseiten des Ministeri-
ums eine massive Rückforderung im Raum gestanden habe. Diese habe er aber
immer massiv abgelehnt, weil er diese nicht für gerechtfertigt halte. Das Ministe-
rium sei zudem der Meinung gewesen, dass auch für das Jahr 2000 keine Entschä-
digung mehr stattfinden solle. Auch dies sei von vornherein abgelehnt worden.
Des Weiteren sei das Ministerium bestrebt gewesen, in dem Vergleich eine
zukünftige Pauschalregelung der Entschädigung in Höhe von 5 DM festzuschrei-
ben. Dieser Punkt sei von ihnen ebenfalls abgelehnt worden. Dies habe dann im
Grunde genommen dazu geführt, dass für die Zukunft im Vergleich keine Rege-
lung getroffen worden sei.

Auf die Frage, wie er den Vergleich bewerte, als genaues Treffen in der Mitte
oder, dass der Verband ein gutes Ergebnis erzielt habe oder eher ein schlechtes,
weil keine vernünftigen rechtlichen Ansprüche bestanden haben, entgegnete der
Zeuge, er sei mit dem Vergleich äußerst unzufrieden. Er sei nach wie vor der Mei-
nung, dass er in dieser Form nicht gerechtfertigt sei. Allerdings wolle er hierzu
Folgendes anfügen:

Sein Verband sei natürlich daran interessiert gewesen, die Geschichte endlich
vom Tisch zu  bekommen, wobei sie insofern einer Fehleinschätzung unterlegen
seien, als sie geglaubt hätten, durch den Vergleich eventuell auch einen Untersu-
chungsausschuss vermeiden zu können. Zum anderen habe der Ministerialdirektor
Arnold immer sehr massiv Rückforderungen in Millionenhöhe in den Raum ge-
stellt, sodass sie letztendlich doch der Meinung gewesen seien, dass der Vergleich
das kleinere Übel darstelle. Als Drittes käme hinzu, dass sie letzten Endes der
Meinung gewesen seien, dass die beiden Bauernverbände in Baden-Württemberg
einheitlich verfahren sollten. Insofern habe es eine etwas unterschiedliche Mei-
nung zwischen den beiden Verbänden gegeben, da die Stuttgarter schon früher
der Meinung gewesen seien, dass man diesen Vergleich annehmen solle. Der Ba-
dische Landwirtschaftliche Bauernverband habe dem Vergleich erst in letzter Mi-
nute zugestimmt. Man habe einfach der Not gehorcht.

Auf die Frage, nach dem Zustandekommen dieses Vergleiches legte der Zeuge
dar, dass der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband in die konkreten Ver-
handlungen erst eingestiegen sei, als das Ministerium auf ihn zugekommen sei.
Der Hauptgeschäftsführer des Stuttgarter Verbandes, Herr Professor Dr. Golter,
sei zwar einmal im Vorfeld, während einer Präsidiumssitzung des Deutschen
Bauernverbandes auf ihn zugekommen und habe dargelegt, dass es hier Überle-
gungen zu einem Vergleich gebe. Damals habe der Badische Landwirtschaftliche
Hauptverband dies eigentlich immer strikt abgelehnt, da wenn ein Stück weit der
Meinung gewesen sei, dass dies, vor allem in der Öffentlichkeit, als Schuldaner-
kenntnis gewertet werden könnte. Auf Nachfrage, verdeutlichte der Zeuge, dass
weder er noch sein Hauptgeschäftsführer im Vorfeld oder Verlauf des Verglei-
ches auf parlamentarische Fraktionen oder das Staatsministerium oder den Minis-
terpräsidenten zugegangen sei, um auf das Ergebnis Einfluss zu nehmen. Es habe
lediglich im Frühjahr 1999 ein Gespräch im Staatsministerium unter Leitung von
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Staatssekretär Dr. Menz stattgefunden. Dieses habe aus seiner Sicht aber mehr ei-
nen Informationscharakter gehabt. Einfluss sei von ihrer Seite auf das Staatsminis-
terium nicht genommen worden.

Auf der anderen Seite habe er in der Vergangenheit immer mal wieder versucht,
bei verschiedenen Gelegenheiten mit Herrn Dr. Caroli aus der SPD-Fraktion Ge-
spräche zu führen. Diese seien für ihn jedoch jedes Mal sehr enttäuschend verlau-
fen, weil sie im Regelfall dazu benützt worden seien, anschließend an die Presse
zu gehen und dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband auf Grund die-
ser Gespräche ans Bein zu treten. Dies sei für ihn dann der Grund gewesen, das
Gespräch mit den Fraktionen, und zwar mit allen Fraktionen, auch mit den Regie-
rungsfraktionen, nicht mehr zu suchen.

Auf die Frage, welche gewichtigen politischen Argumente die Bauernverbände
gegenüber dem Ministerium gehabt hätten, dass ihren Vorstellungen bezüglich ei-
ner Pauschalregelung in Höhe von 8 DM zwar nicht aus fachlichen Überlegungen
hätte zugestimmt werden können, wie der Ministerialdirektor in einer Aussage er-
läutert habe, aber aus politischen und er diese sogar vor diesem Ausschuss erläu-
tert habe, als er sagte, insofern hätte man auch 20 DM akzeptieren können, erklär-
te der Zeuge, dass er von einer solchen Aussage des Herrn Ministerialdirektor Ar-
nold überrascht sei. Wenn sie natürlich vor einem Jahr gewusst hätten, dass poli-
tisch 20 DM aus dieser Pauschale drin gewesen seien, dann hätten sie den Ver-
gleich in dieser Form mit Sicherheit nicht geschlossen. Denn eine solche Aussage
habe der Ministerialdirektor ihnen gegenüber nie gemacht. Vielmehr habe er im-
mer mit Millionen Rückforderungen gedroht. Im Übrigen sei er der Meinung,
dass sie hier großen Druck auf das Ministerium ausgeübt hätten, sei aus seiner
Sicht nicht ersichtlich.

Auf die Nachfrage, mit welchen Argumenten Herr Arnold sie massiv zum Ver-
gleich gedrängt habe, berichtete der Zeuge, dies sei zum einen die Rückforderung
gewesen. Und hier sei völlig klar gewesen, dass ein Verband, der im Grunde ge-
nommen seinen Haushalt ausgleichen müsse, den seine Mitglieder bezahlen, bei ei-
ner solchen Rückforderung vor erheblichen Problemen stehen würde. Zum anderen
sei man mit Herrn Arnold der Meinung gewesen, dass wenn ein Vergleich zu Stan-
de komme, dann im Grunde genommen die Sache sehr schnell zu einem Abschluss
insgesamt gebracht werden könnte. Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, über das
Risiko einer Rückforderung sei mit ihren Juristen gesprochen worden. Hier sei
man der Meinung gewesen, dass wenn es zu einer Rückforderung käme, man in ei-
ne rechtliche Auseinandersetzung gehen würde, deren Ausgang völlig offen sei.

Auf die Frage, ob ihnen beim Abschluss des Vergleiches signalisiert worden sei,
dass ein solcher bei der Strafverfolgung wohlwollend berücksichtigt werden kön-
ne, erklärte der Zeuge, das strafrechtliche Ermittlungsverfahren habe in keinem
Zusammenhang mit dem Vergleich gestanden. Ihnen sei immer klar gewesen,
dass sie mit dem Vergleich keinen Einfluss auf die staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen nehmen könnten und auch dürften.

Auf die Frage, ob er den Brief der Ministerin Staiblin an die Staatsanwaltschaft
vom 15. August 1998 kenne, in dem diese schildere, dass die eigentliche und
grundsätzliche Förderung der Bauernverbände für die ländliche Sozialberatung
politisch gewollt gewesen sei, erklärte der Zeuge: Nein, er kenne den Brief nicht.

Auf die Frage, ob der Rechnungshof an dem Vergleich direkt mitgewirkt oder
diesen nur einfach zur Kenntnis genommen und akzeptiert habe, erläuterte der
Zeuge, dass der Rechnungshof bei den Gesprächen, an denen der Badische Land-
wirtschaftliche Hauptverband beteiligt war, und dies seien vor allen Dingen die
Schlussgespräche gewesen, nie teilgenommen habe.

Auf die Frage, ob es zwischen ihm und der Ministerin Gespräche gegeben habe,
erklärte der Zeuge, offiziell habe es eigentlich nie Gespräche gegeben. Natürlich
habe man von Zeit zu Zeit bei Gesprächen im Ministerium, auch mit der Ministe-
rin über die Situation gesprochen und wieweit die staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen gediehen seien. Von Seiten der Ministerin selbst sei eigentlich in
Richtung Vergleich nie Einfluss genommen worden. Dies sei immer, mit Ausnah-
me der Schlussverhandlungen, über Herrn Ministerialdirektor gelaufen. Der Ver-
gleich sei schließlich von der Ministerin in Freiburg anlässlich eines Gespräches
mit dem Verband unterzeichnet worden.
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Auf die Frage, ob er bei dem Gespräch am 17. Juni 1999 beteiligt gewesen sei, als
nämlich die Situation sich so zugespitzt habe, dass Herr Arnold nicht mehr wei-
tergekommen sei und die Ministerin die Initiative ergriffen habe, berichtete der
Zeuge, nachdem er in seinen Kalender geschaut hat, dass es sich hierbei um ein
sogenanntes Präsidialgespräch im Ministerium gehandelt habe. Da sei er mit Si-
cherheit dabei gewesen aber er könne sich nicht entsinnen, dass die Ministerin auf
seinen Verband irgendwelchen Einfluss ausgeübt hätte. Aber es sei durchaus
denkbar, dass am Rande natürlich auch über die Ermittlungen und über die Förde-
rung der sozioökonomischen Beratung gesprochen worden sei.

Auf den Vorhalt, da sein Verband nun im dritten Jahr die Sozialberatung durch-
führe ohne Mittel zu erhalten, müssten doch Überlegungen verbandsseitig ange-
stellt werden, wieder an diese Mittel heranzukommen, erläuterte der Zeuge, dass
sein Verband natürlich solche Mittel in Anspruch nehmen möchte. Er sei nach
wie vor der festen Überzeugung, dass sie für diese Aufgabe vom Land denkbar
schlecht behandelt würden. Sie machten hier schließlich eine Aufgabe, die nach
dem Gesetz Aufgabe des Landes wäre. Das Land sei aber nicht in der Lage, diese
Aufgabe zu erbringen und habe sie deshalb an die Bauernverbände delegiert. Des-
halb sei es aus seiner Sicht völlig klar, dass hier im Grunde genommen das Land
kostenpflichtig sei. Deshalb werde sein Verband, egal welche Empfehlung dieser
Ausschuss hierzu abgeben werde, mit dem Land in entsprechende Verhandlungen
treten. Wenn dabei das Land nicht bereit sei, dem Verband die Kosten zu erstat-
ten, dann würde dieser entweder die Beratung einstellen oder sie weiterführen,
aber nur dann, wenn der Betroffene eine entsprechende Gebühr bezahlt.

Auf die Frage, wie er die Aussage seines Präsidenten Kollegen Hockenberger be-
werte, der davon ausgehe, dass kein Rechtsanspruch auf diese Fördermittel beste-
he, entgegnete der Zeuge, dass er diese Meinung überhaupt nicht teilen könne. Es
gebe hier in Baden-Württemberg zwei Bauernverbände, die zwar sehr gut zuam-
menarbeiten, die aber durchaus in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung sei-
en und hier gebe es eben einen gravierenden Unterschied. Auf Nachfrage erklärte
der Zeuge, nein, sie hätten nicht versucht, einen Rechtsanspruch einzuklagen, son-
dern sie hätten ganz einfach die Beratung eingestellt oder die Beratung gegen Ge-
bühren weitergeführt. Auf einen jahrelangen Rechtsstreit mit dem Land hätten sie
sich nicht eingelassen. Auf die abschließende Frage, ob für ihn die Pauschale von 5
DM in Betracht käme, verdeutlichte der Zeuge, dass dies für sie kein Thema sei.

4. Rechnungshof

B.4.1 Zeuge Ernst   H e l l e r
Der Zeuge Ernst Heller, ehemals Prüfer beim Staatlichen Rechnungsprüfungsamt,
bemerkte eingangs, dass er vom 1. November 1998 bis zum 30. April 1999 zum
Prüfungsamt des Bundes abgeordnet worden sei, und für die angestrebte Über-
nahme eine Probezeit zu absolvieren gehabt habe. Aus diesem Grund sei es ihm
nicht möglich gewesen, sich aktiv in die Beratung zwischen Rechnungshof und
Ministerium über einen Vergleich mit den Bauernverbänden einzubringen. Auf
Bitte seiner seitherigen Dienststelle habe er dennoch an folgenden Besprechungen
teilgenommen:

– am 10. November 1998 beim Rechnungshof in Karlsruhe zur Vorbereitung ei-
ner Besprechung mit dem Ministerium Ländlicher Raum;

– am 12. November 1998 beim Rechnungshof bei einer Besprechung mit Vertre-
tern des Ministeriums Ländlicher Raum. Hier seien damals anwesend gewe-
sen: Herr Arnold, Herr Karremann, Herr Dr. Ziegler und Herr Zimmermann;

– am 7. Dezember 1998 im Ministerium Ländlicher Raum bei einer Besprechung
zwischen dem Ministerium Ländlicher Raum, dem staatlichen Rechnungsprü-
fungsamt und dem Regierungspräsidium Stuttgart;

– und am 18. Februar 1998 beim Rechnungshof mit Vertretern des Ministeriums
Ländlicher Raum.

Bei all diesen Terminen habe er aber nicht aktiv in die Beratungen eingegriffen.
Er habe lediglich zur Verfügung gestanden, um Detailkenntnisse aus der Prüfung
weitergeben zu können. Lediglich bei der Vorbesprechung am 10. November und
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bei der Besprechung am 12. November 1998 habe er Bedenken geltend gemacht,
als es darum gegangen sei, im Rahmen der Makrorechnung diese Personalkosten
der Sozialreferenten der beiden Verbandszentralen voll anzuerkennen. An den
weitergehenden Verhandlungen sei er nicht beteiligt gewesen.

Auf die Frage, ob er bei der Berechnung der 35 % Beratungsanteilen durch das
Ministerium habe Einfluss nehmen können, erklärte der Zeuge: Er habe die Zah-
len bei den ersten Gesprächen gehört. Dies sei aber die Zeit seiner Probezeit ge-
wesen. Er habe daher nicht mehr aktiv in eine Prüfung einsteigen können, da die-
se dann sehr intensiv und sehr zeitaufwändig gewesen wäre. Dies war ihm zu die-
sem Zeitpunkt einfach nicht möglich.

Auf die Frage, ob er an der Zukunftsregelung auf der 5 DM-Basis beteiligt gewe-
sen sei, schilderte der Zeuge, dass er aktiv daran nicht beteiligt gewesen sei, son-
dern darüber nur Gerüchteweise gehört habe. Die 5 DM habe er schließlich schon
in seinem Prüfbericht genannt, aber nicht als Zuwendung sondern als Bemes-
sungsgrundlage. Von daher sei er sehr verwundert gewesen, von 5 DM als Ent-
schädigung zu hören.

B.4.2 Zeuge Eberhard   K u ß m a u l
Der Zeuge Eberhard Kußmaul, Referatsleiter beim staatlichen Rechnungsprü-
fungsamt Tübingen, berichtete eingangs, dass er seit 1. Juli 1995 Referatsleiter
und zuständig für Prüfungen im Einzelplan 8, also dem Ministerium Ländlicher
Raum sei. Aus diesem Grunde könne er nichts zum Ablauf und den Ergebnissen
der Prüfung aus eigener Anschauung berichten.

Zu der Frage, von wem die Initiative zur Erzielung eines Vergleiches ausgegan-
gen sei, könne er nichts sagen, da ihm dies nicht bekannt sei.

Von November 1998 bis Februar 1999 habe es mehrere Gespräche zwischen dem
Ministerium, dem Rechnungshof und dem staatlichen Rechnungsprüfungsamt ge-
geben, an denen er aber nicht teilgenommen habe. Das Rechnungsprüfungsamt
Tübingen sei bei diesen Gesprächen durch den Amtsleiter, Herr Langenbucher,
und durch den Prüfer, Herrn Heller, vertreten gewesen.

Im Juni 1999 habe er an zwei weiteren Gesprächen teilgenommen. Einmal am 2.
Juni 1999 in Stuttgart im Ministerium, bei dieser Besprechung sei es im Wesentli-
chen darum gegangen, aus den vorliegenden Entwürfen von Vergleichsvorschlä-
gen des Ministeriums Ländlicher Raum und des Landesbauernverbandes einen
Formulierungsvorschlag für eine Vereinbarung heraus zu arbeiten.

Die ohne Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes Tübingen besprochenen Eck-
daten, nämlich dass bis 31. Dezember 2000 keine Zahlungen mehr gewährt wor-
den seien und ab 2001 pauschal 5 DM pro landwirtschaftlichen Betrieb, seien in
dieser Besprechung von Herrn Hauk vom Ministerium genannt worden. Ein wei-
teres Gespräch habe am 10. Juni 1999 in Karlsruhe beim Rechnungshof stattge-
funden. Herr Hauk vom Ministerium Ländlicher Raum habe die sogenannte ver-
feinerte Makrorechnung und die Vertrauenstatbestände für den Bereich Südwürt-
temberg-Hohenzollern bis einschließlich 1992, sowie Pro und Kontra eines Ver-
gleiches dargelegt. Auch habe Herr Hauk zur Höhe der künftigen Förderung Stel-
lung genommen.

Für den Bereich des Landesbauernverbandes hätten sich danach bei 53 000 Be-
triebe mit einer Förderung von 5 000 DM eine Förderung von 265 000 DM erge-
ben. Beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband hätte demnach die För-
derung 125 000 DM bei rund 25 000 Betrieben gelegen. Nach Ansicht des Zeugen
sei dadurch die Förderung, wenn man noch die Landfrauenverbände mit einbezie-
he, ungefähr halbiert worden.

Die Berechnung des Vergleiches habe auf der Grundlage der sogenannten verfei-
nerten Makrorechnung des Ministeriums Ländlicher Raum basiert. Die Berech-
nungen des Ministeriums Ländlicher Raum seien vom Jahre 1997 ausgegangen
und hätten auf Grund der Nachforschungen des Ministeriums Ländlicher Raum
einen Personalkostenbeitrag von 35 % der Gehälter der Geschäftsführer zuzüglich
Kosten der Zentrale und der Sachkosten zu Grunde gelegt. Danach habe sich für
den Landesbauernverband für die Jahre 1984 bis 1995 eine Rückforderung von
rund 3,8 Millionen DM ergeben. Davon seien noch Vertrauenstatbestände in
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Höhe von circa 1,7 Millionen DM abzuziehen gewesen. Dies habe demnach eine
berichtigte Rückforderung von circa 2,1 Millionen DM ergeben. Auf der anderen
Seite hätten Forderungen für die Jahre 1996 bis 1999 in Höhe von circa 960 000
DM nach Ansicht des Ministeriums Ländlicher Raum bestanden. Nach Ansicht des
Zeugen habe das Land folglich mehr als das Doppelte in den Vergleich eingebracht.

Beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband seien die Zahlen in Relation
ähnlich gewesen. Rückforderungen haben sich hier in Höhe von 663 000 DM er-
geben. Dem gegenüber seien Forderungen des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbandes von circa 312 000 DM gestanden.

Welche Auswirkungen der Vergleich für die Förderpraxis der ländlichen Sozial-
beratung habe, könne er nicht sagen. Er denke, dass man dazu erst etwas sagen
könne, wenn auch geklärt sei, wie es in der Zukunft weitergehe.

Auf die Frage 5, auf welchen Betrag an berechtigten Rückforderungen das Minis-
terium Ländlicher Raum verzichte, könne aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes
nicht genau geantwortet werden, und zwar in erster Linie wegen der fehlenden
prüfbaren Unterlagen. Denn die Verbände hätten nach Ansicht des Zeugen entge-
gen ihren Versicherungen im Antrag des Verwendungsnachweises keine prüffähi-
gen Unterlagen bereitgehalten.

Da sein Amt nur ein Jahr geprüft habe, habe es bewusst auf eine Gesamtrechnung
rückwirkend bis 1984 verzichtet. Das Ministerium Ländlicher Raum habe aber
auf der von Herrn Heller ermittelten Zahlen eine Hochrechnung angestellt. Da-
nach hätten sich Rückforderungen für die Jahre 1984 bis 1995 von circa 5 Millio-
nen DM und Forderungen für 1996 bis 1999 von 0,4 Millionen DM ergeben. Im
Bereich des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes seien Rückforde-
rungen danach in Höhe von 1,2 Millionen DM angefallen und Forderungen von
circa 130 000 DM.

Wenn man nach Ansicht des Zeugen nun beide Rechnungen vergleiche, dann ha-
be das Ministerium Ländlicher Raum auf der ersten Basis auf 1,5 Millionen DM
verzichtet. Lege man dagegen die Hochrechnung zu Grunde, komme man auf eine
Summe von 5,6 Millionen DM.

Die Berechnungsgrundlagen beider Verfahren seien aber unterschiedlich. Das Mi-
nisterium Ländlicher Raum habe die Bemessungsgrundlage für die Förderung auf
Grund mündlicher Aussagen über Tätigkeitsanteile der beratenden Personen in
der ländlichen Sozialberatung berechnet. Dies sei seinem Amt aber zu unsicher
erschienen. Daher habe man sich aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes in erster
Linie auf Daten gestützt, die in schriftlicher Form vorgelegen hätten, nämlich die
Kostenstellenrechnung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes und
zum Zweiten die Beratungsprotokolle.

Die Vordrucke der Beratungsprotokolle hätten zwar nicht den Anforderungen ent-
sprochen, wie sein Amt es gerne gehabt hätte. Die Ergebnisse hieraus seien je-
doch bemerkenswert. Während nach seiner beruflichen Erfahrung bei sogenann-
ten Eigenaufschrieben in der Regel die Gefahr bestehe, dass zu viel geltend ge-
macht werde, habe man hier den erstaunlichen Fall, dass Beratungsprotokolle nur
einen Bruchteil des geltend gemachten Beratungsaufwandes belegten. Außerdem
stimmten die geltend gemachten Beratungszeiten auch ungefähr mit den Angaben
in der Kostenstellenrechnung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverban-
des für 1995 überein. Er halte daher trotz der Mängel, die Beratungsprotokolle
und die Auswertung für plausibel.

Auf die Frage, ob man, nachdem von seiner Behörde die Beratungsprotokolle
ausgewertet worden seien und man dort auf einen Beratungsanteil von 15 %, teil-
weise sogar nur auf 6,7 oder 10,7 % gekommen sei, gegenüber dem Ministerium
bei der Vergleichsrechnung deutlich gemacht habe, dass die dort zugrunde geleg-
ten 35 % zu hoch angesetzt seien, erklärte der Zeuge, dass das Rechnungsprü-
fungsamt an den Gesprächen beteiligt gewesen sei. Er habe bei seinen Eingangs-
ausführungen versucht darzustellen, dass es sich hier um zwei sehr unterschiedli-
che Berechnungen handele. Das Ministerium Ländlicher Raum habe unter ande-
rem auch dargelegt, dass es bei der Ermittlung ihres Prozentsatzes von 35 % ver-
schiedene Amtsleiter befragt habe und diese Erfahrungswerte mit in die Berech-
nung eingeflossen seien.
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Sein Amt habe sich auf das verlassen, was schriftlich vorgelegen habe und des-
halb seien die geringsten Prozentsätze zustande gekommen. Nachweisen könne
sein Amt diese natürlich auch nicht. Die Beratungsprotokolle seien im November
1996 und März 1997 erstellt worden. Geprüft hingegen sei das Jahr 1995. Auf der
anderen Seite müsse auch berücksichtigt werden, dass die Bauernverbände bisher
nichts vorgetragen hätten, dass die Verbände zum Beispiel in den vergangenen
Jahren einen wesentlichen höheren Aufwand an Beratung gehabt hätten. Aus die-
sem Grund sei die Berechnung seines Amtes plausibel erschienen.

Auf die Nachfrage, ob er nicht deutliche Bedenken gegeben habe, dass der Ver-
gleich sehr hoch angesetzt sei, bemerkte der Zeuge, dass dies richtig sei, aber er
denke, dass die Zahlen des Ministeriums auch schon berücksichtigten, was viel-
leicht juristisch in einem Rechtsstreit machbar gewesen wäre. Insgesamt müsse
man sehen, dass die Position seines Amtes eine Maximalposition gewesen sei,
wie sie für eine Prüfungsbehörde zunächst eigentlich normal sei, während das Mi-
nisterium natürlich zum Teil wieder andere Interessen und Überlegungen berück-
sichtigen müsse.

Auf die Frage, ob in einem normalen Prüfungsverfahren ein Rückforderungsbe-
trag ermittelt werde, räumte der Zeuge ein, dass dies richtig sei. Im Normalfall,
wenn bei den Prüfungen prüfbare Unterlagen vorgefunden werden, werde ein
ganz konkreter Rückforderungsbetrag errechnet.

Auf die Frage, ob das Rechnungsprüfungsamt in einer solchen Situation, wenn
keine prüfbaren Unterlagen vorgefunden werden, nicht dann empfehle, die ge-
samten Gelder zurückzufordern, trug der Zeuge vor, dass die Prüfer zwar keine
prüfbaren Unterlagen, wie sie sich das vorgestellt hätten, vorgefunden hätten,
aber durch die Kostenstellenrechnung und die Beratungsprotokolle, die man mit
verwertet habe, habe man Vorschläge machen können. Im Übrigen sei natürlich
die Richtlinie undeutlich formuliert. Auch dies habe man zum Ausdruck ge-
bracht.

Auf die Frage, ob seine Behörde bei Abschluss des Vergleiches noch einmal um
Stellungnahme eingeschaltet worden sei, berichtete der Zeuge, bei dem Gespräch
am 10. Juni sei der Stand noch gewesen, bis Ende 2000 keine Zahlungen und ab
2001 5 DM pro Betrieb. Am 23. Juni, glaube er, habe die Ministerin Herrn Gößler
vom Rechnungshof angeschrieben. Den Entwurf dieses Vergleiches sei am glei-
chen Tag vom Rechnungshof gefaxt worden. Dem Rechnungshof gegenüber habe
sein Amt darauf hingewiesen, dass bisher das Datum 31. Dezember 2000 bespro-
chen worden sei und eine Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche nur bis zum
31. Dezember 1999 das Land ungleich mehr belasten würde, als die Verbände
nachgäben. Mit Schreiben vom 25. Juni habe dann der Rechnungshof bedauert,
dass jetzt von der ursprünglichen Paketlösung abgewichen werde.

Auf die Frage, was sein Amt mache, wenn keine prüfbaren Unterlagen vorhanden
seien, ob das dann einfach so hingenommen werde, schilderte der Zeuge, dass er
nun fünf Jahre beim Rechnungsprüfungsamt sei und dies der erste Fall sei, dass er
eine Prüfung gehabt habe, in der eigentlich nahezu keine prüfbaren Unterlagen
vorgelegt worden seien. Aus diesem Grund habe man geschaut, wo es überhaupt
etwas gebe, was man auswerten könne und hierbei sei man dann relativ spät bei
den örtlichen Erhebungen auf die Kostenstellenrechnungen gestoßen. Dann habe
man auch noch die Beratungsprotokolle herangezogen.

Wenn keine Beratungsprotokolle geführt worden wären, dann hätte es sein Amt
relativ schwer gehabt mit seinem Bericht und Zahlen hätte man dann aber nicht
nennen können, bemerkte der Zeuge.

Auf die Frage, ob die Bauernverbände überhaupt Unterlagen hätten haben müssen
und ob die Bauernverbände überhaupt verpflichtet gewesen seien, Beratungspro-
tokolle zu führen, erklärte der Zeuge, dass er zunächst einmal von der Formulie-
rung in dem Verwendungsnachweis ausgehe, dort bestätigten die Bauernverbände
mit Unterschrift, die Zuschüsse seien entsprechend der im Zuwendungsbescheid
angegebenen Zweckbestimmung verwendet worden und Rechnungsbelege seien
vorhanden und könnten eingesehen werden.

Auf die Nachfrage, bei einer Beratung handele es sich aber um ein belegloses
Verfahren mit Ausnahme der Sachkosten, und wie dies nachzuweisen sei, entgeg-
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nete der Zeuge, dies sei richtig, aber andererseits habe der Badische Landwirt-
schaftliche Hauptverband zu mindestens eine Kostenstellenrechnung geführt. Im
Übrigen müsse er darauf hinweisen, dass wenn die Richtlinie nichts klares aussa-
ge und dort nur drinstehe, dass Rechnungsbelege vorzuhalten seien, und dies der
Antragsteller unterschreibe, aber es nicht nachvollziehen könne, dann hätte er
vielleicht beim Regierungspräsidium nachfragen können, was hier zu tun sei. Auf
die Nachfrage, ob die Sachkosten belegt worden seien, räumte der Zeuge ein, ja,
Reisekostenbelege, glaube er, habe man gesehen.

Auf die Frage, ob seine Behörde bei der Ausformulierung der Beratungsprotokol-
le beteiligt gewesen sei, berichtete der Zeuge, dass erste Vorgespräche bei der
Prüfung im März 1996 im Regierungspräsidium Stuttgart stattgefunden hätten. Im
Mai 1996 sei dann ein Formular vom Regierungspräsidium Stuttgart entworfen
worden und dieses hätten die beiden Prüfer Heller und Sauter für gut befunden.
Nach einer Besprechung im Ministerium Ländlicher Raum seien dann per Erlass
von 25. Juli die Regierungspräsidien zur Stellungnahme hierzu aufgefordert wor-
den. Im September habe dann nochmals eine Besprechung stattgefunden, bei der
er allerdings nicht dabei gewesen sei, sondern Herr Heller. Anwesend seien auch
Vertreter des Bauernverbandes gewesen. In dieser Besprechung sei dann der Vor-
druck schon geändert worden. Und entgegen den Absprachen in der Besprechung
vom 25. September habe sein Amt dann den geänderten Vordruck nicht mehr zur
Stellungnahme erhalten.

Auf Nachfrage, ob die Änderungen noch sachdienlich gewesen seien, bemerkte
der Zeuge, dies seien sie natürlich nicht gewesen. Es wäre wichtig gewesen
festzuhalten, wieviel Prozent der Beratenden, zum Beispiel Mitglieder in den
Bauernverbänden, gewesen seien und wieviele Nichtmitglieder überhaupt zur
Beratung gekommen seien. Des Weiteren wäre interessant gewesen, wer von
den Beratenden in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung versichert gewe-
sen sei.

Auf die Frage, ob daher die Beratungsprotokolle keine Grundlage für eine
zukünftige Gestaltung der Richtlinie seien, bemerkte der Zeuge, dass die Bera-
tungsprotokolle zumindest eine Aussagekraft im Hinblick auf den zeitlichen Um-
fang der Beratungen hätten.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass die Beratungsprotokolle eigentlich gar nicht
für den Zweck der Prüfung, sondern für eine Zukunftsregelung gedacht gewesen
seien, erklärte der Zeuge, ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Beratungs-
protokolle über drei Monate zu führen und so auf das Jahr zu verteilen, dass man
einen repräsentativen Querschnitt habe. Dies sei aber daran gescheitert, dass wohl
die Vorbereitung einer solchen Aktion zu lange gedauert hätte.

Daraufhin habe man sich, um schnellstmöglich die Aktion durchführen zu können
auf die Monate November 1996 und März 1997, die beratungsintensiv gewesen
seien, geeinigt. Dies sei sogar ein Vorteil für die Bauernverbände gewesen, denn
ein weiterer Beratungsmonat im Sommer hätte wahrscheinlich ergeben, dass we-
niger beraten worden wäre. Da es sich um beratungsintensive Monate gehandelt
habe, habe man in den Berechnungen seines Amtes einen Abschlag von 20 % vor-
genommen. Dies sei natürlich eine Schätzung, aber nach seiner Ansicht eher eine
Schätzung an der unteren Grenze.

Auf die Frage, da die Beratungsprotokolle nicht sehr differenziert gewesen sei-
en, wie man dann eine Aufteilung hinsichtlich ländlicher Sozialberatung und
Beratung der Sozialversicherung habe vornehmen können oder ob auch diese An-
teile geschätzt worden seien, entgegnete der Zeuge, dass die meisten Beratungs-
protokolle, soweit es sich erinnern könne, relativ eindeutig gewesen seien, da oft-
mals irgendwelche handschriftlichen Hinweise daran vermerkt gewesen seien.
Die Auswertung habe Herr Heller vorgenommen. Auch das Ministerium habe die
Protokolle ausgewertet. Hierbei habe sich gezeigt, dass die Auswertung des Mini-
steriums Ländlicher Raum weitgehend mit dem übereingestimmt habe, was sein
Amt ermittelt habe. Es habe keine großen Unterschiede gegeben. In Zweifelsfäl-
len sei man eher zu Gunsten der Bauernverbände ausgegangen.

Auf den Vorhalt, dass Herr Heller in seiner Aussage eingeräumt habe, dass bei
der Auswertung im Großen und Ganzen geschätzt worden sei, bemerkte der Zeu-
ge, dass dies sein könne.
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Auf die Frage, ob man sich einmal mit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
in Verbindung gesetzt habe, um die Anteile greifen zu können, erwähnte der Zeuge,
dass seine Behörde sich schon während der Prüfung einmal mit den landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungen in Verbindung gesetzt habe. Soweit er sich erinnern
könne, habe das Rechnungsprüfungsamt keine weiteren Auskünfte erhalten.

Auf die Frage, ob man vor Beginn der Prüfung sich über die Rechtsgrundlagen im
Klaren gewesen sei, insbesondere im Hinblick auf die Richtlinie und auf die Ver-
waltungsvorschriften, im Hinblick auf die Definition der Fehlbedarfsfinanzierung,
erläuterte der Zeuge, dass man sich zunächst einmal am Anfang mit der Richtlinie
befasse, sei natürlich der Einstieg in eine Prüfung. Warum man bei der Erörterung
der Fehlbedarfsfinanzierung einen Fehler gemacht habe, sei im Nachhinein nahe-
zu unmöglich festzustellen. Das Ministerium habe aber bereits in einer relativ
frühen Phase hierauf hingewiesen, dass es sich um eine Projektförderung handele.
Dies habe man dann intern noch einmal nachgeprüft und dabei sei klargeworden,
dass dies ein Fehler in der Prüfungsmitteilung gewesen sei. Möglicherweise sei
man darüber gestolpert, dass in der Richtlinie die Projektförderung eigentlich nur
in der Überschrift erwähnt werde. Später tauche der Begriff der Projektförderung
in der Richtlinie allerdings nicht mehr auf.

Auf die Nachfrage, wenn diese Begrifflichkeiten von vorne herein richtig erkannt
worden wären, ob dann nicht in vielen Dingen sachlicher hätte miteinander disku-
tiert werden können, entgegnete der Zeuge, dass die ganze Diskussion andere Ur-
sachen gehabt habe. Sie sei in erster Linie dadurch zu Stande gekommen, dass die
Prüfungsmitteilungen entgegen dem, wie sie vorgesehen war, irgendwann einmal
an die Öffentlichkeit gelangt sei. In diesem Moment sei es natürlich relativ
schwierig gewesen mit den betroffenen Einrichtungen noch sachlich zu diskutie-
ren. Wenn es normal abgelaufen wäre, dann wäre man mit dem Ministerium
Ländlicher Raum in eine Diskussion getreten und auch mit den Bauernverbänden.
Dies wäre dann sicher intern einfacher gewesen abzuklären.

B.4.3 Zeugin Jutta   W a l d e c k
Die Zeugin Jutta Waldeck, Regierungsdirektorin im Rechnungshof Baden-Würt-
temberg, berichtete, dass ihr nicht bekannt sei von wem die Initiative zu einem
Vergleich ausgegangen sei. Zum besseren Verständnis ihrer Aussage wolle sie
darauf hinweisen, dass sie erst seit dem 1. Januar 1998 beim Rechnungshof sei.
An Besprechungen, die im Januar 1998 im Ministerium Ländlicher Raum stattge-
funden haben, seien die Vertreter des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Tü-
bingen anwesend gewesen. Dort sei es nach ihrer Kenntnis um die Aufarbeitung
der Ergebnisse der Prüfungsmitteilung gegangen. Von einem Vergleich sei ihr
nichts berichtet worden. Erst im Laufe der weiteren Gespräche, an denen auch sie
dann teilgenommen habe, sei dann das Wort Kompromiss und später Vergleich
ins Spiel gebracht worden.

Zu der Frage 2, welche Gespräche stattgefunden haben, führte die Zeugin aus,
dass sie hinsichtlich der Abwicklung des Prüfungsverfahrens an sechs Ge-
sprächen teilgenommen habe. Nachdem sie seit dem 1. Januar 1998 beim Rech-
nungshof sei, habe sie im Februar durch Informationen, Akten etc. Kenntnis von
den Vorgängen genommen. Am 10. November 1998 habe sie an einer internen
Besprechung mit Vertretern des Rechnungshofes und des Rechnungsprüfungs-
amtes teilgenommen. Hierbei sei es vor allem darum gegangen, noch einmal zu
überprüfen, was Gegenstand der Prüfung gewesen sei und wie die Prüfungsfest-
stellungen zu Stande gekommen seien.

Am 12. November 1998 habe dann eine Besprechung mit Vertretern des Ministe-
riums Ländlicher Raum stattgefunden. Hierbei sei vor allem im Mittelpunkt ge-
standen, wie Rückforderungen berechnet werden könnten. Es seien dabei drei
Modelle vorgestellt worden, stellte die Zeugin dar:

Bei Modell 1 habe die Überlegung zu Grunde gelegen, ob ein beispielhafter Bera-
tungsbereich dargestellt werden könne. Hierzu seien aber die Beteiligung eines
Landwirtschaftsamtes und der Bauernverbände erforderlich gewesen, sodass es
verworfen worden sei.

Modell 2 habe die Makrorechnung beinhaltet, auf die dann später zurückgegriffen
worden sei.
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Modell 3 habe eine Plausibilitätsberechnung dargestellt. Diese sollte anhand von
Finanzströmen berechnen, wie hoch der Finanzbedarf sei. Aber auch dieses Mo-
dell sei nachher verworfen worden.

Ziel des Ministeriums Ländlicher Raum gegenüber dem Rechnungshof sei es ge-
wesen, einen Kompromiss mit den Bauernverbänden zu finden und wie man zu
einem möglichst guten Abwicklungsverfahren käme. Erörtert worden seien außer-
dem die Fragen, wie hoch der Vergütungssatz für die Rückforderung anzusetzen
sei, ob von einem Fördersatz von 21 % oder von dem maximalen Fördersatz von
40 % auszugehen sei, welcher Zeitraum die Rückforderung umfasse und wann die
Verjährungsfrist nach § 48 Verwaltungsverfahrensgesesetz laufe.

Am 4. Februar 1999 habe dann ein weiteres Gespräch im Ministerium Ländlicher
Raum stattgefunden, erläuterte die Zeugin. Hierbei sei es um die Klärung des
Verfahrens gegangen. Von Seiten des Ministeriums Ländlicher Raum sei berich-
tet worden, wie die Gespräche verlaufen seien und wie eine zukünftige Makro-
rechnung aussehe und wie eine Klärung der Vergangenheit erfolgen könnte und
wie eine Regelung für die Zukunft gestaltet werden könnte.

Am 18. Februar 1999 sei es zu einer weiteren Besprechung mit Vertretern des Minis-
teriums Ländlicher Raum im Rechnungshof gekommen. Hier habe man sich darauf
geeinigt, dass der Vergütungssatz bei der Rückforderung mit 21% anzusetzen sei. Des
Weiteren sei vom Ministerium Ländlicher Raum die verfeinerte Makrorechnung dar-
gestellt worden. Auf Grund dieser Berechnung mit Basisjahr 1997 habe dann das Mi-
nisterium Ländlicher Raum erläutert, wie es zu einem Beratungsanteil von 35% der
Tätigkeit der Geschäftsführer gekommen sei. Anhand von Indikatoren habe man dann
die Rückforderungen berechnet und auf der anderen Seite ermittelt, wie hoch die Be-
ratungsleistungen zu veranschlagen seien, auf dem die Bauernverbände zu verzichten
hätten. Zum damaligen Zeitpunkt sei man noch von einem Verzicht von 1996 bis
2001 und von einer Neuregelung ab dem Jahre 2002 ausgegangen.

Am 10. Juni habe dann der zuständige Abteilungsleiter 4, Herr Hauk, vom Minis-
terium Ländlicher Raum im Rechnungshof die aktuelle Situation dargestellt, wie
die Gespräche mit den Bauernverbänden verlaufen seien und wie der Stand der
Dinge sei. Zu diesem Zeitpunkt habe das Ministerium Ländlicher Raum beabsich-
tigt, mit den Verbänden einen Vergleich unter Verzicht bis zum Jahre 2002 abzu-
schließen. Das Ministerium Ländlicher Raum habe außerdem nochmals seine Ma-
krorechnung weiter verfeinert, da nach Ansicht des Ministeriums Ländlicher
Raum Vertrauenstatbestände zu Gunsten des Landesbauernverbandes haben
berücksichtigt werden müssen. Es sei dargelegt worden, dass schließlich der da-
malige Bauernverband Württemberg - Hohenzollern korrekte Angaben gemacht
habe, die von der Verwaltung übersehen oder so akzeptiert worden seien und dies
könne man im Nachhinein dem Bauernverband nicht anlasten.

Am 23. Juni sei dann das Schreiben der Ministerin an den Rechnungshof, in dem
um Zustimmung zu dem beigefügten Vergleichsvorschlag gebeten wurde, einge-
gangen. Zwei Tage später habe der Rechnungshof in seinem Antwortschreiben
dargestellt, dass es sich bei dem Vergleich um eine politische Lösung gehandelt
habe und dass der Rechnungshof eigentlich eine Paketlösung vorgesehen habe.

Zur Frage 3, hinsichtlich der Berechnung des Vergleiches berichtete die Zeugin,
sei dieser auf der vom Ministerium vorgenommenen Grundlage, dass 35 % der
Gesamtgehälter der Geschäftsführer für ländliche Sozialberatung anzusetzen sei,
vorgenommen worden. Wenn man diese Annahme für den Landesbauernverband
hoch rechne, habe dies Rückforderungen für das Land für die Jahre 1984 bis 1995
in Höhe von 3,8 Millionen DM gegeben. Hiervon seien aber in Bezug auf die so-
genannten Vertrauenstatbestände 1,67 Millionen DM zu Gunsten des Landesbau-
ernverbandes gegen zu rechnen. Damit hätte sich eine Rückforderung von insge-
samt 2,14 Millionen DM ergeben. Der Landesbauernverband im Gegenzug hätte
für Leistungen der Jahre 1996 bis 1999 auf eine Auszahlung von rund 
1 Million DM verzichtet.

Beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband sei die Rechnung auf Grund
der Kostenstellenrechnung einfacher. Hier belaufe sich die Rückforderung des
Landes für die Jahre 1984 bis 1995 auf 0,66 Millionen DM. Vertrauenstatbestän-
de habe es hier nicht gegeben. Im Gegenzug verzichte der Landesbauernverband
auf Forderungen von circa 0,312 Millionen DM.
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Die Frage 5, nach der Höhe des Betrages an berechtigten Rückforderungen, auf
die das Landwirtschaftsministerium verzichte, lasse sich nach Ansicht der Zeugin
nicht exakt beantworten. Eine genaue Datenbasis fehle, da das Rechnungsprü-
fungsamt auf eine Gesamtrechnung verzichtet habe, da zum einen die Verbände
nicht die, wie in den Verwendungsnachweisen vorgesehenen, prüfungsfähigen
Unterlagen vorgehalten hätten und zum anderen es den Prüfern bei ihrer Prüfung
schwer gemacht worden sei, entsprechende Zahlen zu ermitteln.

Das Ministerium Ländlicher Raum habe auf der Basis der Prüfungsfeststellungen
und der hier zu Grunde gelegten 15 % hoch gerechnet und dies habe dann einen
Gesamtverzicht im Grunde von 5,6 Millionen DM ergeben.

Welche der Berechnungen aber zu Grunde zu legen sei, diese Frage bleibe bis
heute offen. Es seien, führte die Zeugin aus, sehr unterschiedliche Berechnungs-
weisen, sehr unterschiedliche Verfahren und sehr unterschiedliche Beratungsan-
teile von denen ausgegangen sei. In den Gesprächen, die mit dem Ministerium
Ländlicher Raum geführt worden seien, seien Argumente sowohl für die eine, als
auch für die andere Berechnungsart gefunden worden. Da der Vergleich im Er-
messen des Ministeriums gelegen habe, habe man sich letztendlich diesen Zahlen
mit der Aussage „politisch“ angeschlossen.

Auf die Frage, welche Kriterien erfüllt sein müssen, dass der Rechnungshof auch
einer politischen Lösung nicht mehr zugestimmt hätte, erklärte die Zeugin, dass
sie diese Frage generell nicht beantworten könne, sondern entscheidend seien die
Umstände des Einzelfalles. Im vorliegenden Fall habe der Rechnungshof eine Pa-
ketlösung, mit Rückforderung und einer Zukunftsregelung präferiert. Bei den
Verhandlungen sei dann die Regelung für die Zukunft herausgefallen. Aus diesem
Grunde habe man sich im Rechnungshof gesagt: „Das ist eine politische Lösung“.
Auf die Nachfrage, ob bei einer Pauschale zum Beispiel von 20 DM pro Betrieb
die Grenze für eine politische Lösung gelegen hätte, bekannte die Zeugin, dass es
müßig sei dies hier zu erörtern. Zum einen habe sie dies nicht zu entscheiden, da
sie nicht Senatsmitglied sei und zum anderen gebe es sehr wohl Grenzen, aber wo
diese hier liegen, könne sie nicht sagen, bemerkte die Zeugin.

Auf die Frage, ob ihr bekannt geworden sei, ob es seitens des Staatsministeriums
oder des Ministeriums Ländlicher Raum eine Anfrage an den Rechnungshof gege-
ben habe, ob dieser von einer Pauschallösung von 8 DM auch noch sein Einverständ-
nis erklären würde, bemerkte die Zeugin, dass ihr dies nicht bekannt sei. An sie sei
eine solche Anfrage nicht gerichtet worden. Ob an Herrn Gößler, der ein Großteil der
Gespräche geführt habe, eine solche Anfrage gerichtet worden sei, wisse sie nicht.

Auf die Frage, ob sie mit den parallel laufenden Kontrollen des Sozialministeri-
ums bei der Sozialversicherung befasst gewesen sei, erklärte die Zeugin, sie selber
habe weder geprüft noch kontrolliert. Sie sei vielmehr vom Rechnungsprüfungs-
amt in Tübingen informiert worden oder von Herrn Gößler von dessen Gespräche
oder sie sei beauftragt worden, Informationen einzuholen oder zu recherchieren.

Auf die Frage, ob sie irgendetwas mit den Rückforderungen zu tun gehabt habe,
erläuterte die Zeugin, berechnet habe im Grunde genommen die Höhe der Rück-
forderungen Tübingen, weil dort die Prüfungserfahrung gelegen habe, aber selbst-
verständlich habe man die Arbeit unterstützt und geholfen bei grundsätzlichen
Überlegungen.

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass eine genaue Bezifferung der Rückforderung
nur deswegen nicht möglich sei, weil die Unterlagen von den Verbänden nicht
vorgehalten worden seien und der Prüfer bei seiner Arbeit behindert worden sei,
erläuterte die Zeugin, dass dies Aussagen von Herrn Heller seien, sie könne dies
nur aus zweiter Hand wiedergeben, da sie selber nicht geprüft habe.

Auf den Vorhalt ihrer Aktennotiz, dass unter rechtlichen Aspekten eine Rückfor-
derung des Gesamtbetrages denkbar sei, erläuterte die Zeugin, dass dies
grundsätzlich zu prüfen sei, wenn erhebliche Fehler bei einer Prüfung festgestellt
worden seien. Es sei Aufgabe des Rechnungshofes, das zuständige Ressort darauf
hinzuweisen, dass zu prüfen sei, ob die Rückforderung des Gesamtbetrages mög-
lich sei. Diese Frage sei vom Landwirtschaftsministerium mit Hilfe und Unter-
stützung des Justizministeriums geprüft worden. Dabei sei man dort zu der An-
sicht gekommen, dass nur ein Teilbetrag rückforderbar sei.
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Auf die Frage, ob es nicht eine Aufgabe des Rechnungshofes sei zu prüfen, ob der
Gesamtbetrag rückforderbar sei, erläuterte die Zeugin, selbstverständlich, aber
dies sei nicht zu ermitteln gewesen, da nur das Jahr 1995 geprüft worden sei. Eine
rückwirkende Prüfung bis 1984 sei aber auch nicht Aufgabe des Rechnungshofes.
Wenn solche umfangreichen Prüfungen vom Rechnungshof erledigt werden wür-
den, könnte dieser lediglich zwei Prüfungen im Jahr schaffen. Deshalb sei es nicht
unbedingt Aufgabe des Rechnungshofes, vollständig und umfassend zu prüfen,
sondern das zuständige Ressort habe aus den gemachten Feststellungen des Rech-
nungshofes die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.

Auf die Frage, wenn vom Rechnungshof Fehler der Verwaltung entdeckt werden,
die korrigiert werden müssen, wenn zum Beispiel offensichtliche Kontrollfehler
oder fehlerhafte Kontrollen oder gar keine Kontrollen vorgenommen seien, ob
dann entsprechende Vermerke an die Regierungspräsidien ergangen seien, berich-
tete die Zeugin, so viel sie wisse: Nein. Dies hänge vielmehr immer davon ab,
welche Institution geprüft worden sei und diese bekäme dann die Prüfungsfest-
stellungen beziehungsweise Mitteilungen des Rechnungshofes. In diesem Fall ha-
be es eine Prüfungsmitteilung an das Ministerium gegeben. Das Ministerium sei
selbstverständlich dann beauftragt und habe die Pflicht, dies an die nachgeordne-
ten Behörden weiterzugeben.

Insofern habe man hier nicht das typische Regelverfahren wie bei Prüfungsfest-
stellungen vorgegangen werde, erläuterte die Zeugin. Üblicherweise nehme das
Ministerium oder auch das Regierungspräsidium zu dem Prüfungsbericht Stel-
lung. In der weiteren Diskussion sehe man dann was von Seiten der Verwaltung
akzeptiert werde und welche Maßnahmen ergriffen werden. Manche Punkte blie-
ben aber auch kontrovers. Bei der ländlichen Sozialberatung sei man im Moment
hingegen in gar keinem Verfahren drin. Es stelle sich nach Ansicht der Zeugin,
auch nach Abschluss des Untersuchungsausschusses überhaupt die Frage, inwie-
weit man noch in ein derartiges Verfahren einsteigen könne.

Auf die Frage, ob sie sagen könne, wer von den Verhandlungspartnern stärker auf
einen Vergleich gedrungen habe, bemerkte die Zeugin, dass sich dies ihr nicht er-
schlossen habe, ob Herr Dr. Wiedmann oder Herr Gößler hierzu etwas sagen kön-
ne, wisse sie auch nicht.

Auf die Frage, ob es sein könne, dass mangels Dokumentation der tatsächlichen
Beratungstätigkeit es gar nicht möglich gewesen sei, nachprüfbare Unterlagen zu
liefern und die Verbände auch zu so einer solchen Dokumentation nicht verpflich-
tet gewesen seien, erklärte die Zeugin, dass sie hier nur auf die Aussagen von
Herrn Heller verweisen könne. Dieser habe ihr erklärt, wie schwierig die Prüfung
vor Ort gewesen sei, wie er teilweise um Unterlagen habe kämpfen müssen und
wie teilweise Sachen nicht vorgehalten worden seien, die laut Unterschrift auf
dem Verwendungsnachweis, dass prüffähige Unterlagen vorzuhalten seien, nicht
da gewesen seien.

Auf die Nachfrage, welche Unterlagen auf Grund der Kriterien der Bewilligungs-
bedingungen denn hätten vorgehalten werden müssen, erläuterte die Zeugin, diese
Unterlagen seien laut Herrn Heller ihm nur auf Zuruf und mit Hinhalten gegeben
worden. Zum Teil habe er in Unterlagen nur eine Stunde Einblick gehabt habe,
sich Sachen abschreiben müssen und nichts mitnehmen können, wie es eigentlich
üblich sei bei Prüfungen des Rechnungshofes.

Auf die Frage, ob sie sagen könne, welche Funktion Herr Heller den Beratungs-
protokollen beigemessen habe, berichtete die Zeugin, dass diese Beratungsproto-
kolle bei der Datenermittlung eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie im
Grunde genommen das Einzigste gewesen seien, in denen die Verbände auf
Grund eigener Erfahrung durch ihre Berater vor Ort festgestellt haben, wie hoch
der Beratungsanteil tatsächlich sei.

Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, dass es richtig sei, dass die Beratungsproto-
kolle durchaus nicht so umfassend gewesen seien, wie man sich dies gewünscht
habe. Es seien eben nur Stichproben. Im Übrigen habe die Auswertung sowohl
durch das Ministerium als auch durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt nahe-
zu übereinstimmende Ergebnisse ergeben. Diese seien natürlich nicht repräsenta-
tiv, aber da seien sich damals auch alle Beteiligten einig gewesen, dass es um dies
auch nicht gehe.
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Auf die Frage, wie im Regelfall die Tätigkeit der Rechnungsprüfer nachkontrol-
liert werde, erklärte die Zeugin, zum einen werde sehr detailliert und konkret
nachgefragt und man nehme natürlich selber Einblick in die Unterlagen und ver-
suche auch, die dort festgehaltenen Ergebnisse selber nachzuvollziehen und nach-
zurechnen. Zum anderen Teil finden zur Hälfte Teamprüfungen aus Teams von
Rechnungshof und Rechnungsprüfungsämtern statt. Insofern denke sie schon,
dass sehr gut darauf geschaut werde, wie geprüft worden sei und wie detailliert
die vorgelegten Unterlagen seien.

Auf die Frage, ob bei der Unterredung am 10. Juni 1999 im Rechnungshof schon
erkennbar geworden sei, dass 13 Tage später die Zustimmung zu einem Ver-
gleichsvorschlag ohne Zukunftsregelung erbeten werde, trug die Zeugin vor, dass
nach ihrer Erinnerung es bei dieser Besprechung stark darum gegangen sei, in
welchem Maße Vertrauenstatbestände bei der Berechnung berücksichtigt werden
können. Hier sei es um die korrekten Angaben aus Ravensburg gegangen. Des
Weiteren sei dargelegt worden, dass die Verzichtsphase nun nur noch bis zum
Jahre 2000 gehen solle. So viel sie noch wisse, habe aber der Vorschlag immer
noch die künftige Regelung beinhaltet.

Auf die Nachfrage, ob der Rechnungshof auch nachgeprüft habe, warum man im
Regierungspräsidium Tübingen eine weitere Nachprüfung unterlassen habe, ob-
wohl man wusste, dass hier Kostenersätze angegeben worden seien, erklärte die
Zeugin, es sei nicht Aufgabe des Rechnungshofes zu prüfen, warum Prüfungen
nicht stattgefunden haben. Der Rechnungshof überprüfe vielmehr Zuwendungen
und dabei die Zuwendungsgeber. Die Konsequenzen aus diesen Feststellungen
für die Verwaltung habe dann das zuständige Ressort zu treffen. Der Rechnungs-
hof sei nicht die Überbehörde schlechthin.

Auf die Frage, ob von einer Zukunftsregelung im Vergleich deshalb abgesehen
worden sei, weil man sich nicht auf einen Betrag von 5 oder 8 DM pauschal ha-
be einigen können, erläuterte die Zeugin, an das, was sie sich sehr konkret erin-
nern könne, seien die inhaltlichen Auseinandersetzungen gewesen, was über-
haupt zur ländlichen Sozialberatung zähle. Hier habe man sehr stark miteinander
gerungen. Der Rechnungshof habe die Meinung vertreten, dass eine Spezialbe-
ratung für Landwirte, wenn es um Fragen der Arbeitslosigkeit, des Bafög’s, der
künftigen Ausbildungsförderung etc. gehe, nicht bedürfe. Solche Beratungsleis-
tungen werden für die Bevölkerung generell durch alle möglichen Institutionen
angeboten und die Landwirte seien heutzutage sehr wohl in der Lage, in die
nächstgelegene Stadt zu fahren und sich dort die entsprechende Beratungsleis-
tung abzuholen.

Auf die Nachfrage, ob solche Überlegungen auch bei der Feststellung des Bera-
tungsanteils von 35 % ihren Niederschlag gefunden haben, erklärte die Zeugin,
dass dies die Diskussion um die Neugestaltung der künftigen Richtlinie gewesen
sei, nämlich die Fragestellung wie sieht eine solche Regelung inhaltlich aus. Es
sei ihr wichtig gewesen, darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie so formuliert
werden müsse, dass sie eindeutig zuordnerbar sei und die Grenzen aufgezeigt
werden, besonders im Hinblick auf Beratungsfelder, die nicht mehr als ländliche
Sozialberatung einzuordnen seien.

Auf Nachfrage, ob sie in Erinnerung habe, dass bei dieser inhaltlichen Diskussion
bisherige Tatbestände herausfallen, erklärte die Zeugin, dass man in der Diskussi-
on gemerkt habe, dass die Ab- und Eingrenzung nicht einfach sei, sondern sehr
schwierig und sehr kompliziert. Es sei ein erster Versuch gewesen, einmal abzu-
klären, wo sind die größten Probleme und was zähle man noch zur Sozialbera-
tung. Selbst wenn die Leistung zukünftig pauschal abgegolten werde, müsse man
inhaltlich in der Richtlinie festlegen, was hierzu zähle.

Auf die Frage, an wen der abschließende Prüfungsbericht geschickt werde, erklär-
te die Zeugin, in diesem Fall an das Ministerium Ländlicher Raum, ob dann sol-
che Schreiben zuerst beim Abteilungsleiter oder beim Amtschef oder gleich bei
der Ministerin eingehen, wisse sie nicht. Dies sei eine innerbehördliche Regelung,
wie jedes Haus seine Postverteilung regele.

B.4.4 Zeuge Gerhard   G ö ß l e r
(zusammengefasst mit der Aussage des Zeugen unter Teil A Ziffer 3.3).
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B.4.5 Zeuge Martin   F r a n k
Der Zeuge Martin Frank, Präsident des Landesrechnungshofs, berichtete eingangs,
dass er zu den Fragen zum Teil B des Untersuchungsauftrags nur eingeschränkt
Aussagen machen könne, da er hier nur noch indirekt beteiligt gewesen sei. Die
Zuständigkeit für diesen Bereich sei im August 1998 von ihm auf Herrn Gößler
gewechselt. Zuständiger Abteilungsleiter sei weiterhin Herr Dr. Wiedmann gewe-
sen. Er sei zwar regelmäßig über die Entwicklung unterrichtet worden, habe aber
relativ wenig direkten Kontakt mit den am Verfahren Beteiligten gehabt.

Zu Frage 1 könne er nichts sagen, von wem die Initiative ausgegangen sei, da ihm
dies nicht bekannt sei. Es gäbe aber in der Stellungnahme des Ministeriums Länd-
licher Raum vom 26. April 1998 bereits einen Hinweis, dass man den Abschluss
eines Vergleichs erwäge. Über diesen Passus sei man aber im Rechnungshof hin-
weggegangen, da man ihn damals nicht für bedeutend gehalten habe.

Auf Frage 2, wann und mit wem Gespräche über einen Vergleich geführt und
welche Ergebnisse jeweils erzielt worden seien, könne er nur kurz eingehen.

Am 12. August 1998 habe es ein Gespräch im Rechnungshof, an dem er aller-
dings nicht beteiligt gewesen sei, mit Vertretern des Ministeriums Ländlicher
Raum gegeben. Das Ministerium habe hier angedeutet, dass es mit den Verbän-
den einen Kompromiss ohne Einschaltung von Gerichten finden wolle. Herr
Gößler habe damals, so sei ihm gesagt worden, klar gestellt, dass dieses Verfah-
ren Angelegenheit des Ministeriums Ländlicher Raum sei und dass der Rech-
nungshof das Ministerium bei der Aufklärung des Sachverhaltes zusammen mit
dem Rechnungsprüfungsamt unterstützen wolle. Herr Gößler habe damals einen
klaren Rückforderungsbescheid angemahnt.

Des Weiteren habe es am 7. Dezember 1998 eine Besprechung im Ministerium
Ländlicher Raum, bei dem Herr Langenbucher und Herr Heller vom Staatlichen
Rechnungsprüfungsamt zugegen gewesen seien, gegeben. Das Ministerium Ländli-
cher Raum habe hier eine baldige abschließende Regelung mit den Bauernverbänden
angestrebt.

Die erste Besprechung bei der auch ein Vergleich diskutiert worden sei und bei
dem er selbst beteiligt gewesen sei, habe am 18. Februar 1999 im Rechnungshof
statt gefunden. Dort seien die einzelnen Modelle der Makrorechnungen vorgestellt
worden. Die Makrorechnungen seien dabei immer stärker verfeinert worden. Das
Ministerium habe auf Grund eigener Untersuchungen dargelegt, dass als Anknüp-
fung für die Förderung und für die Rückrechnerei von einem Anteil von 35 % der
Geschäftsführergehälter für die ländliche Sozialberatung ausgegangen werden
könnte. Bei wohlwollender Betrachtungsweise habe sich das Ministerium Ländli-
cher Raum folgenden Kompromiss vorstellen können, dass für die Jahre 1996 bis
2001 keine Zahlungen und Rückforderungen stattfinden sollten und ab 2002 die
Förderung neu beginnen sollte. Dies sei der Stand im Februar 1999 gewesen.

Am 25. Mai 1999 sei der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Herr
Professor Dr. Golter, auf seinen Wunsch mit Herrn Ministerialdirektor Arnold
zum Rechnungshof gekommen. Dies sei der erste Kontakt mit dem Landesbau-
ernverband gewesen. Herr Prof. Dr. Golter habe das Thema einmal mit dem
Rechnungshof besprechen wollen. Im Wesentlichen habe Herr Professor Dr. Gol-
ter Klage über die ungerechte Behandlung durch den Rechnungshof und das staat-
liche Rechnungsprüfungsamt, sowie durch die Presse und die Staatsanwaltschaft
geführt. Insgesamt habe es sich hier um ein Klimagespräch gehandelt. Den Ver-
gleich habe man zwar behandelt, aber nicht eingehend diskutiert, da Herr Profes-
sor Dr. Golter sich nämlich nicht festlegen lassen wollte.

Im Anschluss daran seien mehrere Entwürfe von Vergleichen ins Haus gekom-
men. Er habe diese damals nicht gesehen, sondern sie seien im Wesentlichen zwi-
schen Herrn Gößler und der zuständigen Fachabteilung mit dem Ministerium be-
sprochen worden. Im Laufe der Gespräche habe das Ministerium, in den Ver-
handlungen mit den Verbänden den Zeitraum, über den keine Förderung laufen
sollte, vom Jahre 2001 auf das Jahr 2000 zurückgenommen.

Am 18. Juni 1999 sei Herr Gößler anlässlich einer Veranstaltung von der Ministe-
rin darüber unterrichtet worden, dass die Verbände, die bis dahin die ausgehan-
delten Vergleichsvorschläge nicht mit tragen würden, und deshalb neu verhandelt
werden müsse.
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Am 23. Juni habe die Ministerin den Vergleich, der dann ja wohl auch abge-
schlossen worden sei, dem Rechnungshof zugeleitet und angefragt, ob der Rech-
nungshof diese Lösung mittragen könne. In einem Schreiben, das ihm vor Ab-
gang vorgelegen sei, erläuterte der Zeuge, habe der Rechnungshof hierzu Stellung
genommen. Darin sei festgehalten worden, dass der Rechnungshof dies als eine
politische Lösung betrachte, die noch mit getragen werden könne, weil sie Un-
klarheiten der Richtlinien Rechnung trage, eine langjährige Praxis berücksichtige
und einen schwierigen Rechtsstreit vermeiden helfe.

Weggefallen hingegen aus der ursprünglichen Vergleichsfassung sei die Koppe-
lung mit einer zukünftigen Förderregelung. Hier seien Überlegungen von 5 DM
Förderung als Pauschale pro Betrieb weggefallen. Die Aussetzung des Zeitraumes
sei außerdem von Ende 2000 auf Ende 1999 zurückgenommen worden.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, als die Bitte des Ministeriums um Stellungnah-
me eingegangen sei, habe es sich um einen Vergleichsentwurf gehandelt, der
noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Zu Frage 3, wie die Berechnung des Vergleiches vorgenommen worden sei, könne
er im Einzelnen nichts sagen. Grundlage der Berechnung seien eigene Erhebungen
des Ministeriums Ländlicher Raum gewesen, die in die verfeinerten Makrorech-
nungen vom Februar und Juni 1999 eingegangen seien. Dabei sei man davon aus-
gegangen, dass der Personalkostenanteil 35 % aus den Gesamtgehältern der Ge-
schäftsführer für die ländliche Sozialberatung betrage.

Zu Frage 4, welche Auswirkungen der Vergleich für die Förderpraxis der ländli-
chen Sozialberatung habe, lasse sich nach seiner Ansicht heute schwer beurteilen.
Diese Überlegungen habe man abgebrochen, nachdem der Untersuchungsaus-
schussauftrag in die gleiche Richtung gehe.

Zu Frage 5, auf welchen Betrag an berechtigten Rückforderungen das Ministeri-
um Ländlicher Raum verzichtet habe, könne er nur sagen, dass dies sehr schwie-
rig zu beantworten sei. Nach eigenen Angaben des Ministeriums Ländlicher
Raum liege der Verzicht bei rund 1,5 Millionen DM. Hierbei wolle er darauf hin-
weisen, dass diese Zahl sehr stark davon abhänge, welche Grundlagen man an-
nehme. Je nachdem, sei dieser Betrag höher anzusetzen oder auch behaupten, er
sei viel niedriger. Auf Grund der jetzigen Sachlage, sei diese Frage nur sehr
schwierig zu beantworten.

Auf die Nachfrage, ob der Rechnungshof die vom Ministerium Ländlicher Raum
angegebene Summe in eigener Recherche nochmals verifiziert habe, erläuterte der
Zeuge, es habe mehrere Versuche im Haus gegeben, dieses zu errechnen. Alle Be-
rechnungen seien aber im Prinzip an den Annahmen gescheitert.

Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, dass es auch eine Überprüfung der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger mit Beanstandungen gegeben habe, erklär-
te der Zeuge, dass er hiervon in der Presse gelesen habe, dass Herr Ministerialdi-
rektor Dr. König entsprechende Aussagen hierzu gemacht habe. Den Bericht ken-
ne er aber nicht.

Auf die Nachfrage, ob es Aufgabe des Rechnungshofes sei, den Verlauf dieser
Überprüfung zu kontrollieren, entgegnete der Zeuge, dass das Prüfungsamt des
Sozialministeriums ein eigenständiges Kontrollorgan sei, das mit eigenem Auf-
trag untersuche. Der Rechnungshof habe hier keinen Prüfungsauftrag in Richtung
auf die Sozialversicherungsträger. Man könne sich die Prüfungsergebnisse aller-
dings vom Sozialministerium geben lassen. Er wisse allerdings nicht, welche Er-
kenntnisse es für die Prüfung des Rechnungshofes habe.

Auf die Frage, warum der Rechnungshof den vom Ministerium Ländlicher Raum
genannten 35 % Anteil für die Sozialversicherung akzeptiert habe, obwohl der
Rechnungshof eigentlich für 15 % plädiert hätte, erläuterte der Zeuge, dass die 
5 % auf Annahmen von Herrn Heller und seiner Untersuchung beruhten. Diese
Überprüfung umfasste einen sehr begrenzten Bereich der örtlich und zeitlich
ebenfalls eingegrenzt gewesen sei. Das Ministerium dagegen habe vorgetragen, es
habe im Wege der Aufarbeitung umfangreichere Untersuchungen gemacht und
sei zu den 35 % gekommen. Dies habe man nicht widerlegen können und deshalb
habe man es akzeptiert.
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Auf die Nachfrage, ob diese Verdoppelung eine politische Entscheidung gewesen
sei, merkte der Zeuge an, dass er dies nicht so sehen würde. Herr Heller habe eine
Stichprobe betrachtet, die sich zu dem auf ein Jahr begrenzt habe. Das Ministerium
habe in der Beschäftigung mit dem Prüfergebnis im Nachhinein noch weitere Er-
mittlungen bei Landwirtschaftsämtern und bei den Verbänden angestellt und sei in
seiner Wertung zu 35 % gekommen. Wie bereits Herr Gößler im Finanzausschuss
ausgeführt habe, konnte der Rechnungshof diese 35 % nicht widerlegen und das
Ergebnis von Herrn Heller ließ sich nicht einfach auf die ganze Zeit umklappen.

Auf Nachfrage räumte der Zeuge ein, man hätte dies nur dann widerlegen können,
wenn man einen längeren Zeitraum sehr viel gründlicher und flächendeckend un-
tersucht hätte. Im Übrigen sei eine solche Untersuchung in dem Umfang gar nicht
mehr möglich gewesen. Warum dies bei den Landwirtschaftsämtern möglich ge-
wesen sei, könne er nicht sagen. Er könne nur darauf hinweisen, dass zwei Ar-
beitsgruppen sich fast ein Jahr lang nur mit dieser Frage beschäftigt hätten.

Auf die Frage, ob der Rechnungshof an dem Meinungswechsel im Ministerium,
wie er im Vermerk vom 30. April 1999 zum Ausdruck gekommen sei, dass man
Anspruch auf Rückforderungen habe und daher eine entsprechend lange Verzichts-
phase in einem Vergleich fest geschrieben werden müsse von der dann aber abge-
wichen worden sei, befragt oder wer beteiligt gewesen sei, legte der Zeuge dar,
dass nach seinen Informationen der Rechnungshof natürlich über den Verhand-
lungsstand informiert wurde. Die Verbände seien aber nicht bereit gewesen, diese
Ausgangsposition zu akzeptieren. Das Ministerium habe es versucht und es sei
nicht weiter gekommen, und daher sei es in der Verzichtsphase zurückgegangen.

Auf die Frage, ob das Ministerium Ländlicher Raum das Prozessrisiko geprüft ha-
be, erklärte der Zeuge, dass er den Eindruck hatte. Auch der Rechnungshof sei der
Meinung gewesen, dass man vor dem Hintergrund des Prozessrisikos unter wirk-
lich nahezu unaufklärbaren Umständen versuchen sollte, die Angelegenheit
außergerichtlich zu bereinigen. Diese Überlegungen habe Herr Gößler bereits in
der Ausschusssitzung vom 1. Juli ausführlich begründet. Es sei sehr schwierig ge-
wesen, den Sachverhalt überhaupt sinnvoll noch aufzuklären und das Risiko, sich
vor dem Verwaltungsgericht mit solch einem Rückforderungsprozess über Jahre
herumzustreiten und der Schaden, der dadurch entstehe, sei nach seiner Ansicht
größer als das, was hier gelöst werden konnte. Aus seiner Sicht sei es besonders
wichtig, für die Zukunft eine sinnvolle Lösung zu bekommen, damit nicht noch
einmal die gleichen Probleme entstehen.

Auf die Frage, ob ihm klar gewesen sei, dass eine solche Zukunftslösung in den vor-
gelegten und vom Rechnungshof mit getragenen Vergleich gar nicht enthalten sei,
bestätigt der Zeuge, dass dies klar gewesen sei. In einem entsprechenden Schreiben
von Herrn Gößler und Herrn Wiedemann an das Ministerium, das ihm vor Abgang
zur Kenntnis vorgelegen habe, sei dies auch nochmals herausgearbeitet worden.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, der Rechnungshof habe ursprünglich eine
Koppelung verlangt. Aber nachdem die Bauernverbände nicht bereit waren, die
von ihnen vorgeschlagenen 5 DM hinzunehmen, habe das Ministerium die Zu-
kunftslösung vom weiteren Vergleich abgekoppelt.

Auf die Frage, ob der Rechnungshof einen Vergleich mit einer Zukunftslösung
auf der Basis von pauschal 8 DM pro Betrieb, wie dies offensichtlich die Position
des Staatsministeriums sei, akzeptiert hätte, entgegnete der Zeuge, dass er dies
heute nicht sagen könne. Er nehme an, dass der Rechnungshof dies letztlich ak-
zeptiert hätte, aber die Frage habe sich so nie gestellt.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass er nicht wisse, dass Staatssekretär
Dr. Menz den Bauern gegenüber eine Zusage dergestalt gemacht habe, dass er
sich für eine 8,00-DM-Lösung einsetzen werde. Dies sei ihm nicht bekannt.

Auf den Vorhalt, der Rechnungshof sei also grundsätzlich der Meinung gewesen,
dass 5 DM ausreichen würden, hätte aber 8 DM akzeptiert und in diesem Falle
nicht interveniert, verdeutlichte der Zeuge, wenn die Verantwortlichen 8 DM für
politisch vertretbar gehalten hätten und ihnen die Förderung dies wert gewesen
wäre, wäre dem so gewesen.

Auf die Frage, ob es vom Rechnungshof ein deutliches Zeichen an das Ministeri-
um Ländlicher Raum gegeben habe, im Ministerium zu prüfen, ob da nicht deut-



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

218

liche Fehler gemacht worden seien oder man deswegen nicht staatsanwaltschaft-
lich gegen die Mitarbeiter des Ministeriums vorgehen müsse, entgegnete der Zeu-
ge: Nein. Seines Wissens seien dies auch nicht die Feststellungen von Herrn Hel-
ler, dass man sich im Ministerium kriminell verhalten habe. Dass in der Verwal-
tung „geschlampert“ worden sei, habe er bereits dargestellt. Dies habe zur Folge,
dass, je größer die Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Verwaltung seien, desto
geringer sei das Unrecht auf der anderen Seite einzuschätzen. Ob die Staatsan-
waltschaft noch gegen andere Personen vorgehen müsse, entziehe sich seiner Be-
urteilung. Ob disziplinarrechtliche Fragen im Raum stehen, müsse das Ministeri-
um beantworten. Der Rechnungshof könne nur sagen: „Stellt die Verwaltungspra-
xis ab und sorgt dafür, dass Richtlinien da sind, die auch praktikabel sind im In-
teresse der Verwaltung und natürlich auch im Interesse des Geförderten selber.“

Auf die Frage, welches Ergebnis für einen Vergleich für ihn noch politisch abdeck-
bar und politisch vertretbar gewesen wäre und nach welchen Kriterien, entgegnete
der Zeuge, dass nicht gesagt worden sei, dass das Ergebnis politisch vertretbar war,
denn dies entziehe sich nämlich der Beurteilung durch den Rechnungshof und das
müsse die Politik selber wissen. Vom Rechnungshof wurde lediglich dargestellt,
dass dies eine politische Lösung sei, die sie noch für vertretbar hielten. Das heißt,
die politische Verantwortung dafür, dass man Zugeständnisse macht, sei eine poli-
tische Entscheidung und müsse auch politisch vertreten werden. Der Rechnungshof
habe keine gravierende Verletzung von Landesinteressen im Rahmen der Ermes-
sensabwägung gesehen. Die Regierung habe ein politisches Ermessen, wie weit sie
in den Verhandlungen mit den Verbänden geht. Und insofern sei man vom Rech-
nungshof der Meinung gewesen, dass sie sich an diesen Rahmen gehalten habe.

Auf die Frage, ob es richtig gewesen sei, dass der Rechnungshof zuerst einen kla-
ren Rückforderungsbescheid angemahnt habe, bestätigt der Zeuge: Ja. Auf die
Nachfrage, ob der Prüfungsbeamte, Herr Heller zu irgendeinem Zeitpunkt mitge-
teilt habe, dass auch er die Höhe der Rückforderung nur schätzen könne, berichte-
te der Zeuge, dass dies im Grunde genommen auch seine erste Frage gewesen sei,
als er die Prüfungsbemerkung gesehen habe. Ihm wurde damals erläutert, dass
man es nicht sagen könne. Es habe schließlich zwei Arbeitsgruppen im Ministeri-
um Ländlicher Raum gegeben, die eine Rückforderung ermitteln sollten. Zum
Zeitpunkt der Prüfung jedenfalls sei es nicht klar gewesen, wie viel zurückzufor-
dern sei, dies war eine Hauptfeststellung.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, das Land klage nicht vor Gericht auf Rück-
zahlung in irgendeiner Höhe, auch nicht in einer Höhe, in der man sicher sei, son-
dern das Regierungspräsidium als Förderbehörde widerrufe bestehende Förderbe-
scheide. Dieser Widerruf werde dann vor dem Verwaltungsgericht angefochten
und entsprechend beurteilt. Nach seiner Ansicht wäre das Verfahren sehr schwie-
rig und mit großen Problemen verbunden gewesen, insbesondere um die Höhe des
Rückforderungsbescheides zu begründen. Auf die Frage, ob vom Rechnungshof
geprüft worden sei, ob durch die Falschangaben der Bauernverbände und der da-
mit verbundenen Nichterfüllung der Richtlinie die Möglichkeit bestanden hätte,
den Gesamtbetrag zurückzufordern, berichtete der Zeuge: Die Frage der vollstän-
digen oder teilweisen Rücknahme sei Gegenstand der Diskussion zwischen Rech-
nungshof und Ministerium gewesen. Das Ministerium Ländlicher Raum habe sei-
nes Wissens auch ein Rechtsgutachten des Justizministeriums hierüber eingeholt.
Dieses sei zu der Überzeugung gekommen, dass es unverhältnismäßig wäre, alles
zurückzufordern. Er habe sich auch bei seinen Förderfachleuten erkundigt, ob in
anderen Bereichen wegen Verstößen total zurückgefordert worden sei. Hierbei
habe er zur Antwort erhalten, dass dies zwar grundsätzlich nach dem Förderungs-
recht möglich sei, aber man unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes in der Regel nur Teile zurückhole.

Im Übrigen sei es Sache des Ministeriums, die rechtlichen Fragen aufzuarbeiten.
Dies habe es in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium getan und sei eben zu
der Überzeugung gekommen, das nur eine Teilrücknahme in Betracht käme. Mit
dieser Lösung sei der Rechnungshof einverstanden gewesen.

Auf die Frage, ob er bei den von Herrn Dr. Menz moderierten Vergleichsverhand-
lungen zugegen gewesen sei, legte der Zeuge dar, dass hierbei der Rechnungshof
nicht beteiligt gewesen sei. Nach dem Vergleich hätten zwei Gespräche unter Lei-
tung von Herrn Dr. Menz stattgefunden, an denen der Rechnungshof, und zwar
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Herr Gößler, beteiligt gewesen sei. Diese Gespräche seien eine Reaktion auf das
Schreiben des Rechnungshofes vom 25. August gewesen, in dem eine Zukunftslö-
sung angesprochen worden sei. Bei diesen Gesprächen sei man zu dem Ergebnis
gekommen, dass man im Augenblick nichts mehr mache und die Empfehlungen
des Untersuchungsausschusses insoweit abwarte.

Auf die Frage, ob er eigentlich ein gutes Gefühl dabei habe, wenn der Rech-
nungshof bei sogenannten politischen Entscheidungen immer in die Rolle der
Mitverantwortung unter höheren Weihen einbezogen werde, erläuterte der Zeu-
ge, diese Frage lasse sich rechtlich einfach beantworten. Nach § 96 Abs. 3 Lan-
deshaushaltsverordnung sei der Rechnungshof zu hören, wenn die Regierung auf
Ansprüche verzichten wolle, die der Rechnungshof in Prüfungsbemerkungen an-
gesprochen habe. Bei einem Vergleich wie hier sei auf einen Teil der Ansprüche
bewusst verzichtet worden. Insofern bekomme der Rechnungshof zumindest die
Gelegenheit, sich zu äußern. Das sei das Thema der Gespräche gewesen. Es sei
nicht darum gegangen, sich hier ein Alibi zu besorgen, oder den Wachhund
gleich ruhig zu stellen.

5. Staatsministerium

B.5.1 Zeuge Dr. Helmut   B i r n
Zu der Thematik hat sich der Zeuge mit Schreiben vom 28. Juni 2000 (Anlage 37)
dienstlich geäußert.

B.5.2 Zeuge Dr. Konrad   S c h m i d t
Im Vorfeld seiner Vernehmung hatte sich der Zeuge bereits mit Schreiben vom
2. August 2000 und 22. Oktober 2000 (Anlage 38) dienstlich geäußert

Der Zeuge Dr. Konrad Schmidt, ehemaliger stellvertretender Abteilungsleiter II
im Staatsministerium, berichtete, dass er das Schreiben der Ministerin für den
Ländlichen Raum vom 12. August 1998 (Anlage), wie er dies bereits in seinem
Schreiben vom 2. August und 22. Oktober (Anlage) an den Ausschuss dargelegt
habe, nachdem er die notwendigen Erkundigungen eingezogen hatte, am 3. März
zu den Akten gegeben habe.

Auf die Frage, ob er der Bitte um Rücksprache nachgekommen sei, da Herr 
Dr. Birn in seiner dienstlichen Äußerung erklärt habe, dass er diese Bitte des Mi-
nisterpräsidenten an ihn weitergeleitet habe, erklärt der Zeuge, dass er damals im
Staatsministerium für das Spiegelreferat Umwelt des Umweltministeriums und
des Landwirtschaftsministeriums zuständig gewesen sei und er deshalb mit Herrn
Birn vereinbart habe, dass seine Abteilung hierfür zuständig sei. Eine Rückspra-
che in der geschilderten Art und Weise gegenüber dem Ministerpräsidenten habe
aber nicht stattgefunden. Üblicherweise habe er den Staatssekretär über solche
Angelegenheiten informiert.

Auf den Vorhalt, aus der dienstlichen Äußerung von Herrn Dr. Birn (Anlage 37):
„Herr Ministerpräsident Teufel hat es vielmehr – es war allgemeine Urlaubszeit –
mir als dem Leiter der Abteilung I überlassen, den zuständigen Mitarbeiter im Hau-
se um Erledigung der Rücksprache zu veranlassen. Dies ist durch ein Telefonat mit
dem damaligen stellvertretenden Leiter der Abteilung II, Herrn LMR Dr. Schmid,
und der Weiterleitung des Vorgangs an ihn geschehen...“, bemerkte der Zeuge, dass
bei einer Bitte des Herrn Ministerpräsidenten um Rücksprachen, er als Beamter,
denjenigen mündlich informiert habe, der dem Ministerpräsidenten am nächsten
gewesen sei. In der Regel sei dies der Herrn Staatssekretär gewesen. Deswegen ha-
be es auch zwischen ihm und Herrn Dr. Menz in dieser Sache Telefonate gegeben,
dies sei ein normales Vorgehen gewesen. Auf die Frage, ob er noch wisse, wie er
mit Herrn Dr. Menz Verbindung aufgenommen habe, entgegnete der Zeuge, dass er
dies nicht mehr konkret wisse, aber dies sei immer so geschehen. Im Übrigen wies
der Zeuge daraufhin, dass er seit Anfang des Jahres aus dem Staatsministerium aus-
geschieden sei und die Dinge, die jetzt hier behandelt würden, für ihn geistig etwas
fern seien. Des Weiteren bemerkte der Zeuge, dass die Fragen, die hier zur Debatte
stehen, nur ein ganz kleiner Teil seiner damaligen Tätigkeiten gewesen und sie ihm
deswegen nicht besonders im Gedächtnis haften geblieben seien.
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Auf die Frage, ob es üblich sei, dass ein halbes Jahr keinerlei Unterlagen anlaufen
und dann ein Schreiben mit einem kurzen Vermerk zu den Akten genommen wer-
de, erläuterte der Zeuge, dass jeder seinen persönlichen Arbeitsstil habe und er
habe die Sachen einige Zeit auf seinem Schreibtisch oder zumindestens in seiner
Nähe liegen lassen, falls noch etwas zu diesem Vorgang hinzugekommen wäre.
Es sei für ihn üblich gewesen, dass er solche Angelegenheiten mündlich weiter
verarbeitet habe.

Auf die Frage, ob es irgendwann einmal zu einer Rückmeldung von Herrn Minis-
terpräsidenten durch eine entsprechende Information durch den Staatssekretär ge-
kommen sei, wie man mit der Sache umgehen solle, erklärte der Zeuge, dass es in
der Sache immer wieder Kontakte zwischen Herrn Dr. Menz und ihm gegeben ha-
be, an Einzelheiten könne er sich aber nicht mehr erinnern. Es sei üblich gewesen,
dass Herr Dr. Menz als Sprachrohr des Ministerpräsidenten fungiert habe.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass er am 3. März 1999 das Schreiben der Mi-
nisterin Staiblin vom 12. August 1998 zu den Akten gegeben habe und selber
keinerlei Schreiben hierzu verfasst habe.

B.5.3 Zeuge Dr. Lorenz   M e n z
Der Zeuge Dr. Menz, Staatssekretär im Staatsministerium, (im Ruhestand seit
31. August 2000), berichtete eingangs, dass er zum ersten Mal von den Problemen
der Förderung der ländlichen Sozialberatung in der zweiten Hälfte 1998 erfahren
habe. Dies habe damals mit dem Brief der Ministerin Staiblin vom 12. August
1998 an den Ministerpräsidenten, in dem sie die Prüfungsergebnisse des staatli-
chen Rechnungsprüfungsamtes Tübingen mitgeteilt habe, im Zusammenhang ge-
standen. In der Folgezeit habe er sich dann immer wieder über den Fortgang der
Gespräche des federführenden Ressorts, vor allem bei seinem Kollegen, Herrn
Arnold, im Ministerium Ländlicher Raum informiert. Auch die Fachabteilung im
Staatsministerium habe immer wieder Kontakt mit den Kollegen im Ministerium
Ländlicher Raum aufgenommen. Dies habe dem Verständnis der Arbeit des
Staatsministeriums entsprochen, die Arbeit der Ressorts zu begleiten und zu mo-
derieren und über den Fortgang den Ministerpräsidenten zu informieren.

Ihm sei sehr bald klargeworden, dass die Beurteilung der Fakten zwischen den
Beteiligten, dem Ministerium Ländlicher Raum und dem Bauernverband sehr
kontrovers beurteilt worden sei. Schwierig sei vor allem gewesen, bei der langen
Vorgeschichte der Förderung der ländlichen Sozialberatung, die schließlich einen
Zeitraum von über 40 Jahren umfasse, verlässliche Datengrundlagen zu bekom-
men. Zum einen sei der Begriff „ländliche Sozialberatung“ nicht präzise gewesen,
zum anderen habe es im Grenzbereich Vermischungen mit der Beratung im Be-
reich der landwirtschaftlichen Sozialversicherung gegeben. Durch diese kontro-
verse Diskussion auf Grund dieser Ausgangslage sei das traditionell gute Verhält-
nis zwischen Bauernverband und Landesregierung belastet worden, sodass man
sich entschlossen habe, hier moderierend zwischen den Beteiligten auszugleichen.
Unterstreichen wolle er aber hierbei, dass in die Ressortzuständigkeit des feder-
führenden Ministeriums Ländlicher Raum weder eingegriffen werden sollte noch
eingegriffen wurde. Die Detailgespräche über die Zahlen, über die Vorgeschichte,
über die Lösung usw. seien immer zwischen dem Ministerium Ländlicher Raum
und den Bauernverbänden geführt worden. Damit blieb die Verfahrenshoheit
beim Fachressort. Das Staatsministerium habe nicht versucht, den Schiedsrichter
zu spielen, sondern nur eine Moderation, wie er dies täglich auch in anderen Fäl-
len tue, übernommen.

Die Beteiligten habe er zu einem ersten Gespräch am 8. Dezember 1998 ins
Staatsministerium eingeladen. Anwesend seien gewesen die Frau Ministerin
Staiblin sowie die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesbauernver-
bandes und des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. Ziel sei es ge-
wesen, die Positionen der Beteiligten zu hören und einzuschätzen und auch die
Chancen für eine einvernehmliche Lösung zu beurteilen. Hierbei habe der Bau-
ernverband seine Auffassung vorgetragen, in Treu und Glauben auf eine
langjährige Verwaltungspraxis rechtmäßig gehandelt zu haben. Das Fachministe-
rium andererseits sei der Meinung gewesen, dass es zu Überzahlungen gekommen
sei, habe aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Datenbasis weiter aufge-
arbeitet werden müsse. Damals habe man sich darauf geeinigt, eine gemeinsame
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Arbeitsgruppe der Verbände und des Ministeriums Ländlicher Raum einzurichten
und damit zu beauftragen, diese Details aufzuarbeiten. An der Arbeitsgruppe, er-
läuterte der Zeuge, habe sich aber das Staatsministerium nie beteiligt.

In der Folgezeit liefen unter der Federführung des Ministeriums Ländlicher Raum
die Gespräche, um eine Datenbasis für einen möglichen Vergleich zu schaffen.
Hierbei sei der Rechnungshof beteiligt worden. Sie seien sich in den Gesprächen,
an denen er teilgenommen habe, immer einig gewesen, dass eine Lösung auf dem
Wege des Vergleichs nur dann in Frage käme, wenn das Finanzministerium, der
Rechnungshof und auch der Landtag mit einbezogen seien. In dieser damaligen
Diskussion sei die Frage der Rückabwicklung, also einer Regelung für die Ver-
gangenheit, zunächst auch immer verbunden gewesen mit der Frage, der künfti-
gen Förderung. Dabei seien die Meinungen der Beteiligten, wie eine solche künf-
tige Förderung aussehen solle, durchaus unterschiedlich gewesen.

In einem späteren Zeitpunkt sei man dann darin übereingekommen, den Vergleich
nur noch auf die Vergangenheit zu beziehen und die künftige Förderung der Sozi-
alberatung davon abzukoppeln. Dies habe auch der Meinung des Rechnungshofes
entsprochen und fand dann auch die Zustimmung der Bauernverbände.

Schließlich sei eine Vereinbarung gefunden worden, die dann am 15., 16. Juli
nach vorheriger Beratung in den Gremien des Landtages von den Beteiligten un-
terzeichnet worden sei.

Aus seiner Sicht sei er der Auffassung, dass dieser Vergleich eine gute und geeig-
nete Grundlage dafür bilde, um die schwierige Situation zu bereinigen. Es sei ein
Instrument verwandt worden, das nach der Landeshaushaltsordnung zulässig sei.
Die dort vorgesehenen Bedingungen seien eingehalten worden. Im Wege des ge-
genseitigen Nachgebens seien die Zuvielzahlungen an die Bauernverbände ausge-
glichen worden mit offenen Ansprüchen für erbrachte Beratungsleistungen. Da-
mit sei im Grunde eine Rechtsunsicherheit, die über lange Zeit bestanden habe,
bereinigt worden. Er glaube, führte der Zeuge aus, dass dies eine ganz wichtige
Grundlage und Basis sei für eine künftige gute gedeihliche weitere Förderung der
Sozialberatung. Auch wenn man nicht Fachmann sei, könne man ahnen, dass die-
se Fortführung der Sozialberatung in einer Zeit des Umbruchs, der Umstrukturie-
rung in der Landwirtschaft besonders wichtig sei.

Auf die Frage, ob seine Notiz auf dem Telefax von Herrn Arnold vom 19. Januar
1999, „Schreiben des Ministerpräsidenten an die Ressorts zu entwerfen“, Rech-
nung getragen worden sei, erklärte der Zeuge, bei dem Telefax habe es sich um
eine Einladung, wenn er sich richtig erinnere, zu dem Thema gesetzliche Sozial-
versicherung gehandelt. Er könne sich jetzt nicht erinnern, ob seine Anregung von
der Fachabteilung aufgegriffen worden sei. Ein solches Schreiben sei ihm aus
dem Stand heraus jetzt nicht bekannt. Zum anderen möchte er darauf hinweisen,
dass nicht alle Anregungen, die man als Amtschef gebe, im eigenen Haus befolgt
werden, vor allem manchmal auch deshalb nicht, weil nicht alle Anregungen
sinnvoll seien und von den Kollegen nicht geteilt werden.

Auf die Frage, ob er das Gefühl gehabt habe, vom Präsidenten des Landesbau-
ernverbandes unter Druck gesetzt worden zu sein, in dem dieser die Jahreshaupt-
versammlung am 26. Juni 1999 unter Umständen dazu nutzen wollte, die Regie-
rung, wenn bis dahin kein vernünftiger Vergleich im Sinne der Bauernverbände
vorläge, entsprechend öffentlich unter Druck zu setzen, entgegnete der Zeuge,
dass er in all den Gesprächen von niemandem und von keinem Verband und von
keiner Person unter Druck gesetzt worden sei. Er habe auch nie zu der Frage eine
abschließende Meinung gehabt, bis zu welchem Zeitpunkt der Vergleich abge-
schlossen werden müsse. Dies seien Fragen gewesen, die im Fachressort gelau-
fen seien. Wie dies bei Verhandlungen üblich sei, habe man den Zeitraum immer
mal wieder geändert. Er selber habe mit den Bauernverbänden über die Frage,
wie man sich eine zukünftige Regelung vorstelle, natürlich immer wieder und
sehr offen gesprochen. Nachdem eine Zukunftsregelung in den Gesprächen ab-
gekoppelt worden sei, spiele dies auch keine entscheidende Rolle mehr, aber er
räume ein, dass es hier auch unterschiedliche Meinungen auch im Verhältnis
zum Rechnungshof gegeben habe. Insofern erwarte er aber auch vom Untersu-
chungsausschuss Hilfen und Anregungen, gerade im Hinblick für eine zukünfti-
ge Regelung.
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Auf die Frage, was das Ziel seiner Intervention am 23. Juni unmittelbar vor der
Hauptversammlung des Landesbauernverbandes gewesen sei, schilderte der Zeu-
ge, dass diesem Gespräch eine Unterredung mit Herrn Gößler vom Rechnungs-
hof und Herrn Hockenberger und Herrn Ruf vorgegangen sei. In diesem Telefo-
nat sei es um die Frage der Abkopplung einer Zukunftsregelung im Vergleich
gegangen. Ursprünglich sei man der Meinung gewesen, man könnte in einer Pa-
ketlösung beides, Vergangenheit und Zukunft regeln, dies sei das Entscheidende
gewesen.

Auf die Nachfrage, ob auch die Änderung der Laufzeit bis zum Jahre 1999 ein
Grund für seine Intervention gewesen sei, legte der Zeuge dar, dass dies für ihn
nie eine Rolle gespielt habe, wie lange der Vergleich dauere. Dies sei immer ein
Verhandlungsergebnis gewesen, dass sie vom Ministerium Ländlicher Raum so-
zusagen bekommen und auch akzeptiert haben. Dies sei nie in irgendeiner Weise
Gegenstand einer kontroversen Gesprächsrunde gewesen. Die Angelegenheit mit
dem Verbandstag könne er sich im Augenblick nicht vergegenwärtigen.

Auf die Frage, ob er teilgenommen habe an Gesprächen, die der Ministerpräsident
mit den Verbandspräsidenten geführt habe, versicherte der Zeuge, dass nach sei-
ner Erinnerung er an solchen Gesprächen nicht teilgenommen habe. Dies betreffe
sowohl offizielle Termine als auch Gespräche, die der Ministerpräsident am Ran-
de, zum Beispiel von Verbandstagen etc. geführt habe. Er selber habe zwei Ge-
spräche mit Vertretern der Bauernverbände geführt, aber ohne Teilnahme des Mi-
nisterpräsidenten.

Auf die Frage, ob es vonseiten der Bauernverbände ein Interesse gab, dass das
Staatsministerium auf das Ministerium Ländlicher Raum Einfluss nehme im Sin-
ne einer Vergleichslösung und eines Entgegenkommens bei den Forderungen,
trug der Zeuge vor, dass er hier zu schon in seiner Einleitung gesagt habe, dass es
eben zunächst zwei kontroverse Positionen gegeben habe. In der Moderation habe
man versucht, die Positionen anzuhören und natürlich auf die Möglichkeiten eines
Vergleiches hinzuwirken. Dabei habe man nichts anderes getan, als Anregungen
zu geben. Die Initiative zu den Gesprächen im Staatsministerium sei dabei vom
Staatsministerium ausgegangen.

Auf die Frage, ob es konkrete Erwartungen oder formulierte Erwartungen der Ver-
bandspräsidenten gegeben habe, dass er auf das Ministerium Ländlicher Raum ein-
wirken solle, ergänzte der Zeuge, dass nach seiner Erinnerung solche Erwartungen
nicht in irgendeiner Form an ihn herangetragen worden seien. Selbstverständlich
hätten die Bauernverbände die Gespräche auch geführt in der Hoffnung, dass am
Ende ein Ergebnis herauskomme, das für sie akzeptabel sei. Er gehe davon aus, dass
es eine Grundbereitschaft aller Beteiligten gegeben habe, Gespräche mit dem Ziel
eines Konsenses zu führen, denn sonst wären sie nicht seiner Einladung gefolgt.

Auf die Frage, ob er Kenntnis von dem Brief der Frau Ministerin Staiblin an die
Staatsanwaltschaft gehabt habe, in dem diese die grundsätzliche Förderung der
ländlichen Sozialberatung dargestellt habe, erklärte der Zeuge: Nein. Diesen Brief
habe er bis heute nicht zur Kenntnis bekommen.

Auf die Frage, wann er zum ersten Mal von der Strafanzeige gegen die Bauern-
verbände erfahren habe, erklärte der Zeuge, dass er sich daran jetzt nicht mehr ge-
nau erinnern könne. Aber er meine, dies aus der Presse erfahren zu haben auf alle
Fälle sei es im Nachhinein gewesen. Auf Nachfrage, ergänzte der Zeuge, er könne
sich auch nicht daran erinnern, ob er dies insofern von Frau Ministerin Staiblin
oder vom Herrn Ministerpräsidenten erfahren habe.

Auf die Frage, von wem die Vorstellung entwickelt worden sei, trotz des laufen-
den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens die Angelegenheit zu einem
Vergleich zu führen, berichtete der Zeuge, dass er persönlich nie daran gezweifelt
habe, dass ein Vergleich trotz des Ermittlungsverfahrens möglich sei. Im Grunde
genommen lag der Gedanke eines Vergleichs schon relativ früh vor, wenn er sich
recht entsinne, schon in der ersten Mitteilung des Ministeriums Ländlicher Raum
an das Prüfungsamt in Tübingen, in dem die Möglichkeit eines Vergleiches ange-
sprochen worden sei. Nach seiner Ansicht habe sich das Ermittlungsverfahren auf
den strafrechtlichen Tatbestand bezogen, der mit der Bereinigung der gegenseiti-
gen Ansprüche hier nicht in einem so unmittelbaren Zusammenhang stehe, das
ein Vergleich deshalb nicht möglich gewesen sei.
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Auf die Frage, ob es für diese Vergleichsgespräche Vorbedingungen zum Bei-
spiel, dass das Thema nicht mehr abträglich in der Öffentlichkeit zu behandeln sei
oder, dass im Hinblick auf das staatsanwaltschaftliche Verfahren auch etwas klar
gestellt werde oder herausgearbeitet werden müsse, gegeben habe, erläuterte der
Zeuge, im Hinblick auf die Staatsanwaltschaft habe man sich mit Recht im Grun-
de gehütet, hier auch nur ein Wort zu sagen, es sei das Selbstverständlichste, dass
die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hier völlig unkommentiert und unbe-
einflusst weiterlaufen. Was das Gespräch angeht habe er sich gehütet, irgendeine
Seite durch Aufforderungen zu beleidigen. In seiner Einleitung bei den damaligen
Gesprächen habe er auch klargestellt, dass er als Moderator niemandem Schuld
zuweisen und auch nicht den Schiedsrichter spielen möchte.

Auf die Frage, worin das Nachgeben des Landes bei diesem Vergleich bestanden
habe, führte der Zeuge aus, dass Frau Ministerin Staiblin die einzelnen Schritte,
wie es zu den Zahlen des Vergleiches gekommen sei, im Parlament vorgetragen
habe. Er könne die Schritte aus eigener Sachkenntnis gar nicht nachvollziehen. Es
sei ein wochenlanges Bemühen gewesen, hier eine halbwegs verlässliche Daten-
basis, sowohl für die berechtigten Ansprüche der Bauernverbände als auch für die
berechtigten Rückforderungsansprüche des Landes zu bekommen. Am Ende der
Diskussion habe er den Eindruck gehabt, dass die Zahlen und Erwägungen ver-
nünftige zuverlässige richtige Dinge gewesen seien, die dann dazu geführt hätten,
dass man sich einigermaßen in der Mitte getroffen habe.

Auf Nachfrage ergänzte der Zeuge, die Förderrichtlinien kenne er im Detail nicht.
Aber er wisse, wie schwierig die Abgrenzung der einzelnen Bereiche sei. Genau-
so kenne er den Strafbefehl nicht. Den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes Tü-
bingen habe er aber gelesen.

Auf die Frage, ob das, was er in diesem Bericht vorgefunden habe, in das Förder-
system und in das Kontroll- und Überprüfungssystem hineinpasse, erklärte der
Zeuge, dass der Zustand, der im Laufe der Jahre hier entstanden sei, nicht befrie-
digen könne. Dies habe auch die Diskussion der letzten Monate gezeigt. Aus sei-
ner Sicht sei die wichtigste Schlussfolgerung aus dem Prüfungsbericht, dass für
die Zukunft eine Struktur gefunden werden müsse mit klaren Richtlinien, die
leichter handhabbar und händelbar seien.

Auf die Frage, warum man dann nicht gleich ab Dezember 1998 den Verbänden
zur Auflage gemacht habe, Aufzeichnungen zu führen, um eine Datenbasis für ei-
ne Zukunftsregelung zu gewinnen, da die bisherige Datenbasis total unzulänglich
gewesen sei, räumte der Zeuge ein, dass dies wohl so richtig sei, aber die Beteilig-
ten versucht hätten, als Grundlage für einen Vergleich alle Daten, die überhaupt
verfügbar gewesen seien, auf den Tisch zu legen. Er habe den Eindruck gehabt,
dass sich wirklich alle sowohl Bauernverbände als auch Ministerium bemüht hät-
ten, hier eine Aufklärung zu betreiben. Und insofern glaube er, dass eben nicht
mehr Daten oder genauere Daten da seien und deshalb nichts anderes übrig ge-
blieben sei als die zu Grunde gelegte makroökonomische Betrachtungsweise über
Annäherungswerte.

Für die Zukunft werde man sicher Wege finden müssen, die eine verlässlichere
und leichter umsetzbare Bezuschussung ermöglichen. Hier seien die entsprechen-
den Fachleute gefordert und dies sei Aufgabe des Fachressorts.

Auf die Frage, ob er bei der Festlegung der Zahlen was verzichtbar und was un-
verzichtbar sei, die der Rechnungshof als vergleichsfähig dargelegt hat ohne Zu-
kunftsbewertung, beteiligt gewesen sei, entgegnete der Zeuge: Nein. Dies sei
Aufgabe der Arbeitsgruppe gewesen. Man habe die Ergebnisse übernommen,
aber die Arbeit nicht im Detail begleitet. Man habe auch nicht die einzelnen Ab-
schlags- und Zuschlagselemente in irgendeiner Art und Weise beeinflusst.

Auf die Frage, was ihn in die Lage versetzt habe, Herrn Hockenberger, folgende
von ihm zitierte Aussage zu machen „Er (Dr. Menz) sicherte mir im Gespräch die
Umsetzung einer sachgerechten Kostenerstattung zu und bat mich ebenfalls um
Zustimmung zu diesem Entwurf“, erläuterte der Zeuge, Hintergrund hierfür sei
die Diskussion um die zukünftige Bezuschussung gewesen. Alle Beteiligten seien
sich immer einig gewesen, dass man alles tun sollte, um diese Sozialberatung
fortzuführen. In den Gesprächen hätten dann als Pauschale immer die beiden Be-
träge von 5 oder 8 DM im Raum gestanden. Er habe die Größe von 8 DM als poli-
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tische Größe verstanden und deshalb habe er gegenüber Herrn Hockenberger ge-
sagt: Er für seine Person werde sich dafür einsetzen, wenn es sachlich möglich
sei, hier zu einer Lösung zu kommen, die eben bei 8 DM liege. Da aber eine Zu-
kunftsregelung vom Vergleich abgekoppelt worden sei, konnte er diese Bemühens-
erklärung abgeben, zu der er auch heute noch stehe.

Er habe keine Zusage in dem Sinn gemacht, sondern bei den Gesprächen habe er
vor dem Abschluss der Vereinbarung gesagt. Er werde sich persönlich in der De-
batte über die Neuregelung nach dem Eindruck der Gespräche dafür einsetzen,
dass ein Ziel von 8 DM angestrebt werde.

Auf die Nachfrage, ob seine Aussage eine wesentliche Voraussetzung für das Zu-
standekommen des Vergleichs gewesen sei, erläuterte der Zeuge, dies könne er
nicht sagen. Es sei sicher eine Rahmenbedingung gewesen. Aber es hätten sicher
noch eine ganze Reihe von anderen Rahmenbedingungen eine Rolle gespielt, die
die Beteiligten im Grunde auch zu der Unterschrift veranlasst hätten. Sie sei si-
cher nicht ausschlaggebend gewesen, weil allen klar war, dass für die Zukunft
noch Diskussionsbedarf bestehe und es allenfalls ein Bemühen geben können, in
diese Richtung zu diskutieren.

Auf die Frage, ob auch in seinem Beisein im Nicht-Unterschriftsfall des Verglei-
ches Rückforderungen angedroht worden seien, erklärte der Zeuge: Nein. Im Vor-
feld der ganzen Vergleichsgespräche habe es natürlich diese Ausgangspositionen
gegeben. Aber alle Beteiligten hätten sich bewegt und am Ende sei man zu einem
Konsens gelangt.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, selbstverständlich habe das Ministerium Länd-
licher Raum die Rückforderungsbeträge erläutert und klar gemacht, wie es dann
am Ende seinen Vergleich rechtfertige. Dies habe er aber im Detail zahlenmäßig
nicht nachgerechnet, sondern es sei ihm plausibel erschienen, was an Daten als
auch an Ermessenserwägungen angestellt worden sei.

Auf die Frage, ob es ihm gegenüber eine Bewertung der rechtlichen Durchsetzungs-
fähigkeit eventueller Rückzahlungen gegeben habe, bemerkte der Zeuge, dass dies
einer der tragenden Gründe sei, warum überhaupt in Vergleichsgespräche eingestie-
gen worden sei. Da die Datenbasis unsicher und bestritten gewesen sei, sei auch die
zwangsweise Durchsetzung der gegenseitigen Forderungen automatisch eine unsi-
chere, riskante und langwierige Geschichte. Niemand habe sagen können, mit wel-
chem Ergebnis und mit welcher Zeitdauer eine solche Rückforderung machbar wäre.

Die Frage, ob auch eine ausgearbeitete juristische Prozessrisikenabschätzung vor-
gelegen habe, wird vom Zeuge verneint. Er habe also kein Gutachten in dieser
Frage eingeholt. Vielmehr habe er sich auf die glaubhaften Aussagen des Ministe-
riums Ländlicher Raum verlassen, die er als Jurist nachvollziehen konnte, dass
ein Prozess über Rückforderungen keine kurzfristige und keine leichte Sache sei.

Auf die Frage, ob er von der Überprüfung der Träger der ländlichen Sozialversi-
cherung durch das Sozialministerium Kenntnis erlangt habe, erklärte der Zeuge,
dass er dies vom Sozialministerium gehört habe. Aber an einen genauen Zeit-
punkt könne er sich im Augenblick nicht erinnern. Auf die Frage, ob er etwas zu
den drei Hauptvorwürfen, zu hohe Zuschüsse auf Grund von Angestellten-Plausi-
bilitätsüberlegungen, Befangenheit von Organmitgliedern und dass in Abrech-
nungsunterlagen sogenannte Fantasienamen vorgefunden seien, sagen könne,
räumte der Zeuge ein, dass er hierzu keine Detailkenntnisse habe, weil ihm bis-
lang kein entsprechender Vorgang vorgelegen habe. Er wisse von diesen drei
Punkten nur aus der Presse. Im Übrigen habe ihn sein Kollege König darüber ein-
mal informiert, dass diese Fragen im Sozialministerium geprüft werden, aber im
Detail habe er sich mit dieser Sache nicht befasst.

Auf die Frage, ob er auch in die Kritik, die an die Frau Ministerin Staiblin in der
Fraktion an ihrem Vorgehen geübt wurde, verwickelt gewesen sei und ob es auch
Kritik von anderen Kabinettskollegen gegeben habe, erklärte der Zeuge, dass die
Angelegenheit nie im Kabinett behandelt worden sei. Die Vergleichsgespräche
seien immer Ressortangelegenheit gewesen. Zu den Beratungen in den Fraktionen
könne er nichts sagen. In Fraktionssitzungen sei er nicht immer dabei. In der Sa-
che habe er keinen Kontakt mit irgendeinem anderen Kabinettsmitglied außer der
Ministerin Staiblin gehabt.
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Auf die Nachfrage, ob aus der CDU-Fraktion heraus versucht worden sei, auf die
Verhandlungen Einfluss zu nehmen, legte der Zeuge dar, nach seiner Kenntnis:
Nein. Auf Nachfrage erläutert er, er habe keine Gespräche mit Herrn Kiefl oder
anderen Fraktionsmitgliedern geführt.

Auf die Frage, ob der Vergleich mit dem Finanzministerium abgesprochen wor-
den sei, erklärte der Zeuge, das Finanzministerium habe sich zu dem Vergleich
schriftlich geäußert und darauf hingewiesen, dass nach der Landeshaushaltsord-
nung dies eine Ressortangelegenheit sei und eine ausdrückliche Zustimmung des
Finanzministeriums gar nicht notwendig sei. Trotzdem habe das Finanzministeri-
um angemerkt, dass es einen Vergleich für angezeigt und richtig halte. Bei seiner
Stellungnahme lagen dem Finanzministerium die Elemente des Vergleiches vor.
Er habe bei den Verhandlungen immer darauf hingewiesen, dass das Finanzminis-
terium und der Rechnungshof hier mit einzubeziehen seien.

Auf die Frage, was passiert wäre, wenn man seinem Vorschlag, den er als Rand-
notiz auf ein Schreiben des Ministeriums Ländlicher Raum skizziert hatte „1. Fi-
nanzausschuss, 2. Ausschuss Ländlicher Raum, 3. Abschließende Unterzeichnung
der Vereinbarung und 4. danach eine Zusage über die zukünftige Förderung“
nicht gefolgt wäre, erläuterte der Zeuge, dass es hierzu keine Planung gegeben ha-
be. Man sei davon ausgegangen, dass die Vorlage die Billigung des Parlaments
finde. Wenn dem nicht so gewesen wäre, wäre eine völlig neue Situation entstan-
den. Man hätte sich dann im Grunde genommen neu zusammensetzen müssen
und dann überlegen müssen, was konsensfähig sei.

Auf die Frage, ob er wisse, wie die zeitliche Reihenfolge der Notizen auf dem
Schreiben des Ministeriums Ländlicher Raum zu werten sei, erläuterte der Zeuge,
nach Einsichtnahme in das Original vom 24. Juni, sei die erste Notiz vom Minister-
präsidenten datiert. Folglich habe sein Randvermerk, der dummerweise kein Da-
tum trage, danach stattgefunden, da der Ministerpräsident diesen dann am 29. Juni
abgezeichnet habe. Folglich sei die 1. Notiz dem Ministerpräsidenten zuzuordnen.

Auf die Frage, ob der Wechsel der Gesprächsführung am Ende der Vergleichsver-
handlungen von Herrn Ministerialdirektor Arnold auf die Ministerin auf Grund
seiner Empfehlung erfolgt sei, erklärte der Zeuge, dass er dies nicht wisse. Auf
die Frage, wer mit wem im Einzelnen spreche, habe er nie Einfluss genommen.
Es sei die Sache der Frau Ministerin, zu entscheiden welche Gespräche sie selber
führe oder welche sie durch ihren Amtschef habe führen lassen. Er persönlich ha-
be eigentlich immer gerne mit beiden gesprochen.

Später gab der Zeuge auf Grund einer Zusage während der Vernehmung, deswei-
teren mit Schreiben vom 19. Juni 2000 (Anlage 34), eine schriftliche dienstliche
Äußerung ab.

B.5.4 Zeuge Ministerpräsident Erwin   T e u f e l , MdL
Auf die Frage, ob er im Rahmen der Vergleichsverhandlungen darauf gedrungen
habe, dass man sich schnell einigen möge oder ob er auch über Herrn Staatsse-
kretär Dr. Menz versucht habe, schnell eine Einigung herbeizuführen oder ob er
gar nicht eingegriffen habe, berichtete der Zeuge, dass die Betonung zwar nicht
auf „schnell“ liege, aber es durchaus sein Wunsch gewesen sei, dass es zu einer
Einigung mit den Bauernverbänden käme. In die Einzelheiten, wie etwa die Be-
rechnung oder die Höhe des Vergleichs, habe er sich aber nicht eingemischt.

Er sei von den Bauernverbänden mehrfach angesprochen worden und diese hätte
auf ihre ausgesprochene Notsituation hingewiesen, da die Bezuschussung der So-
zialberatung eingestellt worden war, sie aber auf der anderen Seite das ganze Per-
sonal weiter beschäftigt hatten.

Nach seiner Ansicht sei die ländliche Sozialberatung von außerordentlicher Bedeu-
tung, weil viele landwirtschaftliche Unternehmen und ihre Familien in eine existenzi-
elle Bedrohung gekommen seien und Rat bräuchten, wie sie den Betrieb weiterführen
könnten. Er halte es zudem für eine moderne Form der Beratung, dass nicht der Staat
diese vornehme, sondern die Bauernverbände. Dieses System habe das Parlament
über Jahrzehnte hinweg gebilligt und im Haushalt die Mittel zur Verfügung gestellt.

Nachdem der Verdacht aufgekommen sei, dass es partiell zu einer Doppelförde-
rung gekommen sei, habe dieser Verdacht positiv oder negativ ausgeräumt wer-
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den müssen. Gleichzeitig habe aber auch eine Lösung gefunden werden müssen
für die Finanzierung der ländlichen Sozialberatung deren Notwendigkeit unbe-
stritten sei. Deshalb sei völlig unabhängig vom Aufklärungsverfahren durch die
Staatsanwaltschaft und das zuständige Ministerium an einer Lösung gearbeitet
worden, wie man zu einer angemessenen Bezahlung der ländlichen Sozialbera-
tung bei den Bauernverbänden komme.

Er habe seinen Staatssekretär Dr. Menz gebeten, sich um diese Angelegenheit zu
kümmern und vermittelnd tätig zu werden. Mehr als eine Moderation habe aber
der Staatssekretär und das Staatsministerium nie wahrgenommen. Die Angelegen-
heit sei immer in völlig eigener Ressortverantwortung geblieben. Dort seien die
Verhandlungen und die Berechnungen durchgeführt worden.

Seine Vorgabe und Bitte sei es gewesen, dass kein Vergleich angestrebt werden
sollte, der nicht zuvor mit dem Rechnungshof abgestimmt sei. Er habe einen von
allen Seiten unanfechtbaren Vergleich gewollt. Hierbei, betonte der Zeuge noch
einmal, habe er sich aber nicht um Einzelheiten oder gar Berechnungsmodalitäten
in Bezug auf die Höhe des Vergleichs gekümmert. Mit Sicherheit seien hier die
Kollegen des Ausschusses für den Ländlichen Raum wesentlich besser im Detail
informiert gewesen.

Auf die Frage, ob er wusste, dass die Bauernverbände den Vergleich nur dann un-
terschreiben würden, wenn danach politische Ruhe wäre und ob er darüber infor-
miert gewesen sei, wie hoch die Rückforderungen gewesen seien, auf die das
Land bei dem Vergleich verzichte, erklärte der Zeuge, wie hoch die Rückforde-
rungen gewesen seien, wisse er nicht. Ihm war bekannt, dass die Bauernverbände
Probleme mit dem Vergleich hatten, nicht nur, weil es sie finanziell etwas gekos-
tet habe, sondern auch deshalb, weil das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsver-
fahren noch nicht angeschlossen gewesen sei. Die Bauernverbände wollten auf al-
le Fälle nicht den Eindruck erwecken, als ob ein Vergleich als Teileingeständnis
von irgendeinem schuldhaften Verhalten zu werten sei.

Von konkreten Rückforderungsabsichten des Landes sei ihm nichts bekannt ge-
wesen.

Auf die Frage, wie die handschriftliche Notiz des Zeugen auf einem Schreiben zu
verstehen sei, indem er die Frage aufwerfe, ob dieser Vergleich denn unter Um-
ständen in den Ausschüssen durchkommt, oder ob er eine Mehrheit findet, auch
im Plenum, erläuterte der Zeuge, dass er in der Tat immer Wert darauf gelegt ha-
be und dies auch der Ministerin wie auch dem Staatssekretär Dr. Menz mitgeteilt
habe, dass der Vergleich mit dem Rechnungshof und dem Parlament abgestimmt
sei. Gerade weil er sich nicht mit den Details befasst habe, habe ihm außerordent-
lich daran gelegen, dass nicht ein Vergleich abgeschlossen werde, der nachher
kritisch vom Rechnungshof und vom Parlament kommentiert werde.

Auf die Nachfrage, was dann unternommen worden wäre, wenn der Vergleich
nicht im Parlament durchgekommen wäre, räumte der Zeuge ein, dass er dies
nicht wisse. Jedenfalls wäre dann eine neue Situation gegeben gewesen, die man
dann innerhalb der Regierung hätte erörtern müssen. Aber schließlich haben nach
seiner Kenntnis die Ausschüsse und auch das ganze Plenum zugestimmt. Deshalb
wisse er auch nicht, warum an der Rechtmäßigkeit oder Rechtsgültigkeit sowie an
der Vernünftigkeit, dieses Vergleiches herumkritisiert werde.

Auf Nachfrage an wen sich seine Notiz gerichtet habe, erläuterte der Zeuge, an
den Staatssekretär Dr. Menz und an sein Haus. Herr Dr. Menz habe ja schließlich
auch auf dem Vermerk dann das Verfahren mit Daten dargestellt. Wobei er ( Zeu-
ge Teufel) schon vorher drauf geschrieben habe, dass er mit dem Verfahren, wie
es das Landwirtschaftsministerium vorschlage, einverstanden sei. Zu der Notiz
des Staatssekretärs habe er dann sein zustimmendes Handzeichen gegeben.

Auf die Frage, welcher Einfluss auf die Ministerin genommen worden sei und
welche Kritik es aus dem Kabinett und aus der Fraktion an ihrem Vorgehen gege-
ben habe, berichtete der Zeuge, dass, soweit es um die erste Fraktionssitzung nach
der Sommerpause in Bad Mergentheim gehe, in dieser ganz gewiss noch nicht
über einen Vergleich gesprochen worden sei. Ob es in dieser Diskussion andere
Kabinetts- oder Fraktionsmitglieder gegeben habe, die die Kritik von Herrn May-
er-Vorfelder in dieser Sitzung geteilt haben, könne er sich nicht erinnern.
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Es sei richtig, dass das Staatsministerium sich in mehreren Gesprächen mit sei-
nem Staatssekretär in die Verhandlungen moderierend eingeschaltet habe, aber
damit seien keinerlei Vorgaben, Weisungen inhaltlicher Art verbunden gewesen.
Der Sachverstand dafür habe ganz eindeutig im Landwirtschaftsministerium und
in der Ressortzuständigkeit nach der Verfassung gelegen.

Auf die Frage, ob Herr Staatssekretär Dr. Menz ihn unterrichtet habe, dass die
Gespräche vom Scheitern bedroht gewesen seien und dass er noch einmal habe
tätig werden müssen, führte der Zeuge aus, dass es durchaus erwünscht gewesen
sei, dass der Staatssekretär, wenn es Probleme gegeben habe, sich auch einschal-
te. Es sei aus seiner Sicht die größte Selbstverständlichkeit, dass man sich, wenn
eine Sache an einen heran getragen werde, auch um die Anliegen kümmere.

Auf die Frage, ob von Herrn Staatssekretär Zusagen gegenüber den Bauernver-
bänden abgegeben worden seien, man werde sich auf jeden Fall um eine sachge-
rechte Kostenerstattung bemühen und die Verbände könnten sich hierauf verlas-
sen, räumte der Zeuge ein, dass er sich dies durchaus vorstellen könne, aber er
wisse es nicht, da müsse man den Herrn Staatssekretär fragen. Man habe eine Ge-
samtregelung der Angelegenheit angestrebt. Die Bauernverbände haben dies als
ein zentrales Anliegen vorgetragen. Es sollte nicht nur zu einer Regelung für die
Vergangenheit sondern auch für die Zukunft kommen. Von einer Zukunftsrege-
lung sei man aber abgegangen, nachdem der Untersuchungsausschuss eingesetzt
worden sei. Im Übrigen halte er es für richtig, dass für die ländliche Sozialbera-
tung auch für die Zukunft eine sachgerechte Regelung gefunden werde.

Auf die Frage, ob er über die Abstimmungsgespräche zwischen dem Bauernver-
band und der CDU-Fraktion im Vorfeld des Vergleichs informiert gewesen sei,
erklärte der Zeuge, dass er dies nicht sagen könne, da er nicht wisse, was mit ei-
nem Abstimmungsgespräch gemeint sei oder mit welchem Datum. Selbstver-
ständlich habe es eine ganze Reihe von Gesprächen sowohl zwischen Mitgliedern
seiner Fraktion wie Mitgliedern seiner Regierung wie Mitgliedern des Staatsminis-
teriums als auch des Staatssekretärs mit den Bauernverbänden gegeben. Er selbst
sei pausenlos im Land unterwegs gewesen, um auf Veranstaltungen von Verbän-
den oder mit Vertretern von Verbänden zu sprechen. Hierbei sei er selbstverständ-
lich auch von Mitgliedern des Bauernverbandes und von deren Präsidenten auf
diesen Sachverhalt immer wieder angesprochen worden.

Auf die Nachfrage, wie es dann sein könne, dass die Verbandspräsidenten bei ih-
rer Anhörung hier im Ausschuss gesagt haben, sie hätten sich nie in dieser Sache
an den Ministerpräsidenten gewandt, entgegnete der Zeuge, dass sich diese beiden
Aussagen überhaupt nicht widersprechen müssen. Aus seiner Sicht sei es ein Un-
terschied, ob man jetzt eine förmliche Anhörung mache und dazu Präsidenten,
Hauptgeschäftsführer etc. einlädt oder ob man diesen Leuten bei sonstigen Gele-
genheiten begegnet. Offiziell hätten sich die Präsidenten weder schriftlich noch
mündlich mit dem Anliegen an ihn gewandt, sich mit ihm über den Vergleich und
über die Höhe des Vergleiches unterhalten zu wollen. Ein solches offizielles Her-
antragen habe nicht stattgefunden. Da dieses Thema natürlich geschwellt hat, ha-
be man bei sonstigen Begegnungen sicher inoffiziell darüber gesprochen.

Auf die Nachfrage, ob sich Herr Hockenberger im konkreten Stadium des Ver-
gleichs noch einmal an ihn gewandt habe, um sich zum Ergebnis des Vergleiches
rückzuversichern, bemerkte der Zeuge, dass er sich um Einzelheiten, um den In-
halt, um die Berechnung des Vergleiches nie gekümmert habe. Er habe auch mit
niemanden, – auch von Seiten des Bauernverbandes – darüber gesprochen. Er ha-
be diese Aufgabe rechtlich eindeutig dort belassen, wo sie hingehöre, nämlich in
das Landwirtschaftsministerium. Er habe lediglich Herrn Dr. Menz gebeten, die
Verhandlungen moderierend zu begleiten. Deswegen sei er sicher über den Fort-
gang informiert gewesen. Aber er habe selbst nicht aktiv gestaltend auf den Ver-
gleich Einfluss genommen. Er habe allerdings darauf hingewiesen, dass unter al-
len Umständen eine Zustimmung des Rechnungshofes zu dem Vergleich vorlie-
gen müsse.

Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, dass der Bauernverband, im Hinblick auf seine
Verbandsversammlung am 24. Juni 1999 diesen Termin als Druckmittel bei den
Verhandlungen eingesetzt habe, erklärte der Zeuge, dass ihm davon nichts be-
kannt sei.
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Auf Nachfrage sagte der Zeuge, es sei ihm auch nicht bekannt, dass unmittelbar am
Tag davor, am 23. Juni noch einmal der Staatssekretär Dr. Menz in die Verhand-
lungen interveniert habe. Der Zeitpunkt des Abschlusses habe sich zudem nach den
parlamentarischen Terminen gerichtet und erst nach Zustimmung der parlamentari-
schen Gremien wurde der Vergleich geschlossen. Er höre einen Zusammenhang
mit irgend einem Landesverbandstag der Bauern heute zum ersten Mal.

Auf die Frage, von wem der Vorschlag, die Sache im Wege eines Vergleiches zu
behandeln, kam, erklärte der Zeuge, dass er dies nicht sagen könne. Auf Nachfra-
ge erläuterte der Zeuge, es sei zutreffend, dass er sich mehrfach dahingehend
geäußert habe, dass er einen Vergleich für sinnvoll halte. Aber er könne nicht sa-
gen, von wem der Gedanke eines Vergleiches ausgegangen sei. Dieser sei wohl
schon in einem sehr frühen Stadium der Beziehungen zwischen dem Bauernver-
band und dem Landwirtschaftsministerium im Gespräch gewesen. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit oder mit Sicherheit sei dies nicht zum ersten Mal im Staats-
ministerium gedacht worden.

Auf die Nachfrage, ob ihm bekannt sei, dass bereits in dem Schreiben des Land-
wirtschaftsministeriums an das staatliche Rechnungsprüfungsamt vom 26. April
1998 die Frage eines Vergleichs ins Spiel gebracht worden sei, erklärte der Zeu-
ge, dass es nahe liegend sei, dass er nicht der Erste gewesen sei, der auf den Ge-
danken des Vergleichs kommt, wenn er sich erst Monate später mit dieser Ange-
legenheit befasst habe.

Auf die Frage, ob ihm nicht der Gedanke gekommen sei, dass man einfach das
überzahlte Geld zurückverlangen sollte, schilderte der Zeuge, dass für ihn der
Vergleich eine teilweise Rückforderung beinhalte, da schließlich nicht die Aus-
gangsposition der einen oder der anderen Partei bestätigt worden sei, sondern
vielmehr eine Position, die dazwischen liege.

Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, er sei nie in die ungeheuer schwierige Ein-
zelberechnung und Aufarbeitung eingestiegen, was das Land hätte tatsächlich
rückfordern können oder was überzahlt worden sei. Er sei zu keiner Stunde in die-
se Aufgabe eingetreten, weil er dies nicht als eine Aufgabe des Ministerpräsiden-
ten angesehen habe.

Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, dass der Landesbauernverband am 9. Novem-
ber 1998 einen ersten Vergleichsvorschlag dem Ministerium vorgelegt habe und
Herr Ministerialdirektor Arnold diesen rundweg abgelehnt habe, zeigt der Zeuge
auf, dass er den Brief nicht kenne, den der Bauernverband an das Ministerium
schrieb. Er kenne auch nicht die Reaktion von Herrn Arnold. Er wisse nur, dass
zunehmend bei den Bauernverbänden eine grundsätzliche Bereitschaft zu einem
Vergleich vorhanden gewesen sei. Diese Bereitschaft sei ab dem Zeitpunkt ge-
wachsen, als diese nicht mehr befürchtet hätten, dass sich ihre Position im staats-
anwaltschaftlichen Verfahren verschlechtere.

Auf die Frage, ob ihm zwischen dem Rechnungshofvorschlag vom 19. Februar
1999 und dem tatsächlichen Vorschlag einmal informationsmäßig mitgeteilt wor-
den sei, dass das Land in den Vergleich auf eine ganz erhebliche Summe, nämlich
2,8 Millionen DM beim Landesbauernverband und 380 000 DM beim Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverband 380 000 verzichte, bemerkte der Zeuge, er
habe aus der Frage den Eindruck, als ob man der Ansicht sei, dass die Bauernver-
bände besonders gut weggekommen seien, bei diesem Vergleich. Er könne hierzu
nur sagen, dass nach seiner Kenntnis die Bauernverbände nachträglich Beitragser-
höhungen bei ihren Mitgliedern hätten vornehmen müssen, um die Kosten, die sie
für die Sozialberatung gehabt haben und die sie durch den Vergleich nur partiell
haben erstattet bekommen, obwohl sie weiter entsprechendes Personal vorgehal-
ten haben, er könne überhaupt nicht erkennen, dass hier irgendeine Landesinstitu-
tion fahrlässig gehandelt habe und die Bauernverbände äußerst großzügig bedient
worden seien.

Auf die Frage, ob er mit dem Vergleich zufrieden gewesen sei, schilderte der Zeu-
ge, dass er denke, dass wohl alle mit dem Vergleich einverstanden gewesen seien,
sonst wäre ihm nicht zugestimmt worden .

Auf den Vorhalt, da die Staatsanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügungen er-
hebliche Unzulänglichkeiten auf Seiten der Verwaltung konstatiert habe, stelle sich
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die Frage, welche Konsequenzen die Landesregierung aus solchen Stellungnah-
men gezogen habe, erklärte der Zeuge, er würde es für falsch halten, die Äußerung
eines Staatsanwaltes, die er heute zum ersten Mal höre, sich sofort zu eigen zu ma-
chen. Er halte es insofern mit dem alten Rechtsgrundsatz: Audiatur et altera pars.
Für die zukünftigen Richtlinien könne er nur Folgendes sagen, dass hier bewusst
die Arbeit des Untersuchungsausschusses abgewartet werde. Auf der Grundlage
der gemachten Erfahrungen und vor allem auch der Empfehlungen dieses Aus-
schusses werde ganz sicher von Seiten des Ministeriums die Richtlinie neu gefasst.

Auf die Frage, warum man nicht das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaf-
ten vor Abschluss eines Vergleiches abgewartet habe, kommentiert der Zeuge,
was man ihm wohl dann heute vorwerfen würde, wenn er sich mit der Staatsan-
waltschaft in Verbindung gesetzt hätte.

Auf die Nachfrage, ob diese Ermittlungen in der Staatsanwaltschaft bei seiner po-
litischen Entscheidung keine Rolle gespielt hätten, entgegnete der Zeuge, dass er
diese Angelegenheit nicht politisch entschieden habe. Der Vergleich sei vielmehr
vom Ministerium erarbeitet und unterschrieben worden mit Zustimmung des Par-
lamentes. Im Übrigen weise er darauf hin, dass völlig unabhängig von der Frage,
ob hier von einer einzelnen Person ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorlie-
ge, doch die Sozialberatung, die die Bauernverbände vornehmen, in einer korrek-
ten Weise gefördert werden müsse. Darauf hätten die Bauernverbände schließlich
einen Anspruch.

Zu Teil C

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren

I. Wesentlicher Akteninhalt
Dem Untersuchungsausschuss liegen rund 90 Leitzordner Akten von verschiede-
nen Behörden zu der Thematik ländliche Sozialberatung vor. Hiervon stammen
16 Ordnerbände von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und 26 Ordnerbände von der
Staatsanwaltschaft Mannheim.

Einen Überblick über den wesentlichen Akteninhalt bietet die Chronologie des
Ministeriums Ländlicher Raum vom 22. Dezember 1999 (Anlage 9), die Aufstel-
lung der beigezogenen Beweismittel (Anlage 15) sowie die Ausführungen in der
Vorbemerkung zum zweiten Teil dieses Berichtes.

Die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften sind mittlerweile abgeschlos-
sen. Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart sind von den vier Verfahren im Dezem-
ber 1999, drei mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt worden. Gegen ei-
nen der Beschuldigten wurde ein Strafbefehl erlassen, der mittlerweile rechtskräf-
tig geworden ist.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen zwei Beschuldigte mangels hinrei-
chendem Tatverdacht ebenfalls das Ermittlungsverfahren eingestellt. Gegen zwei
weitere Beschuldigte hat sie Strafbefehlsanträge beim Amtsgericht Freiburg ge-
stellt. Gegen die vom Amtsgericht erlassenen Strafbefehle wurde Einspruch ein-
gelegt und sie sind damit noch rechtshängig.

In diesem Zusammenhang hat während der Zeugenvernehmungen wiederholt das
Schreiben der Ministerin für den Ländlichen Raum vom 15. August 1998
(Anlage 24) an die Staatsanwaltschaften eine Rolle gespielt.

II. Bericht der Landesregierung vom 16. Dezember 1999
Insoweit wird auf den Bericht der Landesregierung durch das Schreiben des Minis-
teriums Ländlicher Raum vom 16. November 1999 (Anlage 7) sowie die weiteren
Schreiben hierzu (Anlagen 8 bis14) verwiesen.
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III. Zeugenausagen

Vorbemerkung
Die Darstellung der Zeugenaussage wurde nicht nach dem Gang der Beweisauf-
nahme gegliedert sondern richtet sich nach funktionalen Gesichtspunkten:

1. Ministerium Ländlicher Raum

C.1.1 Zeuge Rainer   K a r r e m a n n
(zusammengefasst mit der Aussage des Zeugen unter Teil B Ziffer B.1.1)

C.1.2 Zeuge Rainer   A r n o l d
Zum Abschnitt C des Untersuchungsauftrages bemerkte der Zeuge, könne er we-
nig beitragen, da er selber unmittelbar keine Gespräche mit den Staatsanwalt-
schaften Stuttgart und Mannheim geführt habe. Dies hätten die Mitarbeiter des
Hauses gemacht. Im Übrigen befinde sich der Schriftwechsel bei den Akten. Im
Wesentlichen habe er sich hier berichten lassen, um Termine abzustimmen und
um Informationen auszutauschen.

Auf die Frage, wer den Gedanken der Schadenswiedergutmachung im Sinne einer
etwaigen geringeren Bestrafung gehabt habe, erklärte der Zeuge, soweit er sich
erinnere, sei dieser Gedanke von ihm gekommen. Er schließe aber nicht aus, dass
der eine oder andere Mitarbeiter ähnliche Überlegungen gehabt habe. Mit den
Staatsanwaltschaften habe er darüber nicht gesprochen. Auch habe er den Bauern-
verbänden keine Garantien in diesem Sinne abgegeben.

Zwei offene Fragen während seiner Vernehmung beantwortete der Zeuge mit
Schreiben vom 30.3.2000 (Anlage 33).

C.1.3 Zeugin Ministerin Gerdi   S t a i b l i n

Vorbemerkung
Die Gründe, warum die Zeugin den Prüfbericht am 23. Februar 1998 an die
Staatsanwaltschaft Stuttgart übergeben hat, wurden bereits in der Darstellung der
Zeugenvernehmung unter Teil A ausführlich dargelegt.

Die Zeugin Gerdi Staiblin, Ministerin für den Ländlichen Raum, berichtete, dass
sie am 15. August 1998 einen Brief (Anlage 24) an die Staatsanwaltschaften ge-
schrieben habe. Da die Überprüfung des Prüfberichtes von der Abteilung für
Strafsachen der Staatsanwaltschaften bearbeitet worden sei, sei ihr eine Informati-
on aus zwei Gründen wichtig gewesen:

1. Aufzuzeigen, dass die Beratung durch § 9 des Landwirtschafts- und Kulturge-
setzes aus dem Jahre 1972 sowie durch die Haushaltspläne rechtlich abgedeckt
und politisch gewollt sei.

2. Dass die ländliche Sozialberatung ein wichtiger Teil der Agrarpolitik der Lan-
desregierung von Baden-Württemberg und gerade beim derzeitigen Struktur-
wandel unverzichtbar sei.

Sie habe deutlich machen wollen, dass die ländliche Sozialberatung politisch ge-
wollt gewesen sei, die Aufgabenwahrnehmung durch die Bauernverbände eine
Verwaltungsvereinfachung darstelle und dass damit die finanzielle Förderung der
Beratung verbunden sei. Mit ihrem Brief vom 15. August 1998 sei es ihr um eine
reine Sachinformation gegangen. Sie habe dabei in keiner Weise die Staatsan-
waltschaft beeinflussen wollen.

Auf die Frage, ob es irgendeinen besonderen Anlass, einen Anstoß, eine besonde-
re Situation gegeben habe, diesen Brief vom 15. August zu diesem Termin zu
schreiben, merkte die Zeugin an, dass sie es als ihre Pflicht angesehen habe, die-
sen Brief an die Staatsanwaltschaft zu geben. Ihr sei es um eine reine Sachinfor-
mation über das, was sie berichtet habe, gegangen und in keiner Weise um eine
Beeinflussung der Staatsanwaltschaft. Wenn sie hätte Einfluss nehmen wollen,
dann hätte sie dieses Schreiben vielleicht anders formuliert. Es sei ihr ein persön-
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liches Anliegen gewesen, gerade weil über die Medien die Sozialberatung kritisch
beurteilt worden sei, zu signalisieren, wie wichtig ihr die Sozialberatungsleistun-
gen gegenüber den bäuerlichen Familienbetrieben seien.

Die Nachfrage, ob sie diesen Brief auch dem Ministerpräsident habe zukommen
lassen, verneinte die Zeugin

2. Landesbauernverband

C.2.1 Zeuge Gerd   H o c k e n b e r g e r
(zusammengefasst mit der Aussage des Zeugen unter Teil B Ziffer B.2.3)

3. Staatsanwaltschaft Stuttgart

C.3.1 Zeuge Volker   P f i r r m a n n
Der Zeuge Staatsanwalt Pfirrmann bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart berichtete
eingangs, dass ein Strafverfahren gegen die Beschuldigten Professor Dr. Golter, Pro-
fessor Dr. Rieger, Herrn Kiefl und Herrn Marx eingeleitet worden sei, nachdem es
entsprechende Verdachtsmomente gegeben habe. Die Verfahren gegen die Beschul-
digten Golter, Rieger und Kiefl seien am 20. Dezember 1999 nach §170 Abs.2 StPO
mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt worden. Gegen Herrn Marx sei ein
Strafbefehl am 20. Dezember beantragt worden, der mittlerweile rechtskräftig ge-
worden sei. Der abgeschlossene Vergleich zwischen dem Ministerium Ländlicher
Raum und den Bauernverbänden habe für ihn oder für das Verfahren strafrechtlich
überhaupt keine Rolle gespielt. Er habe diesen lediglich zur Kenntnis genommen.

Absprachen zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Ministerium habe es zu-
mindest mit ihm nicht gegeben, erklärte der Zeuge. Er habe lediglich Gespräche,
insbesondere mit Herrn Karremann und mit Herrn Dr. Ziegler, und später auch
mit Herrn Straile geführt. Bei den Gesprächen sei es meistens um den Sachstand
gegangen, der im Ermittlungsverfahren oder im Verwaltungsverfahren erreicht
worden sei. Hierbei könne es sein, dass diese Herren persönlich bei ihm gewesen
seien. Meistens habe man aber telefoniert.

Auf die Frage, welche Bedeutung das Schreiben der Frau Ministerin vom 15. Au-
gust 1998 (Anlage 24) gehabt habe, in dem die Ministerin die Bedeutung der
ländlichen Sozialberatung gegenüber der Staatsanwaltschaft dargestellt hatte, be-
merkte der Zeuge, dass dieses Schreiben für das strafrechtliche Ermittlungsver-
fahren überhaupt keine Relevanz gehabt habe. Er habe es gelesen und damit sei es
für ihn erledigt gewesen.

Auf die Frage, wer die Personen seien, die er in seiner Einstellungsverfügung
vom 20. Dezember 1999 indirekt erwähnt habe, indem er dort ausführte, dass in
den Regierungspräsidien nicht bekannt gewesen sei, dass die Kreisbauernverbän-
de als Verwaltungsstelle tätig seien, und dass man dies auch bei Beschaffung der
Richtlinie 1984 im Ministerium Ländlicher Raum nicht gewusst habe, obwohl
doch ein Zeuge mit Branchenkenntnissen ausgesagt habe, dass klar gewesen sei,
dass diese Tätigkeit von den Kreisgeschäftsstellen ausgeübt werde und, dass diese
Tätigkeit nicht umsonst ausgeübt werde, erläuterte der Zeuge, dass sich dieses
Nichtwissen im Ministerium Ländlicher Raum auf die Aussagen von Herrn Kar-
remann und Herrn Dr. Ziegler bezogen habe. Der Zeuge mit Branchenkenntnissen
sei Herr Stark vom Regierungspräsidium Stuttgart gewesen.

Auf die Frage, ob das Ausgangsschreiben des Ministeriums eine Anzeige oder le-
diglich eine Bitte um eine neutrale rechtliche Prüfung gewesen sei, schilderte der
Zeuge, dass er das Schreiben als Anzeige aufgefasst habe.

Auf die Frage, ob die Staatsanwaltschaft selbstständig eine Prüfung, zum Beispiel
auch hinsichtlich des Subventionsbetruges vorgenommen habe, unabhängig von
den Ausführungen der Abgesandten des Ministeriums zu dem Hintergrund der För-
derproblematik, schilderte der Zeuge, dass selbstverständlich alle Rechtsfragen, so-
weit sie relevant waren, eigenverantwortlich geprüft worden seien, auch der Tatbe-
stand des Subventionsbetruges. Dieser liege aber hier strafrechtlich nicht vor. Da-
neben sei die Frage zu beurteilen, ob Betrug eher durch Unterlassen oder durch ak-
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tives Tun vorliegen würde. Hier habe eine Rolle gespielt, wie man die Richtlinie
auslege. Auch hier habe man eigenverantwortlich eine Bewertung vorgenommen.
Zum einen konnte man der Ansicht sein, dass nach dem Wortlaut der Richtlinie die
Verwaltungsstellentätigkeit eigentlich auch zuschussfähig sei, weil Beratung in so-
zialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten als Fördertatbestand aufgeführt sei.
Würde man dies so interpretieren, dann hätte aber auf der anderen Seite angegeben
werden müssen, dass hier Gelder von dritter Seite gezahlt werden. In diesem Fall
liege Betrug durch Unterlassen nahe. Eine andere Auslegungsmöglichkeit bestehe
darin, dass der Verwaltungsstellenaufwand von vornherein nicht reingerechnet
werden durfte. Dieser Ansicht sei das Ministerium gewesen und auch er als Staats-
anwaltschaft habe diese Auslegungsvariante letztendlich für richtig befunden.
Wenn man also in diesem Falle den Verwaltungsstellenaufwand mit hinein nehme,
sei praktisch ein Betrug rein objektiv durch eigenes Tun gegeben. Auf Nachfrage
erläuterte der Zeuge, dass seines Erachtens die Richtlinien in mehrfacher Hinsicht
nicht eindeutig gewesen seien. Dies betreffe sowohl den Begriff der ländlichen So-
zialberatung als auch die Frage der Abrechenbarkeit des Verwaltungsstellenauf-
wandes. Aber auch in puncto der Angaben zur Finanzierung, werfe das im Antrags-
formular Fragen auf, bemerkte der Zeuge. Ihm sei dabei nie ganz klar geworden,
was man in puncto Finanzierung korrekterweise hätte dort rein schreiben müssen.

Auf die Frage, warum kein konkreter Schadensbetrag, insbesondere für den Zeit-
raum 1992 bis 1995 ermittelt werden konnte, berichtete der Zeuge, dass dies in
diesem Fall von Anfang an das Grundproblem gewesen sei, da es wahrscheinlich
keine Unterlagen gegeben habe, die Aufschluss darüber gegeben hätten, welche
Kosten tatsächlich angefallen seien. Die Kosten seien eben immer nur geschätzt
worden. Deshalb habe man diverse Überlegungen angestellt, wie man trotzdem
einen strafrechtlichen Schaden im Sinne des Betrugstatbestandes errechnen könn-
te, ohne diese exakten Grundlagen. Dies sei aber nicht möglich gewesen. Auch
die Überlegung einer Überfinanzierung, also wenn man die Vergütung für die
Verwaltungsstellentätigkeit und den Zuschuss von der ländlichen Sozialberatung
zusammenzählt und dies dann die Kosten übersteige, habe nicht zum Erfolg ge-
führt. Bei ihren Ermittlungen sei die Staatsanwaltschaft praktisch vor dem glei-
chen Problem wie das Ministerium Ländlicher Raum gestanden, dass keine kon-
kreten Zahlen greifbar gewesen seien, erläuterte der Zeuge. Diese hätten auch
nicht durch diese Durchsuchung zu Tage gefördert werden können.

Auf die Frage, ob der Vergleich tatsächlich keine Auswirkungen auf den Strafbe-
fehl im Rahmen der Strafzumessung gehabt habe, erläuterte der Zeuge: Natürlich
sei der Gesichtspunkt der Schadenswiedergutmachung berücksichtigt worden,
aber dies lasse sich nicht in Tagessätzen ausdrücken. Er habe die Anzahl der Ta-
gessätze für angemessen gehalten. Bei der Strafzumessung komme es auf viele
Gesichtspunkte an und dieser Vergleich sei ein ganz kleiner, unwesentlicher
Punkt gewesen, mehr könne er dazu nicht sagen, ergänzte der Zeuge.

Auf die Frage, ob er etwas Näheres dazu sagen könne, dass durch ein Schreiben
des Ministeriums ein Schreiben der Frau Ministerin zurückgefordert worden sei,
erläuterte der Zeuge, dass er hierzu nur Folgendes ausführen könne: Das Schrei-
ben, das von der Ministerin persönlich unterzeichnet wurde, habe im Ministerium
Ländlicher Raum als Doppel nicht mehr vorgelegen. Daher habe man ihn gebe-
ten, ob er dies noch mal als Kopie zurückschicken könne. Dies sei der ganze Vor-
gang gewesen. Etwas anderes sei ihm hierzu nicht bekannt, bemerkte der Zeuge.

C.3.2 Zeuge Klaus   P f l i e g e r
Der Zeuge Klaus Pflieger, leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft
Stuttgart, berichtete eingangs, dass ihn am 23. Februar 1998 die Herren Dr. Hilde-
brand und Karremann vom Ministerium Ländlicher Raum besucht und ihm dabei
ein Schreiben übergeben hätten mit der Prüfungsmitteilung des Rechnungsprü-
fungsamtes Tübingen. In dem kurzen Gespräch hätten die Herren ausgeführt, dass
man die Staatsanwaltschaft über die dort angesprochenen Dinge in Kenntnis set-
zen wolle. Von einer ausdrücklichen Strafanzeige sei nicht die Rede gewesen.
Aber es sei den Herren erkennbar bewusst gewesen, dass ein Staatsanwalt, der
solche Dinge dienstlich zur Kenntnis bekomme, auch tätig werden müsse.

Er habe, bemerkte der Zeuge danach die Kollegen, die als Sachbearbeiter für die-
se Angelegenheit in Betracht kamen, zurate gezogen und man habe daraufhin am
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selben Tag ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingelei-
tet. Das Ermittlungsverfahren richtete sich gegen die Herren Professor Dr. Golter,
Professor Dr. Rieger, Herrn Kiefl und später auch Herrn Marx. Zuständige Sach-
bearbeiterin bei der Staatsanwaltschaft sei zuerst die Kollegin Ritzert gewesen.
Da diese aber später zur Bundesanwaltschaft gewechselt sei, habe der Kollege
Pfirrmann als Sachbearbeiter das Verfahren übernommen. Er selber sei, erläuterte
der Zeuge, sachbearbeitend in dieser Angelegenheit nicht aktiv geworden. Er ha-
be sich vielmehr über die Ergebnisse und den Fortgang von seinen Mitarbeitern
berichten lassen. Er sei dann noch einmal eingeschaltet worden, als entsprechende
Berichtspflichten gegenüber seinem Ministerium zu erledigen waren, als die Ver-
einbarung des Ministeriums Ländlicher Raum mit dem Landesbauernverband der
Staatsanwaltschaft übersandt worden seien. Ansonsten hätten mehrere Kontakte
der Sachbearbeiter mit den Bediensteten des Ministeriums stattgefunden, auf tele-
fonische, schriftliche oder mündliche Art. Er selber sei bei diesen Gesprächen
nicht beteiligt gewesen.

Er habe im August 1998 dann ein weiteres Schreiben von der Ministerin für länd-
lichen Raum zu diesem Verfahren erhalten, berichtete der Zeuge weiter. In die-
sem Schreiben sei die Tätigkeit des Landesbauernverbandes im Rahmen der länd-
lichen Sozialberatung dargestellt worden. Dieses Schreiben habe er, wie sein
Sachbearbeiter, zur Kenntnis genommen und dann zu den Akten genommen.

Von Absprachen zwischen seinen Sachbearbeitern Ritzert und Pfirrmann und
dem Ministerium Ländlicher Raum sei ihm nichts bekannt, erklärte der Zeuge,
auch wolle er dies ausschließen.

Es habe lediglich eine Absprache gegeben im Hinblick auf den Strafbefehl gegen
Herrn Marx. Dieser Strafbefehl sei einvernehmlich zwischen der Verteidigung
des Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft beantragt und auch entsprechend
erlassen worden. Dies sei nach Sicht des Zeugen aber auch nichts Sensationelles,
denn die Staatsanwaltschaft pflege solche Dinge tatsächlich ökonomisch zu erle-
digen und gesprächsweise vorzubereiten. Bevor die Staatsanwaltschaft irgendei-
nen Strafbefehl beantrage, der keine Chance auf Rechtskraft habe, pflege man im
Vorfeld so etwas zu machen, erläuterte der Zeuge. Wenn sich dann ergebe, dass
eine Erledigung des Verfahrens durch Strafbefehl nicht möglich sei, werde gleich
Anklage erhoben, damit die Dinge auf den richtigen Weg kommen. Dies sei
nichts Außergewöhnliches, sondern diene vielmehr dazu, schneller voranzukom-
men und die Verfahren schneller zu beenden.

Auf die Frage, wie der Satz in der Einstellungsverfügung zu verstehen sei, dass
eine Straftat nicht nachgewiesen werden konnte, weil die dafür notwändigen
Unterlagen nicht zu erhalten waren, erläuterte der Zeuge, dass die Akten nur
dann schließen, wenn tatsächlich keine Möglichkeit mehr besteht, in irgendei-
ner Richtung weiter zu kommen. Das heiße, dass alle Beweismittel ausge-
schöpft würden. Deshalb stehe auch folgender Satz in der Einstellungsverfü-
gung: „Weitere Erkenntnismöglichkeiten sind nicht vorhanden“. Mit der Durch-
suchung und Beschlagnahme von Unterlagen habe man versucht, den Anfangs-
verdacht zu konkretisieren und nach Möglichkeit zu beweisen. Dies sei aber
nicht gelungen.

Auf die Frage, ob die Zahlen und Rechnungen für eine etwaige Rückforderung,
wie sie der Rechnungshof aufgestellt habe, für die Staatsanwaltschaft nicht rele-
vant gewesen seien, erklärte der Zeuge, dass man bei der Bewertung hierbei be-
achten müsse, dass der Rechnungshof und das Rechnungsprüfungsamt keine Er-
mittlungsbehörden seien. Die Unterlagen dieser Behörden seien für sie Veranlas-
sung gewesen, das Ermittlungsverfahren einzuleiten. Es bestehe ein großer Unter-
schied zwischen einem Anfangsverdacht und der Frage, ob dieser auch bewiesen
werden könne und ob wir eine Straftat dann auch einer ganz konkreten Person zu-
geordnen können. Die Staatsanwaltschaft habe eben nicht mit der erforderlichen
Sicherheit genaue Beträge feststellen können. Dies sei auch dadurch erschwert
gewesen, weil die Richtlinie für die ländliche Sozialberatung nicht mit der erfor-
derlichen Deutlichkeit definiert sei. Weitere schriftliche Unterlagen seien nicht
vorhanden gewesen. Lediglich in einem Fall habe man mittels einer Zeugin fest-
stellen können, dass konkrete Anweisungen vorgelegen hätte, die einen Miss-
brauch, was die Abrechnung betraf, hätten nachweisen lassen.
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Auf die Frage, ob er wie Herr Pfirrmann den Eindruck gehabt habe, dass die Ver-
bände im Rahmen des Ermittlungsverfahrens sehr kooperativ und auskunftsfreu-
dig gewesen seien, berichtete der Zeuge, dass er dies voll bestätigen könne. Sämt-
liche Anliegen, die die Staatsanwaltschaft gehabt habe, seien positiv aufgenom-
men worden. Die Verbände hätten aber auch nicht mehr liefern können, weil sie
hierzu nach der Richtlinie nicht aufgefordert gewesen waren und entsprechende
Kostenstellenrechnungen, wie sie beim Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verband existierten, habe es beim Landesbauernverband nicht gegeben.

Auf die Frage, ob im Rahmen der Ermittlungen habe festgestellt werden können,
dass es Absprachen mit den Förderinstanzen zu bestimmten Prozentanteilen von
Tätigkeiten zu diesem Thema gegeben habe, räumte der Zeuge ein, dass er wisse,
dass darüber gesprochen worden sei. Sowohl die Beschuldigten als auch das Mi-
nisterium ländlicher Raum haben hierzu eine Stellungnahme abgegeben. Er sei
sich aber nicht sicher, ob die Staatsanwaltschaft dort an Grenzen gestoßen sei und
keine konkreten Feststellungen haben treffen können. Auf die Frage, ob es richtig
sei, dass die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf den bevorstehenden Vergleich er-
klärt habe, dass dies für ihre Arbeit nicht ausschlaggebend in irgendeine Richtung
sei, wenn jetzt ein Vergleich geschlossen werde, schilderte der Zeuge, dass dies
Selbstverständlichkeiten gewesen seien, über die man eigentlich nicht hätte reden
müssen. Der Grundsatz, dass hier die Straftat als solche damit ausfallen würde, sei
natürlich nicht gegeben, sondern es sei allenfalls, wie jede Schadenswiedergutma-
chung, ein Strafmilderungsgrund. Nur so könne er auf Nachfrage, erläuterte der
Zeuge, das Gespräch von Mitarbeitern des Ministeriums und der Staatsanwalt-
schaft verstehen, dass es sich hierbei letztendlich um allgemeine Fragen gehandelt
habe, die man hätte eigentlich nicht besprechen müssen.

Auf die Frage, ob man nicht Mitarbeiter des Ministeriums hätte vernehmen müs-
sen, als von dort gesagt worden sei, man habe im Ministerium keine Kenntnis von
Zahlungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung für die Verwaltungsstel-
lentätigkeit gehabt, erklärte der Zeuge, dies wäre nur dann der Fall gewesen,
wenn die Staatsanwaltschaft davon hätte ausgehen müssen, dass eine persönliche
Befragung zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Dies sei aber eine Einschätzung,
die er seinen Sachbearbeitern überlasse. Natürlich könne man im Nachhinein im-
mer sagen: „Da ist eine neue Erkenntnisquelle aufgetaucht“ und im Nachhinein
seien jetzt vielleicht alle schlauer, als sie das vorher gewesen seien. Im Übrigen
wolle er in diesem Zusammenhang, bemerkte der Zeuge, darauf hinweisen, dass
ein Untersuchungsausschuss kein Ermittlungsverfahren sei und man deshalb auf-
passen müsse, dass man nicht die Erkenntnisse aus dem Untersuchungsausschuss
eins zu eins übertrage.

4. Staatsanwaltschaft Mannheim

C.4.1 Zeuge Uwe   S i g r i s t
Der Zeuge Uwe Sigrist, Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Mannheim, be-
richtete eingangs, er habe das Ermittlungsverfahren gegen die Verantwortlichen
des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes geführt. Verantwortlich in
diesem Verband seien als Geschäftsführer Herr Dr. Gutmann und danach Herr Se-
bastian gewesen. Den Geschäftsführern habe im Verband als Buchhalter zunächst
Herr Werner Löffler und später Frau Doris Obergfell zugearbeitet. Es sei gegen
vier Beschuldigte ermittelt worden, weil durch Pensionierung und Renteneintritt
sich im Laufe der Jahre eine Änderung in den Verantwortlichkeiten ergeben habe.

Die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mannheim seien abgeschlossen.
Gegen zwei Beschuldigte sei das Verfahren gemäß § 170 StPO mangels hinrei-
chenden Tatverdacht eingestellt worden, und zwar gegen die Beschuldigten Doris
Obergfell und Richard Sebastian. Nach Sicht des Zeugen haben diese Personen
die Verfahren lediglich von ihren Vorgängern übernommen und seien in Einzel-
heiten, auf Grund der Kürze ihrer Tätigkeit nicht eingeweiht gewesen. Gegen
zwei weitere Beschuldigte, Herrn Dr. Gutmann und Herrn Löffler, seien Strafbe-
fehlsanträge gestellt worden.

Auf die Frage, ob die Vereinbarung Auswirkungen auf die strafrechtliche Ahn-
dung gehabt habe, wies der Zeuge darauf hin, dass dies allgemein angesprochen
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worden sei. Der Staatsanwaltschaft sei mitgeteilt worden, dass eine derartige Ver-
einbarung im Raum stehe. Die Staatsanwaltschaft habe dazu gesagt, dass es
grundsätzlich ihre Ermittlungen zunächst einmal nicht tangiere, was also die Zeu-
genvernehmung, die Herbeischaffung von Beweismitteln etc. anbelange. Die
Staatsanwaltschaft habe aber darauf hingewiesen, dass es natürlich im Rahmen
der Strafzumessung wie immer, also wie bei jedem anderen Verfahren auch,
Berücksichtigung finden könne oder Berücksichtigung finden werde, wenn in ir-
gendeiner Weise Schadenswiedergutmachung geleistet werde. Mehr könne er
hierzu nicht sagen.

Absprachen mit den zuständigen Staatsanwälten seien nicht getroffen worden, er-
klärte der Zeuge. Hier habe es keinerlei Absprachen gegeben.

Zu der Frage, welche Schreiben vom Ministerium Ländlicher Raum an die Staats-
anwaltschaften versandt worden seien, führte der Zeuge aus, könne er persönlich
nur sagen, dass ihm insgesamt vier Schreiben bekannt seien. Einmal sei er gefragt
worden, ob er gegen die Veröffentlichung des Prüfberichtes des staatlichen Rech-
nungsprüfungsamtes etwas einzuwänden habe. Dies habe er verneint. Des Weite-
ren habe die Ministerin geschrieben, dass sie eine rückhaltlose Aufklärung befür-
worte, und dass die Bauernverbände aber eine staatliche Aufgabe nach § 9 Land-
wirtschaftskulturgesetz wahrnehmen. Das andere Mal sei ihm diese Vereinbarung
übersandt worden und an das letzte Schreiben könne er sich im Augenblick nicht
erinnern.

Auf Nachfrage, bemerkte der Zeuge, dass er telefonisch dann noch gebeten wor-
den sei, ob er dieses eben erwähnte Schreiben per Fax an das Ministerium Ländli-
cher Raum zurückschicken könne, weil es dort nicht mehr vorrätig sei. Dabei ha-
be er sich überhaupt nichts gedacht, sondern habe es einfach auf das FAX gelegt
und möglicherweise mit einem kurzen Anschreiben einfach zurückgesandt.

Auf die Frage, ob noch andere Gespräche mit dem Ministerium geführt worden
seien, erläuterte der Zeuge, natürlich habe es Telefonate gegeben. Zum Beispiel
sei die Frage erörtert worden, ob man diesen Prüfbericht veröffentlichen könne.
Meistens seien es aber einfache Nachfragen gewesen. So sei nachgefragt worden,
ob es die staatsanwaltlichen Ermittlungen störe, wenn das verwaltungsmäßige
Rückforderungsverfahren weiter betrieben werde. Insofern seien die Nachfragen
auch wertvoll gewesen, denn wenn die Verwaltungsbehörde an die Betroffenen
herantrete und offen lege oder sogar ein Bescheid nach Anhörung ergehe, was
zurückzufordern sei, seien natürlich die Betroffenen im Rahmen der strafrechtli-
chen Ermittlungen vorgewarnt. Von daher seien aus Sicht des Zeugen diese Nach-
fragen notwändig und sachgerecht gewesen. Es habe auch eine Besprechung mit
Herrn Karremann und Herrn Straile, sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch
einmal in Stuttgart im Ministerium gegeben.

Auf die Frage, ob es ein Novum darstelle, dass bei der Staatsanwaltschaft ein Mi-
nisterschreiben eingehe, in dem die rückhaltlose Aufklärung gefordert werde,
räumte der Zeuge ein; Ja, dies sei ein Novum. Derartige Schreiben seien ihm bis-
her in seiner kurzen Dienstzeit nicht bekannt. Aber das Schreiben habe weiter kei-
ne Rolle gespielt, bemerkte der Zeuge, es sei abgeheftet worden und der Abtei-
lungsleiter habe es abgezeichnet.

Auf die Frage, ob das Ergebnis dieses Vergleiches quantitativ in die Strafzumes-
sung seines Strafbescheides eingegangen sei, erläuterte der Zeuge, dass die Straf-
zumessung im Rahmen des Strafbefehls nicht monokausal sei. Sondern es seien
viele Faktoren zu berücksichtigen und einer davon sei natürlich der Punkt: Wel-
cher Schaden ist entstanden und ist er bleibend?

Er habe einen Schaden errechnet anhand der Zahlen, die ihm zugänglich gewesen
seien, und er halte es auch für hinreichend wahrscheinlich, dass dieser Schaden
eingetreten sei, bemerkte der Zeuge. Der Schaden sei allerdings nicht furchtbar
hoch gewesen, im Hinblick auf die Schäden, die sonst in seiner Abteilung zu be-
arbeiten seien.

Weiter sei zu fragen nach Sicht des Zeugen, ob Vorstrafen vorhanden seien oder
wie leicht oder wie schwer wurde es den Tätern gemacht, diesen Schaden zu ver-
ursachen. Dies zeige, dass es mannigfaltige Punkte seien, etwa 10 bis 15 Erwä-
gungen, die bei der Strafzumessung eine Rolle spielen. Im Einzelnen könne er
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diese aber nicht quantifizieren. Er könne nur sagen, dass er die Strafzumessung so
sehe, und wenn der Richter dies dann anders beurteile, dann müsse er dies ent-
sprechend begründen. Der Strafbefehl sei schließlich nur ein Antrag.

Die Frage, ob die beiden Strafbefehlsanträge wegen einer Verständigung zu Stan-
de gekommen seien, verneinte der Zeuge.

Auf die Frage, ob die Information, dass dem Ministerium gar nicht bekannt gewe-
sen sei, dass die Bauernverbände Zuschüsse der ländlichen Sozialversicherungs-
kassen erhalten, weil sonst die Richtlinie anders abgefasst worden wäre, bei der
weiteren Beurteilung eine Rolle gespielt habe, bemerkte der Zeuge, dass er diesen
Sachverhalt inhaltlich kenne. Es sei ihm bekannt, führte der Zeuge aus, dass ir-
gend jemand gesagt habe, dem Ministerium sei diese Vergütung als Verwaltungs-
stelle nicht bekannt gewesen. Aus welcher Quelle dies aber stamme konnte der
Zeuge aus dem Stehgreif nicht sagen.

Auf die Nachfrage, ob eine solche Information nicht zu Gunsten der Beschuldig-
ten hätte unterstellt werden können, da sie entlastend sei, wenn das Ministerium
selber einräume, dass es hier Überschneidungen gebe, die die Richtlinie nicht
berücksichtigt habe, erläuterte der Zeuge, dass insofern auch umgekehrt argumen-
tiert werden könne. Denn insofern könne es an bewusster Aufklärung seitens der
Bauernverbände gefehlt haben. Daher könne man nach Sicht des Zeugen auch fra-
gen, ob nicht die Täuschung vielleicht sogar etwas stärker sei, wenn der Bauern-
verband gewusst habe, dass seine Kosten ja aus anderer Quelle bezahlt werden, er
sich diese bezuschussen lasse und darüber nicht aufkläre.

Auf die Nachfrage, ob dies bei ihm eine Rolle gespielt habe, da sein Stuttgarter
Kollege dies in seinem Strafbefehl sogar als einen Milderungsgesichtspunkt abge-
handelt habe, versicherte der Zeuge, dass es bei ihm im Ergebnis wohl keine Rol-
le gespielt habe. Ihm sei es jetzt aus der Erinnerung heraus und aus der Abfassung
des Strafbefehls nicht bekannt, dass er so etwas erwogen habe.

Auf die Frage, ob er sich mit der Problematik des Subventionsbetrugs befasst ha-
be, oder ob er sich der Auffassung des Ministeriums angeschlossen habe, berich-
tete der Zeuge, dass er den Tatbestand des Subventionsbetruges gleich zu Anfang
geprüft habe. Der Subventionsbetrug habe für den Ermittler den Vorteil des Tat-
bestandes, dass ein Schaden überhaupt nicht festgestellt werden müsse. Dies er-
spare sehr viel Arbeit, erläuterte der Zeuge. Er sei aber leider zu der Überzeugung
gekommen, dass es an dem Subventionsbegriff fehle. Er habe sich damals auch
mit seiner Kollegin Frau Ritzert in Stuttgart besprochen. Diese habe es genauso
gesehen, und damit sei für ihn die Prüfung abgeschlossen gewesen und er habe
nur noch im Bereich Betrug ermittelt.

Auf die Frage, ob eine Klärung der Zusammenhänge, insbesondere der Angaben,
im Ergebnis überhaupt noch möglich gewesen sei oder nicht, erläuterte der Zeu-
ge, dass die Richtlinie aus dem Jahre 1984 sei und damit ein Großteil des Zeit-
raums gar nicht mehr strafrechtlich erfassbar, weil Verjährung eingetreten sei.
Deshalb habe man diese Zeiträume auch nicht quantifiziert und sich hier keine
weiteren Gedanken gemacht. Nicht verjährt sei der Zeitraum 1993 bis 1996 gewe-
sen, in dem es auch zu keiner vollständigen Auszahlung mehr gekommen sei. Aus
diesem Grund sei man ermittlungstechnisch vom Versuch ausgegangen. Für den
genannten Zeitraum sei er schon in der Lage, Zahlen zu nennen, erklärte der Zeu-
ge. Diese Zahlen basierten auf dem eigenen Rechnungswerk, der eigenen Buch-
haltung des Verbandes. Wenn nun ein Einwand von den Beschuldigten erhoben
werde, dass diese Zahlen falsch seien oder den Kostenstellen nicht entsprechend
zugeordnet seien, dann könne er dies weder widerlegen noch bestätigen, bemerkte
der Zeuge. Dem sei dann nur entgegenzuhalten, dass der Verband von sich aus ei-
ne Kostenstellenrechnung gemacht und Zahlen vor einem bestimmten Hinter-
grund herausgerechnet habe und schließlich habe man ja mit den Zahlen etwas
machen wollen, fügte der Zeuge hinzu.

Auf die Nachfrage, ob diese Zahlen mit dem Bereich der ländlichen Sozialversi-
cherung oder dem Finanzamt gegenüber abgeglichen worden seien, erläuterte der
Zeuge, gegenüber der ländlichen Sozialversicherung: Ja. Gegenüber dem Finanz-
amt: Nicht. Grund für die Kostenstellenrechnung seien finanzrechtliche Vorgaben
gewesen. Ihm sei gesagt worden, dass es umsatzsteuerliche Gründe gehabt habe,
diese einzuführen. Bei der Umsatzsteuer sei ein Vergleich auch schwierig, weil
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hier bloße Summen in der Umsatzsteuervoranmeldung gemacht würden. Für ihn
sei maßgeblich gewesen, was der Verband selber in sein Rechenwerk über die
Jahre eingebracht habe, verdeutlichte der Zeuge.

Auf die Frage, ob die Ausgestaltung der staatlichen Förderung ungewöhnlich ge-
wesen sei, bekannte der Zeuge, dass es für ihn eine fremde Materie gewesen sei.
Er habe sich am Anfang über verwaltungsrechtliche Literatur bemüht, sich die
Begriffe wie institutionelle Förderung, Projektförderung, Fehlbedarfsfinanzie-
rung, Anteilsfinanzierung zu erarbeiten. Insofern sei die Materie neu für ihn ge-
wesen. Mit haushaltsrechtlichen Fragen habe er normalerweise in seiner Tätigkeit
nichts zu tun.

Auf die Nachfrage, wie er die Richtlinie bewerte, entgegnete der Zeuge, dass es
nicht seine Aufgabe sei, die Richtlinie zu bewerten. Es sei seine Aufgabe, zu be-
werten, ob auf Grund dieser Richtlinie und vor allem auf Grund der Anträge und
was von Seiten der Unterzeichner in den Anträgen versichert worden sei, ein
Schaden vorliege. Auf ein verwaltungsrechtlich ausdifferenziertes Niveau müsse
er sich als Strafrechtler auch nicht begeben, bemerkte der Zeuge, vor allem auch
vor dem Hintergrund der Vorsatzproblematiken sei dies zu sehen. Aus Sicht des
Zeugen sei vielmehr maßgebend, ob Beträge geltend gemacht worden seien, die
zum größten Teil erstattet worden waren, oder gar alle erstattet worden waren,
und ob daraus ein Überschuss entstanden sei. Nach Sicht des Zeugen zeige ihm
dies das Rechenwerk des Verbandes und er müsse fragen, ob dies von dem Ver-
antwortlichen hätte erkannt werden können.

C.4.2 Zeuge Dr. Horst   K ü h n e r
Der Zeuge Dr. Kühner, Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft
Mannheim, schickte seinen Ausführungen voraus, dass bei der Staatsanwaltschaft
Mannheim im Jahr circa 35 000 Ermittlungsverfahren zu bearbeiten seien. Als
Leiter dieser Staatsanwaltschaft habe er nur begrenzten Einblick in einzelne Ver-
fahren. Aus diesem Grund kenne er viele Schreiben und Vorgänge, in diesem
konkreten Fall, nur aus Berichten.

Zur ersten Frage sei nach Ansicht des Zeugen Folgendes anzumerken: Die Staats-
anwaltschaft habe vier Schreiben bekommen. Hierbei sei anzufügen, dass er drei
dieser Schreiben in Vorbereitung auf diese Sitzung erst letzte Woche selbst zur
Kenntnis genommen habe. Das erste Schreiben des Ministeriums Ländlicher
Raum stammt vom 5. August 1998. In diesem werde angefragt, ob Bedenken be-
stehen, das Verwaltungsverfahren weiter zu betreiben.

Ein weiteres Schreiben der Ministerin stamme vom 15. August 1998 und sei erst
an den zuständigen Abteilungsleiter gegangen. Dieser habe ihn angerufen und ge-
fragt, ob er bereits von diesem Schreiben Kenntnis habe. Da dem nicht so gewe-
sen sei, sei ihm seinerzeit das Schreiben zugefaxt worden.

Ein weiteres Schreiben von 21. Dezember 1998 sei an die zuständige Abteilung
gegangen. Hier sei es um die Frage der Veröffentlichung des Rechnungsprüfungs-
berichts gegangen, und um die Frage, ob seitens der Staatsanwaltschaft hiergegen
Bedenken bestünden.

Das letzte Schreiben stamme vom 26. August, in dem die Vereinbarung zwischen
dem Ministerium Ländlicher Raum und dem Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverband mitgeteilt worden sei.

Ermittelt worden sei gegen die Verantwortlichen des Badischen Landwirtschaftli-
chen Hauptverbandes, dies seien bis 1995 der Hauptgeschäftsführer, Dr. Gut-
mann, und später sein Nachfolger, Herr Sebastian und des Weiteren der Buchhal-
ter, Herr Löffler, und dann seine Nachfolgerin, Frau Schlenstedt gewesen.

Die Ermittlungsverfahren seien insgesamt bei der Staatsanwaltschaft Mannheim
abgeschlossen. Die Verfahren gegen Herrn Sebastian und Frau Schlenstedt seien
nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellt worden, insbesondere weil der Nachweis ei-
ner subjektiven Tatseite nicht mit einer für die Anklageerhebung erforderlichen
Sicherheit habe geführt werden können. Gegen die beiden anderen, Herrn Dr.
Gutmann und Herrn Löffler, seien Strafbefehlsanträge in unterschiedlicher Höhe
beim Amtsgericht Freiburg, mit entsprechender Ermächtigung seitens der Gene-
ralstaatsanwaltschaft, gestellt worden.
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Die getroffene Vereinbarung habe keine Auswirkungen auf die Verfahren gehabt,
soweit er darüber informiert sei. Natürlich lasse sich nie völlig ausschließen, dass
im Ergebnis eine Vereinbarung sich insofern auch auf die Überlegung, welches
Strafmaß man in einem Strafbefehlsantrag zum Ausdruck bringe, auswirke. Dies
sei aber nur ein kleiner Mosaikstein der geringe Auswirkungen habe und nicht
messbar sei, erläuterte der Zeuge.

Absprachen habe es seitens der Staatsanwaltschaft mit niemandem gegeben. Er wol-
le hier noch einmal betonen, bemerkte der Zeuge, dass es nicht einmal Absprachen
zwischen seinem Dezernenten und ihm oder zwischen dem Dezernenten und dem
Leiter der Wirtschaftsabteilung, geschweige denn, zwischen dem Justizministerium
oder dem Ministerium Ländlicher Raum und der Staatsanwaltschaft gegeben habe.

Auf Nachfrage, ob er davon wüsste, wenn es Absprachen seiner Staatsanwälte ge-
geben hätte, erklärte der Zeuge, dass er davon ausgehe, dass er dies dann wisse.

Er habe konkret nachgefragt und soweit er das Verfahren über diese zwei Jahre
hinweg begleitet habe, habe es nie irgendwelche Absprachen gegeben. Es habe
Besprechungen auch mit Vertretern des Ministeriums Ländlicher Raum gegeben
und auch Unterredungen zu Rechtsfragen zwischen den beiden Dezernaten der
Staatsanwaltschaften Stuttgart und Mannheim, aber nicht Absprachen im Sinne
des Untersuchungsauftrages.

Auf die Frage, warum die Strafbefehlsanträge noch nicht erlassen seien und ob er ir-
gendwelche Rückmeldungen habe, berichtete der Zeuge, es sei richtig, dass die
Strafbefehlsanträge noch nicht erlassen worden seien. Dies sei der Stand von heute
Morgen. Er habe extra noch einmal gebeten, nachzufragen. Vom Grundsatz her sei
es sicher nicht schwierig, einen Strafbefehl abzuzeichnen, aber man müsse eben hier
in diesem Fall berücksichtigen, dass es sich um ein sehr komplexes Verfahren hande-
le. Er selber wäre im Augenblick auch nicht in der Lage, diesen Antrag plausibel so
zu erklären, dass dies einfach nachvollziehbar sei, weil es sich um ein sehr schwieri-
ges Rechenwerk handele. Auch gehe er davon aus, dass ein Richter in einem solchen
Verfahren die Akten genau durcharbeite, um das Ergebnis nachvollziehen zu können
und dies sei schwierig. Hinzu käme noch im Fall Gutmann, dass dessen Verteidiger
eine Einstellung nach §153 StPO mit einem mehrseitigen Schriftsatz angeregt habe.
Hierbei sei wohl auch neues Zahlenmaterial vorgelegt worden. In einer Stellungnah-
me sei die Staatsanwaltschaft der Eingabe entgegen getreten, sodass jetzt das Amts-
gericht gefordert sei. Theoretisch gebe es drei Möglichkeiten, die Angelegenheit zu
erledigen, entweder den Strafbefehl zu unterschreiben oder ihn nicht zu unterschrei-
ben und die Eröffnung des Hauptverfahrens abzulehnen oder, als letzte Möglichkeit,
die Hauptverhandlung werde anberaumt. Mehr könne er hierzu nicht sagen.

Auf die Frage, wenn mit Verzögerung ein Ministerschreiben bei dem leitenden
Oberstaatsanwalt eingehe, ob dann mit den Dezernenten und Sachbearbeitern be-
sprochen werde, was man damit anfangen solle, ob dies etwas weiterführendes und
inhaltliches für das Verfahren sei, schilderte der Zeuge, dass das Schreiben beim
Leiter der Wirtschaftsstrafabteilung, Herrn Jobski, eingegangen sei. Darauf habe ihn
dieser angerufen und nachgefragt, ob er dieses Schreiben bereits habe. Da er dies
verneint habe, sei es ihm zugefaxt worden, weil die Staatsanwaltschaft in Mannheim
über drei Gebäude verteilt sei und sonst eine Zusendung umständlich gewesen wäre.

Beide hätten sie dann das Schreiben zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass
es keine mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf die laufenden Ermittlungen
habe. Das Schreiben sei im Sinne eines Statements zur Kenntnis genommen worden.

5. Staatsministerium

C.5.1 Zeuge Ministerpräsident Erwin   T e u f e l , MdL
Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, dass die Ministerin sich mit Schreiben vom
15. August an die Staatsanwaltschaften (Anlage 24) gewandt habe, in dem sie die
Bedeutung der ländlichen Sozialberatung und der Durchführung durch die Bau-
ernverbände ausführlich dargestellt habe, erklärte der Zeuge, dass er sich daran
nicht erinnern könne, dass er zu diesem Zeitpunkt darüber informiert worden sei.
Er habe jetzt im Rahmen des Aktenstudiums einen solchen Brief gefunden. Dieser
sei aber nicht mit ihm abgesprochen gewesen.
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Auf die Frage, ob er die Kritik an dem Vorgehen der Landwirtschaftsministerin,
die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft abzugeben, insbesondere von Herrn
Mayer-Vorfelder, geteilt habe, erklärte der Zeuge, er kommentiere nicht die Aus-
sagen von Herrn Mayer-Vorfelder. Dies sei nicht seine Aufgabe.

Ihm habe die Entscheidung der Frau Ministerin eingeleuchtet. Denn sie sei, wenn
er das richtig sehe, in diesem Prüfungsbericht hierzu aufgefordert worden. Sie
wollte außerdem wohl in keinem Fall, zumal sie langjähriges Mitglied des Vor-
standes und des Präsidiums des Bauernverbandes gewesen sei, sich dem Verdacht
aussetzen, dass sie hier in irgendeiner Weise etwas zu vertuschen habe. Er glaube,
dass sie korrekt gehandelt habe. Dies habe er auch immer zum Ausdruck ge-
bracht, wenn er von Journalisten gefragt worden sei. Außerdem habe er dies auch
so in der Fraktion zum Ausdruck gebracht, wenn ihn jemand darauf angesprochen
habe.

Auf die Nachfrage, ob er sich an einen Vorgang erinnern könne, auch außerhalb der
Fraktion, an dem ein anderer Kabinettskollege ebenfalls diese Kritik an der Land-
wirtschaftsministerin geteilt habe, versicherte der Zeuge, dass er dies nicht wisse.

Auf die Frage, ob dies richtig verstanden worden sei, dass die Ministerin einen so
weit reichenden Schritt, wie eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen
die Bauernverbände, in eigener Entscheidung getan habe, erklärte der Zeuge, dass
für ihn entscheidend sei, ob die Ministerin inhaltlich korrekt gehandelt habe.
Nach seiner Ansicht konnte sie auf Grund der Faktenlage, der Aufforderung und
ihrer Herkunft nicht anders handeln.

Auf die Frage, ob er damit die Auffassung der Ministerin, dass es sich hier um ein
strafrechtlich relevantes Verhalten gehandelt habe, geteilt habe oder teile, entgeg-
nete der Zeuge, dass er doch nicht wisse, ob dies strafrechtlich relevant sei. Dies
entscheiden die zuständigen Gerichte und nicht er. Er könne nur nochmals wie-
derholen, dass er das Verhalten seiner Ministerin nicht für falsch halten könne,
wenn diese von einer Dienststelle des Rechnungshofes hierzu aufgefordert und in
ihrem Hause entsprechend beraten worden sei und sie sich auf keinen Fall einem
Vorwurf aussetzen möchte, weil sie vorher in diesen Bereichen tätig gewesen sei.

Auf die Frage, ob man den Zeugen richtig verstanden habe, dass er, weil er bis
heute keine konkrete Kenntnis des Sachverhalts gehabt habe, der ihn in die Lage
versetzen würde, rechtlich zu beurteilen, ob er in einem vergleichbaren Fall auch
Strafanzeige erstatten würde, erklärte der Zeuge, im Hinblick auf die Kenntnis des
Prüfungsberichtes, dass er Prüfungsberichte einzelner Ressourcen nicht nachlese.

DRITTER TEIL
Bewertung des Sachverhalts zu  Teil A, B und C
des Untersuchungsauftrages

I. Vorbemerkung
Die baden-württembergische Landwirtschaft ist geprägt durch einen hohen Anteil
an bäuerlichen Familienbetrieben. Durch die Auswirkungen der Agenda 2000 und
weitere Belastungen durch die Politik der rot-grünen Bundesregierung, wie sie et-
wa in der Steuerreform zum Ausdruck gekommen ist, wird es in den nächsten
Jahren verstärkt zu Betriebsaufgaben, Hofübergaben oder zu einem Wechsel vom
Haupt- in den Nebenerwerb kommen.

Aufgabe des Landes ist es, diesen erheblichen Strukturwandel zu begleiten. Dies
geschieht nicht zuletzt durch die ländliche Sozialberatung. Diese dem Land
durch § 9 LLG aufgetragene angemessene Beratung der Landwirte wurde der
landwirtschaftlichen Berufsvertretung entsprechend Absatz 4 übertragen. Die
Förderung der ländlichen Sozialberatung ist in Anbetracht des enormen Struktur-
wandels und den damit in Zusammenhang stehenden Problemen nach wie vor
dringend nötig. Das Land kann die Aufgabe der ländlichen Sozialberatung nicht
selbst übernehmen. Dies wäre viel zu kostenaufwändig. Daher hat sich das Land
im Wege einer Art „Privatisierung“ des know-hows und der vorhandenen Struk-
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turen der Bauernverbände zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient und diese auf
die berufsständische Vertretung übertragen. Für die Übernahme dieser staatli-
chen Aufgabe erhielten die Bauernverbände die Fördermittel.

Die ländliche Sozialberatung ist auch in Zukunft bei den Bauernverbänden als
fachlich qualifizierten Organen bestens aufgehoben und hat sich schon bisher ins-
gesamt bewährt. Die inhaltliche Arbeit der Bauernverbände wurde stets als her-
vorragend bewertet und hinsichtlich der Qualität der Beratungsleistungen auch
von niemandem in Frage gestellt. Lediglich die – auch uneinheitliche – Abrech-
nungspraxis ist in die Kritik geraten. Dieser Mangel beruhte nicht zuletzt auf der
fehlenden Abstimmung zwischen der Landwirtschaftsverwaltung einerseits und
der Sozialverwaltung andererseits. Daher muss für die Zukunft eine bessere und
transparentere Lösung – nicht zuletzt auch, um den Bauernverbänden hier mehr
Rechtssicherheit zu geben – gefunden werden. Um Fehler dieser Art bei der För-
derung künftig auszuschließen, sind eindeutige Regelungen zu treffen, die inso-
fern keine Fehlinterpretation mehr zulassen.

Der Vorteil der ländlichen Sozialberatung durch die Bauernverbände liegt dabei
klar auf der Hand: Hier wird eine ganzheitliche Beratung der Landwirte und ihrer
Familien aus einer Hand in einem Maße ermöglicht, wie sie sonst nirgendwo in
dieser Qualität geleistet werden kann. Die Bauernverbände genießen insbesondere
auch das Vertrauen der Bauern, verfügen über ein flächendeckendes Beratungs-
system und leisten unstreitig inhaltlich eine hervorragende Arbeit.

II. Bewertung zu A. des Untersuchungsauftrags

1. Die Förderung der ländlichen Sozialberatung bis 1984
Die Förderung der ländlichen Sozialberatung reicht bis in die Sechzigerjahre zurück.
Vor 1975 gab es keine Richtlinien zur Förderung der ländlichen Sozialberatung. Bis
zum Jahre 1968 hat das Ernährungsministerium Beihilfen für ländliche Sozialbera-
tung bewilligt. Die Fördervoraussetzungen waren hierbei in „besonderen Bewilli-
gungsbedingungen“ enthalten. Nach Eingang der Anträge erfolgte die Bewilligung.
Dem Ministerium war nach Ablauf des Jahres ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

In den Jahren von 1960 bis 1973 / 74 wurden jeweils Beihilfen bewilligt – jedes
Jahr im Wesentlichen mit einem gleich lautenden Schreiben, dessen Wortlaut sich
später in den Richtlinien von 1975 wiederfand.

Ab 1969 wurden die Regierungspräsidien mit der Durchführung der Fördermaß-
nahme beauftragt. Diese hatten eine Ausfertigung der geprüften Verwendungsnach-
weise dem Ernährungsministerium vorzulegen. Diesen Verwendungsnachweisen
wurden ausführliche Kostennachweise und Sachberichte beigelegt. Die Regierungs-
präsidien haben diese geprüft und teilweise auch einzelne Kosten nicht anerkannt.

Der interne Prüfdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart prüfte in den Jahren
1971 und 1973 die Verwendung des dem Bauernverband Württemberg-Baden be-
willigten Betrages. Der Prüfer stellte im Ergebnis fest, dass die Zuwendung für
die ländliche Sozialberatung ordnungsgemäß verwendet wurde und es keine we-
sentlichen Beanstandungen gab.

Ab 1975 erfolgte – wie gesagt – die Bewilligung durch die Regierungspräsidien
auf der Grundlage von Richtlinien. Dieser Zeitpunkt lag bereits nach der Schaf-
fung der Verwaltungsstellen der LSV bei den Kreisbauernverbänden, wofür diese
eine entsprechende Kostenerstattung von den landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherungen erhielten. Schon zu diesem Zeitpunkt hätte dies erkannt, und eine ent-
sprechend bessere Abgrenzung zwischen der Tätigkeit als Verwaltungsstelle und
der Tätigkeit im Rahmen der ländlichen Sozialberatung festgeschrieben werden
können. Dies ist allerdings, auf Grund der fehlenden Abstimmung zwischen der
Landwirtschaftsverwaltung und der Sozialverwaltung, nicht geschehen.

Die Fördervoraussetzungen waren nunmehr in diesen Richtlinien enthalten. Eine
Ausfertigung der geprüften Verwendungsnachweise war dem Ernährungsminis-
terium vorzulegen. Die genannten Richtlinien regelten beim Förderzweck „länd-
liche Sozialberatung“ die Frage von Zuwendungen Dritter unter Ziffer 2 dahin
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gehend, dass auf die Eigenbeteiligung, die mindestens in Höhe der in Anspruch
genommenen Landesmittel liegen musste, Zuwendungen aus sonstigen öffentli-
chen Mitteln oder aus Beiträgen Dritter nicht angerechnet werden durften. Die
Kontrolle erfolgte entsprechend der Richtlinien durch Prüfung der Verwen-
dungsnachweise. Wenn nicht beihilfefähige Kosten abgerechnet wurden, konn-
ten Leistungen gekürzt oder zurückgefordert werden. Zum Teil wurden zwar ei-
nige Beträge gekürzt, überwiegend wurden die Verwendungsnachweise aber für
in Ordnung befunden. Dies wurde den Verbänden zum Teil auch schriftlich mit-
geteilt.

Der Bauernverband in Ravensburg hat bereits im Antrag 1974 – also noch vor Er-
lass der Richtlinien – erstmals angegeben, dass die landwirtschaftliche Sozialver-
sicherung für die Verwaltungsstellentätigkeit Kostenerstattung gewährt. Diese
Praxis zog sich beim Bauernverband Württemberg-Hohenzollern bis zum Jahr
1984 durch. Ab 1985 hat der Verband dann den Sozialversicherungszuschuss in
der Rubrik „Drittmittel“ angegeben. Auf Grund dieser Tatsache hätte zumindest
dem Regierungspräsidium Tübingen auffallen können, dass die Verbände hier als
Verwaltungsstellen der LSV tätig sind und auch entsprechende Kostenerstattun-
gen erhalten.

Anders war es bei den beiden anderen Bauernverbänden. Beide gaben die Kosten-
erstattung nicht an. Nach Angaben des Landesbauernverbandes Württemberg-Ba-
den hat dieser die Kosten für die Verwaltungsstellentätigkeit allerdings bereits aus
den förderfähigen Kosten vorab herausgerechnet, so dass in der Konsequenz auch
keine Drittmittel angegeben werden mussten, da für die Aufgabe „Ländliche So-
zialberatung“ keine Drittmittel vorhanden waren.

In der Zeit von 1975 bis 1984 gab es zwei vertiefte Prüfungen: Im Jahre 1979
prüfte das Regierungspräsidium Stuttgart beim Bauernverband Württemberg-
Baden mit dem Ergebnis, dass die Verwendungsnachweise in Ordnung waren.
Im Jahre 1983 hat der Prüfdienst des RP Karlsruhe die ländliche Sozialberatung
bei der Evangelischen Landeskirche mit dem Ergebnis geprüft, dass die Ver-
wendung des angewiesenen Betrages als zweckentsprechend angesehen werden
kann.

2. Förderung der ländlichen Sozialberatung ab dem Jahr 1984
Grund für den Erlass der Richtlinien vom 2. Mai 1984 war die Tatsache, dass die
nicht veröffentlichten Richtlinien des Ernährungsministeriums aus dem Jahre
1975 nach der Bereinigungsordnung der Landesregierung zum 31. Dezember
1983 außer Kraft traten.

Die Neufassung nach Ablauf der alten Richtlinien erfolgte insbesondere unter
dem Gesichtspunkt der Vereinfachung. Es sollte dem damaligen „Zeitgeist“, der
ganz unter der Motto „Entbürokratisierung“ und „Verwaltungsvereinfachung“
und „Bürgernähe“ stand, Rechnung getragen werden.

In den neuen Richtlinien wurde der Zuschusssatz auf 40 v. H. festgeschrieben.
Bemessungsgrundlage sollten die von den Trägern im Jahr vor der Antragstellung
erbrachten Leistungen sein. Der Antrag galt gleichzeitig als Verwendungsnach-
weis für das vorangegangene Kalenderjahr. Rechnungsbelege brauchten von der
geförderten Einrichtung nicht vorgelegt werden. Der Antragsteller hatte jedoch zu
erklären, dass die Rechnungsbelege vorhanden sind und eingesehen werden kön-
nen. Er hatte außerdem zu erklären, dass nur Kosten nachgewiesen sind, die bei
der Beratung der Familien im sozialen Bereich angefallen sind. Die Förderung er-
folgte im Wege der Projektförderung. Die Vermögenssituation des Antragsstellers
hatte dabei außer Betracht zu bleiben.

Das Verwaltungsverfahren oblag den Regierungspräsidien in eigener Verant-
wortung. Das MLR hatte die Fachaufsicht und setzte jährlich den Zuschusssatz
entsprechend fest. Zur Durchführung der Richtlinien gab es keinerlei Anweisun-
gen. Eine Belegprüfung lag im Ermessen der Bewilligungsbehörden. Feststel-
lungen über Zuschüsse Dritter, insbesondere der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung, gab es nicht. Die Förderung lief über Jahre, sowohl bei den Regie-
rungspräsidien als auch beim MLR, als regelmäßig wiederkehrender Verwal-
tungsvorgang.
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Die Richtlinie war mit dem Finanzministerium abgestimmt. Festzustellen ist ins-
besondere, dass der Rechnungshof dem Verfahren, dass der Antrag gleichzeitig
als Verwendungsnachweis für das vorige Jahr gelten sollte, ausdrücklich zuge-
stimmt hat. Weder der Verlauf noch der Inhalt des Abstimmungsverfahrens, an
welchem  Minister Weiser nicht beteiligt war, ergaben einen Grund, die Richtlini-
en 1984 nicht zu erlassen.

Vertiefte Prüfungen fanden in der Folgezeit nicht statt. Erst im Jahre 1995 ist das
Regierungspräsidium Stuttgart von sich aus, das heißt ohne Anstoß von außen,
vertieft in eine Prüfung eingestiegen. Wichtigstes Ergebnis war der Prüfbericht
117/95 (Anlage 17) vom 13. September 1995.

3. Die Prüfung durch das Regierungspräsidium Stuttgart
Im April 1995 veranlasste das Regierungspräsidium Stuttgart routinemäßig eine
Prüfung der Förderung der ländlichen Sozialberatung. Die Verwaltung hat also
von sich aus, das heißt ohne äußeren Anstoß, eine Prüfung vorgenommen und da-
mit den Stein ins Rollen gebracht.

Hierbei wurde unter anderem – offenbar erstmals – festgestellt, dass die Kreisbau-
ernverbände als Verwaltungsstellen von den Sozialversicherungsträgern Kosten-
ersatz erhalten. Im Hinblick darauf wurde die Plausibilität der angegebene Tätig-
keitsanteile für die ländliche Sozialberatung erstmals in Frage gestellt. Außerdem
wurde kritisiert, dass der Umfang der prozentualen Angaben bezüglich der Inan-
spruchnahme von Personal für ländliche Sozialberatung kaum nachprüfbar sei.
Für eine Reihe von Beschäftigten sollte in diesem Zusammenhang geprüft wer-
den, ob sie als Beratungskräfte im Sinne der Richtlinie anzusehen sind.

Das Ergebnis der Prüfung führte dazu, dass das Regierungspräsidium Stuttgart den
Bescheid für den Landesbauernverband für das Jahr 1995 nach unten korrigierte.

Der Prüfbericht führte weiter dazu, dass auf Anordnung des Ministeriums Ländli-
cher Raum die Abschlagszahlungen im Jahre 1996 zunächst auf 40 % reduziert
wurden.

Daraufhin traf das RP Stuttgart die Entscheidung, auf den Antrag des LBV für
1996 keine Abschlagszahlungen mehr zu leisten. Dies insbesondere auf Grund
der Tatsache, dass bei Eingang des Antrags des LBV bereits weitere Erkenntnisse
aus den laufenden Prüfungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes und des
Regierungspräsidiums Stuttgart bekannt waren. Stuttgart war insofern weiter als
die anderen Regierungspräsidien. In der Folge hat auch das MLR im Oktober
1996 alle weiteren Zahlungen gestoppt.

Im MLR wurde eine Überprüfung des Vorgangs eingeleitet mit dem Ziel, neue
Richtlinien zu erlassen, wobei für die Erhebung des Aufwands Beratungsproto-
kolle erstellt werden sollten. Dies war das Ergebnis der Besprechung von Mitar-
beitern mit dem damals zuständigen Abteilungsleiter im Ministerium.

4. Die Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen
Hinsichtlich des Prüfberichts des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes ist einlei-
tend Folgendes festzuhalten:

Nach Aussage des Rechungshofpräsidenten Martin Frank handelt es sich bei der
Prüfbemerkung vom 8. Dezember 1997 lediglich um eine Momentaufnahme auf
dem Erkenntnisstand 1997 und im Ergebnis letztendlich auch um nichts weiter als
den  Entwurf einer Prüfungsmitteilung. Ungewöhnlich an dieser Prüfung ist ins-
besondere, dass bei einer Rechnungshof-Prüfung die Sachverhaltsdarstellung und
ihre rechtliche Würdigung üblicherweise grundsätzlich zunächst mit dem Minis-
terium als vorgesetzter Stelle der Förderbehörden zu diskutieren sind. Eine ab-
schließende Prüfbemerkung hätte folglich zunächst eine Antwort und die Ab-
klärung mit der entsprechenden Stellungnahme mit dem Ministerium Ländlicher
Raum vorausgesetzt. Dazu ist es im vorliegenden Fall nicht mehr gekommen. Auf
Grund der Tatsache, dass das Thema infolge der Einschaltung der Staatsanwalt-
schaft an die Öffentlichkeit kam, im Parlament aufgegriffen und diskutiert wurde,
ist dieser Vorgang sozusagen „unvollendet“ geblieben.
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Dieser erste Rohentwurf des Prüfberichts des Staatlichen Rechnungsprüfungsam-
tes Tübingen, der noch nicht freigegeben war, hatte inhaltliche Mängel. Wäre das
normale Verfahren durchgeführt worden, hätte das Rechnungsprüfungsamt noch
die Möglichkeit gehabt, diese inhaltlichen Mängel zu korrigieren, ehe der Prüfbe-
richt veröffentlicht worden wäre.

So hätte beispielsweise noch erkannt werden können, dass es sich bei der Förde-
rung der ländlichen Sozialberatung nach der Richtlinie vom 2. Mai 1984 eben ge-
rade nicht um eine institutionelle Förderung, sondern um eine Projektförderung
handelt, für die das Vermögen des Geförderten keine Rolle spielt.

Wäre das Verfahren anders abgelaufen, hätten schwerwiegende Mängel des Prüf-
berichts noch korrigiert und ein Ansehensverlust für die Bauernverbände verhin-
dert werden können. Aus der falschen Interpretation des Begriffs „Fehlbedarfsfi-
nanzierung“ heraus wurde der Eindruck erweckt, dass es auf die Vermögenslage
der Bauernverbände ankomme, dass diese sich sogar insofern bereichert hätten,
indem sie Fördermittel zur Vermögensbildung eingesetzt hätten. Diese Darstel-
lung war nicht haltbar. Rechnungshofpräsident Frank räumte den Fehler vor dem
Untersuchungsausschuss ein und bestätigte, dass es sich bei der Förderung der
ländlichen Sozialberatung nach der Richtlinie um eine Projektförderung handelt
und Fragen des Vermögens der Zuwendungsempfänger keine Rolle spielen. (11.
UAP, S. 6)

Zu bemängeln ist auch die Tatsache, dass der Prüfer des Staatlichen Rechnungs-
prüfungsamtes Tübingen die Beratungsprotokolle als Grundlage für die Feststel-
lung angeblich zu viel gezahlter Leistungen verwendet hat. Hintergrund für die
Erstellung der Beratungsprotokolle war aber folgender: Mitte 1996 sah sich das
MLR veranlasst, sich im Hinblick auf eine zukünftige Regelung zur Förderung
der ländlichen Sozialberatung um verbesserte Grundlagen zu bemühen. Zu die-
sem Zweck wurden Beratungsprotokolle entwickelt, die einen Anhaltspunkt
dafür liefern sollten, wie hoch der tatsächliche Personalaufwand für die ländli-
che Sozialberatung ist. Diesen Beratungsprotokollen hat nun das Staatliche
Rechnungsprüfungsamt Tübingen eine erhebliche Bedeutung zugemessen bei
der Frage, ob und in welchem Umfang Personalkostenanteile überhöht darge-
stellt worden sind. Dieser Weg kann jedoch nur als unzulässig bezeichnet wer-
den. Ein wirklicher Nachweis, wie hoch die Anteile der Tätigkeit der jeweiligen
Beratungskräfte tatsächlich waren, kann mit Hilfe dieser Beratungsprotokolle
gerade nicht ermittelt werden, da in den Protokollen eben gerade kein Unter-
schied zwischen der Beratung in Fragen der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung und ländlicher Sozialberatung gemacht wurde. Darüber hinaus bezogen
sich die Beratungsprotokolle auf die Monate November 1996 und März 1997,
während die Rechnungsprüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt
das Beratungsgeschehen im Jahre 1995 betrifft, das sich im Antrag für 1996 nie-
dergeschlagen hat.

Die Beratungsprotokolle mögen auf die Anteile an der Arbeitszeit gewisse Hin-
weise geben; eine Grundlage für die Feststellung zu viel gezahlter Leistungen
stellen sie jedoch keinesfalls dar.

5. Keine Absprachen über die Abrechnungspraxis
Die Förderung der ländlichen Sozialberatung wurde sowohl seitens der Antrag-
steller als auch bei den zuständigen Regierungspräsidien und im Ministerium
Ländlicher Raum als Aufgabe im Rahmen der täglichen Geschäfte abgewickelt.
Die Förderung verlief seit Beginn der 60er Jahre mit einer Kontinuität und Auto-
matik und wiederholte sich ständig. Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten wur-
den weder von den Regierungspräsidien noch vom Ministerium Ländlicher Raum
wahrgenommen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es im Bereich der Verwaltung Versäum-
nisse gegeben hat. Bereits vor Abfassung der Richtlinien im Jahre 1975 hat der
Bauernverband Württemberg-Hohenzollern die Zuschüsse der Landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung mitgeteilt. Hieraus hätten schon für die Richtlinien 1975
Konsequenzen gezogen werden können. Die Angaben lagen sowohl dem Regie-
rungspräsidium Tübingen wie auch dem Ministerium Ländlicher Raum vor und
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hätten – soweit sie erkannt worden wären – auch verarbeitet werden müssen. Dass
dies nicht geschah, ist auf die Automatik zurückzuführen, die sich bei der Bezu-
schussung und der jährlichen Bewilligung der Sozialberatung entwickelt hat.
Auch fehlte es an einer Abstimmung zwischen der Landwirtschaftsverwaltung
und der Sozialverwaltung.

Die zuständige Sachbearbeiterin des Regierungspräsidiums Tübingen, die schon
Ende der 70er Jahre mit dem Vorgang befasst war, hat ausgesagt, dass sie nichts
von der Verwaltungsstellentätigkeit und der Erstattung durch die Sozialversiche-
rungsträger gewusst habe. Auch hat sie sich offenbar nichts dabei gedacht und ist
der Frage nicht nachgegangen, warum der Bauernverband Ravensburg ab dem
Jahre 1992 plötzlich keine Zuschüsse mehr angegeben hat, die er bis zu diesem
Zeitpunkt unter der Rubrik „Drittmittel“ angegeben hatte. Sie hat dies einfach als
Konsequenz der Fusion der beiden Verbände angesehen.

Bei der Bewilligung der jährlichen Zuschüsse wurde auch nur rechnerisch kon-
trolliert. Die Anträge wurden in reiner „Verwaltungsroutine“ behandelt.

Von der stillschweigenden Duldung einer richtlinienwidrigen Abrechnungspraxis
kann hingegen nicht gesprochen werden, weil Duldung die Kenntnis des wahren
Sachverhalts voraussetzt.

Als Ergebnis der Beweisaufnahme ist festzustellen, dass Herr Minister Weiser
über die gesamten Vorgänge und die Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten bei der
Abrechnung durch die Bauernverbände bis nach den Hausdurchsuchungen
tatsächlich nicht informiert war. Dies haben alle Zeugen bestätigt. Für seine Aus-
sage spricht insbesondere die Tatsache, dass er sich in einem anderen Falle, näm-
lich bei einer Rückforderung gegen den Landfrauenverband Württemberg-Ba-
den, in der Weise eingeschaltet hat, dass er die Entscheidung, hier ein Rückfor-
derungsverfahren einzuleiten, ausdrücklich gebilligt hat. Im damaligen Falle
mussten die ehrenamtlich tätigen Beratungskräfte bei der Förderung gestrichen
werden. Daraufhin hat Minister Weiser von den Landfrauen eine Ausarbeitung
über die Aufgaben des Ehrenamts im Verband verlangt und auch angekündigt, er
wolle das Gespräch mit dem Rechnungshof suchen. Wenn er über die Vorgänge
bezüglich der Förderung der ländlichen Sozialberatung der Bauernverbände in-
formiert gewesen wäre, dann hätte er sich aller Wahrscheinlichkeit nach in ähnli-
cher Weise eingeschaltet.

Die Förderung der ländlichen Sozialberatung war und ist politisch gewollt. Das
LLG schließt ausdrücklich die Beratung der Landwirte in sozioökonomischen
Fragen in den Katalog der vom Staat zu gewährenden Beratungsleistungen mit
ein.

6. Landfrauenverband Südwürttemberg-Hohenzollern
Durch eine Änderung der Richtlinie wurde der Landfrauenverband Südwürttem-
berg-Hohenzollern im Jahre 1993 als förderfähige Einrichtung anerkannt. Im Jah-
re 1994 hat das MLR dem Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern mitge-
teilt, dass für das Modellvorhaben „Qualifizierung Ehrenamtlicher“ Mittel bereit-
gestellt wurden. Im Oktober des gleichen Jahres wurde der Verband mündlich
daran erinnert, dass er, wenn die Mittel abgerufen werden sollten, noch einen An-
trags stellen müsse. Letztendlich war nicht genau zu klären, ob ein Schreiben vom
11. November 1994 beim Regierungspräsidium Tübingen eingegangen ist, in dem
der Landfrauenverband die Mittel beantragt hat oder ob ein entsprechendes
Schreiben des Verbandes im RP nicht als Antrag aufgefasst wurde. Am Tag des
Kassenschlusses jedenfalls legte der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzol-
lern dem Regierungspräsidium einen Verwendungsnachweis vor. Das Regie-
rungspräsidium konnte jedoch keinen Förderbescheid erlassen, weil kein entspre-
chender Bewilligungsbescheid vorlag. Dem Verband entgingen dadurch Förder-
mittel in Höhe von etwa 20 000 DM. Der Landfrauenverband hat sich daraufhin
an den damaligen Landwirtschaftsminister Weiser gewandt, und diesen um seine
Hilfe gebeten.

Da der Fehler hier offenbar in der Sphäre der Verwaltung zu suchen war, sollte
er dem Verband nicht angelastet werden. Daher wurde nach Möglichkeiten ge-
sucht, diesen Fehler haushaltsrechtlich korrekt zu korrigieren und den Verband
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letztendlich doch noch in den Genuss der Fördermittel kommen zu lassen. Das
MLR hat sich dafür entschieden, den Zuschusssatz bei der ländlichen Sozialbera-
tung einmalig von 35 % auf 40 % aufzustocken und ausnahmsweise die Auf-
wandsentschädigungen der Vorsitzenden, das Geschäftsführergehalt und eine
Kfz-Pauschale zu fördern. Das RP Tübingen bewilligte darauf gestützt eine Zu-
wendung von etwa 20 000 DM. Festzuhalten ist zu diesem Komplex, dass es sich
bei dieser Entscheidung um eine haushaltsrechtlich korrekte, politische Einzel-
fallentscheidung, nicht hingegen um eine allgemeine Regelung zur Verbandsför-
derung gehandelt hat.

7. Abgrenzung der Tätigkeit als Verwaltungsstelle der Landwirtschaftlichen
Sozialversicherung und der Tätigkeit im Rahmen der ländlichen Sozialbe-
ratung

Die Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung gewähren den Bauernver-
bänden keine Fördermittel für deren Sozialberatung. Ausschließlich zur Erfüllung
der ihnen obliegenden Beratungs- und Betreuungspflichten haben sie bei den Ge-
schäftsstellen der Kreisbauernverbände Verwaltungsstellen eingerichtet, um dort
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit die vorhandene Infra-
struktur und die Fachkenntnisse der Mitarbeiter für ihre Verwaltungsstellen zu
nutzen.

Die Errichtung von Verwaltungsstellen bei den Kreisbauernverbänden beruht auf
einer Rahmenvereinbarung zwischen den Bundesverbänden der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherungsträger und dem Deutschen Bauernverband aus dem Jah-
re 1972.

Dieser Rahmenvereinbarung sind die landwirtschaftlichen Sozialversicherungs-
träger Baden und Württemberg im Jahre 1973  beigetreten. Diese sieht unter an-
derem vor, dass der jeweilige Kreisgeschäftsführer bzw. Bezirksgeschäftsführer
im Rahmen einer genehmigten Nebentätigkeit die Aufgaben der sozialversiche-
rungsrechtlichen Verwaltungsstelle wahrnimmt. Die diesem hierfür zustehende
Vergütung wird vom Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit be-
freiender Wirkung an den Arbeitgeber des Geschäftsführers entrichtet.

Zwischen der LSV und den einzelnen Kreisbauernverbänden bestand zunächst –
bei Abschluss der Verträge – keinerlei Kontakt. Dies hat der Zeuge Schulze be-
richtet (12. UAP S. 159 und 160). Der Vertrag wurde vielmehr mit den jeweiligen
Landesbauernverbänden abgeschlossen. Auf Grund des Vertrages wurden dann
vor Ort Einzelverträge mit den jeweiligen Geschäftsführern der Bezirksbauern-
verbände und Kreisbauernverbände ausgehandelt. Eine spezielle Genehmigung
war auf Grund der bereits abgeschlossenen Rahmenverträge für die Nebentätig-
keit der Geschäftsführer nicht erforderlich. Diese Aussage bestätigt die Darstel-
lung von Minister Weiser, der betont hat, dass ihm die Tätigkeit der Kreisbauern-
verbände als Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträ-
ger und die Tatsache, dass diese hierfür durch die Träger eine Vergütung erhalten,
nicht bekannt gewesen sei.

Seit dem 1. Juli 2000 werden in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Ver-
träge über die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben durch Dritte nur noch auf
der Grundlage eines von den Spitzenverbänden der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung gemeinsam und einheitlich aufgestellten Leistungs- und Kostenver-
zeichnises abgeschlossen. Die ländliche Sozialberatung ist eben gerade nicht Be-
standteil dieses Katalogs.

Zudem ist zu beachten, dass der Kreis der Versicherten und der Kreis der Beratungs-
berechtigten einerseits, sowie die Beratungsinhalte andererseits, bei der ländlichen
Sozialberatung  und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung unterschiedlich sind.

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung hat zwar grundsätzlich eine allgemeine
Auskunftspflicht. Eine Beratungspflicht hat sie hingegen nur gegenüber ihren Mit-
gliedern. Die ländliche Sozialberatung hingegen ist von einer Mitgliedschaft – so-
wohl bei der LSV als auch bei den Bauernverbänden – unabhängig zu gewähren.
Dies haben die Zeugen Schulze, Kaufmann, sowie die gutachtliche Stellungnahme
des Sozialministeriums eindeutig bestätigt.
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III. Bewertung zu Teil B
Hinsichtlich der Frage eines etwaigen Rückforderungsanspruchs des Landes ge-
gen die Bauernverbände zeigte sich die Schwierigkeit, auch unter Berücksichti-
gung der Erhebungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Tübingen und der
von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Unterlagen, dass ein solcher überaus
schwierig zu bestimmen war.

Durch die Befragung der Vertreter der Bauernverbände, insbesondere des Landes-
bauernverbandes, wurde klar, dass sich beide Bauernverbände nicht in der Lage
sahen, exakte Aufstellungen über die Tätigkeitsanteile des Kreis- bzw. Bezirksge-
schäftsführer vorzunehmen. Das tragende Argument war, dass keine exakten Auf-
schriebe, die Aufschluss geben konnten über Zeitanteile etc., vorhanden waren.
Das Verwaltungsverfahren über diese Schiene rechtlich aufzuarbeiten, war daher
nicht möglich.

Bei den geleisteten Zahlungen bestand zudem das Problem, dass nachträglich
nicht mehr mit der für die Rückforderung notwendigen Sicherheit zu klären war,
wie hoch der exakt berechtigte Förderanspruch der Träger tatsächlich gewesen
wäre und in welcher Höhe sich damit grundsätzlich der Rückforderungsanspruch
bewegen könnte. Hierzu fanden sich auch im Bericht des Staatlichen Rechnungs-
prüfungsamts Tübingen keinerlei ausreichende Hinweise. Auch die Berechnun-
gen des Rechnungsprüfungsamtes beruhten überwiegend lediglich auf Schätzun-
gen. Wie bereits dargestellt, konnten insbesondere auch die Beratungsprotokolle
nicht zur Gewinnung verlässlicher Zahlen beigezogen werden. Insbesondere wa-
ren diese eben gerade nicht für die Vergangenheit entwickelt worden, sondern,
um für die Zukunft neue Regelungen zu treffen.

Hinzu kamen schwer abschätzbare rechtliche Fragen wie etwa die Frage, ob eine
eventuelle Rückforderung auf der Grundlage der damaligen Fördersätze oder nur
bis zur Höhe der 40 %-Grenze möglich wäre. Fraglich war darüber hinaus, für wie
viele Jahre überhaupt eine Rückforderung rechtlich möglich war.

Zentrale Frage war außerdem, wie lange für eine eventuelle Rückforderung von
Überzahlungen noch Zeit blieb, um die Frist des § 48 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz zu wahren. Hier war von einer einjährigen Frist ab Kenntnis der die
Rückforderung begründenden Tatsachen auszugehen. Somit stand das Land vor
der Frage, ab welchem Zeitpunkt genügend Tatsachen vorliegen, auf Grund derer
die Jahresfrist in Gang gesetzt wird.

Diese Themen wurden auch mit dem Rechnungshof erörtert.

Zugleich war die Frage zu klären, wie es mit der ländlichen Sozialberatung wei-
tergehen sollte. Es waren ja nicht die Beratungsleistungen der Bauernverbände in
die  Kritik geraten, sondern lediglich die Art der Abrechnung. Das Land hatte
und hat  nach wie vor  Interesse daran, dass die Bauernverbände mit ihrer
flächendeckenden Infrastruktur die Beratungsleistungen auch weiterhin erbrin-
gen.

All diese Punkte sprachen für eine vergleichsweise Regelung. Insbesondere sprach
hierfür der relativ zeitnahe Abschluss, dem ein zeitaufwändiges Verwaltungsver-
fahren mit ungewissem Ausgang und einem hohen Prozessrisiko gegenüberstand.

Am 29. Oktober 1998 hat  der Landesbauernverband dem Ministerium Ländlicher
Raum einen ersten Vergleichsvorschlag übergeben, der vom MLR in dieser Form
abgelehnt wurde.

Da weder bei den Bauernverbänden Aufschriebe vorlagen, die im Übrigen von
diesen auch nicht verlangt waren, noch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt be-
lastbare Zahlen liefern konnte und auch die Staatsanwaltschaften keine entspre-
chenden Berechnungen in Aussicht gestellt hatten, wurden die Zahlen im MLR
annäherungsweise ermittelt. Um zu einer plausiblen Abschätzung des Betrags, der
Bemessungsgrundlage für die ländliche Sozialberatung – ohne die Beratung als
Verwaltungsstelle für die landwirtschaftlichen Sozialversicherungen – zu kom-
men, legten die Bauernverbände sogenannte Makrorechnungen auf der Grundlage
des Aufwands von 1997 vor. Mit Hilfe dieser Makrorechnungen der Bauernver-
bände sollte durch Abschichten der sonstigen Aufwändungen vom Gesamtauf-
wand der Aufwand für die ländliche Sozialberatung näherungsweise ermittelt
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werden. Neben dieser Makrorechnung zog das MLR die Personalkostenaufstel-
lung der Bauernverbände für das Jahr 1997, die Prüfungsfeststellungen des Staat-
lichen Rechnungsprüfungsamtes, die Prüfungsfeststellungen des internen Prüf-
dienstes des RP Stuttgart, sowie das Protokoll der LSV Baden zur Ermittlung her-
an. Zusätzlich hat Ministerialdirektor Arnold noch einige Amtsleiter zu dem The-
ma befragt, um abzuschätzen, ob das ermittelte Ergebnis realistisch war.  Auf der
Grundlage dieser Berechnungen setzte das MLR schließlich als Sozialberatung im
Sinne der Richtlinien 35 % der Personalkosten der Kreis- bzw. Bezirksgeschäfts-
führer plus einen gewissen Anteil der Personalkosten der Zentralen, sowie gerin-
ge Sachkosten an.

Die Frage, auf welchen Betrag an berechtigten Rückforderungen das Ministerium
auf Grund des Vergleichs verzichtet hat, kann auch der Rechnungshof nicht exakt
beantworten. Eine entsprechende Rechnung könnte nur aufgemacht werden, wenn
verlässliche, konkrete Angaben über den Umfang der ländlichen Sozialberatung
vorhanden wären. Die Verbände selbst haben keine durchgängigen verbindlichen
Tätigkeitsaufzeichnungen geführt, wenngleich die Richtlinien im Verwendungs-
nachweis etwas vage den Nachweis der Kosten und das Vorhalten der Rech-
nungsbelege zur Einsicht verlangen.

Im Hinblick auf die Beratungsprotokolle hat sogar der Vizepräsident des Rech-
nungshofs Gößler eingeräumt, diese hätten zwar indizielle Bedeutung, seien aber
keinesfalls sichere Berechnungsgrundlagen. Zudem seien diese nur bei 3 von 32
Kreisbauerngeschäftstellen und bei 2 von 7 Bezirksgeschäftstellen geführt wor-
den.

Auch der Staatsanwaltschaft ist es – trotz Hausdurchsuchung, Beschlagnahme
von Unterlagen und Einschaltung von Buchprüfern – nicht gelungen, den Nach-
weis umfassender Unregelmäßigkeiten zu führen. Die Hochrechnung des Ministe-
riums auf der Basis von 35 % der Personalkosten der Kreisbauernverbände konnte
auch vom Rechnungshof als Näherungswert nicht widerlegt werden.

Festzuhalten bleibt darüber hinaus Folgendes: Das Ergebnis der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen musste nicht abgewartet werden. Hierzu gab es keinen
Anlass. Insbesondere hatte die Staatsanwaltschaft keine für eine Rückforderung
relevanten Tatsachen ermittelt und die Weiterbetreibung des Verwaltungsverfah-
rens ausdrücklich freigegeben. Der Vergleich hatte keinerlei Auswirkungen auf
die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Die SPD hat die Einsetzung des Untersuchungsausschusses stets damit begründet,
dass der Vergleich vor Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah-
ren abgeschlossen worden ist.

Hierzu bleibt festzustellen:

1. Für die Höhe der Rückforderungsansprüche waren keine neuen Erkenntnisse
zu erwarten.

2. Hätte man das Ergebnis des Strafverfahrens abwarten wollen, so hätte man bis
zum heutigen Tag keine Vereinbarung mit den Bauernverbänden schließen
können, da das Strafverfahren gegen Verantwortliche des Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverbandes bis zum heutigen Tage noch nicht rechtskräftig
abgeschlossen ist.

3. Alle Rückforderungsansprüche des Landes wären gemäß § 48 Abs. 4 LVwVfG
mittlerweile verjährt.

Nach alledem war der Abschluss des Vergleichs zweckmäßig und haushaltsrecht-
lich zulässig. Das Finanzministerium wie auch der Rechnungshof haben ihm
ebenso zugestimmt wie die Mehrheit des Landtags. Klarstellend bleibt noch fest-
zuhalten, dass der Vergleich federführend vom MLR zum Abschluss gebracht
wurde.

Ministerpräsident Teufel hat sich – wie alle Zeugen bestätigen – aus den gesam-
ten Vergleichsverhandlungen herausgehalten. Er hat sich zwar immer für den Ab-
schluss eines Vergleiches eingesetzt, aber diesbezüglich dem MLR auch keinerlei
Weisungen erteilt. Das Staatsministerium sah sich während der gesamten Ver-
gleichsverhandlungen ausschließlich in der Moderatorenrolle.
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IV. Bewertung zu Teil C
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Prüfbericht vom 8. Dezem-
ber 1997 auf die Möglichkeit strafrechtlich relevanten Verhaltens bei der Antrag-
stellung seiner einzelnen Zuwendungsempfänger ausdrücklich hingewiesen. Das
MLR hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart am 23. Februar 1998 entsprechend un-
terrichtet und dies mit einer objektiven Klärung begründet.

Nach Abschluss eines unbeeinflussten Ermittlungsverfahrens – wie die vernom-
menen Staatsanwälte bestätigt haben – kam es im Bereich des LBV zu einem
Strafbefehl. Im Bereich des BLHV wurden von der Staatsanwaltschaft Mannheim
zwei Strafbefehle beantragt, die noch nicht rechtskräftig sind. Das Verfahren läuft
hier noch.

Die Opposition hat versucht, in den Brief von Frau Ministerin Staiblin an die
Staatsanwaltschaften Stuttgart und Mannheim (Anlage 24) eine mögliche ver-
suchte Einflussnahme auf die Strafverfahren hineinzuinterpretieren. Dies ist
nicht gelungen. Die Unabhängigkeit der Justiz war zu jeder Zeit gewährt. Minis-
terin Staiblin, die in ihrem Schreiben bereits im ersten Satz auf eine lückenlose
Aufklärung gedrängt hatte, wollte mit diesem Schreiben lediglich auf die Be-
deutung, die das Land der ländlichen Sozialberatung beimisst, nochmals geson-
dert hinweisen. Von allen Staatsanwälten wurde auch übereinstimmend ausge-
sagt, dass sie dem Schreiben keinerlei größere Bedeutung beigemessen hätten.
Es sei auch nicht als versuchte Einflussnahme seitens der Ministerin verstanden
worden. Der Versuch der Opposition, hier eine politische Einflussnahme auf die
Unabhängigkeit der Justiz zu konstruieren ist ebenso gescheitert, wie das ver-
suchte Provozieren eines Skandals, der aus der Tatsache begründet sein sollte,
dass das Ministerium Ländlicher Raum die Staatsanwaltschaften Stuttgart und
Mannheim um den Durchschlag des Schreibens der Ministerin gebeten hatte, da
dieses im Ministerium nicht mehr in der unterschriebenen Form vorgelegen hat-
te. Hier wurde wieder die Formulierung verwendet, ein Schreiben sei „zurück-
gefordert“ worden, obwohl lediglich ein Durchschlag vom MLR erbeten wor-
den war.

V. Zusammenfassende Bewertung
Der Untersuchungsausschuss hat sich in über 20 Sitzungen mit über 160 Beweis-
anträgen befasst und mit zum Teil ausgedehnten Beweisaufnahmen und der Ver-
nehmung von über 80 Zeugen die erhobenen Vorwürfe intensiv geprüft. 95 Bände
Akten wurden durchgearbeitet.

Trotz dieser ausgedehnten und teilweise exzessiven Zeugenbefragungen ist der
Ausschuss in weiten Teilen zu keinem Ergebnis gekommen, das nicht schon an-
hand der Aktenlage erkennbar gewesen wäre. Der Grund dafür liegt in der rein
parteipolitisch motivierten Instrumentalisierung der Minderheitenrechte nach dem
Untersuchungsausschussgesetz durch die Oppositionsfraktionen. Wenn der Un-
tersuchungsausschuss konzentriert und zügig durchgeführt worden wäre und die
Fraktionen SPD und Grüne nicht lediglich darauf aus gewesen wären, möglichst
viele und möglichst prominente Zeugen medienwirksam im Untersuchungsaus-
schuss vorzuführen, sondern sich auf das Wesentliche konzentriert hätten, hätte
die Arbeit bereits wesentlich früher abgeschlossen werden können.

Bei der Förderung der ländlichen Sozialberatung handelt es sich um ein Jahrzehn-
te altes Förderverfahren, das über die Jahre hinweg nach im Wesentlichen glei-
chen Fördergrundsätzen durchgeführt wurde.

Die Abrechnung der Verbände erfolgte nahezu über die gesamte Zeit in den ver-
schiedenen Regierungsbezirken unterschiedlich. Die Richtlinien ließen dies zu
und machten für das Abrechnungsverfahren keine detaillierten Vorgaben.

Die Förderproblematik durch die Errichtung der Verwaltungsstellen bei den Bau-
ernverbänden bei entsprechendem Kostenersatz durch die LSV ab 1973 wurde
nicht erkannt, hätte aber erkannt werden können. Dieses Nichterkennen führte da-
zu, dass dieser Punkt in den Richtlinien von 1975 und 1984 auch keine Berück-
sichtigung fand.
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Minister Weiser war mit der Abfassung der Richtlinien des Jahres 1984 persön-
lich nicht befasst. Er hat sie vielmehr fertig formuliert und mit Zustimmung des
Finanzministeriums, wie auch des Rechnungshofes vorgelegt bekommen. Es gab
für ihn keinen Grund, eine langjährige Förderung ohne Grund in Frage zu stellen,
zumal er die Förderung durch die LSV nicht kannte.

Die erste Prüfung 1995 durch das Regierungspräsidium Stuttgart hat das Problem
der Förderung durch die LSV erstmals festgestellt und die Nachvollziehbarkeit
der Abrechnungen in Frage gestellt. Daraufhin wurde ein noch nicht beschiedener
Antrag nach unten korrigiert, kurz danach die Förderung auf eine Abschlagszah-
lung von 40 % reduziert und gegen Ende des Jahres 1996 die Förderung vorläufig
eingestellt. Dadurch entstand dem Land kein Schaden.

Minister Weiser wurde über diese jüngsten Entwicklungen nicht informiert. Dies
haben alle befragten Zeugen bestätigt.

In die Aufarbeitung des Prüfberichts 117 / 95 fiel die routinemäßig veranlasste
Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt.

Festzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass der Prüfer des Staatlichen Rech-
nungsprüfungsamtes Tübingen bei seiner Prüfung nicht sehr sorgfältig vorgegan-
gen ist. Dies lässt sich zum einen durch seine oberflächliche Recherche bei der ei-
gentlichen Prüfung belegen. Zum anderen wurden die Grundlagen des Förder-
rechts nicht beachtet, wie später vom Rechnungshof eingeräumt werden musste.

Festzustellen ist weiterhin, dass die Bauernverbände zu keiner Zeit eine höhere
Förderung erhalten haben, als ihnen nach den Richtlinien aus dem Jahre 1984
auch hätte zugestanden werden können: denn hiernach konnten die Verbände bis
zu 40 v. H. gefördert werden, während die tatsächliche Förderung lediglich bei
zuletzt 21 Prozent lag. Von einer erheblichen „Überförderung“, also einer Kosten-
erstattung, die den tatsächlichen Aufwand bei weitem überschritten hätte, kann
daher ebenfalls keine Rede sein.

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass sich im Laufe der Zeit eine gewisse Abrech-
nungspraxis ergeben hat. Absprachen, gleich auf welcher Ebene, eine bestimmte
Art der Abrechnung vorzunehmen, gab es nicht.

Der Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung staatlicher Gelder für die „Pfle-
ge“ einer CDU-nahen Klientel konnte klar widerlegt werden. Deutlich wurde in-
soweit auch, was denn tatsächlich „politisch gewollt“ war. Politisch gewollt war
eine breit angelegte Richtlinie, was den Inhalt der Beratung anbelangte, nicht je-
doch eine überhöhte Förderung der Bauernverbände oder eine laxe Kontrolle. Die
Zeugin Helene Zaiger hat es in ihrer Vernehmung so ausgedrückt: „...dass das be-
wusst so gehalten sei, weil ja in diesem Falle die Richtlinie nicht wie zum Bei-
spiel, wenn im Landbau etwas gefördert wird, wo man sich nach Flurstücken rich-
ten kann oder nach Erträgen oder in der Tierhaltung meinetwegen nach der Zahl
der Tiereinheiten oder nach den Milchquoten oder in den Sonderkulturen nach der
Zahl der Obstbäume oder der Weinstöcke. So kann man ja in diesem Fall nicht
mit Personen oder Familien umgehen.“ (8. UAP, Seite 5). Bei Abfassung der
Richtlinie war gerade Wert darauf gelegt worden, dass auch neue Fälle berück-
sichtigt werden konnten und nicht auf Grund einer zu engen Richtlinie ausge-
schlossen werden mussten. Insgesamt waren sie, was den Inhalt der ländlichen
Sozialberatung anbelangte, bewusst weit gefasst.

Der Vergleich war das geeignete Mittel, einen komplexen Sachverhalt weitge-
hend zu einem Abschluss zu bringen. Eine Rückforderung im Verwaltungsverfah-
ren wäre mit unkalkulierbaren Prozessrisiken verbunden gewesen. Die Höhe des
gegenseitigen Nachgebens ist, wie sich der Aufstellung des MLR (Anlage 28)
entnehmen lässt, annähernd gleich.

Der Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses war richtig gewählt, weil alle ermittelba-
ren Fakten bekannt waren und auch aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren keine neuen, für die Rückforderung relevanten Fakten mehr zu erwarten
waren. Im Übrigen musste die Jahresfrist des § 48 LVwVfG beachtet werden.

Durch die Vereinbarung wurde auch die künftige Förderregelung offen gehalten.

Staatsministerium und Ministerpräsident haben den Ablauf der Verhandlungen
verfolgt, jedoch keinerlei Vorgaben gemacht.
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Der Untersuchungsausschuss hat eindeutig ergeben, dass der Vergleich für die
strafrechtliche Beurteilung der Vorgänge nicht die geringste Rolle gespielt hat.
Selbst im Rahmen der Strafzumessung war der Einfluss des Vergleichsabschlus-
ses unter dem Gesichtspunkt der Schadenswiedergutmachung nach den überein-
stimmenden Aussagen der Staatsanwälte aus Stuttgart und Mannheim überhaupt
nicht messbar und insoweit allenfalls verschwinded gering und ließ sich nicht et-
wa in Tagessätzen angeben.

Festzustellen ist außerdem: Es hat keinerlei Absprachen zwischen dem Ministe-
rium Ländlicher Raum und den Staatsanwaltschaften gegeben. Auch das Schrei-
ben der Ministerin an die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Mannheim vom 15.
August 1998 wollte keinerlei Einfluss auf die Ermittlungstätigkeit nehmen. Wer
das Schreiben der Ministerin (Anlage 24) liest kann hieran keinen Zweifel ha-
ben.

Geradezu lächerlich war der Versuch der Opposition, die Bitte des MLR an die
Staatsanwaltschaften um Übersendung eines unterschriebenen Exemplars des
Schreibens der Ministerin – das dem MLR nicht mehr vorlag – als „Rückforde-
rung“ zu interpretieren, um den Eindruck zu erwecken, hier habe man etwas „ver-
schwinden lassen“ wollen.

Ein wesentlicher Grund für das Verhalten der Opposition im Ausschuss liegt in
der Tatsache begründet, dass bei objektiver Würdigung des Ergebnisses der Be-
weisaufnahme von den ursprünglichen Vorwürfen der politischen Einflussnahme
oder gar „Schwarzem Filz“, also einer politisch gewollten Klientelpolitik zu Gun-
sten der Bauernverbände, rein gar nichts übrig geblieben ist. Auch vor regelwidri-
gem und tendenziösen Verbreiten einzelner Teile der Beweisaufnahme, durch das
– gegen das Untersuchungsgesetz verstoßende – öffentlich machen von Akten
und Protokollauszügen und vorweggenommene Beweiswürdigungen, ist die Op-
position nicht zurückgeschreckt.

VIERTER TEIL
Beschlussempfehlung des Untersuchungsausschusses
Der Untersuchungsausschuss spricht folgende Empfehlungen aus:
1. die ländliche Sozialberatung durch die Bauernverbände fortzuführen und die

Förderung hierfür so zu pauschalieren, dass der Verwaltungsaufwand bei Land
und Bauernverbänden so weit als möglich verringert wird;

2. hierbei die Fördertatbestände der ländlichen Sozialberatung gegenüber den
Beratungsleistungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung klar abzu-
grenzen;

3. die Landesregierung aufzufordern, alsbald einen entsprechenden Vorschlag für
die Neuregelung der Förderung ab dem 1. Januar 2000 vorzulegen und

4. beim Vollzug dafür Sorge zu tragen, dass rechtliche Änderungen und tatsächli-
che Entwicklungen im Bereich der ländlichen Sozialberatung und der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung jeweils zeitnah bei der Förderung und der Er-
stattung berücksichtigt werden.

Begründung
Die Veränderung der Agrarförderung durch die Agenda 2000, die Belastungen
der Landwirtschaft durch die Haushaltsbeschlüsse des Bundes und die weiterge-
hende Marktorientierung der landwirtschaftlichen Produktion wird den Bedarf an
fachlich fundierter Beratung der Landwirtschaft in sozialen Angelegenheiten auch
künftig weiter steigen lassen. Angesichts des daraus resultierenden beschleunig-
ten Strukturwandels, ist die ländliche Sozialberatung unverzichtbar, u. a. weil die
landwirtschaftlichen Versicherungsträger den Beratungsbedarf in personeller und
sachlicher Hinsicht nur zum Teil abdecken dürfen. Die Beratung durch die Bau-
ernverbände hat sich sehr bewährt und sollte weiterhin durch sie erfolgen. Gleich
qualifiziert und gleich wirtschaftlich kann sie durch andere Stellen nicht gewähr-
leistet werden.
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Anlagen
Anlage 1 Die „besonderen Bewilligungsbedingungen“ der Fördervor-

aussetzungen von 1966 für Beihilfen für die ländliche Sozial-
beratung im Bescheid des Ernährungsministeriums vom 28.
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März 1972

Anlage 3 Richtlinien des Ernährungsministeriums für die Förderung der
Landfrauenerholung und der ländlichen Sozialberatung vom
10. September 1975

Anlage 4 Richtlinien des Ernährungsministeriums für die Förderung der
Landfrauenerholung und der ländlichen Sozialberatung vom 2.
Mai 1984 (GABl. Seite 625)

Anlage 5 Schreiben des Regierungspräsidiums Tübingen vom 21. No-
vember 1983 an das Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Umwelt und Forsten Baden-Württemberg zur Richtlini-
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Anlage 6 Schreiben des Rechnungshofes vom 17. Februar 1984 (Akten-
zeichen 3264-115) zur Richtlinien Novellierung

Anlage 7 Stellungnahme der Landesregierung durch das Schreiben des
Ministeriums Ländlicher Raum Baden-Württemberg vom
16. November 1999 zum Untersuchungsauftrag Drucksache
12/4458 (Aktenzeichen 41-0141.4 (UA))

Anlage 8 Ergänzendes Schreiben vom 30. November 1999 des Justizmi-
nisteriums zur Stellungnahme des Ministeriums Ländlicher
Raum vom 16. November 1999 zum Untersuchungsauftrag

Anlage 9 Aufstellung einer Chronologie der Vorgänge, die ländliche So-
zialberatung betreffen durch das Ministerium Ländlicher
Raum vom 22. November 1999

Anlage 10 Schreiben vom 27. Januar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4
[UA]) des Ministeriums Ländlicher Raum – Erfüllung der Be-
weisbeschlüsse Nummern 109, 111, 123 und 124 –

Anlage 11 Schreiben vom 9. Februar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4
[UA]) des Ministeriums Ländlicher Raum – Erfüllung des Be-
weisbeschlusses Nummer 115 –

Anlage 12 Schreiben vom 10. Februar 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4
[UA]) des Ministeriums  Ländlicher Raum – Erfüllung des Be-
weisbeschlusses Nummer 126 –

Anlage 13 Schreiben vom 30. März 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 [UA])
des Ministeriums Ländlicher Raum – Mitwirkung von Mitar-
beitern des MLR bei der Erstellung der Richtlinie von 1984 –

Anlage 14 Schreiben vom 10. Mai 2000 (Aktenzeichen: 41-0141.4 [UA])
des Ministeriums Ländlicher Raum – Ausführungen zur Positi-
on des Landes bei der Problematik im Falle einer Rückforde-
rung gegenüber den Bauernverbänden –

Anlage 15 Übersicht der beigezogenen Beweismittel

Anlage 16 Übersicht der vernommenen Beweispersonen

Anlage 17 Prüfbericht Nr. 117/95 des Regierungspräsidiums Stuttgart
vom 13. September 1995

Anlage 18 Prüfbericht Nr. 1/97 des Regierungspräsidiums Stuttgart vom
21. Januar 1997

Anlage 19 Der Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes vom
8. Dezember 1997 (Drucksache 12/3741)
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Anlage 20 Mitteilung des Bundesrechnungshofs über die Prüfung der
Landwirtschaftlichen Alterskasse Baden vom 15. Dezember
1997

Anlage 21 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung der Geschäfts-,
Rechnungs- und Betriebsführung der Aufsichtsprüfung der
Badischen Landwirtschaftlichen Krankenkasse, Pflegekasse,
Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftlichen Alterskasse
Baden, Karlsruhe von 1998 in einer Synopse mit den Randbe-
merkungen des geprüften Sozialversicherungsträgers zu den
Prüfungsfeststellungen

Anlage 22 Auszug aus der Satzung des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbandes e.V.

Anlage 23 Stellungnahme des Ministeriums Ländlicher Raum vom
26. April 1998 zum Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprü-
fungsamtes vom 8. Dezember 1997

Anlage 24 Schreiben des Ministeriums Ländlicher Raum vom 15. August
1998 an die Staatsanwaltschaft Stuttgart (Anm.: wortgleich an
die Staatsanwaltschaft Mannheim)

Anlage 25 Erster Bericht der Arbeitsgruppe „Aufarbeitung der Prüfungs-
mitteilung“ im Ministerium Ländlicher Raum vom Oktober
1998 (Az. 41-8451.15)

Anlage 26 Vermerk des Prüfungsamts für die Sozialversicherung vom
17. September 1998 über den Beitragsnachlass für Selbststän-
dige, Betrugsverdacht bei Bauernverbänden –

Anlage 27 Vermerk des Ministerium Ländlicher Raum – Abteilung Agrar-
ordnung – vom 30. April 1999 mit Bezug Ländliche Sozialbera-
tung – mit einer Synopse der Vereinbarungsentwürfe zwischen
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in Baden-Württemberg e. V vom Ministerium Ländlicher Raum
(Stand vom 13. Juni 1999) und dem LBV (Stand 27. April 1999)

Anlage 28 Vermerk des Ministerium Ländlicher Raum – Abteilung Agrar-
ordnung – vom 30. Juni 1999 (Az.4-8451-15) – Zahlungs-
grundlage für die Vereinbarung mit den Bauernverbänden –

Anlage 29 Schreiben des Rechnungshofes vom 25. Juni 1999 zum Ver-
einbarungsentwurf des Ministeriums Ländlicher Raum mit
dem Landesbauernverband
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Fraktion der FDP/DVP – Vereinbarung des Ministeriums
Ländlicher Raum mit dem Landesbauernverband

Anlage 31 Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Länd-
lichen Raum und Landwirtschaft und des Finanzausschusses
am 24. Februar 1999

Anlage 32 Stellungnahme des Sozialministeriums vom 21. August 2000
(Aktenzeichen 3-0141.4-1) zu Beweisantrag 167 (Gutachten
zum Umfang der Beratungs- und Auskunftspflicht der Verwal-
tungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger)

Anlage 33 Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Ministerialdirek-
tor Arnold vom 30. März 2000

Anlage 34 Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Staatssekretär Dr.
Menz vom 19. Juni 2000

Anlage 35 Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Ministerialdiri-
gent Dr. Tatzel vom 28. Juni 2000

Anlage 36 Schriftliche dienstliche Äußerung von Frau Ministerin Staiblin
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Anlage 37 Schriftliche dienstliche Äußerung von Herrn Ministerialdiri-
gent Dr. Birn vom 28. Juni 2000 mit Anschreiben des Vorsit-
zenden des Untersuchungsausschusses vom 23. Juni 2000 so-
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Angeschlossen
Abweichende Berichte der Ausschussmitglieder der Fraktion der SPD, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Republikaner

1. Abweichender Bericht der Abgeordneten Junginger, Birgit Kipfer und Teß-
mer, SPD sowie des Abgeordneten Dr. Schäfer, Bündnis 90/Die Grünen

I. Anlass und Ziel der parlamentarischen Untersuchung

Der Hauptanlass zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses war die Tatsache,
dass zeitlich parallel zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die Ver-
antwortlichen der Bauernverbände seitens des Ministeriums Ländlicher Raum
(MLR) ein Vergleich mit den Bauernverbänden abgeschlossen wurde. In diesem
Vergleich verzichtete die Landesregierung auf Rückforderungsansprüche, die von
ihr selbst auf 1,13 Mio. DM gegenüber dem LBV und 0,348 Mio. DM gegenüber
dem BLHV geschätzt werden (der Rechnungshof ermittelte unter Zugrunde-
legung von für die Bauernverbände günstigen Annahmen für den Beratungsauf-
wand einen Rückforderungsverzicht im Wert von 4 Mio. DM); daneben wurde
den Bauernverbänden die Möglichkeit gegeben, die landwirtschaftliche Sozial-
beratung fortzuführen.

Dem ging voraus, dass Frau Ministerin für den ländlichen Raum Gerdi Staiblin
am 23.2.1998 die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Mannheim über den Inhalt
des Prüfberichtes des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Tübingen vom 8. De-
zember 1997 informierte. In diesem Bericht stellten die Prüfer Heller ( Zeugen-
aussagen vgl. Prot.11, S. 143 ff. und Prot.17, S. 101 ff. )  und Sautter ( Zeugen-
aussage vgl. Prot. 11, S. 129 ff.) fest, dass bei der staatlichen Förderung des Lan-
desbauernverbandes (LBV) und des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptver-
bandes (BLHV) in erheblichem Umfang Personalkosten doppelt abgerechnet
worden seien für die Durchführung der ländlichen Sozialberatung. Die gleiche
Beratungsleistung war jedoch bereits als Sozialversicherungsberatung vergütet im
Rahmen der Tätigkeit der Bauernverbände für die Landwirtschaftliche Sozialver-
sicherung (LSV). Die Prüfer empfahlen dem Ministerium, die festgestellten zu-
wendungsrechtlichen Verstöße auf ihre Strafbarkeit hin zu überprüfen und ggf.
strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten. Im Ministerium kam daraufhin eine ei-
gens für die Prüfung der Strafbarkeit eingesetzte Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis,
dass ein Anfangsverdacht für das Vorliegen von Straftaten möglich sei.

Der Untersuchungsausschuss hatte den Auftrag, im Rahmen dieses Verdachtes
auf Doppelförderung der Bauernverbände die Rolle und Verantwortlichkeit der
Landesregierung an den festgestellten Missständen zu klären. Zentraler  Gegen-
stand des Untersuchungsauftrags war daher die Überprüfung der der Förderung zu
Grunde liegenden Rechtsgrundlagen, ferner die Durchführungspraxis und die
staatliche Kontrolle der Mittelvergabe (vgl. Teil A des Untersuchungsauftrags);
dabei sollte insbesondere auch geprüft werden, ob die inkriminierte Abrechnungs-
praxis von der Landesregierung stillschweigend geduldet wurde oder sogar „poli-
tisch gewollt“ war.

Der Untersuchungsausschuss hatte deshalb den Auftrag, das Zustandekommen
dieses Vergleichs zu überprüfen und Empfehlungen für die Konzeption und Aus-
gestaltung der künftigen Förderung der ländlichen Sozialberatung zu erarbeiten
(Teil B und D des Untersuchungsauftrags).

Ein weiteres Ziel der parlamentarischen Untersuchung bestand darin, den Schrift-
verkehr oder eventuelle Absprachen der Landesregierung mit den beiden ermit-
telnden Staatsanwaltschaften zu überprüfen und die Relevanz des Vergleiches auf
die strafrechtliche Ahndung zu prüfen (Teil C. des Untersuchungsauftrags).

Des Weiteren ist zum Bericht zu ergänzen, dass im Rahmen der Zeugenverneh-
mungen Herr Staatsanwalt Pflieger das Schreiben der Ministerin für den ländli-
chen Raum vom 15.8.1998 aus seiner Sicht bewertet hat: „Das ist eine Art Emp-
fehlungsschreiben gewesen der Ministerin für den Landesbauernverband und sei-
ne Tätigkeit. So habe ich es verstanden, aber das ist, wie gesagt, eine sehr subjek-
tive Einschätzung von mir.“ Diese Aussage findet sich in der Wiedergabe seiner
Aussage im Bericht nicht.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5777

680

Als zusätzliche Anlage des ergänzenden Berichtes wird auch auf den „Bericht der
Kommission zur Überprüfung der Landwirtschaftlichen Beratung“ vom 30.6.1977
verwiesen, der auf Beschluss des Landtages erstellt worden war und mit dem die
Landesregierung und insbesondere das Ministerium Ländlicher Raum neben ande-
ren Feststellungen auch auf das Vorhandensein der Tätigkeit der Bauernverbände
als Verwaltungsstellen der Sozialversicherungsträger aufmerksam gemacht wurde.

II. Abweichende Bewertung der Ermittlungsergebnisse

Teil A des Untersuchungsauftrags
Unkenntnis über die Förderungsstrukturen, Kontrolldefizite und fehleranfällige
Kommunikationsstrukturen

Der Tatbestand der doppelten staatlichen Finanzierung von Leistungen der ländli-
chen Sozialberatung durch die Bauernverbände seit Einrichtung der Verwaltungs-
stellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung ist durch die Beweisaufnahme
eindeutig belegt und wird auch durch die Feststellungen im Rahmen der Ermitt-
lungen und durch die bisher vorliegenden Abschlussverfügungen der Staatsan-
waltschaften Stuttgart und Mannheim, insbesondere im Strafbefehl gegen den
Verwaltungsreferent des Landesbauernverbandes Marx  bestätigt.

Die Errichtung dieser Verwaltungsstellen bei den Kreisbauernverbänden beruht
auf einer Rahmenvereinbarung zwischen den Bundesverbänden der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsträger und dem Deutschen Bauernverband aus
dem Jahr 1972. Auf Grund dieser Vereinbarung wird den Kreisbauernverbänden
eine pauschale Vergütung gewährt für ihre Beratung im Rahmen der LSV. Die
Kreisgeschäftsführer Sigmund (Prot. 14 S. 150 ff.) und Wöger (Prot. 14 S. 170 ff.)
erklärten sehr deutlich, dass sie Beratungsleistungen, die sie in ihrer Eigenschaft
als Verwaltungsstellenpersonal der Sozialversicherungsträger erbrachten und für
die sie Bundesmittel erhielten, nicht trennten und auch nicht trennen konnten von
den sonstigen Beratungsleistungen, die als ländliche Sozialberatung vom Land ge-
fördert wurden; vielmehr meldeten sie den Beratungsaufwand insgesamt dem Bau-
ernverband, der auf der Basis dieser Meldungen den Zuschuss des Landes für die
ländliche Sozialberatung jährlich beantragte und erhielt.

Grundlage der Förderung war eine erste Richtlinie aus dem Jahr 1975, die trotz
der damals bereits existierenden Tätigkeit der Bauernverbände auf dem Feld der
Sozialversicherungsberatung keine Abgrenzung zu den Beratungsaufgaben vor-
nahm, die bereits durch landwirtschaftliche Sozialversicherung vergütet wurden.
In dieser Richtlinie wurde an keiner Stelle präzisiert, welche Tätigkeit als „länd-
liche Sozialberatung“ über die Richtlinie gefördert wird.

Auch eine turnusmäßige Überarbeitung der Förderrichtlinie im Jahr 1984 führte nicht
zu einer Evaluierung der Förderung und des Förderungsgegenstandes unter dem Be-
griff der „ländlichen Sozialberatung“; vielmehr wurde der Begriff der „ländlichen
Sozialberatung“ sehr weit gefasst und nennt als Förderungsgegenstand beispielhaft
die Bereiche Hofübergabe, Altersversorgung, Unfall-, Kranken- und Rentenversiche-
rung, Arbeits- und Mutterschutz (vgl. Anlage 3). Bei einer sorgfältigen und sachlich
richtigen Neufassung der Richtlinie wäre diese offensichtliche Überschneidung mit
dem Beratungsfeld der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung sofort aufgefallen.
Statt dessen wurde jedoch eine weitere Vereinfachung des Bedarfsnachweises in der
Antragstellung dergestalt vorgenommen, dass seit 1984 der Verwendungsnachweis
ohne Belege vorgelegt werden konnte und zugleich als Antrag für das Folgejahr
diente. Zwar wurden die Bauernverbände formularmäßig darauf hingewiesen, dass
Belege vorzuhalten seien, eine Kontrolle der vorgelegten Zahlen wurde jedoch nur
selten vorgenommen und auch dann nur auf die rechnerische Plausibilität beschränkt.

Die Beweisaufnahme ergab, dass es insgesamt seit der Einrichtung der Verwal-
tungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bei den Bauernverbän-
den im Jahre 1972 bis zum Jahr 1995, in dem das Regierungspräsidium Stuttgart
endlich Prüfungen ansetzte, acht Anlässe gab, die Förderpraxis der ländlichen So-
zialberatung zu überprüfen; dabei hätte jedes Datum für sich allein betrachtet zu
einer Korrektur der Mittelbewilligung und -auszahlung führen müssen:
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1. Errichtung der Verwaltungsstellen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
bei den Kreisbauernverbänden und Abschluss der Rahmenvereinbarung über
die Vergütung im Jahr 1972;

2. Prüfung der Förderung der Sozialberatung durch das Regierungspräsidium
Stuttgart im Jahr 1973;

3. Antragsbearbeitung des Bauernverbandes Ravensburg, in dem dieser im Jahr
1974 angegeben hatte, dass für die Verwaltungsstellentätigkeit eine sozialver-
sicherungsrechtliche Kostenerstattung gewährt wird;

4. Erlass der ersten Förderrichtlinie durch das Landwirtschaftsministerium im
Jahr 1975;

5. Bericht der Kommission zur Überprüfung der Landwirtschaftlichen Beratung
vom 30.6.1977;

6. Erlass der neuen Förderrichtlinie durch das Landwirtschaftsministerium im
Jahr 1984;

7. Außerkrafttreten der Richtlinie aus dem Jahr 1984 im Jahr 1994 und Versäum-
nis, eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen (die Richtlinie wurde erst per Er-
lass im Jahr 1996 weiter angewandt, weil man das Außerkrafttreten im Minis-
terium nicht bemerkt hatte);

8. Kenntniserhalt der doppelten Förderung der Beratungstätigkeit der Bauernver-
bände durch die zuständige Referatsleiterin im Ministerium Ländlicher Raum,
Frau Dr. Dobler, im Jahr 1994 (Prot. 9, S. 104 ff., 106, 121).

Obwohl bereits im Jahr 1977 eine vom Landtag Baden-Württemberg eingesetzte
(Drs. 6/7158) „Kommission zur Überprüfung der Landwirtschaftlichen Beratung“
die einzelnen Beratungsbereiche auflistete (vgl. Anlage; S. 18f, 21)  und dabei so-
wohl die Beratung im Rahmen der LSV als auch die Sozialberatung nach der För-
derrichtlinie 1975 behandelte, ist die Förderung der Beratung im Rahmen der
LSV im Ministerium Ländlicher Raum (damals „Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Umwelt“) ignoriert worden und unbekannt geblieben. Eine
plausible Erklärung dafür konnte niemand von den befragten Zeugen geben.

Frau Dobler war nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme die erste Mitarbeiterin
des Ministeriums, die von der Finanzierung der Beratungsleistungen der Bauern-
verbände durch die Sozialversicherung Kenntnis erlangte: im Jahr 1994 erfuhr sie
davon beiläufig, am Rande von Gesprächen über das Agrarsozialreformgesetz.
Sie begründete die Tatsache, dass sie daraufhin untätig blieb, mit ihrer Annahme,
„dass bei Einführung der Förderung bzw. bei Beginn der Bezuschussung durch
die landwirtschaftliche Sozialversicherung das diskutiert wurde“ (Prot. 9, S. 106).

Die ganzen Jahre über bis 1995 herrschte nach den insoweit übereinstimmenden
Angaben aller Zeugen aus dem Ministerium, aus den Regierungspräsidien und
aus den Ämtern für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur  Ahnungslo-
sigkeit über die Bezuschussung der Bauernverbände durch die landwirtschaftliche
Sozialversicherung. Erst der von den Prüfern Heller und Sautter verfasste Bericht
des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Tübingen, der im Ministerium „wie ei-
ne Bombe einschlug“ (vgl. Ziegler, Prot. 10, S. 95), führte bei den zuständigen
Ministerialbeamten zu einer breiten Kenntnisnahme der Tatsache der Doppelför-
derung der Bauernverbände im Bereich der Sozialberatung.

Die fast unglaubliche jahrzehntelange Unkenntnis der bundesgesetzlich geregel-
ten entgeltlichen Tätigkeit der Bauernverbände im Rahmen der Sozialversiche-
rungsberatung trifft auch zu für den langjährigen Landwirtschaftsminister Weiser
(Amtsübernahme im Jahr 1976), der sogar erst im Juli 1998, als die staatsanwalt-
schaftlichen Durchsuchungen bei den Bauernverbänden stattfanden, von der Fi-
nanzierung der Beratungsleistungen der Bauernverbände durch die Sozialversi-
cherung Kenntnis erlangt haben will (Prot. 3, S. 27 ). Diese Behauptung des Zeu-
gen Weiser ist umso erstaunlicher, als er selbst im Jahr 1972, als die Verwaltungs-
stellen der Sozialversicherungsträger bei den Kreisbauernverbänden eingerichtet
wurden, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Heidelberg war.

Der Zeuge Weiser versuchte seine Unkenntnis über die Bezuschussung der Bau-
ernverbände im Rahmen ihrer Sozialversicherungsberatung damit zu erklären,
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dass ein Geschäftsführer für diese Verwaltungsangelegenheiten zuständig gewe-
sen sei und dass er selbst durch familiäre Ereignisse stark anderweitig in An-
spruch genommen gewesen sei (Prot. 3, S. 6 f.).

Unabhängig davon, ob man die Aussage des Zeugen Weiser über seine jahrzehn-
telange Unkenntnis der Kostenerstattung durch die Sozialversicherungsträger als
Schutzbehauptung wertet oder ob man ihr Glauben schenkt, ist der gesamten Ad-
ministration der Landwirtschaftsverwaltung und insbesondere der Spitze des Mi-
nisteriums Ländlicher Raum eine Verletzung von Sorgfaltspflichten vorzuwerfen,
die zur Verschwendung von Steuergeldern führte und den Bauernverbänden 23
Jahre lang öffentliche Gelder zukommen ließ für Beratungsleistungen, die bereits
durch anderweitige Kostenerstattung abgerechnet waren.

Infolge der fehlenden begrifflichen Abgrenzung der vom Land geförderten Sozialbe-
ratung zu der vom Bund geförderten Sozialversicherungsberatung wurden nach Aus-
sagen der Kreisgeschäftsführer auch Beratungen über Pachtangelegenheiten, Bafög-
Anträge für Angehörige der Landwirte, Wellness-Veranstaltungen, Kindergeldanträ-
ge, Verbandswerbung in Schulen als „ländliche Sozialberatung“ qualifiziert. Damit
wurde letztlich die Verbandstätigkeit der Bauernverbände in einer Art und Weise ge-
fördert, wie dies sonst keiner Berufs- oder Bevölkerungsgruppe zukam.

Im Laufe der gesamten Beweisaufnahme ließ sich nicht erhellen, in welchem Um-
fang die Bauernverbände eine Sozialberatung durchführen, die über ihre Bera-
tungsaufgabe als Verwaltungsstelle der Sozialversicherungsträger hinausgehen.
Die dazu erstellten Beratungsprotokolle erwiesen sich nach dem Ergebnis der Be-
weisaufnahme als untauglich für eine seriöse quantitative Bemessung der einzel-
nen Beratungsbereiche. Auch diese Verkomplizierung der Sachaufklärung ist
vom MLR zu verantworten, weil von dort aus ohne Rücksprache mit dem betei-
ligten Landesrechnungshof eine Veränderung der Konzeption dieser Protokolle
vorgenommen worden war.

Führungs- und Kommunikationsdefizite im Ministerium Ländlicher Raum

Zu der fachlichen Inkompetenz kamen Führungs- und Kommunikationsdefizite
zwischen dem Ministerium  und den Regierungspräsidien hinzu. So hat, wie die
Vernehmung der Zeuginnen Dobler, Karle, und Staiblin zeigte, weder auf Refe-
rentenebene noch auf Ministerebene eine Amtsübergabe und projektspezifische
Einarbeitung stattgefunden, wenn ein personeller Wechsel anstand. Abteilungs-
leiter, vor allem im Bereich des Regierungspräsidiums Tübingen, sahen ihre Auf-
gabe darin, für ein gutes Klima in ihrer Abteilung zu sorgen, nicht aber in der
auch nur stichprobenweise stattfindenden Kontrolle der Arbeit der nachgeordne-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Mittelzuweisung für die
ländliche Sozialberatung. Dieser Förderung wurde generell sowohl in qualitativer
als auch in quantitativer Hinsicht nur geringe Bedeutung beigemessen.

Obwohl am 18. April 1996, also noch in der Amtszeit von Minister a.D. Weiser,
veranlasst durch die Prüfung des Regierungspräsidiums Stuttgart im Ministerium
eine Besprechung mit den Regierungspräsidien stattfand, in der auch die Frage ei-
nes Subventionsbetruges der Bauernverbände erörtert wurde, erklärte der Ministe-
rialdirektor Arnold als Zeuge, dass es möglich sei, dass er diese Problematik nicht
bei dem damaligen Minister Weiser zur Sprache brachte. Herr Weiser schied im
Juli 1996 aus dem Amt.
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Bedingt durch die Unkenntnis dieser doppelten Förderung war auch das Verfah-
ren der Mittelbewilligung für die ländliche Sozialberatung seit 1972 dysfunktio-
nal zu dem erklärten Förderzweck, den Bauernverbänden für einen anderweitig
nicht abgedeckten Bedarf Mittel für die ländliche Sozialberatung zukommen zu
lassen.  Dieser politische Wille kommt darin zum Ausdruck, dass man von Seiten
des Ministeriums durchaus einräumte, dass die Förderrichtlinie anders und präzi-
ser in der Abgrenzung zur sozialversicherungsrechtlichen Beratungstätigkeit ge-
fasst worden wäre, wenn die Tätigkeit der Bauernverbände für die Sozialversiche-
rungsträger bekannt gewesen wäre.  Der politische Wille, Doppelförderung zu
vermeiden, kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Antragsformulare eine An-
gabe darüber verlangten, ob Zuwendungen Dritter für die Beratungsleistungen zu
verzeichnen sind. Mit Ausnahme des ehemaligen Landesbauernverbandes für
Württemberg und Hohenzollern e.V. mit Sitz in Ravensburg wurden die Zuwen-
dungen Dritter trotz der Kostenerstattung für die sozialversicherungsrechtliche
Beratungstätigkeit seitens der Bauernverbände nicht angegeben.

Im Strafbefehl gegen den Zeugen Marx, gegen den als verantwortlicher Verwal-
tungsreferent des Landesbauernverbandes eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à
100 DM wegen Betrugs festgesetzt wurde, stellte die Staatsanwaltschaft im Rah-
men der Strafzumessung zu Gunsten des Angeklagten fest, dass das geschädigte
Land Baden-Württemberg durch Unzulänglichkeiten bei der Förderung der länd-
lichen Sozialberatung die Taten erleichtert hat.

Die Bewertung der administrativen Fehlleistung fasst die Staatsanwaltschaft
Stuttgart wie folgt knapp und präzise zusammen:

„Diese Unzulänglichkeiten ermöglichten sowohl die Entstehung von Irrtümern als
auch die Durchführung von absichtlichen Manipulationen auf Seiten der Zuschuss-
empfänger. Zu erwähnen sind an dieser Stelle die unpräzise formulierte und daher
inhaltlich unbestimmte Richtlinie des Ministeriums, die faktisch nicht erfolgte
Mittelverwendungskontrolle, die angebliche Unkenntnis des Ministeriums Länd-
licher Raum als der Spitze der Landwirtschaftsverwaltung von der „offenkundi-
gen“ Tatsache des Tätigwerdens des LBV und seiner Untergliederungen für die
Landwirtschaftliche Sozialversicherung und das insgesamt nachlässige Verhalten
der Bewilligungsbehörden...“

Als weiteres Kuriosum ist neben der Unkenntnis der gesamten Landwirtschafts-
verwaltung über die  Finanzierung der Sozialberatung durch die Sozialversiche-
rungsträger zu erwähnen, dass nicht nur im Ministerium Ländlicher Raum und
den Regierungspräsidien eine jahrzehntelange Ahnungslosigkeit herrschte, son-
dern dass auch ein Informationsaustausch oder gar eine Zusammenarbeit mit dem
für die Landwirtschaftliche Sozialversicherung zuständigen Sozialministerium nie
zu Stande gekommen ist.

Erst im September 1996 unterrichtete der Ministerialdirektor des Sozialministeri-
ums, Dr. König, seinen Amtskollegen im Ministerium Ländlicher Raum Arnold
davon, dass eine Prüfung der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung stattfindet,
die das (im Sozialministerium angesiedelte) Prüfungsamt für die Sozialversiche-
rung auch auf die Einrichtungen der Kreisbauernverbände ausdehnen will.

Grund und Anlass der Überprüfung der Tätigkeit der Bauernverbände als Verwal-
tungsstellen für die landwirtschaftliche Sozialversicherung war die langjährige
Beobachtung, dass seit Einrichtung der Verwaltungsstellen im Jahr 1972 die an
die Bauernverbände gezahlten Entschädigungen unverhältnismäßig stark ange-
stiegen waren, obwohl die Zahl der versicherten Landwirte stark abgenommen
hat. Über diese Problematik wurde auch von Seiten des Sozialministeriums nach
dem Ergebnis der Beweisaufnahme nie das Gespräch mit dem Ministerium Länd-
licher Raum gesucht.

Politisch gewollte Unzulänglichkeiten der Förderpraxis zu Gunsten der Bauern-
verbände

Die kaum nachvollziehbare fehlende Kenntnis der gesamten Landwirtschaftsver-
waltung von der bezahlten Tätigkeit der Bauernverbände als Verwaltungsstellen
der landwirtschaftlichen Sozialberatung und die dadurch bedingten Unzulänglich-
keiten der Förderpraxis erscheinen nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme als
politisch gewollt.
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Dafür spricht zum einen, dass die Kontrolle der Mittelverwendung im Jahr 1984
durch die Neufassung der Richtlinie stark eingeschränkt wurde. Der Verwen-
dungsnachweis sollte ohne Beifügung von Belegen vorgenommen werden und
diente zugleich als Antrag für das Folgejahr. Der Intransparenz und faktischen
Unkontrollierbarkeit wurde damit Vorschub geleistet. Die Zeugin Karle, eine Mit-
arbeiterin des Regierungspräsidiums Tübingen, machte auf diese Gefahr in einer
offiziellen Stellungnahme zur Neufassung der Richtlinie aufmerksam; dieses
Schreiben wurde seitens des Ministeriums ignoriert und nie beantwortet. Die vom
Ministerium im Untersuchungsausschuss vorgetragene Begründung für die Neu-
regelung, mit der eine Verwaltungsvereinfachung bezweckt gewesen sei, ist un-
glaubhaft, weil weder eine Verwaltungsvereinfachung bewirkt wurde noch in an-
deren Fällen ähnlich verfahren worden ist.

Ein weiterer tatsächlicher Anhaltspunkt für politisch gewollte Unzulänglichkeiten
der Förderpraxis liegt in der Tatsache, dass sich die Nachfolgerin von Minister
Weiser, Frau Ministerin Staiblin, veranlasst sah, die zwischenzeitlich eingeschal-
tete Staatsanwaltschaft schriftlich darauf hinzuweisen, wie wichtig die Arbeit der
Bauernverbände sei; sie sei ausdrücklich „politisch gewollt“ (vgl. Anlage 24).
Dieses Schreiben der Ministerin hatte zwar auf die Ahndung der Doppelabrech-
nung keinerlei Einfluss, wurde aber durchaus von einem Staatsanwalt, dem Zeu-
gen Pflieger, als Empfehlungsschreiben für die Bauernverbände verstanden.

Ein dritter Beleg für die politisch gewollten oder zumindest wohlwollend in Kauf
genommenen Unzulänglichkeiten der Förderpraxis zu Gunsten der Bauernverbän-
de liegt in der Verhandlungsführung der Ministerin im Rahmen des Abschlusses
des Vergleichs mit den Bauernverbänden. Eine Landesregierung, die sich in ihrem
Vertrauen in die korrekte Abrechnung der Bauernverbände getäuscht gefühlt hät-
te, hätte fristgerecht ein Rückforderungsverfahren eingeleitet und das Ruhen des
Verfahrens bis zum Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bean-
tragt, um die Höhe der Rückforderung besser spezifizieren zu können. Statt des-
sen wurde während des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ein für die Bauern-
verbände sehr komfortabler Vergleich abgeschlossen, der ihnen die ungerechtfer-
tigte Bereicherung durch die jahrzehntelange Doppelförderung weitgehend beließ.

Teil B des Untersuchungsauftrags

Erkenntnisse des Rechnungsprüfungsamtes Tübingen
Der übereilte Abschluss des Vergleiches wurde von der Landesregierung damit
begründet, dass eine Rückforderung nur erfolgversprechend sei, wenn sich die
Höhe der Rückforderung genau quantifizieren ließe. Dieses aber sei auf Grund
der unklaren Abgrenzung des Fördergegenstandes sowie fehlender Unterlagen,
Aufzeichnungen und unzureichender Buchhaltung bei den Bauernverbänden nicht
möglich.

Zum entstandenen Schaden ist festzustellen, dass das Staatliche Rechnungsprü-
fungsamt Tübingen sowie der Landesrechnungshof einen deutlich höheren finan-
ziellen Schaden für das Land errechnet haben, als das Ministerium Ländlicher
Raum, durch dessen Fehlverhalten dieser Schaden letztlich mitverursacht worden
war. So schätzen erstere den Rückforderungsverzicht durch den Vergleich auf ca.
4 Mio. DM, während die Landesregierung einen Rückforderungsverzicht von ca.
1,4 Mio. DM annimmt.

Vor allem mit Blick auf eine künftige Fördernotwendigkeit wurden vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart und dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Tübingen
im Einvernehmen mit dem Ministerium Ländlicher Raum und dem Rechnungshof
Beratungsprotokolle entwickelt. Mit ihnen sollte sowohl eine Eingrenzung und
Zuordnung der Beratung inhaltlicher Art ermöglicht werden, als auch eine Zuord-
nung zum Kreise der Beratungsempfänger (Nichtmitglieder und Mitglieder der
Bauernverbände, Nichtmitglieder und Mitglieder der Ländlichen Sozialversiche-
rung) sowie der Gesamtaufwand für die Beratung im Verhältnis zur sonstigen
Tätigkeit der beratenden Personen.

Die Bauernverbände, also die Überprüften, lehnten diese Protokolle ab. Darauf-
hin wurde durch das Ministerium Ländlicher Raum ohne die zuvor zugesagte
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Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Rechnungshof der Proto-
kollvordruck so abgeändert, dass keine Abgrenzung zwischen der Tätigkeit als
Verwaltungsstelle der Sozialversicherung und ländlicher Sozialberatung mehr
möglich war. Gerade dieses sollten die Protokolle jedoch ermöglichen. Lediglich
der Gesamtumfang der Beratung sowie der ungefähre Beratungsinhalt war aus
ihnen noch herauszulesen, nicht jedoch, ob die Beratenen als Mitglieder der So-
zialversicherung, oder, sofern sie nicht der Ländlichen Sozialversicherung an-
gehören, im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der ländlichen Sozialberatung
beraten wurden.

Zudem wurde nur in drei von 32 Kreisbauernverbänden und in zwei beratungsin-
tensiven Monaten protokolliert; so war diese Erhebung nach einhelliger Auffas-
sung der befragten Zeugen sowie der Ausschussmitglieder keinesfalls repräsenta-
tiv für den Jahresdurchschnitt der erbrachten Beratungsleistungen.

Nach erfolgter Beweisaufnahme und Zeugenbefragung hat sich deshalb der Ver-
dacht erhärtet, dass das Ministerium den Bauernverbänden hier ohne ersichtlichen
Grund in einem Umfang entgegengekommen ist, der eine tatsächliche Ermittlung
des Umfangs der Beratungstätigkeit von vornherein ausschloss, oder doch zumin-
dest die Ergebnisse der Überprüfung angreifbar machte.

Bei Auswertung der Beratungsprotokolle zur näherungsweisen Ermittlung des
Beratungsaufwandes in der Vergangenheit fiel den Auswertenden (u.a. Herr Hel-
ler und Herr Sautter, Staatl. Rechnungsprüfungsamt Tübingen) eine Reihe von
Tätigkeiten auf, die nicht als Beratung im Sinne der Förderrichtlinie gewertet
werden konnten (z.B. Besuch einer Schulklasse, Verbandswerbung, oder auch
Krankengeldberechnung, also Verwaltungsstellentätigkeit). Zweifelsfälle wurden
zu Gunsten der Verbände dennoch als unter die Förderrichtlinie fallend gewertet.

Für die Tatsache, dass es sich um beratungsintensive Monate handelte, wurde ein
Abschlag für den Jahresdurchschnitt vorgenommen. Der Zeitaufwand wurde
ebenfalls großzügig angesetzt. Danach schätzten die Prüfer den Gesamtaufwand
für die Durchführung der ländlichen Sozialberatung im Verhältnis zur gesamten
Tätigkeit der Kreisgeschäftsführer auf maximal 15%. Diese könnten, anstelle des
ganzen oder zeitweise auch halben Gehaltes der Geschäftsführer der Kreisbauern-
verbandsgeschäftsstellen, wie vorher jahrelang praktiziert, im Fördermittelantrag
also auch nur als Aufwand geltend gemacht werden.

Dennoch hat das Ministerium Ländlicher Raum auf der Grundlage der sogenann-
ten Makrorechnung der Verbände, der Prüfberichte sowie weiterer Unterlagen
und nach Gesprächen mit Amtsleitern wiederum 35% der Tätigkeit bei der Be-
rechnung des Vergleichs und der Verhandlung über die künftige Förderhöhe zu
Grunde gelegt.

Erfahrungsgemäß geben überprüfte Zuwendungsempfänger ihre geförderte Tätig-
keit nie zu niedrig an, wenn sie sie erfassen und protokollieren sollen. Die Lan-
desregierung ging hier jedoch zu Gunsten der Zuwendungsempfänger davon aus,
dass diese deutlich mehr Beratung nach der Förderrichtlinie durchführen, als die-
se selbst in ihren Berechnungen angaben. Es werden hier also Zuwendungsemp-
fänger um mehr als das Doppelte über das Maß des von ihnen selbst angegebenen
Aufwandes hinaus gefördert.

Im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des Vergleiches und den diesem
zu Grunde liegenden Zahlen und Schätzungen kam es mehrfach zur Kritik an
den Rechnungsprüfern, namentlich auch an der Arbeit von Herrn Heller. Insbe-
sondere von Seiten der Überprüften wurde scharfe und unsachliche Kritik an
seiner Arbeit geäußert. Hierzu ist festzustellen, dass es gerade das Nichtvorhan-
densein von Mitschriften und Belegen bei den Bauernverbänden war, das die
Prüfungsarbeit erschwerte, ebenso das Fehlen geeigneter Unterlagen auf Seiten
der Verwaltung. Hieraus ist allenfalls Kritik an den Überprüften ableitbar, nicht
aber an den Prüfern. Zitat Herr Gößler, Vizepräsident des Rechnungshofes:
„Auf Grund des Aktenstudiums und der Gespräche mit den Prüfern und dem
Ministerium kam ich damals zu dem Ergebnis, dass der Prüfungsbericht des
Rechnungsprüfungsamtes Tübingen vom Dezember 1997 in wesentlichen Punk-
ten plausibel ist; die Prüfer haben gute Arbeit geleistet.“ (Untersuchungsaus-
schuss, 19. Sitzung)
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Zusagen des Staatsministeriums zu weiterem Entgegenkommen
Nachdem Frau Ministerin Staiblin die Bauernverbände im Februar bei den Staats-
anwaltschaften Mannheim und Stuttgart angezeigt hatte, wurde der Ministerpräsi-
dent erst etwa im Juli am Rande einer anderweitigen Begegnung mündlich durch
die Ministerin hierüber informiert. Die Ministerin wurde dabei um eine schrift-
liche Erläuterung ersucht. Frau Ministerin Staiblin hatte daraufhin am 12. August
1998 ein Schreiben an den Ministerpräsidenten nebst dem Prüfbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes gesandt. Für den Ministerpräsidenten war dieser Vorgang je-
doch so unwichtig, dass er angab, den ihm zugesandten Prüfungsbericht nie regis-
triert und gelesen zu haben.

Obwohl Ministerpräsident Teufel den Prüfungsbericht nicht gelesen hat (Zitat:
„Konkrete Kenntnis dieses Prüfberichts? Sie glauben wohl, dass ich Prüfungsberich-
te für einzelne Ressorts nachlese?“ Prot. 16, S. 67), lag ihm jedoch an einem Ver-
gleich mit den Bauernverbänden. Herr Staatssekretär Menz, der für das Staatsminis-
terium an den Vergleichsverhandlungen beteiligt war, machte nach eigener Aussage
sogar eine Bemühenszusage, sich für die Zusage um 8 DM pro Mitglied als Grundla-
ge für eine pauschale jährliche Förderung einzusetzen, obwohl der Rechnungshof
und das Ministerium Ländlicher Raum 5 DM als ausreichend, bzw. als „Schmerz-
grenze“ ansahen. Auch den 5 DM war bereits die Annahme zu Grunde gelegt, etwa
35% der Geschäftsführertätigkeit beziehe sich auf die Durchführung der Sozialbera-
tung, obwohl die Auswertung der Protokolle nur auf maximal 15% schließen ließ.

Damit erhärtete sich der Verdacht auf Klientelbedienung anstelle einer angemes-
senen und sachgerechten Förderung eines klar definierten Beratungsgegenstandes
und Beratungsbedarfs.

Teil C des Untersuchungsauftrags

Absprachen und Kontakte zwischen Landesregierung und Staatsanwaltschaften
Zu Frage C. 4.
Die Zeugenbefragungen insbesondere der ermittelnden Staatsanwälte führten zu der
Feststellung, dass sich das Zustandekommen des Vergleiches zwischen Bauernver-
bänden und Landesregierung positiv auch auf das beantragte Strafmaß ausgewirkt
hat. Angesichts der vielschichtigen Zusammensetzung und Abschätzung eines
Strafmaßes war es den Staatsanwälten jedoch nicht möglich, dies zu quantifizieren.

Zu Frage C. 5.
Die Zeugenaussagen lassen keinen Schluss zu, dass Absprachen oder Vereinba-
rungen zwischen Staatsanwaltschaft und Behördenleitern stattgefunden haben. Es
hatte lediglich einen den Ermittlungen dienlichen Informationsaustausch zwi-
schen Ministerialbeamten und Staatsanwälten gegeben, mit dem jeweils auch über
den aktuellen Sachstand informiert wurde.

Allerdings hat Frau Ministerin Staiblin mit zwei ausführlichen wortgleichen
Schreiben vom 15 August 1998 an beide ermittelnden Staatsanwaltschaften den
Versuch unternommen, den Betrugsvorwurf gegen Verantwortliche in den Bau-
ernverbänden zu relativieren, indem sie die Tätigkeit der Verbände gelobt und als
unverzichtbar gewürdigt hat. Laut übereinstimmenden Aussagen der beteiligten
Staatsanwälte wurde dieser Brief jedoch lediglich als Kuriosum zur Kenntnis ge-
nommen, ohne dass er sich auf die Ermittlungen oder das beantragte Strafmaß
ausgewirkt habe. Dies spiegelt sich in der Aussage von Herrn Staatsanwalt Pflie-
ger: „Das ist eine Art Empfehlungsschreiben gewesen der Ministerin für den Lan-
desbauernverband und seine Tätigkeit. So habe ich es verstanden, aber das ist, wie
gesagt, eine sehr subjektive Einschätzung von mir.“

Im Ausschuss wurde weder von der Ministerin entkräftet, noch von anderen Zeu-
gen oder Ausschussmitgliedern in Abrede gestellt, dass die Ministerin mit diesen
Briefen auf die Ermittlungen einwirken wollte.

Zusammenfassend ist zu dieser Frage festzustellen, dass Frau Staiblin den, wenn-
gleich auch erfolglosen Versuch unternommen hat, zu Gunsten der belasteten
Bauernverbände auf die Staatsanwaltschaft einzuwirken.
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III. Anlage
Bericht der Kommission zur Überprüfung der landwirtschaftlichen Beratung vom
30. Juni 1977 (siehe ab Seite 694).

IV. Empfehlung
1. Antrag der SPD-Fraktion
Künftige Regelung der Ländlichen Sozialberatung
Der Ausschuss wolle beschließen, folgende Empfehlung auszusprechen:

1. Bei der künftigen Durchführung der ländlichen Sozialberatung sind die Be-
ratungsgegenstände und der Kreis der Beratungsberechtigten, die bereits
durch die Ländlichen Sozialversicherungen durch den Beratungskatalog
vom 1. Juli 2000 erfasst sind, angemessen zu berücksichtigen, so dass eine
zusätzliche Förderung derselben Tätigkeit ausgeschlossen ist.

2. Die bestehende Förderrichtlinie von 1984 ist hinsichtlich des Bereichs
Ländliche Sozialberatung ersatzlos zu streichen.

3. Die Ämter für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur sind im Rah-
men ihrer regelmäßigen Schulungen in die Lage zu versetzen, künftig eine
Beratung in allen Fragen der Hofübergabe qualifiziert und auch mit dem
notwendigen Zeitaufwand durchführen zu können.

4. Die in der Vergangenheit aufgewandten Mittel für die Förderung der
Durchführung der ländlichen Sozialberatung durch die Bauernverbände
sind als Landesmittel zur zusätzlichen Kofinanzierung bestehender land-
wirtschaftlicher Förderprogramme, für Anschubfinanzierungen und zur Er-
höhung der Förderung der bestehenden Landwirtschaftlichen Familienbera-
tungsstellen zu nutzen. Soweit möglich, sind damit auch zusätzliche EU-
Fördermittel zu aktivieren.

5. Die Landesregierung wird ersucht, die Gesamtheit der bestehenden Bera-
tungsstellen im sozialen Bereich (sowohl staatliche wie auch kirchliche
und andere freie Träger) dahin gehend zu überprüfen, ob ein flächen-
deckendes und alle erforderlichen Beratungsgegenstände umfassendes Be-
ratungsangebot gegeben ist und gegebenenfalls eine Verbesserung erfor-
derlich ist.

6. Die Landesregierung wird ersucht, Sorge dafür zu tragen, dass in und zwi-
schen ihren Ministerien die Kommunikation dahin gehend verbessert wird,
dass neue Mitarbeiter jeweils sorgfältig in ihre Aufgaben eingewiesen wer-
den und bestehende Richtlinien regelmäßig evaluiert werden. Es ist außer-
dem sicherzustellen, dass zwischen den Ministerien ein systematischer und
regelmäßiger Informationsfluss gewährleistet ist, so dass verschiedene Mi-
nisterien, die mit demselben Fördermittelempfänger, bzw. Fördermittelge-
genstand in ihrer administrativen Arbeit konfrontiert sind, auch gleicher-
maßen Kenntnis darüber haben.

Stuttgart, 9. 10. 2000

Gerd Teßmer und SPD-Fraktion

Begründung:
Für die Zukunft ist einerseits ein flächendeckendes und hinreichendes Beratungs-
angebot im sozialen Bereich sicherzustellen, andererseits eine ungerechtfertigte
Überförderung bereits anderweitig finanzierter Beratungsleistungen und die völlig
intransparente und unbelegte Verwendung von öffentlichen Mitteln in berufsstän-
dischen Vertretungen auszuschließen.

Mit der Festlegung des Leistungs- und Kostenverzeichnisses durch die Spitzen-
verbände der Ländlichen Sozialversicherungträger (LSV) ist eine klare Abgren-
zung der Beratungsleistung als LSV von anderen Beratungstätigkeiten möglich.
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Darüber hinaus sind alle Interessenten unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in ei-
ner Sozialversicherung in Fragen der Sozialversicherungen bei der LSV gem.
§15 SGB I auskunftsberechtigt.

Die Bauernverbände bieten für alle Mitglieder gemäß ihren Satzungen umfassen-
de Beratungsleistungen, also auch im Bereich der ländlichen Sozialberatung an.

Alle Mitglieder anderer als der ländlichen Sozialversicherungen sind berechtigt,
sich von ihren jeweiligen Kranken-, Renten-, Pflege- oder Unfallversicherungen
in allen Kranken-, Renten- und Unfallfragen beraten zu lassen.

Jeglicher Beratungsbedarf im Bereich der Sozialhilfe, des Kindergeldes, der Fa-
milien- oder Sexualberatung oder der BAföG-Beantragung ist durch die jeweili-
gen Zuwendungsgeber sowie die vorhandenen Familien- und Sozialberatungsstel-
len auf kommunaler Ebene abgedeckt. Es ist nicht gerechtfertigt, solcherlei Bera-
tung staatlich gefördert zusätzlich von Berufsverbänden durchführen zu lassen,
wenn ein Beratungsangebot durch staatliche Stellen und öffentlich finanzierte
Freie Träger bereits besteht.

Somit verbleibt ein Beratungsbedarf insbesondere für alle diejenigen, die nicht
Mitglieder eines Bauernverbandes sind und in Fragen im Zusammenhang mit der
Hofübergabe beraten werden möchten.

Hierzu ist das Personal in den Ämtern für Landwirtschaft, Landschafts- und Bo-
denkultur schon jetzt entsprechend ausgebildet und muss auch künftig in die Lage
versetzt werden, qualifiziert zu beraten. Das Landwirtschafts- und Landeskultur-
gesetz (LLG) von 1972 bedarf hierzu keinerlei Änderung.

2. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Ländliche Sozialberatung
Der Ausschuss wolle beschließen, folgende Empfehlung abzugeben:

Als Konsequenz aus den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses wird die bis-
herige Abrechnungspraxis der ländlichen Sozialberatung neu geordnet:

1. ab dem 1. Januar 2001 wird der pauschale Zuschuss an die Bauernverbände
durch eine konkrete Fallabrechnung für Beratungsleistungen ersetzt;

2. förderfähige Beratungsleistung ist künftig ausschließlich die Hofübergabe;

3. der Beratungsnehmer (Landwirt) hat eine Eigenbeteiligung von 10 % pro
Fall zu leisten, pro Beratungsfall wird eine Obergrenze von 2 500,— DM
festgelegt;

4. der zuletzt im Haushaltsjahr 1995/96 für die ländliche Sozialberatung ein-
gesetzte Betrag wird zunächst beibehalten;

5. neben den Bauernverbänden sind auch andere geeignete Träger (z. B. kathol.
Landvolk, Steuerberater, Rechtsanwälte) für diese Beratungen zuzulassen.

Stuttgart, den 7. 10. 2000

Dr. Schäfer, Buchter, Dr. Salomon und Fraktion

Begründung:
Nur durch eine konkrete, fallbezogene Kostenabrechnung können in Zukunft die
Fehler der bisherigen Abrechnungspraxis der ländlichen Sozialberatung überwun-
den werden. Darüber hinaus sind künftig nur solche Beratungsleistungen zu för-
dern, die nicht durch bereits bestehende und öffentlich geförderte Beratungen ab-
gedeckt werden. Wenn die Bauernverbände ihre Mitglieder in allgemeinen sozia-
len Fragen wie Kindergeld, Arbeitslosengeld, Bafög, Sozialhilfe usw. beraten, so
ist dieses über die Verbandsbeiträge zu regeln und nicht über staatliche Förde-
rung. Schließlich können sich auch die Landwirte in diesen allgemeinen sozialen
Fragen von den entsprechenden staatlichen Einrichtungen beraten lassen. Die pa-
rallele Finanzierung der gleichen Beratungsleistungen bei Bauernverbänden und
staatlichen Einrichtungen ist überflüssig. Tatsächlicher Beratungsbedarf besteht
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bei der Hofübergabe. Deshalb sollte die ländliche Sozialberatung in diesem Teil
beibehalten werden. Vorstellbar ist, die Beratungsförderung mittelfristig auf die
Sanierung existenzgefährdeter (überschuldeter) Betriebe bzw. auf die Entwick-
lung von Betriebskonzepten zur Existenzsicherung anderer Betriebe auszudehnen,
da sich der Staat in diesen Bereichen zurückgezogen hat. Da schon jetzt andere
ländliche Organisationen Hofübergabeberatungen organisieren, sind prinzipiell
konkurrierende Beratungsträger zuzulassen, um die Beratungssituation im Inter-
esse der Landwirte zu verbessern.

2. Abweichender Bericht des Abgeordneten Dagenbach, Die Republikaner

I. Abweichendes Votum
Den einleitenden Ausführungen zur Bewertung des Sachverhaltes durch die
Mehrheit der Mitglieder des Untersuchungsausschusses kann ich namens unserer
Fraktion zwar zustimmen, jedoch nicht vielen anderen Ausführungen in weiteren
Punkten.

Wir Republikaner hatten im September 1999 als erste Fraktion einen Antrag zur
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Abstimmung
vorgelegt, der erwartungsgemäß durch die undemokratische Abgrenzungsmenta-
lität im Landtag keine Mehrheit gefunden hat. Der Antrag hatte zum Ziel, die po-
litische Verantwortung für den Skandal um die falsch abgerechneten Fördergelder
für die ländliche Sozialberatung offenzulegen und die Hintergründe für die jahre-
lange ungerechtfertigte Förderung und die damit einhergehende Verschwendung
von Steuergeldern aufzuklären. Dabei wurde von uns insbesondere die Frage nach
der Verantwortung der Ministerin Staiblin und ihres Amtsvorgängers Weiser ge-
stellt. Des Weiteren war der Untersuchungsausschuss deshalb notwendig, um die
Hintergründe eines von uns als vorschnell abgeschlossenen Vergleichs zu hinter-
fragen.

Wir Republikaner wollten damit die Praxis der Vergabe von staatlichen Förder-
mitteln im Rahmen der „Richtlinie für die ländliche Sozialberatung und Landfrau-
enerholung“ durch die Agrarverwaltung untersuchen und prüfen lassen,  ob Amts-
träger der Agrarverwaltungs- und Aufsichtsbehörden in diesem Zusammenhang
gegen ihre gesetzlichen Pflichten verstoßen haben. Darüber hinaus sollte geklärt
werden, wie die Mitglieder der Landesregierung mit Feststellungen und Erkennt-
nissen über Unregelmäßigkeiten und strafrechtlich relevanten Verdachtslagen bei
der  Verwendung staatlicher Fördermittel für Projekte und Maßnahmen der ländli-
chen Sozialberatung umgegangen sind.

Wir sind nach Abschluss des Untersuchungsausschusses in unserer Überzeugung
bestätigt worden, dass die Affäre um die ländliche Sozialberatung nicht unter den
Tisch fallen durfte.

So muss festgestellt werden, dass durch die Gestaltung der Förderrichtlinien Feh-
ler in der praktischen Umsetzung geradezu vorprogrammiert wurden, wenn z.B.
ein neu gestellter Antrag gleichzeitig als Verwendungsnachweis für das Vorjahr
zu verwenden war.

Nach unserer Ansicht wurden durch die jahrelang mangelhaften oder gänzlich
fehlenden Prüfungen auch jene Vorschriften nicht eingehalten, die bestimmen,
dass nur Kosten, die angefallen sind, geltend gemacht werden dürfen oder dass
Beteiligungen und Zuschüsse im Antrag angegeben werden müssen.

Die  Richtlinien stellen aber auch klar, dass es sich um eine Finanzierung  des
Fehlbetrages bei der Ländlichen Sozialberatung handelt, wobei der förderfähige
Aufwand konkret erklärt ist und dass bei unrichtigen, unvollständigen Angaben
sich der Zuschussempfänger bewusst sein muss, dass alles zurückzubezahlen ist.

Bemerkenswert ist, dass sich von 1984 – 1995 die Zuschüsse verdoppelt haben,
während gleichzeitig die Zahl der Betriebe um ein Drittel zurückgegangen ist.
Dies wird mit dem Höfesterben begründet.

Im Untersuchungsausschuss konnte auch der Verdacht keinesfalls ausgeräumt
werden,  dass der vom Ministerium gegen den Willen der Opposition abgeschlos-
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sene Vergleich von der CDU-Regierungspartei als Fortsetzung ihres Missbrauchs
der Bauernverbände als einen ihrer Transmissionsriemen angesehen wird. Immer-
hin gehörten führende CDU-Politiker bis hin zur derzeitigen Landwirtschaftsmi-
nisterin nicht nur zum Führungskader der baden-württembergischen Bauernver-
bände, sondern saßen auch auf höchster Ebene in den Leitungsgremien von Glie-
derungen des Deutschen Bauernverbandes.

Dass die Regierung nicht vollständig zurückfordert hat, sondern einen Vergleich
auf der Basis eines Teilerlasses unter Verrechnung nicht bezahlter Mittel vorge-
nommen hat, ist daher folgerichtig als Eingeständnis eigener Schuld zu Lasten der
Steuerzahler zu verstehen. Und es ist daher auch nicht verwunderlich, dass das
Justizministerium laut Frau Staiblin einen Vergleich für zweckmäßig erachtet hat,
was impliziert, dass das Justizministerium fortlaufend über den Stand der Ermitt-
lungen informiert war, denn man verbreitete ja auch die Erkenntnis, dass die
„staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen noch monatelang andauern können“.

Zu bemängeln ist auch, dass trotz ursprünglicher Zusage zunächst nur geringe
Kooperationsbereitschaft vonseiten des MLR bei der Akteneinsicht vorhanden
war, wie wir am Beispiel der Verweigerung der zunächst zugesagten Zurverfü-
gungstellung von Kopien feststellen mussten. Wir betrachten dieses Verhalten als
ein weiteres Indiz für den Versuch, die Vorgänge zu verschleiern und als unge-
wolltes Eingeständnis, dass die Verantwortung eindeutig beim Ministerium liegt,
da die Bauernverbände durch die jahrelange Duldung der Abrechnungspraxis
letzten Endes im falschen Glauben gehandelt haben, dass dies alles so in Ordnung
geht. Und für uns steht damit auch fest, dass die Bauernverbände nicht ohne
Grund darüber verwundert waren, plötzlich von jener Seite mit dem Staatsanwalt
konfrontiert zu werden, durch deren lasche Prüfungspraxis sie in diesem guten
Glauben über die Jahre hinweg bestärkt wurden.

Dies ergibt sich auch aus der Feststellung der Prüfer, dass die Zuwendungen für
die ländliche Sozialberatung „ordnungsgemäß verwendet wurde und es keine we-
sentlichen Beanstandungen gab“. Hinzu kam, dass die Verwendungsnachweise
überwiegend für in Ordnung befunden und dies den Verbänden zum Teil auch
schriftlich mitgeteilt wurde, ja sogar beispielsweise im Jahre 1983  der Prüfdienst
des RP Karlsruhe die ländliche Sozialberatung bei der Evangelischen Landeskir-
che mit dem Ergebnis geprüft hatte, dass die Verwendung des angewiesenen Be-
trages als zweckentsprechend angesehen werden kann und vertiefte Prüfungen
mindestens bis 1995 nicht stattgefunden haben.

Allerdings kommen wir im Gegensatz zur Beurteilung durch die Ausschussmehr-
heit daraus, dass das Verwaltungsverfahren den Regierungspräsidien in eigener
Verantwortung oblag, nicht zu dem Schluss, dass damit das MLR  in der Verant-
wortung außen vor war. Das MLR hatte nämlich mindestens wie dargestellt die
Fachaufsicht und setzte auch jährlich den Zuschusssatz entsprechend fest. Auch
dass die Belegprüfung im Ermessen der Bewilligungsbehörden lag, ändert daran
nichts. Das MLR hat es vielmehr zu verantworten, dass es eine Feststellung über
Zuschüsse Dritter, insbesondere der landwirtschaftlichen Sozialversicherung,
nicht gab. Die Förderung lief über Jahre, nicht nur bei den Regierungspräsidien,
sondern auch beim MLR als regelmäßig wiederkehrender Verwaltungsvorgang.
Zur Durchführung der Richtlinien gab es keinerlei Anweisungen, die eigentlich
vom MLR hätten erlassen werden müssen.

Hinzu kommt, dass die Richtlinie mit dem Finanzministerium abgestimmt war.
Und auch wenn festgestellt wurde, dass der Rechnungshof dem Verfahren aus-
drücklich zugestimmt hat, so ist die Landesregierung als Ganzes damit nicht der
Gesamtverantwortung enthoben. Im Gegenteil ist nicht als Entschuldigung anzu-
führen, dass der damalige Minister Weiser am Abstimmungsverfahren nicht be-
teiligt war. Mindestens hat dieser von seinem Weisungsrecht keinen Gebrauch
gemacht und es kann dahingestellt bleiben, ob er damit wie vermutet, aus politi-
schen Gründen seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Absolut glaub-
haft ist nämlich, dass mindestens eine Zeugin davon ausgegangen ist, dass es po-
litisch so gewollt war und auch so empfunden wurde, dass hier im Gegensatz zu
anderen Förderrichtlinien großzügig und einmalig so verfahren wurde, dass der
Antrag  gleichzeitig als Verwendungsnachweis für das vorangegangene Kalen-
derjahr galt und Rechnungsbelege von der geförderten Einrichtung nicht vorge-
legt werden mussten.
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Auch der Versuch der Regierungsmehrheit im Untersuchungsausschuss, jetzt dem
Rechnungshof ein Verschulden wegen der Öffentlichwerdung der skandalösen
Vorgänge anzulasten, weil es sich „bei der Prüfbemerkung vom 8. Dezember
1997 lediglich um eine Momentaufnahme auf dem Erkenntnisstand 1997 und im
Ergebnis letztendlich auch um nichts weiter als den  Entwurf einer Prüfungsmit-
teilung“ handle, geht ins Leere. Und die Darstellung, es sei ungewöhnlich an die-
ser Prüfung, dass bei einer Rechnungshof-Prüfung die Sachverhaltsdarstellung
und ihre rechtliche Würdigung üblicherweise grundsätzlich zunächst mit dem Mi-
nisterium als vorgesetzter Stelle der Förderbehörden zu diskutieren sei, ist selbst
ungewöhnlich, auch wenn, wie behauptet, eine abschließende Prüfbemerkung
zunächst eine Antwort und die Abklärung mit der entsprechenden Stellungnahme
mit dem Ministerium Ländlicher Raum vorausgesetzt hätte. Wenn jetzt von der
Mehrheit festgestellt wird, dazu sei es im vorliegenden Fall auf Grund der Infor-
mation an die Staatsanwaltschaft nicht mehr gekommen, so unterschlägt sie in ih-
rer Bewertung aus gutem Grund die Tatsache, dass es Frau Ministerin Staiblin
war, die die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat und nicht der Rechnungshof. Es
widerspricht darüber hinaus demokratischen Grundsätzen, wenn quasi als Vor-
wurf in den Raum gestellt wird, die Öffentlichkeit wie auch das Parlament hätte
sich mit einem Entwurf beschäftigt, der in dieser Form normalerweise gerade
nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Hierin ist  erkennbar, dass einer Ver-
tuschung der Vorgänge und damit auch einer möglichen Strafvereitelung von Sei-
ten der Regierungsmehrheit  gerne der Vorzug gegeben worden wäre.

Zweifellos hätte damit ein Ansehensverlust für die Bauernverbände verhindert
werden können. Dieser Ansehensverlust ist aber nicht durch das Verhalten der
Prüfungsbehörden eingetreten, sondern durch das Verhalten der Ministerin durch
ihre Bekanntgabe, sprich Anzeige, bei der Staatsanwaltschaft erfolgt und durch
das weitere Taktieren gegenüber dem Landtag noch verschlimmert worden.

Auch wenn Ministerpräsident Teufel sich aus den gesamten Vergleichsverhand-
lungen herausgehalten haben soll, so hat er sich wie festgestellt immer für den
Abschluss eines Vergleiches eingesetzt, ob nun mit oder ohne Weisung an das
MLR. Es spielt auch keine Rolle, ob sich das Staatsministerium während der ge-
samten Vergleichsverhandlungen ausschließlich in der Moderatorenrolle gesehen
hat, denn schließlich lag es im ureigenen Interesse der Landesregierung, den von
ihr angerichteten Schaden zu begrenzen. Schließlich ging es darum, politisch ge-
wollt, die Bauernverbände weiterhin unter dem schwarzen Filz zu halten, auch
wenn die Basis in der breiten Masse ganz anders darüber denkt.

Deshalb sind auch Versuche der Regierungsmehrheit, im Bericht eine versuchte
Einflussnahme von Frau Ministerin Staiblin mittels eines Briefes an die Staatsan-
waltschaften Stuttgart und Mannheim auf die Strafverfahren herauszuinterpretie-
ren ebenso misslungen wie die Interpretation, Frau Ministerin Staiblin habe mit
diesem Schreiben lediglich auf die Bedeutung, die das Land der ländlichen Sozi-
alberatung beimisst, hingewiesen. Ein solcher Brief macht doch nur dann Sinn,
wenn damit auch ein Zweck verfolgt werden soll. Nicht umsonst wurde von allen
Staatsanwälten übereinstimmend ausgesagt, dass sie dem Schreiben keinerlei
größere Bedeutung beigemessen hätten. Daraus und aus den nicht zu verdrängen-
den Tatsachen, dass Strafbefehle ergangen sind, kann jedoch zweifellos der
Schluss gezogen werden, dass die Unabhängigkeit der Justiz  zu jeder Zeit gerade
trotz des ministeriellen Schreibens gewährt war.

Als eine Unverschämtheit muss jedoch festgestellt werden, wie die Regierungs-
mehrheit der Opposition eine „rein parteipolitisch motivierte Instrumentalisierung
der Minderheitenrechte“ durch die Oppositionsfraktionen unterstellt, obwohl es
gerade ein Mitglied der Regierungsfraktionen war, der als erster Frau Ministerin
Staiblin schwere Vorwürfe wegen deren Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ge-
macht hat. Hier wird vom Volk gewählten Vertretern vorgeworfen, ihrem Auftrag
nachzukommen, sich für das Land und die Rechte seiner Bürger einzusetzen und
um restlose Aufklärung der skandalösen Vorgänge zu sorgen. Es darf jedoch auch
nicht unerwähnt bleiben, dass tatsächlich parteipolitisch-taktisch im Untersu-
chungsausschuss laviert worden ist. So hat einerseits die SPD verhindert, dass al-
lein 84 Beweisanträge der Fraktion DIE REPUBLIKANER zugelassen wurden,
die ihren Teil zur Sachaufklärung beigetragen hätten und andererseits die
CDU/FDP-Mehrheit durch ihre Dominanz den Gang der Verhandlungen diktiert.
Damit geriet der Untersuchungsausschuss teilweise zur Farce, weil die Sitzungen
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des Ausschusses von der Regierungsmehrheit mit Vorladungen so überfrachtet
wurden, dass viele geladene Zeugen erst mehrere Stunden nach der anberaumten
Uhrzeit befragt werden konnten. Trauriger Höhepunkt war, dass ein Zeuge extra
aus Bonn herbeizitiert und ihm trotz Wissen über dessen von ihm am selben Tag
wahrzunehmenden Verpflichtungen bei der Eröffnung der Grünen Woche in Ber-
lin erst gegen 17 Uhr erklärt wurde, dass er an diesem Tag nicht mehr vernommen
werde und er für einen neuen Termin zur Verfügung stehen müsse. Nachdem aber
die Übrigen noch immer wartenden und noch nicht vernommenen 3 Zeugen aber
noch befragt werden sollten, war dies für Oppositionsvertreter so unzumutbar,
dass diese die Sitzung verließen.

Abschließend stellen wir Republikaner fest, dass wie von uns bereits zu Beginn
vermutet, den Bauernverbänden nicht angelastet werden kann, dass unter mehre-
ren CDU-geführten Regierungen politisch gewollt Richtlinien in Kraft waren, für
deren Durchführung es keinerlei klare Ausführungsbestimmungen gab. Die Bau-
ernverbände waren zu Recht davon überzeugt, richtig zu handeln, zumal dies
Jahrzehntelang so unbeanstandet geblieben ist und weitestgehend ebenso unbean-
standet Mittel gewährt wurden. Versuche der SPD, dieses Verhalten als Bereiche-
rungsabsicht zu kriminalisieren schlagen deshalb ebenso fehl, wie das Herunter-
beten der CDU für die Versäumnisse bei den eigenen CDU-geführten zuständigen
Ministerien.

Die ländliche Sozialberatung ist daher auch in Zukunft bei den Bauernverbänden
als fachlich qualifizierte Organe bestens aufgehoben und hat sich bisher bewährt.
Die Teilfinanzierung durch das Land Baden-Württemberg ist nach wie vor erfor-
derlich, nicht zuletzt durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, insbeson-
dere vor dem Hintergrund einer zu erwartenden Beschleunigung durch die Agen-
da 2000.

Um Missstände bei der Förderung der Ländlichen Sozialberatung zukünftig aus-
zuschließen, ist es unerlässlich, dass eindeutige Richtlinien neu definiert werden,
die keine Fehlinterpretationen zulassen. Die Ländliche Sozialberatung ist daher
durch die Bauernverbände fortzuführen, wobei die bisherige pauschale Bezu-
schussung der Ländlichen Sozialberatung bei den Bauernverbänden zu Gunsten
einer nachzuweisenden Einzelfallabrechnung zu ersetzen ist. Wir beantragen des-
halb, dass die Kostenbeteiligung des Landes weiterhin 50 v.H. der Personal- und
Sachkosten, höchstens jedoch 55 000 DM je vollbeschäftigte Beratungskraft be-
tragen und  die finanzielle Förderung durch das Land Baden-Württemberg die im
Haushaltsplan 2000/2001 veranschlagten Mittel nicht übersteigen soll. Die Lan-
desregierung wird aufgefordert, zukünftig eindeutige Richtlinien festzulegen, wo-
nach die Grundlagen der Förderung der ländlichen Sozialberatung klar definiert
und insbesondere von denen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung abge-
grenzt werden.

II. Empfehlung
Antrag der Fraktion Die Republikaner

Neuregelung der Finanzierung der Ländlichen Sozialberatung

Der Ausschuss wolle beschließen, folgende Empfehlung abzugeben:

1. die Ländliche Sozialberatung durch die Bauernverbände fortzuführen;

2. die bisherige pauschale Bezuschussung der Ländlichen Sozialberatung bei
den Bauernverbänden zu Gunsten einer nachzuweisenden Einzelfallabrech-
nung zu ersetzen;

3. die Kostenbeteiligung des Landes soll weiterhin 50 v.H. der Personal- und
Sachkosten, höchstens jedoch 55 000 DM je vollbeschäftigte Beratungs-
kraft betragen;

4. in Zukunft soll die finanzielle Förderung durch das Land Baden-Württem-
berg die im Haushaltsplan 2000/2001 veranschlagten Mittel nicht überstei-
gen;
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5. die Landesregierung aufzufordern, zukünftig eindeutige Richtlinien festzu-
legen, wonach die Grundlagen der Förderung der ländlichen Sozialberatung
klar definiert und insbesondere von denen der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung abgegrenzt werden.

Stuttgart, 2. 11. 2000

Dagenbach, Rapp, Wilhelm, Schonath und Fraktion

Begründung:
Die ländliche Sozialberatung ist auch in Zukunft bei den Bauernverbänden als
fachlich qualifizierte Organe bestens aufgehoben und hat sich bisher bewährt. Die
Versäumnisse und Fehlinterpretationen der Vergangenheit sind nicht insgesamt
den Bauernverbänden, sondern den die bisherigen Richtlinien erlassenden Stellen
anzulasten. Die Teilfinanzierung durch das Land Baden-Württemberg ist nach
wie vor erforderlich, nicht zuletzt durch den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft, insbesondere vor dem Hintergrund einer zu erwartenden Beschleunigung
durch die Agenda 2000.

Um Missstände bei der Förderung der Ländlichen Sozialberatung zukünftig aus-
zuschließen, ist es unerlässlich, dass eindeutige Richtlinien neu definiert werden,
die keine Fehlinterpretationen zulassen.
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